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va RWORT 

Der Wirtschaftsaufschwung in österreich hielt auch im Jahr 

1989 an. Dies hatte einen unerwartet starken Anstieg der 

Beschäftigung um mehr als 50 .000 Personen zur Folge. Mit 

2,862.000 unselbständig Beschäftigten wurde neuerlich e1n 

Beschäftigungsrekord erreicht . Daß trotz der gUnstigen 

Wirtschaftsdaten die Arbeitslosigkeit nur geringfUgig von 

5,3 % auf 5 % zurückgegangen ist und 1990 wtederum anstei­

gen wird, hängt vor allem mit dem zunehmenden Angehot ~n 

unselbständig Beschäftigten zusammen, deren Zahl 1989 

ers tmals die 3 Millionen-Personengrenze übers~hritten hat. 

Die Erwerbsquote der Frauen nimmt weiters zu und die Zahl 

ausländischer Arbeitnehmer ist um mehr als 10 % a ngesti e­

gen. 

Wenn auch die Arbeitslosigkeit in österreich ni.cht die 

Dimensionen erreicht wie in vielen west Ji c hen Industrie­

staaten , sn muß bedenklich stimmen, daß bestimmte Gruppen 

unter den Arbeitslosen immer geringer~ Ch~ncen vorfinden, 

in den Arbeitsmarkt eingegliedert zu werden . Ich möchte in 

diesem Zusammenhang nicht mit Kritik sparen. Immer wied0r 

wird von Unternehmerseite "stärkere Flexibilisierung" 

reklamiert. Geht es aber zum Beispiel darum, ältere 

Arbeitnehmer auf neue qualifikatorische Anforderungen 

anzupassen, oder unternehmensintern auf gewisse unverm0id­

liehe behinderungs- oder altersbedingte LeisLungsein­

schränkungen zu reagieren, so ist von unternehmerischcr 

Flexibilität nicht viel zu bemerken. Es wird der für die 

Betroffenen ungünstigste und für die steuerzahler kost­

spieligste Weg eingeschlagen, nämlich die Verantwortung 

auf die Betroffenen oder die staatlichen Stellen zu über-
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wäl ze n. Ein so z i a l politisch besonder s bedenkliches Ergeb­

ni s d iese r Taktik i s t di e r a pid a nsteigende Za hl an lang­

zeita rbe i t Jo se n ä l te ren P( ~ rsonen. Auch für Behinderte wird 

es immer schwie riger, einen Arbeitssplatz z u finden. Die 

Hä lf te der nac h d e m Behinderte n ~i ns te llung sge s et z vorge­

se he n e n 40.000 Pflichtpl ä tze für begün s tigte Behinderte 

is t nich t bese t zt . 

Es muß ein Leitzi e l zukünftiger Sozialpolit i k s eln, das 

Pr i nzip von Solidari t ä t und s o z i a l e r Ve r a ntwortung nicht 

nur d e n öffe ntlichen Sy s temen zu übe rantwort e n, sondern 

auch in den Unternehmen stä rker zu verankern. Eine solche 

präve ntiv aus geri c htete Politik ist ge s amtg e sellschaft­

lich billige r, ermöglicht einen e ffizienteren MitteJein­

satz und ist letztlic h auch eher im Interesse der Betrof­

fenen. Gerade in Ze iten günstiger Wirtschaftsentwicklung 

und steigender Gewinne ist ein solches Anliegen nicht als 

maßlos zu bezeic hnen. 

Neben der Situation am Arbe itsmarkt bietet di e Einkommens­

verteilung e inen weiteren Schwerpunkt der Sozialbericht­

erstattung. Erstmals ist es dem Ha uptverband der Sozial­

versicherung s trä ger möglich Daten über alle unselbständig 

Erwerbstätigen - al s o inklusive die öffentlich Bedienste­

ten - zur Verfügung zu stellen. Obwohl es unter den Beam­

t en mehr Aka d e miker und Maturanten gibt als bei den 

Priva t a ngeste ll ten, li e gt das durch s chnittl i che Aktivein­

ko mme n d e r Beamte n in all e n Alte r ss tuf e n um Cd . 20 % bi s 

30 % unt e r d e m d e r du rc h schnittliche n Ge häl te r vor) Privat­

angeste Ilte n. Bi s z um 3 0.Le be nsjahr i st das Durc hsc hnitts­

e inkomme n d e r Beamte n auc h ge ringer al s das von gleic hal­

trige n Arbe ite rn. Ei ne im Auftrag des Bund esmini~te riums 

für Arbeit und So z ial e s durchgeführte und im diesjährigen 

Sozialbe richt z usammengefaßte studie über Lebenseinkommen 
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hat zum Ergebnis, daß die höheren Altersruhebezüge in den 

meisten Fällen die Ein~ommensrückstände i m Aktivleben 

gegenüber den Angestellten in der Privatwirtschaft ' nic ht 

ausgleichen. Diese Fakten müssen bei der zweifellos not­

wendigen schrittweisen Harmonisierung d e r Sozialsysteme 

mit i n Betracht gezogen werden. 

Bemerke nswert ist für mich auch, daß j e der sie be nte un­

s e lbständig Erwerbstätige (vor allem Fraue n) a uch bei 40 

Stunden Wochenearbeitszeit we niger als S 10.000,- brutto 

monatlic h verdient. Mit diesen nied r ige n Ve rdle n s t e n i st 

in der Regel ei ne größe re Arbeit s platzuns iche rh e i t v e rhun-

den. Wä hrend di e durchsc hnittliche jährl i ch 

tigungsdauer in d e n obe r e n Ei nkomme nsgruppe n be i 

Be~r. häf­

be i.na h e 

100 % liegt, ste ht Persone n in d e n unt e rste n Ei nko mme ns­

gruppen ca. 1 / 4 des Jahres kein eigenes Erwerbsei nkomme n 

zur Ve rfügung. 

Im Absc hnitt "Entwicklung der ö sterreichisc hen So z ialve r­

sicherung" werden inte ressante Daten u.a. übe r di e Inva -

liditätspensionisten referiert. Diese Gruppe h i nk t in 

mehrfacher Hinsicht den Alterspensionisten nac h. Die 

durchschnittliche Invaliditätspension ist um ca. 20 % 

niedriger als die durschnittli c he Alte rspension, die Ein­

komme nsersatzrate von Invaliditätspensionen (An te il d e r 

Höhe der ersten Pension am Letztaktivverdie nst) ist g e rin­

ger als die von Alterspensionisten, die Lebe nse rwartung 

der Invaliditätspensionisten liegt um acht J a hre unte r der 

von Alterspensionisten und die durchschnittliche Pensions­

bezugsdauer ist bei Alterspensionisten länger als bei 

Invaliditätspensionsbeziehern. Neben der Reduzierung des 

Gefälles von Frauen- und Männerpensionen wird dem Bere ich 

der Invaliditätspensionen bei zukünftigen Reformen eln 

wichtiger Stellenwert zukommen müssen. 
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Der Ab schnitt "Arbe itsmarkt lage 1989" wurd e von Mitarbei­

tern der Abteilung 9 der Sektion Arbeitsma rk tverwa Jlung 

und der Absc hn itt "Die Entwicklung der österreich ischen 

Sozialversicherung im Jahr 1989" von Koll e g e n der Abt:ei­

lung 8 d e r Sektion Sozialversic herung de s Rund e sministe­

riums f~r Arbei t und So z iales v er f. ßt. De r Abschnitt 

"Einkomme nsentwicklung und Einkomme nsverteilung" ist 

Gemeinschaftsarbeit von Karl Grillitsch, Josef 

(Hauptv e rband der Sozia lversicherungstr~ger ), wa l ter 

(Statistisches Zentralamt), Sektion VI / Abt~ ilung 3 

sonalinformationssystem des Bundesministeriums 

Finanzen), Karl Pichlmann und Angela Köppl (In~Litut 

e ine 

Juch 

Wolf 

(Per­

ffir 

ffir 

Höhere studien) und der Grundsatzabteilung des Bllndesminj­

steriums für Arbeit und Soziales. 

Die Redaktion des Gesamtbe rich ts lag bei der Grundsatzab­

teilung des Bundesministeriums für Arbeit und So zia l eH . 

I c h danke allen für die e ng a gierte und sachkundig e Mit­

arbeit. 

Or.Walter Geppert 

Bundesminister für Arbeit und Soziales 
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ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN ERGEBNISSE 

SOZIALBERICHT 

DIE ARBEITSMARKTLAGE 1989 

Da sowohl die im erwerbsfähigen Alter stehende Wohnbe­

völkerung als auch deren Erwerbsbeteiligung gestiegen war, 

erhöhte sich die Zahl der Erwerbspersonen um 35.900 auf 

insgesamt 3,438 .200. Die allgemeine Erwerbsquote betrug 3,4 Mio. 
Erwerbs-69,3 % (+0,5 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr) . Entgegen dem personen 

langfristigen Trend konnten auch die Männer eine leichte 

Zunahme ihrer Erwerbsquote verbuchen. Die Frauenerwerbs-

quote stieg erwartungsgemäß recht kräftig an . 

Die Zahl der Selbständigen in der Landwirtschaft ist 

weiterhin rückläufig und unterschritt mit 197.800 die 

200.000 Grenze. Dagegen verzeichnen die Selbständigen in 

der gewerblichen Wirtschaft seit Mitte der achtziger Jahrp. 

Zunahmen. Auch zwischen 1988 und 1989 ka~ es zu elner 

leichten Zunahme um 2.400 auf 228.900. 

Die günstige konjunkturelle Entwicklung kam in einem 1989 

k t O d hoof 0 Beschäfti-unerwa rtet star en Ans leg er Besc a tlgung zum Tragp.n gungsrekord 

(+51.813 oder +1,8 %). Mit 2,862.291 unselbständig Be­

schäftigten im Jahresdurchschnitt 1989 wurde neuerlich ein 

Beschäftigungsrekord erreicht, der Höchststand vor der 

Rezession (1981) wurde um knapp 64.000 überboten. 

In den achtziger Jahren hat sich die Altersstruktur der 

Beschäftigung deutlich zu den mittleren Altersgruppen hin 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)26 von 809

www.parlament.gv.at



- 24 -

verschoben. Auch 1989 konzentrierte n sich di e Beschäfti­

gungszuwächse auf die mittl e ren Altersgruppen (25- bis 

49jährige), daneben fiel der Zuwachs allerdings auch bei 

den 50- bis 54jährigen hoch aus (weitgehend demographisch 

bedingt). An den Rände rn der Altersverteilung (15- bis 

18jährige, 55- und mehrjährige) war di e Beschäftigung 

abermals rückläufig. 

wieder Be- Der Strukturwandel 1n der Beschäftigung verlangsamte sich 

~~~!~gS-1989: Während sich di e rückläufige Entwicklung 1n der 

Produktions- Land- und Forstwirtschaft fortsetzte, war im Produktions­
bereich 

Anteil der 
Ausländer­
beschäfti­
gung 

bereich eine deutliche Erholung zu beobachten: Erstmals in 

den achtziger Jahren stieg die Beschäftigung in diesem 

Sektor wieder an (Jahresdurchschnittsbetrachtung). Im 

Dienstleistungsbereich waren wie in den Vorjahren 

durchwegs Beschäftigungszuwächse zu verzeichnen. 

1989 belebte sich die Beschäftigung auf regional breiter 

Basis, sie stieg in allen neun Bundesländern an: Wie 1n 

d e n beiden Vorjahren war die Beschäftigungssituation in 

den westlichen Bundesländern (Salzburg, Tirol, Vorarl-

berg) und im Burgenland sehr gün s tig. Neben diesen vier 

Bundes l ä ndern war 1989 auch in Oberösterre ich und Nieder­

österreich eine überaus positive Beschäftigungsentwick­

lung zu beobachten. In Kärnten stieg die Beschäftigung 

durchschnittlich a n, in d e r Steiermark, vor allem aber 1n 

Wien, blieb der Zuwachs neuerlich hinter d p.m Bundes mittel 

zurück. 

Obwohl di e Betei l ig un g der a us ländisc he n Arbeitskräfte am 

Beschäftigtenzuwachs zune hme nd stärker wird und di e Za hl 

der beschäftigten Ausländer/innen 1989 um 16.466 auf 

167.381 a nstieg, wa r der Anteil de r Ausl ä nderbeschä fti­

gung an d e r Gesamtbeschäftigung mit 5,8 % noch lmmer 
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niedriger als zu Beginn des Jahrzehnts (6,3 %). Im Jahr 

1989 gab es gleichzeitig mit der Zunahme der Beschäfti­

gung eine Zunahme der Ausländerarbeitslosigkeit. 

Die Arbeitslosenzahl betrug im Jahresdurchschnitt 1989 

149.1 77 und die Arbeitslosenquote 5 , 0 %. 

1989 setzte sich der im Jahre 1988 erstmals 

feststellbare Rückgang der Arbeitslosigkeit in 

tem Ausmaß fort, und zwar sowohl hinsichtlich 

sei t 1 9 8 0 Rückgang der 
Arbeits­verstärk- losigkeit 

der Ar-

beitslose nzahl (-9.454) als a uch hinsichtlich der Ar­

beitslosenquote (-0,3%-Punkte). Di e s e Abna hme fiel aller­

ding s bei d e n Männ e rn wesentlich höher aus als bei den 

Fraue n (Vergrößerung der ge s chl echts s pe z ifischen Quoten­

unter schiede) . 

Der Rückgang der Arbeit s losigkeit betra f jedoch nur die 

Alters g ruppe der unter 50 jährige n und fiel - zum Teil 

demogra phisch bedingt - am größte n bei den 15- bis 18jäh­

rigen (-18,5 %) und den 19- bis 24jährigen (-14,0 %) aus . 

Damit nahm der Ante il d e r Jugendlichen a n allen Arbei ts­

losen weiterhin leicht ab. Demgege nüber v e rzeichneten die 

Altersgruppe n der mindestens 50j ä hrigen Zuna hmen, sodaß 

deren Arbeit s losenquote erstmals seit J a hren die der 

Jugendlichen übertraf. 

1989 bezogen 452.025 Personen (266.713 Mä nner, 185.312 452 .000 

Frauen ) zumindest einmal Arbeitslosengeld und / oder Not- Arbeitslose 

standshilfe, waren also zumindest einmal von Arbeits­

losigkeit betroffen. Damit ist die Zahl der Betroffenen 

zwar neuerlich gesunken (-12.415 oder -2 , 7 %) , der Rück-

gang fiel allerdings schwächer aus als im Jahr zuvor. Im 

Unt~rschied zu den Männern wa r bei den Frauen sogar ein 

Ansteigen der Betroffenheit zu verzeichnen. 
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Die durchsc hnittliche Ge samtda uer des Leistungsbezuges war 

ebe nfalls rückläufig: Mit 109 Tagen lag sie um knapp 3 

Tag e unter dem Vorjahresniveau. Die Gesamtdauer der 

Arbeitsl o sigkeit (bzw. des Le istungsbezuges) der Frauen 

lag nach wi e vor d e utlich über jener der Männer (Männer: 

101,7 Tage, Frauen: 119,4 Tage), sie hat sich zudem 1989 

kaum verkür zt . Die Gesamtdauer wäc hst mit zunehmendem 

Alter an, im Unterschied zu den jüngeren und mittl e ren 

Altersgruppen ist sie überdies 1989 bei den 50- und mehr­

jährigen beträchtlich gestiegen. 

Hinsic htlich der Verteilung der Gesamtdauer wuc hs auch 

1989 die Ungleichhe it der leistungsbeziehenden Personen 

an. Bei anhaltend günstiger Konjunktur und z unehmend e r 

Beschäftigungsexpansion verschärfte sich die Polarisi e -

rung der Leistungsbezieher abermals: Während 10 % der 

Betroffenen weniger bzw. höchstens 18 Tag e arbe itslos 

wa ren und sic h die 1.Dezilgrenze um 2 Tage nach unten 

verschob, war jener Personenkreis (10- %-Gruppe) mit den 

längsten Dauern mindestens 245 Tage ohne Be schäftigung. 

KonzentrationMit der fortschreitenden Ungleichheit ging el.ne wachsende 
der Arbeits-
l os igk.eit Konzentration der Arbeitslosigkeit auf die oberen Dauer-

auf Lang- gruppen einher: So trugen jene 20 % der (leistungsbe­
zeitarbeits-
lose ziehe nden) Personen mit den längsten Dauern be i nahe die 

Hälfte (48,3 %) des Arbeitslosigkeitsvolumens (bzw. des 

Durchschn i ttsbe stande s), während die unteren b0 iden Dezil­

gruppen mit einem Anteil von 3,3 % kaum bestandswirksam 

war e n. 

Di e La ng ze itarbe itslosigkeit hat sich im Lauf e der a c ht­

ziger Jahre drastisch erhöht. Von den insgesamt 452.025 

Betroffenen im Jahre 1989 waren 74.550 (38.129 Männer, 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 29 von 809

www.parlament.gv.at



- 27 -

36.421 Frauen) oder 16,5 % mindestens sechs Monate 

(Gesamtdauer) arbeitslos. Damit sank zwar die Zahl der von 

Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen Leistungsbezieher 

gegenüber 1988 um rund 3.000 oder 3,7 %, sie lag damit 

aber immer noch deutlich über dem Niveau des Jahres 1986 

bzw. der Jahre davor (1980: 20.685 oder 8,5 %). 

Eine rückblickende Betrachtung zeigt, daß sich die Zahl 

der Langzeitarbeitslosen in den achtziger Jahren in allen 

neun Bundesländern stark, teilweise sogar massiv erhöht 

hat (insbesondere in der Steiermark und in Wien). TroLz 

der zu beobachtenden regionalen Konzentration war und ist 

demnach der Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit kein 

Problem, das sich auf einige wenlge Bundesländer oder 

Regionen beschränkt. 

Der Bestand an offenen Stellen hat sich im Jahre 1989 um 

14.415 oder 46,2 % auf 45.599 deutlic h erhöht, li egt aber 

noch immer unter dem Höchststand von 1973 (66.060). Ein 

kleinerer Teil des Zuwachses ging auf einen vermehrt e n 

Zustrom an offenen Stellen, ein größerer Te il auf elne 

längere Laufzeit zurück. Die Neuzugänge betrafen jedoch 

überproportional Stellen für Hilfs- und Anlernkräfte , 

etwa für Reinigungs- und Fremdenverkehrsberufe. Trotz des 

Steigens der Vakanzquote auf 1,6 % und Sinkens der 

Arbeitslosenquote auf 5,0 % reichte das Stellenangebot 

auch 1989n nicht aus, um allen Arbeitsuchenden adäquate 

Beschäftigungschancen zu bieten. 

Am Lehrstellenmarkt hatten die Lehrstellensuchenden mehr 

Auswahl, was vor allem auf den demographisch be dingten 

Rückgang der Lehranfänger/innen um 813 oder 1,8 % auf 

45.625 im Jahr 1989 zurückzuführen ist. Da ~mmer noch 

weniger Fachkräfte aus dem Erwerbsleben ausscheiden als neu 

1989: 
74.000 
langzeit­
arbeitslose 

Erholung des 
Bestandes an 
offenen 
Stellen 
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eintreten, ka nn quantitativ von elnem Ma ng e l an Fachkrä f ­

t e n nich t g e sprochen we rden . Was allerding s notwe ndig sein 

wird , um di e Be set z ung s lticke zwische n dem sinkenden Poten ­

ti a l an Lehrstellensuchenden und dem etwa gJei c hbleibe nde n 

Pote nti a l a n offe nen Le hrstell e n zu v e rkleinern, s i nd 

höhe r e Investitione n im Be r e ich der Au s - und Weiterbildung 

a l s bisher. 

durchschnitt-Ein leistung s b e rechtigter Arbeitsloser erhiel t 1989 ei ne 
liehe . 
Arbeitsl osen_mlttlere monatliche Lei s tung von S 6.218, - (inkl. all -

leistung: fäl l ige r Familienzuschläge). Das mittlere Arbeits.losen­
S 6. 218 ,-

geld betrug S 6.443,-, die mittlere Notstandshjlf e s 
5.067,-. 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 31 von 809

www.parlament.gv.at



- 29 -

DIE ENTWICKLUNG DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 

IM JAHRE 1989 

Gegenüber 1988 sind die Sozialausgaben um rund 20 Milliar- Sozialqucte : 

den S oder 4,6 % auf 449 Milliarden S gestiegen und 26,8 % 
wuchsen damit - wie schon 1988 - schwächer als das Brutto­

inlandsprodukt zu laufenden Preisen, sodaß ihr Anteil am 

BIP ("Sozialquote") um einen halben Prozentpunkt auf das 

Niveau von 1984 (26,8 %) sank. Die Ursache dafür liegt 

u.a. in der Zunahme der Beschäftigung und im Rückgang der 

Arbeitslosigkeit. 

Die Gesamtausgaben der Sozialversicherungsträger betrugen 

262.387 Milliarden S . 

Für den Bereich der Krankenversicherung weisen die vorläu­

figen Rechnungsabschlüsse für 1989 Gesamteinnahmen von 

aus, denen 68.678 Millionen S 

68.779 Millionen S gegenüberstehen. 

Abgang 101 Millionen S. 

Gesamtausgaben 

Somi t bet.rug 

von 

d e r 

Durch die gesetzliche Krankenversicherung waren 1989 ca. Ein Drittel 

99,1 ?c der Bevölkerung geschützt. Z 61 1 0 d;es der Kranken-u , ", ware n .... 
versicr.erten 

beitragsleis"tende Versicherte (4,640.000). Dazu kamen nach mitversicher t 

Schätzungen des Hauptverbandes der österreichischen 

Sozialve rsicherungsträger rund 2,690.000 mitversiche rt e 

Angehörige (35,4 %) sowie 200.000 bei Krankenfürsorgean­

stalten versicherte Personen (2,6 %,. 

Mit 26,1 % der Gesamtausgaben oder 17.937 Millionen S 

stellen die Kosten der ärztlichen Hilfe ejne der bedeu­

tendsten Ausgabeposten dar. Gegenüber 1988 sind die Ausga­

ben um 6,0 % gestiegen. Damit liegt die Koste nsteigerung 
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d e utlich ~be r d en Erhöhungen der Honorarsät ze . Ursache für 

dieses Ansteige ~ d e r Kost e n sind die vermehrte Inanspruch­

na hme medizini sc he r Leis tung n, Umstrukturierungen hei den 

Leistungen und die Tendenz zum vermehrten Einsatz techni­

sc h e r Hilfsmittel. 

Die Ausgaben für Anstalts- und Hauskrankenpflege stiegen 

um 5 , 5 % auf 16.62 3 Millionen S, wovon 30 Millionen S allf 

Hauskra nkenpflege entfi e len. 

Wie im vergangenen Jahr erzielte die Unf a llversiche rung 

auch 1989 ein positives Gebarungsergebnis. Einnahmen von 

insgesamt 9.391 Millionen S standen Ausgaben von insgesamt 

8.550 Millionen S gegenüber, d.h. es wurde ein Gebarungs­

überschuß von 841 Millionen S (+ 20,2 %) erwirtschaftet. 

Der Rentenaufwand betrug 1989 4.299 Millionen S, das sind 

50,3 % der Gesamtausgaben der Unfallversicherung. Die 

durchschnittliche Rente aus der Unfallversicherung bet rug 

im Dezember 1989 2.580 S monatlich und lag damit um 5,7 % 

über dem Vergleichswert des Vorjahres. 

Die Kosten für Unfallheilbe handlung beliefen sich 1989 auf 

2.096 Millionen S, d.s. 24,5 % der Gesamtausgaben der 

Unfallversicherung . 

Nach den vorläufigen Gebarungsergebnissen werd0.n die 

Gesamt a usgabe n der Pe n s ionsversicherung 1989 rund 

Jß5.058 Millione n S betragen, das sind um 5,6 90 mehr als 

im Vorjahr. Damit entfielen 70,5 % der Sozia.lver-

sicherungsausgaben auf die Pensionsversicherllng . 

Pensionsauf- Von den Gesamtausgaben der Pensionsversicherllng e ntfiel e n 

wand im ASVG-85, 1 % auf den Pensionsaufwand . De r Pensionsaufwand sti e g 
Bereich: . 
157 Mrd.S gegen üb r 1988 um 6,1 % auf 157.479 Million S. Damit lag 
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die Zuwachsrate unter iener des Beitragsaufkommens 

(+6,5 %). Der Pensionsstand nahm gegenüber dem Vorjahr 

um 1,2 % weiter zu und liegt nunmehr bei 1,692.344 Pen­

sionen im Jahresdurchschnitt. In absoluten Zahlen bedeutet 

dies eine Zunahme um rund 19.600 Pensionen. Die Pensionen 

wurden 1989 um 2,1 % erhöht. 

Dagegen stieg der Bundesbeitrag 

mit 4,2 % deutlich schwächer. 

zur 

Der 

Pensionsversicherung 

Bundesbeitrag zur 

Pensionsversicherung betrug 47.565 Millionen S. Unter 

Einbeziehung der Ersätze für Ausgleichszulagen in Höhe von 

6.461 Millione n S, die ebenfa lls vom Bund erstattet wer­

den, belie f e n sich die Za hlungen des Bunde s an d i e Pen­

sions versicherung im Jahre 1989 auf 54.0 26 Millionen S. 

Seit 1955 (Jnkra fttreten des ASVG) stieg de r Anteil der 

Bunde smitte l an den Gesamtaufwendungen der Pensionsversi­

cherung - mit Unterbrechungen - auf den bi s he ri gen Höc hst­

wert von 34,1 % im Jahre 1 968 an. Da nach s ank e r ze i t weiig 

auf unter 29 % ab, erreichte a ber 1977 nochma ls 34 %. In 

weiterer F,olge s ank er zunächst auf unter 23 % i n d e n 

Jahren 1980 und 1981, um dann wieder bi s auf 30,2 % in 

Jahre 1987 zu steigen. 1988 lag der Anteil der Bundesmit­

tel an den Gesamtaufwendungen der Pensionsversicherung bei 

29,8 %, im Jahre 1989 schließlich bei 29,2 %. 

Anteil des 
Bundesbei­
trags zur 
Pensi onsver­
sicherung 
ges unken 

Die Durchschnittspension in der Pensionsversicherung 

Unselbständigen betrug im Dezember 1989 S 7.107,-, 

der Durchschnitts­
pension bei 

wa s Uns elbs tän-
gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 3,4 % bedeutet. digen: 

0 , Alt ' t ' 2 8 0 f durchschnl' ttl;ch S 7.100 ,-le erspenslonen s legen um , ~ au ~ 

S 8.684,-, die Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähig­

keit um 3,7 % auf S 7.154,-. Witwen- und Witwerpensionen 

stiegen um 3,4 % auf S 5.053,- und Waisenpensionen um 

4,0 % auf S 2.164,-. In der Pensionsversicherung der 
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Selbständigen lagen die Durchschnitt s pensionen großteil s 

d e utlich unter j e nen der Unse lbständigen, stiegen abe r 

g e genüber 1988 stärker. 

Die durchschnittliche Alterspension bei den Männern betrug 

in der g e setzliche n Pe nsion s v e r s iche rung im De zember 1989 

S 10.922,-, jene der Frauen nur S 6.343,-. Ein ähnliches 

Bild zeigt sich bei d e n Pe n s ione n wege n g e minderter 

Arbeitsfähigkeit(Erwerbsfähigkeit). Hier betrug die Durch­

schnittspension bei den Männern S 8.385,-, die Durch-

schnittspension d e r Frauen h i nge gen S 4.519,-. Untersucht 

man die Dezileinkommen von Männern und Frauen in d e r 

Pension, so zeigt sich, daß rund 55 % aller weiblichen 

Alterspensionisten eine Pension von S 6.000,- und darunter 

bezogen. 

In den vergangenen Jahren gab die unterschiedliche 

Pensionsanpassung im Bereich der gesetzlichen Pensionsver­

sic herung und bei den Pensionssystemen des öffentlichen 

Dienste s des öfteren Anl a ß zu Di s kuss i onen. In den Jahre n 

von 1970 bis 1990 stiegen die Pens i onen ln der gesetzli­

chen Pensionsversicherung um rund 240 %, d.h. auf das 3,4-

fache, währenddessen die Pensionen der öffentlichen 

Diens te um rund 190 % stiegen, d.h. auf d a s 2,9-fache. 

Die Erhöhung in beiden Systemen liegt jedoch um einiges 

höher als die Erhöhung des Preisniveaus . Sowohl der Pen­

sionistenindex als auch d e r Verbraucherpreisindex st i egen 

i m Zeitraum von 1970 bi s 1990 nur um rund 160 %. weit über 

das Au s maß d e r normale n Pen s ionsa npassung h i naus stieg e n 

d ie Rich tsätze f ü r Ausg l ei c h szul ag e nbe z ieher . De r Ri cht ­

sa tz f ü r All e ins t ehende s t i e g i m Zeitraum von 1 970 bi s 

1 990 um rund 321 %, jener für Verh e i r a tet e um rund 334 %. 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 35 von 809

www.parlament.gv.at



- 33 -

1989 bezogen im Jahresdurchschnitt 249.262 Personen elne ca.250.CXJO 
Ausgleichs­

Ausgleichszulage. Dies entspricht 14,7 % des Pensionsstan- zulagenbe-

des. Damit hat sowohl die Anzahl der Ausgleichszulagenbe- zieher 

zieher (- 8.959 bzw. - 3,5 %) als auch ihr Anteil an allen 

Pensionsbeziehern (von 15,4 % auf 14,7 %) gegenüber dem 

Jahr 1988 abgenommen. 

1989 erhielten im Jahresdurchschnitt 235.490 Personen, 235.000 
d.s. 13,9 % aller 

schuß. Damit ist 

Pensionsbezieher , einen Hilflosenzu- Hilflosen­
zuschuß­

der Anteil der Hilflosenzuschußbezieher bezieher 

an den Pensionsbeziehern weiter gestiegen. 

Das unterschiedliche (gesetzliche ) Pensionsanfallsalter 

für Männer und Frauen gibt seit J a hre n immer wieder Anlaß 

zu Diskussionen. Dabei wird häufig außer acht ge]dss e n, 

daß beim tatsächlichen Pensionszuga ng s alter kaum mehr eln 

Unters c hied besteht, Frauen ge hen durchs c hnittlich nur 

knapp sieben Monate früher in Pen s ion als Mä nner. 1989 

gingen Männer im Schnitt mit 58 Jahren und Frauen mit 57,5 

Jahren in Pension. 
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ENTWICKLUNG UND VERTEILUNG DER EINKOMMEN 1989 

Das Wachstum des Volkseinkommens verteilte sich auch 1989 

unterschiedlich auf die verschied e nen Posi1: ionen. Die 

Brutto - Entgelte für unselbständige Arbe it (einschließlich 

Arbeitge berbeiträge zur Sozialversicherung) nahmen mit 

6,6 % neuerlich langsamer zu als das Volkseinkommen. 

Die unbereinigte Lohnquote, das ist der Anteil der Brutto­

Lohnsumme am nominellen Volkseinkommen sank von 71,7 % i m 

Jahr 1988 auf 71,3 % im Jahr 1989. Die um Veränderungen in 

der Beschäftigtenstruktur bereinigte Lohnquote (BaRis 

1983) erreichte 1989 einen Wert von 70,0 % nach 70,7 % im 

Jahr zuvor. Mittelfristig gesehen ist die bereinigte 

Lohnquote damit bereits geringfügig unter das Niveau 

gesunken, wie es zu Anfang der 70er Jahre zu verzeichne n 

war. 

Insgesamt haben im Jahresdurchschnitt 1989 die Brutto­

Leistungseinkommen je Beschäftigten mit 4,8 % um rund 2 

Prozentpunkte stärker zugenommen als im Vorjahr (1988: 

2,9 %). Deflationiert mit dem Konsumpreisindex bedeutet 

dies eine Steigerung der Brutto-Realeinkommen je Beschäf­

tigten von 2,0 % (1988: 1,3 %). Bei den Netto-Pro-Kopf­

Einkommen der Arbeitnehmer zeigen sich deutlich die 

Effekte der Steuerreform: sie stiegen 1989 nominell um 

8,9 % und real um 6,0 %. 

Die Lohnstatistik für Industriearbeiter im September 1989 

weist einen durchschnittlichen Stunde nverdienst f~r einen 

Industriearbeite r von S 87,43 aus. Nach Qualifikatipnen 

aufgegliedert betrug der Stundenlohn eines Facharbeiters 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 37 von 809

www.parlament.gv.at



- 35 -

S 98,58, jener e ines qualifizierten angel e rnten Arbeiters 

S 83,12; ein "Hilfsarbeiter (leicht) verdiente S 68,17. 

Das Ausmaß der Einkommensunterschie d e bei den Industrie­

angestellten ist auch 1989 weitaus stärker ausgeprägt als 

bei den Industriearbeitern. Im Durchschnitt verdi e nLe ein 

leitender Industrieanges tellter 1989 im Monat S 51.089,-, 

der Bruttomonatsverdienst eines Angestellten mit niedriger 

Qualifikation betrug im Beric htsjahr hinge gen nur S 

11.194,-, was wie schon im Vorjahr e twa e lnem FUnfteJ des 

Bruttoeinkommens eine s leitenden Angeste llte n entsprac h. 

Erstmals ist fUr das Jahr 1989 eine Dar s tellung d e r 

Einkommensverteilung (fast) aller i n di e s e m Jahr unse lb­

ständig Beschäftigter mögli c h: FUr rund 80 % all e r pr~gma -

tisierte n Bediensteten de r Gebietskörpersc ha f ten, sowie 

von Bahn und Post liegen nun Einko mme nsangaben vor, die 

jenen der Arbeiter und Angestellten e ntsprec he n. 

Das mittlere Brutto-Einkommen (50 % verd ie ne n me hr, 50 9.; mi ttleres 

verdienen we niger) der erfaßten 2,964. 6 20 unselbständig 

Beschäftigten be trug monatlich ca. S 15.000,-, j e ne R der 

Männer lag bei S 17.200,- und jenes d e r Fraue n bej 

S 11.800,-. Der Medianwert männl i cher Arbe iter lag 1989 

bei S 15.500,-, bei we iblichen Arbe itern be i S 9.900,-, 

bei männlichen Angestellten und Beamten bei S 20.700,- und 

bei weiblichen Angeste llten und Beamte n be i S 13.900,-. 

FUr das Jahr 1989 stehen auc h Sonderauswertungen zur 

Verteilung der Versicherungstage nach Wirtsc haftsklassen, 

Alter und Bundesländern zur VerfUgung, die als Hinter­

grundinformation zur Einkommensverteilung von Bedeutung 

sind. Eine Darstellung der durchschn i ttlic hen Be s c häft i­

gungsdauer fUr die einzelrien Zehntel der Einkommensve r te i-

monatliches 
Bruttoein­
korrrnen bei 
M3nnern 
S 17.200,-, 
bei Frauen 
S 11.800,-

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)38 von 809

www.parlament.gv.at



- 36 -

lung zeigt - abg e s e he n vom obe rste n Zehnte l - ein stetige s 

Anwachsen der Zahl der Versiche rungstage: Während männ­

liche Arbeite r z .8. im zwe iten Ze hntel der Einkommensver ­

teilung durchschnittlich 227 Tage versichert waren, betrug 

di e Be schä ftigung sdauer im neunten Zehntel 328 Tage, die 

entsprechenden Relationen der Arbeiterinnen zeigten eine 

Spannweite von 250 zu 305, jene d e r männlichen Angestell­

te n eine solche von 288 z u 360 und die der weiblichen 

Angestellten eine von 257 zu 333 Tagen. 

unterschi ed- für männliche Ange s tellte steigt das Einkommen nach 

l~che Alters- Al tersgruppen steil und kontinuier I ich (bis etwa zu den 
e lnkorrrnens-
pfade 45-jährigen), das Diagramm der weibl ichen Angestell tel') 

verläuft viel flacher und entspricht eher dem der männli­

chen Arbeiter, für Arbeiterinnen lassen sich kaum 

Zusammenhänge zwischen Altersgruppen und Einkommenshöhe 

ausmachen, bei Beamtinnen und, etwas weniger ausgeprägt, 

bei Beamten spiegelt sich die starke Abhängigkeit des 

Bezugsschemas. Insofern die Altersgruppen ein unterschied­

liches Ausmaß an ,"Berufserfahrung" repräsentieren, wird 
~ 

dieses für Beamte und männliche Angestellte sehr stark, 

für weibliche Angestellte und männliche Arbeiter deutlich 

weniger und für Arbeiterinnen offenbar gar nicht "hono­

riert". Beamte erreichen wegen der ausgeprägten Altersab­

hängigkeit ihrer Bezüge ihr mittleres Einkommen erst etwa 

10 Jahre später als Arbeiter und Angestellte. 

Wievi e le unselb s tändig Beschäftigte verd ienten 1989 bei 

ange nommener 40 -Stunden-Woche narbeitszeit wenig e r a ls 

10.000 Sc hill i ng ? De r Kreis d e r Niedrigei nkomme ns beziehe r 

be ste ht aus drei Gruppe n: 1.) Ca . 260.000 Nicht -

Tel l ze itbeschä ftigt e mi t ei ne m Einkomme n von we nig e r al s 

S 10.000,-. 2.) Ca. 120.000 Teilzeitbeschäftigte, die auch 

bei Leisten der kollektivvertraglich festgesetzten 
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Normalarbeitszeit nicht mehr als S 10.000,- verdienen 

würden. 3.) Ca. 50.OOO Beschäftigte, die nur deshalb ein 

Einkommen über S 10.000,- beziehen, weil sie mehr als 40 

Wochenstunden arbeiten. 

Addiert man diese Schätzgrößen von Beziehern von Einkommen 

unter 10.000 Schilling, erhält man insgesamt rund 430.000 

Betrof f ene . Das bedeutet, daß ungefähr jeder 

7.unselbständig Beschäftigte von einern Mindestlohn von 

S 10.000,- profitieren würde, davon 310.000 Frauen (an­

teilsmäßig entspricht das 40 % der Arbeiterinnen und 16 % 

der we~blichen Angestellten ohne die Beamtinnen) und 

120.000 Männer (11 % der männlichen Arbeiter und weniger 

als 4 % der männliche n Angestellten). 

Es werden im folgenden die Bruttobezüge von ca. 195.000 

Personen referiert, die in einern Dienst- oder 

Beschäftigungsverhältnis zum Bund stehen und 1m 

Personalinformationssystem des Bundes (P IS) erfaßt sind. 

Es hand elt sich hiebei um ca. 110.000 Beamte (nach dem 

Gehal tsges e tz), um ca. 59.000 Vertragsbedienstete und um 

ca. 28.000 Pe rsonen mit anderen Rechtsvorsc hrifte n. Der 

Durchschnittsbruttobezug der öffentlichen Bediensten des 

Bundes (ohne öSB und PTV) beträgt ca. S 20.300,-. Ca . 15 % 

erhalten Bruttobe züge unter S 10.000,-. Es handelt sich 

dabei vorrangig um teilzeitbeschäftigte Personen hzw . um 

ZeitsoJdaten. Ca. 45 % der öffentlich Bedie nsteten des 

Bundes haben Aktivbezüge zwischen S 10.000,- und 

S 20.000,- brutto. Der monatliche Bruttobezug eines 

Fünftel s der öffentlich Bediensteten liegt zwi_,=>chen 

S 20.000,- und S 30.000,-. Ca. 15 % verdienen zwischen 

S 30.000,- und S 50.000,- und bei ca. 4 % liegen die 

Bruttoobezüge über S 50.000,-. 

ca. 430. 000 
Arbeitnehmer 
mit Einkorrrnen 
unter 
S 10.000,-

durchschnitt­
licher Brutto 
bezug der 
Bundes­
bediensteten 
S 20.300 
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85 % der Ver- Während ca. 60 % der Bundesbeamten Aktivverdienste über 

tragsbedien- S 20.000, - haben, verdienen 85 % der Vertragsbediensteten 
steten unter 
S 20.000,- unter S 20.000,- brutto. 

Die rund 65.000 Bediensteten der Post- und Telegraphenver­

waltung gliedern sich 1n rund 3/4 Beamte und 1/4 Ver­

tragsbedienstete. Der durchschnittliche Bruttobezug d e r 

Postbeamten betrug S 19.140, - und der Postvertragsbediensteten 

S 11. 770. 

Bezüglich der aktiven Landesbediensteten liegen Daten über 

rund 18.000 Bedienstete der Bundesländer Kärnten und 

Burgenland vor. Der durchschnittliche Bruttobezug der 

Kärntner Verwaltungsbeamten lag bei S 27.250,- (Männer: 

S 29.420,-, Frauen: S 20.706,-). Im Burgenland erzielten 

die Beamten der allgemeinen Verwaltung im Durchschnitt 

S 29.190,- (Männer: S 30.800,-, Frauen: S 20.9~5,-). 

Vergleich der A~Beamte der Allgemeinen Verwaltung des Bundes verdienen 
Bruttobeztige 
von Bundes- durchschnittlich S 36.600,-, A-Beamte des Burgenlandes 

beamten u.den durchschnittlich S 42.600,- und A-Beamte von Kärnten 
Beamten von 
Kärnten und durchschnittlich S 42.300,-. B-Beamte des Bundes verdienen 

Burgenland durchschnittlich S 23.400,-, B-Beamte aus dem BurgenJand 

durchschnitt­
licher Ruhe­
bezug beim 
Bund: 
S 23 . 600, -

durchschnittlich S 27.600,- und B-Beamte von Kärnten 

durchschnittlich S 27.800,-. C-Beamte des Bundes verdienen 

durchschnittlich S 16.800,-, C-Beamte von Burgenland 

durchschnittlich S 20.000,- und C-Beamte von 

durchschnittlich S 19.900,-. 

Kärnten 

Der durchschnittliche monatliche Ruhebezug der Bundesbeam­

ten (ohne öBB und Post) beträgt S 23 .600,-. 5 % der Ruh e ­

bezüge liegen unter S 10.000,-, 42 % zwischen S 10.000,­

und S 20.000,-, 30 % zwischen S 20.000,- und S 30.000,-, 

19 % zwischen S 30.000,- und S 50.000,- und 4 % (ca. 

1.700) über S 50.000,-. 
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Die durchschnittlichen Ruhensbezüge der Kärntner Verwal-

tungsbeamten betrugen S 28.970,- (Männer: S 31.370; 

Frauen: S 21.850,-). Im Burgenland lag der entsprechende 

Wert bei S 29.440 

S 18.200,-). 

(Männer: S 31.120,-, Fr.auen: 

Für die Post sind rund 21.000 Ruhegenußbezieher und 11.000 

Witwenversorgungsbezüge erfaßt; für die öBB betragen die 

entsprechenden Werte rund 43.000 bzw. 29.000. Bei der 

Post- und Telegraphenverwaltung und den öBB liegt ca. 

jeweils die Hälfte der Ruhebezüge unter S 15.000,-. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beauftragte 

durchschnitt­
licher Ruhe­
bezug der 
landesbedien­
steten von 
Kärnten u. 
Burgenland: 
S 29.CXJO,-

mittlerer 
Ruhebezug 
bei ÖSS und 
Pl'V: 
ca. S 15.CXJO 

das Institut für Wirtschafts- nnn Sozial forschung mit der Lebens-
, einkorrrnens-

Stud ie: Einkommensver läufe - der Einf 1. uß d e r Arbe1 tspl ittz- betrachtung 

biographie auf das Lebenseinkommen von uns e lbständig 

Erwerbstätigen in österreich. Die Forschungergebnj,sse 

weisen darauf hin, daß bei angenommenen vrrglejchbaren 

Qualifikationsniveaus die im öffentlichen Djenst 

zweifellos beträchtlich höheren Ruhebezüge als 1n der 

Privatwirtschaft die höheren Erwerbseinkommen in der 

Privatwirtschaft bei einer Lebenseinkommensbetrachtung in 

den meisten Fällen nicht ausgleichen. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

TÄTIGKEIT DES BUNDESMINISTERIUMS FüR 

ARBEIT UND SOZIALES 

GRUNDLAGENARBEIT 

Die allgemeine Grundlagenarbeit des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales erfolgt vor allem in den Schwerpunkten 

der Erarbeitung von Konzepten sowie Gutachten und anderen 

Unterlagen allgemeinen sozialpolitischen Inhalts, der 

Konzeption, Vergabe und Betreuung von Forschungsvorhaben 

und der Redigierung und Veröffentlichung des Sozial­

berichts und von Forschungsergebnissen. Weiters werden 

Förderungen von Projekten und Initiativen mit sozialen 

Zielsetzungen durchgeführt. 

EG- Im Rahmen der Annäherungsbestrebungen österreichs an die 
Aktivitäten 

EG vertritt die Grundsatzabteilung das Sozialressort nach 

außen und ist koordinierend innerhalb des Sozial ressorts 

tätig. In ihrer Funktion als Koordinator und Vertretungs­

instanz nimmt die Grundsatzabteilung an zahlreichen Ar­

beitsgruppen im In- und Ausland teil. 

Lebensein- 1989 wurde eine Untersuchung abgeschlossen, in der u.a. 
koomensstudie d · L b . k . . t . t h ft b . h d le e enseln ommen 1m prlva en Wlr sc a s erelc un im 

öffentlichen Dienst des Bundes verglichen wurden. Ein 

Ergebnis dieser Studie ist, daß bei angenommener gleicher 

Qualifikation und gleicher Berufslaufbahn A- und B-Bedien­

stete und zum Teil auch C-Bedienstete des Bundes im Er­

werbsleben weniger und im Ruhestand höhere Einkommen als 
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Per s onen 1n der Pr ivatwirtschaft erziel e n, bei Betrachtung 

des ges amten Lebenseinkommens Beamte jedoch me istens 

schlechter gestellt sind als Personen in der Priva twirt-

schaft. Die Studie wird 1990 in der Schrif tenreihe 

"Fors chungs berichte aus Sozia l- und Arbeitsmar k t poli t ik" 

veröf f ent licht. 

GRUNDLAGENARBEIT FüR FRAUEN 

Im Mä rz 1 989 wurde die Aktion "Arbeitsmarktverwal tung für Arbeits -
rrarktver­

Frauen" g e startet. Diese von der Fra ue ngrund satzabte i 1 ung waltung für 

koordinierte Aktion wurd e ge meinsa m mit den Fraue nve r a n t - Frauen 

wortl i che n d e r Arbei tsmarktverwa l t ung und d e m Stä ndig e n 

Arbe itskreis d e r Fraue nrefe r e ntinne n d e r La nd e s a rbe itsäm-

t e r kon z ipiert und wird nunme hr a ls s tä ndig e Sc hwe rpunk t -

aktion fortg e führt. Ziel ist di e qua l itative Ve rbe sse rung 

d e r Angebot e d e r Arbe itsmarktve rwa ltung fü r a rbeits s uc he n-

d e Frau(!n. 

Kind e rbe treuung se inrichtunge n, di e d i e Bedürfn is s e be ruf s ­

tätige r Fr a ue n be rücksichtige n, wurd e n be r ate n und ge f ö r­

dert, e be nso andere sozial inno va tive Fra ue np r ojekte . 

Be i d e n For s chungsa rbeit e n bild e t e n Arbeits be d i ngungen, 

besondere Arbeitszeit - und Be s c hä ft i gung s form e n, ge -

schl e chtsspezifische soziale Situation, In te r e s se n von 

Frauen im Betrieb sowie Weite rbildung für Fraue n Schwer­

punkte. Weiters wurden Publikationen zu e inige n dies e r 

Theme n herausgegeben. Eine fra~en - und r e sso rtspe z i f ische 

Dokumenta tion wurde eingerichtet. 

Forschungs­
arbeit en 
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SOZIALVERSICHERUNG 

Als wichtigste Änderung des Jahres 1989 im Bereiche des 

Sozialversicherungsrechtes lassen sich wohl jene bezeich­

nen, die der Nationalrat in seiner Sitzung vom 12.Dezember 

1989 beschlossen hat. Im einzelnen handelt es sich dabei 

um die 48.Novelle zum ASVG, die 19.Novelle zum B-KUVG, die 

16.Novelle zum GSVG, die 14.Novelle zum BSVG sowie die 

4.Novelle zum BHG. 

Stand bei den Novellen der Achtzigerjahre (gemeint sind 

vor allem die 40. und die 44.ASVG-Novelle) das Bestreben 

nach einer Budgetentlastung im Vordergrund, so hatte die 

48.Novelle zum ASVG samt den Novellen der übrigen Sozial­

versicherungsgesetze im wesentlichen zum Ziel, die Lage 

der Bezieher kleinster Pensionen zu verbessern . 

Weitere hauptsächliche Neuerungen betrafen die Lockerung 

der Ruhensbestimmungen sowie die Erhöhung der Pension im 

Einklang mit der Einkommensentwicklung der Erwerbstäti-

gen, ferner teilweise Änderungen des 

rechtlichen Haftungsausschlusses des 

Maßnahmen, die auf Entscheidungen 

zurückgehen. 

unfallversicherungs­

Dienstgebers sowie 

der Höchstgerichte 

Am 1.7.1990 trdten die 49. Novelle zu'm ASVG und die Be­

gleitnovellen in Kraft. Inhalt der genannten Novellen sind 

zusätzliche Erhöhungen der Pensionen um 1 v . H. ab 1.Jänner 

1990. Analoges gilt für die Ausgleichszulagenrichtsätzr 

und die Renten aus der Unfallversicherung . Die ursprüng­

liche Berechnung der Pensionsanpassung für 1990 hat be­

kanntlich eine Pensionserhöhung um 2 v . H. ergeben. Mit der 

in der 48.Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsge-
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setz vorgenommenen Pensionsanpassung um 3 v.H. ~rfolgte 

bereits eine Aktualisierung an die Entwicklung der Löhne 

und Gehälter um ein Jahr. Als Folge der anhaltend günsti­

gen Wirtschaftsentwicklung und der hohen Lohnabschlüsse in 

der jüngsten Vergangenheit erwies sich diese Aktualisie­

rung als ungenügend. 

nie nunmehr vorgenommene Pensionserhöhung entspricht 1990 

zusammen mit der im Zuge der 

Anpassung einer Pensionserhöhung 

1990 . 

48.ASVG-Novelle erfolgt.en Pensionser­
hähungen 

um 4 v.H. für das Jahr um4% 

Weiters wird die Möglichkeit der begünstigten Selbstver­

sicherung in der Pensionsversicherung bei Pflege eines 

behinderten Kindes bis zur Vollendung des 30.Lebensjahres 

(bisher 27.Lebensjahr) des Kindes ausgedehnt. 

Al s Maßnahme zur 

Arbe i tnehmer wird 

Verbesserung der Situation 

e1ne neue Bemessungsgrundlage 

älterer Maßnahmen 
für ältere 

eingc - Arbeitnehmer 
führt. Demnach gilt für Männer die nach Vollendung des 

50.Lebensjahres und für Frauen die nach Vollendung des 

45.Lebensjahres aus einem Dienstverhältnis ausscheiden und 

ein anderes Dienstverhältnis e rstmalig mit einer geringe­

ren Entlohnung aufnehm~n - wenn dies günstiger ist - der 

1.Jänner des Jahres, 1n dem dieses Ereignis fällt, als 

Bemessungszeitpunkt. 
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ARBEITSMARKTVERWALTUNG UND ARBEITSMARKTPOLITIK 

Rückgang der Da s Jahr 1989 brachte mit 2,862.291 unselbs tändig 

Arbe i tslosen- Beschäftigten im Jahresdurchschnitt wieder einen Be-
quote 

schäftigungsrekord. Der im Jahre 1988 erstmals seit 

1980 festste l lbare Rückg a ng der Arbeitslosigkeit setzte 

sich 1 989 fort. Die Arbe i tslosenzahl fiel im Jahres­

durchschnitt um ca. 9.500 auf ca. 150.000, die Arbeits­

losenquote nahm um 0,3 %-Punkte auf 5,0 % ab. 

Die Probleme am Arbeitsmarkt konzentr ieren s i ch nach 

wie vor auf die traditionellen Problemgruppen, die vom 

gegenwärt i g posit i ven wirtschaftstrend und der Entspan­

nung am Arbeitsmarkt bisher wenig profitieren konnten. 

Es sind also die Langzeitarbeitslosen, viele von ihnen 

mi t besonderen Vermittlungsbehinderungen, die älteren 

Arbeitskräfte, die Frauen und die ausländischen Ar­

bei tskräft'e, die besondere Beachtung in der Arqei ts­

marktpolitik finden müssen. 

Ver besserungen Zu den wichtigsten legistischen Aktivitäten der Ar­

in der Arbeits-bei tsmarktpoli tik zählen die beiden Novellen zum Ar­
losenver-
s icherung bei tslosenversicherungsgesetz (BGBl. Nr. 364 / 1989 sowie 

Nr. 412/ 1990), welche am 1.8.1989 bzw. 1.7.1990 in 

Kraft ge tr e t e n sind. Si e br achte n u. a. d ie Verkürzung 

der Anwa rtsc ha ft f ür Juge ndlich , die Ve rlänge rung der 

Bezugsdaue r des Arbeitslosengeldes für ältere Arbeit­

n e hmer bei langer Versicherungs d a ue r, die Erhaltung der 

bisherigen Bemessungsgrundlage bei Arbeitsversuchen, 

die stufenweise Absenkung des Arbeitslosenversiche­

rungsbeitrages auf 4 , 4 v.H., die Erhaltung der Bemes-
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sungsgrundlage für ältere Arbeitslose bei Aufnahme 

einer nieder iger entlohnten Beschäftigung sowie eine 

einheitliche Nettoersatzquote von 57,9 

Lohnklassen . 

S-o in allen 

weiters wurde das Ausländerbeschäftigungsgesetz 1975 

novelliert (BGBl.Nr. 450 / 1990). Schwerpunkte dieser 

Novelle waren die Einführung einer absoluten Ober grenze 

der Ausländerbeschäftigung im Ausmaß von 10 % des 

Arbeitskräftepotentials , der Ausbau des Integrations­

prinzips, verbesserte Maßnahmen zur Bekämpfung der 

illegalen Ausländerbeschäftigung sowie eine wesentliche 

Verfahrensbeschleunigung. 

Durch das Eltern-Karenzurlaubsgesetz, BGBl . Nr. 

651/1989, wurde das Arbeitslosenversicherungsgesetz 

insoferne geändert als ein Anspruch auf Karenzurlaubs­

geld für Väter statuiert wurde. 

Im Zusammenhang mit dem Karenzurlaubserweiterungsge­

setz, BGBl.Nr. 408/ 1990, wurde i m Arbeitslosenversiche­

rungsgesetz 1977 die Ver längerung der Möglichkeit des 

Karenzurlaubsgeldbe z uges von einem auf zwei Jahre 

geschaffen. 

Novell i erung 
des Auslär.der­
beschäfti­
gungsgesetzes 

Im Ber ichtszei traum wurde erstmals zur geziel ten, Samsomat 

selektiven Selbstinformation der Rat- und Arbeitsuchen-

den ein Automat mit der Bezeichnung Samsomat, von dem 

von jedem alle bei den österreichischen Arbeitsämtern 

geme~deten offenen Stellen abgerufen werden können, 

eingesetzt. 

Die Arbeitsmarktverwaltung ha t entsprechend dem Über­

einkommen der Bundesregierung von 1986 wei terh-in am 

Aufbau eines Netzes von Berufsinformationszentren zur 

Verbesserung der Unterstützung bei der Berufswahl 

gearbeitet. Leider wurde diese Arbeit durch eine Reihe 

von Problemen, die aus der mangelnden Budget- und 

Berufsinfor­
rmtionszentren 
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Personala4tonomie der Arbeitsmarktve rwaltung resultie­

r e n, behindert und manchmal e ntscheide nd ve rzögert. 

Trot z di e ser Be hind e rungen werd e n im Herst 1990 in vi e r 

Bundeslände rn Berufsinformationszentren einge richtet 

sein. 

Mit de r Einführung e iner unverbindlichen Übung "Berufs­

orientierung und Bildungsinformation" an den allgemein­

bildenden Schule n wurde in Zusammenarbeit mit den 

Schulbehörden ein erster Schritt in di e Richtung einer 

länger dauernden Beglei tung qer Jugendlichen bei der 

Berufswahl gesetzt. 

Die Maßnahmen zur Förderung der regionalen Mobilität 

und des Arbeitsantrittes konnten 1989 wieder in erhöh­

tem Umfang gesetzt werden. Auch die Förderung der 

beruf lichen Mobili tät zur Beseitigung von Qualif i ka ­

tionsdefiziten konnte 1989 wieder deutlich erhöht 

werden. 

Um das Angebot der Arbeitsmarktverwaltung für erwerbs­

lose Frauen zu verbessern und auszubauen, wurde 1989 

die Aktion "Arbeitsmarktverwaltung für Frauen", in 

deren Umsetzung die gesamte Arbeitsmarktverwaltung 

einbezogen wurde, durchgeführt. Bei der Durchführung 

dieser Aktion konnte u.a. die Gewährung der Kinderbe­

treuungsbeihilfe zur Unterstützung von Frauen mit 

Kinderbetreuungspflichten mit 2.385 Förderfä11en gegen­

über dem Vorjahr fast vervierfacht werden. 

Maß~en für Für ältere Arbeitnehmer wurden im Zuge eines 10-Punkte-
ä1 tere . 11 b . 1 d b . h Arbeitnehmer Programme s spez l e e Aus 1. ungsang e ote z u 1 rer 

Höherqualifi z ierung erarbeite t. Ber e i t s mit d e r Ar­

beitslose nve rsicherungsge s e t z -Novelle 1988 wurde n di e 

Vorausse tzungen für Auffangmaßnahmen und die Qualifi­

zierungs- und Vermittlungsvorsorge im Falle drohender 

Arbeitslosigkeit durch Arbeitsstiftungen und stiftungs­

ähnliche Maßnahmen geschaffen. Ebenso wurden durch die 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 49 von 809

www.parlament.gv.at



- 47 -

Wahrung der Bemessungsgrundlage bei der Aufnahme einer 

niedriger entlohntenBeschäftigung durch ältere Arbeit­

nehmer l innen sowohl in der Pensions- als auch in der 

Arbeitslosenversicherung Hindernisse, die sich der 

Aufnahme einer Beschäftigung oft entgegenstellten, 

beseitigt. 

Die Aktion 8.000 hat sich nicht nur 

besonders wirkungsvolle Maßnahme zur 

weiterhin 

Bekämpfung 

als 

der 

Langzeitarbeitslosigkeit, sondern darüber hinaus als 

ein Instrument, das sehr flexibel an die jeweiligen 

arbeitsmarktpolitischen Erfordernisse angepaßt werden 

kann, erwiesen. 

Trotz der bis zum heurigen Jahr weiterhin unzureichen­

den Personalkapazität .- zwischen 1980 und 1989 ist die 

Arbei tslosigkei t um rund 180 %, das Personal der Ar­

beitsmarktverwaltung aber nur um bescheidene 24 % 

angestiegen - wurden fortgesetzt Bemühungen zur Verbes­

serung der Aufbau- und Ablauforganisation gesetzt. 

Generell muß allerdings gesehen werden, 

gegebenen Rahmenbedingungen auch durch 

daß unter den 

Maßnahmen der 

Organisations- und Personalentwicklung vielfach nur 

marginale Erfolge mit oft außerordentlich großem Auf­

wand erzielt werden können. Die zentralen Probleme der 

Arbeitsmarktverwaltung, nämlich die mangelnde Selbstän­

digkeit und Unabhängigkeit durch die Einbindung in die 

öffentliche Verwal tung generell, insbesondere in Bud­

get- und Personalangelegenheiten, sowie das Fehlen 

einer eigenen Ausbildungseinrichtung für die Mitarbei­

ter, als auch unzureichende personelle und infrastruk­

turelle Ausstattung, können dadurch nicht gelöst 

werden. 

Grundlegende Verbesserunge.n ver langen eine grundsätzli­

che Reform und Weiterentwicklung der Organisation 

Arbeitsmarktverwaltung insgesamt. Erst in einer solchen 

Aktion SOCO 

Reform der 
Arbeitsmarkt­
verwlatung 
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reformierten, stärker nach dem Pr inzip der Selbstver­

wal tung organisierten Einr ichtung, könnte die öffent­

liche Aufgabe der Arbeitsmarktpolitik in einer entspre­

chend verbesserten und effizienteren Weise durchgeführt 

werden. 
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BESONDERE UND ALLGEMEINE SOZIALHILFE 

Aufgrund einer Entschließung des Nationalrates vom 

27.9.1988 wurde der Bundesminister für Arbeit und Soziales 

mit der Einrichtung einer Arbeitsgruppe zum Themenkomplex 

"Vorsorge für pflegebedürftige Personen" betraut. Es 

erwies sich hiebei als notwendig, die inhaltliche Arbeit 

auf drei themenspezifische Ausschüsse aufzuteilen: 

Ausschuß 1 - Art und Umfang des Pflegebedarfes; 

Ausschuß 2 - Prüfung von alternativen Leistungssystemen; 

Ausschuß 3 - Alternative Systeme zu den bestehenden Heim-

strukturen. 

Die Ergebnisse der drei Ausschüsse wurden in einem gemein-, 
samen Endbericht zusammengefaßt, der i m Juni ~ 19g0 dem 

Nationalrat zugeleitet wurde. 

Vorschläge 
für eine 
bessere 
Pflegevor­
sorge 

Die Rechtslage im Bere iche des Behindertenwesens ist sehr Bundesbe-
hinder ten­

zersplittert und unübers i chtlich. Mit d e m Bundesgeset z gesetz 

über die Beratung, Betreuung und besondere Hilfe für 

behinderte Menschen (Bundesbehindert~ngesetz BBG) ist 

ein erster Schritt gesetzt worden, die behindertenrecht-

lichen Regelungen auf Bundesebene in einem Gesetz zusam­

menzufassen. 

In der Kriegsopferversorgung hat sich gegenüber dem Jahre 

1988 die Zahl der Beschädigten und Hinterbliebenen um 

4,6 % bzw. 4,5 %, der finanzielle Rentenaufwand um insge­

samt 1,3 % verringert . 

Mit dem Versorgungsrechts - Änderungsgesetz 1989, BGBl. Nr. 

648, wurden u.a. das Kriegsopferversorgungsgesetz, das 

Heeresversorgungsgesetz und das Opferfürsorgegesetz geän­

dert. Durch diese im Zusammenhang mit der 48. Novelle zum 

ASVG stehende Änderung wurden die vorn Einkommen abhängigen 

Versorgungsleistungen angehoben, weil diese Versorgungs­

leistungen wie die Ausgleichszulage der Deckung des Le­

bensunterhaltes dienen. 
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Von den rund 128.000 Versorgungsberechtigten nach dem 

Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 bezogen zum 1. Juli 1989 

rund 4.257 Personen ungekürzte, einkommensabhängige 

Leistungen und rund 44.256 Personen einkommensabhängige 

Teilleistungen. 

Kriegsopfer- Der Aufwand für diese, den bedürftigen Krie~~sopfern zugute 
versorgung -
ein InstrurnedEommenden Zusatz leistungen betrug im Jahre 1989 rund 

gegen Annut 1.881,7 Mill. S. Damit leistet di e Kriegsopferversorgung 

Beratungs­
dienste für 
behinderte 
Kinder 

einen beträchtlichen Anteil im Kampf gegen die Armut. 

In der Heeresversorgung hat sich gegenüber dem Jahre 1988 

die Zahl der Beschädigten um 2,0 % erhöht. Die Zahl der 

Hinterbliebenen hat sich um 9,2 % verringert. 

Für die in den Rechtsbereichen des KOVG 1957 und des HVG 

gewährte orthopädische Versorgung stieg der Aufwand gegen­

über dem Vorjahr um 5,1 %. 

In der Opferfürsorge hat sich gegenüber dem Vorjahr die 

Zahl der Opfer und Hinterbl iebenen um insgesamt 1,4 % 

verringert. Der Rentenaufwand ist um insgesamt 3,8 % 

gestiegen. 

Der Beratungsdienst für entwicklungsgestörte Kinder und 

Jugendl iche im Bundesland Burgen.land hatte in 277 Bera­

tungstagen 2.404 Beratungsfälle gezählt, wobei 263 Neuzu­

gänge verzeichnet wurden. 

Der Beratungsdienst für entwicklungsgestörte Kinder und 

Jugendliche 1m Bundesland Steiermark hatte in 82 Bera­

tungstagen 257 Beratungsfälle gezählt. 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 53 von 809

www.parlament.gv.at



- 51 -

In de~ Verbrechensopferentschädigung sind 1m Vergleich zum 

Vorjahr die finanziellen Hilfeleistungen um 0,3 % gesun­

ken. 

Die Zahl der im Rahmen des Behinderteneinstellungsgesetzes 

begünstigten Personen ist gegenüber dem Vorjahr um insge­

samt 1,5 % gestiegen. 

Im Jahre 1988 haben 1.564 einstellungspflichtige Dienstge­

ber die Beschäftigungspf I icht zur Einstell \lng von Behin­

derten in der erforderl ichen Zahl erfüll t. Von den er­

rechneten 40.349 Pf I ichtst.ellen waren im statistikmonat 

August 1988 19.598 nicht besetzt. Entsprechend der Zah I 

der nicht besetzten Pflichtstellen wurden den öster­

reichischen Dienstgebern im Jahre 1989 für das Kalender­

jahr 1988 Ausgleichstaxen im Betrage von vorläufig rund 

359,8 Mill. S von den Landesinva 1 idenämtern vorgesc hrie­

ben. 

20.OCOnicht 
besetzte 
Pflicht­
stellen 

Die mit der Errichtung und dem Ausbau geschützter Werk- geschützte 
. . . .. Werkstätten 

stätten in Verb1ndung stehenden Akt1v1taten wurden auch für 840 

im Jahre 1989 unve rmindert fortgesetzt. Zum 1. Oktober Behinderte 

1989 standen in den geschützten Werkstätten im Bundesge-

biet bereits rund 1.030 Dienstnehmer, davon rund 840 

Behinderte, in Beschäftigung bzw. in Ausbildung. 

Aus Mitteln des Nationalfonds zur besonderen Hilfe für Be­

hinderte wurden im Jahre 1989 Zuwendungen in Höhe von 6,1 

Mill. S gewährt. Außerdem wurden auch zahlreichen dauernd 

stark gehbehinderten Menschen jene Mehr leistungen abge­

golten, die ihnen durch die Erhöhung der Umsatzsteuer von 

20 % auf 32 % bei der Lieferung von Kraftfahrzeugen ent­

standen ist. Die dafür aufgewendeten Mittel betrugen im 

Jahre 1989 26,7 Mill. S und wurden zur Gänze vom Bund 

ersetzt. 
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ALLGEMEINE SOZIALPOLITIK UND ARBEITSRECHT 

Durch die Einführung eines Karenzurlaubs für Väter sowie 

Karenzur laubsQ a s Kar e n zur 1 a u b s e r w e i t e run 9 s 9 e set z w u r d e die M ö 9 1 ich­
erweiterungsK e i t für M ü t te run d V ä te r ge s c h a f f e n, den Kar e n zur 1 au b , 
gesetz 

Betriebs­
pensions­
geset z 

der nunmehr bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des 

Kindes in Anspruch genommen werden kann, unter sich 

aufzuteilen. Weiters besteht die Möglichkeit, während 

des zweiten und dritten Lebensjahres des Kindes Teil­

zeitbeschäftigung in Anspruch zu nehmen. 

Im Zusammenhang mit dem Pensionskassengesetz, das die 

gesetzlichen Voraussetzungen für Errichtung, Betrieb und 

überwachung von Pensionskassen regelt, ist das Betriebs­

pensionsgesetz geschaffen worden, das unter anderem die 

arbeitsrechtliche Absicherung der betrieblichen Pen­

sionszusagen regelt. 

In das Arbeitsruhegesetz wurde eine Ausnahme für die 

Beschäftigung von . Arbeitnehmern auf Publ ikum.smessen 

während der Wochenend- und Feiertagsruhe aufgenommen. 

Durch zwei Novell en wurde der Ausnahmekatalog der Ver­

ordung gemäß § 12 Arbeitsruhegesetz um weitere Ausnahmen 

von der Wochenend- und Feiertagsruhe erweitert. 

Durch eine Novelle zum Entgeltfortzahlungsgesetz werden 

im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Umstrukturierungs ­

maßnahmen Regelungen getroffen, die bei solchen Um­

strukturierungen die Dauer der Entgeltfortzahlung im 

Krankheitsfall durch Anrechnung der Vordienstzeiten in 

bestimmten Fällen absichern. 
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Durch eine Novelle zum Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz 

wurde die Altersstaffelung für den Bezug des Sonderruhe­

geldes um zwei Jahre verlängert. 

Das Land- und forstwirtschaft1ich~ Berufsausbildungs­

gesetz wurde neu gefaBt, um entscheidende Änderungen, 

die in den letzten Jahren im Bereich der Land- und 

Forstwirtschaft eingetreten sind, zu berücksichtigen und 

eine Anpassung an die B-VG-Nove11e 1974 vorzunehmen. 

Dur c h ein e No v e 11 e z um A r be i t sv er f ass u n 9 s 9 e se t z soll die Novelle zum 
. . h f 1· h U k· ß h 1 Arbei tsver-m , t w , r t s c a t , c e n m s t r u t ur, e run 9 s man a m e n r e 9 e - fassungsgesetz 

mäB i 9 verbundene Einbuße an Mitbest i mmungsqua1 i tät 

ausgeg1 ichen und die Mitwirkungsmöglichkeiten während 

der Umstrukturierungsphase verbessert werden. Weiters 

werden das sogenannte "Sperrecht" des Betriebsrates 

gegen die Anfechtung einer Motivkündigung beseitigt, ein 

einheitlicher Stimmzettel für Betriebsratswahlen einge-

führt und die Zahl der Unterstützungsunterschriften für 

Wah1kanditaturen gesenkt. Im Zusammenhang mit dem Be­

triebspensionsgesetz wurde im Arbeitsverfassungsgesetz 

die Möglichkeit geschaffen, die Kompetenz ium Absch1uB 

von Betriebsvereinbarungen vom (Zentra1-)Betriebsrat an 

die Arbeitsgemeinschaft der Betriebsräte zu übertragen, 

um so eine unternehmensübergreifende Koordination der 

Mitbestimmungsaktivitäten auf Konzernebene zu ermög-

1 ichen. 

Dur c h ein e N 0 v e 1 1 e zum G 1 e ich b e h a n d 1 u n 9 s 9 e set z wir d das Novelle zum 

G1 ei chbehand1 ungsgebot auf die Begründung des Arbe i ts- Gleichbehand-
lungsgesetz 

verhältnisses, dem beruflichen Aufstieg und die Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses ausgedehnt sowie die 

Möglichkeit der Durchse~zung des Anspruches auf Gleich­

behandlung verbessert. In diesem Zusammenhang werden 

Schaden~rsatzregelungen bei Verletzung des Gleichbehand­

lungsgebotes sowie eine besondere Beweislastregelung 

zugunsten der Arbeitnehmer/innen eingeführt. Weiters 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)56 von 809

www.parlament.gv.at



- 54 -

wird eine Anwältin für Gleichbehandlungsfragen als 

direkte Ansprechstelle für Frauen eingerichtet. 

Eine Novelle zum Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungs­

gesetz enthält Bestimmungen über die Verpfl ichtung des 

Arbeitgebers zur Leistung von Zinsen für gehortete 

Urlaubsentgelte sowie über die Einführung eines Rück-

standsausweises zur beschleunigten Eintreibung von 

Zuschlagsrückständen. 

Mehrere legistische Vorhaben wurden ·1989 in Angriff 

Legistische gen 0 m m e n 0 de r f 0 r t g e f ü h r t , k 0 n n t e n ab ern 0 c h n ich t 
Vorhaben 

abgeschlossen werden. Dies betrifft insbesondere die 

Neuregelung des Journal istengesetz~s, das Dienstfrei­

stellungsgesetz, die Neugestaltung des Arbeitszeit ­

rechts, das Mutterschutzgesetz, das Nachtschicht-Schwer­

arbeitsgesetz sowie das Landarbeitsrecht. 

Die Publikations­

Bereichen Arbeit 

Angelegenheiten der 

setzt. 

und Informationstätigkeit in den 

und Arbeitsbeziehungen, allgemeine 

be r ufstätigen Frau, wurde fortge-

Vertreter des BMAS haben im Rahmen verschiedener inter­

nationaler Organisationen bei der Behandlung von sozial­

pclitischen Fragen und Angelegenheiten berufstätiger 

Frauen mitgearbeitet. 
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ZENTRALARBEITSINSPEKTORAT 

Entsprechend dem gesetzlichen Auftrag war das Zentral­

Arbeitsinspektor a t auch im Jahr 1989 bestrebt, die Arbeit­

nehmerschutzvorschriften auszubauen oder neu zu gestalten. 

Besonderes Augenmerk wurde auf die Entwicklungen des 

technischen Arbeitnehmerschutzes im EG- Bereich gelegt. Die Arhrnbeit-
ne er-

Bestrebungen Österreichs, am geme i nsame n Markt teilzuneh- schutz u . 

men, werden umfangreiche Nove llierunge n der bestehenden EG 

Arbe i tnehmerschut zvorschr i ften zur Folge haben. 

Besonde rs soll h i ezu erwähnt werden, daß d i e Allgeme i ne 

Maschine n- und Geräte-S i cher he i tsve rordnung am 

1 . Juli 1990 in Kraft getreten ist. Sie stellt eine Über­

gangsregelung bis z um Inkrafttreten einer EG-konformen 

~aschinens icherhe i ts-verordnung dar. Ei n diesbe z üglicher 

Entwurf ist derzeit in Begutachtung. 

Durch di e Novelle BGB1.Nr. 650 / 1989 z um Arbeitnehmer- Mindestein­

schutzgeset z wurden insbesonder e die Mindesteinsat z zeiten satzzeiten 
der betriebs-

des sicher heitstechnischen Di enste s und der betriebsär z t- ärztlichen 

lichen Bet reuung durch Gesetz gerege l t. Diese Novelle trat Betreuung 

mi t 30. Dezember 1989 in Kraft. Die Durchführungsverord-

nung zu d i eser Novelle wurde nach Abschluß des Begutach­

tungsverfahrens i m Juni 1990 er l assen. Überdies wurden 

interne Vorarbeiten für eine umfassende Novell ierung des 

Arbeitnehmerschutzgesetzes aufgenommen. 

Durch die Verordnung BGB1.Nr. 290/1 989 wurden zwei ÖNORMEN 

über sicherheitstechnische Richtl i nien für die Verwendung 

von Bolzensetzgeräten ohne Kolben (Schußgeräten) und von 

Bolzensetzgeräten mit Kolben (Kolbengeräten) verbindlich 

erklärt. Sie trat mit 24. Juni 1989 in Kraft. Mit dem 
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Inkrafttreten dieser Verordnung 

20. Februar 1976, BGBl.Nr. 117, 

i st die Verordnung 

sowie § 87 Abs. 1 

Allgemeinen 

getreten. 

Dienstnehmerschutzverordnung außer 

vom 

der 

Kraft 

Im Jahr 1989 wurden die Beratungen über den Entwurf einer 

Bau- Bauarbeiterschutzverordnung in erster Lesung durch einen 
arbei terschutz-
veronmung Fachausschuß der Arbeitnehmerschutzkommission abgeschlos-

Strahlen­
schutzver­
ordnung 

Elektro­
technik­
verordnur.g 

sen. Aufgrund der Niederschriften der Sit z ungen wurde der 

Entwurf überarbeitet. Der Entwurf wurde erneut den Mit­

gliedern des Fachausschusses der Arbeitne hme rschut z kom­

mission vorgelegt und in der Folge einer ressortinternen 

Arbeitsgruppe zur Erstellung einer Endfassung für das 

allgemeine Begutachtungsverfahren übergeben. 

Die Beratungen am Entwurf einer Verordnung über d ie Lage­

rung und Abfüllung brennbarer Flüssigkeiten wurd e n abge­

schlossen; die Anregungen aus dem Begutachtungsve rfahren 

werden derzeit eingearbe itet. 

Die Mitarbeit an der Ausarbeitung eines Entwurfe s einer 

umfangreichen Novelle zur Strahlenschutzvero~dnung wurde 

fortgesetzt. Eine Endfassung des Entwurfes konnte dem 

Begutachtungsverfahren zugeführt werden; die Anregungen 

aus dem Begutachtungsverfahren werden de rzeit eingearbei­

tet. 

Auch an der El e ktrotechnikve rordnung 1990, BGB1.Nr. 352, 

wurde von Vertr e tern des Zentra l -Arbeitsinspektorates 

mi t gearbeitet. Sie e nthält Regel ung en über einsch lä g ige 

Maßnahmen a ufgrund des Elektrotechn ikgesetzes und aufgrund 

des Arbeitnehmerschutzgesetzes. Diese Verordnung tr a t mi t 

1. Juli 1990 in Kra ft . Mi t de m Inkra ft t re ten dieser 

Rechtsvorschrift trat die Elektrotechnikverordnung 1989 

außer Kraft. 
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Im Jahr 1989 wurden von der Arbeitsinspektion rund 40 % 

der im Jahr 1986 vorgemerkten 189 111 Betriebe und aus­

wärtigen Arbeitsstellen inspiziert. Die Bezugnahme auf 

das Jahr 1986 erfolgt, um einen Vergleich mit den vorange­

gangenen Jahren zu ermöglichen. Im Rahmen der EDV-mäßigen 

Erfassung wurden bis Ende 1989 insgesamt 157 485 Betriebe 

und auswärtige Arbe itsstellen vorgemerkt. Bei den im 

Ber i chtsjahr durchgeführten Inspektionen wurden ungefähr 

1,5 Millionen Arbeitnehmer erfaßt. 

1,5 Mio . 
Arbeit­
nehmer durcr. 
Arbeitsin­
spektionen 
erfaßt 
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SOZIALPOLITISCHE VORSCHAU 

ALLGEMEINE GRUNDLAGENARBEIT 

1990 und 1991 wird im Rahmen der EWR-Verhandlungen EG-

("Europäischer 

Vertragstext 

Wirtschaftsraum") 

ausgearbeitet; 

der endgültige 

Schwerpunkte der 

Verhandlungen im Sozialbereich werden voraussichtlich die 

Fragen der Kohäsion, sowie der vollen Teilnahme der EFTA-

Länder an der Schaffung des "Europäischen 

Wirtschaftsraumes" vor allem Teilnahme an den EG-

Programmen - sein. 

Es ist geplant eine EG-Dokumentationsstelle in der Grund ­

satzabteilung zu errichten, die sowohl die Vertej.lung dei" 

EG- und EFTA-Schriftstücke innerhalb des Hauses über-

nehmen soll, als auch einen systematischen Zugriff zu 

einlangenden EG-Dokumenten ermöglichen soll. 

1990 ist an die Herausgabe von drei Broschüren gedacht. In 

einer Publikation wird eine Untersuc hung referier~, in der 

u.a. die Lebenseinkommen im privaten Wirtschaftsbereich 

und im öffentlichen Dienst des Bundes verglichen wurden. 

Die zweite Publikation wird Studien zum Thema Pflegevor­

sorge beinhalten. Weiters ist eine Publikation über Tech­

nologie und Arbeitsorganisation in Vorbereitung. 

Im Anschluß an 

studie ist an 

die 1990 abgeschlossene Lebenseinkommens­

die Vergabe einer Folgestudie gedacht, in 

der u.a. im Rahmen einer Lebenseinkommensperspektive die 

spezifischen Folgen diverser Reformüberlegungen auf dem 

Gebiet der Altersvorsorge abgewogen werden könnten. 

Aktivitäten 

Fors~hungs­
vorhaben 
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Eine weitere studie hat die Entwicklung der Sozialausgaben 

in österreich zum Thema. Die Berechnung des Sozialbudgets 

österreichs soll dabei auf den neuesten Stand gebracht 

werden, um somit seriöse Vergleiche mit anderen Industrie­

ländern zu ermöglichen. 

Weiters wird eine Studie über sozialpolitische Fragen der 

EG durchgeführt, wobei auch die Umsetzung s ozialpoliti­

scher EG-Regelungen in einzelnen Mitgliedsstaaten unter­

sucht werden soll. 

GRUNDLAGENARBEIT FüR FRAUENFRAGEN 

Arbeitsmarkt-Die Mitarbeit bei der Fortführung der ständigen Schwer­
verwaltung 
für Frauen punktaktion Arbeitsmarktverwaltung für Frauen sowie bei 

Forschungs­
vorhaben 

Ausbau, Initiierung und Umsetzung arbeitsmarktpolitischer 

Maßnahmen für Frauen wird weiterhin einen Schwerpunkt 

bilden. Die Verbesserung der; organisatorischen Bedingungen 

der Frauenarbeit im Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales ist dabei wesentliche Voraussetzung. Daher wird 

zunehmend auch die Vernetzung der im Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales und den nachgeordneten Dienststellen 

tätigen Frauenverantwortlichen sowie die Koordination der 

Aufgaben einen Schwerpunkt der Tätigkeit bilden. Der 

ständige Arbeitskreis der Frauenreferentinnen und die 

Arbe itskreise 1n den einzelnen Landesarbeitsämtern und 

Arbeitsämtern haben dabei eine wichtige Funktion. Im 

Rahmen dieser Koordinierungsaufgaben ist auch di e Bildung 

e ines Arbeitskr ise s zu arbeitsrechtlichp.n Probleme n 

geplant. 

Untersuchungen in den Bereichen Arbeitsbedingungen, Inter-

esse von Frauen im Betrieb, zur EG-SozialpoJitik für 

Frauen, in den Bereichen Weiterbildung sowie Arbeitszeit-
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und Beschäftigungsformen der Frauen und soziale Sicherheit 

sind im Gange bzw. in Vorbereitung. Im Rahmen des For­

schungsprojekts "Förderung von Frauen im Beruf" ist die 

Veranstaltung einer Tagung geplant, auf der internationale 

Qualifizierungsprojekte für Frauen vorgestellt, Ra hmenbe­

dingungen und Konzepte beruflicher Weiterbildung für 

Frauen diskutiert werden sollen. Als Teil elner OECD­

Studie wird für österreich die Erwerbssituation von 

Alleinerzieherinnen im Zusammenhang mit sozialpolitischen 

Einrichtungen und Maßnahmen untersucht. Die Veröffentli­

chung von Forschungsergebnissen ist geplant. 

Um den Zugriff zu frauenspezifisch relevanten Informatio­

ne n zu verbessern, wird eine ressortinterne EDV-unter­

stützte Dokumentation und ein Benützerinnen-Handbuch zur 

Verfügung stehen. Das Förderungsprogramm für Frauenpro­

jekte und -initiativen wird fortgeführt. 
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SOZIALVERSICHERUNG 

Inhalt der 49.ASVG-Novelle sind vor allem sozialpolitische Maßnahmen 

nrlllliiert, w.it-' die VOll clp,.- flIJndt-"~:'d·t-'':li, -·rtJI''j J,,-·("e .il.s d"':l'~ -

kiindi,:rLe AkLIJd 1 .j R ie rWlg der Ren Len- und PPI1S i ortSi'l npd SRIln9 

11Il<1 die drimiL i 111 7.IJSrllnll1f-'lIhdll<:J sLt-"h,~ nc1e 7..I1S;.iL/:1 i_ch,'> Er­

hiihuIllJ der Pf-'nsiont-'n IJIlI J v.H. ab 1.,Tiinnt-'J: 1.990. Andlo9'~s 

gilt-. fü.r die Ausglt-'jchs7.uJ d gt-'llrichhirlLze und die Rt-'nb-: n 

CiUS ,Jer (lnfällv e ,'ni,'ht-"l"'lHlg. T) 'it-' Ilrspr-jill'::jl id.l/-' R,:;rechnlJllg 

der PensjoTlSdflfJdSsung fjjr 1990 hdL bt-'krlrlnLli .. ch einf~ Pen­

S 'i'lTll=H>t'höhllng ur" 2 v.H. prYr'b(·~f1. Md: der in der- 4F1.Novelle 

zum A.llgemei nell SOZ Li'!.] v,:; rs i cheruTl9sgesf:d. l, vo t-yennrnmenen 

Pensi'onsiinpdssllllg ll/1l 1 v.H. t-"rfu191.~· bert-"iLs (~ ine 

Akt..IJaJjsiet-ung an d 'ie Entwi.r:k .lung der Liilllle UllcJ Geh::iltet' 

UHI ein .Iahl- . Als Fullj'-:' der allhalLpncl giillsLi.gt-"n W'ir-t­

schi:lf 'lspnLwi,cklufig und ,Jer huhen l.ohnabschli:issp in dt-'I" 

ji:ingsLell Ver9i'1ngf-'nllf-'i L et-wpi sI: sieh d i . t-'8f~ AJ~ 1110.1 j si erul'lg 

a.ls ungenügend. 

Als Abgeltung der Erhöhung rür das l.Hr.llbjrlht- 1990 Wurdeals 

Ei.nma]zahJung e.lrl fletrrig von 7 v.H. der ,Tullipells'i.u(t %:111' 

.Ju .l ·ipensi,()ll vorgesehen, ab 1 .. Tul i 1990wurde ,]'jt~ mCl[)a1 , lichp 

Pension wo 1. v.H. et-höhl.. 

Die Ausgleichszuldgenrichtsät.7.e erfubren db l.JuJi 1990 

e 1. ne we 'i L e re F. r 11 ei h u n 9 IHn S 1. 4 0 , - - f il r 'A J ] e 'j n s 1'_ ehe n d e b 7. W • 

um S 200, -- für Vf~rllej, rdtete. 

D.i .t-' F.l'lteihun'J d,.., r- R ·i(ohLK;'.jLL, f~, WI(~ sie ab J .7.1990 vorge­

n o mmen wurde,slylll P.il"~11 w,~ il f-'r ell i"In:->l.ie'::j der duf'::jr-IJnc] 

<lei ' 4fLNuvf-'11r' /, IJIII ASVC; rIIJRr',-L(II~rl ich '"11 S,R v.H. a',ge-

1,o!J(-" nen Aw,>gJejch!-izuldy,~ nricht8i41:. 7.e wn wej I·, p.,:e 

2,6 Pro/,enl.punkL(.., daT. 
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Die ve,rgeschlagene Pensionserhöhllng, die zusammen mit der 

im Zuge der 48 .ASVG-Novelle erfnlgtf~n AnpiisHung einer 
~ 

PensionHerhöhung um 4 v.H. für. das .Tahr. 1990 enLspri.c h t, 

bedeutet. eine Aktual isierung der Anpassung um ein wei tet'e s 

Jahr und damit: eine VorwegnHhme der ab t.Jänner 1991 

vorgesehenen Änderung der Grundsi:itze für. die Fest.setzlmg 

d~s Anpcissuflgs.fakt.ors. 

DieRe neuen GrundHi-i\.7.e, die vom Beirat: für die Rent. en - und 

Pensionsanpassung vorbereitet wurden, gehen davon aus, daß 

bei der Festsetzung des AnpasRungsfaktors nach wie vor 

BedachL zu nehmen ist. i-IlJf elen Rü:htwert, die vo lkswi rt­

s c hi:! fL 1. -i ehe Lage sow :i e di e Be 1 dsLtulgHqllot.e unu ('Ieren 

längerfristige Entw icklungen. Darüber- hinaus sollen rl.ber 

nunrnf-ülr auch für die Anpassung bedelltsäTIiP. akt.uelle EnL­

wicklungen Bear:ht:ung finden. 

Neufest­
setzung 
des 
Anpassungs­
faktors 

Der Wej t.e _n~nl.wickJlllIg und VerLf:'sserung des Soz -ialven,;_che­

rungsrechts dienen fer'ner NeuregellJrtgen jm Rerejch de'r 
Wahrung der 
Bemessungs­
grundlage 
für ältere 
Arbeitslose 

Best j mrnungen ijber die begünsL igte Se 1 bsLvers-ic:herung be i. 

Pflege eines behinderten Kindes sowje die WahnHI9 der 

Bemessungsgrundlage in der Pensionsversicherullg für ar ­

beiLssllchencJe Frauen ab dem 45.Lebensjahr bzw. Mi:inller ah 

d~m 50.Lebensjahr, die ihren Arbeitsplat z verloren haben . 

Neben der norm",] en Bemessungsgrund ] dgP. wird i.n Hinkunft 

eine Bernessungsgrl..ln,-]li1ge nrl.( ~ h denselben Prinzl..f}.i.en wif:' 

diese berechnet, jedoch mit. einf-:~m 7.ei.L.f}unkt z um 1.,Tdnner: 

des .Tiihres, in dem der Versicher-Ie er!:-iLmi1l -ig rlUk eJnem 

Dienst:verhä 1 tnj s ausscheidpL llnd ei n anderF!S D:i enstVf-:'r-

hältnis (eine selbständi.ge Erwerbstä1.igkei_t) mit. einer 

ger-ingeren Entlohnung aufnimm-I:. Für dje Ermi-t1·. lung des 

Ausmaßes der Bernessnngs7.~-jt 1st aber duch bei der neuen 

Bemessungsgrllndlage der Sti.chtag mrlAgeLend, die Anzdhl 
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der VersicherungR~onate vor d~m Bem~Hsllngs~~itpunkt 

richt e t sich nieht na.ch dem Bellles!:;ungs7,c"j Lpunkt, H(HlUern 

nrH :h dt-'m SLichL:lg. Wt-::nn es fijr df-n Ver: sicherLt-::n 9ünsLlg~.r 

ist, I:ritt die npue BemeHsungsgrundla.ge ,·mst.elle der" 

nonndl e n Aemessungsgrtmc]]ilgf! nach der lfl.Novelle ;l, um 

ASVG. 

Da.rüber hinnuR sehen clie 49.Novelle z.um ASVG. 

und die Parallelnovellen Verbesserungen 

.im Allsgleichszuldgf>nr·t-'( :ht bf>"i deI" ErlllitUllng des NeLlot'!in­

kommenR dlJS ~inern land(fl)rst)w i t: t. schrlfl.lich~n AeLrif~b vor. 

Rückwirkend db 1.1.1990 sin(] der Ermittlullg cJf~S Nt-::t' Lof:'in­

kOllllllens dUR eint'!ffI land(forsl:)wirt.scltnfLl ichf'n Bet.ri.eb fiir 

df.:'n Anspruch dUr Ausglt-'j( :hs7.ulrlge 70 v.H. (st .C1Lt hishpJ" 

8~ v. H.) deR Vt-' rs icheru ngswer '-es d j t'SPH B~ L r" .i ebps %'.ugrundp 

zu Ipgen. 

Dazu kommt die F.i.nfijhrung einer Ersatz ze it fill' 7.ei.ten, in 

denen ddS Arbf>itslosengeld wegPli Gewährung einer Urlaubs­

f>ntschäd .igunlj bzw. Ur1.~llbsnbfiIH3\Jng rllht.. DLP ddr,~IlS fiir 

cl i e PensionsversicherungH Lrdgt-' r~ e nts Leherlden Mehrduf­

wendulIC::J~n werden aus Mjttf>ln der Arbe "i t.sl()s(~nvers.ic:hp.­

rung, die an den Ausgleic,: hsfnnds der PensjoT1svl-:!n-ii.('he­

rungsträger z u ZAhlen sind, rlLgf>golLen. 

Weiten, ist die Schnffung e.i.nt-'r geseL:t.lichen Grundlage 

für SubvenLionel1 an best immLe gt-'lfIeinnliLz ige Verei n i.gungen 

für die Unfa ll-und Pens"i.onsvers i.cherung vorgesphen. 

DrlZll komnlC'-' n noc h ei.ne Vjf-li'.dhl. von Klnrst.f'-'111JT\gen und 

Anpdssungen von (.1p.f1p.n folgl-:!fll]P ht-'rvorzuhebt-'n silld: 
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KJdr~tel]ung der Vf!rsichl'!rUll".:lHprlichl. von Fet" j .. dprakti­

kallten 

Anpa!'lsung(~n .'1n das neUf! Hochschul1f:!hrer-O 'j enstrecht 

Kldn:lLellung df!r Vf!n.,.ierll-'rllngszugehörigkeiL von Hoch­

schulr..RHistl-'llten 

KJdrst.e]]uflg df!I' V()l"rlIJHSeLr.IH1<;JerJ für die Fonni'Jlvers 'ichp­

rung bei Bestehen einer PflichLv~r'Hjt:hpnH)g 

ZlJl->ä 1.7, Jic:1H-" F.nTl~l : ht -LgUrJg Z.Ill<l AbHc;h 1 uß von Vr-'. I"E:· i nba run<;Jl-'ll 

bf!jm Dokuillentrlt ionsr.\ llfbi'l1J mi.t , dpT! Bf-d" rl-"iberfl i-Ill<h:'n:~r 

OoklllllenLritionssysteme 

- AnpassnngF!n iin cl i, t-'. Dr..Lf!flSchll! 1'geSf!!. <. -Novelle 

Af!solldf!rf-' Mel<1eprlj('ht für I.f:!isl.lJlIgshe/,jr·~hc-'r ' 1111 Apl-,('h;..jf­

LiguTigsfi;l]1 

- NeufdssuTI<j des § 80 Ahs.2 ASVG 

Ein füh t' Uflg f! J ne r Ve t- j ;..;1-1 r" Ullg R hf!lIllllllng be i an hä ng l.".:le n 

Ve rWd lllHl'dSVl-'l.' f <ihre)1 

- KJdrHLf-~l .lung bf!i 7.il,ir-'rlHICj (]c-'.s J,ohnf,JFi:indungsgese!'. 7..ps 

(§ 1Jb Lohnf,Jfändungsgese1.z) 

Klar.stel.lung des VerLill fl von LI'! i st.ungsanspriichen J n­

folge Ze 'jLahlcl.UfeH 

;zi.ndc~ ruflg der Terrll 'innlo9jp von GeRundenunLpt: suchungen i,n 

Vo r S()!'ge (Gesund I-' tI ) un te r S!.JC- h lmg!'! n 

- AUHSC lllllß de r Angehi1r i gene i gensch" fl' 1 n de r" K t" r.ltlkenvp. t"­

sicherung fiir hpsLimmLe Pensjnnsbe;;''lpher' IINc : h d(-"ol GSVG 

- Ansprllc:hsberec :ld.:i glHl9 von 7.e i ! so 1 C]ii Len i TI cJet' K r " dnk~ll ­

vers.i.(~ herung bei AU81dn(]:"H~jnsi3Lz 

- Rel:h1.sben~ 'jnl9ung i.m R(7.rpi,('h (Jer V()rs( :hrjfl"n iibf~t ' die 

Verwaltungskörper 

- Aufh!'!bung der Sek tionierung (§ 444 Abs.4 ASVG) 

- OatenübermjtLlung - noLwpnu 'igf! F.rg~n~uIl9 df!r 45.NoveJle 

zum ASVG 

- AIlPi:lRHIHlljen .i.In Berei,c:h der Rernfskt"dnkheitenJjsLe. 

n .i e No v e J 1 e tra'C rllll 1 ocT u 1 j 1 99 0 j n Kr ri .r L 
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B. Spez.ifische MrlRnnhfllf~ n 1111 Herp. .lch Jer So.e:ialversiche­

run9 der SelLständi.gen 

- Schaffung eiTler elnmali.'::)en MÖljlic:hkeit der Beendigung 

p.Lner freiwillig aufrechterhalten!':'n odet· begründeten 

Krankenvers i.cherung nach dp.JTt GSVG .j l) fo 19p. der Erhöhung 

der Sachleistungsgrenzp. hefrlstp.l his 31.12.1990. 

- Beseitigung von HärLell ill der Wärtdervp.n;i.cherultg -

Erntög 1 ichuny einer El"hi;llUng der Re i t ragsg rund 1 rlge fij [. 

Anfänger allf ei ne Bei.traysgnmdJ age, dj e den t~dtsä(:h­

lichen Ej nkijnften entsprochen hdt - clr.tdurr:h Verhi.ndertmy 

von NcH:h1 _eilen, wenn djesf~ Ze ·jLen in die RerneHsungs­

grundlage für die PensJun fallen. 

C. Weit:.ere Maßnahmen im Bereich der Snzjdlvp.nd.cheruTlq 

der- Selbst:dndigen 

übernahme der im Rere i.eh des ASVG vnrgesch lagenen Nove l­

Iierungen in das GSVG und in diiS BSVG. 

Infolge der geänderten pclitischen Verhältnisse in den 

osteuropäischen Staaten werden die seinerzeit erfolg­

los abgebrochenen Verhandlungen über den Abschluß von 

Abkommen über Soziale Sicherheit mit Ungarn, der 

CSFR und Bulgarien fortzusetzen 
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bzw. Verhandlungen mit der UDSSR, mit Polen und 

Rumänien aufzunehmen sein. Für 1990 wurden bereits 

diesbezügliche Expertenbesprechungen mit Ungarn und 

der CSFR anberaumt. Ein mit Ungarn abgeschlossenes 

Abkommen könnte dann als Modell für den Abschluß von 

Abkommen mit den übrigen osteuropäischen Staaten 

dienen. 

2) Revision bestehender Abkommen über Soziale Sicher­

heit mit Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, 

. Griechenland, Italien, Luxemburg und den Niederlanden: 
Im Zuge von RevisioTlsve rha ndlungen soll e n dif~ beste-

henden Abkommen z um e inen An die .i [) den jewe iJ ~ h e iden 

Vertragsstaaten ei nget retene n Rechtsä nderung e rl "lIgepdßt 

werden und zum anderen Probl e me bereinigt werden, die 

s i c h bei der Anwendung der Abkomme n erge ben lidbe n . 

Im Verhältnjs zur Bunde sre publ i k De utsc hland komm t 

hiebei i nsbesondere dem deuts c h e n Wunsch nac h e iner 

Einschränkung d e r umfäng J j e hen Ge l.d e t.sg 1 e i c hsl.e Illlng 

hinsichtlich d e r En t schä digung von Fremd z ei t en (vo r 

allem DDR, Rumänien) besondere Ae deuLung ;1, u. 

Im Verh.::iltnis zu Italien soll im Rahm e n d e r v orge ­

schlagenen VerhandJungel) insbe sondere na c h Lfisungs­

möglichkeiten fUr die im Bere i ch der Pensionsversi c he­

rung entstandenen schwerwiegenden Prohleme gesucht 

werden. 

3)Was die Europäische Integration betrifft, wird 

im Bereich der Sozialen Sicherheit der Schwer-

punkt der Tätigkeiten auf das angestre bte EG-EFTA­

Abkommen betreffend einen eu~opäischen Wirts c haf t s raum 

ausgeric htet sein. Oie sich daraus e rgehe nden Aus-

Europäische 
Integration 
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w i rkuflgen und Pt'obleme sollen im Rd hmt-'n ~ iner für 

diesen Bereich eingesetzten gemPLnsdlllen EG-EPTA­

Expertengruppe erörtert werden. 

4) Intern~tjonale ühereinkünfLe: 

Es wird der Beitr:i tot. ösLerre ldlS zum rc~v .i.dierten über­

einkommen über die Sozial e Sicherhe i t . d~r R~H~ inscbif­

f er vorberf:!:i. LeI.. 

:)) Sonstiges: 

Ci) Pa r] arnenl.a ri sehe Behdfld 1 \lTlg des (jsterreich isch­

tunes ischen Abkonlmens über SO % l.d le Si cherhei L und des 

Abkommens mit. den lJSA im Bereich der Sozialen Sicher­

hei.t, 

b) Unterzeichnung und parlamentarische Behandlung des 

ZusaLzübereinkommens zum viersei Ligen übereinkoJfIlnen 

~wjsche n österreich, der Bundesrepubli.k Deutschland, 

der Schweiz und Liechtenstein im Bereich der Sozi a l en 

Sicherheit sowie des Dritten ZusaLzabkommenH ;(.um 

Bsterreichisch-luxemburgischen Abkommen Uber Soziale 

Sicherheit, , 

c) Unterzeichnung ei nel' Du rchführungi:>vere :i nbarung zum 

Abkommen mit den USA im Be t'e ich der Soz ia len Sicherheit 

sowie einer Zweiten ZusaLzvereinbarung zur Durch­

führungsvereinbarung zum österreichiseh-luxemburgi­

sehen Abkommen übel' Soziale Sicherheit. 
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ARBEITSMARKTPOLITIK 

Das Wirtschaftsforschungsinstitut erwartete im Juni 

1990 ein wirtschaftswachstum von 4,5 %, für 1991 4,0 %, 

und - dadurch bedingt - einen Beschäftigungszuwachs von 

etwa 60.000 bzw. 50.000 Personen. Trotzdem wird unter 

anderem aufgrund des starken Zustroms ausländischer 

Arbeitskräfte auf den österreichischen Arbeitsmarkt 

sowie der über dem Trend liegenden Steigerung der 

Erwerbsbeteiligung mit einem Anstieg der Arbeitslosen­

quote auf 5,2 % bzw. 5,3 % für 1991 gerechnet. 

Beschäftigungs­
zuwächse von 
mehr als 
50.OCO Personer 

Das bedeutet, daß sich die Bedingungen für die Problem- Umgzeit-

des Arbeitsmarktes kaum verbessern werden. arbeitslosig-gruppen keit 
Insbesondere wird das Problem der Langzeitarbeitslosig-

keit weiter bestehen bleiben. 

Aber auch die trotz hoher Wachstumsraten große Zahl von 

Zugängen in die Arbei tslosigkei t signalisiert mögli­

cherweise ein neues arbeitsmarktpolitisches Problem, 

nämlich jenes 

Beschäftigungen. 

der Zunahme instabiler, 

Die Annahme solcher 

kurzfristiger 

Beschäftigungen 

kann zwar beispielsweise bei jüngeren Arbeitskräften 

zum gewünschten Erwerbsverhalten gehören, es ist jedoch 

auch denkbar, daß die betroffenen Menschen unter den 

Unsicherheiten ihrer Berufslaufbahn leiden und daß in 

diesem Zusammenhang die Dienste der öffentlichen Ar­

beitsvermittlung und beruflichen Beratung zusätzlichen 

Anforderungen gegenüberstehen werden. 

Zunahme in­
stabiler 
Beschäftigungs­
verhältnisse 
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Jedenfalls wird es in den nächsten Jahren Aufgabe der 

Sozialverwaltung sein, diesen Phänomenen größeres 

Augenmerk zu schenken . 

Muß sich die Arbei tsmarktpoli tik also einersei ts ver­

stärkt ihrer sozialpolitischen Verantwortung bewußt 

sein, so steht sie gleichzeitig aber auch vor der 

Aufgabe, durch entspreche nde Instrumente dem rasanten, 

gegenwärtig von günstige m wirtschaftswachstum begleite­

ten Strukturwandel bewältigen z u helfen. Es entspricht 

dem Mitte 1990 vom OECD-Ministe rrat be schlossenen neuen 

Verbesserungen arbei tsmarktpoli tischen Rahmenkonzept wenn v. a. durch 
beim Arbeits- ' 
marktservice ein umfasse ndes Arbeitsmarktservice Arbeitgeber und 

Dienstnehmer Information und Beratung über die sich 

bietenden Arbeitsmöglichkeiten bzw. Wünsche der Arbeit­

suchenden erhalten und in jenen Bereichen, wo der 

Marktmechanismus nicht dazu führt, Qualifikationen für 

Arbeitskräfte anzubieten, 

Anforderungsprofilen der 

um den sich rasch ändernden 

Arbeitsplätze gerecht zu 

werden. Dadurch kann Arbei tslosigkei t vermieden bzw. 

eine angemessene Erwerbsquote ermöglicht werden. 

Angesichts des weiter bestehenden Mißverhältnisses 

zwischen der Zahl der Arbeitsuchenden und den personel­

len und organisatorischen Ressourcen der Arbeitsmarkt­

verwaltung wird der in den letzten Jahren begonnene Weg 

einer differenzierten Strategie für eher leicht zu 

vermi ttelnde Personen -und für Personen mit Vermi tt­

lungsschwierigkeiten weiter verfolgt. 

mehr Samsorrat- Es ist u.a. vorgesehe n, den Samsomat, also j e nen Appa­
geräte 

rat, von de m gegenwärtig jn bestjmmten Arbeitsämtern 

dj e offenen Stellen von de n Kunden selbst abgefragt 

werd e n könn e n, in Zukunft auch mit Informationen über 

Lehrstellen, Kursmög 1 j chkei t en und Ber ufsinformatione n 

zu versehen. Weiters ist geplant, Anspruchs- und Bewil­

ligungsvoraussetzungen für Leistungen nach dem Arbeits­

losenversicherungsgesetz und dem Arbeitsmarktförde-
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rungsgesetz von den Selbstbedienungsgeräten abrufbar zu 

machen. Die Geräte werden vorerst an Dienststellen der 

Arbeitsmarktverwaltung aufgestellt. Im folgenden werden 

Samsomaten aber auch an externen Stellen wie Banken, 

Bahnhöfen etc. aufgestellt werden. 

Die Errichtung eines österreichwe i ten Netzes von Be-

rufs informationszentren 

Durch die Einrichtung 

wird 

der 

wei ter vorangetr ieben. Berufsinfor­

Berufsinformationszentren mations­
zentren 

soll das Instrumentar ium der Berufsvorbereitung, der 

Berufswahlentscheidung und Berufsberatung unter beson­

derer Berücksichtigung zukunftsträchtiger und bedarfs­

orientierter Tätigkeiten verbessert werden. 

Die Arbeitsmarktverwaltung wird ihr Angebot an Qualifi­

zierungsmaßnahmen im Sinne der Ausbildungsoffensive 

weiter ausbauen . Es ist jedoch primär Aufgabe der 

Unternehmer, adäquate Aus - und Wei terbildungsmaßnahmen 

zur Qualifizierung ihrer Arbeitskräfte z u set zen. 

In Ergänzung zu den derzei tigen Instrumenten der Lehr- Beihilfen für 

stellenförderung beabsichtigt die Arbei tsmarktverwal- bessere Lehr-
ausbildung 

tung, künftig Beihilfen aus Mitteln der Arbei tsmarkt-

förderung auch für eine quali tative Verbesserung der 

Lehrausbildung einzusetzen . Unter Beibehaltung des 

dualen Ausbildungssystems und unter Berücksichtigung 

der kleinbetr ieblichen Struktur Österreichs soll ver-

sucht werden, durch die Förderung der zwischenbetrieb-

lichen Ausbildung eine hochqualifizi e rte und den tech­

nologischen Erfordernissen angepaßt e Lehrausbildung zu 

ermöglichen. Daneben sind, wo z weckdienlich, auch 

überbetr iebliche Einr ichtungen in Zukunft z ur Verbes­

serung der Lehrausbildung und der Qualifikation von 

Fachkräften heranzuziehen. 

Die für 1991 erwartete Verschlechterung der Arbeits­

marktlage läßt die Maßnahmen für die arbeitsmarktpoli­

tischen Problemgruppen weiter an Bedeutung gewinnen. 
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Umsetzung des Besondere Maßnahmen werden für ältere Arbeitslose 
10-Punkte- (u t d 10 P kt P ) L . t b' t Prognmuß für mse 'zung es - un e- rogramms, angzel ar el s-

ältere lose, Frauen mit spezifischen Be schäftigungsschwier ig­
Menschen keiten, Arbeitslose mit qualifikatorischen, sozialen 

Mindest­
standards in 
der Arbeits­
losenver­
s icherung 

und/oder persönlichen Vermittlungsbehinderungen und 

Ausländer der 2. Generation gesetzt. Von besonderer 

Wichtigkeit sind unter anderem der problemgruppenorien­

tierte Ausbau der Vermittlungsunterstützung in den 

Arbeitsämtern (Errichtung von Aktivgruppen) , der Ausbau 

von Motivations-, Berufsorientierungs- und Qualifizi e ­

rungsmaßnahmen in einem aufeinander abgestimmten 

System, die Forcierung der Einstellförderung und der 

betrieblichen Einschulung bei Betrieben, die Weiterent­

wicklung der Arbeitspeschaffungsmaßnahmen im Rahmen der 

Aktion 8.000 durch das Verknüpfen mit Qualifizierungs­

maßnahmen sowie die Förderung sozialökonomischer Be­

schäftigungsprojekte für besonders benachteiligte 

Personen. Durch den Einsatz von Arbeitsmark tbetreuern 

sowie externer Beratungs- und Betreuungseinr ichtungen 

sollen zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten er­

schlossen und Arbeitsuchenden weitere Vermi ttlungsun­

terstützungen angeboten werden. 

Da ein Mindeststandard im Bereich der Arbeitslosenver­

sicherung, nicht realisiert werden konnte, obwohl rund 

32.000 Bezieher mit einem Arbeitslosengeld (Notstands­

hilfe ), das niedr iger als der Ausgleichszulagenr icht­

satz für Alleinstehende in der Pensionsversicherung 

ist, ihr Auslangen finden müssen, muß dies ein Anliegen 

für die nächste zeit bleiben. Dieses Problem ist auch 

in bezug auf die pro-Kopf Haushaltseinkommen von Not­

stand s hilfebe ziehern r e levant, d a ein nicht unbeträcht­

liche r Teil von Notstandshilfebeziehern in Haushalten 

leben, wo das Gesamteinkommen, ~mgerechnet auf eine 

pro-Kopf Summe, unter der Armutsgrenze liegt; besonders 

davon betroffen sind Alleinerzieherhaushalte. 
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Im Hinblick auf die Beseitigung der zentralen Probleme der 

Arbeitssmarktverwaltung, nämlich die mangelnde Selbstän­

digkeit und Unabhängigkeit durch die Einbindung ln die 

5ffentliche Verwaltung generell, insbsondere ln Budget­

und Personalangelegenheiten, sowie das Fehlen einer eige­

nen Ausbildungseinrichtung für die Mitarbeiter, muß in 

Zukunft daran gearbeitet werden, die Rahmenbedingungen für 

die Tätigkeit der Arbeitsmarktverwaltung zu verbessern. 

In diesem Zusammenhang ist die Einrichtung einer refor­

mierten, aus der Hoheitsverwaltung ausgegliederten Ar­

beitsmarktverwaltung geplant. Diese neue Arbeitsmarktver­

waltung würde den Namen "Arbeitsmarktservice" t.ragen und 

an den Grundsätzen der Selbstverwaltung orientiert sein. 

Dadurch könnten die Voraussetzungen für jene budgetäre und 

personelle Flexibilität geschaffen werden, welche fUr 

rasche und effiziente Reaktionen auf die Signale des 

Arbeitsmarktes notwendig sind. 

Die vom neuen "Arbeitsmarktservice" zu erfüllenden Aufga­

ben bleiben als von der 5ffentlichen Hand zu er]edj.gencle 

Aufgaben bestehen. Während der Bundesminister für Arbeit 

und Soziales die Hauptlinien der Politik des neuen "A­

rbeitsmarktservices" bestimmen soll, wird die Zusammen -

arbeit zwischen dem Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales bzw. der Bundesregierung und den Arbeitnehmer­

und Arbeitgeberorganisationen verstärkt. Die Arbeitnehmer­

und Arbeitgeberseite wären in allen zentralen, regionalen 

und 5rtlichen Entscheidungsorganisationen des "Arbeits ­

marktserv~ces" vertreten. 

Darüberhinaus sollte die neue Organisation ne~en anderen 

Neuerungen auch über eine eigene Ausbildungseinrichtung 

für ihre Mitarbeiter verfügen. 

Neuere 
Rahmen­
bedingungen 
für Arbeits­
markt­
verwaltung 
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BESONDERE UND ALLGEMEINE SOZIALHILFE 

Aufgrund der Entschließung des Na tionalrates vom 27. Sep­

t ember 1988 wird im Zusammenwirken mit deri Ländern und 

unter Einbeziehung aller Rehabili tationsträger ein gesamt-

t österreichisches Behindertenkonzept erstellt und soll vor gesam -
österreichi-Ende der UNO-Dekade der behinderten Menschen (1983 bis 

Beschh~sd t 1992) abgeschlossen se in. Aufgrund dieses Konzeptes wird ln er en-
konzept ,der Abschluß von Vereinbarungen zwischen dem Bund und den 

Ländern gem.Art. 15a B.-VG und anderer Vereinbarungen über 

die Zusammenarbeit angestrebt, soweit dies zweckmäßig ist. 

Die dynamische Entwicklung des Sozialrechtes hat u. a. im 

Bereich des Versorgungsrechtes dazu geführt, daß Systeme 

mit im wesentlichen gleichartigen Zielsetzungen eine zum 

Teil sehr unterschiedl iche Ausgestaltung erfahren haben. 

Eine Harmonisierung des Versorgungsrechtes wird aus diesem 

Grunde al s unbedingt erforderlich angesehen. Seitens des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales wird deshalb 
Bundes- eine Zusammenführung der Versorgungsgesetze (Kriegsopfer­
versorgungs-
gesetz versorgungsgesetz 1957, Heeresversorgungsgesetz und Ver-

Reformen 
bei der 
Pflegevor­
sorge 

brechensopfergesetz) 

angestrebt. 

ln einem "Bundesversorgungsgesetz" 

Nach der zu erwartenden demographischen Entwicklung wird 

die Zahl der über 60-jährigen Personen in den nächsten 

Jahrzehnten stark ansteigen, während die Anzahl der Er­

werbstätigen zurückgehen wird. Diese Vergrößerung des 

Antei les al ter Menschen wird auch zu einer Zunahme der 

Pflegefälle führen. Die Vorsorge für pflegebedürftige 

Personen wird ohne eine grundlegende Änderung des Finan­

zierungs- und Versorgungssystems nicht gewährleistet sein. 

Vor djesem sozialpolitischen Hintergrund hat der National­

rat am 27. September 1988 die Bundesregierung in elner 

Entschließung ersucht, elne Arbeitsgruppe einzurichten, 

der Vertreter des Bundes, der Länder, der Gemeinden, des 

Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungs-
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träger, der Sozialpartner, der Behindertenorganisationen 

und der im Parlament vertretenen politischen Parteien 

angehören. Den in der Entschließung gewünschten Zwischen­

bericht an den Nationalrat über den Stand der Arbeiten in 

der Arbeitsgruppe hat der Bundesminister für Arbeit und 

Soziales im Juli 1989 vorgelegt. Im Jahre 1990 haben die 

drei Ausschüsse ihre Arbeiten abgeschlossen. Die Arbeits­

gruppe hat in ihrer Sitzung vom 22. Mai 1990 die Ergebnis­

se der Ausschüsse zu einem Bericht zusammengefaßt, den der 

Bundesminister für Arbeit und Soziales der Bundesregierung 

und dem Nationalrat anschließend vorgelegt hat. 

Die Rechtslage im Bereiche des Behindertenwesens ist sehr 

zersplittert und unübersichtlich. Mit dem Bundesgesetz 

über die Beratung, Betreuung und besondere Hilfe für 

behi nderte Menschen (Bundesbehindertengesetz - BBG) soll Bundes-

d h · h . t d d . b ~ . d behinderten-a er e1.n erster Sc r1.t gesetzt wer en, 1.e 8111.n erten- gesetz 

rechtl ichen Regelungen auf Bundesebene in einem Gesetz 

zusamrnenzufassen. Der Gesetzesentwurf wurde im April 1990 

als Regierungsvorlage im Nationalrat eingebracht. Am 17. 

Mai 1990 wurde das Bundesbehindertengesetz vom Nationalrat 

beschlossen und trat am 1. Juli 1990 in Kraft. 
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ALLGEMEINE SOZIALPOLITIK UND ARBEITSRECHT 

Die Beratungen über ein e Nov el lierung des Journalisten­

gesetzes werden auf der Basis der bisherigen Dis­

kussionsergebnisse weitergeführt werden. 

Dienst- Das An 1 i e gen der Ver ein h e i t 1 ich u n g der Die n s t f re i -
freistellungs-
gesetz s tel 1 u n g san s p r ü c h e von A r bei t e r n und A n g e s tel 1 t e nun d 

Arbeits­
zeiten in 
Kranken­
anstalten 

die Verbesserung der Pflegefreistellungsansprüche 

(Dienstfreistellungsgesetz) wird weiter verfolgt. 

Nach Abschluß der Gespräche zwischen den Interessenver­

tretung e n der Arbeitgeber und Arb eitn ehm e r soll e n die 

Verhandlungen über ein e Ne ug es tal t ung des Arbeitszeit­

~ echts abgeschlossen werden. 

Die Bemühungen zur Novellierung des Mutterschutzge­

setzes, des Hausbesorgergesetzes, des Nachtschicht­

Schwerarbeitsgesetzes und des Landarbeitsgesetzes sollen 

fortgeführt werden. Voraussetzung dafür wird jedoch eine 

grundl egende Änderung der Hal tung der Arbeitgeberver­

treter sein. 

Weiters sollen in das Landarbeit s recht die Bestimmungen 

der Novelle zum Arbeitsverfassungsgesetz, die am 

27. Juni 1990 im Nationalrat beschlossen wurde, nach­

vollzogen werden, soweit die s e Be s timmungen für die 

Land- und Forstwirtschaft von Bedeutung sind. 

In einer Arbeitsgruppe wird über die Schaffung einer 

Arbeitszeitregelung für alle Krankenanstalten unabhängig 

vom Rechtsträger beraten werden. 

Die erste Gesprächsrunde über eine innerstaatliche 

Durchführung des Europäischen Übereinkommens über die 
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Arbeit des im internationalen straßenverkehr beschäftigten 

Fahrpersonals (AETR) 

.erste 1 1 t werden. 

soll abgeschlossen und ein Enwurf 

Im Zusammenhang mit der Diskussion um die notwendige 

Reform der Arbeiterkammer wird ein umfassender Entwurf zur 

Novell ierung des AKG erarbeitet, dessen Grundzüge 1m Novellierung 
des Arbeiter­

Spätsommer 1990 präsentiert worden sind. Dieser wird neben ~er-

der Konkretisierung der Rechte und Pflichten der Auf- gesetzes 

sichtsbehörde (BMAS) vor allem Maßnahmen zur Stärkung der 

Demokratie und der internen Kontrolle innerhalb der Ar-

beiterkammern selbst umfassen. Dazu zählt jedenfalls die 

Möglichkeit zur Abwahl der Vorstandsmitglieder einschließ­

lich der Präsidenten sowie die Einrichtung von Kontroll­

ausschtissen unter dem Vorsitz eines Minderheitsvertreters. 

Auße r dem werden im Rahmen dieser Reform die im Zuge der 

AK-Wahlen 1989 aufgetretenen Probleme im Syste m der 

Wählererfass ung zu lösen sein. 

Ein Entwurf einer Novelle zum Heimarbeitsgesetz soll 

ausgearbeitet werden. 

Die Änderungen des Arbeitsverfassungsgesetzes bedingen die 

Anpassung der Verordnungen zu diesem Gesetz, wobei vor 

allem mit einer Änderung der Betriebsrats-Wahlordnung 1974 

die Bestimmungen über den einheitlichen Stimmtzettel sowie 

die Senkung der Zahl der Unterstützungsunterschriften 

durchzuführen seln werden. 

In den Aufgabenbereichen der allgemeinen Angelegenheiten 

der berufstätigen Frau sowie der Arbeitsbeziehungen wird 

die Aufbereitung von geschlechtsbezogenen Daten und 

nationalen und internationalen Studien sowie die konti­

nuierliche überprüfung der Auswirkungen getroffener Maß­

nahmen der Gleichstellungspolitik fortgesetzt. 

Änderung 
der 
Betriebs rats­
wahlordnung 
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Weiters soll das diesbezügliche in- und ausländische 

Schrifttum sowie der Erfahrungsaustausch in Ost/West­

Kontakten, wozu sich beispielsweise der ausgeweitete 

Rahmen des Europarates ebenso wie die lAD, ECE, UNESCO 

u.a. anbieten, ausgeweitet werden. 

Die Anregungen und Vorschläge öes auf der 76. Tagung der 

Internationalen Arbeitskonferenz angenommenen überein­

kommens (Nr. 169) über Eingeborene und in Stämmen 

lebende Völker in unabhängigen Ländern werden im Hin­

bl ick auf ihre Verwirkl ichung durch die österreichische 

Rechtsordnung geprüft. Der Bundesregierung wird dann ein 

entsprechender Bericht zur Behandlung durch den 

Rati:.oizierung Na ti 0 n a 1 rat vor gel e g t wer den. Die Be m ü h u n gen, we i te re 
von H -

Übereinkommen von der Internationalen Arbeitskonferenz angenommene 

übereinkommen 

fortgesetzt. 

einer Ratifikation zuzuführen, werden 
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ARBEITSINSPEKTION 

Um die Vorschriften für den Arbeitnehmerschutz auf techni­

schem und arbeitshygienischem Gebiet dem Stand von Wissen­

schaft und Technik sowie den Erfordernissen der Praxis 

anzupassen, werden die Arbeiten an Entwürfen solcher 

Vorschriften fortgesetzt, wobei die entsprechenden gelten­

den Regelungen der Europäischen Gemeinschaft mitberück­

sicht igt werden. 

In diesem Zusammenhang sind zu nennen: 

Durch die Bestrebungen Österreichs, am gemeinsamen Markt 

teilzunehmen, ist es erforderlich, auf technischem Gebiet 

die in der EG in Zusammenhang mit der Einführung des 

Binnenmarktes zu erwartenden Regelungen zu beachten. Die 

EG-Richtlinie Nr. L 399 vom 21. Dezember 1989, die das 

Inverkehrbringen und die grundsätzlichen Sicherheitsanfor­

derungen persönlicher Schutzausrüstungen regelt, wird in 

einer im Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen­

heiten eingerichteten Arbeitsgruppe mit dem Ziel überar­

beitet, einen nationalen Verordnungsentwurf zu erstellen. 

Im Zentral-Arbeitsinspektorat wurden interne Beratungen 

über umfassende Novellen zum Arbeitnehmerschutzgesetz bzw. 

zur Allgemeinen Arbeitnehmerschutz-Verordnung aufgenom-

men . Im Zuge dieser Novellierungen soll insbesondere auch 

günstigeres EG-Recht auf dem Gebiet des Arbeitnehmer­

schutzes berücksichtigt werden. 

Persönliche 
Schutzaus­
rüstung 

Arbeit­
nehmer­
schutz­
gesetz 
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An einer Novelle zur Strahlenschutzverordnung wird, sowe it 

Belange des Arbe itnehmerschutze s berührt werden, mitge ar­

beite t. Die Einarbeitung der im Begutach t ungsve rfahr e n 

eingegangenen Ste llungnahme n wird voraussichtlich im Laufe 

des heurigen Jahres abgeschlossen sein. Die diesbezüg­

lichen Arbeiten sehen insbesondere eine Reduktion de r 

höchstzulässige n Strahlenbelastung für be ruflich strahlen­

exponierte Pe rsonen, sowie die Einführung einer Qualitäts­

kontroll e vo r . 

A~b 't Die in parlamentarischer Beratung 
~ . el s- stehende Änderung 

des Allgeme i nen 

des 

Ver-inspektions-Verwaltungsstrafge setzes 1950 sowie 
gesetz waltungsverfahrensgesetzes 1950 machen eine Anpassung des 

Arbeitsinspektionsgesetzes 1974 e0forderlich. In diesem 

Zusammenhang strebt das Zentral-Arbeitsinspektorat auch 

sonstige Änderungen des ArbIG 1974 an, z.B. eine Ausdeh- · 

nung des Geltungsbereiches sowie eine Verbesserung bzw. 

Stärkung der der Arbeitsinspektion zur Verfügung stehenden 

Kontrollmöglichkeiten, um eine wirksamere Überwachung der 

Einhaltung des Arbeitnehmerschutzes zu erreichen. 

Im Interesse eines möglichst effizienten Einsatzes der 
Verwendungs-
s chutz Arbeitsinspektion werden auch künftig regelmäßig gezielte 

Schwerpunktaktionen insbesondere in jenen Betrieben bzw. 

Branchen durchgeführt werden, in denen nach den vorlie­

genden Erfahrungen besonders gravierende Mißstände auf dem 

Gebiet des Arbeitnehmerschutzes bestehen. Dies trifft vor 

allem auf Betriebe des Behe rbergungs- und Gaststättenwe­

sens sowie auf Handelsbe triebe zu. 

weiters führt di e Arbe its i nspek ti on r eg e lmäßig geme insam 

mit Organen der öf f entlichen Siche rheit gezielte Kontrol­

len des Güter- und Personenverkehrs auf d e n Straßen und an 

den Staatsgrenzen durch, um die Einhaltung der Sonder be­

stimmungen des Arbeitszeitgesetzes für Lenker und Beifah­

rer sowie die Einhaltung der Bestimmungen der Fahrtenbuch­

verordnung zu überprüfen. 
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Die Arbeitsinspektion hält im Herbst 1990 eine Konferenz 

über Angelegenheiten des Mutterschutzes, der Frauenarbeit 

und des Schutzes der in Heimarbeit Beschäftigten ab, bei 

der im Zusammenwirken mit den Interessenvertretungen der 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber die auf diesem Gebiet auftre­

tenden Probleme administrativer und legistischer Art 

besprochen werden. 

an ihrem Arbeitsplatz bestimmten arbeits-Arbeitnehmer, welche 

gesundheitsgefährdenden Einwirkungen ausgesetzt sind, medizinische 
Vorsorge-

müssen regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen unterzogen untersuchun-. 

werden. Die Durchführung dieser Untersuchungen ist in gen 

einheitlichen Richtlinien festgelegt. Die Überarbeitung 

und Ergänzung dieser Richtlinien, die den aktuellen ar­

beitsmedizinischen Erkenntnissen und dem heutigen Wissens­

stand angepaßt werden soll, wird fortgesetzt. 

Mit Hilfe der bei der Arbeitsinspektion eingerichteten 

elektronischen Datenverarbeitung soll die statistische 

Auswertung von Unfällen intensiviert werden. In einem 

ersten Projekt werden die Begleitumstände, die zu den 

häufigsten Unfallgeschehen (Absturz von Personen, Herab­

und Umfallen von Gegenständen) führten, er faßt und 

analysiert werden. Es wird erwartet, daß sich daraus 

Ansatzpunkte für die zu treffenden Maßnahmen ergeben, die 

dann in Schwerpunktaktionen bzw. allenfalls auch auf 

legistischem Weg in die Praxis umgesetzt werden. 
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1. Wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

Entsprechend der leichten Abschwächung der internationa­

len Konjunktur im Jahre 1989 ist auch in österreich das 

BlP-Wachstum leicht zurückgegangen, und zwar von 4,2 % 

(1988) auf vorauss~chtlich 3,8 %. Da mit war jedoch das 

Wachstum neuerlich höher als in Westeuropa (voraussicht-

lich +3,5 %) und insbesondere der BRD (voraussichtlich 

~3,4 %). Wichtige gesamtwirtschaftliche Ziele konnten 1989 

besser er reicht werden als 1988: So etwa verbesserte sich 

die Le istungsbilanz, sank die ArbeitsJosenquote und ver­

ringerte sich das Budgetdefizit. 

Kenngrößen 

Bruttoinlandsprodukt real 

1 Privater Konsum real 

Dauerhafte Konsumgüter real 

Brutto-Anlageinvestitionen real 

A .. t netto. 1) usrus ungen 

Bauten netto 1) 

Exporte i.w.S. 

Warenexporte 
2 ) 

\ Industrieproduktion 

Arbeitsproduktivität 
(BIP je Erwerbstätigen) 

1) ohne Mehrwertsteuer 
2) reale Wertschöpfung 

Veränderung z. Vorjahr ( % ) 

1988 1989 

+ 4,2 + 3,8 

+ 3, O. + 3,3 

+12,3 + 8,3 

+ 5,8 + 4,6 

+ 5,6 + 7,2 

+ 5,9 + 2,6 

+ 8,8 +11,1 

+ 9,5 + 9,2 

+ 6,1 + 5,8 

+ 3,9 + 2,4 

Hauptträger der Konjunkturentwicklung waren - wie bereits 

1988 - die inländische Endnachfrage und die Exportnach­

frage. So etwa nahm der private Konsum um real 3,3 % zu, 

3 ,8"~ BIP­
Wachstum 
1989 

V.a.lnJands­
nachfrage und 
Export trugen 
die Wirt­
schaftsent­
wickJU"lg 
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wobei insbesondere die Nachfrage nach dauerhaften Konsum-

gütern hoch ausfiel (+8,3 %). Die Konsumnarihfrage blieb 

allerdings insofern hinter der realen Einkommensentwick-

lung zurück, als etwa das verfügbare persönliche Ein-

kommen 1989 real um 5,2 % anwuchs. Dies hatte einen weite­

ren Anstieg der Sparquote auf 14,1 % zur Folge. 

kräftiger An- Während 1989 die Brutto-Anlageinvestitione n (rea l + 4,6 %) 
stieg der Indu- d 
strieinvesti- un insbesondere die (Netto-)Bauinvestitionen (real 
tionen +2,6 %) nur noch abgeschwächt wuchsen, beschleunigte sich 

das Wachstum der (Netto-)Ausrüstungsinvestitionen von real 

5,6 % auf 7,2 %. Kräftig angezogen haben insbesondere die 

Industrieinvestitionen, sodaß die Industrieproduktion ähn­

lich stark wuchs (real +5,8 %) wie 1988. 
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2. Wohnbevölkerung nach Geschlecht und Alter (Tab. 1-3) 

Die schon in den letzten Jahren zu beobachtende Zunahme 

der Wohnbevölkerung setzte sich im Jahre 1989 verstärkt 

fort. Mit insgesamt 7,623.605 (Jahresdurchschnitt) lag der 

Wert für die Wohnbevölkerung um 27.524 (oder +0,4 %) höher 

als im Jahr zuvor. Im Vergleich dazu betrug der Zuwachs 

1987/88 +20.349 (oder +0,3 %). 

Wie schon 1n den Jahren zuvor erreichte die männliche 

Wohnbevölkerung deutlich stärkere Zuwächse als die weib­

liche. 

Wohnbevölkerung 

Männer frauen zusammen 

1988 3,616.349 3,979.732 7,596.081 

1989 3,635.374 3,988.231 7,623.605 

1988/89 absolut + 19.025 + 8.499 + 27.524 

in % + 0,5 + 0,2 + 0,4 

Eine Aufgliederung in die Komponenten der Bevölkerungsent­

wicklung ergibt, daß sowohl die Geburten- als auch die 

Wanderungsbilanz zum Bevölkerungswachstum beigetragen 

haben. Die Geburtenbilanz, also der Saldo zwischen Gebur­

ten und Sterbefällen, betrug im Jahre 1989 +5.352. Sie 

errechnet sich aus 88.759 Geburten und 83.407 Sterbefäl­

len. Damit ist die Geburtenbilanz seit 1987 wieder leicht 

positiv und steigend (1987: +1.596, 1988: +4.789). 

Daraus ist aber auch ersichtlich, daß der positive Außen­

wanderungssaldo die zahlenmäßig wichtigere Komponente für 

die Zunahme der Wohnbevölkerung darstellte. Bezogen auf 

die Jahresdurchschnittsbevölkerung betrug dieser +22.172; 

betrachtet man den Anfangs- und den Endbestand der Wohnbe-

weiterhin 
Zunahme der 
WohnbevölkE'rung 

Mehr Geburten 
als Sterbefälle 
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völke rung 1989, s o ergibt s ich aufgrund von Wanderungsg e ­

winnen eine Zunahme von +52.600 (1988 belief sich dieser 

Wert auf 11. 200 ). Das Jahr 1989 wa r demnach wege n de r 

politischen Veränderungen in den östlichen Nachbarstaaten, 

aber auch wegen der günstigen Wirtschaftsentwicklung durch 

einen ver stä rkt e n Zu s trom von Ausländern g e kennz e ichnet. 

Die ausländische Wohnbevölkerung in öste rreich nahm im 

Jahresd urch s chnitt von 29 8. 71 5 auf 322.6 3 2 zu. 

Eine positive Wanderungsbilanz gewährleistet auch mittel­

fri s tig ein Halte n bzw. eine leichte Zunahme der Bevölke­

rung, da die natürliche Bevölkerungsentwicklung weiterhin 

nicht für ein Wachstum ausreicht. Die Gesamtfruchtbar­

keitsrate lag 1989 bei 1,45 Kindern je Frau (1988: 1,44), 

die Nettoreproduktionsrate betrug 0,69 (wie 1988). 

Letztere Kennziffer gibt an, ob das jeweils beobachtete 

Geburtenverhalten langfristig ausreichen würde, um die 

Bevölkerung zahlenmäßig auf einem gleichbleibenden stand 

zu halten, was bei 1,0 gegeben wäre. 

Die Aufgliederung der Bevölkerung nach dem Geschlecht 

ergibt eine weitere Angleichung der 

tion. Auf 1.000 Frauen entfielen 1989 

Geschlechterpropor-

912 Männer (1988: 

909). Diese Re lation wird sich auch in Zukunft nur 

ändern, da die Frauen - trotz der verhältnismäßig 

geren Entwicklung bei den Männern - die deutlich 

wenlg 

günsti­

höhere 

Lebe nserwartung a ufweisen. Diese betrug im Jahre 1989 bei 

der Geburt für Frauen 78,8 Jahre, für Männer 72,1. 

Ähnlich l angf ri stig sind die Trends in bez ug auf die 

Alte r sg li ederung der Bevö lkerung . Während zu Beginn der 

ach t zige r J ah r e die Zahl der Kinder j e ne d e r über 60jähri­

gen noch übertroffen hatte, kehrte sich 1983 das Ve rhält-, 
ni s um. Seitde m ist e ine stet ige Abnahme der Anteile der 
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Kinder und eine ebensolche Zunahme der älteren Wohnbevöl-

kerung zu beobachten. Im Jahre 1989 waren 17,4 % der 

Wohnbevölkerung 'unter 15 Jahre, 62,2 % zwischen 15 und 

unter 60 Jahre und 20,4 % über 60 Jahre alt. 

Wie in der Gesamtbevölkerung verschiebt sich auch in der 

Erwerbsbevölkerung das Durchschnittsalter nach oben. Die 

Altersgruppen bis unter 25 Jahre sind rückläufig" die 

übrigen nehmen - mit Ausnahme der 55- b i s unter 60jähri -

gen - im Vorjahresvergleich zu. Die stärksten Zunahmen 

sind bei den 25- bis unter 35jährige n sowie bei den 45-

bis unter 55jährigen zu registrieren. 

Verl1nderung der Wohnbevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter nach Altersgruppen 

1981 - 19a9 in % 

f~Et~~~<~E~~L,~-+=;:-~;F+~Ei~±~~~il :;h:: 
. ; : ............... : / : : ,,~ : · ... · ... ·_·-·- : Jahre 

;:: 
o 
~-O.5 
o 
~ -1 .0 

ct -1.5 
;:-2.0 

-2.5 
-3.0 

=!: ~ ,~:: ·:·:E~·::~ .·~_~]:·::· :~~ :·:·~::· : ::r~~_~:::~~: ·:J:~~:·: .:··:·~:~l. :.:::.:·::: · :~::: :]·':~ :·~~~~:·.:~i~_~~:~_.;:,~. 'J } ~ ~ ~ ~ 
~ ~ : . : ! . ~ 

-5.0 
81/82 82/83 83/e4 84/85 85/86 86/87 e7/ea 88/83 

QUELLE: ö5tZ: Dcmosrophische Indikotoren fUr österreich 
1%1 • IqSq CArbeitsbehdf) SB09CCI 
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3. Erwe rbs pe rsonen und Erwe rbsquoten (Ta b. 4-9) 

Die Zahl der Erwer bs pe r so ne n, a l s o di e Summe der se lbstä n­

dig und unselbständig Beschäftigten sowie der vorgemerkten 

Arbeitslose n, wird von zwei Komponenten beeinflußt: der 

Za hl d e r im e rwe rbsfäh ige n Al te r ste he nd e n Wohnbevölkerung 

und der Erwerbsbetei ligung di e s e r Wo hn bevö lkerung. Letz­

t e re wird a l s Erwerbsguote ( = %- Antei l der Erwer bspe r so nen 

a n der jewe iligen Wohnbe völkerung) darge s t e llt. 

Die allgemeine Erwerbsguote (15- bis unter 65jährige 

Männer sowie 15- bis unter 60jährige Frauen) lag 1989 bei 

69,3 %, was gegenüber 1988 eine Zunahme um 0,5 %-Punkte 

bedeutet . Damit nähert sich die Erwerbsbeteiligung wieder 

den Werten, wie Sle zu Beginn der achtziger Jahre gegeben 

waren . 

Erwerbsquoten nach Geschlecht 1981 bis 1989 ' ) 
(1981 = 100) 

ll.cnnlich: 1S bis unter bS JC>hre. weiblich: IS bis unter b0 Johre: 

QJaLt: : ~s: Arbci lsmed.horschou 1~0 (Arbe i fs",od.tFrOfTIose des UIFO) 
.~ .. ;e r'~uere: Det'!n des UIFO S~8'K:e2 
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Die Zunahme der allgemeinen Erwerbsquote geht in erster 

Linie auf die erhöhte Erwerbsbeteiligung der Frauen zu­

rück. Ihre Erwerbsquote (15- bis unter 60jährige Frauen) 

stieg von 59,2 % auf 60,0 %. Damit setzt sich der lang­

fristige Trend der zunehmenden Beteiligung der Frauen am 

Erwerbsprozeß fort, der 1989 sicherlich auch noch durch 

günstige konjunkturelle Voraussetzungen verstärkt wurde. 

Entgegen dem langfristigen Trend der leicht rückläufigen 

Erwerbsbeteiligung der Männer konnte 1989 eine leichte 

Zunahme ihrer Erwerbsquote verzeichnet werden (von 77,7 % 

auf 77,9 %). Dies hängt teils mit der zugenommenen Aus­

länderbeschäftigung zusammen, wo Männer dominieren, teils 

aber auch mit der Beendigung der viele Jahre zu beobach­

tenden Entwicklung des Rückgangs der Erwerbsbeteiligung 

äl terer Männer. 

In allen Altersgruppen übertrifft die Erwerbsquote der 

Männer jene der Frauen, in der Gruppe der 20- bis unter 

25jährigen nähern sich die beiden Erwerbsquoten am stärk­

sten an. 

Die größten Veränderungen der Erwerbsbeteiligung der 

Männer sind in den Altersgruppen der 60- bis unter 65jäh­

rigen sowie der 55- bis unter 60jährigen zu registrieren. 

Bei der älteren der zwe1 genannten Altersgruppen halbierte 

sich in den achtziger Jahren die Erwerbsquote (1981: 

30,7 %, 1989: 14,9 %), bei der jüngeren sank sie immerhin 

noch von 78,2 % im Jahre 1981 auf 64,0 % im Jahre 1989. 

Weiterhin 
steigende 
Erwerbsbe­
teiligung 
der Frauen 

Rückgang der 
Erwerbsquote 
der Männer 
gestoppt 
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Erwerb~quoten nach Geschlecht und Altersgruppen 1989 

Im Hänner 10 Freuen 

1")),0 

80,0 

70,0 

c 
~ 60,0 
c 

" ~ N,Q 
'­

"-
.!: ~oo 

.}.').o 

15 bis 20 bis Z5 bis J5 bis 
unter unter unter unt~r 

Z-3 Jahre Z5 JaMe 35 Jahre 45 Jahre 

(fJElLE: !!c:rcchnun$cn de,; UIFO 

Allerdings ist hervorzuheben, 

~5 bis 
un~~r 

55 Ja.~re 

55 ~;s b(j bis 
Ua 'öT unter 

b(j J "",re \:5 Jahre 

b5 und 
~hr 
J~re 

S,i&'lC03 

daß dieser Trend, der vor 

allem durch die verschiedenen Frühpensionierungsaktionen 

der achtziger Jahre bedingt war, zum stillstand gekommen 

ist. Sowohl bei den 55- bis 60jährigen als auch bei den 

60- bis unter 65jährigen Männern ist zwischen 1988 und 

1989 wieder eine Zunahme der Erwerbsquoten festzustellen. 

Bei den Frauen ist in den älteren Jahrgängen ebenfalls ein 

Rückgang der Erwerbsbeteiligung gegeben, der jedoch durch 

Zunahmen im Haupterwerbsalter mehr als kompensiert wird. 

Die Altersgruppen der 20- bis 55jährigen weisen sowohl 

zwischen 1988 und 1989 als auch im langjährigen Vergleich 

zwischen 1981 und 1989 steigende Erwerbsquote~ auf. 
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Verändenmg der En.,>erbsquote 
1981-1989 sowie 1988/89 in %-Punkten 

1'1 ä n n e r F r a u e n 
1981-89 1988/89 1981-89 1988/89 

bis unte 1." 20 J a hre - 1,5 + 1,3 - 2,7 0,0 

bis unter 25 J ahre - 2,4 - 1,3 + 3,4 + 0,9 

bis unte r 35 Jahre - 0,9 + 0,1 + 3,3 + 1,2 

bis unter 45 Jahre - 3,4 + 0,5 + 3,5 + 0,1 

bis unter 55 Jahre - 2,5 - 0,6 + 4,8 + 0,8 

bis unter 60 J ahre -14,2 + 0,3 - 8,7 - 0,5 

bis unter 65 Jahre -15,8 + 0,3 - 6,2 - 0,4 

und mehl" Jahre - 1,8 - 0,2 - 0,5 0,0 

Die erwähnte Zunahme der Wohnbevölkerung ergab bei gleich­

zeitig steigender Erwerbsbeteiligung eine im Vorjahresver­

gleich deutliche Zunahme der Erwerbspersonen. Diese fiel 

mit +35.858 (ode r +1,1 %) fast dreimal so stark a us W1e 

1987/88 (+13.085 oder +0,4 %) 

Erwerbspersonen 

Männer Frauen zusamme n 

1988 1,984.264 1,4l8.046 3,402.310 

1989 1,999.428 1,438.740 3,438.168 

1988/89 abs. + 15.164 + 20.694 + 35.858 

in % + 0,8 + 1,5 + 1,1 

Die stärkere Zunahme der weibliche n Erwerbsbevölkerung 

geht hauptsächlich auf die verhältnismäßig starke Erhöhung 

der Erwerbsquote zurück, da die Zunahme der Zahl der 

Frauen im erwerbsfähigen Alter hinter j e ner der Männer 

zurückbleibt. Bei den Männern hingegen spielt die demo­

graphische Komponente eine größere Rolle, nachdem die 

Veränderung der 

ausgefallen war. 

Erwerbsquote vergleichsweise schwach 

Starke 
ZunahmE' der 
Zahl der 
Erwerbs­
personen 
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4. Beschäft i gung der Selbständigen (Tab. 10) 

Auch im Jahre 1989 setzte sic h der langfristig zu beobach­

tende Schrumpfungsprozeß der Zahl der selbständig Beschäf­

tigten fort. Waren 1981 noch 14,6 % aller Beschäftigten 

Selbstä ndige, so sank di e ser Wert seitde m kontinuierlich 

ab und betruq 1989 nur me h r 13.0 %. 

Entwicklung der Selbständigen Anteil der Selb-

La nd- Gewerbliche ständigen an allen 

wirtschaft Wirtschaft insgesamt Beschäftigten in % 

251.400 226.700 478.100 14,6 

246.600 225.800 472.400 14,6 

242.900 224.900 467.800 14,6 

237.600 223.900 461.500 14,4 

230.500 222.900 453.400 14,1 

223.200 222.900 446.100 13,8 

214.400 225.000 439.400 13,6 

206.700 226.500 433.200 13,4 

197.800 228.900 426.700 13,0 

Wie schon in den Jahren zuvor ist der Rückgang zur Gänze 

auf die immer geringer werdende Zahl der Selbständigen in 

im nichtland- der Landwirtschaft zurückzuführen, denn die zu Mitte des 
wirtschaftlichen . 
Bereich set zt Jahrzehnts e1ngetretene Trendwende bei den nicht landwirt-

sich fort schaftlichen Selbständigen setzte sich auch 1989 fort. 

Nach einem Tiefpunkt 1985/86 ist nämlich seither ein 

leichter, ab stetiger Anstieg der Selbständigkeit im 

nichtlandwirtschaftlichen Bereich zu konstatieren. Mit 

+2.400 gewerblichen Selbständigen erhöhte sich ihre Zahl 

1989 auf 228.900 (+1,1 %). 
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5 b lb .. d · 1) . Ange ot an Unse stan 1gen (Tab. 11-13; Gr. 1) 

1) Definiert als Summe aus unselbständig Beschäftigten 
und vorgemerkten Arbeitslosen 

Im Jahresdurchschnitt 1989 stieg das Angebot an unselb­

ständigen Arbeitskräften um rund 42.400 oder +1,4 % auf 

3,011.468 an. Damit ist es deutlich stärker gewachsen, als 

es aufgrund der demographischen Entwicklung sowie der 

längerfristigen Trends in der Erwerbsbeteiligung zu erwar­

ten gewesen wäre. (So wurde etwa in der März-Prognose des 

WIFO mit einem Anstieg von rund 18.500 gerechnet). Es war 

dies der stärkste Angebotszuwachs in österreich seit 1977, 

zugleich wurde ein neuer historischer Hfichstwert des 

Arbeitskräfteangebotes (Unselbständige) erreicht. 

1989 kam dem Zustrom ausländischer Arbeitskräfte verstärk­

te Bedeutung für die Angebotsentwicklung am fisterreich­

ischen Arbeitsmarkt zu. Als Gegengewicht zur weiterhin 

steigenden Arbeitsaufnahme von österreichern im Ausland 

(vgl. Pkt. 6.5.) erhfihte sich das (statistisch erfaBte) 

ausländische Arbeitskräfteangebot mit einem Zuwachs von 

rund 17.000 oder 10,6 % auf 177.900 recht kräftig. Bei 

anhaltend guter Konjunktur und - damit verknüpft - verbes-

serten Arbeitsmarktchancen 

Arbei tsk räften insbesondere 

stiegen die Neuzugänge von 

aus den traditionellen Her-

kunftsländern (Jugoslawien, Türkei) stark an, teilweise 

war der Anstieg weiterhin eine Folge des Auftretens von 

Familienangehfirigen (insbesondere von Jugendlichen der 

Zweiten Generation) auf dem Arbeitsmarkt. Wie bereits 1m 

Vorjahr war 1989 aber auch eine steigende Zahl von 

Arbeitsuchenden aus den Ost staaten zu registrieren (neben 

Angebot an 
Arbe i tnehmem 
1989 rund 
dre i Mi 11 ionen 

Verstärkter 
Zustn::xn aus­
ländischer 
Arbeitskräfte 
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Pol e n und Ungarn in zunehmendem Maße auch Asylwerber aus 

der Ts che choslowakei und Rumäni e n), für di e 1m Herbst 

1989 - sofern e s sich um Flüchtlinge b z w. Asylwerber 

handelte - erstmals konkrete Maßnahmen ergriffen wurden, 

um den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern (Sonder­

sta tus bei der Ert e ilung von Beschä ftigungsbewilligungen). 

Angebot an den Al te r s spez ifi s ch b e tra chtet wies da s Angebot 1989 an 

bi s 24j ä hrige , 55-

den 

und Ränden. der Rändern der Altersverteilung (15-
Al tersverteilung 
abennals ruck- mehrjährige) neuer I ich Rückgänge auf (teils aus 
läufig 

Angebots­
zuwächse 1989 
auf regional 
brei ter Basis 

demographischen Gründen, teils als 

Erwerbsbeteiligung), 

Altersgruppen (25- bis 

während in 

Folge 

den 

49j ä hrige) abermals 

sinkender 

mittleren 

Zuwächse zu 

beobachten waren. Bei den 50- bis 54jährigen stieg das 

Angebot mit rund +18.000 kräftig an (weitgehend 

demogrqaphisch bedingt), der Angebotsdruck hat sich 

demnach in dieser Altersgruppe spürbar erhöht. 

In regionaler Hin s icht waren die Angebotszuwächse 1989 

breit gestreut. In Bundesländern, in denen aus konjunktu­

rellen bzw. strukturellen Gründen die Beschäftigung deut­

lich expandierte - und dies war in den meisten Bundeslän­

dern der Fall - stieg auch das Angebot an Arbeitskräften 

über dem Bundesmittel (+1,4 %) an: neben den westlichen 

Bundesländern Vorarlberg (+2,1 %), Tirol (+2,1 %) und 

Salzburg (+1,9 %) auch in Niederösterreich (+2,1 %), 

Burgenland (+2,0~) und in Oberösterreich (+1,6 %). In 

Kärnten (+0,9 %) und der steiermark (+1,0 %) dürfte es 

teilweise zu weiteren Abwanderung e n gekommen sein (in der 

Steierma rk allerdings im Jahresverlauf in abnehmendem 

Maße). In \oJi e n fiel , der Zuwachs a be rmals d e u t lich unt er ­

durchschnittlich aus (+0,8 %). 
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6. Beschäftigung der Unselbständigen 

6.1. Unselbständig Beschäftigte allgemein (Tab. 14; Gr. 2) 

Im Jahre 1988 (Jahresdurchschnitt) wurde zwar e1n neuer 

Beschäftigtenrekord erreicht, aber es hatte immerhin fünf 

Jahre gedauert, bis die massiven Beschäftigungsverluste 

der Jahre 1982 und 1983 (als Folge der Rezession) wieder 

wettgemacht wurden. Bei anhaltend hohem Wirtschaftswachs­

tum 1989 und zugleich spürbarer Abschwächung des Anstiegs 

der Arbeitsproduktivität, kam die konjunkturelle Entwick­

lung in einem unerwartet starken Anstieg der Beschäftigung 

zum Tragen. 

Geschlecht 

männlich 

weiblich 

insgesamt 

Unselbständig 

Beschäftigte 1989 

1,682.027 . 

1,180.264 

darunter Ausländer 

2,862.291 

167.381 

Veränderung 1987/88 

absolut relativ (%) 

+26.592 + 1,6 

+25.220 + 2,2 

+51.813 + 1,8 

+16.466 +10,9 

1989 war deonach eln massiver Anstieg der Beschäftigung zu 

verzeichnen: Die Zahl der unselbständig Beschäftigten 

stieg um rund 51.800 (oder +1,8 %) auf 2,862.291 an 

(1,682.027 Männer, 1,180.264 Frauen). Ein Zuwachs dieses 

Ausmaßes war zuletzt 1977 zu beobachten gewesen. Damit 

wurde neuerlich ein Beschäftigtenrekord (Unselbständige) 

erreicht, der Höchststand vor der Rezession (1981) wurde 

um knapp 64.000 überboten. 

Entgegen der langfristigen Entwicklung stieg 1989 die Be­

schäftigung der Männer (absolut) etwas stärker an als jene 

der Frauen (der Relativzuwachs fiel nach wie vor bei den 

1%9 neuer 
Beschäftigungs­
I'E'kord bei 
Unselbständigen 
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Frauen höher aus): Der Beschäftigungszuwachs betrug bei 

den Männern rund 26.600 (od e r +1,6 %), jener der Fra uen 

lag bei 25.200 (oder +2,2 %). In diese r Entwicklung 5pie ­

gelt sich die zunehmende Erholung der Beschäftigungssitua­

tion im Produktionsbereich (insbesondere im Metallbereich) 

bzw. auch die weiterhin g~n stige Baukonjunktur wide r. Der 

Frauenanteil an der Gesamtbeschäftigung betrug 41,2 %. 

6.2. Unselbständig Beschäftigte nach Altersgruppen 

(Tab. 15) 

Veränderung der uQselbstmdig Beschäftigten 1988/89 
nach Altersgruppen (in %) 1 ) 

>- iß~IL-------------------------------------------------
15-16 1'1-24 25-~ 3e-J~ 41H'I 5I)-S4 55-5'1 nir,d.bi3 i~!I. 

Alt e r (in J a h ren) 

1) Durchschnitt wurde aus den Honatswerten 
Jänner bis Dezember gebildet 

Quel le: Haupt,erb~nd 

Altersspezifisch betrachtet zeigt die Beschäftigung eln 
zentriE'ren sich 
auf 25- bis tendenziell ähnliches Bild wie in den beiden Vorjahr e n. 

54-Jährige Die Beschäftigung der 15- bis 18jährigen sowie der 55- und 

mehrjährigen war neuerlich rückläufig (weitgehend demogra-
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phisch bedingt, teils e1ne Folge sinkender Erwerbsbeteili­

gung, insbesondere bei den älteren Altersgruppen) . Diesen 

Rtickgängen stehen zum Teil kräftige Zuwächse gegentiber, 

die insbesondere in den mittleren Altersgruppen (25- bis 

49jährige: ca. +47.800 oder *2,7 %) aber auc h bei d e n 50-

bis 54jährigen (+16.393 oder +8,4 %) besonders hoch aus­

fielen. 

Diese Beschäftigungsexpansion bei den 50- bis 54jährigen 

im Jahre 1989 bedeutet zunächst keineswegs, daß diese 

Altersgruppe - etwa aufgrund der lebhaften Konjunktur 

deutlich verbesserte Beschäftigungschancen am Arbeitsmarkt 

vorgefunden hätte, vielmehr kommen hier d e mographische 

Effekte zum Tragen. Der Angebotszuwachs fiel 1n dieser 

Altersgruppe jedenfalls höher aus als jener der Beschäfti­

gung, ein Umstand, der sicherlich nicht auf verbesserte 

Arbeitsmarktchancen in dieser Altersgruppe (bzw. bei den 

älteren Arbeitskräften generell) hinweist. 

Unselbständig Unselbständig Veränderung 
Beschäftigte Beschäftigte 1980/89 

Al tersg rllppen im Juli 1980 11 im Juli 1989 absolut relativ(%) 

15-18 289.508 207.627 - 81.881 -28,3 

19-24 500.662 532.115 + 31.453 + 6,3 

25-29 347.512 447.979 +100.467 +28,9 

30-39 681.790 717.621 + 35.831 + 5,3 

40-49 541.108 668.878 +127.770 +23,6 

50-54 243.768 215.478 - 28.290 -11,6 

55-59 174.050 113.990 - 60.060 -34,5 

60 u.älter 50.883 28.144 - 22.739 -41.,7 

alle Al tersgr. 2,829.281 2,931.832 +102.551 + 3,6 

1) Gnmdzählung des Hauptverbandes der österreichischen Sozialver-
sicherungsträger (grenz jahrgangsbereinigt ; für Juli 1980 Schätzung 
der Beschäftigten in Krankenftirsorgeanstalten) 
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Hatte der Anteil der 15- bis 18jährigen 1m Juli 1980 noch 

10,2 % betragen, so lag er im Juli 1989 nurmehr bei 7,1 %. 

Demgegenüber erhöhte sich der Anteil bei den mittleren 

Altersgruppen (25- bis 49jährige) um über 7 %-Punkte auf 

62,6 %; mit Ausnahme der 30- bis 39jährigen lag das Be­

schäftigungsniveau der mittleren Altersgruppen jeweils um 

mehr als 100.000 (25- bis 29jährige: ca. +100.500, 40- bis 

49jährige: ca. +127.800) über dem Niveau von 1980 (Juli­

vergleich) • 

Neben den 15- bis 18jährigen verloren vor allem die höhe­

ren Altersgruppen (50jährige und älter) an Gewicht in Be­

schäftigungssystem. Ihr Anteil an der Gesamtbeschäftigung 

war im Beobachtungszeitraum um 4,4 %-Punkte auf 12,2 % 

(Juli 1989) gesunken. Die davon betroffenen Altersgruppen 

wiesen durchwegs starke Beschäftigungsrückgänge aus, die 

insbesondere bei den 55- bis 59jährigen hoch ausfielen. 

6.3. Unselbständig Beschäftigte nach Wirtschaftsklassen 

(Tab. 16; Gr. 3) 

Strukturwandel Der bereits langfristig zu beobachtende Strukturwandel 
in den acht­
ziger Jahren 

(Schrumpfen des Primär- und Sekundärsektors, Beschäfti­

gungszuwächse im Tertiärsektor) hatte sich Anfang der 

achtziger Jahre als Folge der Rezession deutlich beschleu-

nigt (massive Beschäftigungsverluste 1m Produktionsbereich 

in den Jahren 1981-1983). 

In den Folgejahren setzten sich die Beschäftigungsrück­

gänge im Primär- und Sekundärsektor weiter fort (sie fie­

len allerdings nun deutlich geringer aus), im Dienstlei-
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stungsbereich (Terti~rsektor) expandierte dagegen die Be­

schäftigung großteils wieder recht kräftig. 

Im Jahre 1989 war folgende Beschäftigungsentwicklung in 

den einzelnen Wirtschaftssektoren zu beobachten: 

Wirtschafts- B e s t a n d 1989 Frauen- Relativveränderung 
sektol"en insg. männl. weibl. anteil 1988/89 ( %) 

(%) insg. männl. weibl. 

Primär-
sektor 27.899 19.038 8.861 31,8 -1,5 -2,2 -0,1 

Sekundär-
1) 

sektor 1, 067 .541 787.229 280.312 26,3 +0,9 +1,0 +0,4 

Tertiär-
sektor 1,719.219 860.122 859.097 50,0 +2,4 +2,1 +2,8 

insg. 
2) 2,814.659 1,666.389 1,148.270 40,8 +1,8 +1,6 +2,2 

1) wirtschaftsabteilungen 1-6, d.h. einschließlich Energie- und 
~<Jasserversorgung 

2) ohne Präsenzdiener und Karenzurlaubsgel~zieherinnen mit auf­
rechtem Beschäftigungsverhältnis 

Demnach schrumpfte die Beschäftigung in der Land- und 

Forstwirtschaft weiterhin, der Rückgang fiel etwa gleich 

hoch aus wie im Jahr zuvor. Demgegenüber kann im Sekun­

därsektor von einer deutlichen Erholung der Beschäfti­

gung gesprochen werden: Erstmals in den achtziger Jahren 

war in diesem Sektor wieder ein Beschäftigungsanstieg zu 

verzeichnen, der sich zudem gegen Jahresende hin sogar 

merklich beschleunigte. Im Jahresdurchschnitt stieg die 

Beschäftigung um rund 9.100 (+0,9 %) an, i8 Jahr zuvor 

war sie noch um rund 4.900 (-0,5 %) gesunken. 

Deutliche 
Erholung im 
Produktions­
bereich 
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Beschäftigungs- Die Beschäftigung i n d e r Industrie (ohne Bau- und Sä ge in­

zuwächse in der d t ' Wasse r- und El e ktrizitä tswerke) na hm 1989 eine n Industrie us r1e, 
deut! i c h positiven Verlauf: Wä hrend die Indu-

striebesc häf tigung 1987 (-15.200) und 1988 (-11.000) noch 

kräftig schrumpfte, konnte 1989 eln Anstieg von rund 

3.700 oder 0,7 % verz e ichne t werden. 

Dienst- Im Dienstl e i stungsbereich ware n 1989 - wie i n den Vorjah-
l.eistungs- d h h " f '" h 
be re , h 't ren urc wegs Besc a t1gungszuwachse zu beobac ten 

, , lC wel er-
hin expansiv (neuer 1 iche Ausnahme: HaushaI tung, Hauswartung ). Auf die 

Sektoren­
quoten 

folgenden zusammengefaßten Wirtschaftsklassen entfielen 

rund 87 % des Gesamtzuwachses im Tertiärsektor: 

Handel; Lagerung 

Einrichtungen der Gebietskörper­
schaften, Sozialversicherungsträger 
und Interessenvertretungen 

Realitätenwesen; Rechts- und 
Wirtschaft s dienste 

Beherbergungs- und Gaststättenwesen 

Gesundheits- und Fürsorgewesen 

Verkehr; Nachrichtenübermittlung 

+13.0.00 

+ 7.700 

+ 5.300 

+ 3.500 

+ 3.300 

+ 3.000 

Die folgenden Sektorenquoten zeigen, daß sich der Struk­

turwandel der Beschäftigung - bei gleichzeitiger Expan­

s10n 1m Produktions- und Dienstleistungsbereich - auch 

1989 fortsetzte: 
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S . e k t 0 r e n q u 0 t e (%) 
1) 2) 

Wirtschafts sektoren 1987 1988 1989 

Primärsektor 1,1 1,0 1,0 

Sekundä r sektor 38,8 38,3 37,9 

Tertiär sektor 60,1 60,7 61,1 

insgesamt 100,0 100,0 100,0 

1) Unselbständig Beschäftigte in den einzelnen Wirt­
schaItssektoren in % der unselbständig Beschäftigten 
insgesamt 

2) Ohne Präsenzdiener und Karenzurlaubsgeldbezieherinnen 
mit aufrechtem Beschäftigungsverhältnis 

Der Frauenanteil betrug in der Land- und Forstwirtschaft 

31,8 %. Mit 26,3 % ist er im Sekundärsektor 1989 abermals 

geringfügig gesunken (1988: 26,4 %), zumal Frauen von dem 

Beschäftigungsrückgang 1m traditionellen Konsumgüterbe­

reich in höherem Maße betroffen waren bzw. Frauen generell 

an der Beschäftigungsexpansion dieses Sektors nur in 

relativ bescheidenem Ausmaß partizipierten (+1.206 gegen­

über +7.861 bei den Männern). Nicht unerwartet, stieg die 

Frauenbeschäftigung 1m Tertiärsektor kräftig an (ca. 

+23.500 oder +2,8 %), der Frauenanteil erhöhte sich damit 

1989 wieder und erreichte die 50-%-Marke (1988: 49,8 %). 

Frauenanteil 
erreicht im 
Tertiärsektor 
50'/o-Marke 
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6 . 4. Un se l b s t ä nd i g Be s chä fti g te regional (Tab . 17) 

Ver tl nderung der unselbst andig Besch:1ftigten 
H}87/88 und 1908/09 nach Bundesla.ndern (in X) 

I [J 1987 /881lS3 88/89 I 
~ + ~ .O] ......... .. 
~ \ \ 
\.. ~ 2.5 .-.' '\ ... . . ... \ ..... -. .. .... , .... ................... - ..... . ----, .... ... .... ...... .... . 

i' ''i--.. ..c _ - --: - .. ~ -····1 
3 ~ 1,5 .~ ......... • •... .. ....... ~ · .... 1 

. f\ 
........ .. .......... _~ ....... . 1\ .............................................. .. 

[\ r, 
......... _ .. J\ .......... ~ .................... _ ... .. 

N 
+ 1,0 

Cl 

:; 
\... + 0,5 
GI 

ü 

Ci , [\ \ 
.' \ 

< .. f\ ~ : 1\ ....... _ .................. .. . .. : . ........ ; ...... . ..... ; \ ....... ::: -; ... ........ . 

.. ~ . . .... f1 \ .... ;: t~ ...... ;.~ I\~"" i... \ ..... . .. .... ~, !! 
r 

...... __ ........... ~ . 

" :r;) 

< J ;: ~' ~ f\ ~ 0 ' ...... r ~~ · .. ·· l \ · .. ·rn ~: 
o+.J3-3j· ~.E"·:I.eL.J:.::·ll·:LJ~> ß..LJ::.I':< llLJ··UJ· l:l-J::l.lu......L:IJ..'-'-=-'-L-_---'~~ 

I-

> - O.5..L-----::-- -::-- __ --:-:--::-:--:-~:____:::_---~~ 
tC ()j Szb!1 Slmk Tirol Ylbg Wien insg. Bgld Ktn 

Quelle: Hauptverband SBö'lS/04 

Zuwächse 1989 1989 belebte sich die Beschäftigung auf breiter Basis, s i e 
auf regional 
bre i ter Basis stieg in allen neun Bundesländern und größtenteils recht 

kräftig an. 

6. 5 . Au s lände rbeschäftigung (Ta b. 18; Gr. 4-6) 

Stärkerer An- Das lür tschaft s wac hs t um v on rund 4 % i m J a h r 1988 und 19 89 
sti eg de r 
Aus ) ände rbe­
schäftigung im 
Jahr 1989 

wa r nicht 1m gleichen Ausmaß beschäftigung s wirksam. Wä h­

rend e twa die Ausl ä nderbeschäftigung 1988 nur um 3.533 

Personen zunahm, stieg sie 1989 um 16.466 Persone n. Auf-
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fallend war, daß sich die Ausländerbeschäftigung lang­

samer als die Gesamtbeschäftigung an den .Konjunkturauf­

schwung angepaßt hat, während sie etwa beim Beschäfti­

gungseinbruch 1982/83 rascher als die Gesamtbeschäftigung 

zurückging. 

In der zweiten Jahreshälfte 1989 wurde die B~teiligung der 

Ausländer/innen am Beschäftigtenwachstum jedoch zunehmend 

stärker; im 4. Quartal ging bereits mehr als die Hälfte 

der Zunahme der Beschäftigung auf Ausländer/innen zurück. 

Dennoch war der Anteil der Ausländerbeschäftigung an der 

Gesamtbeschäftigung im Jahresdurchschnitt 1989 mit 5,8 % 

immer noch niedriger als zu Beginn der achtziger Jahre 

(6,3 %). Der höchste Anteil wurde bisher im Jahr 1973 mit 

8,7 % erreicht. Auch absolut lag die Ausländerbeschäfti­

gung 1989 mit durchschnittlich 167.381 Personen (trotz 

der starken Zunahme um 16.466 Personen) unter dem Jahres­

durchschnitt von 1980 (174.712 Ausländer/innen) und deut­

lich niedriger als der Jahresdurchschnitt 1973 mit 226.801 

unselbständig beschäftigten Ausländer/innen. 

Gleichzeitig mit dem Anstieg der Ausländerbeschäftigung 

gab es 1989 auch eine Zunahme der Ausländerarbeitslosig­

keit um 580 Personen oder 5,8 % auf 10.564. Während die 

e1nen dieses Phänomen steigender Arbeitslosigkeit trotz 

guter Konjunktur eher in individuellen Defiziten und 

Haltungen begründet sehen, meinen andere, daß über einen 

stärkeren Zugang ausländischer Arbeitskräfte, verbunden 

mit deren Bereitschaft auch niedrigere Löhne und schlech­

tere Arbeitsbedingungen zu akzeptieren, bereits in öster­

reich arbeitende Ausländer/innen zunehmend in Arbeits­

losigkeit abgedrängt werden. Insbesondere im 2. Halbjahr 

1989 nahmen sowohl die Beschäftigung als auch die Arbeits-

Steigende 
Arbeitslos ig­
keit der 
Ausländer/innen 
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los igkeit der Aus lände r /i nn e n mit zwe iste Iligen Pro ze nt­

we rten zu. Ei n kl e ine r er Tei l d e r Zuna hm e n der Arbe its­

los igke it gi ng a uc h a u f Arbe it s uche nde a us COMECON-Lä n­

dern zurück, d e r größere Te il abe r a uf Arbeitsuchende a us 

den traditionellen Herkunftsländern. 

Interessanterweise entfie l 1989 auch das Gros d e s Beschäf­

tigung s wa chstums , auf Au s l ä nd e r/ i nn e n a u s d e n tradi tio­

nell e n Herkunftsländern und nicht, wie vielleicht erwa r­

tet, etwa aus Rumänien, Polen, der Tschechoslowakei und 

Ungarn. 

Die Anteile der Beschäftigten nach Herkunftsländern an 

allen beschäftigten Ausländern und Ausländerinnen haben 

sich bei den türkischen Arbeitskräften seit 1988 um 

0,7 %-Punkte auf 23,4 % und bei den Arbe itskräften aus 

sonstigen Ländern um 0,6 %-Punkte auf 14,9 % erhöht. Die 

jugoslawischen Arbeitskräfte nahmen a nteilsmä ßig um 0,8 %­

Punkte auf 54,3 % ab und die deutschen Arbeitskräfte um 

0,5 %-Punkte auf 7,4 %. 

Ein längerfristiger Vergleich der Jahre 1980 und 1989 

zeigt starke Anteilsrückgänge der Beschäftigten aus Jugo­

slawien. 
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Vergleich der unselbständig beschäftigten Ausländer nach 
Staatsangehörigkeit im ,Jahresdurchschnitt 1980/1989 

in ÖSTERREICH 

7:: ,----- 7~: 
11:: 

lb% 

bb% 

174.712 1':7.30 1 

l:Z3 BRD l3:TI JUGOSL. rn TÜRK. CJ s(;:~S T. 
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SB5'1BC'1 

O s t e rr <a ich 

JQhr Zus. BRD : J Uir :O " 1 • T ür " .. i S o n s t . 
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Die Beschäftigungsverluste in d e n früh e n ac ht z iger J a hren 

und die daran anschließende r e lative Sta gnati o n d e r Be -

schäftigung jugoslawischer Arbe it s krä ft e ha tt e n el.n e n 

Einfluß auf d e ren Anteil an d e r gesa mt e n Au s l ä nd er b e ­

schäftigung, wobei allerdings auc h die Einbürg e run g v o n 

jährlich 800 bis 1.500 jugoslawische n St aa tsbürg e r / innen 

im erwerbsfähigem Alter und die Beschäftigungsentwicklung 

der anderen Ausländergruppen zu berücksichtigen ist. So 

hatten die türkischen Arbeitskräfte 1982 / 83 geringere 
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Beschäftigungsve rluste z u verzei chne n und bereits ab 

Mitte der achtziger Jahre deutliche Zuna hmen. Eine n 

ähnlichen Ver lauf zeigte di e Zahl der Arbeitskräfte a us 

sonstigen Ländern. Die Zahl der Arbeitskräfte aus der BRD 

blieb über die achtziger Jahre relativ konstant, wobei 

die jährlichen Einbtirgerungen von 700 bis 1.800 deutschen 

Staatsbürgern durch j e weils ä hnlich hohe Neuzugänge 

ersetzt wurd e n. 

Während die Beschäftigungsbewilligungen eine mehr als 

doppelt so hohe Zunahme verzeichneten a ls 1988, stagnierte 

die Ausstellung bzw. Verlängerung von Befreiungsscheinen. 

Unter den rund 164.000 Beschäftigungsbewilligungen war vor 

allem der Anstieg der Erstanträge auffallend, die sich 

seit 1988 mehr als verdoppelten. (Erstanträge betreffen 

jene Ausländer/innen, die erstmals 1n österreich 

Beschäftigung aufnehmen wollen.) 1989 wurden rund 

Erstanträge bewilligt, um rund 20.000 mehr als 

eine 

37.000 

1988, 

wobei nur ein kleiner Teil (1,8 %) auf Ausländer/innen der 

2. Generation entfiel. Rund e1n Drittel dieser Erstan­

träge betraf Beschäftigungen bis zu 6 Monaten und rund 

zwei Drittel Beschäftigungen über 6 Monate. 

So wie im Jahr 1988 wurden rund 40.000 Befreiungsscheine 

ausgestellt bzw. verlängert. Rund zwei Drittel davon 

entfielen auf langjährig Beschäftigte (nindestens 8 Jah-

re), rund ein Fünftel auf Ehepartner 

e her /innen und ru nd e1n Neunt e l auf 

2. Generation. 

von österrei-

Jugendliche d e r 

Gegenüber 1980 , a ls rund 21 3 .000 ' Beschäftigungsbewilligun­

gen erteilt wurden, li e gen die 1989 erteilte n r und 164.000 

Beschäftigungsbewilligungen aber lmmer noch .deutlich 
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niedriger. Hingegen stie g die Zahl der erteilten Befrei­

ungssc heine in diesem Zeitraum von rund 16.000 auf rund 

40.000 an. Seit 1980 vergrdßerte sich der Anteil der 

beschäftigten Ausländer/innen mit Bef reiungssc hein von 

13,4 % a uf 39,1 %. 

Die Zahl der be schäftigten Ausländerinnen nahm 1989 abso­

lut weniger stark zu als jene der Ausländer. Mit 64.191 

Ausländerinnen gab es um 6.317 oder 10,9 % me hr als 1988, 

wä hrend die Zahl der Ausländer um 10.148 od e r 10,9 % auf 

103.189 a nstieg. Der Frauenantei l blieb daher trotz stei­

gender Beschäftigung mit 38,4 % na hezu gleich, e in We rt, 

der um fast 3 %- Punkt e unter d e m Fraue n a nteil a n a llen 

Beschäftigten in österrei c h lag. 

Na ch Bundesländern zeigt sich folgendes Bild: 

Unselbständig beschäJligle Ausländer nach Bundesländern 

im Jahr~sdur(: h$chnitt 1989 

/f.. •• f»)) .... ...... .... . ... f\'T\ .... 
f~~.(l)')·· · · .................. .......... . 

!O. r;.: ... ) ...................................................... .................. .. .. _ .......... ............. . ......... .. ........... .. ......... . 

~) .(~ . .......... _ . .............. ................ .. .. ........... ....... _-- . ....................... ......................... . 

~J), E\:t)·····················.··.·.··.··············· ····· ................ _-.... ..... __ .- _ .. -.................. ..... _ ... ~ .......................... . 

Rund 57 % d e r beschäftigten Ausländer/innen befanden sich 

1989 in den Bundesländern Wien, Niederdsterreich und 

Burgenland. Auf diesen Raum entfielen jedoch nur rund 44 % 
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d e r ß e s c häftigungs zunahmen, währe nd di e Bundesl ä nd e r 

Salzburg, Tirol und Vorar lbe rg mit rund 27 % der b e s c häf­

tigte n Ausl ä nd e r/inn e n rund 34 % d e r Zunahmen verzeichne­

t e n und die ßundeslände r Ober6sterreich, Steiermark und 

Kärnt e n mit rund 16 % der beschäftigten Ausländer / irtnen 

rund 22 % d e r Zunahme n. 

6.5.1. Ausländerbeschäftigung nach Wirtschaftsbereichen 

In folgenden Wirt s chaftsbereichen gab e s von Juli 1988 auf 

Juli 1989 die stärksten Zunahmen an beschäftigten Auslän­

dernund Ausländ e rinnen: 

Beherbergungs- und Gaststättenwesen 

Bauwesen 

Hauswartung 

Reinigung 

Metallerzeugung und -verarbeitung 

Gesundheitswesen 

Wirtschaftsdienste 

Veränderung 1988 / 89 

absolut 

+5.911 

+2.133-

+1.669 

+1.6-30 

+1.466 

+1.353 

+ 968 

in % 

+28,4 

+11,0 

+25,6 

+16,1 

+ 7,1 

+25,9 

+56,0 

Diese Wirtschaftsbereiche beschäftigten 1989 rund 58 % 

aller Ausländ e r/innen, waren abe r an den Zunahmen zu rund 

86 % b e teil i gt, wä hre nd die übrige n Branchen, die rund 

42 % aller Ausl ä nder/inne n beschäftigten, nur zu rund 14 % 

an d e n Zunahme n beteiligt waren. Bis auf die Wirtschafts­

d ien s t e hatt e n a ll e übr i g e n g e nannt e n ~~irtschaftsberei c h e 

schon b i sh e r übe rdurc hschnittliche Anteile an ausländi­

s c hen Arbe itskräfte n, die sie durch die Zunahmen noch 

we ite r erh6ht habe n. 
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Der durchschnittliche Anteil der beschäftigten Auslän­

der/innen an allen Beschäftigten lag im Juli 1989 bei 

5,9 %, um 0,5 %-Punkte höher als im Juli 1988. Die folgen­

de übersicht zeigt die Entwicklung der Ausländeranteile ln 

jenen Wirtschaftsbereichen, deren Anteil über dem Durch­

schnitt lag. 

\'Jirtschaftsbereiche 
( zusarnnengefaßte 

\'Jirtschaftsklassen) 

Land- und E'orst­
wirtschaft 

Produktion sbe re ich 

Textil 

Bekleidung, Leder 

Bau 

Chemie 

Nahrung 

t>1etall 

Dienstleistungsbereich 

Haushal tung ; 
Hauswartung 

Reinigung 

Frem::3enverkehr 

Kunst, Unte rha 1 tung, 
SfX)rt 

Gesundhe i t~'esen 

insgesamt 

überdurchschnittl iche Ausländeranteile 
im Juli (in %) 

1983 1904 1985 1986 1987 1988 1989 

10,5 10,7 

20,7 19,0 

7,7 7,2 

7,7 7,5 

6,8 6,6 

6,0 5,8 

6,0 5,3 

21,8 20,8 

14,5 15,7 

15,7 13,7 

8,5 11,4 

(4,8) 5,4 

5,4 5,0 

10,8 11,7 11,8 12,8 13,7 

19,7 20,8 

6,9 7,0 

7,4 7,6 

7,1 6,9 

6,0 6,3 

5,3 5,3 

21,0 

8,4 

8,0 

7,2 

21,2 22,4 

8,9 9,7 

8,2 9,0 

7,4 8,1 

6,4 

5,7 

6,6 7,0 

5,7 6,0 

22,4 22,3 21,4 19,8 

15,2 18,3 18,3 19,6 

14,4 15,4 15,9 15,4 

9,1 9,5 11,0 11,3 

5,7 (5,1) 5,4 5,5 

5,1 5,3 5,3 5,4 

25,0 

22,0 

19,1 

10,1 

6,8 

5,9 
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Die zum Teil deutlichen Zunahmen der Ausländeranteile 1m 

Jahr 1989 gingen im wesentlichen auf zwei Entwicklungen 

zurück: 

In Branchen, die beschäftigungsmäßig rückläufig waren, wie 

Land- und Forstwirtschaft, Textil, Bekleidung, Leder, 

Nahrung sowie Haushaltung und Hauswartung, stieg gleich­

zeitig die Zahl der beschäftigten Ausländer/innen. 

In Branchen, die beschäftigungsmäßig zunahmen, stieg die 

Zahl der beschäftigten Ausländer/innen in einem stärkeren 

Verhältnis an als die Gesamtzunahme der Branche, wie 1m 

Beherbergungs- und Gaststättenwesen, im Bauwesen, in der 

Chemie, im Metallbereich, in der Reinigung und im Gesund­

heitswesen. 

6.5.2. österreichische Arbeitskräfte im Ausland 

Die Zahl der österreicher/innen, die im Ausland (BRD und 

Schweiz) beschäftigt waren, stieg 1989 neuerlich an, 

wenngleich in weitaus geringerem Umfang als 

Ausländer/innen in österreich: 

jene der 

Ausländische Arbeitskräfte 
(Angebot an Unselbständigen) +17.100 

österreichische Arbeitskräfte im 
Ausland (BRD; Schweiz) + 5.000 

Quelle: WIFO: Wirtschafts lage und Prognose 
für 1990 und 1991 (April 1990) 
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1989 arbeiteten rund 89.600 österreicher/innen in der BRD 

und rund 17.700 kontrollpflichtige österreicher/innen 

<ohne Niedergelassene) in der Schweiz 

Arbeitsmarktvorschau 1990). 

<WIFO-Teil der 

Die Zahl der im gesamten Ausland beschäftigten öster­

reicher/innen beträgt nach Schätzungen des öStZ zwischen 

180.000 und 210.000 und liegt damit noch über jener der 

Ausländer/innen in österreich. 
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7. Arbeitslosigkeit 

7.0. Vo rbe me rkung 

In diesem Kapitel werden folgende zwei unterschiedlichen 

Konz epte bzw. Grunddaten zur ßeschre ibullg von Arbeits­

los igkeit v e rwend e t: 

- Monatliche Aus we rtung 

Arbeitslos en: 

de r Da t e i der vorg e merkte n 

Den mei s ten d e rzeit vom Bundesmini s terium für Arbeit und 

Soziales publizierten Arbeitslosigkeits s tatistiken liegt 

das traditionelle Konzept der monatlichen Ausweisung von 

stichtagsbezogenen Bestands- und Bewegungsdaten betref­

fend alle bei den österreichischen Arbeitsämtern vorge­

merkten Arbeitslosen zugrunde: An jedem Stichtag (je­

weils zum Monatsende) wird sowohl der Bestand an vorge­

merkten Arbeitslo s en al s auch d i e Summe der <episodenbe­

zogenen) Zu- und Abgänge zwischen diesem Stichtag und 

dem Vormonatsstichtag nach verschiedenen arbeitsmarkt­

spezifisch relevanten Kriterien erfaßt. Bei den Be­

standszählungen werden aus den zwölf Monatsendbeständen 

Jahresdurchschnitte errechnet und bei den Zu- und Abgän­

gen Jahressumme n zur Beschreibung der Gesamtsumme an 

Bewegungen zwischen Vorjahres- und Jahresende. 

Die Bestands zählungen erfolgen personenbezogen, die Be­

wegungszählungen jedoch episode nbezogen: So etwa kann 

eine bestimmte Person innerhalb eines bestimmte n Beob­

achtungszeitraumes ( z.B. eine s Jahres) me hr e r e Arbeits­

losigke itse pisoden aufwe isen und d e me ntspre che nd me hr­

mals als Arbeitslos er zu- oder abgehen. Fal.ls aller­

dings eine Person innerhalb zweier aufeinanderfolgende r 

Stichtage zunächs t ab- und dann wieder zugeht und die 
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Zeitspanne zwischen diesem Ab- und Zugang weniger als 

28 Tage beträgt, wird weder Zu- noch Abgang gezählt. 

Zur Beschreibung der Dauer der Arbeitslosigkeit werden 

traditionellerweise 2 Kennwerte ausgewiesen, nämlich die 

Vormerkdauer des Bestandes und die Verweildauer des Ab-

gangs an Arbeitslosen (nähere Beschreibung siehe 

Pkt. 8.7.). 

- Jährliche Auswertung der Leistungsbezieherdatei: 

Wenngleich bei den Sonderauswertungen der Leistungsbe­

zieherdatei des Bundesrechenzentrums nicht alle vorge­

merkten sondern nur die leistungsbeziehenden Arbeits­

losen erfaßt werden (Arbeitslosengeld- und Notstands­

hilfebezieher), hat dieses Konzept doch den Vorteil., 

daß damit exaktere und umfassendere personenbezogene 

Analysen möglich sind. Für die ve rschiedenen Auswer­

tungsmerkmale (z.B. G~schlecht, Alter ) wird ausgehend 

von der Anzahl der innerhalb eines Kalenderjahres m1n­

desten s e1nen Tag leistungsbeziehenden "betroffenen 

Person" (=Betroffenheit) und der Summe der Leistungsbe-

zugstage der Jahresdurchschnittsbestand an 

ziehern (=Durchschnittsbestand) und die 

Leistungsbe­

jahresdurch-

schnittliche Gesamtdauer des Leistungsbezuges 

Person (=Gesamtdauer) wie folgt errechnet: 

einer 
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Summe d e r Leistungsbe zugstage im Kalenderjahr 
365 (bzw. 366) 

Betroffenheit x Gesamtdauer 
365 (bzw. 366) 

Summe der Leistungsbezugstage 1m Kalenderjahr 
Betroffe nheit 

Durchschnittsbestand x 365 (bzw. 366) 
Betroffenheit 

Mit diesem Konzept wird der Jahresdurchschnittsbestand und 

die jahresdurchschnittliche (Gesamt)Dauer - abgesehen vom 

eingeschränkte ren Personenkreis insofern exakter er-

faßt, als zu ihrer Errechnung tägliche und nicht monat­

liche Informationen verwendet werden. 

7.1. Arbeitslosenzahlen und -quoten allgemein (Tab. 19-20; 

Gr. 7-8) 

Betrachtet man die Entwicklung der Arbeitslosigkeit län­

gerfristig, so zeigt sich, daß sich im Gefolge des Kon­

junktureinbruchs der Bestand an vorgemerkten Arbeitslosen 

von 1980 (53.161) bis 1983 (127.376) mehr als verdoppelte, 

während in den folgenden Jahren die Zuwächse etwas gerin­

ger ausfielen. 1987 wurde mit 164.468 vorgemerkten 

Arbeitslosen ein seit der ersten Hälfte der fünfziger 

Jahre nicht mehr erreichter zahlenmäßiger Höchststand an 

Arbeitslosen erreicht. 1988 kam es erstmals seit 1980 zu 

einem leichten Rückgang der Arbeitslosenzahlen (-3,5 %). 

1989 setzte sich der Rückgang der Arbeitslosigkeit fort, 

u.z. in einem noch stärkeren Ausmaß als 1988. Als Gründe 
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hiefür sind vor allem zu nennen: die günstige gesamtwirt­

schaftliche Entwicklung, die unerwartet hohe Nachfrage 

nach Arbeitskräften, demographische Entlastungseffekte bei 

den Jugendlichen und eine die Baubeschäftigung begünsti­

gende vergleichsweise milde Winterwitterung. 

Arbeitslosen- Veränderung 1988/89 

Geschlecht zahl 1989 absolut relativ ( ?o ) 

männlich 81.001 - 8.828 - 9,8 

weiblich 68.176 626 - 0,9 

insgesamt 149.177 - 9.454 - 6,0 

darunter Ausländer 10.564 + 580 + 5,8 

1989 waren bei den österreichischen Arbeitsämtern 149.177 

Arbeitslose vorgemerkt; davon waren 81.001 (54,3 %) Männer 

und 68.176 (45,7 %) Frauen bzw. 138.613 (92,9 %) Inländer 

und 10.564 (7,1 %) Ausländer. Gegenüber dem Vorjahr be­

deutet dies einen Rückgang um 9.454 oder 6,0 %, der bei 

den Männern (-9,8 %) wesentlich größer ausfiel als bei den 

Frauen (-0,9 %). Damit setzte sich die seit 1984 fest­

stellbare, für die Frauen ungünstiger verlaufende Arbeits­

losigkeitsentwicklung auch 1989 fort, sodaß der Frauenan­

teil mit 45,7 % etwas höher ausfiel als 1988 (43,4 %). 

Klammert man zwecks Abschätzung der saisonalen und nicht-

saisonalen Komponenten des Rückgangs der 

zunächst die typischen Saisonbranchen 

Arbeitslosigkeit 

(Land- und Forst-

wirtschaft, Bauwesen, Beherbergungs- und Gaststätten-

wesen) aus der Betrachtung aus, so wird ersichtlich, daß 

- wenngleich sich auch der Rückgang der Arbeitslosigkeit 

in den Saisonbranchen teilweise aufgrund der günstigen 

Witterung im Winter leicht verstärkte (-7,6 %) - ein hoher 

Anteil des Rückgangs (ca. -3.800 oder -4,1 %) auf Abnahmen 

in Nichtsaisonbranchen zurückzuführen ist. Dies ist umso 

Bei Märmem 
günstigere 
Entwicklung 

Verstärkter 
nichtsaisonaler 
Rückgang 
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bemerkenswerter, als die Nichtsaisonbranchen 1988 noch 

immerhin Zunahmen von ca. 2.200 Arbeitslosen (+2,5 %) 

aufwiesen. 

Die Arbeitslosigkeit entwickelte sich 1989 bei Inländern 

und Ausländern genau entgegengesetzt: Während bei ersteren 

die Arbeitslosigkeit um 6,8 % abnahm, stieg sie bei den 

letzteren um 5,8 % an. Auch be i den vorgemerkten Auslän-

dern verlief die Entwicklung für die Männer (+5,4 %) 

günstiger als für die Frauen (+6,8 %). Der Anteil der 

Ausländer an allen Arbeitslosen nahm daher von 1988 

(6,3 %) auf 1989 (7,1 %) leicht zu. 

Arbeitslosenquoten 1988/89 nach Geschlecht 
und staat9zugehörigl~eit (X) 

Quelle: P.auptverband.r.MAS 
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Wie bereits 1988 kam es auch 1989 im Gefolge der günstigen 

Konjunktu rentwickl ung entsprechend der Abnahme der 

Arbeitslosenzahlen - zu einem Rückgang der Arbeitslosen­

quote. Insgesamt waren 5,0 % des Arbeitskräftepotentials 

arbeitslos, und zwar 4,6 % Männer und 5,5 % Frauen. Damit 

lag - w~e bereits seit 1986 - die weibliche Quote über 

der männlichen, wobei der geschlechtsspezifische Quoten­

abstand seit 1986 (0,1 %-Punkte) zunehmend anwuchs und 

1989 bereits 0,9 %-Punkte ausmachte. 

Zerlegt man die Arbeitslosenquote in additive Komponenten, 

so erklärt sich - unter Vernachlässigung des "gemeinsamen 

Effektes" (weniger als -1,2 %) - der Rückgang der Arbeits­

losenquote 1988/89 zu etwa 82 % aus dem Rückgang der 

Arbeitslosenzahl und zu etwa 19 % aus der Zunahme des 

Arbeitskräftepotentials. Bei den Männern erklärt sich der 

Quotenrückgang nur zu etwa 9 % aus der Zunahme des 

Arbeitskräftepotentials, bei den Frauen jedoch zu etwa 

69 %. 

Die im Vorjahresvergleich feststellbaren Abnahmen der 

Arbeitslosenquoten zeigen insofern im Jahresverlauf 1989 

ein ähnliches Bild wie die der Arbeitslosenzahlen, als 

sie in den Wintermonaten Anfang 1989 (z.8. März: -1,1 %-

Punkte) relativ hoch ausfielen und ab März zunehmend 

geringer wurden. Im Dezember 1989 betrug der Vorjahresab­

stand nur mehr 0,1 %-Punkte. 

Quote bei 
Frauen und 
Ausländern 
überdurch­
schnittlich 
hoch 
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7.2. Arbeit s lose nz a hlen und -guoten nach d e m Alter 

(Tab. 21-22) 

Die Altersverteilung der Arbeitslosen W1.es 1989 folgendes 

Bild auf: 

Alter Arbeitslosenzahl Anteil an allen Arbeitslosen (%) 

(in Jahren) insg. männl. weibl. insq. männl. weibl. 

15-18 4.751 1.945 2.805 3,2 2,4 4,1 

19-24 31.322 15.935 15.386 21,0 19,7 22,6 

25-29 26.554 13.547 13.006 17,8 16,7 19,1 

30-39 36.245 19.778 16.468 24,3 24,4 24,2 

40-49 30.196 17.020 l3.176 20,2 21,0 19,3 

50-54 12.381 6.852 5.529 8,3 8,5 8,1 

55-59 6.964 5.486 1.478 4,7 6,8 2,2 

mind.60 764 437 327 0,5 0,5 0,5 

insgesamt 149.177 81.001 68.176 100 100 100 

Im Durchschnitt 1989 waren 24,2 % alle r Arbeitslosen jün-

ger als 25 Jahre (männlich: 22,1 %, we iblich: 26,7 %), 

62,3 % waren im Alter zwischen 25 und 49 Jahren und 13,5 % 

mindestens 50 Jahre alt. Im Vergleich dazu fiel bei den 

Beschäftigten der Anteil der 

hoch (24,5 %), derjenigen 

Jugendlichen annähernd gleich 

der mitt l eren Altersgruppe 

der der mindestens 50 jährigen (63,2 %) e t was höher und 

(12,3 %) jedoch etwas geringer aus. 

Im Vergleich zu 1988 bildete sich insofern e1.ne relativ 

klar e Strukt ur d er Arbei ts losi~ke itsentwicklung nac h dem 

Alter heraus, als es bei den unter 50jährigen zu Abn a hme n 

(-11.567 oder -8,2 %), bei den mindestens 50jährige n 

jedoch zu teilweise beträchtlichen Zunahmen kam (+2.112 

oder +11,7 %). Dies hat zur Folge, daß sich die Lasten der 
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Arbeitslosigkeit zunehmend auf die höheren Altersgruppen 

verlagern. 

Während bei den Männern die Arbeitslosigkeit erst ab den 

Altersgruppen über 50 Jahre anwuchs, war dies bei den 

Frauen - abgesehen von der Stagnation bei den 40- bis 

49jährigen und bei den mindestens 60jährigen - bereits 1n 

allen Altersgruppen über 25 Jahre der Fall. Abgesehen von 

den Randaltersgruppen (15- bis 18jährige, mindestens 

55jährige) verlief die Entwicklung bei den Frauen ungün­

stiger als bei den Männern. Die höchste altersspezifische 

Zunahme wiesen die 50- bis 54jährigen Frauen auf 

(+24,9 %); Dies bewirkte, daß zwei Drittel aller Zunahmen 

bei den Frauen allein auf diese Altersgruppe entfielen. 

Der relativ starke Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit be­

wirkte eine fortgesetzte deutliche Entlastung des Jugend­

arbeitsmarktes, die aufgrund der günstigen Kunjunkturent­

wicklung sogar über dem (ebenfalls rückläufigen) demogra­

phischen Trend lag. Während Jugendliche bzw. Berufsein­

steiger offensichtlich günstigere Arbeitsmarktbedingungen 

vorfanden, haben sich die (Wieder)beschäftigungschancen 

für ältere Arbeitslose (insbesondere für ältere Frauen) 

verschlechtert. 

Von den 36.072 vorgemerkten arbeitslosen Jugendlichen 1m 

Jahresdurchschnitt 1989 waren 4.751 15- bis 18jährige und 

31.322 19- bis 24jährige. Dazu kamen noch 3.108 Lehrstel­

lensuchende. Im Rückgang der 15- bis 18jährigen (inklusive 

Lehrstellensuchende) spiegelt sich unter anderem der demo­

graphische und erwerbsquotenmäßige Trend, wobei der bis 

etwa Mitte der neunziger Jahre anhaltende Rückgang der 

entsprechenden Wohnbevölkerung eine gewisse Verknappung an 

jugendlichen Arbeitskräften bzw. an Lehrlingen bewirken 

Zunahme der 
Arbeitslosig­
keit bei über 
50-Jährigen 

Fortgesetzte 
Besserung des 
Jugendarbeits­
marktes 
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wird. Der Rückgang fiel - wie bereits 1987 / 88 bei den 15-

bis 18jährige n höher au s (-18,5 %) al s bei den 19- bis 

24jährigen (-14,0 %). Insgesamt verzeichn e ten die 15- bis 

24jährigen mit - 14,7 % eine überdurchschnittliche Abnahme 

der Arbeitslosigkeit, was den Rückgang des Anteils der 

arbeitslosen Jugendlichen an allen Arbeitslosen von 26,6 % 

auf 24,2 % erklärt. 

Einschließlich der Lehrstellensuchenden beläuft sich der 

Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit auf 7.300 (-15,7 %) . 

. Arbeitslosenquoten nach Altersgruppen 1988/89 
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15-18 19-24 25-29 3O-}Q 40-49 SO-54 55-5Q Clind bO insg. 

Alt e r ( i n J a h ren ) 

Q~~lle: Hauptverband,BHHS ~:BMAS SSG9/10 

Hohe Quoten Was die Arbeitslosenquoten betrifft, so waren diese 1989 
bei 19-29- u. 
50-59-Jährigen nicht nur - wie bereits s eit 1986 - bei den 19- bis 24jäh-

rigen (5,8 %) und den 25- bis 29jährigen (5,7 %) sondern 

auch bei den 50- bis 54jährigen (5,5 %) und den 55- bis 

59jährigen (5,8 %) überdurchschnittlich hoch (Durch-
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schnitt = 5,0 %). Am geringsten fielen sie hingegen bei den 

beiden Randaltersgruppen aus, also bei den 15- bis 18jäh­

rigen (2,4 %) und den - quantitativ allerdings kaum ins 

Gewicht fallenden mindestens 60jährigen (2,8 %). Die 

Jugendlichen insgesamt (15- bis 24jährige) wiesen erst­

mals seit mehreren Jahren eine leicht unterdurchschnitt­

liche Quote auf (4,9 %); rechnet man jedoch die Lehr­

stellensuchenden hinzu, so steigt die Quote wieder leicht 

über den Durchschnitt (5,3 %). Mit Ausnahme der 55- bis 

59jährigen lag die weibliche Arbeitslosenquote in allen 

Altersgruppen über der männlichen. 

7.3. Arbeitslosenzahlen und -guoten nach der Ausbildung 

(Tab. 23-24) 

Hinsichtlich der verschiedenen (höchsten abgeschlossenen) 

Ausbildungsstufen verteilten sich 1989 die Lasten der 

Arbeitslosigkeit wie folgt: 

Ausbildungs- Arbeitslosenzahl 1989 Arbeitslosenquote 1989(%) 1) 

stufen insg. männl. "'eibi. l.nsq. männl. weibl. 

Kein Abschluß, 
pflichtschule 70.232 35.434 34.7913 8,3 8,1 8,5 

Lehre, Neister-
prüfung 55.602 36.468 19.133 4,3 3,9 5,4 

mittlere, höhere 
od. tmiversitäre 
Ausbildung 22.217 8 .. 500 13.717 2,6 2,0 3,2 

ungeklärt 1.127 600 527 

insgesamt 149.177 81.001 68.176 5,0 4,5 5,6 

1) Beschäftigtenbasis: östZ: Mikrozensus 1989 (vorläufig) 
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Fast die Hä lfte (70.232 od e r 

Arbeitlosen hatte 1989 einen 

(37,3 %) hatten elne Lehre 

47,1 %) aller vorgemerkten 

Pflichtschulabschluß, 

oder Meisterprüfung, 

55.602 

9.181 

(6,2 %) hatten elne mi ttlere, 8.840 (5,9 %) eine höhere 

und 4.196 (2,8 %) eine unive r s itäre Ausbildung. Mit Aus­

nahme der Abschlüsse "Lehre, Meisterprüfung" ist der 

Frauenanteil bei all e n gena nnten Ausbildungs s tufen über­

durchschnittlich. 

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit 1988/89 stand inso­

fern in Zusammenhang mit dem Ausbildungsgrad, als es bei 

den niedrigeren Abschlüssen (Pflichtschule, Lehre/Mei­

sterprüfung, berufsbildende mittlere Schulen) zu Rückgän­

gen, bei den berufsbildenden höheren Schulen zu einer 

Stagnation, jedoch bei allen anderen höheren Abschlüssen 

zu Zunahmen kam. Die stärksten Rückgänge traten bei den 

Pflichtschulabsolventen "auf (-5.600 oder -7,3 %), di e da­

mit drei Fünftel aller ausbildungsspezifischen Rückgänge 

auf sich vereinten. Die stärksten Zunahmen wiesen die 

universitären Ausbildungen auf (+5,2 %). Bei den Frauen 

verlief die Entwicklung in allen Ausbildungsstufen ungün­

stiger als bei den Männern. Während letztere praktisch 

bei allen Abschlüssen - mit Ausnahme der allgemeinbilden­

den höheren Schule - Abnahmen erzielten, wiesen die Frauen 

in fast allen Bildungsstufen Zunahnen auf (Ausnahme: 

Pflichtschule, berufsbildende mittlere Schulen). 
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Arbeilslosenquolen nach der höch5~en abgcschlo~enen 
Ausbildung lHOB/89 

l..!!.r • • t\:i ­
~!trr,idu" 

[TI 1988 ~~~:l HJ89 

..... ~ ... . 

$~ ..... ..... .............. .. . _ ............... " .................. ...... ' .. __ .... ,.' ',- :i;.~ 

P:iU: ut 
:;: )~It 

AII't~itbili. ;.t: ;I.:" i tildu~-! lt.il'utilit 
hjh.,. S<h~I. t~'.H' S<hul. 1t,1<.i ••.•• 

" .::~ 

insgesamt 

Die Arbeitslosenquote nimmt mit steigender Qualifikation 

kontinuierlich ab (Ausnahme: AHS-Matura). So etwa waren 

die Quoten bei den Pflichtschulabsolventen mit 8,3 % weit 

überdurchschnittlich (Durchschnitt = 5,0 %) und lagen hier 

fast dre i- bis viermal so hoch wie bei den Arbeitslose n 

mit mittlerer, höherer oder universitärer Ausbildung. Eine 

Ausnahme bildet die Quote der Arbeitslosen mit AHS-Ab­

schluß insofern, als sie etwas höher ausfiel als diejenige 

der Absolventen berufsbildender mittlerer Schulen. Die 

weiblichen Quoten lagen bei allen Ausbildungsstufen höher 

als die mä nnl ichen. 

Die Tatsache, daß AHS-Absolventen zunehmend schwerer auf 

dem Arbeitsmarkt unterkommen, zeigt sich unter anderem 

auch darin, daß die Arbeitslosenquote in diesem Ausbil­

dungsbereich zunimmt, während sie bei allen anderen nicht­

universitären Abschlüssen zurückging und bei den universi­

tären Ausbildungen stagnierte. Nach 1988 kam es somit auch 

1989 zu einer leichten Angleichung der ausbildungsspezi­

fischen Arbeitslosenquoten. 

Hohe Korrel a­
tion zwischen 
Quote ur.d 
Qualifikation 
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7.4. Arbeitslosenzahlen und -quoten nach Berufen 

(Tab: 25-26; Gr: 9) 

1989 ergab sich für die Arbeitslosigkeit nach Berufsberei­

ehen folgendes Bild: 

Saison-/Nicht- Arbeitslosenzahl 1989 Arbeitslosenquote 1989(%)1) 
saisonberu.fe insg. männl. weibl. insg. männl. weibl. 

Saisonberu.fe 
2) 42.984 27.807 15.177 11,7 10,9 13,5 

Nichtsaison-
berufe 106.141 53.170 52.971 4,1 3,5 4,9 

davon: 
Produktions-
berufe 3) 42.849 29.905 12.944 5,0 4,4 7,8 

Dienst- 4) 
leistungs-
berufe i.w.S. 63.292 23.265 40.027 3,6 2,8 4,3 

insgesamt 5) 149.177 81.001 68.176 5,0 4,5 5,6 

1) Beschäftigtenbasis: ÖStz: Mikrozensus 1989 (vorläufig) 
2) land- und forstwirtsch. Beru.fe, Bauberufe, Frerrdenverkehrsberufe 
3) ohne Bauberu.fe 
4) ohne Frerrclenverkehrsberufe 
5) einschließlich der berufsmäßig nicht zuordenbaren Arbeitslosen 

(Kategorie "unbestir.Int") 

1989 waren etwa 43.000 Personen oder 28,8 % in Saisonbe­

rufen und etwa 106.100 (71,2 %) in Nichtsaisonberufen 

arbeitslos. Von den Arbeitslosen in den Nichtsaisonberufen 

entfielen wiederum etwa 42.800 (28,7 %) auf Produktions-

und etwa 63.300 (42,4 %, 1988: 40,7 %) auf Dienstlei-

stungsberufe i.w.S .• Demnach kommt ein zunehmender Teil 

der vorgemerkten Arbeitslosen aus letzteren Berufen. 

Folgende Berufsgruppen wiesen 1989 die größten Anteile 

allen Arbeitslosen auf: 

an 
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Berufe 

Hotel-, Gaststätten- und Küchenberufe 

Allgemeine Verwal tungs- und Bürobetufe 

Bauberufe 

Metallarbeiter, Elektriker 

Handelsberufe 

Hilfsberufe allgemeiner Art 

Arbeitslosen-

zahl 1989 

(genmdet) 

20.400 

20.200 

18.600 

15.300 

13.900 

10.700 

99.000 

Anteil an 

allen Arbeits-

losen (%) 

13,6 

13,5 

12,5 

10,2 

9 , 3 

7,2 

66,4 

Auf diese sechs Berufsgruppen entfielen also bereits fast 

zwei Drittel und auf die typischen Saisonberufe im Bau und 

Fremdenverkehr immerhin mehr als ein Viertel aller 

Arbeitslosen. Daraus wird ersichtlich, daß die Saisonbe­

rufe den Jahresdurchschnittsbestand stark dominieren. 

Sowohl in den Saisonberufen (-3.600 oder -7,8 %) als auch 

in den Nichtsaisonberufen (-5.800 oder -5,2 %) war ein 

Rückgang der Arbeitslosigkeit 

Rückgang war allerdings 1988/89 

zu 

im 

verzeichnen. Dieser 

Vergleich zu 1987/88 

insofern weniger saisonal bedingt, als er sich vor allem 

in etlichen nichtsaisonalen Berufen verstärkte. Dabei fiel 

jedoch der Rückgang in den nichtsaisonalen Produktionsbe­

rufen (-4.700 oder -9,8 %) wesentlich höher aus als in den 

nichtsaisonalen Dienstleistungsberufen i.w.S. (-1.200 oder 

-1,9 %). 

Verstärkter 
Rückgang in 
den nicht­
saisonalen 
(Produktions-) 
Berufen 
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Arbeilslosenquoten nach ßerufsbercichen 1908/89 

S5 {$on­
b:rufe 1) 

lliD 1909 

~~! CHTSA 1 SONBERUFE 
inssesamt 

1) Land -u. forstwirtsch. Berufe. t;.;ubHufe. Frer.rienverb:hrsberufe 
2) ohne Bauberufe 3) ohne Frerr,denverk~hr~berui~ 

Verwendet man für die Berechnung berufsspezifischer 

Arbeitslosenquoten als Beschäftigtenbasis Daten des Mikro­

zensus des österreichischen Statistischen Zentralamtes, so 

wird ersichtlich, daß 

Saisonberufe zwei- bis 

1989 die 

dreimal so 

Arbeitslosenquote der 

hoch ausfiel (11,7 %) 

wie die der Nichtsaisonberufe (4,1 %). 

Nimmt man bei den Berufsgruppen nur solche mit mindestens 

1.000 Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt in Betracht, so 

wiesen 1989 folgende die höchsten Arbeitslosenquoten auf: 

Hilfsberufe allgemeiner A~t 

Hotel-, Gaststätten- und Küchenberufe 

Bauberufe 

land- und forstwirtschaftliche Berufe 

sonstige Dienstleistungsberufe 

15,1 

14,2 

10,2 

10,0 

7,5 

% 

% 

% 

% 

% 
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Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß der Rückgang der 

Arbeitslosigkeit 1988/89 insofern weniger saisonal bedingt 

war, als er sich vor allem in etlichen Nichtsaisonberufen, 

insbesondere im Produktionsbereich, verstärkte. Während 

bei den Produktionsberufen eine leicht steigende Beschäf­

tigung mit einem relativ hohen Arbeitslosigkeitsrückgang 

einhergeht, steht bei den Dienstleistungsberufen i.w.S. 

einer relativ stark steigenden Beschäftigung eine nur 

schwach abnehmende Arbeitslosigkeit gegenüber. 

7.5. Arbeitslosenzahlen und -quoten nach Wirtschafts­

klassen (Tab: 27-28; Gr: 10) 

Gliedert man die vorgemerkten Arbeitslosen nach der Bran­

chenzugehörigkeit jenes Betriebes, in dem sie zuletzt 

gearbeitet hatten, bzw. weist man diesbezüglich nicht zu-

ordenbare Personen (Schulabgänger und sonstige, l ä ngere 

Zeit vor Beginn der Arbeitslosigkeit nicht mehr Erwerbstä­

tige) gesondert aus, so ergibt sich für 1989 folgendes 

Bild: 

Branchenzugehörigkeit 
vor der Arbeits­

losigkeit 

Arbeits losen­
zahl 1989 

Arbeitslosenquote 
1989 (%) 1) 

insg. männl. weibl. insg. männl. weihl. 

aus Prim3rsektor 3.692 

aus Sekundärsektor2 ) 62.276 

aus Tertiärsektor 75.674 

aus Beruf stätig- 3) 
keit insgesamt 141.642 

Schulabgänger 2.738 

sonstige 4.798 

insgesamt 149.177 

2.462 

46.346 

28.775 

77 .583 

976 

2.442 

81.001 

1.230 

15.930 

46.898 

64.058 

1.761 

2.356 

68.176 

11,7 

5,5 

4,2 

4,8 

5,0 

11,5 

5,6 

3,2 

4,4 

4,6 

1) Beschäftigtenbasis: Hauptverband der österreichischen Sozial­
versic henmgsträger 

2) Einsch 1 ießlich Energie- und Wasserversorgung 
3) Beschäftigtenbasis : IN-Daten ·ohne Präsenzdiener und Karenz­

urlaubsgeldbezieherinnen mit aufrechtem Dienstverhältnis 

12,2 

5,4 

5,2 

5,3 

5,5 
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50,7 % a ller Demnach k a men 1989 a us der Land- und Forstwirtschaft 3.692 

Arbeitslosen (2,5 % des Bestandes aller Arbe itslosen), aus dem Produk­
aus dem Dienst-
l e i stungs- tionsbe reich 62.276 (41,7 %) und a us dem Diens tleistungs-
berei ch 

bereich 75.674 (50,7 %) Arbeitslose: Wenngleich auch die 

Beschäft i gung im Tertiärbereich stark ansteigt, kommt 

gleichzeitig ein immer größerer Teil der vorgemerkten 

Arbeitslosen aus diesem Bereich (1988: 47,7 %). Insgesamt 

wiesen also fast 95 % aller Arbeitslosen eine vorangehende 

Beschäftigung auf. Dazu kamen noch 2.738 (1,8 %) Schulab-
gänger und 4.798 (3,2 %) sonstige, längere Zeit vorher 

nicht erwerbstätig gewesene Personen. Der Frauenanteil 

war - entsprechend der Beschäftigtenstruktur - im Primär-

und Sekundärsektor relativ gering (33,3 % bzw. 25,6 %), 

hingegen kamen mehr als zwei Drittel aller weiblichen 

Arbeitslosen aus dem Dienstleistungsbereich. 

Folgende vier zusammengefaßte Wirtschaftsklassen, in denen 

die Arbeitslosen vorher beschäftigt waren, wiesen 1989 die 

höchsten Arbeitslosenanteile auf: 

Zusamnengefaßte Arbeitslosenzahl Anteil an allen 

~..yirtschaftsklassen 1989 (gerundet) Arbeitslosen (%) 

Bauwesen 25.200 16,9 

Beherbergungs- und 
Gaststättenwesen 23.500 15,7 

Handel, Lagerung 23.300 15,6 

Erzeugung und Verarbeitung 
von Metallen 16.100 10,8 

Surnre 88.000 59,0 
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Allein auf diese vie~ Wirtschaftsbereiche ~ntfielen dem­

nach fast drei Fünftel aller Arbeitslosen, auf die Saison­

branchen Bauwesen sowie Beherbergungs- und Gaststätten­

~esen alleine bereits fast ein Drittel aller Arbeitslosen. 

Die größten Rückgänge der Arbeitslosigkeit betrafen 1989 

folgende zusammengefaßte Wirtschaftsklassen (teilweise 

Saisonbranchen ) : 

Bauwesen -4.000 

Erzeugung und Verarbeitung von Metallen -1.400 

Holz, Musikinstrumente, Spielwaren 700 

Land- und Forstwirtschaft 400 

Während es in allen zusammengefaßten Wirtschaftsklassen 

des Produktionsbereiches zu Abnahmen kam, verzeichneten 

etliche Dienstleistungsbranchen Zunahmen. Die größten 

Zunahmen entfielen auf folgende Bereiche: 

Unterrichts- und Forschungswesen 

Gesundheits- und Fürsorgewesen 

Beherbergungs- und Gaststättenwesen 

+200 

+100 

+100 

Gleichzeitig sind jedoch diese drei genannten Wirtschafts-

zweige durchaus beschäftigungsexpansiv 

effekte! ) . 

(Substitutions-

Fast 3/5 alle r 
Arbeitslosen 
in 4 Wirt­
schafts­
bereichen 
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Quote im 
Produktions­
bereich über­
durchschnitt­
lich 

132 ------------------

Arbeilslosenquoten nach Wirtschaitssekloren 
bzw - abteilungen 1989 1) 
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Die Arbeitslosenquoten waren 1989 im Primär- (11,7 %) und 

Sekundärsektor 

gleichsquote: 

(5,5 %) 

4,8 %), 

überdurchschnittlich hoch (Ver-

jedoch unterdurchschnittlich 1m 

Dienstleistungssektor (4,2 %). Klammert man die Saison-

branchen Land- und Forstwirtschaft, Bauwesen und Beherber­

gungs-/Gaststättenwesen aus der Betrachtung aus, so würde 

sich für 1989 eine Gesamtquote von 3,7 % und eine Wirt­

schaftsklassenquote (Quote ohne Schulabgänger und Son­

stige) von 3,5 % errechnen. Nimmt man aus dem Tertiär-

sektor die weitgehend kündigungsgeschützten Bereiche 

unterrichts- und Forschungswesen sowie Einrichtungen der 

Gebietskörperschaften, Sozialversicherungsträger und 

Interessenvertretungen heraus, so ergibt sich eine Quote 

von 5,7 %, die damit bereits leicht über der des Produk­

tionsbereiches liegt. 

Während die weiblichen Arbeitslosenquoten im Tertiärbe­

reich wesentlich über den männlichen lagen (+2,0 %-Punkte) 

und dieser Unterschied gegenüber dem Vorjahr sogar an­

wuchs, sind die geschlechtsspezifischen Quoten im Produk­

tionsbereich annähernd gleich. 
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Von den zusammengefaßten wirtschaftsklassen mit mindestens 

1.000 Arbeitslosen verzeichneten 1989 folgende die höch­

sten Arbe~tslosenquoten: 

Beherbergungs- und Gaststättenwesen 16,0 

Land- und Forstwirtschaft 11,7 

Bauwesen 10,2 

Körperpflege, Reinigung, Bestattung 8,1 

Kunst, Unterhaltung, Sport 7,6 

Bekleidung, Bettwaren, Schuhe 7,4 

Sieht man von den weitgehend kündigungsgeschützten Berei­

chen ab, so fanden sich hingegen die niedrigsten Arbeits­

losenquoten bei: 

Geld-, Kreditwes e n, Privatversicherung 

Verkehr, Nachrichtenübermittlung 

Haushaltung, Hauswartung 

1,8 

2,1 

3,2 

7.6. Zugänge 1n die Arbeitslosigkeit (Tab: 29, Gr: 11) 

1989 ergab sich für die Summe der Zugänge in die Arbeits­

losigkeit nach Geschlecht und Berufsbereichen folgendes 

Bild: 

Hohe Quoten 
i.d. Saison­
branchen 
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Geschlecht 

I3entfsbereich 

rMnnlich 

\\'eibl ich 

Sunne der Zugänge in Veränderung zum Vorjahr 

die l\rbeitslosigkeit 1989 absolut relativ (%) 

282.892 -15.129 -5,1 

213.509 + 441 +0,2 
1) 

insgesamt 496.401 

185.570 

310.524 

-14.688 -2,9 

Saisonbetufe 2) - 6.056 -3,2 

Nichtsaisonberufe - 8.751 -2,7 

davon: Produktionsbetufe 3) 134.741 

Dienstleistlmgsbetufe 4) 175.783 

-10.400 

+ 1. 649 

-7,2 

+0,9 

1) einschließlich der berufsmäßig nicht zuordenbaren Arbeitslosen 
(Kategorie "unbestimnt") 

2) land- und forstwirtschaftliche Berufe, Baubetufe und Fremdenver-
kehrsberufe -

3) ohne Bauberufe 
4) ohne Fremdenverkehrsberufe 

37,4 % aller 
Zugänge i. d. 
Arbeitslosig­
keit betrafen 
Saisonberufe 

1989 wurden 496.400 Zugänge in die Arbeitslosigkeit er­

faßt; damit lag die Zugangszahl um mehr als das Dreifache 

über der jahresdurchschnittlichen Bestandszahl an Arbeits­

losen. Von den Zugängen entfielen 282.900 (57,0 %) auf 

Männer und 213.500 (43,0 %) auf Frauen bzw. 185.600 

(37,4 %) auf Saisonberufe und 310.500 (62,6 %) auf Nicht­

saisonberufe. Auf die Produktionsberufe (ohne Bau) entfie­

len 134.700 (27,1 %) und auf die Dienstleistungsberufe 

(ohne Fremdenverkehr) 175.800 (35,4 %) aller Zugänge. 

Im Vergleich zum Vorjahr nahmen die Zugänge um 14.700 oder 

2,9 % ab. 

Die stärksten Abnahmen bei den Zugängen gab es in folgen­

den Berufsbereichen: 
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Ba uberufe -5.700 

Metallarbeiter, Elektriker -4.800 

holzverarbeitende und verwandte Berufe -1.800 

Bekleidungs- und Schuhhersteller -1.700 

land- und forstwirtschaftliehe Berufe -1.500 

Die stärksten Zuwächse verzeichneten die Hotel-/Gast­

stätten-/Küchenberufe (+1.100), die Lehr-/Kultur-/Unter­

haltungsberufe (+1.000), die Hilfsberufe allgemeiner Art 

(+700), die Gesundheits-/Sozialarbeitsberufe (+600) und 

die Reinigungsberufe (+600). 

7.7. Vormerkdauer und Verweildauer (Tab: 30-32; Gr: 12-13) 

Die Vormerkdauer ist jene Zeitspanne, die zwischen 

Beginn einer Arbeitslosigkeit und dem jeweiligen 

tistikstichtagsdatum liegt . Sie stellt somit die 

nicht vollendete Dauer einer Arbeitslosigkeitsepisode 

dem 

Sta­

noch 

dar 

und wird aus den Bestandsmengen zum jeweiligen Monatsende 

errechnet. Die im folgenden verwendete jahresdurchschnitt­

liehe Vormerkdauer in Form der Klassifikation der Arbeits­

losen nach verschiedenen Dauerkategorien ergibt sich als 

Durchschnitt der jeweiligen zwölf Monatswerte. 

Hingegen ist die Verweildauer jene Zeitspanne, die zwi­

schen dem Beginn und dem Ende einer Arbeitslosigkeit 

liegt. Sie entspricht somit der vollendeten Dauer einer 

Arbeitslosigkeitsepisode und wird monatlich aus den Abgän­

gen des jeweiligen Monats berechnet. Der Jahresdurch­

schnitt nach Dauerklassen wird wie bei der Vormerkdauer 

errechnet, zusätzlich wird jedoch eine jahresdurch­

schnitt)iche Verweildauer in Tagen ausgewiesen. 
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Die Analyse der Dauer der Arbeitslosigkeit erlaubt wich­

tige Rückschlüsse auf die unterschiedlichen Wiederbeschäf­

tigungschancen der einzelnen Gruppen von Arbeitslosen und 

gibt insbesondere Aufschluß über die struktur und Entwick­

lung der Langzeitarbeitslosigkeit. 

Der Bestand an vorgemerkten Arbeitslosen verteilte sich 

Vormerkdauer- Arbeits losen- Anteil an allen Anteilsveränderug 

g~n zahl 19°89 Arbeitslosen(%) 88/89(in %-Punkten) 

bis unter 3 t-bnate 85.140 57,1 +1,0 

3 bis unter 6 Mte. 27.957 18,7 -1,3 

6 bis unter 12 Mte. 16.471 11,0 -0,1 

1 Jahr und länger 19.608 13,1 +0,4 

insgesamt 

13 ,1 % des 
Bestandes 
] änger aJos 
1 Jahr 
arbeitslos 

Ve rweildauer 
korreliert 
mi t Alter 

149.177 100 

Die kürzeren Vormerkdauergr~ppen dominierten insofern, als 

mehr als die Hälfte aller vorgemerkten Arbeitslosen eine 

Vormerkdauer von weniger als drei Monaten aufwies. Fast 

ein Viertel aller Arbeitslosen hatte eine Vormerkdauer von 

mindestens sechs Monaten und mehr als ein Zehntel elne 

solche von mindestens einem Jahr. 

Die durchschnittliche Verweildauer (Gesamtdauer der 

Arbeitslosigkeit) betrug 1989 105 Tage. Sie war bei den 

Frauen höher (112 Tage) als bei den Männern (101 Tage) und 

nahm mit zunehmendem Alter kontinuierlich zu. Unterdurch-

schnittlich war sie nur bei den unter 30jährigen, insbe-

sondere den 15- bis 18jährigen (57 Tage) , während sie bei 

deon 55- bis 59jährigen bereits 164 Tage erreichte (mind. 

60jährige: 201 Tage). Abgesehen von den mindestens 55jäh­

rigen war die Verweildauer in allen Altersgruppen bei den 

Frauen höher als bei den Männern. 
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'" 180 
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'" 140 
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> 40 

20 

15-1& I'H4 ~-l1 .3e-3'~ ~o-~~ 50-5'1 55 - :·~ nii,d.\:ß 
Alter (ir. Jahren) 

I) Verweild~uerdefinition:Gesamtdauer der Arbeit5!D~is~eit der A~slnge 
serechnet VOfTl Zugang bis zum ';:·sang (1Z - Honatsdurchschn i ttl 

GR: Er'AS 5B69/11 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß sich 1989 die Dauer der 

Arbeitslosigkeit - w~e bereits 1988 - recht uneinheitlich 

entwickelte: Bei e~ner insgesamt gleichbleibenden durch­

schnittlichen Verweildauer kam es zu einer stärkeren 

Differenzierung der Arbeitslosigkeit ~n einerseits Kurz-

zeitarbeitslose und andererseits schwer vermittelbare 

Die dauerbezogenen Lasten Langzeitarbeitslose. 

Arbei tslosigkei t haben sich 1989 insofern zunehmend 

der 

auf 

ohnehin bereits benachteiligte Gruppen verlagert, als die 

geschlechts-, alters- und teilweise auch die berufsspezi­

fischen Dauerunterschiede anwuchsen. 
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7.8. Arbeitslosenzahlen und -quoten nach Bundesländern 

(Tab: 33-34; Gr: 14-15) 

Während es 1987/88 in sieben Bundesländern zu Rückgängen 

der Arbeitslosenzahlen kam, die Arbeitslosigkeit in der 

steiermark stagnierte und in Wien noch leicht zunahm, 

konnten 1988/89 bereits alle Bundesländer Rückgänge ver­

zeichnen. In Wien fi e l allerdings der Rückgang mit -0,5 % 

sehr gering aus, was praktisch einer Stagnation gleich­

kommt. überdurchschnittlich waren die Rückgänge in fol­

genden Bundesländern (Durchschnitt= -6,0 %): 

Veränderung 1988/89 

Bundesland relativ (% ) 

Oberösterreich -12,8 

Kärnten - 9,8 

Niederösterreich - 9,4 

Burgenland - 8,2 

Salzburg - 6,9 

Vorarlberg - 6,5 

Neben den westlichen Bundesländern Salzburg und Vorarlberg 

wiesen somit zunehmend auch östliche beachtliche Arbeits­

losigkeitsrückgänge auf. 
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Arbeitslosenquoten nach Bundeslandern 1988/89 

~ 1988 ~ 1989 
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Die Arbeitslos enguoten waren 1989 überdurc hschnittlich 

(Durchschnitt = 5,0 %) im Burgenland (7,1 %), i n Kärnte n 

(6,9 %), in der Ste iermark (6,1 %) und in Wien (5,4 %). 

Die Quote für Niederösterreich (4,8 %) lag in der Nähe des 

österreichdurchschnitts, während die westlichen Bundes­

länder einschließlich Oberösterreichs niedrigere Werte 

aufwiesen. Hinsichtlich des Arbeitslosigkeitsniveaus gibt 

es also nach wie vor das traditionelle Ost-West-Gefälle. 

Mit Ausnahme von Burgenland und Wien lagen die weiblichen 

Quoten durchgehend über jenen der Männer. 

Quotenabnahmen gab es 1988/89 in allen Bundesländern. Am 

größten fielen diese Abnahmen in den beiden ein hohes 

Arbeitslosigkeitsniveau aufweisenden Bundesländern Burgen­

land und ~ärnten (je -0,8 %-Punkte) sowie in Niederöster-

Ost-/West ­
gefälle bei 
Arbei t slosen­
quoten 
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reich und OberBsterreich aus (je -0,6 %-Punkte). Im Bur-

gen land war hiefür auch der relativ hohe Beschäftigungsan­

stieg verantwortlich (+2,9 %). Verhältnismäßig gering war 

der Rückgang allerdings in Tirol und in Wien, wobei der 

Quotenrückgang in Wien zum überwiegenden Teil auf den 

(leichten) Beschäftigungsanstieg zurückzuführen ist. 

Zusammenfassend führten diese 

weiteren leichten Verringerung 

fischen Quotenunterschiede. 

Entwicklungen zu einer 

der bundesländerspezi-

7.9. Leistungsbezieher: Betroffenheit und Dauer der 

Arbeitslosigkeit (Tab. 35-36) 

7.9.0. Vorbemerkung 

Den bisherigen Ausführungen zur Arbeitslosigkeit lag die 

statistik über die bei den Arbeitsäotern vorgemerkten 

Arbeitslosen (statistik der vorgemerkten Arbeitslosen des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales) zugrunde. Dem­

gegenüber basieren die folgenden Ausführungen (mit Aus­

nahme 7.9.2.) auf einer personenbezogenen (Sonder-)Auswer­

tung der Leistungsbezieherdatei des Bundesrechenzentrums. 

Diese erlaubt, wie unter Pkt. 8.0. ausführlich dargelegt, 

zwischen von Arbeitslosigkeit "betroffenen Personen" (Ar­

beitslosengeld- und Notstandshilfebezieher) und Gesamt­

dauer (durchschnittliche Gesamtdauer des Leistungsbezuges 

1m Kalenderjahr für die jeweils betrachtete Population) 

zu unterscheiden (Komponentenzerlegung des Bestandes). 
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7.9.1. Generelle Entwicklung seit Anfang der achtziger 

Jahre (1980-1988) in stichworten 

Im Zuge der Rezession und des damit verknüpften Beschäf­

tigungseinbruches stieg die Arbeitslosigkeit Anfang der 

achtziger Jahre drastisch an. Das starke Bestandswachstum 

war dabei primär Folge des beträchtlichen Zustromes in die 

Arbeitslosigkeit, zu elnem nicht unerheblichen Teil aller­

dings auch Folge der deutlichen Verlängerung der Dauer der 

Arbeitslosigkeit. 

In der sich anschließenden Phase anhaltend hoher Arbeits­

losigkeit verschlechterten sich die (Wieder-)Beschäfti­

gungschancen für Teile von Personengruppen unter den 

Arbeitslosen (zrB. Jugendliche, Frauen, ältere Arbeitneh­

mer), der kontinuierliche Anstieg der Langzeitarbeitslo­

sigkeit unterst r eicht diese Entwic klung. Dies bedeute te 

auch, daß die individue llen bzw. gruppenspe zifi s chen 

Lasten der Arbeitslosigkeit zunehmend ungl e ich verte ilt 

wurden. 

Als Folge des Konjunkturaufschwungs und des damit verbun­

denen d e utlich beschleunigten Beschäftigungswachstums 

waren 1988 sowohl die Betroffenheit als auch di e Gesa mt­

dauer der Arbeitslosigkeit (bzw. des Leistungsbezuges) 

erstmals in den achtziger Jahren rückläufig. 

Zugleich war 1988 elne wachsende Konzentration der 

Arbeitslosigkeit auf die oberen Dauergruppen zu verzeich­

nen, die "Polarisierung" der Leistungsbezieher hinsicht­

lich der Dauer der Arbeitslosigkeit hatte sich ve r­

schärft. Ob bzw. inwieweit sich diese Entwicklung im Jahre 

1989 - bei anhaltend guter Konjunktur - fortsetzte, wird 

in den folgenden Ausführungen zu erörtern sein. 

Starker Anstieg 
der Betroffen­
heit im Zuge 
der Rezession 

Wachsende 
Konzentrat ion 
bei Konjunktur­
aufschwung 
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7.9.2. Anteil der Leistungsbezieher an den vorgemerkten 

Arbeitslosen 1989 

Im Unterschied zu den Vorjahren ist die Leistungs­

bezieherquote (Anteil der Arbeitslosengeld- und Notstands­

hilfebezieher 1n Prozent oder vorgemerkten Arbeitslosen) 

1989 gestiegen, und zwar von 85,0 % 1m Jahre 1988 auf 

86,3 % im Jahre 1989. Damit erreichte Sle wieder annähernd 

das Niveau von 1987 (86,5 9<. 0, 1986 hatte sie allerdings 

noch 87,2 % betragen). (Zur Interpretation der Leistungs-

bezieherquote muß darauf hingewiesen werden, daß hier Be­

standsmengen zueinander in Beziehung gesetzt werden und 

somit etwa Personen mit kürzeren Arbeitslosigkeitsepisoden 

unterrepräsentiert sind; Problematik des Bestandes als 

"dauerverzerrter Gesamtheit"). 

Deutliche Die geschlechtsspezifischen Unterschiede hinsichtlich der 
geschlechts- u. 
regionsspezi- Höhe der Leistungsbezieherquoten sind nach wie vor groß, 

fische Unter- wenngleich sie sich im Zeitablauf merklich verringerten: 
schiede beim 
Leistungs­
bezug 

Dennoch, mit 88,2 % lag sie bei den Männern um 4,2 %­

Punkte über jener der Frauen (84,0 %). Deutliche Unter­

schiede sind ebenfalls zwischen den einzelnen Bundeslän­

dern festzustellen: Wie in den Vorjahren fiel die Quote 

in Tirol (94,9 %) und Salzburg (92,1 %) - beides Bundes­

länder mit hohem Saisonanteil der Arbeitslosigkeit - am 

höchsten aus, in Wien (81,5 %) war Sle neuerlich am nied-

rigsten 

mittel). 

(immerhin knapp 5 %-Punkte unter dem Bundes-

Dieser leichte Anstieg der Leistungsbezieherquote auf 

86,3 % dürfte unter anderem auf folgende Faktoren zurück­

zuführen sein: 
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- Während die Zahl der (in geringerem Ausmaß leistungsbe­

rechtigten) jugendlichen Arbeitslosen (15- bis 24jäh­

rige) 1989 stark rückläJfig war - teils aus demographi­

schen Gründen, teils eine Folge sinkender bzw. weitge­

hend stagnierender Erwerbsbeteiligung - stieg die Zahl 

der 50- und mehrjährigen 1989 kräftig an. Ihr Anteil an 

allen Arbeitslosen hatte sich spürbar erhöht. 

- Im Zusammenhang damit ist die leicht steigende Lei­

stungsbezieherquote auch als Indiz für altersspezifische 

Austauschprozesse 1m Beschäftigungssystem zu werten 

(verbesserter, rascherer Zugang bzw. erfolgreiche Kon­

kurrenz von Jug~ndlichen oder auch von Personen der 

"stillen Arbeitskräftereserve" im Beschäftigungs-

system) . 

7.9.3. Konzentration der Arbeitslosigkeit 

Die enorme Konzentration der Arbeitslosigkeit wi rd 

augenscheinlich, wenn man den Anteil errechnet, den die 

einzel n en Dauergruppen (hier: Dezilgruppen) an der 

Gesamtz ahl der Leistungsbezugstage 

(= Arbeitslosigkeitsvolumen bzw. standardisiert: 

schni t t. sbestand) tragen: 

Durch-

Für 1989 ergibt sich dann folgendes Bild (vgl. Tab. 36): 
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Dezil- Dezilver- Mittel~'ert %-Anteil am %-Anteil 
gruppen teilung der Gesamt- Arbeitslosig- kumuliert 

der Gesamt- dauer keitsvolumen (bzw. 
dauer Jahresdurchschnitts-

bestand) 

1- 18 10 0,9 0,9 

2. 33 26 2,4 3,3 

3. 52 43 3,9 7,2 

4. 68 60 5,5 12,7 

5. 85 76 7,0 19,7 
6. 102 92 8,5 28,2 
7. 126 114 10,4 38,6 
8. 162 142 13,1 51,7 

9. 245 197 18,1 69,8 
10. 365 330 30,2 100,0 

Quelle: Th'S-ARBEITSLOS, BMAS (eigene Berechnung) 

Wachsende 
Konzentration 
der Arbeits­
J.osigkeit 

Die übersicht zeigt, daß die oberen beiden Dauergruppen 

(9. und 10. Dezilgruppe) beinahe die Hälfte der "Gesamt­

last" der Arbeitslosigkeit (bzw. des Durchschnittsbestan­

des) trugen: Ihr Anteil am Arbeitslosigkeitsvolumen betrug 

48,3 %, während etwa die unteren beiden Dezilgruppen, also 

e1n gleich großer Personenkreis (rund 90.400 Betroffene), 

mit nur 3,3 % kaum bestandswirksam waren. Die "unteren" 

60 % der von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen (rund 

272.200 Personen) trugen sogar etwas weniger zum Bestand 

bei (28,2 %) als die Gruppe mit den längsten Dauern 

(10. Dezilgruppe, rund 45.200 Betroffene: 30,2 %). 

Damit ist die außerordentliche Ungleichheit der Lastver­

teilung der Arbeitslosigkeit unter den Leistungsbeziehern 

evident, wobei die Polarisierung bzw. Konzentration der 

Arbeitslosigkeit in den Jahren 1988 und 1989 - also in den 

Jahren des Konjunkturaufschwunges - deutlich zunahm: 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 147 von 809

www.parlament.gv.at



1987 

1988 

1989 

- 145 -

%-Anteil am Arbeitslosigkeitsvolumen 
1. und 2. 9. und 10. 

Dezilgruppe 

3,8 

3,5 

3,3 

Dezilgruppe 

45,5 

47,0 

48,3 

Damit sind doch Hinweise auf die wachsende Ausdifferenzie­

rung der Arbeitslosen gegeben, gerade auch in Phasen 

expansiver Beschäftigungsentwicklung. 

7.10. Langzeitarbeitslosigkeit (Tab. 37-38) 

7.10.0. Vorbemerkung 

Es bestehen mehrere Möglichkeiten der Erfassung bzw. 

Definition von Langzeitarbeitslosigkeit: 

1. Ein Zugang basiert auf der Vormerkdauer der Arbeits­

losen: Die Vormerkdauer ist jene Zeitspanne, die 

zwischen dem Beginn einer Arbeitslosigkeit und dem 

jeweiligen Statistikstichtag liegt. Sie stellt somit 

die noch nicht vollendete Dauer einer Arbeitslosig­

keitsepisode dar. Arbeitslose mit elner Vormerkdauer 

von mindestens 6 Monaten werden als Langzeitarbeitslose 

definiert (vgl. 8.10.1.). Werden auf dieser Grundlage 

Jahresdurchschnittsbestände von Langzeitarbeitslosen 

ermittelt, so sind damit Hinweise auf arbeitslos ver­

brachte Zeiten in bestimmten Dauerkategorien (hier: 

Zeiten von Arbeitslosigkeit in Monaten nach bereits 

halbjähriger Arbeitslosigkeitsdauer) im Kalenderjahr 

gege ben vg 1. z. T. 8.10.2.). 
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2. Ein anderer Zugang orientiert sich an den von Arbeits­

losigkeit betroffenen Personen (= Per s onen, die min­

de s tens einma l im Kalenderj a hr arbe itslos waren) und 

der Gesamtdauer der Arbeitslosigkeit: Die Gesamtdauer 

ist die in Tagen angeführte Dauer aller Arbeitslosig­

keitsepisoden in einem Kalenderjahr (Arbeitslosigkeits~ 

episoden werden durch die Kalenderjahresgrenzen zen­

sie r t , bei mehreren Episoden we r den die Dauern kumu­

liert). Eine Person gilt als langzeitarbeitslos, wenn 

sie mehr als 182 Tage im Jahr arbeitslos war. Dieser 

Zugang liegt teilwe i se Abschnitt 8.10.2. zugrunde . 

3. Schließlich können auch Abgänge von vorgemerkten 

Arbeitslosen mit einer Verweildauer von mindestens 

6 Mona t en ins Auge gefaßt werden. Die Verweildauer ist 

jene Zeitspanne, die zw i schen dem Beginn und dem Ende 

einer Arbeitslosigkeit liegt, sie entspricht somit der 

vollendeten Dauer einer Arbeitslosigkeitsepisode (vgl. 

8.10.3.) . 

7.10.1. Generelle Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit 

in den achtziger Jahren 

Vormerkdauergruppen (jeweils Stichtagsbestand August) 
6 t-lonate Verändenmg 12 t-lonate Veränderung 

und länger zum Vorjahr (%) und länger zum Vorjahr (%) 

5.727 10,2 2.721 3,5 

6.631 + 15,8 2.667 2,0 

13.714 + 106,8 3.970 + 48,9 

22.650 + 65,2 7.894 + 98,8 

25.943 + 14,5 11.858 + 50,2 

27.035 + 4,2 12.970 + 9,4 

30.178 + 11,6 14.249 + 9,9 

36.756 + 21,8 17.935 + 25,9 

37.832 + 2,9 20.276 + 13,1 

35.791 5,4 19.142 5,6 
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Während ~m August 1980 (einem Jahr der Vollbeschäftigung) 

die Zahl der Langzeitarbeitslosen (6 Monate und länger 

vorgemerkt) noch bei rund 5.700 lag (2.655 Männer, 3.072 

Frauen), war sie bis 1983 auf 22.650 (14.653 Männer, 7.997 

Frauen) angestiegen. Binnen drei Jahren hatte sich demnach 

die Zahl der Langzeitarbeitslosen etwa vervierfacht, über 

e1n Drittel davon (7.894) war zudem bereits länger als ein 

Jahr arbeitslos vorgemerkt. 

Als 1n den Folgejahren wieder e1ne gewisse Stabilisierung 

der Beschäftigung zu beobachten war (insbesondere 

1985/86), stieg die Langzeitarbeitslosigkeit zwar deutlich 

schwächer, aber dennoch kontinuierlich an. Die Zuwachsra­

ten fielen nach W1e vor höher aus als jene der Gesamtar­

beitslosigkeit. Waren vom Anstieg der Langzeitarbeits­

losigkeit 1981 bis 1983 insbesondere Männer betroffen 

(eine Folge der deutlich verschlechterten (Wieder-)Be­

schäftigungschancen im Produktionsbereich), so fielen 1n 

den Jahren danach die Zuwächse bei den Frauen zum Teil 

erheb I ich höher aus (vg I. Tab. 37). 

Der Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit schwächte sich 

1988 deutlich ab (die Gesamtarbeitslosigkeit war zu diesem 

Zeitpunkt bereits rückläufig), 1989 konnte schließlich ein 

Rückgang verzeichnet werden. Im August 1989 betrug die 

Zahl der Langzeitarbeitslosen 35.791 (18.529 Männer, 

17.262 Frauen). Der Anteil der Langzeitarbeitslosen lag 

bei rund 31 %, er hatte sich damit gegenüber 1980 be­

trächtlich erhöht (1980: 19,3 %). Von den 35.791 Langzeit­

arbeitslosen waren zudem mehr als die Hälfte (19.142; 

10.339 Männer, 8.803 Frauen) bereits länger als ein Jahr 

arbeitslos, dies entsprach einem Anteil an allen Arbeits­

losen von 16,7 %. 

Kontinuier­
licher An­
stieg bei 
hohem Niveau 
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Daß die Zahl der von La ngzeitarbeitslos igke it betroffe nen 

Personen erheblich höher ausfä llt, als die s d i e 

Bestandsdaten auf den ersten Blick nahelegen, wird im 

nächsten Abschnitt deutlich. 

7.10.2. Betroffenheit und Durchschnittsbestände von Lang­

ze i tarbeitslosigkeit 1n einzelnen sozioökonomi­

sehen Gruppen 

Die folgenden Ausführungen zur Betroffenheit basieren auf 

einer personenbezogenen (Sonder-)Auswertung der 

Leistungsbezieherdatei des Bundesrechenzentrums. 

74 .550 Personen Eine rückblickende Betrachtung zeigt, daß die Zahl der von 

mindestens 
6 Monate 
arbei t slos 

1987 

1988 

1989 

Langzeitarbeitslos i gkeit 

{Arbeitslosengeld - und 

betroffenen Leistungsbezieher 

seit 1988 

Personenkreises 

beträchtlich: 

Notstandshilfebezieher) bereits ' 

rückläufig ist. 

war allerdings 

Der Umfang 

auch 1989 

dieses 

noch 

Von Langzeitarbeitslosigkeit betroffene Leistungsbezieher 
1) 

Alle Änderung Änderung Änderung 
Personen gegenüber Männer gegenüber Frauen gegenüber 

Vorjahr (%) Vorjahr (%) Vorjahr (%) 

80.410 + 16,9 43.875 + 14,0 36.535 + 20,7 

77.414 3,7 41.753 4,8 35.661 2,4 

74.550 3,7 38.129 8,7 36.421 + 2,1 

1) Leistungsbezieher, die insgesamt (kumuliert) mehr als 182 Tage 
im Kalenderjahr arbeitslos waren 

Von den insgesamt 452.025 Betroffenen im Jahr 1989 warenn 

74.550 (38.129 Männer, 36.421 Frauen) mindestens 6 Monate 
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(Gesamtdauerl arbeitslos. Damit sank die Zahl der von 

Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen Leistungsbezieher um 

2.864 oder 3,7 % (Vorjahresvergleichl. Der Anteil der 

Langzeitarbeitslosen hatte sich dennoch nur bescheiden 

verringert, und zwar von 16,7 % im Jahre 1988 auf 16,5 % 

(1980: 8,5 % ! l. 

Im Unterschied zur Zahl der Betroffenen war 

Gesamtdauer bei den Langzeitarbeitslosen 1989 

die 

nicht 

rückläufig, sie ist vielmehr - wie stets in den achtziger 

Jahren - neuerlicht gestiegen, und zwar um 0,6 % auf 

durchschnittlich rund 283 Tage. Demnach verringerte sich 

zwar der von Langzeitarbeitslosigkeit betroffene 

Personenkreis 1989 leicht, die Konzentration 

(Bestands-lLast zu den Langzeitarbeitslosen hin 

hingegen weiter zu. 

Langzeitarbeitslosigkeit nach Altersgruppen 

Bei Frauen und Männern wächst Dauer 

Arbeitslosigkeit mit an: 

der 

nahm 

der 

Höhere 

Altersgruppen weisen 

zunehme ndem 

unter 

die 

Alter 

den Arbeitslosen 

(Leistungsbezieherl deutlich längere Gesamtdauern auf. Die 

folgende übersicht zeigt nun, daß auch das Risiko der 

Langzeitarbeitslosigkeit mit zunehmendem Alter steigt: 

Gesamtdauer 
der Langzeit­
arbeitslosig­
keit wächst 

Anteil der 
langzeitarbeits­
loser. wächst 
mi t zunehmendem 
Alter 
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bis 18 

19-24 

25-29 

30-39 

40-49 

50-54 

55-59 

60 und 

Von Langzeitarbeits­
losigkeit betroffene 

Personen 1989 

183 

7.586 

12.223 

19.262 

18.781 

9.798 

5.975 

älter 742 

- 150 -

Veränderung 
zum Vor­

jahr (in %) 

- 14,9 

- 19,1 

7,4 

7,3 

8,0 

+ 24,4 

+ 23,5 

+ 2,5 

Anteil der Langzeitar­
beitslosen an allen Be­
troffenen der je\veili<]en 
Altersgl~pee 1989 (in %) 

2,0 

6,7 

14,3-

17,9 

22,8 

30,6 

31,2 

27,2 

insgesamt 74.550 3,7 

Quelle: IWS-ARBEITSLOS 

1989 betrug der Anteil der Langzeitarbeitslosen bei den 

50- und mehrjährigen rund 31 %, die Zahl der von 

Langzeitarbeitslosigkeit Betroffenen hatte sich überdies 

in den höheren Altersgruppen stark erhöht. 

Zugleich war ähnlich der Gesamtentwicklung eine 

Polarisierung an den Rändern der Altersverteilung zu 

beobachten: Dem erwähnten kräftigen Anstieg bei den SO­

und mehrjährigen standen deutliche Rückgänge bei den 15-

bis 24jährigen gegenüber (Jugendliche sind allerdings in 

geringerem Ausmaß leistungsberechtigt und von daher in der 

Erhebung sicherlich untererfaßt). 

Diese ausnehmend ungünstige Entwickluhg bei den älteren 

Leistungsbeziehern soll nicht darüber hinwegtäuschen, daß 

die mittleren Altersgruppen die quantitativ bedeutendsten 

Gruppen (hinsichtlich Langzeitarbeitslosigkeit) sind: 51 % 

aller Langzeitarbeitslosen waren 1989 zwischen 30 und 49 
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Jahre alt. Mit einem Anteil von 51 % sind 

Langzei ta rbei tslose 

allerding s ebenfalls 

~n den 

deutlich 

mittleren Altersgruppen 

überrepräsentiert (Anteil 

aller 30- bis 49jährigen Betroffenen an 

Gesamtbetroffenheit: 42 %). 

Langzeitarbeitslosigkeit ~n den Bundesländern 

Etwas überspitzt formuliert, konzentriert sich das Problem 

der Langzeitarbeitslosigkeit auf vier Bundesländer: Auf 

<38,3 % aller Langzeitarbeitslosen), 

Niederösterreich (16,5 %), Steiermark (16,4 %) und 

Oberösterreich (12,8 %). 1989 stammten demnach 84 % 

aller von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen Personen 

aus einem der vier Bundesländer. 

Ein Vergleich mit der Verteilung aller von 

Arbeitslosigkeit betroffenen Personen auf die einzelnen 

Bundesländer zeigt, daß die Langzeitarbeitslosen in Wien 

stark überrepräsentiert sind, während sie insbesondere ~n 

Tirol, aber etwa auch in Salzburg, Vorarlberg und 

Burgenland unterrepräsentiert sind. 

Weitgehende 
Konzentration 
auf vier 
Bundesländer 
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Von Langzeitarbeitslosigkeit Anteil der Langzeit-
betroffene Personen arbeitslosen (%) 

1980 1989 1980 1989 

Burgenland 495 1. 74~ 4,1 9,6 

Kärnten 3.171 4.942 8,9 10,5 

Niederösterreich 3.770 12.276 Q,9 17,4 

Oberösterreich 2.954 9.515 9,8 15,3 

Salzburg 457 1.893 3,2 6,6 

steiermark 2.890 12.213 7,1 16,3 

Tirol 613 2.617 2,5 5,6 

Vora rl berg 82 805 2,3 6,7 

Wien 6.253 28.545 14,4 31,3 

österreich 20.685 74.550 8,5 16,5 

Rückblick zeigt Eine rückbl ickende Betrachtung zeigt, daß sich die Zahl 
Anstieg in allen . 
Bundesländern der Langzeitarbe1.tslosen in den achtziger Jahren in allen 

neun Bundesländern stark, teilweise sogar drastisch erhöht 

hat (z. B. steiermark, Wien) . Die Anteile der 

Langzeitarbeitslosen waren 1989 in den meisten 

Bundesländern etwa doppelt so hoch wie 1.m Jahrre 1980. 

Konzentrationen In den Bundesländern mi t 
innerhalb der 
Bundesländer Langzei tarbei tslosen ist der 

einem hohen 

Problemdruck 

Anteil an 

keinesfalls 

gleichermaßen verteilt, vielmehr sind innerhalb der 

der einzelnen Bundesländer Konzentrationen 

Langzeitarbeitslosigkeit zu beobachten. 

Eine Erhebung auf Arbeitsamtsbezirksebene von Jui/August 

1989 zeigte, daß sich die Langzeitarbeitslosigkeit 

insbesondere auf den oberösterreichischen Zentral raum 

(Linz, steyr) , auf die entwicklungsschwachen 
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im nördlichen Waldviertel (Gmünd, Prob 1 emgebiete 

Waidhofen/Thaya) sow1.e auf die strukturschwachen 

Industriegebiete südlich von Wien und der Steiermark (vor 

allem Leoben, Knittelfeld, Voitsberg) konzentriert. Eine 

hohe Langzeitarbeit~losigkeit war zudem in der 

Südsteiermark (neben Graz insbesondere 1.n Leibnitz und 

Mureck) zu verzeichnen. Es sind dies größtenteils Gebiete, 

die in den siebziger Jahren zum Teil massive 

Arbeitsplatzverluste hinnehmen mußten. 

Langzeitarbeitslosigkeit in einzelnen Berufsgruppen 

Die Anteile der Langzeitarbeitslosen an allen Betroffenen 

der jeweiligen Berufsgruppe machen deutlich, daß die 

Wiederbeschäftigungschancen auch in beruflicher Hinsicht 

recht unterschiedlich verteilt sind. Knapp 27 % jener 

Personen, die 

Verwal tungs-

vor 

bzw. 

ihrer 

Büroberuf 

mindestens 6 Monate arbeitslos. 

Arbeitslosigkeit 

ausübten, waren 1989 

stark überdurchschnittliche Anteile wiesen 1989 überdies 

folgende Berufsgruppen auf: 

Anteil der Lang- Von Langzeitarbeitslosig­

zeitarbeits losen (%) keit betroffene Personen 

Verwaltungs- und Büroberufe 

Hilfsberufe 

Technische Berufe 

Gesundheits-, Lehr- und 
Kul turberuf e 

Handelsbe~e 

Metall- und Elektroberufe 

26,8 

25,9 

25,6 

22,4 

21,5 

18,9 

13.364-

6.524 

1.844 

4.320 

8.068 

8.893 
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Eine rückblick nde Betrachtung zeigt die stark wachsende 

Bedeutung, die den Dienstleistungsberufen hinsichtlich der 

Langzeitarbeitslosigkeit zukommt: 49,2 % aller von 

Langzeitarbeitslosigkeit Betroffenen kamen 1989 aus 

Dienstleistungsberufen (ohne Fremdenverkehr), rund 33 % 

aus Produktionsberufen (ohne Bau) und "ledliglich" 17,9 % 

aus Saisonberufen. 

Ein Vergleich mit der beruflichen Verteilung 

Betroffenen zeigt, daß 

Dienstleistungsberufen 

Langzeitarbeitslose 

stark überrepräsentiert 

in 

aller 

den 

sind 

(49,2 % bei den Langzeitarbeitslosen gegenüber 35,6 % bei 

allen Arbeitslosen). Der ' für 1989 insgesamt zu 

konstatierende Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit ist 

überdies beinahe zur Gänze auf den Rückgang bei den 

Saison- und Produktionsberufen zurückzuführen (-6,7 % 

bzw. -7,0 %), in den Dienstleistungsberufen lag die Zahl 

der Langzeitarbeitslosen weitgehend auf dem 

Vorjahresniveau (-0,1 %). Während etwa die Zahl der von 

Langzeitarbeitslosigkeit Betroffenen in den Bauberufen (-

14 %) oder Metall- und Elektroberufen (-8,4 %) stark 

rückläufig war, stieg sle in zahlreichen 

Dienstleistungsberufen wenngleich größtenteils nur 

leicht an (z.B. Handelsberufe, Verwaltungs- und 

Büroberufe, Lehr-, Kultur- und Gesundheitsberufe). 

In der skizzierten Entwicklung dürfte die mit der starken 

Beschäftigungsexpansion im Dlenstleistungsbereich einher­

gehende erhöhte Angebotskonkurrenz zum Ausdruck konnen. 

Die ungünstigeren Wiederbeschäftigungschancen für Frauen 

(bei steigender Erwerbsbeteiligung und Beschäftigungsaus­

weitung 1m Dienstleistungssektor) oder etwa das hohe 

Ausmaß der Langzeitarbeitslosigkeit in Wien (städtisches 

Zentrum mit hohem Dienstleistungsaneil der Beschäftigung) 
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sind - neben zahlreichen anderen Aspekten auch vor 

diesem Hintergrund zu sehen. 

Langzeitarbeitslosigkeit nach Ausbildung 

Ausbildungsstufen 

Kein Abschluß, pflichschule 

Lehre, t-1eisterplüfung 

Mittlere Schulen 

Höhere Sc:hulen (Matura) 

Universität, Akademie 

Ausbildung ungeklärt 

insgesamt 

Jahresdurchschnitts­
bestand an Langzeit­

arbeitslosen 

17.922 

11.988 

2.418 

2.595 

1.483 

51 

36.457 

Anteil des Lang­
zeitarbeitslosen­
bestandes (%) 

25,5 

21,6 

26,3 

29,4 

35,3 

-l,6 

24,4 

Im Fal1e der Arbeitslosigkeit dürfte sich in den höheren 
\ 

Ausbildungsstufen der Zugang in das Beschäftigungssystem 

schwieriger gestalten. Sieht man von der untersten 

Ausbildungskategorie (höchstens Pflichtschulabschluß) ab, 

so zeigt sich mit steigendem Ausbildungsniveau auch ein 

wachsender Anteil des Bestandes an Langzeitar-

beitslosigkeit. 

Die übersicht macht allerdings auch deutlich, daß - ent­

sprechend der Struktur des Gesamtbestandes an Arbeits­

losen - der weitaus größte Teil der in hohen Dauerkate­

gorien (arbeitslos) verbrachten Zeit von Personen getragen 

wurde, die über keine den Lehrabschluß (bzw. die Meister­

prüfung) hinausgehende Ausbildung <82 %) verfügen. 

, . 
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Langzeitarbeitslosigkeit und Vermittlungseinschränkungen 

Vennittlungfi- Eine der 
einschränkungen I . k . t 
e rhöhen das OSlg e1 

wichtigsten Einflußgrößen der Langzeitarbeits­

stellt die sogenannte "Schwervermittelbarkeit" 

Anteil der Langzeita rbeitslosen war be i den Risiko am dar. Der 
stärksten 

"Schwervermittelbaren" mit 40,1 % außerordentlich hoch 

(Jahresdurchschnittsbetrachtung 1989), er fiel damit mehr 

als doppelt so hoch aus wie bei Arbeitslosen ohne Vermitt­

lungseinschränkung <18,4 %). 

Beinahe die Hälfte des Durchschnittsbestandes an Langzeit­

arbeitslosen entfiel 1989 auf schwervermittelbare Arbeits­

lose (16.665 oder 45,7 %). Läßt man die zahlenmäßig kaum 

ins Gewicht fallenden Subgruppen außer acht, so zeigte 

sich 1989 in bezug auf einzelne Vermittlungseinschränkun­

gen folgendes Bild: 

Hauptgrund der Jahresdurchschnitts- Anteil des Langzeit-
Schwervermittel- bestand an Langzeit- arbeitslosen-

barkeit arbeitslosen bestandes (%) 

Körperbehinderungen 6.213 46,7 

Geistige Behinderungen 349 39,5 
Psychische Behinderungen 1.887 47,2 

Sch~'angerschaft 407 21,2 

Mobilitätseinschränkung 7.043 36,2 

Längere Abwesenheit vom 
Erwerbsleben 572 67,2 

St.llT11"e 16.471 40,7 
Insgesamt 16.665 40,1 
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Rein quantitativ kommt dem Personenkreis mit Mobilitäts­

einschränkungen (hinsichtlich Arbeitszeit/-ort) die größte 

Bedeutung zu. Es handelt sich dabei zum überwiegenden Teil 

um Frauen mit "Betreuungspflichten", die dem Arbeitsmarkt 

mangels ausreichender bzw. geeigneter öffentlicher (oder 

auch privater) Einrichtungen nur eingeschränkt zur Verfü­

gung stehen. 
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8. Entwicklung des Stellenangebots 

8.1. Stellenangebot insgesamt und nach Berufsbereichen 

(Tab. 39) 

In den Jahren 1988 und 1989 zeigte sich sowohl von der 

Höhe des Bestands a n offene n ste llen a ls a uch von der 

Zunahmedynamik her ein ähnliches Bild wie 1969 und 1970. 

Die Bestandszunahmen wurden aber schon in den frühen 

Siebzigerjahren wieder kleiner und machten im Zeitraum 

1974 bis 1983 einer nur kurz unterbrochenen Kette von 

Abnahmen Platz, die vom Höchststand 1973 mit 66.060 offe-

nen Stellen zum Tiefststand 1983 mit 15.181 offenen 

Stellen führten. Seither gab es wieder Zunahmen, die bis 

1988 zu einer Verdopplung des Bestands (im Vergleich zu 

1983) führten, bis 1989 sogar zu einer Verdreifachung. 

Deutlicher Von 1988 auf 1989 stieg der Bestand an offenen stellen um 

~~:~~~ ~ellen14. 415 oder 46,2 % auf 45.599 an. Diese deutl iche Verände­

durch stärkerenrung des Bestandes, die in der 2. Jahreshälfte 1989 noch 
Zustrom und 
längere 
Laufzeit 

höher war, dürfte schätzungsweise zu weniger als der 

Hälfte auf den verstärkten Zustrom an offenen stellen zu-

rückzuführen sein und zu mehr als der Hälfte auf die Zu­

nahme der Laufzeit der offenen stellen. Die Entwicklung 

der Laufzeit hing stark mit der Qualität der zugegangenen 

offenen Stellen, dem geänderten Suchverhalten der Auftrag­

geber (wie Dauermeldungen wegen hoher Fluktuation der Be­

schäftigten oder vorsorgliche Meldungen bei schwankender 

Auftragslage), de6 "Tauziehen" um Beschäftigungsbewilli­

gungen für Ausländer/innen und in kleinerem Umfang mit 

hohen Qualifikationsanforderungen zusammen. 
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Die in der öffentlichkeit weit verbreitete Meinung, daß 

vor allem Facharbeiter/innen gesucht werden, bestätigte 

sich nicht: Von der Bestandszunahme 1989 waren 55,2 % 

Arbeitsplätze, für die keine besonderen Qualifikationen 

verlangt wurden. 

Durch das 1983 bis 1987 beobachtbare, 1m Vergleich zu den 

Arbeitslosen höhere Wachstum der Bestände an offenen 

Stellen ging auch die Stellenandrangziffer von 8,4 auf 6,1 

zurück. 1988 und 1989 stiegen die Bestände an offenen 

Stellen bei gleichzeitigem Rückgang der Arbeitslosen 

weiter an. Dementsprechend sank die Stellenandrangziffer 

auf 5,1 (1988) sowie auf 3,3 (1989). Die Stellenandrang­

ziffer war für Produktionsberufe mi t 2,9 etwas niedriger 

als für Dienstleistungsberufe (3,6). Die Diskrepanz wird 

jedoch größer, wenn die Produktionsberufe ohne Bauberufe 

(2,5) mit den Dienstleistungsberufen ohne Fremdenverkehrs­

berufe (4,2) verglichen werden. Die Saisonberufe (Bau-, 

Fremdenverkehrs- SOW1e land- und forstwirtschaftliche 

Berufe) hatten eine Stellenandrangziffer von 3,1. 

Vom Bestand an offenen stellen im Jahresdurchschnitt 1989 

(45.599) entfielen 23.270 oder 51 % auf Dienstleistungs­

berufe und 21.551 oder 47,3 % auf Produktionsberufe. 1,7 % 

entfielen auf land- und forstwirtschaftliche Berufe. Unter 

den Dienstleistungsberufen hatten die Hotel-, Gaststätten­

und Küchenberufe mit 18,1 % sowie die Handelsberufe mit 

10,4 % die höchsten Anteile, was mehr als die Hälfte der 

offenen Stellen in diesem Berufssektor ausmachte. 

Unter den Produktionsberufen hatten die Metallberufe mit 

17,6 % und die Bauberufe mit 10,2 % die höchsten Anteile 

an den offenen Stellen, zusammen mehr als die Hälfte in 

diesem Berufssektor. 
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Es wurden überwiegend Hilfs- und Anlernkräfte gesucht. 

Insbesondere beim Zugang an 

wird dies deutlich. Fast 

gegebenen Vermittlungen 

offenen stellen im Jahr 1989 

zwei Drittel 

entfielen 

der 

auf 

in Auftrag 

Hilfs- und 

Anlernkräfte, ein knappes Drittel auf Facharbeiter/innen 

und nur ein Sechzehntel auf Abschlüsse weiterführender 

Schulen. 

8.2. Abgeschlossene Laufzeit des Abgangs an offenen 

Stellen insgesamt und nach Berufen (Tab. 40; Gr. 16) 

Die abgeschlossene Laufzeit der offenen Stellen ist die 

Zeitspanne vom arbeitgeberseitig gewünschten möglichen 

Antrittsdatum bis zur tatsächlichen Besetzung bzw. Abbu­

chung der offenen Stelle. Diese Laufzeit ist, mit Ein­

schränkungen, ein Indikator für die Dauer der Suche nach 

Arbeitskräften, wobei längere Auswahlverfahren durch die 

Betriebe, wie bei Angestelltenberufen üblich, mitenthalten 

sind~ 

Die von den Arbeitsämern im Jahr 1989 vermittelten bzw. 

abgebuchten offenen Stellen hatten einen Umfang von 

238.525 und eine durchschnittliche abgeschlossene Laufzeit 

von 54 Tagen. Gegenüber 1988 stieg die Zahl dieser Abgänge 

um 19.500, aber auch die Laufzeit um 11 Tage. 

Das Ansteigen der abgeschlossenen Laufzeit der Abgänge ist 

im Gegensatz zur Annahme, daß hier möglicherweise die 

Aktivitäten der Arb~itsämter reduziert wurden, durch 

stärkeren Abgang länger laufender offener Stellen erreicht 

worden. 
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Diese Unterschiedlichkeiten nach Berufsbereichen sind 

meist Ausdruck unterschiedlicher konjunktureller Reagibi­

litäten von Betrieben und Stellensuchenden im Hinblick auf 

bestimmte Berufe, aber auch der jeweiligen stärke der 

Position am Arbeitsmarkt. 

8.3. Stellenangebot nach Bundesländern (Tab. 41; 

Gr. 17-18) 

Die Bestände an offenen Stellen nahmen 1m Jahr 1989 1n 

fünf Bundesländern überdurchschnittlich zu, und zwar um 

über 50 % 1m Burgenland, in Niederösterreich, Oberöster­

reich, in der Steiermark und in Vorarlberg. Die Zuwächse 

in den übrigen Bundesländern lagen zwar unter dem Durch­

schnitt, waren aber mit über 30 % noch beachtlich. 

Ein Blick auf die Vakanzquote (= Quote der offenen stel­

len) gibt Aufschluß darüber, wieviel Prozent des Arbeits-

platzpotentials (stichtagsbezogen) den Arbeitsämtern 

offene Stellen verfügbar sind. 1989 waren dies in 

österreich durchschnittlich 1,6 %. Wien (1,2 %), 

Steiermark (1,4 %) und Tirol (1,5 %) verfügten über 

als 

ganz 

die 

nied-

rigere Vakanzquoten als Kärnten (1,8 %), Oberösterreich 

und Salzburg (je 1,9 %), Vorarlberg (2,2 %) und das Bur­

genland (2,3 %). In Niederösterreich waren 1,6 % des 

(Bestands-)Potentials an Arbeitsplätzen verfügbar. 

Wenn nun die Vakanzquote und Arbeitslosenquote in Bezie­

hung gesetzt werden, was üblicherweise in der sogenannten 

Beveridge-Kurve dargestellt wird, lassen sich Formen der 

Arbeitslosigkeit, über- oder Unterbeschäftigung SOWle 

Besserungen oder Verschlechterungen der Arbeitsmarktsitua­

tion abschätzen. 
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In allen Bundesl ä ndern stieg 1989 di e Vakanzquote und sank 

die Arbeitslos e nguote , was auf eine Be s se rung der j e weili­

gen Arbeitsmarktsituation hindeutet, wobei diese Verschie­

bungen in Burgenland, Niederösterreich, Kärnten, Ober­

österreich und Vorarlberg ausgeprägter waren als in den 

übrigen Bundesländern. 
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Eine Aufstellung der Laufzeitkategorien der Abgänge von 

offenen Stellen zeigt folgendes Bild: 

Laufzeit A b g ä n g e 
in Monaten 1 9 8 9 1 9 8 8 

abs. in % abs. in % 

unter 1 128.767 54,0 135.626 61,9 

1 - 2 67.132 28,2 55.282 25,2 

3 - 5 27.741 11, 6 19.193 8,8 

mind. 6 14.885 6,2 8.924 4,1 

238.525 100,0 219.025 100,0 

1989 nahmen die höheren Laufzeitkategorien bei den Abgän­

gen offener Stelleri absolut und relativ zu. Mehr als die 

Hälfte der Besetzungen offener Stellen erfolgten 1989 

jedenfalls innerhalb eines Monats und ein weiteres (gutes) 

Viertel noch vor Ablauf eines Quartals, was 82,2 % aller 

abgegangenen Stellen oder. fast 200.000 betraf. Bei 17,8 % 

der Abgänge an offenen Stellen war die Besetzung erst nach 

einem längeren Zeitraum möglich. Es handelte sich dabei 

zumeist um Stellen mit niedrigem Standard, in der Minder­

zahl aber auch um Stellen mit hohen Anforderungen, die zur 

Besetzung lange Such-, Abstimmungs-, Anpassungs- und 

Auswahlprozesse erforderten. 

Den größten Anteil an den Besetzungen hatten (mit 28,3 % 

der Abgänge) die Hotel-, Gaststätten- und Küchenberufe, 

wobei die offenen Stellen im Schnitt nach 39 Tagen besetzt 

wurden. Eine noch kürzere durchschnittliche (abgeschlos-

sene) Laufzeit hatten offene Stellen für Hi lfsberufe 

(26 Tage) während Stellen für Büroberufe (42 Tage) und 

Reinigungsberufe (43 Tage) eine mittlere Laufzeit aufwie­

sen. Eine etwas längere Laufzeit hatten, schon aufgrund 

des stärkeren Abgangs an längerlaufenden Stellen, die Bau­

(69 Tage), Metall- (76 Tage) und Handelsberufe (88 Tage). 

Mehr aJ s die 
Hälfte der 
Stellen geht 
rasch ab 
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9. Lehrstellenmarkt 

Der seit Ende der siebziger Jahre und Anfang der achtziger 

Jahre in Anlehnung an den demographischen Verlauf 

sichtbare Rückgang der Zahl der Lehranfänger/innen wird 

sich n~ch bis Mitte der neunziger Jahre fortsetzen, wobei 

die Zahl der Lehrlinge im 1. Lehrjahr vermutlich 1993 

weniger als 40.000 betragen wird. 

Das Potential an Lehrstellensuchenden umfaßte 1989 rund 

47.700 Jugendliche, während das Potential an offnen Lehr­

stellen rund 56.700 betrug. Um die vor allem aus 

demographischen Gründen entstandene Besetzungslücke zu 

verkleinern, ist die verstärkte Aufnahme von 

Lehrstellensuchenden mit Vermittlungseinschränkungen, von 

ausländischen Lehrstellensuchenden sowie das Einbeziehen 

von interessierten älteren Jahrgängen in eine 

Lehrausbildung notwendig. Flankierend dazu sollten in 

vielen Bereichen sicher zweckmäßige Überlegungen zur 

Verbesserung und Weiterentwicklung der Lehrausbildung, zu 

deren Anbindung an das weiterführende Schulsystem und zum 

Anheben der Einkommen für Facharbeit angestellt werden. 

In den letzten zwei Jahr·en haben rund 47 % der 

Geburtsjahrgänge eine Lehre begonnen, das ist ein größerer 

Anteil als zu Beginn der achtziger Jahre. 

Die durch abnehmende Jahrgänge zu erwartenden sinkenden 

Neuzugänge, die von der jeweiligen Neigung einen Lehrberuf 

zu ergreifen, in ihrer Wirkung nur etwas verstärkt oder 

abgeschwächt, aber nicht wesentlich beeinflußt werden 

können, werden aber die Versorgung der österreichischen 

Wirtschaft mit Facharbeitern und Facharbeiterinnen (zah­

lenmäßig) nicht gefährden. Es ist zu erwarten, daß auf­

grund der Altersstruktur der Facharbeiter/innen weniger 
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Fachkräfte aus dem Erwerbsleben ausscheiden als neu ein­

treten werden. Das Potential an Beschäftigten mit einer 

Lehrausbildung wird also weiter wachsen. 

Dagegen wird häufig eingewendet, daß es Wirtschaftsbe ­

reiche gibt, in denen es bereits jetzt zu Problemen mit 

der Sicherung des Facharbeiterstandes kommt, während 

andere Branchen traditionell zuviele Facharbeiter/innen 

haben, die aber in den Mangelbereichen nicht einsetzbar 

sind. 

Nun gibt es in österreich, grob formuliert, zwel Ausbil­

dungsqualitäten: Auf der einen Seite eine betont gute 

Ausbildung in zumeist kapitalintensiven Bereichen, die 

sich aber aufgrund höherer Bildungsinvestitionen am Eigen­

bedarf orientiert und auf der anderen Seite ein breites 

Qualitätsspektrum in weniger kapitalintensiven Bereichen 

mit geringeren Investitionen in die Ausbildung und mit der 

Tendenz, mehr Lehrlinge auszubilden als dem Eigenbedarf 

entspricht. 

Im letzteren Bereich ist auch die Intention stärker ver­

treten, die Auszubildenden so rasch wie möglich produktiv 

einzusetzen. Durch das geringere Angebot an Lehrstellen­

suchenden wird es für diese meist kleineren Betriebe 

schwieriger, genügend Interessenten für elne Lehre zu 

gewinnen. 

Die früheren Überschüsse an ausgebildeten Facharbeitern 

und Facharbeiterinnen haben , auch dazu geführt, daß rund 

ein Viertel nicht ihrer Ausbildung entsprechend eingesetzt 

ist. 
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Die Arbeitsma rktve rwaltung wird sowohl von den Lehrstel­

lensuchende n a l s auch von d e n Lehrbetr ie be n verhältnis­

mäßig stark in Anspruch genommen. 1989 meld e t e n die Le hr­

betriebe 42.834 offene Stellen an die Arbeitsämter, was 

rund drei Viertel des Potentials an offenen Lehrstellen in 

österreich darstellt. Gleichzeitig ließen sich 32.371 

Lehrstellensuchende vormerken, was rund zwe i Drittel des 

Potential s an Le hr s tell e nsuche nd e n aus ma chte . Die Jahre s­

durchschnittszahl von 3.108 Lehrstellensuchenden und 

10.032 offenen Lehrstellen im Jahr 1989 gibt diese Dynamik 

kaum wieder. 
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10. Arbeitslosigkeit international (Tab. 42) 

Vergleichs basis sind die von der OECD in zumeist standar­

disierter Form veröffentlichten Arbeitslosenquoten. Bei 

der Errechnung der (standardisierten und für einen Ver-

gleich besser geeigneten) Quoten werden Umfragedaten 

verwendet, da zumeist nur diese ILO-konform erhoben wer­

den, während die Registerdaten (Vormerkungen bei den 

Arbeitsämtern) eher den unterschiedlichen Bedürfnissen der 

einzelnen Länder angepaßt sind. Mittels Umfragen werden 

sowohl jene Personen erfaßt, die nicht beschäftigt sind 

und aktiv Arbeit 

erwerbstätig sind, 

suchen, als auch jene Personen, 

wie Selbständige, Mithelfende 

die 

und 

Unselbständige. Für österreich liegen sowohl Register- als 

auch Umfragedaten vor, wobei letztere seit 1987 dem inter­

nationalen standard angenähert wurden. Auf dieser Basis 

betrug die österreichische Quote 1989 3,4 % (bezogen auf 

alle Erwerbspersonen), während die Quote auf Grundlage der 

Registerdaten und Daten der unselbständig Beschäftigten 

5,0 % ausmachte. 

Abgesehen von 

schärfen bei 

auch aus Schätzungen 

der Vergleichbarkeit 

resultierenden Un-

zwischen einzelnen 

Ländern hatte österreich unter 18 OECD-Ländern 1989 mit 

Finnland den viertbesten Platz der Reihung der Arbeits­

losenquoten . 

Arbeitslosenquote 1989 

L a n d 0 E C 0 
Schweiz 0,5 % 

Schweden 1,4 % 

Japan 2,3 % 

Finnland 3,4 % 

österreich 3,4 % 

Österreich ist 
im Vergleich zu 
den meisten 
OECD-Ländern in 
günstiger 
Position 
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österreich lag damit erneut deutlich unt e r der (voraus-

sichtlichen) Durchschnittsquote all e r OECD-Länder von 

6,1 % und vor allem unter der Durchs chnittsquote der EG­

Länder von 8,9 % (nicht standardisiert jedoch 9,5 %). 

Auch die Bundesrepublik Deutschland als Haupthandelspart­

ner ö s terreichs l a g mit einer s t a nda rdisierten Arbeits­

losenquote von 5,5 % ungünstiger als österreich. Die 

höchsten Quoten Wlesen Belgien (9,0 %), Frankreich 

(9,5 %), Italien (10,9 %) und Spanien (16,9 %) auf. 

In den meisten OECD-Ländern kam es 1989 zu einem Sinken 

der Arbeitslosenquoten, wenngleich zum Teil von einem sehr 

hohen Niveau aus. Nur in Norwegen und Neuseeland stiegen 

die bisher vergleichsweise niedrigen Quoten. 

Für den gesamten OECD - Raum gab es (nicht standardisiert) 

einen Rückgang der Arbeitslosenquote um 0,4 %-Punkte auf 

6,6 % im Jahr 1989. (Standardisiert machte der Rückgang 

0,6 %-Punkte und die Quote 6,1 % aus). Die Zahl der 

Arbeitslosen im OECD-Raum ging 1989 um 1,4 Millionen auf 

25,4 Millionen zurück, während die Zahl der Erwerbstätigen 

um 6,0 Millionen auf 361,4 Millionen anstieg. 
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11. Einkomrnenssituation von Arbeitslosen (Tab. 43, 44) 

Da die Inanspruchnahme der Leistungen aus der Arbeits­

losenversicherung in erster Linie von den erforderlichen 

Beschäftigungszeiten vor dem Eintritt der Arbeitslosigkeit 

abhängt, gibt es einen nicht unbeträchtlichen Anteil an 

Arbeitslosen, die die Anspruchsvoraussetzungen nicht 

erfüllen und daher keine Versorgungsleistungen erhalten. 

Im Jahre 1989 betrug dieser Anteil 13,7 %, oder anders 

ausgedrückt, die "Leistungsbezieherquote" belief sich auf 

86,3 %. Die Versorgungsdichte hat sich gegenüber 1988 

leicht gebessert. Im Vorjahr wurde eine Leistungsbezieher­

quote von 85,0 % ermittelt. 

In der Höhe der Leistungen aus der Arbeitslosenversiche­

rung spiegelt sich die allgemeine, aber auch die regio­

nal-, berufs- bzw. geschlechtsspezifische Einkommensstruk­

tur wider. Im Jahre 1989 betrug die mittlere Höhe (Median) 

des monatlichen Arbeitslosengeldes bzw. der Notstandshilfe 

(inkl. allfälliger Familienzuschläge) S 6.218,--. Gegen­

über 1988 bedeutet dies eine Zunahme um S 227,-- (oder 

+3,8 %). 

Da Arbeitslosengeld und Notstandshilfe unterschiedlichen 

Berechnungsmodalitäten unterliegen, werden diese beiden 

Leistungen im folgenden getrennt behandelt. 

Mittlere 
monatliche 
Leistung !Ur 
Arbeitslose 
S 6.218,-
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Männer 

Frauen 
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19 bis 24 Jahre 

25 bis 29 Jahre 

30 bis 39 Jahre 

40 bis 49 Jahre 

50 bis 54 Jahre 

55 bis 59 Jahre 

60 Jahre und älter 

insgesamt 
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Mittleres monatliches Arbeits­
losengeld (Med ian) in S. (inkl. 
allfälliger Familienzuschläge) 

1989 

7.420,--

5.207,--

4.426 

5.519,--

6.683,--

7.254,--

7.094,--

6.934,--

7.673,--

6.425,--

6.443,--

Das mittlere Arbeitslosengeld der Frauen ist etwa 30 % 

niedriger als jenes der Männer und erreicht gerade den 

Ausgleichsrichtsatz für Alleinstehende in der Pensionsver­

sicherung, der 1989 S 5.134,-- betragen hatte. Etwa 50 % 

aller Arbeitslosengeld beziehenden Frauen bekommen also 

weniger als den Ausgleichsrichtsatz, etwa 20 % bekommen 

höchstens bis zu S 4.000,--. Bei den Männern sind es nur 

etwa 10 %, die mit weniger als S 5.000,-- auskommen 

müssen. 

Die Verteilung des Arbeitslosengeldes über die Alters­

gruppen zeigt mit zunehmendem Alter keineswegs einen 

kontinuierliche n Anstieg der Auszahlungssummen. Erwar­

tungsg er:läß weisen Jüngere niedrigere Bezüge auf als 

Arbeitslose 1n höheren Altersgruppen. Doch auch die 40-

bis 54 jährigen haben ein geringeres mittleres Arbeits­

losengeld als die jeweils benachbarten Altersgruppen. 
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20 % aller 40- bis 54jährigen müssen mit weniger als 

S 5.000,-- auskommen. 

Die mittlere Notstandshilfe ist vor allem wegen der An­

rechnung von Einkommen der im Haushalt lebenden Angehö­

rigen gegenüber dem Arbeitslosengeld deutlich reduziert. 

Männer 

Frauen 

bis 18 Jahre 

19 bis 24 Jahre 

25 bis 29 Jahre 

30 bis 39 Jahre 

40 bis 49 Jahre 

50 bis 54 Jahre 

55 bis 59 Jahre 

60 Jahre und älter 

insgesamt 

Mittlere monatliche Notstandshilfe 
(Median) in S. (inkl. allfälliger 

Familienzuschläge) 1989 

5.742,--

4.444,--

2.873,--

4.344,--

4.923,--

5.429,--

5.558,--

5.221,--

5.478,--

4.859,--

5.067,--

Die monatliche Notstandshilfe weist bezüglich der ge­

schlechts- und altersspezifischen Aufgliederung ähnliche 

strukturen auf Wle das Arbeitslosengeld, allerdings auf 

einem insgesamt um etwa 20 % niedrigeren Niveau . Erwäh­

nenswert ist, daß über 30 % der Männer und über 60 % der 

Frauen mit einer Notstandshilfe unter S 5.000,-- auskommen 

müssen. 

Während in den jüngeren Altersgruppen der Bezug von Not­

standshilfe quantitativ eine eher geringe Bedeutung hat, 

Mittlere 
monatliche 
NotstandshiJfe 
S 5.067,-
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sind die Verteilungen in den mittleren und höheren Alters­

gruppen, denen der Großt e il der Notstandshilf e bezieher an­

gehört, doch bemerkens wert: Etwa 40 % bi s 45 % der 40- bis 

60jährigen Bezieher erhalten eine Notstandshilfe unter 

S 5.000,--. 

Die Höhe des Arbeitslosengeldes kann nicht nur absolut, 

sonde rn a uch relativ, d.h. bezogen auf das vorhergehende 

Einkommen betrachet werden. In der Regel wird dabei das 

Nettoarbeitseinkommen vor Eintritt der Arbeitslosigkeit 

("Ersatzquoten") ve rwendet. Bis 1989 führten die Besonder­

heiten des Zusammenwirkens von progressivem Lohnsteuer­

system und der proportional zum Bruttoentgelt erfolgenden 

Leistungsbemessung in der Arbeitslosenversicherung zu 

höheren Ersatzquoten für Besserverdiener als für Personen 

mit niedrigen Arbeitseinkommen ("regressive Wirkung"). 

Diese Raten lagen zuletzt zwischen 50 % und 58 %. Am 

1. August 1989 wurden die Ersatzquoten (auf Basis des 

Nettoentgelts) für Personen mit niedrigem Arbeitseinkommen 

vor der Arbeitslosigkeit einheitlich mit 58 % des Netto­

einkommens festgelegt. Ab 1. Juli 1990 wurde der 58 %-Pro­

zentsatz für alle Bezüge (bis zur Höchstbemessuhgsgrund­

lage) fixiert. Für unterhaltspflichtige Angehörige gibt es 

Familienzuschläge, die die Nettoersatzquoten für Personen 

mit durchschnittlichem Arbeitslosengeld um knapp 6 % 

erhöhen. Ab 1. August 1989 wurde übrigens der Anspruch auf 

Familienzuschläge für bestimmte Personengruppen beträcht­

lich erleichtert (Lehrlinge, Angehörige mit geringem Ein­

kommen, Nichtberücksichtigung von Alimenten). 

Eine Abschätzung der Effekte dieser Reformen ist wegen der 

Einführung im August bzw. Juli schwierig und wird erst 1m 

Bericht für das Jahr 1990 erfolgen können. 
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Tabelle 1: Wohnbevölkerung insgesamt nach Altersgruppen (Jahresdurchschnitte 1961 -1989) 

i m Alter von bis unter .•• Jahre 
darunter : 

Jahr 0-15 15-20 20-25 25-35 35-45 45-55 55-60 60-65 65+ zusanmen 15-65(601 

1981 1,509.519 658.894 610.028 1,044.189 998. 578 837.539 449.655 312.839 1,143.388 7,564.629 4,723.632 

1982 1,477.603 654.041 626.383 1,057.588 1,022.094 823.932 441. 454 353.242 1,117.748 7,574.085 4,765.687 

1983 1,439.068 644.663 637.688 1.057.752 1,044.874 812.118 433.443 392.270 1,089.966 7,551.842 4,785. 187 

~ 

1984 1,404.723 633.842 650.777 1,070.638 1,044.783 823.809 427.795 419.242 1,076.942 7,552.551 4,816.463 -..J 
W 

1985 1,378. 120 619.233 658.900 1,092. 103 1,021.551 856.628 423 .066 427.295 1,080.771 7,557.667 4,840. 506 

1986 1,356.534 601.653 660.026 1,121.010 998. 245 889.195 419.090 423.906 1,095.944 7,565.603 4,859.556 

1987 1,339.114 581.448 656.617 1,153.886 987 . 636 911.678 414 .901 416 . 573 1,113.879 7,575.732 4,877 .844 

1988 1,330.843 556.865 652 . 241 1,188.475 987 . 161 928.741 408 .596 410.155 1,133.004 7,596.081 4,897.079 

1989 1,328.966 531 .937 645.526 1,224 .466 988.299 949.786 399.083 405 .600 1, 149.942 7,623.605 4,918 . 591 

Quelle : ÖStZ Demo9raphische Indikatoren fUr Österreich 1961 - 19~9 (Arbeitsbehelf) 
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Tabelle 2: Hänn l lche Wohnbevölkerung nach Altersgruppen (Jahresdurchschnitte 1981 - 1989) 

im Alter von bis unter ... Jahre 

darunter : 

Jahr 0-15 15-20 20-25 25-35 35-45 45-55 55-60 60-65 65+ zusammen 15- 65 

1981 771.791 333.936 306.985 525.662 504 . 277 414.014 186.115 124. 749 410.431 3,577 .960 2,395.738 

1982 755.424 332.035 315.648 531.269 515.817 409.684 187.245 140.195 398.241 3,585.558 2,431.893 

1983 735.093 328.197 321.002 529.496 526;102 404.403 190.121 154.649 385 .484 3,574.547 2,453.970 

1984 717.355 323.504 327.826 535.130 525 . 495 410.226 194.544 164.819 378.564 3,577 .463 2,481.544 t-' 
-...J 
.j::. 

1985 703.817 316.536 332.423 545.398 513.483 426.437 198.345 169.025 377.858 3,583.322 2,501.647 

1986 693.344 307.985 333.628 559.816 501.404 442.562 200.871 170.337 382.181 3.592.128 2,516.603 

1987 684.557 297.845 332.683 576.292 495.653 453.614 201.156 171.678 387.930 3,601.408 2,528.921 

1988 680.818 285.281 331.743 593.925 494.822 461.859 198.917 175.000 393.984 3, 616.349 2,541 . 547 

1989 680 .444 272 . 708 329 .479 612 .877 494 . 713 472 .026 194.233 179.494 399.400 3,635.374 2,555.530 

Quelle: ÖStZ : Demographische Indikatoren für ~sterreich 1961-1989 (Arbeitsbehelf) 
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!!be~I!~ We1bl1che Wohnbevölkerung nach Altersgruppen (Jahresdurchschn1tte 1961-19ß9) 

1m Alter von bis unter ••• Jahre 
darunter : 

Jahr 0-15 15-20 20-25 25-35 35-45 45-55 55-60 60-65 65+ zusanrnen 15-00 

1961 737.726 324.956 303.043 516.527 494.301 423.525 263.540 166.090 732.957 3,986.669 2,327.694 

1962 722.179 322 .006 310.735 526.319 506 . 277 414.246 254.209 213.047 719.507 3,968.527 2,333.794 

1983 703.975 316.466 316.686 528.256 518.772 407.715 243.322 237.621 704.462 3,977.295 2,331.217 

I-' 

1964 667.368 310.336 322.951 535.506 5)9.266 413.563 233.251 254.423 696.378 3,975.086 2,334.919 -...J 
(.J1 

1965 674.303 302.697 326.477 546.705 506.066 430. 191 224.721 258.270 702.913 3,974.345 2,338.859 

1986 663.190 293.668 326.398 561.194 496.841 446.633 218.219 253.569 713.763 3,973.475 2,342.953 

1987 654 . 557 283.603 323.934 577.594 491.983 458.064 213 .745 244.895 725.949 3,974.324 2,348.923 

1986 650.025 271. 584 320.498 594.550 492 .339 466.682 209.679 235.155 739.020 3,979.732 2,355.532 

1969 648.522 259.229 316.047 611.589 493.566 .477.760 204 .850 226.106 750.542 3,986.231 2,363.061 

Quelle: ÖStZ Demograph1sche Ind1katoren für Österre ich 1961-1989 (Arbeitsbehelf) 
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Tabelle 4: Erwerbspersonen .) insgesamt nach Alter 1981 bis 1989 

15 bis 20 bis 25 bis 35 bis 45 bis 55 bis 60 bis 65 15 bis alle 
Jahr unter unter unter unter unter unter unter und mehr unter 65 Alters-

20 -Jahre 25 Jahre 35-Jahre 45 Jahre 55 Jahre 60 Jahre 65 Jahre Jahre (60) Jahre gruppen 

1981 338.373 451.674 805.219 796.014 622.294 234.494 61.186 27.098 3,286.334 3,336.351 

1982 324.064 463.487 802.210 818.443 611.113 227.402 62.281 25.598 3,284.798 3.334.596 

1983 315.251 473.430 805.301 831.676 604.589 219.778 57.708 22.170 3,285.256 3,329.904 
I-' 
....:J 

1984 309.026 481.269 818.466 816.916 621.552 214.171 54.449 20.627 3,293.857 3,336.475 (Jl 

1985 306.714 489.518 838.675 803.359 639.279 205.425 49.298 20.238 3,312.869 3,352.504 

1986 305.301 492.399 862.779 791.796 657.822 200.045 48.207 19.927 3,339.900 3,378.276 

1987 287.027 490.361 889.124 786.848 683.167 187.986 45.642 19.070 3,352.087 3,389.225 

1988 270.911 487.969 921.617 782.596 700.911 180.496 40.644 17.166 3,370.117 3,402.310 

1989 262.346 481. 543 957.314 786.437 717.867 175.800 40.232 16.628 3,408.067 3,438.168 

*) Definiert als Summe der selbständig 8eschäftigten, der Mithelfenden, der unselbständig 8eschäftigten und der Arbeitslosen 

Quelle: 8MAS : Arbeits~rktvorschau 1990 (Arbeitsmarktprognose des WIFO) sowie neuere Daten des WIFO 
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Tabelle 5: Männliche Erwerbspersonen *) nach Alter 1981 bis 1989 

15 bis 20 bis ?S bi s 35 bis 45 bis 55 bi s 60 bis 65 15 bis alle 
Jahr unter unter unter unter unter unter unter und mehr unter Alters-

20 ·Jahre 25 Jahre 35 Jahre 45 Jahre 55 Jahre 60 Jahre 65 Jahre Jahre 65 Jahre gruppen 

1981 183.616 241.457 480.449 488.330 383.777 145.477 38.267 16.291 1,961. 372 1,977.763 

1982 175.779 247.661 477.957 500.205 377.799 145.710 38.080 14.845 1. 963. 189 1,978.032 

1983 171.339 2S2.097 477.028 501.739 372.053 145.377 35.232 13.397 1,954.864 1,968.264 
f--' 
-.J 

1984 168.149 256.483 481.663 491.190 378.847 142.438 32.458 12.664 1,951.228 1,963.891 -.J 

1985 165.913 259.250 491.157 480.135 388.528 138.990 29.900 11.799 1,953.871 1,965.669 

1986 164.773 259.558 504.250 471.013 398.405 136.288 29.758 11.608 1,964.045 1,975.653 

1987 154.993 257.832 520.817 464.604 411.821 131.196 27.574 11.311 1,968.837 l,i80.148 

1988 148.960 257.423 536.959 459 . 501 419.404 1"26.776 25.617 9.626 1,974.638 1,984.264 

1989 145 .897 251.434 554.372 461.933 425.904 124.306 26.760 8.822 1,990.606 1,999.428 

*) Definiert als Summe der selbständig BeSChäftigten, der Mithelfenden, der unselbständig BeSChäftigten und der Arbeitslosen 

Quelle : BMAS : Arbeitsmarktvorschau 1990 (ArbeitsMarktprognose des WIFO) sowie neuere Daten des WIFO 
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Tabelle 6: Weibliche Erwerbspersonen *) nach Alter 1981 bis 1989 

15 bis 20 bis 25 bis 35 bis 45 bis 55 bis 60 bis 65 15 bis alle 
Jahr unter unter unter unter unter unter unter und mehr unter Al ters-

20 Jahre 25 Jahre 35 Jahre 45 Jahre 55 Jahre 60 Jahre 65 Jahre Jahre 60 Jahre gruppen 

1981 154.757 210.217 324.771 307.684 238.517 89.017 22.919 10.807 1,324.962 1,358.588 

1982 148.285 215.826 324.254 318.239 233.314 81.692 24.201 10.753 1,321. 609 1,356.564 

1983 143.912 221. 333 328.273 329.937 232.537 74.401 22.476 8.773 1,330.392 1, 361. 640 
I-' 
--J 

1984 140.877 224.786 336.803 325.726 242.705 71. 733 21.991 7.963 
CO 

1,342.629 1,372.584 

1985 140.801 230.268 347.518 323.224 250.752 66 .436 19.398 8.439 1,358.998 1,386.835 

1986 140.528 232.841 358.529 320.783 259.417 63.757 18.449 8.319 1,375.855 1,402.623 

1987 132.034 232.529 368.307 322.244 271. 346 56 . 790 18.068 7.759 1,383.250 1,409.077 

1988 121. 951 230.546 384.658 323.095 281.507 53.722 15.027 7.540 1,395.479 1,418.046 

1989 116.449 230.109 402.942 324.504 291.963 51.494 13.472 7.806 1,417 .461 1,438.740 

*) Definiert als Sume der selbständig Beschäftigten, der Mithelfenden, der unselbständig Beschäftigten und der Arbeitslosen 

Quelle: BHAS : Arbeitsmarktvorschau 1990 (Arbeitsmarktprognose des WIFO) sowie neuere Daten des WIFO 
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Tabelle 7: Erwerbsquoten *) insgesamt nach Alter 1981 bis 1989 

15 bis 20 bis 25 bi s 35 bis 45 bis 55 bis 60 bis 65 15 bis 15 bis 
Jahr unter unter unter unter unter unter unter und mehr unter 65 unter 65 

20 Jahre 25 Jahre 35 Jahre 45 Jahre 55 Jahre 60 Jahre 65 Jahre Jahre (60) Jahre Jahre 1) 

1981 51,4 74,0 77 ,I 79,7 74.3 52,1 19,6 2,4 69,6 67,9 

1982 49,S 74,0 75.9 80,1 74.2 51,S 17 ,6 2.3 68,9 67,0 

1983 48,9 74,2 76,1 79,6 74,4 50,7 14,7 2,0 68,7 66,2 

1984 48,8 74,0 76,4 78,2 75,4 50,1 13,0 1,9 68,4 65,8 f--' 
-.J 
t!) 

1985 49,S 74,3 76.8 78,6 74,6 48,6 11,5 1,9 68,4 65,7 

1986 50,7 74.6 77 ,0 79,3 74.0 47,7 11,4 1,8 68,7 66,0 

1987 49,4 74.7 77 ,I 19,7 74,9 45,3 11,0 1,7 68,7 66.2 

1988 48.6 74.8 77 ,5 79,3 75,S 44,2 9,9 1,5 68,8 66,3 

1989 49,3 74,6 78,2 79.6 75.6 44,1 9,9 1,4 69,3 66,8 

*) Definiert als Anteil der Erwerbspersonen an de r jeweiligen Wohnbevö1kerun9 

1) Anteil aller Erwerbspersonen an der 15 bis unter 65-jährigen Wohnbevölkerung. 

Quelle: BHAS : Arbeitsmarktvorschau 1990 (Arbeitsmarktprognose des WIFO) sowie neuere Daten des WIFO 
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Tabelle 8: Erwerbsquoten *) der Hänner nach Alter 1981 bis 19119 

15 bis 20 bis 25 bis 35 bis 45 bis 55 bis 60 bis 65 15 bis 15 bis 
Jahr unter unter unter unter unter unter unter und mehr unter unter 65 

20 -Jahre 25 Jahre 35 Jahre 45 Jahre 55 Jahre 60 Jahre 65 Jahre Jahre 65 Jahre Jahre 1) 

1981 55,0 78,7 91,4 96,8 92,7 78,2 30,7 4,0 81,9 82,6 

1982 52,9 78,S 90,0 97,0 92,2 77 ,8 27,2 3,7 80,7 81,3 

1983 52,2 78,S 90,1 95,4 92,0 76,S 22,8 3,5 79,7 80,2 
I--' 

1984 52,0 78,2 90,0 93,S 92,4 73,2 19,7 3,3 
(Xl 

78,6 79,1 0 

1985 52,4 78,0 90,1 93,S 91,1 70,1 17 ,7 3,1 78,1 78,b 

1986 53,S 17 ,8 90,1 93,9 90,0 67,8 17 ,5 3,0 78,0 78,S 

1987 52,0 17,5 90,4 93,7 90,8 65,2 16,1 2,9 77 ,9 78,3 

1988 52,2 77 ,6 90,4 92,9 90,8 63,7 14,6 2,4 77 ,7 ' 78,1 

1989 53,S 76,3 90,S 93,4 90,2 64,0 14,9 2,2 77,9 78,2 

*) Definiert als Anteil der Erwerbspersonen an der jeweiligen Wohnbevölkerung 
1) Anteil aller En.erbspersonen an der 15 bis unter 65-jährigen Wohnbevölkerung 

Quelle: 8HAS : Arbeitsmarktvorschau 1990 IArbeltsmarktprognose des WIFO) sowie neuere Daten des WIFO 
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Tabelle 9: Erwerbsquoten *) der frauen nach Alter 1981 bis 1989 

15 bis 20 bis 25 bis 35 bis 45 bl s 55 bis 60 bis 65 15 bis 15 bis 

Jahr unter unter unter unter unter unter unter und mehr unter unter 65 

20 ·Jahre 25 Jahre 35 Jahre 45 Jahre 55 Jahre 60 Jahre 65 Jahre Jahre 60 Jahre Jahre 1) 

1981 47,6 69,4 62,6 62,2 56,3 33,8 12,2 1,5 56,9 54,0 

1982. 46,1 69,5 61,6 62,9 56,3 32,1 11,4 1,5 56,6 53,3 

1983 45,5 69,9 62,1 63,6 57,0 30,6 9,5 1,2 57,1 53,0 

f-' 
1984 45,4 69,6 62,9 62,7 58,7 30,8 8,6 1,1 57,5 53,0 CO 

f-' 

1985 46,5 70,5 63,6 63,6 58,3 29,6 7,5 1,2 58,1 53,4 

1986 47,9 71,3 63,9 64,6 58,1 29,2 7,3 1,2 58,7 54,0 

1987 46,6 71,8 63,8 65,S 59,2 26,6 7,4 1,1 58,9 54,3 

1988 44,9 71,9 64,7 65,6 60,3 25 ,6 6,4 1,0 59,2 54,7 

1989 44,9 72,8 65,9 65,7 61,1 25,1 6,0 1,0 60,0 55,6 

*) Definiert als Anteil der Erwerbspersonen an der Jeweiligen Wohnbevö l kerung 
1) Anteil aller Erwerbspersonen an der 15 bis unter 65-jährigen Wohnbevölkerung 

Quelle: BMAS : Arbeitsmarktvorschau 1990 (Arbeitsmarktprognose des WIFO) sowie neuere Daten des WlfO 
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T[\h~lle 10: 

- 18 2 -

Entwicklung der Selbständigen 1) 

1981 bis 1989 

LANDWIRTSCHAFT GEWERBLICHE WIRTSCHAFT 2) 

Stand 3) Veränderung gegen- Stand 3) Veränderung gegen-

tiber dem Vorjahr über dem Vorjahr 

absolut in% absolut 

1981 251.400 4) -4 . 600 -1,8 226.700 4) - 900 

1982 246.600 -4.800 -1,9 225 . 000 - 900 

1983 242.900 -3.700 - 1,5 224.900 - 900 

1984 237.600 -5.300 -2,2 223.900 -1.000 

1985 230.500 -7.100 -3,0 222.900 -1.000 

1986 223.200 -7.300 -3,2 222.900 0 
1987 214.400 -8.800 -3,9 225.000 +2.100 

1988 206.700 -7.700 -3 ,6 226.500 +1. 500 

1989 197.800 -8.900 - 4,3 228.900 +2.400 

1) Einschließlich der mithelfenden Familienangehörigen. 

2) Industrie, Gewerbe und Dienst leistungen. 

3) Fortschreibung des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung. 
4) Volkszählungsergebnis, Abgrenzung gemäß Sozialversicherung. 

Quelle: BMAS: Arbeitsmarktvorschau 1990 (Arbeitsmarktprognose des WIFO) 
sowie neuere Daten des WIFO 

in% 

-0,4 

-0,4 

-0,4 

-0,4 

-0,4 

0,0 
+0,9 

+0,7 

+1,1 
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Tabelle 11: Angebot an unselbständigen Arbeitskräften 1) nach dem Geschlecht 1981 bis 1989 

Quartal 2) B e s t a n d a b s 0 

Veränderung gegenüber dem Vorjahr 

1 u t r e 1 a t i v (%) 
Jahr insg. männl. weibl. insg. männl. weibl. insg. märml. weibl. 

1981 2,867.852 1,711.189 1,156.663 +25.954 +12.493 +13.462 + 0,9 + 0,7 + 1,2 
1982 2,871.696 1,713.858 1,157.838 + 3.844 + 2.669 + 1.175 + 0,1 + 0,2 + 0,1 

1983 2,862.105 1,705.264 1,156.841 - 9.591 - 8.594 997 - 0,3 - 0,5 - 0,1 

1984 2,874.975 1,709.391 1,165.584 +12.870 + 4.127 + 8.743 + 0,4 + 0,2 + 0,8 

1985 2,899.104 1,715.968 1,183.136 +24.129 + 6.578 +17.551 + 0,8 + 0',4 + 1,5 

1986 2,932.175 1,729.353 1,202.822 +33.071 +13.385 +19.687 + 1,1 + 0,8 + 1,7 

1987 2,949.825 1,735.448 1,214.377 +17.650 + 6.096 +11.555 + 0,6 + 0,4 + 1,0 

1988 2,969.110 1,745.264 1,223.846 +19.284 + 9.816 + 9.469 + 0,7 + 0,6 + 0,8 

1989 3,011.468 1,763.028 1,248.440 +42.359 +17.764 +24.594 + 1,4 + 1,0 + 2,0 

1/89 2,986.156 1,749.631 1,236.525 +30.213 +10.898 +19.316 + 1,0 + 0,6 + 1,6 

II/89 2,975.689 1,742.593 1,233.096 +37.194 +14.725 +22.468 + 1,3 + 0,9 + 1,9 

III/89 3,043.503 1,782.239 1,261. 265 +49.212 +21. 706 +27.506 + 1,6 + 1,2 + 2,2 

IV/89 3,040.521 1,777 .647 1,262.874 +52.811 +23.724 +29.087 + 1,8 + 1,4 + 2,4 
===============================================================================================================--========== 

1) definiert als Summe aus unselbständig Beschäftigten und vorgemerkten Arbeitslosen 

2) Quartals- bzw. Jahresdurchschnitte definiert als Drei- bzw. Zwölfmonotsdurchschnitte 
der entsprechenden Monatsendbestände 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (unselbständig Beschäftigte) 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (vorgemerkte Arbeitslose) 

I-' 
00 
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Tabelle 12: Angebot an unselbständigen Arbeitskräften 1) nach Geschlecht und Altersgruppen 1989 

Veränderung gegenüber dem Vorjahr 

B e s t a n d 2) a b s 0 1 u t r e I a t i v (%) Alter 
(in Jahren) insg. mMnnl. weih!. insg. ml1nnl. weibl. insg. ml1nnl. weib!. 

15 - 18 201.583 113.037 88.545 - 8.457 - 3.929 - 4.529 - 4,0 - 3,4 - 4,9 

19 - 24 536 . 398 277 .880 258.517 - 3.608 - 2.531 - 1.079 - 0,7 - 0,9 - 0,4 

25 - 29 465 .727 268.649 197.077 +15.271 + 7.564 - + 7.707 + 3,4 + 2,9 + 4,1 

30 -39 743 .475 440.534 302.942 +19.553 + 8.953 +10.602 + 2,7 + 2,1 + 3,6 
40 - 49 692.232 414.258 277.973 + 7.579 + 1.189 + 6.388 + 1,1 + 0,3 + 2,4 

50 - 54 224.334 141.653 82.681 +17.816 +10.069 + 7.747 + 8,6 + 7,7 +10,3 

55 - 59 120.184 89.156 31.028 - 4.225 - 2.774 - 1.452 - 3,4 - 3,0 - 4,5 
60 und älter 27.536 17.860 9.675 - 1. 570 779 793 - 5,4 - 4,2 - 7,6 

insgesamt 3,011.468 1,763.028 1,248.440 +42.359 +17.764 +24.594 + 1,4 + 1,0 + 2,0 
========================================================================================================================= 

1) definiert als Summe aus unselbständig Beschäftigten und vorgemerkten Arbeitslosen 

2) gebildet als Durchschnitt Uber die 12 Monatsendbestände 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (unselbständig Beschäftigte) 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (vorgemerkte Arbeitslose) 

...., 
(Xl 

~ 
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Tabelle 13: Angebot an unsclbsttlndigen Arbeitskräften l)nach Geschlecht und Bundesländern 1989 

Veränderung gegenUber dem Vorjahr 
B e s t a n d 2) a b s 0 1 u t r e 1 a t i v (%) 

Bundesland insg. männl. weibl. insg. männl. weibl. insg. männl. weibl. 

Burgenland 71.441 41.103 30.337 + 1.427 + 519 + 907 +2,0 +1,3 +3,1 

Kärnten 193.461 115.109 78.353 + 1. 775 + 59 + 1. 717 +0,9 +0,1 +2,2 

Niederösterreich 473.470 287.000 186.470 + 9.714 + 4.540 + 5.174 +2,1 +1,6 +2,9 
Oberösterreich 499.380 303.059 196.321 + 7.936 + 3.882 + 4.054 +1,6 +1,3 +2,1 
Salzburg 200.625 116.917 83.708 + 3.808 + 2.075 + 1. 733 +1,9 +1,8 +2,1 

Steiermark 414.224 250.564 163.661 + 4.085 + 1.187 + 2.898 +1,0 +0,5 +1,8 
Tirol 242.097 145.199 96.898 + 4.888 + 2.587 + 2.302 +2,1 +1,8 +2,4 
Vorarlberg 124.590 73.877 50.712 + 2.573 + 1.362 + 1.210 +2,1 +1,9 +2,4 
Wien 792.178 430.198 361.980 + 6.150 + 1. 551 + 4.599 +0,8 +0,4 +1,3 

insgesamt 3,011.468 1,763.028 1,248.440 +42.359 +17.764 +24.594 +1,4 +1,0 +2,0 
============================================================================================================================ 

1) definiert als Summe aus unselbständig Beschäftigten und vorg~merkten Arbeitslosen 
2) Jahresdurchschnitte gebildet über di e 12 Monatsendbestände 

Quelle: Hauptverband der österreichiscllen Sozialversic!1crwlgsträger (unselbständig Beschäftigte) 
Bundesministerium fUr Arbeit und Soziales (vorgemerkte Arbeitslose) 
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Tabelle 14: Unselbständig Beschäftigte nach dem Geschlecht 1981 - 1989 

Quartali) B e s t a n d a b s 0 

Veränderung gegenUber dem Vorjahr 

I u t r e I a t i v (X) 

Jahr insg. rnännl. weibl. insg. männl. weib1. insg. männl. weibl. 

1981 2,798.557 1,673.181 1,125.377 + 9.821 + 1.028 + 8.793 +0,4 +0,1 +0,8 
r 

1982 2,766.350 1,648.732 1,117.618 -32.208 -24.448 + 7.759 -1,2 -1,5 -0,7 

1983 2,734.729 1,625.445 1,109.285 -31.620 -23.287 - 8.333 -1,1 -1,4 -0,7 
1984 2,744.506 1,628.792 1,115.714 + 9.776 + 3.347 + 6.429 +0,4 +0,2 +0,6 

1985 2,759.657 1,631.814 1,127.844 +15.152 + 3.022 +12.130 +0,6 +0,2 +1,1 

1986 2,780.204 1,640.497 1,139.707 +20.546 + 8.683 +11.863 +0,7 +0,5 +1,1 

1987 2,785.358 1,640.433 1,144.924 + 5.154 64 + 5.218 +0,2 -0,0 +0,5 
1988 2,810.478 1,655.435 1,155.044 +25.120 +15.002 +10.120 +0,9 +0,9 +0,9 

1989 2,862.291 1,682.027 1,180.264 +51.813 +26.592 +25.220 +1,8 +1,6 +2,2 

1/89 2,797.434 1,630.053 1,167.382 +51.290 +30.444 +20.848 +1,9 +1,9 +1,8 

Ir/89 2,846.034 1,678.611 1,167.423 +47.357 +23.507 +23.850 +1,7 +1,4 +2,1 

UI/89 2,927.788 1,727.217 1,200.571 +53.886 +25.780 +28.106 +1,9 +1,5 +2,4 

IV/89 2,877.906 1,692.226 1,185.680 +54.716 +26.635 +28.080 +1,9 +1,6 +2,4 
=================Z====2a================================================================================================== 

1) Quartals- bzw. Jahresdurchschnitte ßefiniert als drei- bzw. Zwölfmonatsdurchschnitte 
der entsprechenden Monatsendbestände 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

I-' 
C1J 
(J) 
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Tabelle 15: Unselbständig Beschäftigte nach Geschlecht und Altersgruppen 1989 

Veränderung gegenüber dem Vor jahr 

Alter B e s t 8 n d 1) a b s 0 I u t r e I a t i v (%) 
(in Jahren) i05g. männl. weib1. i05g. männl. weibl. i05g. männl. weibl. 

15 - 18 196.832 111.092 85.740 - 7.377 - 3.506 - 3.871 - 3,6 - 3,1 - 4,3 
19 - 24 505.076 261. 945 243.131 + 1. 506 + 974 + 531 + 0,3 + 0,4 + 0,2 

25 - 29 439.173 255.102 184.071 +16.651 + 9.196 + 7.456 + 3,9 + 3,7 + 4,2 

30 - 39 707.230 420.756 286.474 +21. 811 +11.477 +10.335 + 3,2 + 2,8 + 3,7 
40 - 49 662.036 397.238 264.797 + 9.314 + 2.900 + 6.412 + 1,4 + 0,7 + 2,5 f-' 

co 
50 - 54 211.953 134.801 77 .152 +16.393 + 9.749 + 6.644 + 8,4 + 7,8 + 9,4 -..J 

55 - 59 113.220 83.670 29.550 - 4.904 - 3.409 - 1.496 - 4,2 - 3,9 - 4,8 

60 und älter 26.772 17.423 9.348 - 1. 580 789 792 - 5,6 - 4,3 - 7,8 

insgesamt 1) 2,862.291 1,682.027 1,180.264 +51.813 +26.592 +25.220 + 1,8 + 1,6 + 2,2 

-======zaa.m= ....... =s~===-=====================================================_====a_=============================== 

1) gebildet als Durchschnitt über die 12 Monatsendbestände 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
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Tabelle 16: U\selbstllndig lIeachilftigte nach Geschlecht und Wirtschafuzweigen (Sektoren, ZU5annengefaßte Wirtschafuklassen) 1989 

VerIIndermg gegenUber dem Vor jahr 

Bestand 1) abaolut relativ (X) 
",JIRTf-ClW"rSS~f}/ insgesamt mIInnlich weiblich insgeslllllt mllmlich weiblich inageS8lOt mIInnl1ch weiblich 

I'rimllrsektor 27.899 19.038 8.861 437 432 5 - 1,5 - 2,2 - 0,1 
Sekundllrsektor 2) 1,067.541 787.229 280.312 + 9.068 + 7.861 + 1.206 + 0,9 + 1,0 + 0,4 
Tert1Jl~sektor 1,719.219 860.122 859.097 + 41.104 + 17.598 + 23 . 505 + 2,4 + 2,1 + 2,8 

ZUSNtQR;EFASSTE WIR'I'SOfAFISICLAf}/ 

Land- und Foratviruchaft 27.899 19.038 8.861 437 432 - 1,5 - 2,2 - 0,1 

II Energ1e- und Waaserversorgung 33.156 28.102 5.054 156 146 10 - 0,5 - 0,5 - 0 , 2 
!II Bergbau; Ste1ne- und !rdengev1mung 19.832 17.816 2.016 424 417 7 - 2,1 - 2,3 - 0 , 3 
IV En. von Nahrungll!llitte1n und Getrlnken; Tabak 95 .084 55 . 196 39.889 - 1.077 993 83 - 1,1 - 1,8 - 0,2 
V Erz . von Textilien und Textllwaren 39.346 16. 171 23.175 120 + 84 203 - 0,3 + 0,5 - 0 , 9 
VI Erz. von BeItle1dung, IIettvaren und Schuhen 43.a:J8 7.838 35.970 - 3.114 516 - 2.598 - 6,6 - 6,2 - 6,7 
VII Erz. und Vererb. von Leder und LedecuRtzstoffen 3.301 1.255 2.047 24 17 6 - 0,7 - 1,3 - 0,3 
VIII 1Ie- und Verarb. von Holz: tlJsikinstr . , Spielwaren 84.389 67 .316 17 .072 • 1.403 + 810 + 591 + 1,7 + 1,2 + 3,6 
IX Erz. und Vererb. von Papier und Pappe 22.662 17.230 5.432 + 353 + 296 + 57 + 1,6 + 1 , 7 + 1,1 
X Druckerei und VervielMtigung; VerlagS\o'1!5en 35.021 21.357 13.664 740 + 311 + 429 + 2,2 + 1,5 + 3,2 
XI Erz. und Vererb. von a-ikalien, QJmd und Erdöl 69.925 48.557 21.369 848 + 424 + 425 + 1,2 + 0,9 + 2,0-
XII Erz. von Stein- \rId Cl_en 33.540 26.085 7.455 + 925 + 703 + 221 + 2,8 + 2,8 + 3,1 
XIII Erz. und Verarb. von Hetallen 366.100 284.766 81.333 + 5.790 + 4.142 + 1.647 + 1,6 + 1,5 + 2,1 
XIV Bauvesen 221.378 195 . 540 25.838 + 3.924 + 3.179 + 745 + I,B + 1,7 + 3,0 r' 

(Xl 

XV Handel; Lagerung 395 .652 184.5\0 211.1~2 + 12 . 997 + 6. 261 + 6.735 + 3,4 + 3,5 + 3,3 (Xl 

XVI IIeherberg\.Wlgs- und Caatatlttenwesen 123.047 46.730 76.317 + 3.460 + 1.811 + 1.649 + 2,9 + 4,0 + 2,2 
XVII Verkehr; NechrichtenUbeCllit tlung 214.934 176.233 38.701 + 3.047 + 1.480 + 1.567 + 1,4 + 0,8 + 4,2 
XVIII Geld- und Kreditweaen; Privatveraicherung 104.288 56.884 47.404 + 2.694 + 1.042 + 1.652 + 2,7 + 1,9 + 3,6 
XIX Real1tltenweaen ; Rechu- und Wirtachaftsdienste 87.027 40.918 46.109 + 5.336 + 3.508 + 1.829 + 6,5 + 9 ,4 + 4 ,1 
).1( Körperl'flf'&e und Re1~; Doltettung"''1!sen 52.977 11.078 41,6<)9 + 1,761 + 470 + 1.291 + 3,4 + 4,4 + 3,2 
XXI - Kunst; tktterhaltung Sport 25.399 15 .. 507 9.892 + 1.026 + 595 + 430 + 4,2 + 4,0 + 4,5 
XXII Gesundheita- und F\lrsorgeweaen 96.502 19.807 76.695 + 3. 289 + 878 + 2.410 + 3,5 + 4,6 + 3,2 
XXIII Unterrichta- und Foradu1gswesen 121.984 53.045 68.938 431 + 45 + 385 + 0,4 + 0,1 + 0,6 
XXIV GebietskOrpersch.; Sozialvera ., Interessenvertr. 460.883 249.591 211 . 292 • 7. 743 + 1.443 + 6.299 + 1,7 + 0,6 + 3,1 
XXV Haushal tung 5.383 239 5.144 325 46 278 - 5,7 -16,1 - 5,1 
XXVI Hausvartung 31.145 5. 580 25.565 353 + 110 463 - 1,1 + 2,0 - 1,8 

lIirtschaftsklassen insgesamt 2,814.659 1,666.389 1,148.270 + 49.735 + 25.028 + 24.707 + 1,8 + 1,5 + 2,2 

l'rl:oenzd1ener 3) 15.637 15.637 0 + 1.563 + 1.563 ! 0 +11,1 +11,1 + 0 
Karellzurleubsgeldbezieherimen 3) 31. 995 0 31. 995 515 t -0 515 + 1,6 t 0 ; 1,6 

IIISGESAMT 2,862. 291 1,682.027 1,180.254 + 51.813 + 26.592 + 25.220 + 1,8 + 1,6 + 2,2 
.~_._ ...... _ .. - •• ·._·_ · •• _ •• _ ••• ••••.• :._ •••••• __ :lu: •••• -= .. :=-II: ....... _ •••• : • .:_ ....... -=--••••.• _ •••••••• _ •••••• _ •• ___ _-_________ .... _ ..... 11; • 

1) gebildet als t\Jrchschn1tt Uber die 12 tklnatsendbestllnde 

2) zllSlllll1lengefaßte Wirtachaftekl •• sen lI-XIV bzv. Wirtschafuabtellungen 1 - 6 

3) mit aufrechtem !leschilfUgwl8IWrhIIltnis 
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Tabelle 17: Unselbständig Beschäftigte nach Geschlecht und Bundesländern 1989 

Veränderung gegenüber dem Vorjahr 
B e 5 t a n d 1) a b s 0 1 u t r e 1 a t i v (%) 

Bundesland insg. männl. weibl. insg. männl. weibl. insg. mlinnl. weibl. 

Burgenland 66.341 37.932 28.408 + 1.882 + 953 + 928 +2,9 +2,6 +3,4 

Kärnten 180.169 107.974 72.196 + 3.222 + 1.422 + 1.801 +1,8 +1,3 +2,6 

Niederösterreich 450.738 274.720 176.018 +12.068 + 6.439 + 5.629 +2,8 +2,4 +3,3 

Oberösterreich 479.982 293.028 186.954 +10.771 + 6.095 + 4.676 +2,3 +2,1 +2,6 ~ 

Salzburg 193.997 113.329 80.668 + 4.301 + 2.481 + 1.820 +2,3 +2,2 +2,3 
co 
<.0 

Steiennark 388.940 236.731 152.210 + 5.257 + 2.641 + 2.616 +1,4 +1,1 +1,7 

!irol 231.124 139.179 91.945 + 5.154 + 2.969 + 2.186 +2,3 +2,2 +2,4 

Vorarlberg 121.679 72.485 49.193 + 2.776 + 1.462 + 1.313 +2,3 +2,1 +2,7 

Wien 749.320 406.648 342.672 + 6.380 + 2.130 + 4.251 +0,9 +0,5 +1,3 

insgesamt 2,862.291 1,682.027 1,180.246 +51.813 +26.592 +25.220 +1,8 +1,6 +2,2 
=========================================================================================================================== 

1) Jahresdurchschnitt gebildet Uber die 12 Monatsendbestände 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
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Tabelle 18: Ausländerbeschäftigung: Unselbständig Beschäftigte, vorgemerkte Arbeitslose und 
Arbeitslosenquote nach Geschlecht 1981 - 1989 

Unselbständig Beschäftigte Vorgemerkte Arbeitslose 
Jahr insg. mHnnl. 1) weibl. 1) i08g. märuü. weibl. 

11)1\1 171.773 6.056 4.787 1.270 

1982 155.988 95.068 60.920 10.208 8.467 1. 747 
1983 145.347 87.452 57.895 9.533 7.466 2.067 
1984 138.710 83.974 54.736 7.961 5.994 1.968 
1985 140.206 84.669 55.537 8.139 5.970 2.169 
1986 145 . 963 88.226 57.737 8.967 6.371 2.597 
1987 147.382 89.514 57.868 10.297 7.191 3.107 
1988 150.915 93.041 57.874 9.984 6.896 3.088 
1989 167.381 103.189 64.191 10.564 7.298 3.298 
Veränderung zum Vorjahr relativ ~%): ~} 
1982 - 9,2 +68,6 +76,9 +37,1 
1983 - 6,8 - 8,0 - 5,0 - 6,6 -11,8 +18,7 
1984 - 4,6 - 4,0 - 5,5 -16,5 -19,7 - 4,8 
1985 + 1,1 + 0,8 + 1,5 + 2,2 - 0,4 +10,2 
1986 + 4,1 + 4,2 + 4,0 +10,1 + 6,7 +19,7 
1987 + 1,0 + 1,5 + 0,2 +14,8 ":12,9 +19,6 
1988 + 2,4 + 3,9 ! 0,0 - 3,0 - 4,1 - 0,6 
1989 + 1 19 +11 19 + 913 + 518 + 514 + 618 

VeränderunR zum Vorjahr absolut: 
1988/89 +16.466 +10.148 +6.317 + 580 + 370 + 210 

Arbeitslosenquote 

insg. märuü. 1) weib1. 1) 

3,4 

6,1 8,2 2,8 

6,2 7,9 3,4 
5,4 6,7 3,5 
5,5 6,6 3,8 

5,8 6,7 4,3 
6,5 7,4 5,1 
6,2 6,9 5,1 
519 616 419 

+2,7 
+0,1 -0,3 +0,6 
-0,8 -1,2 +0,1 
+0,1 -0,1 +0,3 
+0,3 +0,1 +0,5 
+0,7 +0,7 +0,8 

- 0,3 -0,4 -0,1 

-0 13 -0 14 -011 

...................... ____ ......... a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ••• = ••••••••••••••••••••••• ___ ••• a ••• z~== 

1) PUr den zeitraum 1981 - 1987 Hochrechnung der geschlechts spezifischen unselbständig Beschäftigten jeweils aus dem 
Durchschnitt Jänner, Juli; 1988 Hochreclurung aus dem Durchschnitt Jänner und Juli bis Dezember 

2) Bei Arbeitsl0Beßluote Angabe der Absolutverändenmg (in Prozentpunkten) 
Quelle: Bundesministeriun !Ur Arbeit und Soziales 

f-' 
(!) 

0 
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Tabelle 19: Vorgemerkte Arbeitslose nach dem Geschlecht 1981 bis 1989 

Veränderung gegenüber dem Vorjahr 
B e s t a n d a b sol u t r e 1 a t i v ( ~) 

Quartal/ insg. mllnn1. weibl. i nsg. männl. weibl. insg. männ1. weib1. Jahr 

1981 69.295 38.008 31.286 + 16.134 +11.464 + 4.669 +30,3 +43,2 +17,5 
1982 105.346 65.126 40.220 +36.051 +27.118 + 8.934 +52,0 +71 ,3 +28,6 
1983 127.376 79.819 47.556 +22.030 +14.693 + 7.336 +20,9 +22,6 +18,2 
1984 130.469 80.599 49.870 + 3.093 + 780 + 2.314 + 2,4 + 1,0 + 4,9 
1985 139.447 84.155 55.292 + 8.978 + 3.556 + 5.422 + 6,9 + 4,4 +10,9 I-' 

1986 151.972 88.856 63.116 +12.525 + 4.701 + 7.824 + 9,0 + 5,6 +14,2 
<D 
I-' 

1987 164.468 95.015 69.453 +12.496 + 6.159 + 6.337 + 8,2 + 6,9 +10,0 

1988 158.631 89.829 68.802 - 5.837 - 5.186 651 - 3,5 - 5,5 - 0,9 

1989 149.177 81.001 68.176 - 9.454 - 8.828 626 - 6,0 - 9,8 - 0,9 

lI89 188.722 119.578 69.144 -21.077 -19.547 - 1. 530 -10,0 -14,0 - 2,2 

1I/89 129.655 63.982 65.673 -10.163 - 8.782 - 1. 381 - 7,3 -12,1 - 2,1 
111/89 115.715 55.022 60.693 - 4.674 - 4.074 600 - 3,9 - 6,9 - 1,0 

IV/89 162.615 85.422 77.193 - 1. 904 - 2.911 + 1. 007 - 1,2 - 3,3 + 1,3 

=======:=======:========~======:2========================================================================================= 

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
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Tabelle 20: Arbeitslosenquoten nach dem Geschlecht 1981 bis 1989 

Veränderung gegenüber dem Vorjahr 

Arbeitslosenquote (%) (in %-Purikten) 
Quartal/Jahr insgesamt männlich weiblich insgesamt männl ich weiblich 

1981 2,4 2,2 2,7 + 0,5 + 0,6 + 0,4 
1982 3,7 3,8 3,5 + 1,3 + 1,6 + 0,8 
1983 4,5 4,7 4,1 + 0,8 + 0,9 + 0,6 
1984 4,5 4,7 4,3 :!: 0,0 :!: 0,0 + 0,2 
1985 4,8 4,9 4,7 + 0,3 + 0,2 + 0,4 
1986 5,2 5,1 5,2 + 0,4 + 0,2 + 0,5 
1987 5,6 5,5 5,7 + 0,4 + 0,4 + 0,5 
1988 5,3 5,1 5,6 - 0,3 - 0,4 - 0,1 
1989 5,0 4,6 5,5 - 0,3 - 0,5 - 0, 1 

1/89 6,3 6,8 5,6 - 0,8 - 1,2 - 0,2 

II/89 4,4 3,7 5,3 - 0,4 - 0,5 - 0,2 

III/89 3,8 3,1 4,8 - 0,2 - 0.,3 - 0,2 
IV/89 5,3 . 4,8 6,1 -0,2 -0,2 -0,1 
============================================================================================================= 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (unselbständig Beschäftigte) 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (vorgemerkte Arbeitslose) 

I--' 
<.D 
I\) 
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T~belle 21: Arbeitslosenzahlen nach Geschlecht und Altersgruppen 1989 

Alter Arbeitslosenzahl 
Veränderung gegenüber dem Vorjahr 

a b sol u t r e 1 a t i v (X) 
(in Jahren) insg. männl. weibl. insg. männl. weibl. insg. männl. weibl. 

15 - 18 4.751 1.945 2.805 -1.080 - 423 - 658 -18,5 -17,9 -19,0 
19 - 24 31.322 15.935 15.386 -5.114 -3.505 -1.610 -14,0 -18,0 - 9,5 
25 - 29 26.554 13.547 13.006 -1.380 -1. 632 + 251 - 4,9 -10,8 + 2,0 
30 - 39 36.245 19.778 16.468 -2.258 -2.524 + 267 - 5,9 -11,3 + 1,6 
40 - 49 30.196 17 .020 13.176 -1. 735 -1.711 24 - 5,4 - 9,1 - 0,2 
50 - 54 12.381 6.852 5.529 +1.423 + 320 +1.103 +13,0 + 4,9 +24,9 

~ 

55 - 59 6.964 5.486 1.478 + 679 + 635 + 44 +10,8 + 13,1 + 3,1 (!) 

cu 
mind.60 764 437 327 + 10 + 10 + 1,3 + 2,3 - 0,3 

insgesamt 149.177 81.001 68.176 -9.454 -8.828 - 626 - 6,0 - 9,8 - 0,9 

15 - 24 36.072 17.880 18.192 -6.194 -3.928 -2.267 -14,7 -18,0 -11 ,1 

Lehrstel1en- 3.108 1.155 1.953 -1.094 - 482 - 612 -26,0 -29,4 -23,9 
suchende 

15 - 24 (inkl. 
Lehrstel1en- 39.180 19.035 20.144 -7.288 -4.410 -2.880 -15,7 -18,8 -12,5 
suchende) 
============================================================================================================= 

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
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Tabelle 22: Arbeitslosenquoten nach Geschlecht und Altersgruppen 1989 

Veränderung 1988/89 
Alter Arbeitslosenquoten (%) (i n %-Punkten) 

(i n Jahren) insgesamt männlich weiblich insgesamt männl ich weiblich 

15 - 18 2,4 1,7 3,2 - 0,4 - 0,3 - 0,5 
19 - 24 5,8 5,7 6,0 - 0,9 - 1,2 - 0,5 
25 - 29 5,7 5,0 6,6 - 0,5 - 0,8 - 0, 1 
30 - 39 4,9 4,5 5,4 - 0,4 - 0,7 - 0, 1 
40 - 49 4,4 4, 1 4,7 - 0,3 - 0,4 - 0,2 
"50 - 54 5,5 4,8 6,7 + 0,2 - 0,2 + 0,8 
55 - 59 5,8 6,2 4,8 + 0,7 + 0,9 + 0,4 
mind.60 2,8 2,4 3,4 + 0,2 + 0,1 + 0,3 

insgesamt 5,0 4,6 5,5 - 0,3 - 0,5 - 0, 1 
15 - 24 4,9 4,6 5,2 - 0,7 - 0,9 - 0,6 

15 - 24 (inkl. 
lehrstellensuchende) 5,3 4,9 5,8 - 0,9 - 1,0 - 0,7 
======================================='========================================================================= 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (unselbständig Beschäftigte (grenzjahrgangs­
bereinigt)) 
Bundesm1n1sterium für Arbeit und Soziales (vorgemerkte Arbeitslose) 

~ 
C!) 

~ 
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Tabelle 23: Arbeitslosenzahlen nach Geschlecht und höchster abgeschlossener Ausbildung 1989 

Veränderung gegenüber dem Vorjqhr 
Arbeitslosenzahl a b sol u t relativ (%) 

Ausbildungsstufen insg. männl. weibl. insg. männl. wei b 1 . insg. männl. weibl. 

Kein Abschluß, Pflichtschule 70.232 35.434 34.798 -5.559 -4.500 -1 .061 - 7,3 -11,3 - 3,0 
Lehre, Meisterprüfung 55.602 36.468 19.133 -3.549 -3.858 + 308 - 6,0 - 9,6 + 1,6 
Berufsbildende mittlere Schule 9.181 2.148 7.033 - 231 - 110 - 122 - 2,5 - 4,9 - 1,7 
Allgemeinbildende höhere Schule 4.202 1.947 2. 255 + 164 + 35 + 129 + 4,1 + 1,8 + 6,1 
Berufsbildende höhere Schule 4.638 2.432 2.206 100 99 - 0,0 - 3,9 + 4,7 I-' - + (!) 

(Jl 

Universität, Akademie u.ä. 4.196 1.973 2.223 + 207 17 + 224 + 5,2 - 0,9 +11 ,2 

Ungeklärte Ausbildung 1.127 600 527 - 482 - 279 - 203 -30,0 -31,7 -27,8 

insgesamt 149.177 81.001 68.176 -9.454 -8.828 - 626 - 6,0 - 9,8 - 0,9 
======================================================================================================================== 

Quelle : Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
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Tabelle 24: Arbeitslosenquoten nach Geschlecht und höchster abgeschlossener Ausbildung 1989 1) 1a) 

Ausbildungsstufen 

Kein Abschluß, Pflichtschule 

Lehre, Meisterprüfung 

Berufsbildende mittlere Schule 

Allgemeinbildende höhere Schule 
Berufsbildende höhere Schule 
Universität, Akademie u.ä. 

insgesamt 1b) 

offizielle Quote 2) 

Arbeitslosenquote (%) 

insg. männl. weibl . 

8,3 

4,3 

2,8 

3,0 

2,4 
2,1 

5,0 

5,0 

8,1 

3,9 

1,7 

2,6 

2,1 

1,8 

4,5 

4,6 

8,5 

5,4 

3,3 

3,5 
3,0 

2,7 

5,6 

5,5 

Ver ä n der u n g 1988/89 

(in %-Punkten) 

insg. männl. weib!. 

-0,3 

-0,4 

-0,1 

+0,2 

-0,3 
~O 0 , 

-0,3 

-0,3 

-0,7 
- 0,5 

-0,1 

+0,1 

-0,2 

~O , 

-0,5 

-0,5 

+0,1 

-0 , 2 

-0,3 

+0,2 
-0,3 

+0,3 

-0,2 

-0,1 
===~==_====.==_.=~=a.==.=====.====================================================================================== 

1) . Quotenberechnung auf der Basis der unselbständig Beschäftigten des Mikrozensus (Jahresdurchschnitte 1988, 
1989 (vorläufig)); 

1a) unselbständig Beschäftigte ohne Anstaltsbevölkerung fUr die ausbildungsspezifischen Quoten 

1b) unselbständig Beschäftigte insgesamt für die Gesamtquote 

2) Quotenberechnung auf der Basis der unselbständig Beschäftigten des Hauptverbandes (Jahresdurchschnitte 1988, 1989) 

Quelle: ÖStZ (Mikrozensus .. 1988, 1989 (vorläufig» 
Hauptverband der Osterreichischen Sozialversicherungsträger 
Bundesministerium f\1r Arbeit tmd. Soziales 

I--' 
<.D 
(j) 
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Tabelle 25: Arbeitslosenzahlen nach Geschlecht und Berufen (Bereiche, Berufsabteilungen, wichtige Berufsobergruppen) 1989 

Veränderung gegenUber dem Vorjahr 
Arbeitslosenzahl a b sol u t r e 1 a t 1 y (I) 

R e r u I e in5g. mInnt. weib I. In59· mlnn\. weib\. 1n59· llllinnl. weibl. 

~~~!!f~~~~~!~~~~ 

Saisonberufe 1) 42.984 27.807 15.177 -3.621 -3.599 - 22_ - 7,8 -1\,5 - 0,1 
Nlcht5alsonberufe 106.141 53.170 52.971 -5.848 -5.235 - 613 - 5,2 - 9,0 - 1,1 
davon, Produktionsberufe 2) 42.849 29.905 12.944 -4.653 -3.749 - 905 - 9,8 -1\,1 - 6,5 

DIenstleistungsberufe 3) 63.292 23.265 40.027 -1.195 -1.487 + 292 - 1,9 - 6,0 + 0,7 

@~~~f~!~~~!1~~9~D~ 

Land- und forstwirtschaft1iche Berufe 3.985 2.604 1.381 - 534 - 425 - 109 -11,8 -14,0 - 7,3 
Produktionsberufe 61 .494 48.408 13.086 -7.777 -6.878 - 899 -11,2 -12,4 - 6,4 
Hande1s- und Verkehrsberufe 19.880 9.692 10.187 - 746 - 978 + 231 - 3,6 - 9,2 + 2,3 
DIenstleistungsberufe l.e.S. 31.255 8.747 22.508 + 49 26 + 74 + 0,2 - 0,3 + 0,3 
Technische Berufe 3.268 2.800 468 - 334 - 320 - 14 - 9,3 -10,3 - 2,9 
Rechts-, Verwaltungs- und BUroberufe 20.694 5.927 14.766 - 510 - 268 - 243 - 2,4 - 4,3 - 1,6 I-' 

<D 
Gesundheits-, Lehr- und Kulturberufe 8.550 2.198 5.751 + 382 + 5B + 323 + 4,7 + 2,1 + 6,0 -...J 

unbestlmt 51 24 28 + 14 + 6 + 9 +37,8 +33,3 +47,4 

Insgesamt 149.177 81.001 68.176 -9.454 -8.82B - 626 - 6,0 - 9,8 - 0,9 

~!!~g~~~b!~~_@~r!!!~2~~rg~!!~~~~~ 

Bauberufe 18.645 18.504 142 -3.124 -3.129 + 6 -14,4 -14,5 + 4,4 
Metallarbeiter/Elektriker 15.262 12.624 2.638 -1.955 -1.743 - 212 -11,4 -12,1 - 7,4 
HIlfsberufe 11 1 geaeiner Art 10.689 6.827 3.861 - 629 - 458 - 171 - 5,6 " 6,3 - 4,2 
Hande lsberufe 13.858 4.540 9.318 - 178 - 368 + 189 - 1,3 - 7,5 + 2,1 
Hotel-, Gaststätten-, Küchenberufe 20.354 6.699 13.654 + 36 46 + 81 + 0,2 - 0,7 + 0,6 
Allgemeine Verwaltungs- und Büroberufe 20 .209 5.617 14.592 - 443 - 200 - 243 - 2,1 - 3,4 - 1,6 
••• a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :_: •• :. 

I) Land- und forstwlrtschafltlche Berufe, Blu- und Fremdenverkehrsberufe 
2) ohne Bauberufe 
3) ohne Fremdenverkehrsberufe 

Quelle: Bunde~lnisterlum fUr Arbeit und Soziales 
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1) 
Tabelle 26: Arbeitslosenquoten nach Geschlecht und Berufen (Bereiche, Berufsabteihmgen, wichtige Berufsobergruppen) 1969 

Arbeitalosenquote (:10 

Berufe insgesamt m!!nnlich weiblich insgesamt 

~r!!f!~~~!S:!:!!ll. 

Saiaonberufe 2) 11,7 10,9 13,5 - 1,2 

Nichtaaisonberufe 4,1 3,5 4,9 - 0,2 
davon: Produlttionsberufe 3) 5,0 4,4 7,8 - 0,6 

D1~tleUtungsberufe 4) 3,6 2,6 4,3 - 0,1 

~n!L.S8bteil!!!&!ml. 

Land- und foratvirtschaft1iche Berufe 10,0 8,8 13,7 - 0,9 
Produktionsberufe 6,0 5,6 7,6 - 0,7 
Handels- und Verkehrsberufe 4,4 3,6 5,5 - 0,2 
Dienstleiatungsberufe i.e.S. 9,3 10,0 9,0 ! 0,0 

Technische Berufe 2,6 2,5 3,6 - 0,5 
Rechts-, VeIWBltungs- -und BUroberufe 3,0 1,6 4,1 - 0,1 
Gesundheits-, I.ehr- und Kulturberufe 2,7 2,9 2,7 ! 0,0 

insge8amt 5,0 4,5 5,6 - 0,3 
offizielle Quote 5) 5,0 4,6 5,5 - 0,3 

~~te ~rufsobergruppen: 

Bauberufe 10,2 10,2 - 1,9 

Metallarbeiter/Elektriker 3,6 3,2 7,3 - 0,5 
Hilfsberufe allgemeiner Art 15,1 17,2 12,4 + 0,4 

Handelsberufe 5,5 4,9 5,6 - 0,2 
Hotel-, Gaststätten-, KUchenberufe 14,2 15,5 13,6 - 0,3 
Allgemeine Ve.rvaltungs- und BUroberufe 3,7 2,7 4,3 ! 0,0 

Veränderung 1968/69 

(in S-Punkten) 

mIInnlich weiblich 

- 1,5 - 0,5 

- 0,3 - 0,1 
- 0,5 - 0,3 
- 0,2 - 0,1 

- 0,7 - 1,5 
- 0,6 - 0,4 
- 0,4 - 0,1 
- 0,5 + 0,1 

- 0,4 - 0,7 

- 0,1 - 0,2 
+ 0,2 ! 0,0 

- 0,5 - 0,2 
- 0,5 - 0,1 

- 1,9 

- 0,5 - 1,0 

+ 0,9 - 0,2 
- 0,5 - 0,1 

- 0,2 - 0,3 
+ 0,1 - 0,1 

.E ................ ~ .............. ~ ••• m.:a .. = •• c ••••• =.=== •• cw ..... a ................... ZC •• ac2C: ...................... za .................... za .. 

1) Quotenberechnung auf Basis der unselbständig BesChäftigten des 'Mikrozensus (0 1968, 0 1969 (vorläufig» 
2) Land- und forstvirtschaftliche Berufe, Bau- und Fremdenverkehrsberufe 
3) olme Bauberufe 
4) olme Fremdenverkehrsberufe 
5) Quotenberechnung auf Basis der unselbständig Beschäftigten des Hauptverbandes (0 1966, 0 1969) 

Q,lelle: ÖStZ (Hikrol.ensus 1968, 1969 (vorläufig», Hauptverband der Ilsterreichi8chen Sozialversicherungsträger , 
amdesmin1steriln fUr Arbeit und Soziales 

f-' 
c.o 
(Xl 
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Tabelle 27: Arbeitslosenzlhlen nach Geschlecht und Wirtschaftszweigen 
(Sektoren, Abteilungen, wichtige zusammengefaBte Wirtschaftsklassen) 1989 

Veränderung gegenüber dem Vorjahr 
Arbeitslosenzahl absolut relatIv (I) 

W1rt~!hlft;lW!jg! lnsgmmt männlIch weiblich InsgtsallIt lI!nn I1ch weibl1ch insgesalllt mlnnl fch welbl1ch 

~ir!~~~!f!~~~~!2r~~~ 

Prillllirsektor 3.692 2.462 1.230 - 443 - 363 81 -10,7 -12,8 - 6,2 
Sekundärsektor 1) 62.276 46.346 15 .930 -7.682 -6.766 - 917 -11,0 -12,7 - 5,4 
TertiKrsektor 75.674 28.775 46.898 + 47 -1.085 +1.131 + 0,1 - 3,6 + 2,5 

~!r!~~~!f!~!~!~!!~~9~~! 
Land- und Forstwirtschaft 3.692 2.462 1.230 - 443 - 363 81 -10,7 -12,8 - 6,2 
Energie- und Wasserversorgung 165 116 49 21 17 4 -11,3 -12,8 - 7,5 
Bergbau; Stelne- und Erdengewinnung 758 663 95 - 135 - 141 + 6 -15,1 -17,5 + 6,7 
Verarb. Gewerbe; Industrie 36.161 21.633 14.529 -3.554 -2.682 - 871 - 8,9 -11,0 - 5,7 
Bauwesen 25.192 23.935 1.258 -3.972 -3.925 47 -13,6 -14,1 - 3,6 
Handel; Lagerung 23.282 8.915 14.367 + 86 - 332 + 418 + 0,4 - 3,6 + 3,0 

Beherbergungs- und Gaststättenwesen 23.482 7.875 15.607 + 134 - 110 + 244 + 0,6 - 1,4 + 1,6 

-10,1 - 6,3 
I--' 

Verkehr; NachrlchtenUbeniittlung 4.548 3.407 1.141 - 386 - 384 3 - 7,8 (!) 

Geld- und Kreditwesen 5.073 2.447 2.626 116 171 55 - 2,2 - 6,5 + 2,1 
(!) - - + 

Persönliche, soziale, öffentliche Dienste 19.289 6.132 13.157 + 330 87 + 417 + 1,7 - 1,4 + 3,3 

insgesamt aus Wirtschaftsklassen 2) 141.642 77 .583 64.058 -8.078 -8.213 + 134 - 5,4 - 9,6 + 0,2 

Schulabgänger 2.738 976 1.761 - 942 - 352 - 591 -25,6 -26,S -25, I 

sonstige 4.798 2.442 2.356 - 434 - 263 - 170 - 8,3 - 9,7 - 6,7 

insgesamt 149 . 177 81.001 68.176 -9.454 -8.828 - 626 - 6,0 - 9,8 - 0,9 

!~~g~~~~l!~_~ir!!~~!!!!~!!~!~~~ 

Erzeugung und Verarbeitung von Hetallen 16.076 11.195 4.881 -1.436 -1.188 - 249 - 8,2 - 9,6 - 4,9 
Verkehr, Nachrichtenübenlittlung 4.548 3.407 1.141 - 386 - 384 3 - 7,8 -10,1 - 0,3 
Körperpflege, Reinigung, Bestattung 4.672 890 3.781 + 57 13 + 69 + 1,2 - 1,4 + 1,9 

öffentliche Olenste 5.325 2.202 3.124 33 - 128 + 96 - 0,6 - 5,5 + 3,2 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •• ::== •• ::.=:::= 

I) Einschlie81ich Energle- und Wasserversorgung 
2) Es werden nur die vor der Arbeitslosigkeit in Beschäftigung gestandenen vorgemerkten Arbeitslosen nach ihrer früheren 

Wirtschaftsklassenzugehorlgkeit erfa8t. 

Quelle: Bundes.inlsterlum fUr Arbeit und Soziales 
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T~belle 28 : Arbeitslosenquoten nach Geschlecht und Wirtschaftszweigen 
(Sektoren. Abteilungen. wichtige zusammengefaßte WIrtschaftsklassen) 1989 

Arbeitslosenquote (%) Veränderung 1988/89 

Wirtschaftszweige 
(in I-Punkten) 

insgesillllt männlich weiblich insgesamt männl ich weiblich 

~i~~~~~~f~~~~~~2r~~~ 

Primärsektor 11,7 11.5 12,2 - 1,0 - 1.2 - 0,7 

Sekundärsektor 1) 
5.5 5.6 5.4 - 0.7 - 0".8 - 0.3 

Terti räsektor 4, 2 3, 2 5.2 - 0,1 - 0,2 ! 0.0 

~ir~~~~~f~~~~~~il~~9~~~ 

Land- und Forstwirtschaft 11.7 11,5 12.2 - 1.0 - 1,2 - 0.7 

Ene~gie- und Wasserversorgung 0.5 0.4 1.0 - O. 1 - 0,1 ! 0.0 
Bergbau; Steine- und Erdengewinnung 3.7 3.6 4.5 - 0.5 - 0.6 + 0.3 

Verarb. Gewerbe; Industrie 4.4 3.8 5.5 - 0,4 - 0.5 - 0.4 

Bauwesen 10.2 10,9 4.6 - 1,6 - 1,8 - 0.3 
Handel; Lagerung 5.6 4.6 6.4 - 0.1 - 0.3 ! 0.0 
Beherbergungs- und Gaststättenwesen 16.0 14.4 17.0 - 0.3 - 0,7 - 0.1 
Verkehr; Nachri chtenübermi t tl ung 2.1 1.9 2.9 - 0.2 - 0.2 - 0.1 
Geld- und Kreditwesen 2.6 2.4 2.7 - 0.2 - 0.3 - O. I 
Persönliche. soziale, öffentliche 

! ! ! Dienste 2.4 1,7 2.9 0.0 0,0 0.0 

insgesamt aus Wirtschaftsklassen 2) 4.8 4.4 5.3 - 0.3 - 0.6 - 0.1 
insgesamt 5.0 4.6 5.5 - 0.3 - 0.5 - O. I 

~~~g~~~~!~~_~ir~~~~~f~~~l~~~~~~ 

Erzeugung und Verarbeitung von 
Metallen 4.2 3.8 5.7 - 0.4 - 0,4 - 0.3 
Verkehr. NachriChtenübermittlung 2,1 1.9 2.9 - 0.2 - 0.2 - 0.1 
Körperpflege. Reinigung. Bestattung 8.1 7.4 8.3 - 0.2 - 0.4 - O. I 
Öffentliche Dienste 1.1 0,9 1,5 - O. 1 ! 0.0 ! 0.0 
~~~~s==z:s===a •••• =.~=.s ••• z •••••••• =.=.: ••••• = ••••• ==aa==_= •••• _.=_.::=:_::_._ ••••• _.:::=::::::::::: •• :.: •••• 

I) Einschließlich Energie- und Wasserversorgung 
2) Es werden nur die vor der Arbeitslosigkeit In Beschäftigung gestandenen vorgemerkten Arbeitslosen 

nach ihrer früheren Wirtschaftsklassenzugehörigkeit erfaBt (d.h. ohne Schulabgänger, Berufsrück­
kehrer/-innen u.a ••• ). Für die Quotenberechnung wird die u. Präsenzdiener und Karenzurlaubsgeld­
bezieherinnen reduzierte Gesaatbeschäftlgtenzahl verwendet. 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozlalversicherungstrliger (unselbständig Beschäftigte; 
Durchschnitt über 12 Monatsendbest~de) 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (vorgemerkte Arbeitslose) 
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Tabe 11 e 29 : Sunrne der Zugänge an Arbe I ts I asen nach Gesch I echt und Berufen (Oerel ehe. Berufsabteil ungen. wicht I ge Berufsobergruppen ) 1989 

$UIIII@ dl" Verln~e,ung ge~MUher dem Vodahf 
Zugänge an Arbeits losen absolut relativ (S) 

B e r u f e Insg . .,änn! . weib! . lnsg. lIännl . welbl. lnsg . ..ännl . welb1. 

~mf~~m!~~~~ 
SI isonberuf e I) 185.570 119 .480 66.090 - 6 .056 - 6.428 + 372 - 3.2 - 5.1 + 0.6 
Nlchtstl sonberufe 310.524 163.262 147.262 - 8.751 - 8.774 + 23 - 2.7 - 5.1 + 0.0 
davon: Produktionsberufe 2) 134 . 741 100.425 34 .316 -10.400 - 1.813 -2.587 - 7.2 - 7.2 - 7,0 

Dienst leIstungsberufe 3) 175.783 62 .837 112.946 + 1.649 961 +2.610 + 0,9 - 1,5 + 2,4 

~~r~fa~tt!!~!!g~!!~ 

llnd- und forstwlrtschlftl1che Berufe 13.885 9 .543 4.342 - 1.453 - 1.252 - 201 - 9.5 -11,6 - 4,4 
Produkt Ionsberufe 209 .739 175.043 34.696 -16 . 132 -13.542 -2 .590 - 7,1 - 7,2 - 6,9 
Hlnde 15- und Verkehrsberufe 58.762 28 .930 29.832 102 915 + 813 - 0.2 - 3.1 + 2.8 
Dienst leistungsberufe l.e .S. 127 .647 40.921 86.726 + 1. 335 + 799 + 536 + 1.1 + 2.0 + 0.6 
Technische Bervfe 8.635 7.432 1.203 353 426 + 73 - 3.9 - 5.4 + 6.5 
Rechts-. Verwaltungs- und BUroberufe 53.957 13.322 40.635 + 249 234 + 483 + 0.5 - 1.7 + 1.2 N 

Gesundhelts-. lehr- und Kulturberufe 23.469 7.551 15.918 + 1.649 + 368 +1.281 + 7.6 + 5.1 + 8,8 0 
f-> 

unbestllnt 307 150 157 + 119 + 73 + 46 +63.3 +94.8 +41.4 

Insgesamt 496.401 282.892 213.509 -14.688 -15.129 + 441 - 2.9 - 5.1 + 0.2 

~~~9~!~!t!_~m!~2~mmPt~! 

Bauberufe 74.998 74 .618 380 - 5.732 - 5 .729 3 - 7.1 - 1.1 - 0.8 

Metall.rbel ter/E1 eHrt ker 41.334 42 . 129 5.205 - 4.181 - 4.256 - 525 - 9,2 - 9,2 - 9.2 
Hilfsberufe .l1g_1ner Art 32 .029 20.523 11.506 + 697 + 149 52 + '2.2 + 3.8 - 0,4 
Hande 15berufe 38.563 11.487 27.076 371 170 + 541 + 1.0 - 1.5 + 2.0 
Hotel-. GutsUtten-. KUchenberufe 96.687 35.319 61.368 + 1.129 + 553 + 516 + 1.2 + 1.6 + 0.9 

Allgemeine Verwa1tungs- u. BUroberufe 52.691 12.537 40 . 154 + 368 110 + 418 + 0.7 - 0.9 + 1.2 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ••••••••••••••••••••••• 

I) Land- und forstwtrtschaft I tche Berufe. Bau- und Fremdenverkehrsberufe 

2) ohne Baubervfe 

3) ohne Fremdenverkehrsberufe 

Quelle : Bundesalntstertum fUr Arbeit und Sozhles 

... 
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TalJelle 30 : Bestand an vorgemerkten Arbeitslosen nach Vormerkdauer 1) (Prozentantelle), 
Geschlecht, Alter .m Berufsabteilungen 1989 

Vormerkdauer (Prozentanteile) 

bis 3 bill 6 bill 1 Jahr 
Alter (in Jahren) unter 3 unter 6 unter 12 urd 
BerufsabteUungen HoMte Monate HonIlte länger 

15 - 18 82,6 13,2 3,3 0,8 

19 - 24 12,8 17,3 6,8 3,2 

25 - 29 59,3 19,6 11,2 9,8 

30 - 39 54,9 19,7 11,6 13,8 
40 - 49 49,3 19,4 12,5 18,9 

50 54 40,7 18,7 16,1 24,5 

55 - 59 36,9 18,4 16,6 28,0 

1IIini.60 32,5 17,0 14,0 36,4 

insgesamt 57,1 18,7 11,0 13,1 

männlich 59,4 17,2 10,0 13,4 
weiblich 54,3 20,5 12,3 12,9 

Prozent 

100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

Prozentanteilsveränd~rung 1988/A9 (in %-Punkten) 

15 - 24 + 3,1 - 1,9 - 0,9 - 0,3 
25 - 49 + 2,1 - 1,2 - 0,6 - 0,1 
mind.50 - 3,0 - 0,6 + 3,2 + 0,4 

insgellaDt + 1,0 - 1,3 - 0,1 + 0,4 

Juli 1989 Vormerkdauer (Prozentanteil~) 
Land- und focst~"i:ctschaftl. Berufe 52,3 14,2 16,2 17,2 100 
Produktionsberufe in Bergbau, 
Industrie urd Gewoerbe 46,0 18,9 16,8 18,3 100 
Handels- und Verkehrsberufe 47,8 20,6 14,5 17,0 100 
Dienstleisrungsberufe 1. e. S. 51,0 20,9 13,7 14,4 100 
Technische Berufe 50,1 16,2 14,4 19,2 100 
Rechts-, Vervalrungs- und 
BUroberufe 49,1 19,2 13,9 17,8 100 
Gesundheits- , Lehr- und 
Ku! turberufe 52,6 19,2 14,0 14,1 100 

insgesaat 2) 48,5 19,5 15,1 17,0 100 ------... -

insgesamt 
IIbsolut 

4.751 

31.322 
26.554 
36 . 245 
30.196 
12.381 
6.964 

764 

149.177 
81.001 
68.176 

1.206 

41.213 
17.046 
19.533 
3.431 

21.388 

9.156 

113.062 

1) Abgeschnittene Dauer der Arbeitaloaiglteit der HonIltsendbeatlnde (gerechnet va. Zugang bill zu. jeweiligen 
Honatast1chtq); Kurzunterbrechungen der Vor.erkung bill zu 28 Tagen werden Uberbruckt, wobei die IkIter­
brechungszeit aiteingerecmet vird. 

2) inklusive Arbeitsloae oIJne genauere Berufsangabe (Kategorie "unbeatinlllt") 

Quelle: lUxIe:s.1n1ateri_ fUr Arbeit uncI Soziales 
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Tahollo 31: Ahgang In vorgomorkton Arboltelolon noch Vorwollclnuornntollon, 11 Goschlocht, Altor und Berufaabtollungon 1989 

Antoll dor Abgänge mit mlnd. Veränderung 1988/89 
Altor (In Jahren) 1 Johr Verwelldluor an Illon Abgllngen (\) (In \-Punkten) 
Berufslbtellungen Insg. mllnnl. welbl. Insg. mllnnl. welbl. 

15 - 18 0,4 0,4 0,3 - 0,1 - 0,1 - 0,3 
19 - 24 1.2 0.9 1.8 0,1 - 0,1 ~ 0,0 
25 - 29 3,7 2,7 5,1 + 0,1 !: 0,0 + 0,1 
30 - 39 5,1 4,8 6,0 + 0,2 + 0,1 + 0,3 
40 - 49 6,3 6.7 5,7 + 0,4 + 0,4 + 0,6 
50 - 54 7,5 7,6 7,4 + 0,9 2) + 1,1 2) + 0,8 2) 

55 - 59 9.4 10.3 6,6 

mlnd.60 12.3 13,5 10.5 + 0,4 - 1,3 + 2,1 

Insgesamt 4,0 3,8 4,2 + 0,3 + 0,2 + 0,4 

Land- und forstwlrtscbaftlJche Berufe 1,6 1,5 1,8 + 0,1 + 0,1 + 0,1 

ProduktIonsberufe In Bergbau, Industrie und Gewerbe 4,0 3,5 6,2 + 0,4 + 0,2 + 1,1 

Handels- und Verkebraberufe 4,9 5,3 4,5 + 0,3 + 0,2 + 0,5 

Dlenstleillungiberute l.e.S. 2,3 1,9 2,5 ! 0,0 ! 0,0 ! 0,0 

Technllc he Beru te 7,2 7,1 7,7 + 0,4 + 0,4 + 0,3 

Rechta-, Verwaltungs- und lIUroberufe 6,3 9,1 5,4 + 0,4 + 0,7 + 0,3 

Gesundhelu-, Lehr- und Kulturberule 5,7 6,2 5,5 + 0,4 + 0,1 + 0,6 

Insgesamt 3) 4,0 3,8 4,2 + 0,3 + 0,2 + 0,4 
======================z:z==z========================================================================================================================== 

1) Gesamtdauer der Arbeitslosigkeit der Abgänge (gerechnet vom Zugang bis zum Abgang); Kurzunterbrecbungen der Vormerkung bis zu 
28 Tagen werden UberbrUckt, wobei die Unterbrechungszelt miteingerechnet wird, 

2) Da 1988 fUr die belden Altersgruppen der 50- bIs 54jährlgen und der 55- bis 59jäbrlgen keine Daten vorliegen, beziehen sich die hier 
ausgewiesenen Werte zu den Vorjahres veränderungen auf die Altersgruppe der 50- bis 59jährlgen, 

3) Inklusive Arbeitslose ohne genauere Berufsangabe (Kategorie "unbestimmt") 

Quelle: Bundesministerium rUr Arbeit und Soziales 

N 
0 
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Tabelle 32 : Abgang an vorgemerkten Arbeitslosen nach verveildauer,l) Geschlecht, Alter und Betufsabteilungen 1989 

Durchschnittsverweildauer Verllnderung 1988/89 
Alter ( i n Jahren ) (in Tagen) (in Tagen) 
Berufsabteilungen insg. mlInnl. weibl. insg. JIlIIml. weibl. 

15 - 18 57 56 58 - 6 - 8 - 5 

19 - 24 73 68 79 - 6 - 7 - 5 

25 - 29 103 91 120 - 3 - 6 + 1 

30 - 39 120 110 134 ! 0 - 3 + 3 

40 - 49 133 131 137 + 4 + 3 + 5 

50 - 54 144 140 151 + 11 2) + 13 2) + 8 2) 

55 - 59 164 172 143 

mind . 60 201 204 197 + 23 + 17 + 31 

insgesamt 105 101 112 ! 0 - 1 + 2 

Land- und forstwirtachsftliche Berufe 96 90 110 - 5 - 5 - 6 

Produktionsberufe in Bergbau, Industrie und Gewerbe 104 98 133 ! 0 - 3 + 8 

HaOOels- und Vedcehrsberufe 119 119 118 + 1 + 1 + 1 

Dienstleistungsberufe i.e.S. 86 77 91 ! 0 + 1 ! 0 

Technische Berufe 133 132 140 + 2 + 2 ! 0 

Rechts-, Vervaltmgs- und BUroberufe 133 154 126 + 2 + 8 ! 0 

Gesundheits-, Lehr- und Kulturberufe 123 121 124 ! 0 - 2 + 1 

insgesamt 3) 105 101 112 ! 0 - 1 + 2 
..... ..... _ ... _. __ .. _ .... _____ •••••• _a ••• _ •••••• __ -=~2=~C ••••• ca • .... ............... = __ .................... _____ .... ___ ...... ___ .......... _ ........ __ ........ ac 

1) Gesant dauer der Arbeitslosigkeit der Abgllnge (gerechnet van Zugang bis zun Angang); Kurzunterorechungen der Vormerkung bis zu 28 Tagen 
werden UberbrUclct , wobei die lklterorechungsteit mi telnge rechne t wi rd. 

2) Da 1988 fUr die heiden Altersgruppen der 50- bis 54jllhrigen und der 55- bis 59jllhrigen keine Osten vorliegen, beziehen sich die hier ausgewiesenen 
Werte zu den Vorjahresveränderungen auf die Altersgruppe der 50- bis 59jllhr1gen. 

3) Inklusive Arbeitslose ohne genauere Berufsangabe (Kategorie ··unbestimnt") 

()~lla : ~o8l111n1ltarl\J11 (Ur Arbeit und 50111110a 

f\) 
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Tabelle 33: Arbeitslosenzahlen nach Geschlecht md Bundesländern 1989 

Veränderung gegenüber dem Vorjahr 
Arbeitslosenzahl a b sol u t r e 1 a t i v (%) 

Bundesland insg. männl. weibl. insg. männl. weibl. insg. männl. weibl. 

Burgenland 5.100 3.171 1.929 - 455 - 434 - 21 - 8,2 -12,0 - 1,1 

Kärnten 13.292 7.135 6.157 -1.447 -1.363 - 84 - 9,8 -16,0 - 1,3 
Niederösterreich 22. 732 12.280 10.452 -2.354 -1.899 - 455 - 9,4 -13,4 - 4,2 

Oberöstereich 19.398 10.031 9.367 -2.835 -2.213 - 622 -12,8 -18,1 - 6,2 

Salzburg 6.628 3.588 3.040 - 493 - 406 - 87 - 6,9 -10,2 - 2,8 C\) 

0 

Steiennark 25.284 13.833 11.451 -1.172 -1.454 + 282 - 4,4 - 9,5 + 2,5 (Jl 

Tirol 10.973 6.020 4.953 - 266 - 382 + 116 - 2,4 - 6,0 + 2,4 

Vorarlberg 2.911 1.392 1. 519 - 203 - 100 - 103 - 6,5 - 6,7 - 6,4 

Wien 42.858 23.550 19.308 - 230 - 579 + 348 - 0,5 - 2,4 + 1,8 

insgesamt 149.177 81.001 68.176 -9.454 -8.828 - 626 - 6,0 - 9,8 - 0,9 

============================================================================================================== 

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
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Tabelle 34: Arbeitslosenquoten nach Geschlecht und Bundesländern 1989 

Veränderung 1988/89 

Arbeitslosenquote (%) (in %-Punkten) 

Bundesland insgesamt männlich weiblich insges~ männlich weiblich 

Burgenland 7,1 7,7 6,4 - 0,8 - 1,2 - 0,2 

Kärnten 6,9 6,2 7,9 - 0,8 - 1,2 - 0,2 

Niederösterreich 4,8 4,3 5,6 - 0,6 - 0,7 - 0,4 
Oberösterreich 3,9 3,3 4,8 - 0,6 - 0,8 - 0,4 

Salzburg 3,3 3,1 3,6 - 0,3 - 0,4 - 0,2 

Steiermark 6,1 5,5 7,0 - 0,4 - 0,6 + 0,1 

Tirol 4,5 4,1 5,1 - 0,2 - 0,4 : 0,0 
Vorarlberg 2,3 1,9 3,0 - 0,3 - 0,2 - 0,3 

Wien 5,4 5,5 5,3 - 0,1 - 0,1 : 0,0 

insgesamt 5,0 4,6 5,5 - 0,3 - 0,5 - 0,1 
================================================================================================================ 

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger (unselbständig Beschäftigte) 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (vorgemerkte Arbeitslose) 
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Tabelle 35: Leistungsbezieher im Jahre 1989 : Be troffenheit, Gesamtdauer und Durchschnittsbestand - Relativveränderung 
gegenUber dem Vorjahr (I) 

Veränderung gegen Veränderung gegen Durchschnitts- Veränderung gegen 
Betroffenheit 1) Vorjahr (in I) Cesamtdauer 2) Vorjahr (in I) bestand Vorjahr (in I) 

Alle Personen 452.025 - 2 , 7 109,0 - 2,5 134 . 980 - 4,9 
Männer 266.713 - 5 , 2 101,7 - 4,7 74 . 350 - 9,4 
Frauen 185.312 + 1 , 2 119,4 - 0,2 60.631 + 1,3 
Angestellte 116.456 + 2,0 129,3 - 1,4 41. 250 + 0,8 
Arbeiter 335.569 - 4 2 . , 102,0 - 3,4 93.731 - 7,2 
bia 18 9.191 - 0,8 56,9 - 4,5 1.433 - 4,9 
19-24 113.077 - 8,3 79,1 - 6,7 24.493 -14,2 
25-29 85.624 - 1,5 103,1 - 4,6 24.194 - 5,8 
30-39 107.733 - 1,5 114,0 - 4,3 33.654 - 5,6 
40-49 82.444 - 3,2 127,8 - 4 , 0 28.863 - 6,8 
50-54 32.066 +10,4 150,9 + 4,9 13.254 +16,2 
55-59 19.159 + 2,5 152,9 + 9,0 8 . 028 +12,1 
60 und älter 2.731 + 4,2 141,8 + 0,3 1.061 + 4,7 

Burgenland 18.110 - 5,8 93,5 - 2,7 4.637 - 8,1 
Kärnten 47.084 - 3,3 95,6 - 6,3 12.330 - 9,1 
Niederösterreich 70.431 - 4,4 110,1 - 3,3 21. 244 - 7,2 
Oberösterreich 62.071 - 5,4 102,8 - 6,1 17.484 -10,9 
Salzburg 28.828 - 3,1 81,7 - 3,6 6 . 454 - 6,2 
Steiermark 75.111 - 3,4 108,8 - 1,1 22 . 398 - 4,2 
Tirol 47.090 - 0,8 84,3 - 1,3 10.882 - 1,7 
Vorarlberg 12.008 - 3,2 79,0 - 4,4 2 . 601 - 7,2 
Wien 91.292 + 1,5 147,7 - 0,9 36.952 + 0,9 

Saison 162.144 - 3,2 90 , 4 - 4,6 40.142 - 7,4 
Produktion 128.964 - 6 , 9 112,3 - 2,1 39.680 - 8,5 
Dienstleistungen 160.917 + 1,5 125,1 - 1 , 9 55.157 - 0,1 

Inländer 420.182 - 3,3 111 , 1 - 2,3 127.906 - 5,2 
Aus l änder 31. 843 + 6,0 81,1 - 4,5 7,074 + 1,5 
. a c • •• • • a •••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• • •• • ••••••••••••• • •••••••• c ••••••••• ••••••••••• _ ••••••••••••••••• __ a •••••••• • •• • •• __ • •••• 

1) "Betroffene " Personen, die mindestens einmal im Jahr eine Leistung aus der Arbeitslosenversicherung 
(Arbeitslosengeld und/oder Notstandshilfe) bezogen . 

2) Durchschnittliche Cesamtdauer des Leistungsbezuges (bzv. der Arbeitslosigkeit) im Kalenderjahr 
fUr die jeweils betrachtete Population. 

Quelle : IWS-ARBEITSLOS, Stand März 1990 
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Tabelle 36: Ungleiche Lasten der Arbeitslosigkeit 1989 

Dezilverteilung Mittelwert Betroffenheit AL-Tage 1m Jahresdurch- I-Anteil an J D B I-Anteil "Arbeitslosenquote" 
der Gesamtdauer der (Personen) Kalenderjahr schn1ttsbestand Gesamtbestand kunuliert hm.Iliert (Leistungsbezieher) 

(Betroffene) Ges .... tdauer a Dezil 
1989 

1. Dezil 18 9,91 x 45.202,5 447.957 365 1.227 0,9 1.227 0,9 0,0 (0,04) 

2. Dezil 33 26,41 x 45.202,5 1,193.798 365 3.271 2,4 4.498 3,3 0,1 (0,11) 

3. Dezil 52 42,56 x 5.271 3,9 9.769 7,2 0,2 (0,18) 

4. Denl 68 59,68 x 7.391 5,5 17.160 12,7 0,2 (0,25) 
f\) 

0 
(Xl 

5. Dezil 85 76,31 x .- 9.450 7,0 26.610 19,7 0,3 (0,32) 

6. Denl 102 92,47 x 11.452 8,5 38.062 28,2 0,4 (0,38) 

7. Denl 126 113,80 x 14.093 10,4 52.155 38,6 0,5 (0,47) 

8. Denl 162 142,38 x 17.633 13,1 69.788 51,7 0,6 (0,59) 

9. Denl 245 196,79 x 24.371 18,1 94.159 69,8 0,8 (0,81) 

"10. DezU" 365(366) 329,63 x 40.822 30,2 134.981 100,0 1,4 (1,36) 

452.025 134.981 100,0 4,5 % 4,51 % 

Q\lelle: IWS-ARBEITSLOS (Lel9tungsbezieher), BHAS (eigene Berechnungen) 
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Tabelle 37: Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit nach Geschlecht 
1980-1989 (Vormerkdauergruppenj jeweils Stichtags- ' 
bes tand Augus t ) 

6 Monate Veränderung 12 Monate Veränderung 
und länger zum Vorjahr (X) Wld Hmger zum Vorjahr (%) 

Insgesamt: . 1980 5.727 - 10,2 2.721 - 3,5 
1981 6.631 + 15,8 2.667 - 2,0 
1982 13.714 +106,8 3.970 + 48,9 
1983 22.650 + 65,2 7.894 + 98,8 
1984 25.943 + 14,5 11.858 + 50,2 
1985 27.035 + 4,2 12.970 + 9,4 
1986 30.178 + 11,6 14.249 + 9,9 
1987 36.756 + 21,8 17.935 + 25,9 
1988 37.832 + 2,9 20.276 + 13,1 
1989 35.791 - 5,4 19.142 - 5,6 

l-tinner: 1980 2.655 - 11,6 1.430 - 3,1 
1981 3.265 + 23,0 1. 391 - 2,7 
1982 8.494 +160,2 2.333 + 67,7 
1983 14.653 + 72,5 5.070 +117,3 
1984 16.648 + 13,6 7.855 + 54,9 
1985 16.269 - 2,3 8.268 + 5,3 
1986 17.065 + 4,9 8.519 + 3,0 
1987 20.430 + 19,7 10.475 + 23,0 
1988 20.683 + 1,2 11.572 + 10,5 
1989 18.529 - 10,4 10. 339 - 10,7 

Frauen: 1980 3.072 - 9,0 1.291 - 3,9 
1981 3.366 + 9,6 1.276 - 1,2 
1982 5.220 + 55,1 1.637 + 28,3 
1983 7.997 + ,53,2 2.824 + 72,5 
1984 9.295 + 16,2 4.003 + 41,8 
1985 10.766 + 15,8 4.702 + 17,5 
1986 13.113 + 21,8 5.730 + 21,9 
1987 16.326 + 24,S 7.460 + 30,2 
1988 17.149 + 5,0 8.704 + 16,7 
1989 17.262 + 0,7 8.803 + 1,1 

Quelle: BHAS 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)212 von 809

www.parlament.gv.at



Tabelle 38: Langzeitarbeitslosigkeit 1m Jahre 1989 (Leistungsbezieher): Betroffenheit, Gesamtdauer sovie Anteil der Langzeitarbeitslosen 

Von Langzeitarbeitalosigkeit Veränderung gegen Veränderung gegen 
betroffene Personen 1) Vorjahr (in I) Gesamtdauer 2) Vorjahr (in I) 

Alle Langzeit-AL 74.550 - 3,7 282,5 + 0,6 
Männar 38.129 - 8,7 287,8 + 0,5 
Frauen 36.421 + 2,1 277,0 + 0,9 
Angestellte 28.499 + 0,9 282,9 + 0,5 
Arbeiter 46.051 - 6,3 282,3 + 0,6 
bis 18 183 - 14,9 227,8 - 7,8 
19-24 7.586 - 19,1 252,0 - 0,7 
25-29 12.223 - 7,4 270,2 - 0,5 
30-39 19.262 - 7,3 277,6 - 0,7 
40-49 18.781 - 8,0 288,1 - 0,3 
50-54 9.798 + 24,4 305,8 + 1,6 
55-59 5.975 + 23,5 306,0 + 3,2 
60 und 111 ter 742 + 2,5 301,3 + 2,5 
&.1rgenland 1. 744 - 2,6 269,8 + 0,5 
Karnten 4.942 - 13,0 261,1 + 1,1 
Niederösterreich 12.276 - 5,5 284,4 + 0,6 
Oberöllterreich 9.515 - 14,3 278,6 + 1,0 
Salzburg 1.893 - 9,1 250,0 - 1,2 
Steiermark 12.213 + 1,2 283,5 + 2,1 
Tirol 2.617 + 1,6 250,9 - 0,6 
Vorarlberg 805 - 13,7 248,2 - 0,4 
Wien 28.545 + 1,2 293,1 - 0,4 
Saison 13.326 - 6,7 273,8 - 0,1 
Produktioo 24.548 - 7,0 286,5 + 1,2 
Dienstleistungen 36.676 - 0,1 283,0 + 0,4 

InlNncler 72.647 - 3,9 283,5 + 0,6 
AwllIInder 1.903 + 3,2 244,8 + 2,7 

1) "Betroffene" Persooen, die mehr als 182 Tage im Jahr eine Leistung aus der Arbeitslosenversicherung 
(Arbeitslosengeld und/oder Notstandshilfe) bezogen. 

2) Durchschnittliche Gesamtdauer des Leistungsbezuges (kumuliert) im Kalenderjahr rUr die jeveils 
betrachtete Population. 

Q..Ielle: IWS-ARBEITSLOS, Stand März 1990 

Anteil der Langzeitarbeitslosen 
an allen Betroffenen der 

jeweiligen Populatioo (in I) 

16,5 
14,3 
19,7 
24,5 
13,7 
2,0 
6,7 

14,3 
17,9 
22,8 
30,6 
31,2 
27,2 
9,6 

10,5 
17,4 
15,3 
6,6 

16,3 
5,6 
6,7 

31,3 
8,2 

19,0 
22,8 
17,3 
6,0 

f\) 

I-' 
0 
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Tabelle 39: Gemeldete offene Stellen und Stellenandcangziffecn nach Berufen 
(Sektoren, BerufAsbtel1ungen, wichtigen Beru{sohcrgruppen) 1989 

Offene VerlInderung 
Stellen 1988/89 

ßeruEe insgC!samt absolut 

~!!2~~!sb!!!!~l 

Salsonberufe 1) 13.684 + 3.341 
Nlchtsalaonberufe 31. 915 +11.074 
davon: Produktionsberufe 2) 16.918 + 6.698 -

Dienst1eistungsberufe 3) 14.997 + 4.376 

@.1!!l!!!!!:!~~l 

Land- und forstwirtschaft1iche Berufe 778 + 226 
Produktionsberufe in Bergbau, 
Industrie und Gewerbe 21. 551 + 7.723 
Handels- und Verkehrsberufe 6.194 + 1.408 
Dienst1eistungsberufe 1.e.S. 11. 905 + 3.355 
Technische Berufe 1.369 + 443 
Rechts-, Venmltmgs- und BUroberufe 2.476 + 668 
Gesundhe1ts-, l.ehr- und Kulturberufe 1.326 + 592 

Gesamt 45.599 +14.415 

~usgewllhlte Berufsober~ 

Bauberufe 4.633 + 1.025 

Metallarbeiter, Elektriker 8.005 + 3.447 

Reinigungsberufe 2.250 + 901 
Handelsberufe 4. 727 + 696 
Hotel-, GastsUitten- und' KUchenberufe 8.273 + 2.090 

Allgemeine Venmltu\gs- und BUroberufe 2.330 + 655 

Stellen- *) Verllnderung 
andrangziffer 1988/89 

relativ t!} insgesamt absolut 

+ 32,3 3,1 - 1,4 
+ 53,1 3,3 - 2,1 
+ 65,5 2,5 - 2,1 
+ 41,2 4,2 - 1,9 

+ 40,9 5,1 - 3,1 

+ 55,9 2,9 - 2,1 
+ 29,4 3,2 - 1,1 
+ 39,2 2,6 - 1,0 
+ 47,8 2,4 - 1,5 
+ 36,9 8,4 - 3,3 
+ 80,7 6,4 - 4,7 

+ 46,2 3,3 - 1,8 

+ 28,4 4,0 - 2,0 

+ 75,6 1,9 - 1,9 

+ 66,8 2,8 - 1,8 
+ 17,3 2,9 - 0,6 

+ 33,8 2,5 - 0,8 

+ 39,1 8,7 - 3,6 
................................................................................................................................................. 
1) Land- und forstwirtschaftl1che Berufe, Bauberufe und Frenrlenverkehrsberufe 
2) olme Bauberufe 
3) olme Fremdenverkehrsberufe 

*) Anzahl der Arbeitslosen pro gemeldeter offener Stelle 

~ Bundesndnisterium !Ur Arbeit und Soziales 

IU 
f--' 
f--' 

j 
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Tabelle 40: Abgang an gemeldeten offenen Stellen nach Laufzeit und Berufen 1989 1) 

Abgllnge Anteile der Laufzeilen in % Durchschnittliche 
inagesamt bis unter 1 bis unter 3 3 bis unter 6 6 Monate und abgeschlossene 

Berufe (absolut) 1 Monat Monate Monate l!lnger Laufzeit in Tagen 

~teg~ 

Land- und foratwirtachsftliche Berufe 4.073 44,2 33,5 15,7 6,6 63 

Produktionsberufe in Bergbau, 
Industrie und Gewerbe 94.574 51,7 27,1 13,1 8,1 61 

Handels- und Verkehrsberufe 25.091 45,5 29,8 14,3 10,4 76 

Dienstleistungsberufe i.e.S. 90.177 59,6 28,1 9,1 3,2 40 

Technische Berufe 3.733 28,9 34,8 20,3 16,0 102 

Rechts-, Verwa1tungs- und BUroberufe 15.955 58,6 29,5 8,7 3,2 43 

Ccsundhe1ts-, Lehr- und Ku! turberufe 4.922 50,9 27,4 14,7 7,0 60 

Gesamt 238.525 54,0 28,2 11,6 6,2 54 

~~g~~h!s~~ruf~2-~~~Q~nl 

Bauberufe 20.894 47,0 28,5 14,5 10,0 69 

Metallarbeiter/Elektriker 24.759 42,5 29,4 16,9 11,2 76 

Handelsberufe 16.991 40,9 31,0 15,1 13,0 88 

Hotel-, Gastatätten-, KUchenberufe 67.432 60,1 28,1 8,8 3,0 39 

Reinigungsberufe 13.549 58,2 29,2 9,4 3,2 43 

Allgemeine Verwaltungs- und BUroberufe 15.765 58,9 29,5 8,6 3,0 42 

2=--== ...... _.D ...... ~aaaa2c=D __ =a._=.=_= ... =:======2==============2_ •• =====C================C=====.=====_=_=-"2.-===--=--==~=="":sam=_ 

1) Laufzeitdefinition: Zeitdauer zwischen gewllnschtem Eintrittsdatum und Abgang (durch Besetzung, Wegfall); 
JahresS\mDe der Abg!lnge und durchschnittliche abgeschlossene Laufzeit in Tagen 1989 

Quelle: Bundesministeriun fUr Arbeit und Soziales 
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'!'abelle 41: Gc..Tkiüete offene Stellen, offene Lehrstellen und St.ellenandrangziffern 
nach Bundesländern 1989, Jahresdurchschnitte 

Offene Veränderung 1988/89 Stellenan- 1) Veränderung 
Stellen drangziffer 1988/89 

Bundesland insgesamt absolut relativ (X) insgesamt absolut 

Burgenland 1.558 + 563 + 56,6 3,3 - 2,3 
Kärnten 3.360 + 853 + 34,0 4,0 - 1,9 
Niederösterreich 7.178 + 2.615 + 57,3 3,2 - 2,3 
Oberösterreich 9.191 + 3.427 + 59,5 2,1 - 1,8 
Salzburg 3.726 + 941 + 33,8 1,8 - 0,8 
Steiermark 5.402 + 1.966 + 57,2 4,7 - 3,0 
Tirol 3.514 + 829 + 30,9 3,1 - 1,1 
Vorarlberg 2.798 + 1.024 + 57,7 1,0 - 0,8 
Wien 8.872 + 2.197 + 32,9 4 ,8 - 1,7 

Gesamt 45.599 +14.415 + 46,2 3,3 - 1,8 

Offene Lehrstellen 10.032 + 3.457 + 52,6 0,3 - 0,3 

Arbeitslosen- Vakanz-2) 
quote quote 

7,1 2,3 

6,9 1,8 

4,8 1,6 

3,9 1,9 

3,3 1,9 
6,1 1,4 

4,5 1,5 

2,3 2,2 

5,4 1,2 

5,0 1,6 

==============================================~========================================================================--===. 

1) Anzahl der vorgemerkten Arbeitslosen pro gemeldeter offener Stelle 

2) Offene Stellen in % der Summe Unselbständig Beschäftigte und Offene Stellen 

Quelle: Bundesministerium fUr Arbeit und Soziales 

I\.) 

f--> 
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Tabelle 42: Standardisierte internationale Arbeitsloeenquoten nach dem Geschlecht 1968 und 1989 

Arbeitslosenquote Arbeitslosenquote Veränderung 1968/89 

1 988 1 989 (in %-P\Jnkten) 

La n d inagclIIlIIIt InIInnl1ch wciblich insgesamt mIlnnl1ch weiblich insgesamt mIInnlich weiblich 

Australien 7,2 6,6 7,8 6,1 5,6 6,8 - 1,1 - 1,0 - 1,0 
Belgien 9,9 9,0 * - 0,9 
amdearepublik Deutschland 6,1 5,5 - 0,6 
Finnland. 4,5 5,0 4,0 3,4 3,5 3.4 - 1.1 - 1,5 - 0,6 
Frankreich 10,0 7,7 13,1 9,5 * - 0,5 
Großbritannien (tiO 8,3 * 10,0 * 6.0 * 6,4 * 7,8 * 4,1 * - 1,9 - 2,2 - 1,9 
Italien 11,0 8,01) 18,6 1) 10,9 7,9 1) 18,6 1) - 0,1 - 0,1 
Japan 2,5 2,5 2,6 2,3 2,2 2,3 - 0,2 - 0,3 - 0,3 
Kanada 7,7 7,3 8.3 7,5. 7,2 7,8 - 0,2 - 0,1 - 0,5 
Neuseeland 5,6 7,1 + 1,5 
Niederlande 8,3 2) 7,6 2) - 0,7 
Norwegen 3,2 3,0 3,4 4,9 5,1 4,7 + 1,7 + 2,1 + 1,3 
ÖSterreich: nach OEl:D-Def. 3,6 3) 3,3 4,0 3,4 2) - 0,2 
Österrp~ch nach nationaler 
Definition 4) (5,3) (5,1) (5,6) (5,0) (4,6) (5,5) (- 0,3) (- 0,5) (- 0,1) 

Portugal. 5,7 4,0 8,0 5,4 2) - 0,3 
Schweden 1,6 1,6 1,6 1,4 1,3 1,4 - 0,2 - 0,3 - 0,2 
Schweiz 0,6 1) 0,5 1) 0,8 1) 0,5 1) 0,4 1) 0,6 1) - 0,1 - 0,1 - 0,2 
Spanien 19,1 14,8 · 27,4 16,9 12,7 25,1 - 2,2 - 2,1 - 2,3 
USA 5,4 5,3 5,5 5,2 5,1 5,3 - 0,2 . - 0,2 - 0,2 

OEm Gesamt 6,7 * 6,1 * - 0,6 
EX; 9,8 * 8,9 * - 0,9 .... _c __ ~ _________ .................. _.R ••••••••• Z •• =-D=._.=~ •• ~.~.~Q~~.cac~~.w..c.~.~=.==aa= ••• ~ •• =.==D.aQ.= •••••• _._ •• __ ••• __ ••• a •••....................... 

• vorläufig 
1) Quarterly Labour Force Statistics Q 1/90, nicht standardisiert 
2) OEm: Economic ~t1ook; Paris 12/89 
3) Basis ÖStZ-K1krozenaus: Arbeitslose des Mikrozensus bezogen auf Berufstätige des Mikrozensus 
4) nicht vergleichbar 

~ OEm: Department of Economics and Ststistics: Qusrterly Labour Force Statistics Q 1/1990; Paris 1990 
OEm: Department of Economies and Statisties: Economie ~tlook; Paris 12/89 
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Tabelle 43: 

- 215 -

SOiIClmJNG DER ARB~GElJ)BEZIEHER 
NACli DER AUSZJUfLUNGSSUHHE 

IN SOIILLING PRO MONAT 
1989 

Die Dezile sind die Grenzeinkcmnen, die je zwei benachbarte Zehn-Prozent-
Gruppen von (nach der Höhe der Auszahlungssunme geschichteten) Arbeits-
losen trennen. 

Insge- In- Aus- bis 18 19-24 
samt Hänner Frauen länder länder Jahre Jahre 

1.08zl1 3932 4901 3250 3879 4423 2023 3673 
2.Dezl1 4816 5565 4007 4797 5113 2638 4409 
3.Dezl1 5265 6212 4541 5237 5597 3375 4904 
4.Dezl1 5832 6810 4950 5802 6122 3898 5151 
5.Dezil 6443 7420 5207 6420 6661 4426 5519 
6.Dezl1 7128 8058 5652 7118 7245 4874 5956 
7.Dezl1 7935 8797 6160 7936 7928 5108 6507 
8.Dezll 8934 9739 6891 8954 8766 5229 7181 
9.Dezil 10481 11004 8270 10507 10003 5987 8224 

, 
Mittelwert 6804 7622 5556 6792 6939 4228 5796 

G1nikoeffizi.ent 0.202 0.174 0.196 0.204 0.178 0.201 0.173 

·25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60 und 
Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre älter 

1.Dezil 4349 4322 3977 3911 4372 3124 
2.Dez11 5112 5188 4994 4959 5353 4195 
3.Dez11 5616 5860 5652 5569 6263 5093 
4. Dezil 6128 6528 6350 6248 6986 5727 
5.Dezil 6683 7254 7094 6934 7673 6425 
6.DE'zil 7271 8023 7911 7651 8397 7085 
7.Deti.l 7940 8861 8789 8456 9185 7899 
8.Dezil 8790 9879 9854 9466 10165 8876 
9.Dezil 10079 11181 11200 10818 11227 10511 

Mittelwert 6922 7484 7331 7119 7686 6572 

Ginikoeffiz..i.ent 0.178 0.194 0 . 207 0.203 0 . 189 0.227 

Datenbasis: IWS-ARBEITSLOS, Stand März 1990 
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Tabelle 44: 

- 216 -

sanammG DER NOTSTANDSHILFEBEZIEJiER 
NACH DER AUSZAHLUNGSSUMME 

IN SClULLING PRO MONAT 
1989 

Die Dezile sind die Grenzelnkarmen, die je zwei benachbarte Zehn-Prozent-
Gruppen von (nach der Höhe der Auszahlungssumme geschichteten) Arbeits-
losen trennen. 

Insge- In- Aus- bis 18 19-24 
samt Hänner Frauen länder länder Jahre Jahre 

l.Dezil 2411 3256 1928 2410 2442 1585 1914 
2.Dezil 3431 4271 2754 3431 3466 1792 2664 
3.Dezil 4133 4844 3435 4131 4256 2045 3347 
4.Dezil 4673 5220 3961 4672 4838 2398 3879 
5.Dezil 5067 5742 4444 5065 5207 2873 4344 
6.Dezil 5548 6346 4866 5545 5820 3264 4723 
7.Dezil 6200 7070 5289 6197 6582 3614 4964 
8.Dezil 7134 8046 5873 7130 7388 4161 5452 
9.Dezil 8685 9631 7007 8682 9195 4847 6269 

Mittelwert 5323 6070 4479 5322 5513 2970 4232 

Ginikoeffizient 0.245 0.217 0.251 0.245 0.254 0.241 0.231 

25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60 und 
Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre älter 

1. Dezil 2417 2773 2765 2355 2426 1742 
2.Dezil 3375 3796 3835 3439 3606 2759 
3.De~il 4041 4485 4562 4215 4357 3551 
4.De~il 4552 4956 5024 4762 4923 4274 
5.Dezil 4923 5429 5558 5221 5478 4859 
6.Dezil 5292 5979 6196 5821 6179 5423 
7.Dezil 5737 6664 7004 6525 7000 6243 
8.Dezil 6437 7609 8070 7464 8160 7331 
9.Dezil 7611 9128 9655 9148 9703 9129 

Mittlüwert 4987 5693 5885 5481 5793 5110 

Ginikoeffizient 0.225 0.232 0.240 0.252 0.255 0.292 

Datenbasis: IWS-ARBEITSLOS, Stand März 1990 
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Graphik 1: 

Angebotsentwicklung 1988/89 relativ 
nach Geschlecht und Staatszugehörigkeit (%) 
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Graphik 2: 

Veranderung der unselbständig Beschäftigten 1988/89 
nach Geschlecht und Staatszugehörigkeit (in%) 

11 .0 . .. ·-...... ·· .. · .. 

xlu.u~ - · .. -· .. · ...... · .......... · .... · ...... · ...... ··· .. 

I- 9. U-i· .. - · .. · ................ ·· ...... ·· .............. ·· .... · .... ...... · .. · .... · .. · .... · .... · ....................... _... .. ....................................... f'. 
r. 
~ . .., 
I-
o 
> 
E 
:::l 
N 

Cl! 
c: 
:::l 
t ~.o;-·-·--_·· ·-_ .. · .... · .. --...... --· .. ·-_·-·· .. --·-· .. · .. ·· .. ··-.... ·-.-....................................... ~~~~. 
"0 
~ :., 
l-
V 1.0-i-.. - .. - ·--··-·· .. __ · .. ·"""'/>+·-........ ·-.... ·f 
> 

8b 87 86 6q 

Que l le : Hauptverband,SMAS 

In läAder fbs länder 

SBe9S/~& 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)220 von 809

www.parlament.gv.at



- 218 -

Graphik 3: 
Veränderung der unselbstä.ndig Besch~ftigt.en 1988/89 

nach Geschl~cbl und Wirtschaft.ssekt.or~n (in 1) 
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Graphik 4: 
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Graphik 5: 

Unselbstandi« besch~~e AIl81Ander 
in OSTKRRIlCH 
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Graphik 7: 

Relativveräoderung der ArbeitsloBenzahlen 1988~89 
nach Ges·~hlecht und Staatszugehörigkeit (X) 
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Graphik 9: 

Arbeitslosenzahlen nach Berufsbereichen 1988/89 
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Graphik 11: 

Verl!.nderung der Zugange an Arbeitslosen 1988/89 
nach Geschlecht und Berufsbereichen (%) 
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Graphik 13: 

Veränderung der Durchschnittsverweildauer 1988/89 
nach Geschlecht und Altersgruppen (in Tagen) 
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Graohik 15: Arbeitslosenquoten nach Arbeitsamtsbezirken 1989 
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Graphik 17: 

Vakanzquote nach Bundesländern 1988/89 
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DIE ENTWICKLUNG DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 

IM JAHRE 1989 

1 . SOZIALAUSGABEN 

Nach vorläufigen Berechnungen des Österreichischen Institutes für 

Wirtschafts forschung betrugen die Sozialausgaben im Jahre 1989 rund 

449 Mrd.S. In diesen Sozialausgaben sind Ausgaben der 

Sozial versicherungs träger und Aufwendungen der Gebietskörperschaften 

für soziale Sicherheit (einschließlich "Beamtenpensionen") ebenso 

enthal ten wie freiwillige Sozialleistungen von Unternehmen, die eine 

den Le is tungen der Sozialversicherung vergleichbare Funktion 

erfüllen. Die Höhe dieser freiwilligen Sozialleistungen kann 

allerdings nur geschätzt werden. 

Gegenüber 1988 sind die Sozialausgaben um rund 20 Mrd.S oder 4,6 % 

gestiegen und wuchsen damit - wie schon 1988 - schwächer als das 

Bruttoinlandsprodukt zu laufenden Preisen, sodaß ihr Anteil am BIP 

("Sozi alquote") um einen halben Prozentpunkt auf das Niveau von 1984 

(26,8 %) sank. Die Ursache dafür liegt u.a. in d~r Zunahme der 

Beschäftigung und im Rückgang der Arbeitslosigkeit. 

Nur halb so stark (2,3 %) stiegen hi ngegen die Sozialausgaben des 

Bundes im Sinne von direkt aus dem BundeshaushaI t finanzierten 

Sozial ausgaben (Arbei tslosenversicherung , Familienlastenausgleich, 

Pensionen an Bundesbeamte und Bundesbeitrag zur 

Pensionsversicherung) . 

Sozialaus­
gaben 
449 Mrd. S 

Sozialquote 
26 , 8 % 

Sozialaus­
gaben des 
Bundes lang­
samer 
gesti egen 
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Übersicht 1: Sozialausgaben 1980 bis 1989 

Für die Jahre 1976 und 1983 bis 1987 wurde vom Österreichischen 

Statistischen Zentralamt als Satellitenkonto der 

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erstmals ein 

Volkswirt- Volkswirtschaftliches Sozialkonto (VSK) erstellt, das die Leistungen 
schaftliches 
Sozialkonto und die Finanzierung der öffentlichen Sozialleistungen in einem sehr 

Sozial aus­
gaben von 
1976-1987 
um jährlich 

umfassenden Sinn (einschließlich Bildungssektor) in Form eines 

Ausgaben-Einnahmen-Kontos darstellt. 

Die darin erfaßten Sozialausgaben sind von 202.594 Mio.S (1976) auf 

487.598 Mio.S (1987) gestiegen, also jährlich um durchschnittlich 

8,3 % ange- 8,3 %. In 
stiegen 

Relation zum Bruttoinlandsprodukt wuchsen diese 

Sozialausgaben rascher; die Quote Sozialausgaben:Bruttoinlands-

produkt erhöhte sich von 28 % (1976) auf 33 % (1987) . Das 

Verhältnis Geldleistungen:Sachleistungen blieb annähernd konstant 

und beträgt etwa 2:1. 

Anteil der Die bedeutendste Untergruppe der monetären Transferleistungen - die 
Pensionen an 
dEn Sozial- Pensionen und Renten - hat wegen des starken Anstiegs der Leistungen ' 
ausgaben: 
77 % im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit relativ an Bedeutung verloren 

(von 80,9 % 1976 auf 77,2 % 1987). Die Ausgaben für Pensionen und 

Renten waren aber 1987 2,38 mal so hoch als 1976; somit betrug die 

durchschnittliche jährliche Steigerung 8,2 %. Allerdings differiert 

die Entwicklung je nach Pensionsart. Überdurchschnittlich stark 

stiegen die Ausgaben für Invaliditäts- und Alterspensionen. 
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Unfallrenten und Hinterbliebenenleistungen sowie Zahlungen an 

Kriegsopfer stiegen unterdurchschnittlich. Der Anteil der Renten-

und Pensionsleistungen an allen erfaßten Sozialausgaben (Sach- und 

Geldleistungen) fiel geringfügig von 48,4 % (1976) auf 47,9 (1987). 

Von den Sachleistungen entfielen 1987 47,5 % auf den 

Gesundheitsbereich, wobei sein Anteil über den behandelten Zeitraum 

Gesundheits­
ausgaben 
überpropor­
tional 

nahezu konstant blieb. Die Steigerungsrate für Gesundheitsausgaben angewachsen 

von 133,5 % liegt knapp über dem Gesamtdurchschnitt. Bei den 

Produk tionskos ten der Spitäler war sie allerdings 

überdurchschni t tlich. 

Auf der Einnahmenseite blieb die Relation zwischen zweckgebundenen 

(i.B. Beiträge) und sonstigen Einnahmen (z .B. allgemeine 

Budgetmittel} praktisch konstant (70:30). Der Anteil der 

Sozia1versicherungsbeiträge an allen zweckgebundenen Einnahmen 

erhöhte sich von 65 % (1976) auf 70 % (1987). 

Eine Auswertung des Volkswirtschaftlichen Sozialkontos nach 

Ins ti tutionen bzw. Programmen zeigt, daß die Sozialver-

sicherungs träger mit 45,8 % der Gesamteinnahmen bzw. 

-ausgaben und 53,0 % der Geldleistungen dominieren. Mehr als die 

Hälfte der Gesamteinnahmen (1987: 54,4 % gegenüber 1976: 48,8 %) 

stammt von privaten Haushalten. An zweiter Stelle der 

Finanzierungsquellen standen 1987 staatliche Stellen mit 39,7 % 

(1976: 41,6 %). 
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2. DIE GEBARUNG DER SOZIALVERSICHERUNG IM JAHRE 1989 

Das vorläufige Gebarungsergebnis 1989 der Sozial versicherungsträger 

weist Gesamteinnahmen von 263.154 Mio.S aus, denen Gesamtausgaben in 

Höhe von 262.387 Mio.S gegenüberstehen. 

Die Einnahmen bestanden zu 66,1 % aus Beiträgen für Versicherte. 

Letztere beliefen sich auf 199.444 Mio.S und lagen aufgrund der 

günstigen Arbeitsmarktentwicklung um 6,3 % über jenen des Vorjahres. 

Davon stammten Einnahmen in Höhe von 25.548 Mio.S aus dem 

Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger. Der Bund zahlte 

Beiträge in Höhe von 48.566 Mio.S, wobei der Großteil auf die 

sogenannte Ausfallshaftung des Bundes zur Abdeckung der Differenz 

zwischen Ausgaben und Einnahmen in der Pensionsversicherung entfiel. 

Die sonstigen Einnahmen (Vermögenserträgnisse, Kostenbeteiligung der 

Versicherten etc.) beliefen sich auf 15.144 Mio.S. 

Verwaltungs- Die Gesamtausgaben von 262.387 Mio.S verteilten sich zu 95,7 % auf 
ausgaben 2,8 % 
des Gesamt- Leistungen (251.044 Mio.S) und zu 4,3 % auf sonstige Ausgaben 
aufwandes 

(11.343 Mio.S). Der zu den sonstigen Ausgaben zählende 

Verwaltungsaufwand betrug 1989 7.244 Mio.S, d.s. 2,8 % des 

Gesamtaufwandes. 

Übersicht 2: Gebarungsergebnisse in der Sozialversicherung 
insgesamt 
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Im Vergleich zu 1988 stiegen die Gesamtausgaben mit 5,6 % etwas Versicherten­
beitrag 

stärker als die Gesamtßinnahmen (+ 5,5 %). Wie schon im Jahr zuvor stärker als 
Bundesbeitrag 

blieb die Steigerungsrate des Bundesbeitrages mit + 4,1 % hinter der angestiegen 

bereits genannten Steigerungs rate der Beiträge für Versicherte 

(+ 6, 3 %) zurück. Damit leistete die Sozialversicherung auch 1989 

einen wesentlichen Beitrag zur Budgetkonsolidierung. 

Übersicht 3: Ausgaben der Sozialversicherung im 
Vergleich zum BIP und zum Bundesbudget 

Die Ausgaben der Sozialversicherung werden 1989 voraussichtlich 

knapp die Hälfte der Gesamtausgaben des Bundes - nämlich 49,5 % -

betragen. Damit wUrde sich der Anteil gegenUber dem Vorjahr um 

1,3 Prozentpunkte erhöhen. Gemessen am Bruttoinlandspro-

dukt ergibt dies einen Anteil von 15,7 %. Das be-

deutet gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung um 

0,2 Pro zentpunkte • 

Nach Versicherungszweigen betrachtet entfielen 70,5 % der Ausgaben 

auf die Pensionsversicherung, 26,2 % auf die Krankenversicherung und 

3,3 % au~ die Unfallversicherung. 70,3 % der Einnahmen stammten aus 

der Pensionsversicherung, 26,1 % aus der Krankenversicherung und 

3,6 % aus der Unfallversicherung. 
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Einnahmen und Ausgaben der Sozialversi­
sicherung nach Versicherungszweigen 

Nach dem Verwendungszweck kommt den Ausgaben für Pensionen und 

Renten (168.239 Mio.S) die größte Bedeutung zu. Auf sie entfielen 

64,1 % der Gesamtausgaben der Sozialversicherung. An zweiter Stelle 

folgen die Ausgaben für ärztliche Hilfe einschließlich 

Zahnbehandlung mit 24.355 Mio.S bzw. 9,3 %, gefolgt von den 

Aufwendungen für Spitalsbehandlung in Höhe von 21.076 Mio.S bzw. 

8,0 % der Gesamtausgaben der Sozialversicherung. 

Übersicht 5 Ausgaben der Sozialversicherung nach 
dem Verwendungszweck 

Entgegen allen Prognosen ist das Gebarungsergebnis des 

somit besser ausgefallen als erwartet. Allerdings 

Jahres 

konnte 

Krankenversicherung keinen positiven Rechnungsabschluß 

erzielen. 

2.1. Die Gebarung der Krankenversicherung 

1989 

die 

mehr 

Abgang in Für den Bereich der Krankenversicherung weisen die vorläufigen 
Krankenver-
sicherung: Rechnungsabschlüsse für 1989 Gesamteinnahmen von 68.678 Mio.S aus, 
101 Mio.S 

denen Gesamtausgaben von 68.779 Mio.S gegenüberstehen. Somit betrug 

der Abgang 101 Mio.S . 
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Übersicht 6: Gebarungsergebnisse in der Krankenversicherung 

Grafik 1: Die wichtigsten Ausgaben der Krankenversicherung 

Auf der Einnahmenseite konnte gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung 

um 5.5 % erzielt werden. Die Einnahmen bestanden zu über 88,2 % aus 

Beiträgen für Versicherte (60.601 Mio.S), zu 10,7 % aus sonstigen 

Einnahmen - wie Vermögenserträgnisse, Kostenersätze, Einnahmen aus 

Rezep tgebühren etc. (7.327 Mio.S) - sowie zu 1,1 % aus Beiträgen 

des Bundes zur Krankenversicherung der Bauern (750 Mio.S). 

Die Einnahmensteigerung ist zur Gänze auf einen Zuwachs bei den Krankenver­
sicherungs-

Beiträgen für Versicherte (+ 7,0 %) zurückzuführen, wobei die beiträge der 
Unselbstän-

Beiträge für unselbständig Erwerbstätige sogar um 8,3 % zunahmen. digen nahmen 
um 8,3 % zu 

Die Beiträge für Rentner und Pensionisten erhöhten sich um 6,2 %, 

die für selbständig Erwerbstätige um 5,0 %, während die für 

Arbeitslose wegen der günstigen Arbeitsmarktlage zurückgingen. Die 

Beiträge des Bundes sanken gegenüber 1988 um 0,8 %, die sonstigen 

Einnahmen sogar um über 5 %. Ursache für den Rückgang bei den 

sonstigen Einnahmen ist, daß die Krankenversicherungsträger 1989 nur 

202 Mio.S gegenüber 678 Mio.S im Vorjahr aus dem Ausgleichsfonds der 

Krankenversicherungsträger erhielten. 

Der Zuwachs von 7 % bei den Beiträgen für Versicherte ist zum einen 

auf die Zunahme der beitragszahlenden Versicherten, zum anderen auf 

die Anhebung der Höchstbeitragsgrundlage mit 1.Juli 1988 
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zurückzuführen. Allerdings stehen den Einnahmenzuwächsen infolge 

höherer Bemessungsgrundlagen für die Leistungen ' auch höhere Ausgaben 

gegenüber. 

1989 wurden im Jahresdurchschnitt 5,009.819 

Versicherungsverhältnisse gezählt, was gegenüber dem Vorjahr eine 

Steigerung um fast 60.000 (+ 1,2 %) bedeutet. Dieser Zuwachs ging 

wiederum zum größten Teil auf das Konto der unselbständig 

Beschäftigten , deren Zahl um über 50.000 (+ 1,9 %) auf 2,785.000 

zunahm. Ein Zuwachs von 0,8 % oder 14.000 Personen ist bei den 

krankenversicherten Rentnern und Pensi onisten zu verzeichnen. Mit 

1,707.100 Personen repräsentieren sie 34,1 % aller beitragszahlenden 

Krankenversicherten. 

4 , 64 Mio . Aufgrund von Mehrfachzählungen lag die Anzahl der tatsächlich 
beitrags-
leis tende versicherten Personen um rund 370.000 unter der Anzahl der 
Krankenver-
s i cherte Versicherungsverhältnisse (Stichtag 1.Juli 1989) . Damit waren rund 

4,640.000 beitragsleistende Personen krankenversichert. 

2 , 69 Mio . Durch die gesetzliche Krankenversicherung waren '"1989 ca. 99,1 % der 
mi tver s i cher t e 
Angehörige Bevölkerung geschützt. Zu 61,1 % waren dies beitragsleistende 

Versicherte (4,640.000). Dazu kamen nach Schätzungen des 

Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger rund 

2,690.000 mitversicherte Angehörige (35,4 %) sowie 200.000 bei 

Krankenfürsorgeanstalten versicherte Personen (2,6 %). 
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Hinsichtlich der Zusammensetzung des Kreises der Krankenversicherten 

sind in den letzten 25 Jahren folgende Tendenzen zu beobachten: 

Das Verhältnis zwischen Beitragsleistenden und 

Anspruchsberechtigten, die keine Beiträge entrichten, liegt seit 

Jahren bei rund 61:29. Innerhalb der Gruppe der Beitragsleistenden 

aber fanden Verschiebungen statt, die zum Teil auf strukturelle 

Veränderungen, zum Teil auf Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt 

zurückführbar sind. 

Übersicht 7: Beitragszahlende Krankenversicherte 
nach Kategorien absolut 

Übersicht 8: Beitragszahlende Krankenversicherte 
nach Kategorien in Prozent 

So nahm bei den unselbständig Erwerbstätigen der Anteil der Arbeiter 

zugunsten der Angestellten ab. Waren 1965 noch über 62 % der 

unselbständig erwerbstätigen Krankenversicherten Arbeiter gegenüber 

28 % bei den Angestellten, so betrugen die Anteile 1989 knapp 47 % 

bei den Arbeitern gegenüber 43 % bei den Angestellten. 

Leicht gestiegen ist der Anteil der Beamten und der selbständigen 

Gewerbetreibenden an allen beitragsleistenden Versicherten. Dagegen 

fiel der Anteil der Bauern (einschließlich pflichtversicherter 

Angehöriger) von 4,4 % (1965) auf 2,3 % der BeitragszahIer; der der 

Kriegshinterbliebenen fiel ebenfalls, nämlich von 1,4 % auf 0,2 %. 

Verhältnis 
Beitrags­
leistende und 
Mitver­
sicherte liegt 
bei 61:29 

47 % Arbeiter, 
43 % Ange­
stell te, 10 % 
pragmatisierte 
Beamte 
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Der Anteil der Arbeitslosen an den Beitragszahlern spiegelt die 

Arbeitsmarktlage wider: 1975, in einer Phase der Vollbeschäftigung, 

1,2 %, danach Anstieg bis auf über 3 % im Jahre 1988, von 1988 auf 

1989 leichter Abfall auf 2,9 %. Deutlich erhöht hat sich der Anteil 

der Pensionisten an den Beitragszahlern. Lag er 1965 noch bei 

29,4 %, so erreichte er 1988 34,2 % und fiel auf 34,1 % im Jahre 

1989. 

Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung lagen mit 

68.779 Mio.S um 6,0 % über jenen des Vorjahres. Damit entfielen -

wie schon im Vorjahr 26 % der Gesamtausgaben der 

Sozialversicherung auf die Krankenversicherung. Von den 

Gesamtausgaben der Krankenversicherung wiederum entfielen 93,6 % 

oder 64.397 Mio.S auf Leistungsaufwendungen. 

18 Mrd. S Mit 26,1 % der Gesamtausgaben oder 17.937 Mio.S stellen die Kosten 
f ür ärzt-
liche Hilfe der ärztlichen Hilfe eine der bedeutendsten Ausgabenposten dar. 

21 Mrd.S 
für 
Ans talts­
pflege 

Gegenüber 1988 sind die Ausgaben um 6,0 % gestiegen. Damit liegt 

die Kostensteigerung deutlich über den Erhöhungen der Honorarsätze. 

Ursache für dieses Ansteigen der Kosten sind die vermehrte 

Inanspruchnahme medizinischer Leistungen, Umstrukturierungen bei den 

Leistungen und die Tendenz zum vermehrten Einsatz technischer 

Hilfsmittel. 

Die Ausgaben für Anstalts- und Hauskrankenpflege stiegen um 5,5 % 

auf 16.623 Mio.S, wovon 30 Mio.S auf Hauskrankenpflege entfielen. 
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Zusammen mit 4.090 Mio.S Überweisungen der 

Krankenversicherungs träger an den Krankenanstalten-

Zusammenarbeitsfonds ergibt dies 20.713 Mio.S oder 30,1 % der 

Gesamtausgaben der Krankenversicherung. 

Im Gegensatz zu den Überweisungen der Krankenversicherungsträger an um 20 % mehr 
an Über-

die Krankenanstalten (Pflegegebührenersätze), die an die weisungen an 
KflAZAF 

Beitragsentwicklung gebunden sind, besteht eine solche Bindung bei 

den Überweisungen an den Krankenanstalten-Zusammenarbeits fonds 

nicht. Letztere sind von 1988 auf 1989 um 19,8 % gestiegen. Das 

überproportionale Ansteigen der Überweisungen an den 

Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds der vergangenen Jahre setzte 

sich somit fort. 

Übersicht 9: Entwicklung der Pflegegebührenersätze und 
der Überweisungen an den Krankenanstalten­
Zusammenarbeitsfonds 

Während 1978, im Jahre der Errichtung des mehr als 
50 % der 

Krankenanstalten- Zusammenarbeitsfonds, 31,5 % der Gesamtmittel von KRAZAF-Mittel 
von Kranken-

den Krankenversicherungsträgern stammten, waren es im Jahre 1989 versicherungs­
trägern 

bereits mehr als 50 %. 

Die Ausgaben für Heilmittel (Medikamente) stiegen gegenüber 1988 um 9 Mrd.S für 
Heilmittel 

6,3 % auf 9.180 Mio.S. Damit liegt die Steigerungsrate zwar im 

Gesamtdurchschnitt, aber erheblich über der Inflationsrate. Ein 
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Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre zeigt einen 

kontinuierlichen Aufwärtstrend sowohl bei den Verordnungen als auch 

bei den durchschnittlichen Kosten pro Verordnung und pro 

Versicherten. 

Wie schon in der Vergangenheit s tiegen auch die Ausgaben für 

Heilbehelfe und Hilfsmittel v.on 1988 auf 1989 überdurchschnittlich 

stark (+ 8,8 %) auf 1.591 Mio.S. Immerhin hat sich aber die 

Wachstumsrate weiter verringert. Die Ursachen der hohen 

Steigerungsrate sind einerseits gestiegene Preise für Heilbehelfe 

und Hilfsmittel, andererseits die steigende Anzahl von Verordnungen 

und die geänderte Struktur derselben. 

Übersicht 10: Heilmittel 

Übersicht 11: Heilbehelfe (Hilfsmittel) 

Die Ausgaben für Zahnbehandlungen sind nach einer Steigerungs rate 

von 15,3 % im Vorjahr nur mehr um 4,0 % auf 4.129 Mio.S gestiegen. 

Be im Zahnersatz betrug die Steigerungsrate weniger als 1 %. 

Insgesamt leisteten die Krankenversicherungsträger 5.742 Mio.S für 

Zahnbehandlung und Zahners atz . 

Überdurchschnittlich stark stiegen die Ausgaben für Jugendlichen­

und Gesundenuntersuchungen mit 12,7 %. Sie betrugen 1989 425 Mio.S. 

Leicht überdurchschnittlich durchschnittlich wuchsen auch die 
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Ausgaben für Mutterschaftsleistungen mit 7,4 %. Die Ausgaben 

beliefen sich auf 3.376 Mio. S. 

Die Ausgaben für Krankenunterstützung betrugen 1989 3.008 Mio.S 3 Mrd.S für 
Kranken-

(+ 1.5 %). Dies bedeutet unter Berücksichtung der Steigerung der gelder 

durchschnittlichen Beitragsgrundlage in der Krankenversicherung von 

rund 3,4 %, daß die Anzahl der Krankenstandstage rückläufig war. 

Mit einem Überschuß der Ausgaben über die Einnahmen von 101 Mio.S Kranken­
versicherung 

hat die Krankenversicherung erstmals seit Jahren ein Defizit erstmals im 
Minus 

aufzuweisen. Nach Krankenversicherungsträgern getrennt betrachtet 

erzielten mit Ausnahme der Betriebskrankenkassen lediglich jene nach 

dem B-KUVG einen Überschuß (482,2 Mio.S). Die 

Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und die 

Sozialversicherungsanstalt der Bauern vergrößerten ihre Defizite, 

die Krankenversicherungsträger nach dem ASVG erzielten nach einem 

Überschuß von 118,7 Mio.S im Vorjahr 1989 ein Defizit von 

354,6 Mio.S. 

Übersicht 12: Gebarungsergebnisse nach Krankenversicherungsträgern 

2.1.1. Die Krankenversicherung der Pensionisten 

Die finanzielle Situation der Krankenversicherung hat sich in den 

letzten Jahren zusehends verschlechtert, wenn auch zuletzt nicht im 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)242 von 809

www.parlament.gv.at



- 240 -

befürchteten Ausmaß. Im besonderen Maße gilt dies für die 

Krankenversicherung der Pensionisten, für die die getrenn­

ten Erfolgsrechnungen elne seit Jahren wachsende Kluft 

zwischen Einnahmen und Ausgaben für Pensionisten zeigen, 

die sich in sinkenden Deckungsraten äußert. 

Demo~ischeDie Ursachen für diese Entwicklung liegen zum einen im 

Entwicklung gestiegenen Pensionistenanteil an den Krankenversicherten, 
eine Ursache 
für Finanz- zu anderen im altersbedingt höheren Bedarf nach Leistungen 
probleme der der Krankenversicherung von seiten der Pensionisten. In Kranken-
versicherung diesem Zusammenhang ist jedoch das Prinzip der al tersüber-

greifenden finanziellen Solidargemeinschaft der Sozialver­

sicherten zu erwähnen. 

Die durchschnittliche Erkrankungsdauer von Pensionisten 

liegt deutlich über jener der Berufstätigen. Di.e durch­

schnittliche Anzahl von Arztbesuchen pro Jahr erhöhte sich 

für männliche Pensionisten im Jahre 1983 um 95 % und für 

weibliche Pensionisten um 58 % gegenüber Berufstätigen. 

Bei männlichen Pensionsbeziehern verdreifachte sich der 

regelmäßige oder häufige Medikamentenkonsum gegenüber 

Berufstätigen, bei Pensionistinnen verdoppelte er sich. Im 

selben Ausmaß erhöhte sich die Anzahl der Spitalstage. 

übersicht 13: Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen 

Berechnungen für das Jahr 1983 zufolge stiegen die Gesund­

heitskosten 
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pro Kopf und Jahr von 3.281 S für männliche und 4.533 S für Gesundheits-

weibliche Berufstätige auf 7.008 S für männliche und 5.318 S für 

weibliche Pensionisten und Rentner (vgl. Peter MITTER, 

Umverteilungswirkungen des öffentlichen Sektors - Gesundheitswesen, 

Wien 1985). Bei diesen Zahlen sind Mutterschaftsleistungen aus 

Gründen der Vergleichbarkeit nicht berücksichtigt. 

Übersicht 14: Gesundheitsausgaben pro Kopf 

Auf der anderen Seite sind die Einnahmen für Pensionisten (Beiträge, 

Rezeptgebühren, Kostenanteile) in den letzten Jahren zwar stark 

gestiegen, die Steigerungsraten liegen aber unter jener der 

Ausgaben, sodaß die Deckungsraten im Bereich der Krankenversicherung 

der Pensionisten insgesamt gefallen sind. 

Übersicht 15: Deckungsraten im Bereich der Kranken­
versicherung der Pensionisten 

Waren 1978 noch 78,3 % der Ausgaben der Krankenversicherung für 

Pensionisten durch Beiträge für Pensionisten gedeckt, so betrug die 

Quote 1988 nur mehr 71,4 %. Besonders niedrige Deckungsraten weist 

aufgrund der ungünstigen Versichertenstruktur die 

Krankenversicherung der Selbständigen auf (BSVG: 63,8 %, GSVG: 

64,5 %) -

koster: von 
Pensionisten 
höher als die 
von Berufs­
tätigen 
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2.2. Die Gebarung der Unfallversicherung 

Wie im vergangenen Jahr erzielte die Unfallversicherung auch 1989 

ein positives Gebarungsergebnis. Einnahmen von insgesamt 

9.391 Mio.S standen Ausgaben von insgesamt 8.550 Mio.S gegenüber, 

d.h., es wurde ein GebarungsGberschuß von 841 Mio.S (+ 20,2 %) 

erwirtschaftet. Die Verbesserung gegenüber 1988 ist darauf 

zurückzuführen, daß die Einnahmen mit 5,2 % stärker stiegen als die 

Ausgaben (3,9 %). 

Die Gesamteinnahmen von 9.391 Mio.S setzten sich zu 

92 % aus Beiträgen für Versicherte (8.678 Mio.S), zu 
3 % aus Beiträgen des Bundes zur Unfallversicherung der 

Bauern (251 Mio.S) und zu 
5 % aus sonstigen Einnahmen (462 Mio.S) 

zusammen. Die Einnahmensteigerung von 5,2 % ist größtenteils auf 

die vermehrten Beitragseinnahmen (+ 4,8 % gegenüber 1988) 

zurückzuführen, die wiederum ihre Ursache in der Zunahme 

unfallversicherter Personen, für welche Beiträge geleistet wurden, 

und in den höheren Beitragsgrundlagen haben. 

Die Zahl der Unfallversicherten stieg von im 

Jahresdurchschnitt 1988 auf 4,836.000 im Durchschnitt des Jahres 

1989 (+ 1, 0 %). Die Zahl der Unselbständigen in der 

Unfallversicherung nahm gegenüber dem Vorjahr sogar um 1,8 % auf 

2.762 Mio. zu, während die der Selbständigen geringfügig (+ 0,1 %) 

auf 916.000 stieg. Der jahrelang rückläufige Trend bei den 
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unfallversicherten Schülern und Studenten eine Folge des 

Eintrittes geburtenschwacher Jahrgänge in das Schulalter - setzte 

sich 1989 nur mehr stark abgeschwächt fort (- 0,1 %). Die Anzahl 

der Schüler und Studenten betrug rund 1,159.000. 

Ausgabenseitig war 1989 eine Steigerung von 3,9 % gegenüber dem 

Vorjahr zu verzeichnen, die größtenteils auf den 

Rentenaufwand zurückzuführen is t. 

Übersicht 16: Gebarungsergebnisse der Unfallversicherung 

Übersicht 17: Rentenbezieher und Durchschnittsrenten in der 
Unfallversicherung 

höheren 

Der Rentenaufwand betrug 1989 4.299 Mio.S, das sind 50,3 % der Unfallver-

Gesam tausgaben der Unfallversicherung. 
sicherungs­

Gegenüber 1988 ist eine rentenauf­
wand: 

Steigerung von 5,1 % zu verzeichnen, die ausschließlich auf höhere 4,3 ~l . S 

Rentertleistungen zurückzuführen ist, da die Anzahl der 

Rentertbezieher von 114.970 im Jahre 1988 auf 113.845 im Jahre 1989 114.OCO 
Unfall ver­

sank (- 1 %). Damit setzte sich ein bereits in der Vergangenheit sicherungs­
renten­

feststellbarer Trend fort. Der Anteil der Versehrtenrenten hat sich bezieher 

über die letzten Jahre leicht erhöht, der der Hinterbliebenenrenten 

ging entsprechend zurOck. Bei den Versehrtenrenten ist eine 

gering;fügige Verschiebung zu den Voll renten feststellbar. 

Die durchschnittliche Rente aus der Unfallversicherung betrug im 
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durchschnitt-Dezember 1989 2.580 S monatlich und lag damit um 5,7 % über dem 
liche Unfall-
rente: 
S 2.600,-

Vergleichswert des Vorjahres. 

Jene 113.845 Personen, die 1989 eine Rente aus der 

Unfallversicherung erhielten, bezogen zu mehr als 80 % 

(91.341 Personen) eine Versehrtenrente wegen Minderung der 

Erwerbsfähigkeit (- 0,5 % gegenüber dem Vorjahr). Davon entfielen 

88 % der 88 % auf Teilrenten bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von bis 
Unfallrenten 
bekommen eine zu 49 v.H. (80.424 Personen), 10 % auf Teilrenten bei einer 
Unfallrente 
von durch­
schnittlich 
S 1. 740,-

Minderung der Erwerbsfähigkeit von 49 bis 99 v.H. (9.194 Personen) 

und lediglich knappe 2 % auf Vollrenten (1.723 Personen). Dies 

erklärt auch die geringe durchschnittliche Versehrtenrente von 

2. 336 S (+ 6,5 %) monatlich. 

Die Teilrenten bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit bis zu 

1. 700 Per- If9 v.H. 
sc-nen erha 1 ten 

betrugen 1989 durchschnittlich 1.741 S (+ 6,5 %), jene bei 

Vollrenten einer 
aus der Unfall-

Minderung der Erwerbsfähigkeit von 49 bis 99 v.H. 

versicherung durchschnittlich 5.558 S (+ 6,5 %). Die durchschnittliche Voll rente 
mit durch-
schnittlich betrug 1989 12.908 S (+ 6,1 %). Von dieser Personengruppe kann 
S 12.900, -

außerdem angenommen werden, daß sie aufgrund des Grades ihrer 

Erwerbsminderung zusätzlich zur Unfallrente häufig eine Pension 

wegen geminderter Arbeitsfähigkeit oder eine Alterspension bezieht. 

Dies wird durch die Ergebnisse einer Sondererhebung des 

61 % der Hauptverbandes untermauert, derzufolge im Dezember 1989 rund 61 % 
Unfall renten 
erhalten auch der Rentenbezieher zusätzlich zur Unfallrente eine Pension bezogen. 
Pension aus 
Pensionsver- Besonders hoch war der Anteil bei den Frauen mit über 73 %. Für 
sicherung 
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jene Personen, die sowohl eine Unfallrente als auch eine Pension durchschnitt-
liches Ein-

bezogen, ergibt sich ein durchschnittliches Einkommen einschließlich kcmmen aus 
Unfa llrente 

Zulagen und Zuschüssen von monatlich 9.886 S (Männer 11.453 S, und Pens i on: 

Frauen 7.817 S). Etwaige Aktiveinkommen neben dem Renten- und 

Pensionsbezug sind darin nicht berücksichtigt. 

Hinterbliebenenrenten aus der Unfallversicherung wurden 1989 an 

22.522 Personen ausbezahlt. Davon entfiel der Großteil (16.388) auf 

Witwen und Witwer, der Rest auf Waisen (6.064) sowie auf Eltern und 

Geschwister (70). Die Anzahl der Hinterbliebenenrenten ist 

rückläufig (- 2,9 % gegenüber 1988). Die durchschnittliche 

Witwen(Witwer) rente betrug 1989 3.869 S (+ 4,0 %), die 

durchschnittliche Waisenrente (+ 4,0 %) und die 

durchschnittliche Eltern- bzw. Geschwisterrente 2.250 S (+ 2,7 %). 

Die Kosten für Unfallheilbehandlungen beliefen sich auf 

2.096 Mio.S, d.s . 24,5 % der Gesamtausgaben der Unfallvers iche rung. 

Gegenüber dem Vorjahr ist eine Steigerung von 1,5 % zu ve rzeichnen. 

Die Aufwendungen für sonstige Leistungen der Unfallversicherung 

- wie Leistungen der Rehabilitation, de r Unfallve rhlitung und der 

Ersten Hilfe, Körperersatzstücke und andere Hilfsmitte l -, Beiträge 

zu r Krankenversicherung der Unfallrentner sowie Fahrt spesen und 

Transportkosten für Leistungsempfänger lagen mit 855,6 Mio.S um 

4,2 % über jenen des Vorjahres. Beim Verwaltungsaufwand konnte 

gegenüber 1988 eine Verringerung um 2,6 % erreicht werden. 

S 9.900 ,-

Kosten für 
Unfallheil­
behandlung : 
2 , 1 Mrd . S 
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2.3. Die Gebarung der Pensionsversicherung 

Nach den vorläufigen Gebarungsergebnissen werden die Gesamtausgaben 

Pensions- der Pensionsversicherung 1989 rund 185.058 Mio.S betragen, das sind 
versicherung: 
185 Mrd.S um 5,6 % mehr als im Vorjahr. Damit entfielen wiederum 70,5 % der 

Sozialversicherungsausgaben auf die Pensionsversicherung. 

Die vorläufigen Gesamteinnahmen belaufen sich auf etwa 

185.085 Mio.S, das sind 5,6 % mehr als im Jahr zuvor. Somit wurde 

1989 voraussichtlich ein Gebarungsüberschuß von 27 Mio.S erzielt. 

Die Entwicklung der Ausgaben in der Pensionsversicherung wird im 

wesentlichen durch 

- die ständig steigende Anzahl von Pensionen, 

- Struktureffekte, die sich insbesondere in der unter­
schiedlichen Höhe und Zusammensetzung von neuanfallenden 
und wegfallenden Leistungen niederschlagen, sowie 

- die Höhe der jährlichen Pensionsanpassung 

bestimmt. 

Von den Gesamtausgaben der Pensionsversicherung entfielen 85,1 % auf 

den Pensionsaufwand. Der Pensionsaufwand stieg gegenüber 1988 um 

6,1 % auf 157.479 Mio.S. Damit lag die Zuwachsrate unter jener des 

1,7 Mio. Beitragsaufkommens (+ 6,5 %). Der Pensionsstand nahm gegenüber dem 
Per.sionen in 
Pensions­
versicherung 

Vorjahr um 1,2 % weiter zu und liegt- nunmehr bei 1,692.344 Pensionen 

im Jahresdurchschnitt. In absoluten Zahlen bedeutet dies eine 

Zunahme um rund 19.600 Pensionen. Die Pensionen wurden i989 um 
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2,1 % erhöht. 

Der Aufwand für Ausgleichszulagen, der zur Gänze vom Bund ersetzt 

wird, betrug 1989 6.461 Mio.S, das sind um 1,2 % weniger als im Jahr 

zuvor. Darin drückt sich die Abnahme der Anzahl der 

Ausgleichszulagenbezieher um 3,6 % oder rund 9.000 aus. Die 

Ausgleichszulagen wurden 1989 um 2,6 % angehoben. Der Beitrag der 

Pensionsversicherungsträger zur Krankenversicherung der Pensionisten 

lag mit 11.732 Mio.S um 6,2 % über dem des Jahres 1988. 

Übersicht 18: Gebarungsergebnisse in der Pensionsversicherung 

2.3.1. Der Beitrag des Bundes zur Pensionsversicherung 

In der Pensionsversicherung standen 1989 Gesamteinnahmen von 

185 .085 Mi o.S Gesamtausgaben von insgesamt 185.058 Mi o.S gegenüber. 

Die Einnahmen entfielen zu 70,2 % auf Beiträge für Versicherte 

(129.964 Mio.S). Davon stammten 25.345 Mio.S aus dem 

Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger gemäß § 447g ASVG. 

Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung der 

Bei tragseinnahmen um 6,5 %. 

70 % der 
Gesamtein­
nahmen der 
Pensionsver­
s icherung 
aus Ver­
sicherten­
beiträgen 

Dagegen stieg der Bundesbeitrag zur Pensionsversicherung mit 4,2 % Bundesmittel 
54 Mrd.S 

deutlich schwächer. Er betrug 47.565 Mi o.S. Unter Einbeziehung der 

Ers~tze für Ausgleichszulagen in Höhe von 6.461 Mio.S, die ebenfalls 
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vom Bund erstattet werden, beliefen sich die Zahlungen des Bundes an 

die Pensionsversicherung im Jahre 1989 auf 54.026 Mio.S. 

Übersicht 19: Beiträge des Bundes zur Pensionsversicherung 
(1955 bis 1995) 

Anteil der Seit 1955 (Inkrafttreten des ASVG). stieg der Anteil der Bundesmittel 
Bundesmittel 
s chwankt seiten den Gesamtaufwendungen der Pensionsversicherung - mit 
1955 zwischen 
23 % und Unterbrechungen - auf den bisherigen Höchstwert von 34,1 % im Jahre 
34 %; 
1989: 29,2 % 1968 an . Danach sank er zeitweilig auf unter 29 % ab, erreichte 

aber 1977 nochmals 34 %. In weiterer Folge sank er zunächst auf 

unter 23 % in den Jahren 1980 und 1981, um dann wieder bis auf 

30,2 % im Jahre 1987 zu steigen. 1988 lag der Anteil der 

Bundesmittel an den Gesamtaufwendungen der Pensionsversicherung bei 

29,8 %, im Jahre 1989 schließlich bei 29,2 %. 

Betrachtet man die Gebarungsergebnisse der einzelnen 

Pensionsversicherungsträger, so zeigen sich gravierende Unterschiede 

Getarungs- in 
unterschiede 

der Finanzierungsstruktur: Während sich der Anteil der 

zwischen Bundesmittel an 
Pens ionsver-
s icherungen Unse lbständigen 
der Selbs tändigen 
und der gefallen i s t, 
Unselbs tändigen 

den Gesamtausgaben in der Pensionsversiche rung der 

auf 21,3 % beläuft und damit seit dem Vorjahr leicht 

liegt e r für die Pensionsversicherung der 

Selbständigen berei ts be i 71,1 % und damit übe r dem Wert des 

Vorjahres von 70,6 %. Für die Pens ionsversicherungsanstalt der 

Arbeiter beträgt der Anteil der Bundesmittel im Jahre 1989 28,3 %, 

für die Pensionsversicherungs anstalt der Angestellten nur 10,9 %. 
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Im Bereich der Sozial versicherungsanstalt der gewerblichen 

Wirtschaft liegt er 1989 bei 68,7 %, im Bereich 

Sozialversicherungsanstalt der Bauern sogar bei 74,7 %. 

Übersicht 20: Gebarungsergebnisse in der Pensionsversicherung 
der Unselbständigen und in der Pensionsversicherung 
der Selbständigen 

Übersicht 21: Bundesmittel nach Pensionsversicherungsträgern 

der 

Die Ursachen für diese Entwicklung liegen in der unterschiedlichen 

Gestaltung der Beitragssätze, den unterschiedlichen Belastungsquoten 

(Verhäl tnis von Versicherten zu Pensionsempfängern) und in 

strukturellen Effekten. 

Eine bloße Trennung der Einnahmen der Pensionsversicherung in 

Beitragsaufkommen auf der einen und Bundesmittel auf der anderen 

Seite verbirgt, daß sich die Bundesmittel aus sehr unterschiedlichen 

Komponen ten zusammensetzen: Die Pensionsversicherung gew1llirt 

Leistungen, die keine Einkommensersatzfunktion haben und denen keine 

Bei trags leis tung gegenübersteht, wie Ausgleichszulagen, 

Hilflosenzuschuß und Kinderzuschuß. Die Kosten für diese Zulagen 

und Zuschüsse beliefen sich im Jahre 1989 auf rund 15,7 Mrd.S. Für 

Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge und der Rehabilitation sowie für 

die Krankenversicherungsbeiträge der Pensionisten wurden seitens der 

Pensions,'ersicherung weitere 14,2 Mrd.S aufgewendet. 

welche 
Leistungen 
der Pensions­
versicherung 
keine 
Beitragslei­
stung gegen­
üterbesteht 
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Im Bereich der Pensionsversicherung der Selbständigen werden vom 

Bund die Beitragseinnahmen aus Steuermitteln (v.a. Einnahmen aus 

der Gewerbesteuer und aus Abgaben für land- und forstwirtschaftliche 

Betriebe) verdoppelt. Diese sogenannte Partnerleistung des Bundes 

betrug im Jahre 1989 rund 6,7 Mrd.S. 

Von den gesamten öffentlichen Mitteln von 54 Mrd.S wurden lediglich 

17,4 Mrd.S zur Abdeckung des nicht durch Beiträge gedeckten 

Pensionsaufwandes verwendet. Dieser Bundesbeitrag diente zur 

10 Mrd.S Abgeltung der entgangenen Beiträge für die beitrags freie Anrechnung 
kostet 
Abdeckung von Ersatzzeiten (1989 rund 10 Mrd.S). Darüberhinaus wurden damit 
der beitrags-
freien auch Leistungen bzw. Leistungsbestandteile abgegolten, für die 
Ersatzzeiten 

keine bzw. nicht ausreichende Beiträge geleistet wurden. Im 

wesentlichen handelt es sich dabei um Zurechnungs zuschläge und 

Kinderzuschläge sowie bei alten Leistungen um die 

Grundbetragszuschläge. 

Es ist allerdings anzunehmen, daß die entgangenen Beiträge für 

Ersatzzeiten und die Kosten, die der Pensionsversicherung durch ihre 

Instrumentalisierung für arbeitsmarktpolitische Zwecke (vorgezogene 

Pensionierungen) erwachsen, den Bundesbeitrag zur Abdeckung des 

Pensions aufwandes von 17,4 Mrd.S übersteigen. 

Grafik 2: Aufschlüsselung des Bundesbeitrages 
zur Pensionsversicherung 
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2.3.2. Die Belastungsquoten 

1989 waren im Jahresdurchschnitt insgesamt 2,828.904 

pensionsversichert. Der Zuwachs von rund 47.700 Personen 

dem Vorjahr ist auf den Zuwachs bei den Unselbständigen 

zurückzuführen; letzterer wiederum auf die 

Personen 

gegenüber gUnstige 
Beschäftigungs­

(+ 48.634) lage beein­
flußt 

gUnstige Belastungs­
quote 

Beschäftigungslage. Die Anzahl der Versicherungsverhältnisse in der 

Pensionsversicherung der Selbständigen nahm nach einer durch eine 

Gesetzesänderung im Bereich der Pensionsversicherung der Bauern 

bedingten Zunahme im Vorjahreszeitraum von 1988 auf 1989 wieder 

leicht ab (- 0,2 %), ' 

Die Zahl der Pensionsleistungen nahm im Vergleichszeitraum nur um 

rund 20.000 zu, sodaß die Belastungsquote gegenüber 1988 sank. Wie 

1987 kamen 1989 598 Pensionen auf 1.000 Versicherte (1988: 601). 

Ein differenzierteres Bild ergibt sich allerdings bei getrennter Belastungs­
quote unter­

Betrachtung der Pensionsversicherung der Unselbständigen und der schiedlich je 
nach Pensions­

Pensionsversicherung der Selbständigen: In der Pensionsversicherung versicherungs­
träger 

der Unselbständigen sank die Belastungsquote von 561 im Jahr 1988 

auf 558 im Jahr 1989. In der Pensionsversicherung der Selbständigen 

hingegen stieg sie von 854 auf 860. 

Übersicht 22: Entwicklung der Belastungsquoten 
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2.3.3. Das volkswirtschaftliche Pensionskonto 

Um einen Überblick über die Altersversorgung in Österreich zu 

bekommen, ist die alleinige Betrachtung der gesetzlichen 

Pensionsversicherung nicht ausreichend. Vielmehr müssen auch die 

anderen Pensionssysteme einbezogen werden. Dies geschieht 

ansatzweise im Rahmen des volkswirtschaftlichen Pensionskontos, das 

seit einigen Jahren vom Österreichischen Statistischen Zentralamt 

erstellt wird. 

Im volkswirtschaftlichen Pensionskonto werden die betragsmäßig 

bedeutendsten Sozialausgaben - nämlich Pensionen und Unfallrenten -

unter Berücksichtigung aller Transferströme dargestellt. 

Übersicht 23: Das volkswi~tschaftlichen Pensionskonto 1988/1989 

7? % des Pen- 1989 entfielen rund 70,2 % der Aufwendungen für Pensionen und Renten 
slonsaufwandes 
im Rabmen der auf die Sozialversicherungsträger. 
Sozialver-

Der Rest verteilte sich auf 

s icherungs- Bund Länder und Gemeinden. 
träger und 30 % ' 
für Beamte 

Auf der Einnahmenseite entfielen 53,6 % auf Beiträge für Versicherte 

und 24,5 % auf Pensionsübernahmen der Gebietskörperschaften. Die 

Beiträge des Bundes zur gesetzlichen Pensionsversicherung beliefen 

sich auf 21,3 %. Somit stammten in Summe 45,8 % der Gesamteinnahmen 

vom Bund. 
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Dabei sind stark abweichende Deckungsquoten je nach Pensionssystem 

festzustellen. Im Bereich der gesetzlichen Pensionsversicherung 

waren 72,4 % der Ausgaben durch Beiträge für Versicherte gedeckt. 

Bei den Gebietskörperschaften liegt die Rate nur bei 16,2 %, wobei 

allerdings zu berücksichtigen ist, daß für pragmatisierte 

Bedienstete kein Arbeitgeberanteil geleistet wird. Um korrekte 

Aussagen über die Deckungsquote treffen zu können, müßte das 

Beitragsaufkommen für Bund, Länder und Gemeinden also mehr als 

verdoppelt werden. Nicht erfaßt sind auch die in Teilen des 

"halb-öffentlichen Sektors" (Kammern, ORF, Sozialversicherungsträger 

etc. ) überwiegend vom Dienstgeber finanzierten 

Zusatzpensionsleistungen. 

Übersicht 24: Die wichtigsten Beitragssätze 

Übersicht 25: Die wichtigsten Beitragsgrundlagen 

Unterschied­
liche 
Deckungs­
qucten 
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3. PENSIONSBEZIEHER UND PENSIONSNIVEAU 

3.1. Entwicklung des Pensionsstandes 

Die Anzahl der Pensionen nahm von 1988 auf 1989 um 1,1 % oder 17.943 

auf 1,701.136 zu (Vergleich der Dezemberwerte). Der Zuwachs ist zur 

Gänze auf das Ansteigen der Direktpensionen zurückzuführen. Die 

Alterspensionen nahmen um 9.786 (+ 1,3 %), die Pensionen wegen 

geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. dauernder Erwerbsunfähigkeit um 

9.211 (+ 2,6 %) zu. Dagegen sank die Anzahl der 

Hinterbliebenenpensionen um 1.054 (- 0,2 %). 

Ursachen für Die Ursachen 
Wachstum 

für das fortgesetzte Wachstum des Pensionsstandes sind 

des Pensions- vielfältiger 
standes 

Natur: Immer mehr Personen erfüllen die 

Anspruchsvoraussetzungen für die vorzeitige Alterspension und nehmen 

diese auch in Anspruch. Denn obwohl sich die Arbeitsmarktlage 

insgesamt verbessert hat, sehen sich gerade ältere Arbeitnehmer nach 

wie vor mit großen Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt konfrontiert 

und drängen deshalb in die Pension. Weiters nimmt durch die 

steigende Lebenserwartung die Bezugsdauer zu. Außerdem erwerben 

immer mehr Personen Anspruch auf mehrere Pensionen. 

Der Pensionsstand stieg in der Pensionsversicherung der 

Unselbständigen wesentlich stärker (+ 16.749 oder 1,2 %) als in der 

Pensionsversicherung der Selbständigen (+ 1.194 oder 0,4 %). Mit 

Abstand den stärksten Zuwachs verzeichnete wieder die 
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Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten mit + 2,5 %. Darin 

äußert sich die Strukturverschiebung im Bereich der unselbständig 

Erwerbstätigen von den Arbeitern zu den Angestellten. Im Bereich 

der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter betrug der Zuwachs nur 

0,7 %. Die Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen 

(- 0,4 %) und die Versicherungsanstalt des österreichischen 

Bergbaues (- 1,4 %) hatten Rückgänge zu verzeichnen. Die 

Pensionsstände der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 

Wirtschaft (+ 0,3 %) und der Sozialversicherungsanstalt der Bauern 

(+ 0,4 %) wuchsen nur schwach. 

Übersicht 26: Pensionsstände nach Versicherungsträgern 
und Pensionsarten 

Nach wie vor entfallen rund zwei Drittel aller Pensionsleistungen Frauenanteil 
bei 

auf Frauen. Der Frauenanteil ist allerdings gegenüber 1988 von Pensionisten 
64 % 

64,4 % auf 64,1 % zurückgegangen. Die Anzahl der an Männer 

ausbezal11ten Pensionen stieg in diesem Zeitraum um 11.316 (+ 1,9 %), 

die der an Frauen ausbezahlten Pensionen hingegen um 6.627 

(+ 0,6 %). 

In erster Linie ist der hohe Frauenanteil an den Pensionsleistungen 456.000 
Witwen-

auf die große Zahl von Witwenpensionen (456.700 gegenüber 18.376 pensionEn 

Witwerpensionen) zurückzuführen. Aber auch bei den Alterspensionen 

überwie~en Frauen mit 55,6 %, da ihre Bezugsdauer wegen des 

niedrigeren Pensionszugangsalters und der höheren Lebenserwartung 
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deutlich länger ist als die der Männer. Außerdem ist die 

Erwerbsneigung der Frauen in den letzten Jahrzehnten angestiegen, 

sodaß immer mehr Frauen in den Genuß einer Eigenpension kommen. 

Übersicht 27: Pensionsstand nach Geschlecht und Pensionsart 

47 % Alters- 46,5 % aller im Dezember 1989 ausbezahlten Pensionen waren 
pensionen, 22 % 
Invaliditäts- Alterspensionen (791.258). 22,0 % entfielen auf Pensionen der 
pensionen, 31 % 
Hinterblie- geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. dauernden Erwerbsunfähigkeit 
benenpensionen 

(374.244). Der Rest entfiel auf Hinterbliebenenpensionen. 

1989 höchst 
mögliche 
Eigenpension 
in Per.sions-

3.2. Pensionenhöhe 

Die Höhe einer Pension ist einerseits durch die Höhe der 

Bemessungsgrundlage, andererseits durch die Anzahl der im Verlauf 

des Erwerbslebens angesammelten Versicherungsmonate bestimmt. Eine 

echte Mindestpension ist in der gesetzlichen Pensionsversicherung 

nicht vorgesehen, wohl aber wird mit dem Instrument der 

Ausgleichszulage eine bedarfsorientierte Mindestpension gewährt. 

Die höchstmögliche Eigenpension (ohne Hilflosenzuschuß und 

versicherung: Kinderzuschuß) betrug 1989 20.710 S, die höchste Witwenpension (ohne 
S 20 .710, -

ZuschUsse) 12.426 S monatlich. 1989 wurden die Pensionen mit 2,1 % 

angepaßt, die Ausgleichszulagen mit 2,6 %. 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 259 von 809

www.parlament.gv.at



- 257 -

Die folgenden Durchschnittspensionsdaten sind insofern nur Durchschnitts-
pensionsdaten 

beschränkt aussagekräftig. als aus ihnen nicht hervorgeht. ob eine beschränkt 
aussageümig 

Person eine oder mehrere Pensionen bezieht und wieviele Personen mit 

einer Pension das Auslangen finden müssen. Die bereits im 

Zusammenhang mit den Unfallrenten erwähnte Sondererhebung des 

Hauptverbandes der ös terreichischen Sozialversicherungsträger ergab 

zum Stichtag 1.Juli 1989. daß die Zahl der ausbezahlten Pensionen 

mit 1.701.136 jene der Pensionsbezieher (1.534.686) um 166.450 

überstieg. 173.392 Personen 

bezogen 1989 mehr als eine 

- 13.254 Männer und 160.138 Frauen - ca. 200.000 
Mehrfach-

Pension aus der gesetzlichen pensi ons­
bezieher 

Pensionsversicherung. Weitere 40.689 Personen - 6.655 Männer und 

34.034 Frauen - bezogen neben einer Pension aus der gesetzlichen 

Pensionsversicherung einen Ruhe- oder Versorgungsgenuß 

(Beamtenpension) . 

Auf der anderen Seite wurden von 

Pensions versicherungsträgern 147.364 Pensionen an das 

den 147.000 
Pensionen an 

Ausland Personen im 
Ausland 

überwies en. wobei es sich zu einem erheblichen Teil um überwiesen 

Teilpensionsleistungen handelte. Klammert man an im Ausland lebende 

Pensionisten überwiesene Pensionen aus. ergeben sich deutlich höhere 

Durchschni ttspensionen. 

Schließ~ ich sind in diesem Zusammenhang auch ausländische 

Pensions leistungen an in Österreich lebende Pensionisten zu 

erwähnen. Unter Einbeziehung dieser ausländischen Teilleistungen 

würden sich ebenfalls höhere Durchschnittspensionsbezüge ergeben. 
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3.2.1. Durchschnittliche Pensionsleistungen 

Die durchschnittlichen Pensionsleistungen schließen in der folgenden 

Darstellung alle Zulagen und Zuschüsse mit ein. 

Durchschnitts~ie Durchschnittspension in der Pensionsversicherung der 
pension in 
Persionsver- Unselbständigen betrug im Dezember 1989 7.107 S, was gegenüber dem 
s icherung bei 
Unselb- Vorjahr eine Steigerung um 3,4 % bedeutet. Die Alterspensionen 
ständigen: 
S 7.100 ,- stiegen um 2,8 % auf durchschnittlich 8.684 S, die Pensionen wegen 

Durch­
s chnitts-

geminderter Arbeitsfähigkeit um 3,7 % auf 7.154 S. Witwen- und 

Witwerpensionen stiegen um 3,4 % auf 5.053 S und Waisenpensionen um 

4,0 % auf 2.164 S. 

In der Pensionsversicherung der Selbständigen lagen die 

Durchschnittspensionen großteils deutlich unter jenen der 

pension in Unselbständigen, stiegen aber gegenüber 1988 stärker. Die 
Pensionsver-
s icherung bei Durchschnittspension betrug hier 5.643 S, d.s. 3,9 % mehr als 1988. 
Selbständigen: 
S 5 . 600 ,- Die Alterspension betrug im Schnitt 7.039 S (+ "4,1 %), die Pension 

wegen dauernder Erwerbsunfähigkeit 4.988 S (+ 3,8 %), die Witwen-

bzw. Witwerpension 4.469 S (+ 3,7 %) und die Waisenpension 2.541 S 

(+5,5%). 

Übersicht 28: Pensionsleistungen und durchschnittliche 
Pensionshöhe 
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Die durchschnittlichen Pensionen in der Pensionsversicherung der 

Selbständigen steigen seit Jahren tiberproportional, da sich die 

Zus,ammensetzung des Pensionsstandes laufend stark ändert: niedrige 

Überg~gspensionen fallen weg und werden durch höhere, neuanfallende 

Pensionen ersetzt. 

Eine getrennte Betrachtung nach dem Geschlecht zeigt weiterhin große 

Unterschiede in den durchschnittlichen Pensionshöhen von Männern und 

Frauen. Niedrigere Aktiveinkommen zum einen und LOcken im 

Versicherungsverlauf insbesondere durch die Erziehung von Kindern 

zum anderen bewirken, daß die Durchschnittspensionen der Frauen zum 

Teil wesentlich unter jenen der Männer liegen. 

So betrug die durchschnittliche Alterspensi on bei den Männern in der 

gesetzlichen Pensionsversicherung im Dezember 1989 10.922 S, jene 

der Frauen nur 6.343 S. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den 

Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit(Erwerbsfähigkeit). 

Hier betrug die Durchschnittspension bei den Männern 8.385 S, die 

Durchschnittspension der Frauen hingegen 4.519 S. 

Übersicht 29: Durchschnittspensionen im Dezember 1989 
nach Pensionsversicherungsträgern und Geschlecht 

Untersucht man die Dezileinkommen von Männern und Frauen in der 

Pension, so zeigt sich, daß rund 55 % aller weiblichen 

Alters~ensionisten eine Pension von 6.000 S und darunter bezogen, 

durchscrni tt­
liche Al ters­
pension bei 
Männern: 
S 1O.9OC',-, 
bei Frauen: 
S 6.3OC',-

55 % der weib-
lichen Alters-
pensionen 
unter S 6.OCO,-
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bei den Männern waren dies nur rund 18 %. Umgekehrt bezogen rund 

50 % aller männlichen Alterspensionisten eine Alterspension von 

11.000 S und darüber, bei den Frauen waren es hingegen nur 13 bis 

14 %. 

60 % aller Ein analoges Bild zeigt die Betrachtung der Pensionen wegen 
weiblichen und 
21 % aller geminderter Arbeits (Erwerbs) fähigkeit. Rund 60 % aller Frauen 
männlichen 
Invaliditäts- bezogen hier eine Pension von 5.000 S und darunter, bei den Männern 
pensione~ 

unter 
S 5.OCO,-

sind es vergleichsweise nur rund 21 %, deren Pension unter 5.000 S 

liegt. Die Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit bei den 

Frauen liegen sogar unter dem Niveau der Witwenpensionen. 

50 % aller Allerdings beziehen auch hier rund 50 % aller Witwen eine 
Wi twenpens ionen 
unter S 5.00cI,~itwenpension von 5.000 S und darunter. 

Übersicht 30: Pensionsquantile des Pensionsstandes 
im Jahre 1989 

3.2.2. Auslandspensionen 

durcrßchnitt- Im Dezember 1989 wurden von den Pensionsversicherungsträgern 147.364 
liche Pension 
an Personen Pensionen an Pensionisten mit Wohnsitz im Ausland überwiesen. Die 
im Ausland: 
ca. S 2.100,- durchschnittliche Höhe dieser Pensionen betrug 2.064 S und lag damit 

deutlich unter dem Gesamtdurchschnitt aller ausbezahlten Pensionen 

von 6.825 S. Man kann allerdings davon ausgehen, daß die ins 

Ausland überwiesenen Pensionen in der Regel noch durch ausländische 

Teilleistungen ergänzt werden. 
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Übersicht 31: Durchschnittliche Höhe der Auslandspensionen 

Läßt man die an im Ausland lebende Pensionisten bezahlten Pensionen 

außer Betracht, so ergeben sich bei den Durchschnittspensionen um 

rund 8 % höhere Werte, mit anderen Worten, diese Pensionen senken 

das Niveau der österreichischen Durchschnittspensionen. Die 

Auslandspensionen in der Pensionsversicherung der Selbständigen sind 

zwar niedriger als die an in Österreich lebende Pensionisten 

bezahlten Pensionen, wirken sich aber wegen ihrer geringen Zahl 

(2.951 oder 0,9 %) kaum auf den Gesamtdurchschnitt aus. 

Übersicht 32: Durchschnittliche Pensionshöhe mit und 
ohne Auslandspensionen 

In der Pensionsversicherung der Unselbständigen machen die an das 

Ausland Oberwiesenen Pensionen bereits einen Anteil von 10,5 % aller 

Pensionen aus, wobei dieser Anteil in den kommenden Jahren noch 

verstärkt ansteigen wird. 

3.2.3. Personenbezogene Leistungen in der Pensionsversicherung 

Die Daten liber die durchschnittliche Höhe der Pensionsleistungen 

sind insofern nur eingeschränkt aussagekräftig, als sie keinen 

Aufschluß Ober den Gesamtpensionsbezug einer Person (etwaiges 

Zusammentreffen mehrerer Pensionsansprliche) geben können. 
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Immerhin bezogen zum Stichtag 1.Juli 1989 173.392 Personen - 13.254 

Männer und 160.138 Frauen - zwei oder mehrere Pensionen aus der 

gesetzlichen Pensionsversicherung. Weitere 40.689 Personen - 6.655 

Männer und 34.034 Frauen - bezogen (mindestens) eine Pension aus der 

gesetzlichen Pensionsversicherung und eine Beamtenpension. 

Insgesamt erhielten mehr als 13.9 % der Bezieher einer Pension aus 

der gesetzlichen Pensionsversicherung noch mindestens eine weitere 

2 Pe~sionen Pensionsleistung. Die mit Abstand häufigste Kombination ist das 

Zusammentreffen einer Eigen- und einer Witwenpension. 130.343 

Frauen bezogen eine Alters- und eine Witwenpension. weitere 49.171 

eine Pension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit und eine 

Witwenpension. 

Für die finanzielle Lage der Pensionistinnen und Pensionisten 

bedeutet dies. daß vor allem die Einkünfte der Pensionistinnen durch 

Doppel- und Mehrfachpensionsbezüge höher sind als sich aus den 

durchschnittlichen Pensionsleistungen ergibt. 

49.OCO Zum Stichtag 1.Juli 1989 waren außerdem 49.033 Personen erwerbstätig 
Pensions-
bezieher und bezogen gleichzeitig mindestens eine Pension (einen Ruhe- oder 
erwerbstätig 

Versorgungsgenuß). Zu 67 % waren dies Frauen. Die zahlenmäßig 

stärkste Gruppe stellten auch hier Witwenpensionsbezieherinnen 

(22.609). Diese Zahlen sagen allerdings nichts Uber die Motive der 

Erwerbstätigkeit - etwa ob die Pensionsbezieherjinnen wegen ihres 

geringen Pensionsbezuges einer Erwerbstätigkeit nachgehen - aus. 
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Für Dezember 1989 liegen Daten über die durchschnittliche Höhe des auch bei 
Berucksichti­

Pensions einkommens bei Bezug einer und bei Bezug von zwei Pensionen gung von 
DoJ::pe I pensions­

vor. Die Zahlen zeigen, daß der relative Abstand zwischen Männern bezügen 
Einkorrmensvor­

und Frauen bei Bezug von zwei Pensionen zwar geringer, aber doch sprung der 
M9nner 

noch immer deutlich ausgeprägt ist. Es ist allerdings -zu beachten, 

daß aufgrund einer Übergangsregelung Witwerpensionen immer noch erst 

zu zwei Dritteln der vollen Höhe ausbezahlt werden. 

Übersicht 33: Durchschnittliche Pensionsleistung bei 
Bezug einer Pension und bei Bezug von 
zwei Pensionen 

3.2.4. Pensionsanpassung 

In den jUngst vergangenen Jahren gab die unterschiediiche 

Pensions anpassung im Bereich der gesetzlichen Pensionsversicherung 

und bei den Pensionssystemen des öffentlichen Dienstes des öfteren 

Anlaß zu Diskussionen. Bei diesen Diskussionen wird aber übersehen, 

daß es nur dann sinnvoll ist, Vergleiche zu ziehen, wenn man einen höhere 
Pensions-

längeren Zeitablauf betracht. ar:passung 
in Pensions­
versicherung 
als bei 

In den Jahren von 1970 bis 1990 stiegen die Pensionen in der Beamten 

gesetzlichen Pensionsversicherung um rund 240 %, d.h. auf das 

3,4-fache, währenddessen die Pensionen der öffentlichen Dienste um 

rund 190 % stiegen, d.h. auf das 2,9-fache. 
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Die Erhöhungen in bei den Systemen liegt jedoch um einiges höher als 

Pensions - die Erhöhung des Preisniveaus. Sowohl der Pensionistenindex als 
erhöhungen um 
einiges über auch 
dem Preisindex 

der Verbraucherpreisindex stiegen im Zeitraum von 1970 bis 1990 

nur um rund 160 %. Weit Uber das Ausmaß der normalen 

Pensionsanpassung hinaus stiegen die Richtsätze für 

Ausgleichszulagenbezieher. Der Richtsatz fUr Alleinstehende stieg 

im Zeitraum von 1970 bis 1990 um rund 321 %, jener für Verheiratete 

um rund 334 %. 

Übersicht 34: Entwicklung der Pensionsanpassungsfaktoren, 
Ausgleichszulagenrichtsätze und Preisindices 

Grafik 3: Pensions anpassung , Beamtenpensionen 
und Pensionistenindex 1970 bis 1990 

3.3. Zulagen und ZuschUsse in der Pensionsversicherung 

Das Pensionsversicherungssystem gewährt neben den Pensionsleistungen 

noch Ausgleichszulagen, Hilflosen- und KinderzuschUsse. Die 

Leistung dieser zusätzlichen Zulagen und Zuschüsse ist jedoch an die 

Erfüllung bestimmter Voraussetzungen geknüpft. Im folgenden wird 

kurz die Entwicklung der Ausgleichszulagen und Hilflosenzuschüsse 

behandelt, auf eine eingehendere Darstellung der KinderzuschUsse 

hingegen wird verzichtet. 
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3.3.1. Ausgleichszulagen 

Liegen Pension und sonstige NettoeinkOnfte und anzurechnende Beträge 

(wie Unterhaltsleistungen) unter einem bestimmten Richtsatz. so 

gebOhrt eine Ausgleichszulage in Höhe des Differenzbetrages. Bei 

Ehepaaren wird das gesamte Nettoeinkommen des Ehegatten bzw. der 

Ehegattin angerechnet. 

Der Richtsatz für Alleinstehende betrug 1989 5.134 S. der Richtsatz Ausgleichs­
zulagenricht­

für Pensionisten bzw. Pensionistinnen. die mit ihrer Ehegattin bzw. satz 1989: 

ihrem Ehegatten im gemeinsamen Haushalt leben. 7.354 S. Der 

Erhöhungsbetrag fUr Kinder zum Ausgleichszulagenrichtsatz lag bei 

548 S je Kind. GegenUber 1988 waren die Ausgleichszu1agenrichtsätze 

um 2.6 % angehoben worden. 

1989 bezogen im Jahresdurchschnitt 249.262 Personen eine 

Ausgleichszulage. Dies entspricht 14.7 % des Pensionsstandes. 

Damit hat sowohl die Anzahl der Ausgleichszulagenbezieher (- 8.959 

bzw. - 3.5 %) als auch ihr Anteil an allen Pensionsbeziehern (von 

15.4 % auf 14.7 %) gegenUber dem Jahr 1988 abgenommen. 

Der Anteil der Ausgleichszulagenbezieher schwankt je nach 

Versicherungsträger zwischen 2.6 % in der Pensionsversicherung der 

Angestellten und 32.7 % in der Pensionsversicherung der Bauern. 

S 5.134.-

ca. 250.OCO 
Ausgleichs­
zulagenbe­
zieher 

der höchste 
Anteil der 
Ausgleichs­
zulagen­
bezieher unter 
den Bauern 
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Übersicht 35: Ausgleichszulagenbezieher nach Pensions­
versicherungsträgern und Pensionsarten absolut 

Übersicht 36: Ausgleichszulagenbezieher nach Pensions­
versicherungsträgern und Pensionsarten in Prozent 
des Pensionsstandes 

Nach Pensionsarten betrachtet beziehen 8,1 % der Alterspensionisten, 

aber 18,4 % der Bezieher einer Pension wegen geminderter 

Arbeitsfähigkeit bzw. dauernder Erwerbsunfähigkeit eine 

Ausgleichszulage. Noch höher liegen die Anteile bei den 

Hinterbliebenenpensionen (Witwen 22,6 %, Waisen 22,8 %). 

3.3.2. Hilflosenzuschuß 

Pensionisten, die derart hilflos sind, daß sie ständig der Wartung 

zwischen und Hilfe durch eine andere Person bedürfen, haben Anspruch auf 
S 2 .500,- und 
S 2 .800 ,- einen Hilflosenzuschuß. Der Hilflosenzuschuß beträgt 50 % der 

235 .OCO 
Hilflosen­
zuschuß­
empranger 

Pension, jedoch mindestens 2.542 S und höchstens 2.784 S. 

1989 erhielten im Jahresschnitt 235.490 Personen, d.s. 13,9 % aller 

Pensionsbezieher, einen Hilflosenzuschuß. Damit ist der Anteil der 

Hilflosenzuschußbezieher an den Pensionsbeziehern weiter gestiegen. 

Übersicht 37: Hilflosenzuschußbezieher nach Pensions­
versicherungsträgern und Pensionsarten absolut 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 269 von 809

www.parlament.gv.at



- 267 -

Übersicht 38: Hilflosenzuschußbezieher nach Pensions­
versicherungsträgern und Pensionsarten in Prozent 
des Pensionsstandes 

Grafik 4: Anteile der Ausgleichszulagen- und Hilflosen­
zuschußbezieher am Pensions stand 

Hilflosenzuschüsse werden besonders häufig in Verbindung mit 

Witwenpensionen (19,9 %) und mit Pensionen aus dem Versicherungsfall 

der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauernden 

Erwerbsunfähigkeit (15,2 %) gewährt. Der Anteil der 

~ilflosenzuschußbezieher steigt mit zunehmendem Alter. Den 

geringsten Anteil von Hilflosenzuschußbeziehern weist die PVA der 

Angestellten mit 8,9 % des Pensionsstandes (niedriger Anteil an 

Berufsunfähigkeitspensionen) auf. Der höchste Anteil ist seit 

Jahren im Bereich der SVA der Bauern mit 19,0 % zu verzeichnen. 

Hier beziehen rund 30 % aller Witwenpensionistinnen einen 

Hilflosenzuschuß. 

Vergleicht man die Entwicklung der Ausgleichszulagen und der 

Hilflosenzuschüsse im Zeitablauf, so zeigt sich eine stark konträre 

Tendenz. Während es im Jahr 1977 noch 347.881 Bezieher einer 

Ausgleichszulage, das waren 24,5 % des Pensionsstandes, gab, sank 

die Zattl der Ausgleichszulagen auf 249.262 bzw. 14,7 % im Jahre 

Abnahme der 
Zahl der 
Ausgleichs­
zulagen 
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Eine genau umgekehrte Entwicklung ist im Bereich de r 

HilflosenzuschUsse zu beobachten. Im Jahr 1977 betrug die Zahl der 

Bezieher eines Hilflosenzuschusses 172.910. Gemessen am damaligen 

Pensionsstand waren dies 12,2 %. Im Jahresdurchschnitt 1989 

erhielten 235.490 Pensionisten einen Hilflosenzuschuß, d.s. 13,9 % 

aller Pensionisten. Dieser Anstieg der Hilflosenzuschußbezieher ist 

Ausdruck der Zunahme der Zahl der älteren und pflegebedürftigen 

Pensionisten. Seit dem Jahr 1981 übersteigt der Aufwand für 

Hilflosenzuschüsse den Aufwand für Ausgleichszulagen. Im Jahr 1989 

betrug der Aufwand für Hilflosenzuschüsse rund 8,6 Mrd.S, jener für 

Ausgleichszulagen 6,4 Mrd.S. 

Übersicht 39: Entwicklung des Aufwandes für 
Ausgleichszulagen und Hilflosenzuschüsse 

3.4. Neuzugänge an Pensionen 

1989 Neuzu- Im Jahre 1989 gab es 
gänge von 32 .000 

104.663 erstmalige Neuzuerkennungen an 

Hinterbl i ebe- Pensionen. Gegenüber dem Jahr 1988 bedeute t dies eine Abnahme de r 
nen- , von 
30 .000 Inval i-Neuzugänge von 6.200. Rund 28,5 % bzw. 29.789 s ind dabei Zugänge 
ditäts-, von 
27 . 000 vor- aus dem Ver sicherungs f all der gemi nde r t en Arbei ts fähigke i t bzw. de r 
zeitigen Alters-
u .von 15 . 000 Erwerbsunfähigkei t. Dies ist eine Verringerung um 3. 550 Zugänge 
normalen 
Alterspen­
sionen 

gegenüber dem J ahr 1988. Der Zugang bei den 

Hinterb1iebenenpensionen betrug 32 . 238, davon entfielen 25.888, d.s. 

80 %, auf Witwen(Witwer)pensionen, die restlichen 20 % auf 
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Waisenpensionen. Den höchsten Anteil am Pensionszugang weisen nach 

wie vor die Alterspensionen mit 42.644 bzw. 40,7 % aus. Mehr als 

die Hälfte, 23.272 bzw. 54,6 %, entfallen dabei auf vorzeitige 

Alterspensionen wegen langer Versicherungsdauer, 4.100 bzw. 9,6 % 

auf vorzeitige Alterspensionen wegen Arbeitslosigkeit; der Rest, 

15.272 bzw. 35,8 %, sind normale Alterspensionen. 

Wie in den Vorjahren ist der Zugang um einiges höher als der Abgang 

und führt mithin zu einer weiter steigenden Zahl an Pensionen. Im 

Zusammenwirken mit der Tatsache, daß die Höhe der neuzuerkannten 

Leistungen jene der wegfallenden Leistungen beträchtlich übersteigt, 

liegt ein wesentlicher Faktor für den jährlich 

Pensionsaufwand. 

Übersicht 40: Zahl de r Neuzugangspensionen im Jahre ,1989 

Grafik 5: Aufschlüsselung des Neuzuganges an 
Direktpensionen nach dem Alter 

ste igenden 

28.641, d.s. 96 % aller Zugänge an Pensionen wegen geminde r ter 77 % a l ler 
Pens i onsneu­

Arbeitsfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit, gingen vor Erre ichen des zugänge vor 

gesetzlichen Pensionsanfallsalters in Pension. Zählt man die 

Zugänge an vorzeitigen Alterspensionen hinzu, so bedeutet dies, daß 

56.013 bzw. 77 % aller Zugänge an Direktpensionen vor Erreichen des 

gesetzlichen Pensionsanfalls alters (Männer 65, Frauen 60 Jahre) in 

Pension gehen. 

Errei chen des 
ges et Zlichen 
Pensi onsar.­
fall sal ter s 
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3.4.1. Durchschnittliches Pensionszugangsalter 

durchschnitt-Das unterschiedliche (gesetzliche) Pensionsanfallsalter für Männer 
liches Pensions-
zugangsalter und Frauen gibt seit Jahren immer wieder Anlaß zu Diskussionen. 
bei Frauen 57, 5 
Jahre und bei Dabei wird häufig außer acht gelassen, daß beim tatsächlichen 
Männern 
58 Jahre Pensionszugangsalter kaum mehr ein Unterschied besteht. Frauen 

gehen durchschnittlich nur knapp sieben Monate früher in Pension als 

Männer. 1989 gingen Männer im Schnitt mit 58 Jahren und Frauen mit 

57,5 Jahren i n Pensi on . 

Übersicht 41: Durchschnittliches Pensionszugangsalter 
1970 bis 1989 

Grafik 6: Durchschnittliches Pensionszugangsalter 

Pensionszu- Bei Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen könnten Frauen bereits 
gangsalter bei 
Alterspen- mit 55 Jahren in Alterspension gehen. Da viele Frauen diese 
s ionen bei 
Männern 62 Voraussetzungen mit 55 Jahren aber noch nicht erfüllen, liegt ihr 
Jahre , be i 
Frauen 59,6 durchschnittliches Zugangsalter bei der Alterspension bei 59,6 
Jahre 

Jahren. Männer gingen hingegen im Durchschnitt mit 62 Jahren in 

Alterspension . 

Perßionszu- Wesentl i ch geringer ist der Altersunterschied bei den Pensionen 
gangsalter bei 
I nvaliditäts-wegen geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. dauernder 
pensionen bei 
Männern 53,8 Erwerbsunfähigkeit, nämlich nur ein Jahr. Männer gingen im 
Jahre, bei 
Frauen Durchschnitt mit 53,8 Jahren und Frauen mit 52,8 Jahren in Pension. 
52 , 8 Jahre 
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In der Vergangenheit war das durchschnittliche Zugangs alter der fast jeder 
2.Marm tritt 

Männer bei Invaliditätspensionen sogar häufig niedriger als jenes 1989 wegen 
Invalidität 

der Frauen. Hinzu kommt, daß knapp die Häl fte (48,5 %) der Männer, 

die 1989 in den Ruhestand traten, in die 

Invaliditäts(Erwerbsurifähigkeits)pension gingen. Bei den Frauen 

liegt der Anteil knapp unter einem Drittel (31,4 %). Von den 

Neuzugängen in der Invaliditäts(Erwerbsunfähigkeits)pension waren 

68,1 % Männer. 

1989 lag das durchschnittliche Pensionszugangsalter in der 

Pensionsversicherung der Selbständigen mit 59,9 Jahren bei den 

Männern und 59,2 Jahren bei den Frauen um rund zwei Jahre höher als 

in der Pensionsversicherung der Unselbständigen (57,6 bzw. 

57,1 Jahre). Im Bereich der PVA der Arbeiter lag es mit 56,8 Jahren 

bei den Männern und bei den Frauen deutlich niedriger als im Bereich 

der PVA der Angestellten (Männer: 59,6 Jahre, Frauen: 57,4 Jahre). 

Dies ist u.a. auf den hohen Anteil an Invaliditätspensionen bei den 

Arbeitern zurUckzufUhren. 

Insgesamt ist das Pensionszugangsalter in den letzten beiden 

Jahrzehnten gesunken, bei den Männern allerdings stärker, sodaß sich 

der Abstand im durchschnittlichen Zugangsalter zwischen Männern und 

Frauen verringert hat. 

in den 
Ruhestand 

Pensions­
zugangsalter 
bei Selb­
ständigen 
59,6 Jahre u. 
bei Unselb­
ständigen 
57,4 Jahre 
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3.4.2. Neuzugänge aus dem Versicherungsfall der geminderten 
Arbeitsfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit 

v.a.märrnlicheWie bereits erwähnt, gab es im Jahr 1989 29.781 Zugänge aus dem 
Arbe i ter und 
Bauern von 
Inva lidität 
betroffen 

Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. 

Erwerbsunfähigkeit. Wie schon in den Vorjahren entfällt dabei ein 

Großteil auf die männlichen Arbeiter. Mit 13.636 Pensions zugängen 

machen sie beinahe 45 % des gesamten Pensions zuganges an diesen 

Pensionen aus. 

Rund zwei Drittel des gesamten Zuganges an Pensionen wegen 

geminderter Arbeits (Erwerbs) fähigkeit entfällt auf Männer, ein 

Drittel auf Frauen. Gemessen am Gesamtzugang an Direktpensionen 

beträgt der Anteil der Zugänge wegen geminderter 

Arbeits (Erwerbs) fähigkeit rund 41,3 %. Im Jahr 1970 betrug dieser 

Anteil noch 29,7 %, seither ist er stetig gestiegen und erreichte 

seinen bisherigen Höhepunkt mit 42,8 % im Jahre 1988. Dieser 

Anstieg des Anteiles der Zugänge an Pensionen wegen geminderter 

Arbeitsfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit an den Direktpensionen 

vollzog sich - wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß - nahezu bei 

allen Versicherungsträgern. 

Im Jahre 1989 weist die SVA der Bauern mit 56,6 % den höchsten, die 

PVA der Angestellten mit 25,3 % den niedrigsten Wert aus. 
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Übersicht 42: Zahl und Anteil der Neuzugänge an Pensionen wegen 
geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit 

Unterschiede treten auch zutage, wenn man die Pensionszugänge nach Invaliditäts-

den Krankheitsgruppen betrachtet. 

Pensionen wegen geminderter 

Rund 55 % aller Zugänge 

Arbeitsfähigkeit 

neuzugänge 
an nach 

Krankheits­
bzw . gruppen 

Erwerbsunfähigkeit entfallen auf zwei Krankheitsgruppen: 

Krankheiten des Bewegungs- und Stüt?apparates machen beinahe 40 % 

aller Zugänge aus, 16,7 % werden durch Herz- und Arterienkrankheiten 

verursacht. Besonders hoch ist der Anteil der Krankheiten des 

Bewegungs- und Stützapparates bei der SVA der Bauern, wo er mehr als 

60 % ausmacht. 

Übersicht 43: Neuzuerkennungen an Pensionen wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit nach -
Krankheitsgruppen 

Grafik 7: AufschlUsselung des Neuzuganges an Pensionen 
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. 
Berufsunfähigkeit nach Krankheitsgruppen 

3.4.3. Pensionsanträge und Zuerkennungen 

Im Jahre 1989 wurden von den Pensionsversicherungsträgern 147.519 

Anträge- auf Zuerkennung bzw. Umwandlung einer Pension behandelt. 

Nicht alle Anträge stammen aus dem Jahr 1989, ein Teil datiert 

bereits aus dem Jahr 1988, wurde aber aufgrund der gewöhnlich 

mehrwöchigen Behandlungsdauer erst 1989 entschieden. In 104.817 
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Fällen, d.s. rund 71 %, erfolgte die Zuerkennung einer Pension. 

Dabei kann es sich um die erstmalige Neuzuerkennung einer Pension 

als auch um sonstige Zuerkennungen handeln. Bei rund 17 % aller 

Anträge erfolgte eine Ablehnung. Die höchste Ablehnungsquote gibt 

es naturgemäß bei den Anträgen auf Zuerkennung einer Pension wegen 

ein Drittel geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit mit rund 
der Anträge auf 
Invaliditäts- 31,5 %, d.h., beinahe jeder dritte Antrag wurde ' vom zuständigen 
pension wird 
abgelehnt Sozial versicherungsträger abgelehnt. Auch dies veranschaulicht 

recht deutlich den in den vergangenen Jahren verstärkt aufgetretenen 

Trend zur Inanspruchnahme einer derartigen Leistung. So wurden im 

Jahr 1989 bei der PVA der Arbeiter 27.864 Anträge auf Zuerkennung 

einer Alterspension und 34.429 Anträge auf Zuerkennung einer 

Invaliditätspension gestellt. Noch augenfälliger ist dieses 

Verhältnis bei der SVA der Bauern, wo 4.309 Anträgen auf 

Alterspension 9.352 Anträge auf Zuerkennung einer 

Erwerbsunfähigkeitspension gegenüberstehen. Die geringste 

Ablehnungsquote weisen - wie auch von der Sache her nicht anderes 

zu erwarten war - die Hinterbliebenenleistungen mit 5,6 % auf. In 

17.134 Fällen bzw. 11,6 % aller Anträge erfolgte eine Umwandlung, 

eine Abtretung an einen anderen Pensionsversicherungsträger oder 

eine sonstige Erledigung. 

Übersicht 44: Pensionsanträge und Zuerkennungen im Jahre 1989 

Gegen die Bescheide der Sozial versicherungsträger wurden im Jahre 
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1989 14.320 Klagen der Leistungswerber eingebracht. 10.135 Klagen 

betrafen dabei Invaliditätspensionen, 2.669 Hilflosenzuschüsse, der 

Rest entfiel auf Alters- und Hinterbliebenenpensionen, 

Ausgleichszulagen sowie sonstige Leistungen. 

Sei tens der Arbei ts- und Sozialgerichte erfolgt~n 13.637 

Klageerledigungen bzw. Entscheidungen, der Hauptteil entfiel 

wiederum auf Invaliditätspensionen (9.969) und Hilflosenzuschilsse 

(2.382) . In 1.406 Fällen wurde der Klage stattgegeben, das sind 

10,3 % aller Fälle, 3.672 Fälle endeten mit einem Vergleich 

(26,9 %). In 3.865 Fällen (28,3 %) erfolgte eine Rilcknahme der 

Klage, 4.283 Klagen (31,4 %) endeten mit Abweisungen. 411 Fälle 

wurden sonstigen Erledigungen (Zurilckweisungen, Zurilckverweisungen) 

zugeführt. 

1.592 Entscheidungen wurden von den Oberlandesgerichten (1.346) bzw. 

vom Obersten Gerichtshof (246) gefällt. 200 dieser Entscheidungen 

erfolgten zugunsten des Leistungswerbers, die restlichen 

Entscheidungen erfolgten zugunsten des Versicherungsträgers oder 

wurden einer sons tigen Erledigung zugefilhrt. 

3.4.4. Höhe der neuzuerkannten Pensionsleistungen 

Wie bereits erwähnt wurde, gibt es beträchtliche Differenzen in den 

Pensionshöhen von Männern und Frauen. Dies gil t nach wie vor auch 

Klageent­
scheidungen 
der Sozial­
gerichte 
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in bezug auf die Höhe der Neuzugangspensionen. Die GrUnde dafür 

sind hinlänglich bekannt: niedrigere Arbeitsverdienste und kürzere 

Versicherungszeiten bei den Frauen. Beträchtliche Differenzen 

bestehen nach wie vor auch zwischen den einzelnen 

Pensionsversicherungsträgern. So beträgt die durchschnittliche 

Neuzugangspension eines männlichen Arbeiters bei Alterspensionen 

9.773 S, die eines männlichen Angestellten 15.014 S. 

bei Neuzugän-Die durchschnittliche Neuzugangspension 
gen männliche 

einer Alterspensionistin 

Alters- und betrug im Jahre 1989 5.959 S, die 
Invaliditäts-

eines männlichen 

pension fast Alterspensionisten 11.749 S. Eine ähnliche Diskrepanz zeigt sich 
doppelt so hoch 
wie weibliche bei den Invaliditätspensionen. Hier beträgt die 
Alters- und 
Invaliditäts-Durchschnittspension bei Frauen 4.657 S. jene der Männer beinahe das 
pension 

Doppelte, nämlich 9.038 S. Wie schon beim Pensionsstand liegen bei 

den Frauen auch hier die durchschnittlichen Witwenpensionen höher 

als die Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. 

Erwerbsunfähigkeit. Gegenüber dem Jahr 1988 sind die 

Neuzugangspensionen aufgrund der Auswirkungen der 

Pensionsreformmaßnahmen 1988 im allgemeinen geringfügig gesunken. 

Übersicht 45: Durchschnittspensionen des 
Pensionsneuzuganges 1989 

Ein ähnliches Bild liefert auch die Betrachtung der Einkommensdezile 

bei den Neuzugangspensionen: Rund 60 % aller Alterspensionistinnen 

beziehen eine Pension (ohne Zulagen, ohne Zuschüsse) von unter 
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6.000 S. Bei den männlichen Alterspensionisten sind dies nur 23 %. 

Umgekehrt beziehen 50 % aller männlichen Alterspensionisten eine 

Neuzugangspension von mehr als 12.300 S, währenddessen bei den 

Frauen 90 % unter 11.700 S liegen. 

Ähnliches gilt auch bei den Pensionen wegen geminderter 

Arbeitsfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit. Hier bezogen rund 78 % 

aller Frauen eine Pension von unter 6.000 S, bei den Männern waren 

es nur rund 32 %. 40 % aller Männer beziehen hier eine 

Neuzugangspension von mehr als 10.000 S, diese Höhe wird von rund 

95 % der Frauen nicht erreicht. 

Rund 64 % aller Neuzugänge bei den Witwenpensionen beziehen eine 

Pension von weniger als 6.000 S, dessen ungeachtet sind die 

Wi twenpens ionen generell höher als die weiblichen 

Invaliditätspensionen. Auf eine eingehende Analyse der 

Witwerpension wird verzichtet, d~ zum einen die Zahl der Neuzugänge 

mit 3.668 noch relativ gering ist und zum anderen diese Leistung 

erst zu zwei Drittel ausbezahlt wird. 

Übersicht 46: Pensionsquantile des Pensionsneuzuganges 1989 

bei Neuzugänger. 
60 % der weib­
lichen Alters­
pensionen, 64% 
der Witwenpen­
sionen und 
78-% der weib­
lichen Invali­
ditätspensio­
nen unter 
S 6.CXJO,-
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3.5. Abgänge an Pensionen 

Im Jahr 1989 gab es rund 96.900 Pensionsabgänge. Mehr als die 

Hälfte aller Abgänge - rund 52,4 % - entfiel auf die 

Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter. In Summe macht der 

Anteil der Unselbständigen rund 78,3 % aus. 

Von den Pensionsabgängen entfielen 73.665 auf Abgänge wegen Tod des 

Pensionsbeziehers, d.s. rund 76 %. Die restlichen 24 % sind im 

wesentlichen Abgänge wegen Wegfalls der Voraussetzungen. Dazu 

zählen insbesondere die Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit bei 

Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. 

Erwerbsunfähigkeit, Wiederverehelichung bei Witwen{Witwer)pensionen 

sowie das Erreichen der Altersgrenze für die Gewährung einer 

Waisenpension. 

Jedoch von oftmals größerem Interesse als die Zahl der Abgänge ist 

die Dauer des Pensionsbezuges, insbesondere bei Abgängen wegen 

Todes. Leider gibt es diesbezüglich keine Statistiken, die einen 

Überblick für die gesamte Pensionsversicherung erlauben würden. 

Lediglich die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter weist 

bereits seit geraumer Zeit in ihren Jahresberichten eine Statistik 

über die Pensionsbezugsdauer bei Direktpensionen aus. Da diese 

Daten auch Aufschluß über die längerfristige Entwicklung geben, 

beschränkt sich die folgende Darstellung auf die Daten der Arbeiter: 
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Von 1910 bis 1989 stieg die Bezugsdauer bei männlichen 

Invaliölitätspensionisten von 11,1 auf 13,9 Jahre, d.h. um beinahe 

drei Jahre. Bei weiblichen Invaliditätspensionisten stieg die 

Bezugsdauer im selben Zeitraum sogar um beinahe sieben Jahre, von 

15,1 auf 21,9 Jahre. Bei den Alterspensionisten beträgt der Anstieg 

der Bezugsdauer bei den Männern 4,6 Jahre von (11,1 auf 15,7), bei 

den Frauen 4,1 Jahre (von 16,1 auf 20,2). 

Die unterschiedliche Entwicklung resultiert daraus, daß die 

Bezugsdauer von zwei Faktoren, denen durchaus unterschiedliches 

Gewicht zukommen kann, dominiert wird. Zum einen von der 

Lebenserwartung zum Zeitpunkt des Pensionsantrittes, zum anderen vom 

Pensionsanfallsalter selbst. Die Entwicklung beider F.aktoren wirkte 

in de r Vergangenhei t in Richtung einer Erhöhung der 

Pensionsbezugsdauer. Das Pensionsanfallsal t er ist in den letzten 

bei den Jahrzehnten um einige Jahre gesunken, wobei das Ausmaß der 

Verringerung - wie wir bereits gesehen haben - jedoch nach 

Geschlecht und Pensionsart stark differiert. Umgekehrt ist 

natürlich auch die Lebenserwartung beträchtlich gestiegen. Betrug 

die Lebenserwartung eines 60-jährigen ·Mannes im Jahr 1970 noch rund 

14,9 JaJhre, so beträgt sie im Jahr 1989 bereits 17,9 Jahre, d.h. 

drei Jahre mehr. Bei den Frauen ergibt s i ch ebenfalls ein Anstieg 

von etwas mehr als drei Jahren, nämlich 3,2 Jahre . 1970 betrug die 

Lebenserwartung einer 60-jährigen Frau noch 18,8 Jahre, 1989 sind es 

bereits knapp über 22 Jahre. 

Pensions­
bezugsdauer 
bei rrännlichen 
Invaliditäts­
pensionisten 
13,9 Jahre u. 
bei männlichen 
Alterspensi0-
nisten 15 ,7 
Jahre 
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Grafik 8: 
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Entwicklung der Lebenserwartung und der 
Pensionsbezugsdauer 1970 bis 1989 

Die ausgewiesene Lebenserwartung bezieht sich dabei immer auf einen 

konkreten Geburtsjahrgang, nämlich die in dem betreffenden Jahr 

60-Jährigen. Daher ist es durchaus richtig zu sagen, daß die 

durchschnittliche Bezugsdauer eines 60-jährigen 

Neuzugangspensionisten seiner Lebenserwartung entspricht. 

Die hier ausgewiesene durchschnittliche Pensionsbezugsdauer bei der 

PVA der Arbeiter stellt dagegen nicht auf einen konkreten Jahrgang 

ab, sondern ist die Bezugsdauer all jener Pensionisten, die in dem 

betreffenden Jahr gestorben sind. Aus diesem Grund sind diese Daten 

über Lebenserwartung und Pensionsbezugsdauer nicht direkt 

vergleichbar. 

Pensionsab- Nicht auf einen konkreten Jahrgang, sondern ebenfalls auf alle 
gangsalter bei 
männlichen gestorbenen Direktpensionsbezieher eines Jahres beziehen sich die 
Invaliditäts-
pensionisten folgenden Daten über das durchschnittliche Pensionsabgangsalter bei 
68,5 Jahre u. bei 
männlichen Abgängen wegen Todes: Im Zeitraum von 1970 bis 1989 erhöhte sich 
Alterspensionisten 
78,5 Jahre das durchschnittliche Pensionsabgangsalter bei weiblichen 
(bei Frauen 
76 Jahre Alterspensionisten von 77,7 Jahren auf 80,2 Jahre, jenes der Männer 
versus 
80 , 2 Jahre) von 76,2 Jahre auf 78,5 Jahre. Ebenso stieg das 

Pensionsabgangsalter von Bezieherinnen einer Pension wegen 

geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit von rund 

72 Jahren auf beinahe 76 Jahre. Bei den männlichen Beziehern einer 
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Invaliditätspension sank das Pens ions abgangs al ter nach einem 

leichten Anstieg bis Anfang der 80-er Jahre von 68,8 im Jahre 1970 

auf 68,5 im Jahre 1989. 

Übersicht 47: Durchschnittliches Pensionsabgangsalter bei 
Abgang wegen Todes 

Wie läßt sich das zum Teil recht stark unterschiedliche 

Pensionsabgangsalter zwischen Alterspensionen und Pensionen wegen 

geminderter Arbeits(Erwerbs)fähigkeit erklären, eine Differenz, die 

etwa bei den Männern im Jahre 1989 zehn Jahre beträgt? Zum einen 

ist es sicherlich der Fall, daß Bezieher einer Invaliditätspension 

aufgrund ihrer Krankheiten kürzer leben als Alterspensionisten. Zum 

anderen ist die Altersstruktur zwischen Invaliditäts- und 

Alterspensionisten stark unterschiedlich. Der überwiegende Großteil 

der Invaliditätspensionen geht vor Erreichen der gesetzlichen 

Altersgrenze für den Bezug einer Alterspension in Pension. Von 

diesen Personen stirbt auch ein Teil vor Erreichen der gesetzlichen 

Altersgrenze für die Alterspension. 

Von den im Jahre 1989 verstorbenen 16.781 Beziehern einer Pension 18 % der 
Invaliditäts-

wegen geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit 

verstarben 3.003 (Männer 2.520, Frauen 483), d.s. 17,9 %, vor 

Erreichen des 60. Lebensjahres (Männer) bzw. des 55. Lebensjahres 

(Frauen). Diese Zahlen belegen recht anschaulich, daß der 

überwiegende Teil der Zugäng~ an Invaliditätspensionen nach wie vor 

pensionisten 
sterben vor 
dem 60. (bzw. 
55. ) Lebens­
jahr 
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krankheitsbedingt erfolgt und nur zum Teil auf ungUnstige 

arbeitsmarktpolitische Gegebenheiten zurückzuführen ist. Dabei ist 

natürlich auch zu beachten, daß gerade in jenen Bereichen, die in 

den jüngst vergangenen Jahren auf wirtschaftliche Probleme stießen 

und daher in verstärktem Maße Arbeitskräfte freisetzten, die 

Arbeitsbelastung vielfach höher als in anderen Branchen ist, d.h., 

hier kommt es zu einer Kumulierung von Risiken, nämlich 

Arbeitslosigkeit bzw. Frühpension und gesundheitsgefährdende 

Arbeitsplätze. 

jeder 2 . 1989 Von den im Jahr 1989 verstorbenen Pensionisten bezogen rund 19 % 
verstorbene 
Pensionist 
erhielt 
einen Hilf­
l os enzuschuß 

eine Ausgleichszulage (Männer 12,6 %, Frauen 23,6 %) und 47,8 % 

einen Hilflosenzuschuß (Männer 41,6 %, Frauen 50,6 %). Mit anderen 

Worten, beinahe jeder zweite Pensionist wird im Laufe seines Lebens 

derart hilflos, daß er ständig der Wartung und Pflege bedarf. Da 

die Lebenserwartung auch in Zukunft steigen wird, ist zu erwarten, 

daß der Anteil der Bezieher eines Hilflosenzuschusses noch steigen 

wird. 

Übersicht 48: Anteil der Ausgleichszulagen- und Hilflosen­
zuschußbezieher am Pensions abgang wegen Todes 
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Übersicht 1 

S 0 Z i a lau s gab e n 1980 - 1989 

r· 1 Sozialausgaben davcn entfallen auf ... Mio. S 

lSozialausgaben Steigerung 1 Sozial- des Bundes Steigen.mg Arbeitslosen-- 1 Fanilien- 1 Pensicnen 1 Bundesbeiträge 
I in Mio.S in % I quote 1) in Mio.S in % versichen..Dlg I beihilf'en I des Bundes 1 zur Pensicnsversicht!rung 

I 1 I 1 
1980 I 257.449 + 5,6 25,9 79.327 + 1,0 5.562 1 29.194 23 .106 

1981 1 281.439 + 9,3 26,7 87.690 +10,5 7.057 I 31.618 25.174 

1982 I 306.174 + 8,8 27,0 101.735 +16,0 10.101 1 34.026 27.593 

1983 1 325.480 + 6,3 27,1 114.742 +12,8 12.232 I 34.315 29.068 

1984 I 342.796 + 5,3 26,8 118.044 + 2,9 13.106 1 33.495 30.855 

1 I 
1985 I 364.603 + 6,4 27,0 124.332 + 5,3 14.077 1 

1986 1 386.909 + 6,1 27,3 131.194 + 5,5 15.415 I 
1987: 412.255 + 6,6 27,9 144.516 +10,2 17.324 I 
1988 1 428.964 + 4,1 27,3 148.522 + 2,8 17 . 546 : 

2)1 
1989 1 448.638 + 4,6 26,8 152.001 + 2,3 17.449 1 

1 1 
1 1 

1 ____ J 

35.071 33 . 182 

35. 799 35.053 

38. 740 36.915 

38.964 38. 360 

38.685 40.718 

Quelle : WIFO 

1) Sozialausgaben in Prozent des BIP 

2) Bundesvoranschlag 

"'"\.1' 

21.461 

23.841 

30.015 

39.127 

40.588 

42.002 

44.927 

51.537 

53.652 

55.149 

N 
co 
LU 
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Übersicht 2 

Gebarungsergebnisse in der Sozialversicherung insgesamt 

Beträge in 1000 Schilling 

B e z e ich nun g 

Gesamteinnahmen 

Beiträge für Versicherte 

Beiträge aus dem Ausgleichsfonds 

Beiträge des Bundes 
(§ 80 ASVG, § 34 GSVG, 
§ 31 BSVG) 

I 
1989 1) 1988 1 

1 
I 
1 249,342.629
1
263,153.566 

1 163,657.672
1
173,896.575 

24,000.957125,547.596 
1 46,634.284
1 

48,565.560 

1 
1 1 

Sonstige Einnahmen 15,049.7161 15,143.8351 

Gesamtausgaben 

Leistungsaufwand 

Sonstige Ausgaben 

S a 1 d 0 

1) Vorläufige Gebarungsergebnisse 

1 
1 
1 
1 1248 ,434.702
1
262 ,387.297 

1 1 1237,465.586 ~51,044.127 

1 10,969.1161 11,343.170 
1 1 

1 1 
1 907. 927 1 766.269 

1 1 
I I 

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

1 
1 

Änderung 
in % 

+ 5,54 

+ 6,26 

+ 6,44 

+ 4,14 

+ 0,63 

+ 5,62 

+ 5,72 

+ 3,41 
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Jahr 

1 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

19891 ) 

- 285 -
Übersicht 3 

Ausgabender Sozialversicherung im Vergleich zum 

Bruttoinlandsprodukt und Bundesbudget 

Brutto-
Bundes- Mittel der Sozialversicherung 

inlands-
produkt 

budget 
in Prozent von 

Mill. S 
Millionen Schilling Spalte 2 Spalte 

2 3 4 5 6 
-

796.190 236.658 113.779 14,3 48,1 

842.330 266.136 126.271 15,0 47,4 

918.540 288.134 137.542 15,0 47,7 

994.700 306.492 148.507 14,9 48,5 

1,055.970 339.456 160 . 081 15,2 47,2 

1,133.530 372.774 174.342 15,4 46,8 

1,201.230 407.791 186.869 15,6 45,8 

1,276.770 435.135 201.542 15,8 46,3 

1,348.420 464.673 211.814 15,7 45,6 

1,415.500 498.390 224.639 15,9 45,1 

1,477.770 514.461 239.034 16,2 46,5 

1,570 . 640 517 .824 249.485 15,9 48,2 

1,671. 720 531.535 263.154 15,7 49,5 

1) vorläufig 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; 

Österreichisches Statistisches Zentralamti 

eigene Berechnungen 

3 
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Ein nah m e n in Mio.S 

davon Beiträge in Mio.S 

davon Beiträge in % 

Aus gab e n in Mio.S 

davon Leistungen an 
Versicherte in in Mio.S 

davon Leistungen an 
Versicherte in % 

S a 1 d 0 in Mio.S 

Anteil der Beiträge an 
den Vers.Leistungen in % 

Einnahmen und Ausgaben der Sozialversicherung 

nach Versicherungszweigen 

im Jahre 1989 

Kranken­
versicherung 

68.678 

60.601 

88,2 

68.779 

64.397 

93,6 

101 

94,1 

Pensions­
versicherung 

185.085 

129.9641 ) 

70,2 

185.058 

179.397 

96,9 

+ 27 

72,4 

l)einschließlich Beiträge aus dem Ausgleichsfonds 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
eigene Berechnungen 

Übersicht 4 

Unfall­
versicherung 

9.391 

8.678 

92,4 

8.550 

7.250 

84,8 

+ 841 

119,7 

Soz.v ers. 
insgesamt 

263.154 

199.243 

75,7 

262.387 
I\) 

co 
251.044 (j) 

95,7 

+ 767 

79,3 
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Ausgaben der Sozialversicherung 

nach dem Verwendungs zweck 

im Jahre 1989 

Pensions- und Rentenempfänger 

ärz tliche Hilfe einschließlich 
Zahnbehandlung 

Spi täler 

Apotheken 

Rehabili tation 

Mutterschaftsleistungen 

Krankenunterstützungsempfänger 

Optiker,Bandagisten und Orthopäden 

Transportkosten 

Vor sorgeun tersuchungen 

Gbersicht 5 

in % der Gesamt­
ausgaben 

64,12 

9,28 

8,03 

3,50 

1,69 

1,29 

1,15 

0,65 

0,47 

0,16 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
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Übers i cht 6 

Gebarungsergebnisse in der Krankenversicherung 

Beträge in 1000 Schilling 

B e z e ich nun g 

Gesamteinnahmen 

Beiträge für Versicherte 
Beiträge des Bundes 
Sonstige Einnahmen 

Gesamtausgaben 

Ärztliche Hilfe 
Heilmittel (Arzneien) 
Heilbehelfe (Hilfsmittel) 
Zahnbehandlung, Zahnersatz 
~nstaltspflege, Hauskrankenpflege 
Uberweisung an den Sonderfonds2J 

Krankenunterstützung 
Mutterschaftsleistungen 
Gesundheitsförderung, ) 
Krankheitsverhütung ) 3) 
Jugendl.- u.Gesundenuntersuchung 
Bestattungskostenbeitrag 
Fahrtspesen, Transportkosten 
Allgemeiner Verwaltungsaufwand 
Sonstige Ausgaben 
Zuweisung an Rücklagen 

S a 1 d 0 

1) Vorläufige Gebarungsergebnisse 

2) Gemäß § 447f ASVG 

1 

1 

1 

1988 1989 1) 11 Änderung 
I in % 

1 , 1 1 
65,127.197168,677.8891 + 5,45 , 

, , , 
1 I 

56,621. 233 1 60 ,600.532 I + 7,03 
755.879 I 750.230 I - 0,75 

7,750.085' 7,327.127' - 5,46 
I , , 
I , 
, 64,886.846,68,779.409 + 6,00 

I I I 16,915.418
1 1 8,636.759 I 

I 1 ,462.223 1 
I 5,568.514 1 
,15,762.293, 

3,413.566 , 
2,964.200 , 
3,143.185 I 
1,164.889 , , 

377.426, 
122.088 , 

1,084.841 I 
2,326.670 , 
1,893.661 , 

51.113 , 

, 
240.351 , , 

17,937.177 
9,179.800 
1,590.632 
5,742.462 

16,623.165 
4,089.631 
3,007.619 
3,376.326 

1,159.210 

+ 
+ 
+ 
+ 

6,04 
6,29 
8,78 
3,12 

+ 5,46 
+ 19,81 
+ 
+ 

1,46 
7,42 

0,49 , 
425.216, + 12,66 
119.605, - 2,03 

1,146.252, + 5,66 
2,426.672, + 4,30 
1,930.933, + 1,97 

24.709, - 51,66 

, 
- 101.520 , , 

3) Einschließlich "Sonstige Maßnahmen" zur Erhaltung der Volksgesundheit 

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
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Übersicht 7 

Erwerbstätige 

Unselbständige 

Arbeiter 

Angestellte 

Beamte 

Selbständige 

Gewerbetreibende 

Bauern 2) 

Arbeitslose 

Beitragszahlende Krankenversicherte nach Kategorien1 ) 

absolut 

~ 1975 - -1· 1985 1988! 1965 I I ~ 

I I I I 
I 2,580.759 I 2,895.204 2,969.422 I 3,002.823 I 
I I I I 
I 2,286.710 I 2,599.969 2,688.822 I 2,733.938 I 
I I I I I 1,430.544 I 1,382.970 1,298.529 I 1,282.340 I 
I 642.679 I 964.755 1,114.045 I 1,167.356 I 
I 213.487 I 252.244 276.248 I 284.242 I 
I 294.049 I 295.235 280.600 I 268.885 I 
I 110.242 I 116.183 147.624 I 148.653 I 
I 183.807 I 179.052 132.976 I 120.232 I 
I 65.646 I 55.345 135.972 I 151.374 I 

Pensionisten und Rentner I 1,231.636 I 1,515.387 1,643.806 I 1,692.768 I 
I 60.564 I 29.622 15.747 I 13.809 I Kriegshinterbliebene 

1989 

3,049.458 

2,784.980 

1,299.747 

1,200.621 

284.612 

264.478 

149.113 

115.365 

146.745 

1,707.136 

12.236 
I I I I 

freiwillig Versicherte I 246.984 I 104.785 82.477 I 92. 385 I 94.244 
I I I I 

ins g e sam t 4,185.589 4,600.343 4,847.424 J 4,952. 372 I 5,009.819 

1) Versicherungsverhältnisse 

2) einschließlich pflichtversicherte Angehörige 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

rv 
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Beitragszahlende Krankenversicherte nach Kategorien 

in Prozent aller Beitragszahler 

Übersicht 8 

_________ ----1. __ 1965 ---- 1975 1985-------- 1988 l 
I--

1989 

Erwerbstätige I 61,7 62,9 61,2 60,6 60,9 

I 
Unselbständige I 54,6 56,7 55,5 55,2 55,6 

Arbeiter I 34,2 30,1 26,8 25,9 25,9 

Angestell te I 15,3 21,1 23,0 23,6 24,0 

Beamte I I 5,1 5,5 5,7 5,7 5,7 

Selbständige I 7,0 6,4 5,7 5,4 5,3 

Gewerbetreibende I 2,6 2,5 3,0 3,0 3,0 

Bauern 1) I 4,4 3,9 2,7 2,4 2,3 

Arbeitslose I I 1,6 1,2 2,8 3,1 2,9 

Pensionisten und Rentner I 29,4 32,9 33,9 34,2 34,1 

Kriegshinterbliebene I 1,4 0,6 0,3 0,3 0,2 
I I 5,9 2,8 1,7 1,9 

freiwillig Versicherte 
1,9 

I ---- - . -r----- - 1 

ins g e sam t 100,0 100,0 I 100,0 J 100,0 100,0 

l)einschließlich pflichtversicherte Angehörige 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

f\) 

<!) 

0 
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Übersicht 9 

Entwicklung der Pflegegebührenersätze und der Überweisungen 

an den Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds 

K R A Z A F jährliche 

Überweisung 
Erhöhung der 

an den KRAZAF 
Änderung Pflegegebührenersätze 

in Mio.S in % in % 

~978 811 11,43 

~979 868 7,03 7,96 

~980 925 6,57 7,24 

~981 991 7,14 7,82 

~982 1.075 8,48 8,78 

~983 1.401 30,33 5,52 

~984 1.434 2,36 5,90 

~985 2.110 47,14 4,34 

~986 2.293 8,67 5,91 

1987 2.508 9,38 6,08 

~988 3.414 36,12 4,10 

~989 * ) 4.090 19,80 4,19 

*) vorläufig 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

eigene Berechnungen 
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Übersicht 10 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

H eil mit tel 

A. usgaben 11 Verordnungen 
~n 1.000 S . 

6,026.541 71,608.818 

6,171.318 71,394.864 

6,435.633 70,093.546 

6,966.345 72,339.223 

7,478.009 74,508.107 

7,963.447 75,188.442 

8,635.341 77,473.524 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

Kosten je 
Verordnung 

84,16 

86,44 

91,81 

96,30 

100,37 

105,91 

111,46 

1 Kosten je I Versicherten 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

I 
I 
1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 

I 
I 
I 

1.405,24 

1.436,24 

1.488,74 

1.437,12 

1.530,01 

1.620,33 

1. 743,68 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

eigene Berechnungen 

Verordnungen 
je Versicherten 

16,70 

16,62 

16,21 

14,92 

15,24 

15,30 

15,64 
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Übersicht 11 

H e i 1 b ehe 1 f e 

(Hilfsmittel) 

I Ausgaben I Kosten je Kosten je Verordnungen 
I I Verordnungen 

I 
in 1.000 S I 

Verordnung Versicherten je Versicherten 

I I 
I I 

1982 I 722.992 I 1,424.289 507,62 168,58 0,33 
I I 

1983 I 807.783 I 1,475.371 547,51 187.99 0,34 
I I 

1984 I 887.196 I 1,555.241 570,46 205,23 0,36 
I I 
I I 
I I 

1985 I 1,032.780 I 1,645.696 627,56 213,06 0,34 
I I 

1986 I 1,174.631 I 1,798.269 653,20 240,33 0,37 
I I 

1987 I 1,318.650 I 1,924.936 685,04 268,31 0,39 
I I 

1988 I 1,462.223 I 1,981.217 738,04 295,26 0,40 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

eigene Berechnungen 
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Gebarungsergebnisse nach Krankenversicherungsträgern 

Krankenversicherungsträger nach 
dem ASVG 

davon Gebietskrankenkassen 

Betriebskrankenkassen 

VA.d.österr.Bergbaues 

VA d.österr.Eis. - Abt.A 

Krankenversicherungsträger nach 
dem B-KUVG 

davon VA d.österr.Eis. - Abt.B 

VA d.öffentl.Bediensteten 

SVA der gewerblichen Wirtschaft 

SVA der Bauern 

alle Krankenversicherungsträger 

1975 

- 409.984 

- 413.939 

+ 3.621 

+ 146 

+ 188 

71.571 

35.841 

35.730 

76.895 

448 

- 558.898 

Quelle: Hauptverband der österr.Sozialversicherungsträger 

1985 
in 1 .000 S 

+ 839.807 

+ 576.217 

+ 119.149 

+ 30.267 

+ 32.071 

+ 82.103 

+ 58.198 

+ 23.905 

- 176.788 

40.054 

+ 622.965 

Übersicht 12 

1988 1989 

+ 118.670 - 354.601 

+ 38.477 - 444.943 

+ 74.890 + 92.417 

+ 4.390 200 

+ 913 1.875 

+ 226.986 + 482.196 

+ 2.960 + 22.471 I\) 
(!) 

+ 224.026 + 459.725 .t>. 

45.872 83.045 

59.433 - 146.070 

+ 240.351 - 101.520 

III-6 der B
eilagen X

V
III. G

P - B
ericht - 02 H

auptdokum
ent (gescanntes O

riginal)
297 von 809

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Alter 

o - 14 

15 - 24 

25 - 44 

45 - 59 

60 - 74 

75 und mehr 

Gesamtbevölkerung 

Berufstätige 

Rentner und 
Pensionisten 

Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen nach Altersgruppen 

in Prozent der AltersgruEEe 

mindestens 
durchschnittliche von 100 Spitalstagen 

einmal 
Dauer der entfallen 

erkrankt 
Erkrankungen .... Tage 

in Tagen auf die Altersgruppe 

48,5 11,0 6,5 

39,0 12,9 7,5 

40,4 16,1 17,3 

43,5 26,4 24,2 

46,5 33,2 25,7 

56,6 38,4 18,8 

44,0 36,0 100,0 

42,6 16,8 

50,4 21,1 

Übersicht 13 

häufiger oder 
mindestens 

regelmäßiger 
sechs Arztbesucl1 e 

Medikamenten-
pro Jahr 

konsum 

7,1 15,9 

9,0 16,1 

19,2 24,1 

41,5 33,6 

63,6 45,1 

80,0 55,1 
f\) 
(!) 

28,5 27,6 U1 

20,8 23,2 

69,0 50,0 

Quelle: Österreichisches Statistisches Zentralamt: "Gesundheitszustand der österr.Bevölkerung, Ergebnisse des Mikrozensus 1983" 
in: Beiträge zur österreichischen Statistik, Heft 840; 

eigene Berechnungen 
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Gesundheitsausgaben 1) pro Kopf in Schilling 

Beschäftigte und Arbeitslose 

Pensionisten und Rentner 

nichtberufstätige Hausfrauen 

Studenten, Schüler und schulpflichtige 
Kinder 

Wohnbevölkerung insgesamt 

l)ohne Mutterschaftsleistungen 

Männer 

3.281 

7.008 

1.705 

3.528 

Quelle: Peter MITTER, Umverteilungswirkungen des öffentlichen Sektors -
Bereich Gesundheitswesen, Wien 1985 

Übersicht 14 

Frauen 

3.386 

5.318 

3.367 

1.772 

3.413 I\) 
U) 
CJ) 
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Deckungsraten 

im Bereich der Krankenversicherung der Pensionisten 

Ausgaben für Pensionisten 
in Mio.S 

ASVG *) 

BSVG 

GSVG 

Einnahmen für Pensionisten 
in Mio.S 

ASVG *) 

BSVG 

GSVG 

Deckungsrate in % 

ASVG *) 

BSVG 

GSVG 

1978 

7.325,4 

750,3 

1.052,6 

5.866,3 

567,8 

665,1 

80,08 

75,68 

63,19 

1980 

9.146,6 

966,4 

1.290,1 

7.120,2 

674,6 

813,8 

77,85 

69,81 

63,08 

*) alle Gebietskrankenkassen und Betriebskrankenkassen (ohne 
VA d.österr.Bergbaues und VA. d.österr.Eisenbahnenl 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

eigene Berechnungen 

1985 

14.36~,5 

1.470,6 

1.884,2 

10.622,9 

922,2 

1.140,2 

73,95 

62,71 

60,51 

Übersicht 15 

1988 

18.023,3 

1.719,8 

2.226,3 

13.139,2 

1.097,9 

1.435,8 

72,90 

63,84 

64,49 

I\) 

tD 
-..J 
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Übersich t 16 

Gebarungsergebnisse in der Unfallversicherung 

1988 und 1989 

Beträge in 1000 Schilling 

B e z eie h nun g 

Gesamteinnahmen 

Beiträge für Versicherte 
Bundesbeitrag gem. § 31 BSVG 
Sonstige Einnahmen 

Gesamtausgaben 

Rentenaufwand 
Unfallheilbehandlung 
Sonstige Leistungen 
Auszahlungsgebühren 
Verwaltungsaufwand 
Sonstige Ausgaben 
Zuweisung an Rücklagen 

S a 1 d 0 

1) Vorläufige Gebarungsergebnisse 

I 
1 

1 

1 

1 

I 
1 

I 
·1 
1 

1 

1 

I 
I 

1988 1989 1) 

8,928.735 9,390.870 

8,278.369 8,677.572 
246.421 250.560 
403.945 462.738 

8,229.475 8,550.182 

4,090.987 4,298.655 
2,064.829 2,095.629 

821.201 855.648 
7.220 6.871 

759.888 739.971 
485.200 553.208 

150 200 

+ 699.260 + 840.688 

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

I Änderung 
1 in % 
1 

1 

1 + 5,18 
. 1 

1 + 4,82 
1 + 1,68 
1 + 14,55 
1 

1 
1 

1 + 3,90 
. I 

1 + 5,08 

1 + 1,49 

1 + 4,19 

I 4,83 

1 2,62 

1 + 14,02 
1 + 33,33 
1 

1 

I 
I 
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Rentenbezieher und Durchschnittsrenten in der Unfallversicherung 

Zahl der Renten Durchschnittsrenten 

1988 1989 Differenz ] 988 1989 
in % in Schilling 

Renten insgesamt 114.970 113.845 - 0,98 2.441 

Versehrtenrenten 91.772 91.341 - 0,47 2.194 

bis 49 v.H. 80.822 80.424 - 0,49 1.635 

50 - 99 v.H. 9.230 9.194 - 0,39 5.218 

Vollrenten 100 v.H. 1.720 1.723 + 0,17 12.17-1 

Witwen(Witwer)renten 16.539 16.388 - 0,91 3.722 

Waisenrenten 6.584 6.064 - 7,90 2.681 

Eltern(Geschwister)- 75 70 - 6,67 2.191 
renten 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

eigene Berechnungen 

2.580 

2.336 

1.741 

5.558 

12.908 

3.869 

2.789 

2.250 

Differenz 
in % 

+ 5,69 

+ 6,47 

+ 6,48 

+ 6 ,52 

+ 6,06 

+ 3,95 

+ 4,03 

+ 2,69 

Übersicht 17 

f\) 

<.0 
<.0 
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Übersicht 18 

Gebarungsergcbnisse in der Pensions versicherung 

Beträge in 1000 Schilling 

B e z eie h nun g 

Gesamteinnahmen 

2) 
Beiträge für Versicherte 
Bundesbeitrag 
Ersätze für Ausgleichszulagefl 
Sonstige Einnahmen 

Gesamtausgaben 

Pensionsaufwand 
Ausgleichszulagen 
Gesundheitsvorsorge u. Rehabiliation 
Beiträge zur KV der Pensionisten 
Sonstige Leistungen 
Auszahlungsgebühren 
Allgemeiner Verwaltungsaufwand 
Sonstige Ausgaben 
Zuweisung an Rücklagen 

S a 1 d 0 

1) Vorläufige Gebarungsergebnisse 

1 
1 1988 1989 1) 

1 

1 1 I 
1175,286.6971185,084.8071 
1 1 1 

122,080.6071129,963.8901 
45,631.9841 47,564.7701 

6,539.4021 6,460.8491 
1,034.7041 1,095.2981 

1 1 
1 1 

175,318.3811185,057.7061 

1 1 
148,447.4111157,479.5291 

6,539.4021 6,460. 849 1 
2,308.7381 2,433. 603 1 

11,052.3691 11,732. 307 1 
1,525.2471 1,290. 812 1 

75.0241 70. 677 1 
3,970.9481 4,077. 883 1 
1,340.9641 1,508. 863 1 

58.2781 3. 183 1 -

1 1 
1 1 

- 31.6841 + 27. 101 1 

I I 

2) Einschließlich Überweisung aus dem Ausgleichsfonds 

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

Änderung 
in % 

+ 5,59 

+ 6,46 
+ 4,24 

1,20 
+ 5,86 

+ 5,56 

+ 6,08 
1,20 

+ 5,41 
+ 6,15 
- 15,37 

5,79 
+ 2,69 
+ 12,52 

94.54 
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Übersicht 19 

1 ) 
2) 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Beiträge des Bundes zur Pensionsversicherung 

(1955 bis 1995) 

Gesamtaufwendungen Bundesmittel 
der PV einschl. (Bundesbeiträge 

Ausgleichszulagen u.Ausgleichszulagen) 

Mio.S f'.lio. S 
1 ) 

4.158 891 
4.722 439 
5.636 816 
6.406 1.469 
7.460 1.853 

8.320 1.983 
10.227 2.962 
12.221 3.566 
13.773 4.128 
15.515 4.913 
17.543 5.296 
19.947 6.497 
22.420 7.567 
24.859 8.474 
27.571 9.012 

30.156 9.430 
34.610 10.785 
39.189 12.077 
43.733 13.035 
51.107 15.955 
59.665 20.200 
70.657 22.829 
76.659 26.092 
84.584 21.624 
92.248 23.850 

100.056 22.286 
108.415 24.130 
118.695 31.046 
128.939 38.161 
139.089 40.156 
148.316 41.087 
157.956 44.008 
168.415 50.854 
175.318 52.171 

1989 2) 185.058 54.026 

von 1955 bis 1988 tatsächliche Werte 
1989 vorläufige Werte 

Quelle: eigene Berechnungen 

Anteil der 
Bundesmittel 

an den 
Ges.aufwendungen 

% 

21,4 
9,3 

14,5 
22,9 
24,8 

23,8 
29,0 
29,2 
30,0 
31,7 
30,2 
32,6 
33,8 
34,1 
32,7 

31,3 
31,2 
30,8 
29,8 
31,2 
33,9 
32,3 
34,0 
25,6 
25,9 

22,3 
22,3 
26,2 
29,6 
28,9 
27,7 
27,9 
30,2 
29,8 
29,2 
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Gebarungsergebnisse 
in der Pensionsversicherung der Unselbständigen 

und in der Pensionsversicherung der Selbständigen 

Ein nah m e n insgesamt 

Beiträge für Versicherte 
Beiträge an den Ausgleichsfonds 
Beiträge des Bundes 
Ausgleichszulagenersätze 
sonstige Einnahmen 

Aus gab e n insgesamt 

Pensionsaufwand 
Ausgleichszulagenaufwand 
Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation 
Beiträge zur KV der Pensionisten 
sonstige Leistungen 
Verwaltungsaufwand 
sonstige Ausgaben 

S a 1 d 0 

Unselbständigen 

155.668 

97.355 
24.248 
29.322 
3.747 

997 

155.599 

134.093 
3.747 
2.007 
9.920 
1.280 
3.233 
1 . 319 

+ 69 

Quelle: Hauptverband der österr.Sozialversicherungsträger 

Pensionsversicherung der 

Selbständigen 

in Millionen Schilling 

29.416 

7.264 
1.098 

18.243 
2.714 

98 

29.459 

23.386 
2.714 

426 
1.812 

11 
845 
264 

- 42 

Übersicht 20 

insgesamt 

185 .085 

104.619 
25.345 
47.565 

6.461 
1.095 CU 

0 
f\) 

185.058 

157.479 
6.461 
2.434 

11. 732 
1.291 
4.078 
1.583 

+ 27 
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Übersicht 21 

Bundesmittel nach Pensionsversicherungsträgern 

1 _____ ~1-.:9~8~8 _____ ~ __ t-______ ~::~ 
I Bundesmittel in % der 
I Gesamtausgaben *) (BB + AZ)*) Gesamtausgaben 

1 9 8 9 

Gesamtausgaben *) Bundesmittel in % der 

I 

Gesamte Pens.Vers. 175,318.381 52,171. 386 29,76 

PV der Unselbständigen 147,259.554 32,350.602 21,97 

PVA d . Arbeiter 

VA d. ö.Eisenb. 

PVA d.Angestellten 

VA d.ö.Bergb. 

PV der Selbständigen 

SVA d.gew.Wirtschaft 

SVA d.Bauern 

VA d.ö.Notariates 

Quelle: eigene Berechnungen 

*) Beträge in Schilling 

79,878.513 22,778.305 28,52 

1,577.406 409.196 25,94 

61,977.219 7,545.231 12,17 

3,826.416 1,617.870 42,28 

28,058.827 19,820.784 70,64 

15,040.701 10,294.813 68,45 

12,908.482 9,525.971 73,80 

109.644 

(BB + AZ)*) Gesamtausgaben 

185,057.706 54,025 . 619 29,19 

155,599.016 33,068.885 21,25 

84,081.702 23,753.674 28,25 

1,604.840 352.436 21,96 

65,937.726 7,215.816 10,94 

3,974.748 1,746.959 43,95 

29,458.690 20,956.734 71,14 

15,844.296 10,878,314 68,66 

13,499.417 10,078.420 74,66 

114.977 

w 
0 
w 
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Übersicht 22 

Entwicklung der Belastungsquoten 

Pensions- Zahl der Belastungsquote 
versicherte Pensionen insges. Unselbst. Selbst. 

,t 

1977 2,781.126 1,420.744 511 467 790 

1978 2,783.833 1,435.891 516 469 819 

1979 2,786.508 1,451.180 521 473 841 

1980 2,817.934 1,471.501 522 478 802 

1981 2,811.732 1,493.753 531 486 825 

1982 2,775.939 1,521.378 548 504 826 

1983 2,739.856 1,549.561 566 524 825 

1984 2,741. 759 1,577.887 576 534 836 

1985 2,747.842 1,608.370 585 543 853 

1986 2,760.495 1,631.445 591 549 863 

1987 2,759.710 1,650.139 598 555 872 

1988 2,781.211 1,672.756 601 561 854 

1989 2,828.904 1,692.344 598 558 860 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

eigene Berechnungen 
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Aus gab e n 

Pensions- und Rentenaufwand 

PV Unselbst . 1) 

PV Selbständige 

Unfallversicherung 

Bund 2) 

Länder, Gemeinden 2) 

Sonst.öffentl.Rechtsträger 

Kriegsopfer - und Heeres-
versorgung (Bund) 3) 

Sonst. Ausgaben d.PV-Träger 

Gesamtausgaben 

Saldo: EinnahmenUberschuß 

Memorandum: 

Anteil des Pensions- und 
Rentenaufwandes (in ,,) 

am BIP 

an den Ifd.Ausgaben d.Staates 

an den Ifd.Einnahmen der 

privaten Haushalte 

1988 

242,45 

139,56 

26,55 

4,09 

39,90 

23,85 

2,28 

6,22 

9,31 

251,77 

- 0,03 

15,5 

46,8 

21,0 

1989' ) 

256,35 

147,84 

27,91 

4,30 

42 , 37 

25, 34 

2,43 

6,1 6 

9 , 42 

265,77 

+ 0,03 

15,3 

48,2 

20,9 

Q: Österreichisches Statistisches Zentral amt 
1) Einschließlich Sonderruhegeld nach dem NSchG 
2) Hoheitsverwaltung und Betriebe 

Das vo l kswi rlschnf t li ehe Pe ns ionskonto 1988/1989 

Änderung 

in " 

5,7 

5 ,9 

5 ,1 

5 ,1 

6 ,2 

6,2 

6,6 

- 1,0 

1,2 

5 , 6 

- 1,0 

+ 3 ,0 

- 0,5 

Mrd . S 

Ein nah m e n 

Bei t r äge für Vers icherte 

PV Unselbs t. 4) 

PV Selbstä nd i ge 

Unfallv ers icherung 

Bund 2) 

Länder, Gemeinden 2 ) 

Sonst .öffentl.Rechtsträger 

Pensionsübernahme der 
öffentl.Rechtsträger 

Bund 

Länder, Gemeinden 

Sonst . öffent l . Rechtsträger 

Bei t räge des Bundes zur PV 

Unselbs t änd i ge 1 ) 

Selbständi ge 

Sonst . Einnahmen der PV-Träger 

Ges amt einnahmen 

Memorandum: 

Anteil an den Gesamteinnahmen 
(in ,,) 

Beiträge fUr Versicherte 

Pens i onsUbernahmen d . öffentl. 
Rechtsträger 

Bei t räge des Bundes zur PV 

Sonst.Einnahmen der PV-Anstalten 

• )vorläufig 

3 ) Einschließlich OpferfUrsorge und Kleinrentnerentschädigung 
4) Einschließlich Beitrag nsch dem NSchG 

1988 

134 , 26 

112, 01 

8 , 07 

4,09 

5,81 

4,1 5 

0,1 3 

62,1 6 

40, 31 

19 , 7 0 

2 ,1 5 

54 , 45 

34,33 

19 ,92 

0,87 

251,73 

53 , 3 

24,7 

21,6 

0,4 

lihc r" jch l. 23 

1989 ' ) 

111 2 , 57 

118 , 9 1 

8,26 

4, 30 

6 ,43 

4 ,52 

0 ,14 

65 , 22 

42 ,11 

20 ,82 

2 ,29 

56 , 65 

35, 58 

21 , 07 

1, 3 7 

265,80 

53 , 6 

24,5 

21, 3 

0,5 

Änderung 

in " 

6,2 

6,2 

2,3 

5,1 

10 , 7 

8,9 

7,7 

4,9 

4,5 

5,7 

6 , 5 

4,0 

3 , 6 

5,8 

57 ,5 

5,6 

+ 0,6 

- 0,8 

- 1,4 

+ 25 , 0 

W 
0 
U1 
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Die wichtigsten Beitragssätze 

(in %) 

Arbeiter und Angestellte (ASVG) 

Krankenversicherung 

Arbei ter, die den EFlG nicht unterliegen 
Arbei ter, die den EFlG unter liegro 
Angestell te 

Unfallversicherung 

Pensionsversicherung 

B . t 1) 
el rag 2) 

Zusatzbeitrag 

Arbeitslosenversicherung 3) 

Familienlastenausgleichsfonds 

Beamte (B-KUVG) 

Krankenversicherung 

Zuschlag :fLlr eTh'ei terte Heilbehandlung 

Unfallversicherung 

Pensionsbeitrag It. PG 

Gewerbetreibende (GSVG) 

Krankenversicherung 

Pensionsversicherung 

Bauern (BSVG) 

Krankenversicherung 

Pensionsversicherung 

1) lt. § 51 ASVG 

2) lt. § 51a ASVG 

3) ab 1.8.1990 4,4% 

1 

insge-
sant 

7,5 
6,3 
5,0 

1,4 

18,5 
4,3 

5,2 

4,5 

6,3 

0,4 

0,47 

9,75 

7,7 

12,5 

4,8 

12,5 

9 8 9 

Dienst-
geber-
anteil 

3,75 
3,15 
2,5 

1,4 

9,25 
3,3 

2,6 

4,5 

3,15 

0,4 

0,47 

Übersicht 24 

Dienst-
nehneI'--
anteil 

3,75 
3,15 
2,5 

9,25 
1,0 

2,6 

3,15 

9,75 

insge-
sant 

7,5 
6,3 
5,0 

1,4 

18,5 
4,3 

4,6 

4,5 

6,3 

0,4 

0,47 

9,75 

7,7 

12,5 

4,8 

12,5 

1 9 9 ° 
Dienst- Dienst 
geber- nehner 
anteil anteil 

3,75 3,7:: 
3,15 3,15 
2,5 2,5 

1,4 

9,25 9,25 
3,3 1,0 

2,3 2,3 

4,5 

3,15 3,15 

0,4 

0,47 

9,75 
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Übersicht 25 

Die wichtigsten Beitragsgrundlagen 

Arbeiter und Angestellte (ASVG) 

Geringfügigkeitsgrenze 

Höchstbeitragsgrundlagen 

Krankenversicherung 

Unfallversicherung 

Pensionsversicherung 

Arbeitslosenversicherung 

Beamte (B-KUVG) 

Krankenversicherung 

Mindestbeitragsgrundlage 

Höchstbeitragsgrundlage 

"Gewerbetreibende (GSVG) 

Mindestbeitragsgrundlage 

Höchstbeitragsgrundlage 

Krankenversicherung 

Pensionsversicherung 

Bauern (BSVG) 

Mindestbeitragsgrundlage 

Höchstbeitragsgrundlage 

Krankenversicherung 

Pensionsversicherung 

monatlich in Schilling 

1989 1990 

2.593 

28.200 

28.200 

28.200 

28.200 

4.230 

28.200 

8.078 

32.900 

32.900 

3.581 

32.900 

32.900 

2.658 

28.800 

28.800 

28.800 

28.800 

4.320 

28.800 

8.280 

33.600 

33.600 

3.671 

33.600 

33.600 
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Pensionsstände 

nach Versicherungsträgern und Pensionsarten 

Jahresdurchschnitt 1989 

?VA der ?VA der VA d.österr. 
Arbeiter Angestell ten Eisenbahnen 

Pensicnen aus den 
Vers.fal1 d.geminderten 

222.433 57.283 2.802 
Arbei ts:fahlgkei t bzw. d. 
dauernden Erwerbsun:fahlgkei t 

Al terspensicnen 363.394 266."738 5.562 

davcn vorzeitige Al terspens. 9.452 3.920 29 bei Arbei ts10sigkei t 

vorzeitige Al terspens. 
bei langer Vers.dauer 

41.746 41.347 579 

Wi twenpensicnen 249.021 100.705 6.754 

Wi~icnen 8.929 5.363 97 

Waisenpensicnen 35.565 12.849 499 

Pensionen insgesant 879.342 442.938 15.714 

Quelle: Hauptverband der österr.Sozia1versicherungsträger 

eigene Berechnungen 

VA d.österr. 
Bergbaues 

6.641 

9.355 

91 

1.206 

10.977 

26 

740 

27.739 

SVA d.gew. 
Wirtschaft 

18.476 

74.152 

22 

7.604 

45.043 

1.550 

4.232 

143.453 

Übersicht 26 

SVA der VA d.österr. alle 
Bauern Notariates ?V-Träger 

61.983 7 369. 625 

67.467 95 786. 763 

29 13 .492 I 

w 
0 

9.696 84. 878 Cl) 

44.022 178 456.700 

2.411 18. 376 

6.970 25 60.880 

182.853 305 1,692. 344 
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Pensionsstand nach Geschlecht und Pensionsart 

Stand Dezember 1989 

M ä n n e r 

Alterspensionen 

davon vorzeitige Alterspensionen 
bei Arbeitslosigkeit 

vorzeitige Alterspensionen 
bei langer Versicherungsdauer 

Pensionen wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit bzw. dauernder 
Erwerbsunfähigkeit 

Witwenpensionen 

Witwerpensionen 

Waisenpensionen 

all e P e n s ion e n 

absolut 

351.809 

2.361 

73.425 

208.731 

19.373 

30.209 

610.122 

Quelle: Hauptverband der ' österr.Sozialversicherungsträger 

eigene Berechnungen 

in % 

44,5 

17,0 

72,3 

55,8 

0,0 

100,0 

50,6 

35,9 

Fra u e n 
absolut 

439.449 

11. 529 

28.106 

165.513 

456.577 

29.475 

1,091.014 

Übersicht 27 

in % 

55,5 

83,0 

27,7 

44,2 

100,0 

0,0 

49,4 

64,1 

Männer + 
Frauen , 

791.258 

13.890 

101.531 

374.244 

456.577 

19.373 

59.684 

1,701.136 

w 
0 
(!) 
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Pensionsleistungen und durchschnittliche Pensionshöhe 

(Stand Dezember 1989) 

Pens.vers. der Unselbständigen 

Alterspensionen 

davon Alterspensionen ohne 
vorzeitige Alterspensionen 

vorzeitige Alterspensionen 
bei Arbeitslosigkeit 

vorzeitige Alterspensionen 
bei langer Vers.dauer 

Pensionen wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit 

Witwen(Witwer)pensionen 

Waisenpensionen 

Pens.vers. der Selbständigen 

Alterspensionen 

davon Alterspensionen ohne 
vorzeitige Alterspensionen 

vorzeitige Alterspensionen 

Erwerbsunrahigkeitspensionen 

Witwen(Witwer)pens ionen 

Waisenpensionen 

Stand der 
Pensionen 

648.558 

550.467 

13.835 

84.256 

292.571 

382.582 

48.743 

141.190 

123.860 

17.330 

81.673 

93.368 

10.941 

Änderung zum 
Dezember 1988 

Prozent 

+ 1,7 

+ 2,1 

+ 6,8 

- 1,6 

+ 2 ,4 

+ 0,3 

- 3,6 

- 0,6 

- 0,8 

+ 1,0 

+ 3,1 

+ 0,2 

- 4,7 

Quelle: Hauptverband der österr.Sozialversicherungsträger 

durchschnittl.Höhe der 
Pensionsleistung 

Schilling 

8.684 

8.100 

6.342 

12.887 

7.154 

5.053 

2.164 

7.039 

6.804 

8.722 

4.988 

4.469 

2.541 

Übersicht 28 

Änderung zum 
Dezember 1988 

Prozent 

+ 2,8 

+ 3,2 

+ 0,3 

+ 2,7 

+ 3,7 

+ 3,4 

+ 4,0 

+ 4,1 

+ 4,1 

+ 3,6 

+ 3,8 

+ 3,7 

+ 5,5 

w 
I-' 
0 
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Durchschnittspensionen im Dezember 1989 

nach Pensionsversicherungsträgern und Geschlecht 
(inkL_Ausgleichszulagen, Kinderzuschuß, Hilflosenzuschuß) 

in Schilling 

ÜbersichL29 

Pension wegen 
geminderter Arbeitsfähigl<eit Alt e r s p e n s ion Witwen(Witwer)pension Waisenpensior 

Männer Frauen Männer u. Männer Frauen Männer u. Männer Frauen Männer u. Männer u. 
Frauen Frauen Frauen Fra uen 

PVA der Arbeiter 7.960 4.530 6.574 9.681 5.035 . 6.973 1.601 4.687 4.575 2.030 

VA d.öst.Eisenb. 7.655 4.885 6.651 10.579 6.348 8.077 2.096 3.909 3.881 2.051 

PVA der Angest. 11.613 6.187 9.022 14.045 8.637 10.871 2.628 6.328 6.130 2.455 

VA d.öst.Bergb. 11.047 6.752 10.676 14.169 8.558 13.534 2.819 6.583 6.573 3.593 

OJ 

PV nach dem ASVG 8.710 4.926 7.154 11.585 6.574 8.684 1.992 5.180 5.053 2.164 ~ 

SVA der gew.Wirt. 8.054 4.351 6.262 10.318 6.597 8.618 2.104 5.045 4.942 2.505 

SVA der Bauern 6.493 3.206 4.607 6.676 3.173 5.251 1.013 4.101 3.934 2.546 
,~ ------ ------ --- ---- - ----

I I 
gesamte Pens.vers. I 8.395 4.519 6.681 I 10.922 6.343 8.374 1.874 5.063 4.933 2.231 

I I 

Quelle: eigene Berechnungen 
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in Schilling 

Pensionsquantile d.es Pensionsstandes im Jahre 1989 
(inklusive Zulagen und ZuschUsse) 

Gesamte Pensionsversicherung 

Pensionen wegen gem. 

Übersicht 30 

Waisen- Alle 
Einkommens- Arbeit (Erwerb) sfähigkeit Alterspensionen Witwen/Witwerpensionen pensionen Pensionen 
quantil Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen MM + FF MM + FF 

10 % 2.854 1·359 3.994 1.795 568 1.750 572 1.601 

20 % 4.926 2.157 6.466 3.178 835 2.787 968 2.948 

25 % 5.247 2.547 7.379 3.700 992 3.258 1.132 3.587 

30 % 5.926 2.918 8.173 4.164 1.138 3.733 1.285 4.173 

40 % 7.226 3.619 9.680 5.033 1.406 4.604 1.574 5.086 

50 % 8.131 4.322 10.956 5.661 1.661 5.092 1.860 5.908 

60 % 9.357 5.027 12.297 6.630 1.961 5.506 1.994 7.177 

70 % 10.584 5.422 13.836 7.649 2.353 6.414 2.410 8.324 

75 % 11.298 5.941 14.693 8.267 2.609 6.944 2.757 9.255 

80 % 12.099 6.553 15.629 9.117 2.916 7.472 3.182 10.314 

90 % 14.306 7.669 18.152 11.868 3.940 8.433 4.905 13.476 

Anzahl 208.723 166.992 350.241 439.449 19.373 456.396 59.658 1.700.832 

Quelle: eigene Berechnungen 

w 
t-' 
[\) 
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- 313 -

Durchschnittliche Höhe der Auslandspensionen 

(Stand Dezember 1989) 

Pensionsart 

Pensionen wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit bzw. dauernder 
Erwerbsunfähigkei t 

Al terspensionen 

davon: normale Alterspensionen 

vorzeitige Alterspensionen 
wegen langer Vers.dauer 

vorzeitige A1terspensionen 
wegen Arbeitslosigkeit 

Knappschaftssold 

Wi twenpensionen 

Wi twerpensionen 

Waisenpensionen 

all e P e n s ion e n 

Zahl der 
Pensionen 

29.901 

66.184 

63.820 

121 

2.243 

44 

43.420 

926 

6.889 

147.364 

Quelle: Hauptverband der österr.Sozialversicherungsträger 

Übersicht 31 

Durchschnitt 
in ÖS 

2.082 

2.496 

2.529 

4.834 

1.418 

569 

1.617 

1.092 

800 

2.064 
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Pensionen wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit bzw. dauernder 
Erwerbsunfähigkeit 

Alterspensionen 

Witwenpensionen 

Witwerpensionen 

Waisenpensionen 

all e P e n s ion e n 

Durchschnittliche Pensionshöhe 
mit und ohne Auslandspensionen 

(Stand Dezember 1989) 

Pensionsversicherung 
der Unselbständigen 

ohne mit 
Auslandspensionen 

7.726 7.154 

9.376 8.684 

5.646 5.180 

2.049 1.992 

2.385 2.164 

7.702 7.107 

Quelie: Hauptverband der österr.Sozialversicherungsträger 

Schilling 

Übersicht 32 

Pensionsversicherung 
der Se~bständigen 

ol:me mit 
Auslandspensionen 

4.995 4.988 

7.066 7.039 

4.636 4.610 

1.441 1.440 

2.557 2.541 

5.665 5.643 
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/ 

Durchschnittliche Pensionsleistung 1) 
bei Bezug einer Pension und bei Bezug von zwei Pensionen 

Bezug einer Pension 

Alterspension 

Invaliditäts(Erwerbsunfähigkeits)pension 

Witwen(Witwer)pension 

Bezug von zwei Pensionen 

Alterspension + 
Witwen(Witwer)pension 

Alterspension 

Witwen(Witwer)pension 

Invaliditäts(Erwerbsunfähigkeits)pension + 
Witwen(Witwer)pension 

Invaliditäts(Erwerbsunfähigkeits)pension 

Witwen(Witwer)pension 

1) einschließlich Zulagen und Zuschüsse 

(Stand Dezember 1989) 

Quell~: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger 

Männer 

10.909 

8.451 

2.249 

12.849 

10.934 

1.915 

10.419 

8.727 

1.692 

Übersicht 33 

Frauen 

S chi 1 1 i n g 

6.692 

4.814 

5.195 

10.654 

5.498 

5.161 

8.444 

3.799 

4.645 

Männer + 
Frauen 

8.863 

7.110 

5.129 

10.828 

5.915 

4.913 

8.565 

4.102 

4.463 

W 
I-' 
(J1 
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Entwicklung der Pensionsanpassungsfaktoren, 

Ausgleichszulagenrichtsätze und Preisindices 

(Basis: 1970 = 100) 

Pensionen aus der gesetzl. Pensionsver.sicber.ung 
Pensionen im 

öffentl. Dienst 

Pension Ausgleichszulagen-Richtsätze fUr 
I 

Alleinstehende Verheiratete I 
I 

1970 100,00 100,00 100,00 100,0 I 
I 

1971 107,10 113,00 113,00 106,1 I 
1972 115,03 125,46 125,46 113,1 I 

I 
1973 125,38 137,61 141,76 121,8 I 
1974 140,49 155,20 159,87 134,4 I 

I 
1975 159,47 177,33 182,71 150,3 I 
1976 180,44 200,69 206,72 162,4 I 

I 1977 193,07 218,65 225,16 164,6 
I 

1978 206,39 236,39 243,44 177,8 I 
1979 219,81 252,91 260,45 185,3 I 

I 
1980 232,12 267,05 275;03 193,0 I 

I 
1981 243,95 283,10 292,65 205,0 I 
1982 256,64 302,37 312,52 217,3 I 

I 
1983 270,76 319,04 329,70 226,9 

1984 281,58 334,10 344,56 235,7 

1985 290,88 345,11 355,96 246,8 

1986 301,06 357,19 368,40 257,3 

1987 312,50 372,17 383,87 264,7 

1988 316,25 382,59 394,62 269,7 

1989 326,67 392,54 404,88 277,6 

1990 339,74 1 ) 420,80 1 ) 434,03 1 ) 289,5 

1) vorläufige Werte Quelle: eigene Berechnungen 

Übersicht 34 

P r eis i n die e s 

Pensionistenindex Verbraucherpreisi n dex 

100,00 100,00 

105,39 104,70 

112,64 111,30 

121,40 119,74 

131,68 131,13 

143,72 142,17 

155,18 152,61 w ...., 
164,45 160,96 O'l 

170,51 166,70 

176,92 172,87 

187,53 183,83 

201,18 196,35 

212,89 207,04 

219,71 213,91 

232,94 226,09 

240,44 233,30 

245,58 237,22 

246,67 240,61 

249,38 245 ,42 

254,12 251,55 

260,98 1) 260,35 1) 
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PVA der Arbeiter 

VA d.österr.Eisenb. 

PVA der Angestellten 

VA d.österr.Bergb. 

SVA d.gew.Wirtschaft 

SVA d.Bauern 

Pens.vers. insgesamt 

Ausgleichszulagenbezieher 

nach Pensionsversicherungsträgern und Pensionsarten 

Alters­
pensionen 

32.281 

248 

2.525 

37 

9.363 

19.515 

63.969 

absolut 

Jahresdurchschnitt 1989 

Pensionen aus 
dem Vers.fall der 
gem.Arbeitsfähigk. 
bwz.der dauernden 
Erwerbsunfähigkeit 

45.664 

242 

3.414 

222 

3.985 

14.473 

68.000 

Witwen­
pensionen 

59.594 

802 

4.659 

1.761 

13.494 

22.796 

103.106 

Witwer­
pensionen 

154 

48 

62 

69 

333 

Quelle: Hauptverband der österr.Sozialversicherungsträger 

Waisen­
pensionen 

8.719 

88 

914 

187 

986 

2.960 

13.854 

Übersicht 35 

Pensionen 
insgesamt 

146.412 

1.380 

11.560 

2.207 

27.890 

59.813 

249.262 

w 
I-' 
-.J 
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Übersicht 36 

Ausgleichszulagenbezieher 
nach Pensionsversicherungsträgern und Pensionsarten 

in Prozent des Pensionstandes 

Jahresdurchschnitt 1989 

Pensionen aus 

Alters-
dem Vers.fal1 der Witwen- Witwer- Waisen- Pensionen 

pensionen 
gem.Arbeitsfähigk. pensionen pensionen pensionen insgesamt 
bwz.der dauernden 
Erwerbsunfähigkeit 

PVA der Arbeiter 8,9 20,5 23,9 1,7 24,5 16,7 

VA d.österr.Eisenb. 4,5 8,6 11,9 17,6 8,8 
w 
I-' 

PVA der Angestellten 0,9 6,0 4,6 0,9 7,1 2,6 CXl 

VA d.österr.Bergb. 0,4 3,3 16,0 25,3 8,0 

SVA d.gew.Wirtschaft 12,6 21,6 30,0 4,0 23,3 19,4 

SVA d.Bauern 28,9 23,3 51,8 2,9 42,5 32,7 

Pens.vers. insgesamt 8,1 18,4 22,6 1,8 22,8 14,7 

Quelle: Hauptverband der österr.Sozialversicherungsträger 
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PVA der Arbeiter 

VA d.österr.Eisenb. 

PVA der Angestellten 

VA d.österr.Bergb. 

SVA d.gew.Wirtschaft 

SVA d.Bauern 

VA d.österr.Notariates 

Hilflosenzuschußbezieher 

nach Pensionsversicherungsträgern und Pensionsa~ten 

Alters-
pensionen 

38.429 

695 

16.800 

916 

10.910 

12.474 

9 

absolut 

Jahresdurchschnitt 1989 

Pensionen aus 
dem Vers.fall der 
gem.Arbeitsfähigk. 
bwz.der dauernden 
Erwerbsunfähigkeit 

36.354 

456 

7.961 

991 

3.451 

7.025 

1 

Witwen-
pensionen 

50.304 

1.384 

13.776 

3.052 

8.974 

13.160 

49 

Witwer-
pensionen 

240 

7 

64 

72 

69 

Waisen-
pensionen 

4.093 

79 

875 

189 

665 

1.962 

4 

Pens.vers. insgesamt 80.233 56.239 90.699 452 7.867 ----I 
Quelle: Hauptverband der österr.Sozialversicherungsträger 

Übersicht 37 

Pensionen 
insgesamt 

129.420 

2.621 

39.476 

5.148 

24.072 

34.690 

63 

235.490 

w 
I-' 
(!) 
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PVA der Arbeiter 

VA d.österr.Eisenb. 

PVA der Angestellten 

VA d.österr.Bergb. 

SVA d.gew.Wirtschaft 

SVA d.Bauern 

VA d.österr.Notariates 

Pens.vers. insgesamt 

Alters-

Hilflosenzuschußbezieher 

nach Pensionsversicherungsträgern und Pensionsarten 

in Prozent des Pensionsstandes 

Jahresdurchschnitt 1989 

Pensionen aus 
dem Vers.fall der Witwen- Witwer-

pensionen 
gem.Arbeitsfähigk. pensionen pensionen 
bwz.der dauernden 
Erwerbsunfähigkeit 

10,6 16,3 20,2 2,7 

12,5 16,3 20,5 7,2 

6,3 13,9 13,7 1,2 

9,8 14,9 27,8 

14,7 18,7 19,9 4,6 

18,5 11,3 29,9 2,9 

9,5 14,3 27,5 

10,2 15,2 19,9 2,5 

Quelle: Hauptverband der österr.Sozialversicherungsträger 

Ubtlrslcht 38 

Waisen- Pensionen 
pensionen insgesamt 

11,5 14,7 

15,8 16,7 
w 
I\) 

6,8 8,9 0 

25,5 18,6 

15,7 16,8 

28,1 19,0 

16,0 20,7 

12,9 13,9 
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Übersicht 39 

Entwicklung des Aufwandes für Ausgleichszulagen und Hilflosenzuschüsse 

J a h r 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

r Durchschnittliche in % des AZ-Aufwand 
I AZ-Bezie~=~_u Pensionsstnndes in Mio. S 

I 
I 347.881 24,49 4.947,2 I 

339.622 23,65 5.267,6 I 
I 328.933 22,67 5.481,8 I 

I 319.807 21,73 6.520,1 I 
312.927 20,95 5.840,6 I 

I 308.139 20,25 6.172,5 I 
299 .066 19 ,30 6.306,9 I 

I 293.197 18,58 6.477,2 I 
I 282.970 17,59 6.391,8 I 

272.776 16,72 6.366,6 I 
I 264.269 16,01 6.424,3 I 

258.221 15,44 6.539,4 I 
249.262 14,73 6.395,4 I 

Quelle: eigene Berechnungen 

Durchschnittliche 
HZ-l3ezieher 

172.910 

182.273 

190.035 

198.550 

205.927 

210.953 

213.259 

216.589 

221.666 

228.085 

233.226 

234.871 

235.490 

in % des 
Pensionsstandes 

12,17 

12,69 

13,10 

13,49 

13,79 

13,87 

13,76 

13,73 

13,78 

13,98 

14,13 

14,04 

13,92 

HZ-Aufwa nd 
in Mio. S 

3.731 , -/ 

4.464, 6 

4.935, 9 

5.423,0 

5.885, /. 

6.306, S' 

6.680, 9 

7.020, 3 

7.390,8 

7.833,3 

8.263,6 

8.403,2 
8.644,9 

W 
N 
t-' 

c 
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Übersicht 40 

Zahl der Neuzugangspensionen im Jahre 198Q 

P , I I 
enSl.On wegen lAI t ' '(')' IW ' ' geminderter Arbei tsfähigkei t I e r s p e n s l. 0 n Wl. twen Wl. twer pensl.on I al.senp ,~ nSl.on, 

I M" I I M" I M" IM" 
M" F I anner u. I M" I F anner u. M" I F anner u. I anner u , anner rauen F anner . rauen F anner rauen F F 

-!-____ -'--___ ~--- rau~~ ____ J .. I . rauen .1 rauen I . rauen I - .------------ I 

I I 
PVA der Arbeiter 113.636 4.822 18.458 I 9.538 9.778 19.316 1.778 11.661 13.439 3.569 

I I 
VA d .öst.Eisenb. I 217 77 294 I 132 105 237 26 215 241 6 1 

1 1 
PVA der Angest. I 3.161 2.072 5.233 I 7.295 8.133 15.428 1.147 5.282 6.429 1.675 

I I 
VA d.öst.Bergb. I 327 30 357 I 567 25 592 7 432 439 4 '/ 

1 ___ 1 .1 

PV nach dem ASVG 

- ... ---- I -------~ c.u 

17.341 7.001 24.342 17.532 18.041 35.573 . : 2.958 17.590 20.548 I 5. 352 ~ 
__ __ _ I . __ .... __ . __ 1_ ._.1 ----,------------- ---- T 

SVA der gew.Wirt. 991 409 1. 400 I 2.410 1. 567 3.977 278 2.353 2.631 I 433 

SVA der Bauern 1 1 1.945 2.094 4.039 1 1.912 1.182 3.094 432 2. 277 __ ~._~~~ __ J 565 

r- -- -. I 
gesamte Pens.vers. 1 20.277 9.504 29.781 1 21. 854 20.790 42.644 3.668 22.220 25 .888 6.350 

L ___ ._ .. 1 _ 

Quelle: eigene Berechnungen 
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Jahr 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

Durchschnittliches Pensionszugangsalter 1970 bis 1989 

Alterspensionen und Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit bzw, dauernder Erwerbsunfähigkeit 

PVA der Arbeiter I ~ PVA der Angestellten P V nach dem A S V G ~I PV nach dem GSVG und BSVG P V 

Männer Fr~uen zusammen Manner frauen zusammen r'Männer frauen zus~mmen Männer Frauen ---2~:Si\mme;1 Männfr 
-----~ 

59,78 59,29 59,57 63,38 59,75 61,90 60,80 59,43 60,22 65,96 63,75 65,05 61,94 

59,65 59,32 59,50 63,19 59,80 61,80 60,83 59,49 60,27 66,45 64,04 65,61 62,51 

59,85 59,45 59,68 63,07 59,85 61,69 60,74 59,59 60,26 65,85 63,42 64,90 62,62 

60,30 59,74 60,06 62,82 59,73 61,49 60,96 59,7~ 60,45 65,12 62,98 64,29 62,31 

60,27 59,50 59,94 63,40 60,10 61,92 61,25 59,72 60,59 64,55 62,56 63,80 62,19 

59,92 59,23 59,62 63,06 59,85 61,59 60,88 59,46 60,26 64,18 61,93 63,33 61,84 

59,25 58,69 59,01 62,79 59,23 61,14 60,34 58,89 59,71 64,04 61,91 63,29 61,39 

58,94 58,44 58,72 62,56 58,69 60,58 60,08 58,54 59,37 63,33 61,33 62,67 61,14 

58,63 57,95 58,32 62,35 58,57 60,35 59,83 58,22 59,06 62,87 60,73 62,02 60,64 

57,81 57,79 57,80 61,93 58,30 59,92 59,06 58,00 58,53 62,47 60,40 61,59 59,91 

57,48 57,77 57,62 60,97 58,24 59,36 58,54 57,97 58,25 61,65 59,95 60,88 59,19 

57,12 57,55 57,32 60,94 58,26 59,40 58,28 57,85 58,06 61,02 59,94 60,54 58,80 

56,88 57,41 57,12 60,92 58,52 59,56 58,24 57,94 58,09 60,99 59,96 60,52 58,72 

56,47 57,29 56,82 60,56 58,18 59,25 57,87 57,71 57,80 60,74 59,88 60,35 , 58,36 

56,38 57,03 56,66 60,52 58,13 59,23 

56,40 56,91 56,62 60,44 58,17 59,26 

56,12 56,83 56,41 60,40 58,01 59,18 

56,47 56,85 56,62 59,40 57,28 58,37 

56,63 56,64 56,63 59,31 57,39 58,38 

56,77 56,84 56,80 59,62 57,44 58,55 

57,84 

I 
I 57,85 
I I 57,58 

I 57,43 

1. 57 ,49 

I 57,63 
I 
I 
I 

57,56 57,71 

57,50 57,69 

57,35 57,48 

57,05 57,27 

56,96 57,27 

57,.09 57,40 

60,32 59,62 60,00 58,26 

60,15 59,54 59,86 58,25 

59,99 59,26 59,69 58,01 

59,93 59,25 59,65 57,87 

59,99 59,14 59,64 57,90 

59,90 59,22 59,61 58,02 

Quelle: eigene Berechnungen 

Ühersichl41 

n s g e sam t 

Frauen 

60,36 

60,57 

60,90 

60,70 

60,41 

60,06 

59,55 

59,16 

58,74 

58,47 

58,30 

58,19 

58,25 

58,05 

57,89 

57,88 

57,65 

57,42 

57,31 

57,46 

Iuumm~n 

61,28 

61,73 

61,91 

61,65 

61,45 

61,09 

60,63 

60,30 

59,77 

59,21 

58,74' 

58,50 

58,49 

58,22 

58,08 

58,08 

57,85 

57,68 

57,65 

57,79 

W 
N 
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Jahr 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

Übersicht 42 
Zahl der Neuzugänge an Pensionen wegen eeminderter Arbeitsfähigkeit 

aowie der Anteil der NeuzuGänge an den gesamten Direktpenaioncn 

fUr die Jahre 1970 bis 1989 

M ä n n e r + Fra u e n 

PVA ·der VA der - ---1 PVA der -r VA des I---;~ nach SVA der--~ SVA der i 
Arbeiter *) ~ater.EB I Angestellten I österr.Bergb . I de~V G gew.Wirtsch. I Bauern I 

Zahl % Zshl % I Zahl % I Zahl % I Zahl % Zahl % I Zahl % I 

I I I 
I 10.182 32,6 I 128 36,2 2.334 18,3 433 56,7 13.077 29,0 I 1.739 23,5 1.595 37,0 

I 8.323 30,1 I 145 32,7 2.590 18,0 384 55,4 11 . 442 26,5 I 1.578 23,3 2;172 25,2 

I 10.886 35,3 I 137 27,6 2.202 17,2 386 53,5 13.611 30,3 I 1.962 25,8 4.976 32,1 
I I I 
I 8.926 31,4 I 131 32,0 2.163 18,0 359 51,9 11.579 27,8 I 1 . 679 21,6 3.719 37,6 

I 9.282 30,7 I 134 31,0 2.926 17,2 376 49,0 12.718 26,3 I 1.723 19,9 3.7i2 41,8 
I I I 
I I I I 10.283 33,4 I 172 27 , 5 2.959 18,0 406 54,9 13.820 28,5 I 1 . 598 20,4 4.773 47,0 

I 10.945 38,3 I 162 35,3 3.252 20,5 418 65,5 14.777 32,5 I 1.531 21,2 4.416 52,4 
I I I 
I 10.299 38,8 I 131 33,1 3.558 22,1 500 60,5 14.488 33,0 I 1.371 21,7 4.418 40,6 

I 10.661 40,6 I 150 34,3 3.836 22,4 665 67,8 15.312 34,2 I 1.522 26,2 4.043 48,6 
I I I I 11.911 40,4 I 141 32,8 3.749 20,4 671 73,5 16.472 33,4 I 1.439 21,1 4.056 55,5 

I I I 
I 13.741 38,0 I 156 34,0 4.076 18,4 493 61,9 18.466 31,0 I 1.464 24,0 4.048 54,1 

I I 16.228 42,6 I 174 29,4 3.876 17,5 475 60,0 20.753 33,7 I 1.320 23,2 4.064 55,2 

17.200 

18.086 

19.7-83 

21.283 

19.352 

18.743 

44,1 I 
I 46,5 I 

49,3 I 
I 

52,5 I 
50,9 I 
49,9 I 

197 30,3 

221 38,8 

236 40,1 

253 40,8 

238 54,1 

239 46,4 

4.592 17,4 391 

5.097 19,1 391 

5.726 20,3 387 

6.787 24,1 327 

5.304 21,9 255 

5.701 25,5 341 

54,8 22.380 33,5 1.263 22,1 4.072 54,2 

54,6 23.795 35,6 1 . 318 \. 22,8 4.164 56,6 

55,5 26.132 37,5 1.348 23,1 4.665 59,1 

50,6 28 . 650 41,0 • 1.694 26,9 5.815 64,9 

45,0 25.149 39,8 1.450 26,1 3.960 55,5 

47,3 25.024 4?,9 1.421 25,6 3.825 52,9 

20.685 50,8 I 281 46,1 6.559 28,6 401 49,9 27.926 42,8 1.424 25,4 3.977 56,7 

I 18.458 48,9 __ ~ 294 55,4 5.233 25,3 357 52,4 24.342 40,8 1.400 26,3 4.039 56,6 

Gesamte 
Pens:Yers . 

Zahl % 

16.411 29,7 

15.192 26,5 

20.549 31,0 

16.977 29,4 

18.153 27,5 

20 . 191 30,3 

20.724 33,9 

20.277 33,2 

20.877 35,4 

21.967 34,6 

23.978 32,8 

26.137 35,0 

27.715 34,6 

29.277 36,6 

32.145 38,6 

36.159 42,5 

30.559 40,3 

30.270 41,0 

33.327 42,8 

29.781 41,3 

*) bis 1973 einschließlich Land- und forstwirtschaftlicher Sozialversicherungsanstalt 

Quelle: eigene Berechnungen 
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Übersicht 43 

Neuzuerkennungen an Pensionen der geminderten Arbeltsrähigkeit 

bzw. der dauernden Erwerbsunrähigkeit in der Pensionsversicherung 

im JDhre 1909 

Auf teilung nach Xrankheitsgruppen 

Knri<heitsgn.we 
1 'NA der Arbeiter I VA d.Ö6terT .ElI I 'NA der ~tellten I VA d.österT·lleriP· I ASVG GESAMT I &JA d .~.Wirt. I SVA d.Bauem I PENS .VERS,GESAMT 

I Zahl der : in " des I Zahl der in "des I Zahl der in " . des I Zahl der in "des I Zahl der in "de3 I Zahl der in " des I Zahl der in "des 1 Zahl der in " des 
I Fälle Gesanten I Fälle Gesornten I Fälle Gesanten I Flille Gesamten I rälle Gesanten 1 rlille Gesanten I rälle Cesanten 1 Flille Gesanten 
1 1 1 1 1 I I I 
1 I 1 1 I I 1 I 

Knri<he1 ten des 
~I.n:! 
S~tes 

1 I 1 I I 1 I 1 
1 6.800 36,8 I 135 45,9 1 1.677 32,0 1 199 55,7 1 0 . 811 36,2 1 383 27,4 1 2.441 60,4 1 11.635 39,0 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

~~ten.) I 3.123 16,9 I 63 21,4 I 870 16,6 I 40 11,2 I 4.096 16,8 I 213 15,2 I 660 16,3 

Ne.rooen I.n:! 
P&ych:ssl 

1 1 I I 
1 1 I 1 I 1.222 6,6 1 25 8,5 1 627 12,0 1 

1 1 1 1 

7 

Krriheiten des I I I I 
Zen~terrs 1 1.060 5,8 I 7 2,4 1 346 6,6 1 10 

1 I 1 1 
~ Nabilä.Jv.n 1 987 5,4 1 14 4,8 1 433 8,3 · 1 10 

1 I I 1 

2,0 1.881 

2,8 1.423 

2,8 1.444 

7,7 30 2,1 73 1,8 . 

5,9 67 4,8 92 2,3 

5,9 59 4,2 83 2,1 

Knri<he1ten der 
AtJru eu2iKe 

1 1 1 1 \" 
1 737 4,0 1 6 2,0 I 87. 1,7 I 33 9,2 863 3,6 34 2,4 75 1,9 

scnst1.&e 
Krwi<hei ten 

L 1 1 1 
I 
1 • 
1 4.529 24,5 44 15,0 .1.193 22,8 50 16,3 5.824 23,9 614 43,9 615 15,2 

L r-------

4.969 16,7 

1.984 6,7 

1.582 5,3 

1.586 5,3 

972 3,3 

7.053 23,7 

118.458 100,0 294 100,0 5.233 100,0 357 100,0 24.342 100,0 1.400 100,0 4.039 160,0 129.781 100,0 
I I 

Gesemt 

• ) mit Ausnahre c:hraUsc:he rhanatische Herzleiden 

Quelle: eigene Berechnungen 
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Pens.vers.insgesamt 

Direkte Pensionen 

Hinterbliebenenpensionen 

PV der Unselbständigen 

Versicherungsfall 

der geminderten 
Arbeitsfähigkeit 

des Alters 

des Todes 

PV der Selbständigen 

Versicherungsfall 

der dauernden 
Erwerbsunfähigkeit 

des Alters 

des Todes 

Pensionsnnträge und Zuerkennun~ 

im Jahr 1989 

im Jahr 1989 
erledigte I 

Pensionsanträge I in % der 
Zuerkennung I At " n'-rage 

I 

147.519 104.817 '71,05 

111.028 72.613 65,40 

36 . 491 32.204 88,25 

120.185 85.528 ' 71,16 

43.858 23.046 52,55 

47.228 36.857 78,04 

29.099 25 . 625 88,0,6 

27.334 19.289 70,57 

11.274 5.550 49,23 

8.668 7.160 82,60 

7.392 6 . 579 89,00 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozial versicherungsträger 

eigene Derechnungen 

Übersicht 44 

d a v 0 n 

I I Abtretungen, 
I in % der IUmwandlungen in % de ~' 

Ablehnungenl An t räge lu . sonst .Erl . An tröge 
I I 

I 
25.568 17,33 I 17.134 11,62 

I 
23.339 21,02 I 15.076 13,58 

2.229 6,11 I 2.058 5,64 
I 
I 

24.078 '20,04 I 10.579 8,80 c.u 
I f\) 

I 
O'l 

16.353 37,28 4.459 10,17 

5 . 633 11,93 4.738 10,03 

2 . 092 7,19 1 . 382, 4,75 

1.490 5,45 6 . 555 23, 98 

1.008 8,94 4.716 41,83 

345 3,98 1.163 13,42 

137 1,85 676 9,15 
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Durchschnittspensionen des Pensionsneuzuganges 1989 

(ink1.Ausgleichszulage, Kinderzuschuß, Hilflosenzuschuß) 
in Schilling 

Übersicht. 45 

--------------------r---------------------------~~----------------------------~--------------------------~--------------

Pension wegen Alt . W· (W ' t ) ' W . . . d tAb't f " h ' k ·t er s p e n s 1 0 n 1twen 1 wer pens10n a1senp ·; nS lon gem1n er er r e1 s a 19 e1 

M" r. Männer u. M" r. Männer u. M" r. Männer u. Mä nn ,~ r u, anner ,'rauen F anner ,'rauen anner ,' rauen rauen Frauen Frauen f ra 'Jen 

PVA der Arbeiter 8.288 4.270 7.238 9.773 4.581 . 7.145 1.545 4.598 4.194 1.637 

VA d.öst.Eisenb. 8.200 5.222 7.420 9.086 5.916 7.681 2.298 4.487 4.250 1.672 

PVA der Angest. 12.810 6.728 10.402 15.014 7.619 11.116 2.769 6.992 6.239 2.336 

VA d.öst.Bergb. 12.329 6.359 11.827 14.237 7.313 13.945 3.113 7.093 7.030 3.274 
----------------------------~----------------------------4_--------------------------4_-------~ 

N 
PV nach dem ASVG 9.187 5.017 7.988 12.093 5.962 8.984 2.030 5.377 4.895 1.871 ~ 

----- "[ 

SVA der gew.Wirt. 9.023 5.029 7.856 I 12.408 7.596 10.512 12.164 5.634 5.268 2.192 

SVA der Bauern I I 7.718 3.380 5.469 7.768 3.742 6.230 I 1. 001 4.099 3.605 .. 1 1.504 

I 
gesamte Pens.vers. 9.038 4.657 7.640 11.749 5.959 8.926 1.919 5.273 4.798 I 1.860 

----~ 

Quelle: eigene Berechnungen 
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in Schilling 

Pensionsquantile des Pensionsneuzuganges im Jahr 1989 
(ohne Zulagen und Zuschüsse) 

Gesamte Pensionsversicherung 

Pensionen wegen gem. 

Übersicht 46 

Waisen- Alle 
Einkommens- Arbeit(Erwerb)sfähigkeit Alterspensionen Witwen/Witwerpensionen pensionen Pensionen 
quantil Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen MM + FF MM + FF 

10 % 1.953 1.565 1.873 1.317 502 964 399 1.032 

20 % 3.998 2.218 4.845 2.405 748 2.130 770 2.086 

25 % 4.841 2.504 6.713 2.854 877 2.685 921 2.640 

30 % 5.686 2.771 8.363 3.289 1.032 3.210 1.046 3.199 

40 % 7.322 3·305 10.588 4.124 1.311 4.119 1.296 4·.314 

50 % 8.741 3.857 12.308 4.981 1.567 4.886 1.543 5.561 

60 % 10.035 4.482 13.940 6.031 1.874' 5.665 1.804 7.088 

70 % 11. 391 5.224 15.804 7.257 2.235 6.525 2.122 8.988 

75 % 12.064 5.669 16.922 7.952 2.490 7.027 2.333 10.124 

80 % 12.873 6.211 18.013 8.793 2.770 7.602 2.579 11.446 

90 % 15.110 7.769 19.709 11. 694 3.677 9.092 3.217 15.055 

Anzahl 20.277 9.504 21.790 20.790 3.668 22.220 6.350 104.599 

Quelle: eigene Berechnungen 
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Übersicht 47 

Durchschnittliches Pensionsabgangsalter bei Abgang wegen Todes 

gesamte Penslonsverslcherung 

Pension wegen geminderter 
Alt e r s p e n s ion 

Pension wegen geminderter Arbeits-
Arbe1t$'~rwerbilräh1~kelt (Erwerbs)fäh1&ke1t und Alterspension 

J a h r 

Männer Frauen Männer und Männer Frauen Männer und Männer Frauen Männer und 
Frauen Frauen Frauen 

1970 68,76 71,97 69,79 76,15 77,67 76,70 73,25 75,68 74,10 

1971 69,15 72 ,58 70,32 76,38 77,79 76,90 73,66 75,98 74,49 

1972 69,58 73,08 70,70 76,25 77,82 76,81 73,69 76,19 74,55 

1973 69,91 73,18 70,98 76,30 78,04 76,94, ' 73,9'2 76,42 74,80 

1974 70,33 74,02 71,62 76,29 78,13 76,96 74,01 76,63 74,95 

1975 70,55 74,45 71,94 76,48 78,39 77,18 74,24 76,96 75,23 

1976 70,53 ,74,69 72,04 76,55 78,57 77,31 74,32 77,18 7'5,38 

1977 70,43 74,52 71,93 76,60 78,50 77,33 74,33 77,09 75,37 

1978 70,50 74,91 72',12 76,87 78,62 77,53 74,57 77,33 75,61 
W 

1979 70,22 74,75 71,91 76,88 78,80 77' ,62 74,54 77,43 75,64 I\) 

c.D 

1980 70,14 74,78 71,89 77,13 78,91 77,83 74,65 77,50 75,75 

1981 70,02 75,13 71 ,95 77,34 79,07 78,01 74,69 77,67 75,83 

1982 69,87 75,39 71,95 77,45 79,12 78,11 74,75 77,84 75,95 

1983 69,56 75,44 71,82 77,58 79,25 78,25 74,73' 77,96 76,01 

1984 69,14 75,12 71,43 77,59 79,19 78,23 74,61 77,83 75,89 

1985 69,00 75,27 71,37 77,95 79,48 78,58 74,75 78,10 76,08 

1986 68,87 75,32 71,39 78,16 79,69 78,80 74,90 78,28 76,29 

1987 68,45 75,26 71,10 78,14 79,76 78,84 74,74 78,34 76,24 

1988 68,39 75,85 71,24 78,31 79,96 79,02 74,82 78,69 76,42 

1989 68,45 75,90 71,32 78,45 80,15 79,18 74,95 78,84 76,56 

Quelle: eigene Berechnungen 
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PVA der Arbeiter 

VA d.öst.Eisenb. 

PVA der Angest. 

m 
w 
m + w 

m 
w 
m + w 

m 
w 
m + w 

m 
VA d . öst . Bergb. w 

PV nach dem ASVG 

m + w 

m 
w 
m + w 

m 
SVA der gew.Wirt. w 

m + w 

m 
SVA der Bauern w 

m + w 

m 
gesamte Pens.vers. w 

m + w 

Quelle: eigene Berechnungen 

Anteil der Ausgleichszulagen- und Hilflosenzuschußbezieher 

am Pensions abgang wegen Todes 

(ohne Waisenpensionen) 

Übersicht 48 

Gesamt- davon Abgänge 
bei Abgängen wegen Tod hatten Prozent 

Kinder­
zulagen Abgänge wegen Tod 

22.371 
28.431 
50.802 

354 
611 
965 

10.378 
13 . 355 
23.733 

945 

16.472 
23.732 
40.204 

282 
559 
841 

6.613 
9.424 

16.037 

629 
802 684 

1.747 1.313 
,------ - -T--
I 34.048 I 23.996 
I 43.199 I 34.399 
I 77.247 I 58.395 . . ,-- -------- -r---- -- - - -
I 3.651 I 3.127 
I 4.297 I 3.769 
I 7.948 I 6.896 

I I I .3.242 I 2.801 
I . 2.563 I 2.116 
! 5.805 ! 4.917 

-----r-- ------ -- ------j 

40.941 I 29.924 I 
50.059 I 40.284 I 
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Grafik 1: Die wichtigsten Ausgaben der Krankenversicherung 

Gebarung d.Krankenversicherung 
Ausgaben 1989 in Millionen 

Heilbehelfe 
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4,806 
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3,008 

Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozi.alversicherungsträger 
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Grafik 2: Aufschlüsselung des Bundesbeitrages zur Pensionsversicherung 

Beiträge zur KV der Pensionisten 
11.732 Mill.S 

Rehabilitation und 
Gesundheitsvorsorge 

2.434 Mill.S 

Ausgleichszulagen 
6.461 Mill.S ~ .. ........ . .... 

Kinderzuschuß 
560 Mil1.5 

Hilflosenzuschuß 
8.700 Mill.S 

Beitrag des Bundes für Selbständige 
6.746 Mill.S 

Bundesbeitrag für Ersatz­
zeiten, Leistungsbestand­

teile usw. 
17.393 Mill.S 

Quelle: Hauptverband der österr.Sozialversicherungsträger 
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Grafik 3 : Pensionsanpassung, Beamtenpensionen und Pensionistenindex 

1970=100 

Pensionsanpassung 
1970 bis 1990 

350 --( I L:.·::::I Pensionsvers icherung 

_ Pens.löffentl. Dlenst 

o 

100 V,kf ,v / 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 7980 81 828384 858687888990 

Quelle : eigene Ber echnungen 

III-6 der B
eilagen X

V
III. G

P - B
ericht - 02 H

auptdokum
ent (gescanntes O

riginal)
336 von 809

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



<;t 
(Y) 
(Y) 

Grafik 4: Anteil der Ausgleichszulagen- und Hilflosenzuschußbezieher 
am Pensionsstand 

Ausgleichszulagen & Hilflosenzuschüsse 
nach Pensionsversicherungsträgern 

PVA der Ar bei ter 

VA d. äst.Eisenb. 

PVA d. Angestellten 

VA d. äst. Bergbaus 

SVA 'd. gew.Wlrtsch. 

SVA d. Bauer n 

Gesamte PV 

o 5 10 15 20 25 30 
in % des Pensionsstandes 1989 

_ Ausgleichszulagen _ HIlflosenzuschüsse 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
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Grafik 5: Aufschlüsselung des Neuzuganges an Direktpensionen nach dem Alter 

Pensionszugang 1989 
Gesamte Pensionsversicherung 

Vorz. AI terspensionen 
w. langer Vers .dauer 
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bzw. 5 4 (M) 

Quelle: eigene Berechnungen 
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Grafik 6: Durchschnittliches Pensionszugangsalter 

Durchschnittl.Pensionszugangsalter 
1970 - 1989 
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Grafik 7: Aufschlüsselung des Neuzuganges an Pensionen wegen 
geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit 
nach Krankheitsgruppen 

Invaliditä tsursachen 
Pensionsneuzuerkennungen 1989 

Krankh.d,Bewegungs­
u,Stützapparates 
39,0 % 

Her z- u,Ar ter ienkr ank h, 
16,7 % 

Neurosen und Psychosen 
6,7 % 

Kr ankh,d, Zentr al nervensys tems 
5,3 % 

Maligne Neubildungen 
5,3 % 

Krankhei ten d, Atmungsorgane 
3,3 % 

sons tige Kr ankhei ten 
23,7 % 

Gesamte Pensionsversicherung,lnsgesamt 29,781 Neuzugänge, 

Quelle: eigene Berechnungen 
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Grafik 8: Entwicklung der Lebenserwartung und der 
Pensionsbezugsdauer 1970 bis 1989 

Lebenserwartung Sechzigjähriger 
1970 bis 1989 

in Jahren 
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Quelle : Österreichisches Statistisches Zentralamt 

Pens~nsbezugsdauer 
bei Abgang wegen Todes 

in Jahreh 
22.-----------------------------------------~~ 

20 -------..... -----. ---- - - ------ -------.--- ---

18 

14 --. 

12 L-__ --__ ~ 

10 L-~_L~ __ L-~_L~ __ L_J__L~_L_J__L~ __ ~~~~ 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

--*- Männer-Inv.penslonen 

.......ß- Frauen-Inv.penslonen 

-- Mannar - Alterspens. 

~ Frauen- Alterspans . 

Quelle : Pens i onsversicherungs ans talt der Arbeiter 
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ENTWICKLUNG UND VERTEILUNG DER EINKOMMEN 

1. Einkommensentwicklung 

Das österreichische Brutto-Inlandspr odukt erreichte 

im Jahr 1989 nach den vorläufigen Ergebnissen der 

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung einen Wert von 

1.673 , 4 Mrd.S. und lag damit nominell um 7.0 % höher 

als im Jahr zuvor. Preisbereinigt stieg das BIP um 

4.0 % an, nach 3.9 % und 2.0 % in den beiden Jahren 

zuvor. Nach Abzug des Saldos der Faktoreinkommen aus 

dem bzw. an das Ausland, der Abschreibungen und der 

indirekten Steuern (minus Subventionen) , errechnet Volkseinkorrmen 

sich ein nominelles Volkseinkommen in der Höhe von plus 7 , 1 % 

1.228,5 Mrd.S; dies entspricht einer Zuwachsrate von 

7.1 %. 

Abbildung 1 

KOMPONENTEN DES NETTO-NATIONALPRODUKTS 

Hatto-HaUonalprodukt //. / 
zu 'aktorkolten t-"-.:....;.;;---.,--' 
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Das Wachstum des Volkseinkommens verteilte sich auch 

1989 unterschiedlich auf die verschiedenen Posi tio­

nen. Die Brutto-Entgelte für unselbständige Arbeit 

Löhne und (einschließlich Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversi­

Gehäl ter lang- cherung) nahmen mit 6.6 % neuerlich langsamer zu als 
samer als 
Volkseinkorrmen das Volkseinkommen, das Wachstumsdifferential hat 

gesti egen sich aber gegenüber 1988 merklich verringert. Die un-

bereinigte 
Lohnquote 
f iel von 
70 ,7 % auf 
70 % 

verteilten Gewinne der Kapitalgesellschaften und die 

sonstigen Einkünfte aus Besitz und Unternehmung ver­

zeichneten hingegen mit 9.2 % bzw. 9 . 1 % wiederum 

überdurchschni ttliche Steigerungsraten. Der Abzugs­

posten Zinsen für die Staatsschuld wuchs 1989 mit 

8.2 % rascher an als das Volkseinkommen; sehr kräftig 

expandierten 1989 die Zinsen für die Konsumenten­

schulden mit einem Zuwachs von 18.6 %; siehe Über­

sicht 1. 

Die Einkommensstruktur hat sich damit nach den vor­

läufigen Werten für 1989 weiter, allerdings nur mehr 

leicht, zugunsten der Nicht-Lohneinkommen verschoben. 

Das abermalige Zurückbleiben der Lohneinkommen gegen­

über den Einkünften aus Besitz und Unternehmung kann 

unter anderem auf die unterdurchschnittliche Auswei­

tung der öffentlichen Lohnsumme (+4.6 %) im Zuge der 

Budgetsanierung zurückgeführt werden. Die unbe­

reinigte Lohnquote, das ist der Anteil der Brutto­

Lohnsumme am nominellen Volkseinkommen sank von 

71.7 % im Jahr 1988 auf 71.3 % im Jahr 1989. Die um 

Veränderungen in der Beschäftigtenstruktur bereinigte 

Lohnquote (Basis 1983) erreichte 1989 einen Wert von 

70.0 %, nach 70.7 % im Jahr zuvor; siehe Übersicht 2. 

Mi ttelfristig gesehen ist die bereinigte LOhnquote 

damit bereits geringfügig unter das Niveau gesunken, 

' wie es zu Anfang der 70er Jahre zu verzeichnen war. 
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Abbildung 2 

LOHNQUOTEN 1970 - 1989 

.... n 7Z ~ N .... .... " ~ ~ M ~ • A U M M ~ N • 

Jahr 

- Lobnquole - 8erelolcte 
Lohnquote 

Eine Studie des WIF~ zeigt zu-

dem, daß die Netto-Lohnquote in der Folge der Steuer- Nettolohn-
.. quote von 

reform 1989 zwar wJ.eder leJ.cht von 52.0 % (1988) auf 52 % auf 

53.2 % angestiegen ist, die bereinigte Netto-Lohn- 53,2 % ange-
stiegen 

quote aber aufgrund des Anstieges der Lohnsteuerquote 

und des Anteils der Sozialversicherungsbei träge am 

Bruttoentgelt bereits um rund 5 Prozentpunkte niedri-

ger liegt als noch vor 20 Jahren. 

Die Leistungseinkommen (öffentliche und private Lohn­

und Gehaltssumme) erhöhten sich 1989 um 6.6 % (1988: 

3.4 %), was sowohl auf stärkere Verdienstzuwächse so­

wie die dynamische Beschäftigungsentwicklung zurück­

g~ht. Ungeachtet dessen waren die Abzüge 1989 -primär 
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infolge der Entlastung durch die Steuerreform - um 

4.4 % geringer als im Jahr zuvor. Die Transfereinkom­

men nahmen 1989 mit 4.3 % wieder etwas rascher als 

1988 (+2.9 %) zu, sodaß sich insgesamt ein kräftiger 

Zuwachs der Netto-Masseneinkommen von 8.6 % errech­

net. Die Kaufkraft der verfügbaren persönlichen Ein­

kommen (die neben den Netto-Lohneinkommen und Trans­

fereinkommen auch Teile der Unternehmer und Be­

si tzeinkommen enthalten) ist unter Berücksichtigung 

der Preis steigerungen im Jahr 1989 um 5.2 % angestie­

gen; nach der annähernden Stagnation im Jahr 1988 

stieg dabei die Kaufkraft aus den Netto-Masseneinkom­

men 1989 mit 5.8 % noch etwas stärker; s i ehe Über­

sicht 3. 

Insgesamt haben im Jahresdurchschnitt 1989 die 

Brutto-Leistungseinkommen je Beschäftigten mit 4.8 % 

um rund 2 Prozentpunkte stärker zugenommen als im 

Vorjahr (1988: 2.9 %). Deflationiert mit dem Kon­

sumpreisindex bedeutet dies eine Steigerung der 

Brutto-Realeinkommen je Beschäftigten von 2.0 % 

KNetfto-E~nk°- (1988: 1.3 %). Bei den Netto-Pro-Kopf-Einkommen der 
op - 1 omnen 

stiegen real Arbeitnehmer zeigen sich deutlich die Effekte der 
um 6 % ' Steuerreform: sie stiegen 1989 nominell um 8.9 % und 

real um 6.0 %. 

Die Steigerung im Wachstum der Effektivverdienste je 

Beschäftigten war indes nicht gleichmäßig über alle 

Wirtschaftsbereiche verteilt. So wuchsen in der In­

dustrie die Brutto-Monatsverdienste je Beschäftigten 

um 4.7 %; ohne Berücksichtigung der Sonderzahlungen 

um 4.9 %. In der Bauwirtschaft hingegen stiegen die 

Brutto-Stundenverdienste je Arbeiter im Jahr 1989 mit 

bloß 1.2 % sogar schwächer als im Vorjahr an. Siehe 

Übersicht 4. 
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Die überaus günstige Konjunkturentwicklung mit hohen 

Produktivitätszuwächsen, insbesondere in der In­

dustrie, und die leichte Belebung des Preisauftriebs 

haben im Lauf des Jahres 1989 auch zu einem Anstieg 

der Höhe der Tariflohnabschlüsse geführt. Brachten 

die Tariflohnvereinbarungen im Frühjahr 1988 eine Er­

höhung der Mindestlöhne um 3-4 % mit sich, so verein­

barten z.B. die Metallarbeiter in der Herbstlohnrunde 

bereits Tariflohnsteigerungen von knapp über 7 %; 

siehe Übersicht 5. 

Insgesamt haben sich im Jahresdurchschnitt 1989 die Tariflöhne: 

Tariflöhne der Angestellten um 3.9 % erhöht, jene der ~~~%3, 7 % -

Arbeiter um 3.7 %. Die Schemagehälter im öffentlichen 

Dienst wurden um 3.9 % angehoben. Unterdurch-

schnittliehe Tariflohnsteigerungen waren im Bauge­

werbe und im Bereich Verkehr, aber auch bei den Ange­

stell ten der Fremdenverkehrswirtschaft zu verzeich­

nen; siehe 'Übersicht 6. 

Eine Gliederung der Tariflohnentwicklung der Arbeiter 

nach Qualifikationsstufen zeigt, daß 1989 in Gewerbe 

und Industrie mit geringerem Qualifikationsniveau 

auch die Tariflohnsteigerungen relativ niedriger aus­

fielen; siehe Übersicht 7. 

In der Industrie hat sich 1989 die Lohndrift gegen­

über dem Vorjahr abgeschwächt, blieb aber noch posi­

tiv. In der Bauwirtschaft hingegen lag die Zunahme 

der Istlöhne um rund 1 1/2 Prozentpunkte unter jener Lohndrift auf 

der Tariflöhne. In der Gesamtwirtschaft blieb 1989 dem Niveau 
des Vorjahres 

die Lohndrift mit +0.9 Prozentpunkten annähernd auf 

dem Niveau des Vorjahres; siehe Übersicht 8. 
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2. Di e indust rielle Lohnstruktur 

d h hn ° tt Die Lohnstatistik für Industriearbeiter im September ure se 1 -

lieher Stunden-l989 weist einen durchschnittlichen Stundenverdienst 
verdienst von 
Indus trie­
arbeitern: 
S 87 ,-

für einen Industriearbeiter von S 87.43 aus. Nach 

Qualifikationen aufgegliedert betrug der Stundenlohn 

eines Facharbeiters S 98.58, jener eines qualifizier­

ten angelernten Arbeiters S 83.12; ein Hilfsarbeiter 

(leicht) verdiente S 68.17. Die Differenz in den 

Bruttostundenverdiensten zwischen niedrigster und 

höchster Qualifikation erhöhte sich im Vergleich zum 

Jahr 1988 (45 %) auf 46 %. 

Schon seit einigen Jahren läßt sich ein Rückgang in 

der Überzahlung der Industriearbeiter beobachten. 

Diese Entwicklung setzte sich auch im Berichtsj ahr 

fort, auch wenn der Rückgang in der Überzahlung ein 

geringeres Ausmaß annahm als in den Vorj ahren. Die 

stärksten Einbußen mußten die qualifizierten ange-

lst- Löhne bei lernten Arbeiter hinnehmen; in dieser Qualifikations­
Industrie-
arbeitern 
32 % über 
Tariflöhne 

leitende 

stufe verringerte sich die Überzahlung um 1.3 Pro­

zentpunkte auf 32 . 4 %. Für die Industriearbeiter ins­

gesamt betrug die Überzahlung 1989 31.9 %, das liegt 

um zwei Zehntelprozentpunkte unter dem Wert des Vor­

jahres (siehe Übersichten 9 und 10). 

Das Ausmaß der Einkommensunterschiede bei den Indu­

strieangestellten ist auch 1989 weitaus stärker aus­

geprägt als bei den Industriearbeitern. Im Durch­

schnitt verdiente ein leitender Industrieangestellter 

1989 im Monat S 51.089, der Bruttomonatsverdienst 

IntdUlslttri eange-eines Angestellten mit niedriger Qualifikation betrug 
see ver-
dienen 5 x so im Berichtsjahr hingegen nur S 11.194. -, was wie 
viel wie Ange- 0 0 

stell te mit schon ~m VorJ ahr etwa einem Fünftel des Bruttoeinkom-

niederer mens eines leitenden Angestellten entsprach. Ähnlich 
Qualifikation wie bei den Industriearbei tern kam es auch bei den 

Ind~strieangestellten zu keinem Abbau der Einkommens-
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disparitäten zwischen den Qualifikationsstufen (s i ehe 

Übersichten 9 und 10). 

Eine Gegenüberstellung der Industriebranchen nach 

Durchschnittskollektivvertragslohn und Durchschnitts­

Ist-Lohn zeigt eine auffallend unterschiedliche Rang­

ordnung. Diese Unterschiede gehen im wesentlichen auf 

uneinhei tliche Zulagen sowie unterschiedliche Über­

zahlungen in den einzelnen Industriebranchen zurück. 

Geht man von der Reihung der Industriebranchen nach 

der Höhe der durchschnittlichen Ist-Löhne aus, weicht 

die Rangordnung kaum von jener des Vorjahres ab. In 

lediglich die papiererzeu-den oberen Rängen haben 

gende und die chemische 

1989 führt nunmehr die 

Industrie Ränge getauscht. Chemische 
Industrie führt chemische Industrie die 
bei Ist- Löhnen 

branchenspezifische Lohnhierarchie an. Auf den weite­

ren Rängen liegen die Eisenhüttenindustrie (Rang 2), 

die papiererzeugende Industrie ( Rang 3) , Gas- und 

Fernheizung (Rang 4) und Bergbau (Rang 5). Auch am 

unteren Ende der Lohnhierarchie gab es keine Verände­

rungen im Vergleich zum Vorjahr. Die Textil i ndustrie 

liegt nach wie vor auf Rang 18 , gefolgt von den wei- Leder- und 

teren Niedriglohnbranchen Lederverarbeitung, Lederer- Bekleidungs-
industrie am 

zeugung und Bekleidung. Im wesentlichen bleibt das unteren Ende 

Bild der branchenspezifischen Lohnhierarchie unver- der Lohn-
hierarchie 

ändert, wenn man nach Qualifikationen disaggregiert. 

Chemieindustrie, Bergbau, Eisenhütten und Papier­

erzeugung zählen in allen Qualifikationsstufen zu den 

Hochlohnbranchen, während die Niedriglohnbranchen 

Textil/Leder/Bekleidung für alle Qualifikationen eine 

unter durchschnittliche Entlohnung aufweisen (siehe 

Übers ichten 11 und 12). 
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3. Neue Einkommensstatistiken aus der Sozialver-

sicherung 

3.1 Datenlage 

Ab dem Berichtsjahr 1988 stellte der Hauptverband der 

österreichischen Sozialversicherungsträger seine Ein­

kommensstatistiken um, die für die Jahre 1953 bis 

1987 veröffentlichte "Lohnstufenstatistik " wurde ein­

gestell t und durch eine neue Aufbereitung der bei­

tragspflichtigen Einkommen der Arbeiter und Ange­

stellten ersetzt. (Eine doppelte Aufarbeitung des 

Jahres 1987 gestattet für Zeitvergleiche ein 

"Umsteigen" zwischen den Zeitreihen. (Vgl. Statisti­

sche Nachrichten bzw. Soziale Sicherheit 11/1989, 

S. 823 bzw. S. 498) Für das Berichtsjahr 1989 er-

~rs~ls Beamte folgte erstmals eine analoge Aufbereitung der Bezüge 
ln Elnkorrrnens-
statistik des der pragmatisierten Beamten der Gebietskörperschaften 
Ha.uptverbandes (mit Ausnahme jener der Gemeinde Wien und einiger 
inkl udi ert 

kleinerer Gruppen), sodaß nun erstmals für ( fast) 

alle unselbständig Beschäftigten vergleichbare Infor­

mationen über die Einkommensverteilung zur Verfügung 

stehen. 

Um die präsentierten Ergebnisse besser beurteilen zu 

können, werden die wesentlichen Änderungen der neuen 

neue Ein- Einkommensstatistiken aus der Sozialversicherung hier 
korrrnenser fassung 

schlagwortartig zusammengefaßt (eine detaillierte 

Darstellung ist in der Sozialen Sicherheit bzw. den 

Statistischen Nachrichten 11/89 nachzulesen): 

* Jahreseinkommen (einschließlich Sonderzahlungen) 

wird durch die Zahl der Beschäftigungstage (= Ver­

sicherungs tage ) der Person in diesem Jahr divi­

diert und dieser Wert mit 30 multipliziert 

(Lohnstufenstatistik: Stichtagseinkemmen eines be-
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stimmten Monats ohne Berücksichtigung der Sonder­

zahlungen) 

Veröffentlichung der Quartile und Dezile der Ein­

kommensverteilung (früher: Verteilung über die 

Lohnstufen) 

Lehrlinge sind ausgeschlossen 

(Lohnstufenstatistik: enthalten) 

* Die Einkommen sind personenbezogen 

(Lohnstufenstatistik: arbeitsplatzbezogen) 

Wie bisher werden die Einkommen über der Höchstbei­

tragsgrundlage zur Sozialversicherung (1989 lag diese 

Grenze ohne Sonderzahlungen bei 28.200 S) nur mit dem 

Betrag der Höchstbei tragsgrundlage erfaßt. Als Rah­

meninformation stehen Angaben über Geschlecht, Alter, 

Arbeiter/Angestellter/pragmatisierter Beamter, Wirt­

schaftsklasse, Bundesland und Versicherungstage zur 

Verfügung. Da die wöchentliche Arbeitszeit 

(Teilzeit/Überstunden) nicht bekannt ist, kann (ohne 

externe Hilfsmittel) keine nach dem wöchentlichen Ar­

beitsvolumen standardisierte Auswertung erstellt wer­

den. 

3.2 Die Einkommen aller unselbständig Beschäftigten 

Erstmals ist für das "Jahr 1989 eine Darstellung der 

Einkommensverteilung (fast) aller in diesem Jahr un­

selbständig Beschäftigter möglich Für rund 80 % 

aller pragmatisierten Bediensteten der Gebietskörper­

schaften, sowie von Bahn und Post liegen nun Einkom­

mensangaben vor, die jenen der Arbei ter und Ange­

stellten entsprechen. Die Aufarbeitung erfolgt perso­

n~nbezogen, das bedeutet, daß Einkommen, die eine 
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M:innern: 
S 17. 200 ,­
bei Frauen: 
S 11.800,-

350 -

Person aus verschiedenen Beschäftigungsverhältnissen 

(z.B. als Arbeiter und Angestellter) bezieht, zusam­

mengeführt wurden (mit Ausnahme der pragmatisierten 

Bediensteten, die in diesem Jahr auch ein Einkommen 

als Arbeiter und Angestellte bezogen haben, dort ge­

hen nur die Bezüge und Versicherungstage als Beamte 

ein) . 

Das mittlere Brutto-Einkommen (50 % verdienen mehr, 

50 % verdienen weniger) der er faßten 2,964.620 un­

selbständig Beschäftigten betrug monatlich ein­

schließlich der anteiligen Sonderzahlungen 17.491 S 

bei(in der gebräuchlicheren Darstellung als Vierzehntel 

des Jahreseinkommens 14.992 S), jenes der 1,721.235 

Männer lag bei 20.048 S (Vierzehntel: 17 .184 S) und 

jenes der 1,243.385 Frauen bei 13.753 S (Vierzehntel: 

11.788 S); die entsprechenden Werte der Arbeiter 

(918.426 Männer und 500.657 Frauen) beliefen sich auf 

insgesamt 15.712 S (Vierzehntel: 13.467 S), für Män-

50 % der 
Arbeiterinnen 
verdienen 
weniger als 

ner 18.117 S (Vierzehntel: 15.529 S) und für Frauen 

11.580 S (Vierzehntel: 9.926 S); eine Zusammenfas-

sung der Angestellten und Beamten (802.809 Männer und 

742.728 Frauen) führt zu einem mittleren Insgesamt­

Einkommen von 19.813 S (Vierzehntel: 16.983 S), Män­

ner verdienten 24.194 S (Vierzehntel: 20.738 S) und 

Frauen 16.164 S (13.855 S); siehe Übersicht 13. 

S 10.000,-

Die Hälfte aller unselbständig Beschäftigten bezog 

ein Monatseinkommen (einschließlich der anteiligen 

Sonder zahlungen) zwischen 12.894 Sund 23.584 S, 80 % 
der Einkommensverteilung liegen im Bereich zwischen 

9.105 Sund 31.264 S. Daß die entsprechenden Relatio­

nen bei den Frauen eine größere (relative) Spannweite 

ergeben als bei den Männern, erklärt sich aus dem 

weit höheren Anteil von Teilzeitbeschäfti­

gungsverhäl tnissen der Frauen (nach den Ergebnissen 

des Mikrozensus des Österreichischen Statistischen 

Zentralamts wiesen 1989 21.0 % der unselbständig be-
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schäftigten Frauen, aber nur 1.7 % der unselbständig 

beschäftigten Männer eine Normalarbeitszeit zwischen 

13 und 35 Wochenstunden auf); unter Berücksichtigung 

der Teilzeitarbeit ist also die dargestellte Un­

gleichheit der Einkommensverteilung der Frauen etwas 

geringer als jene der Männer. 

Ausgehend von den Tei l zeitquoten der Frauen aus dem 

Mikrozensus , die im Jahr 1989 bei Arbeiterinnen jede 5 . Frau 

25.3 % und bei Angestell t en und Beamtinnen 19.0 % be- ;~i t:!~~tigt 
trugen, l äßt sich e i n realistischeres Bild von den 

Einkommensunterschieden zwischen Männern und Frauen 

zei chnen. Wird vereinfachend von der Annahme ausge-

gangen, daß sich in den jeweils untersten 20 % der 

Einkommensverteilung der Frauen nur Einkommen aus 

Teilzei tarbei t finden, und engt man - unter Außer-

achtlassen der 1.7 % teilzeitbeschäftigten Männer -

den Vergleich der Einkommensverteilung der Frauen auf 

die verbleibenden 80 oberen Prozent ein, so e,nt-

spricht das (unveränderte) erste Quartil der Männer 

(25 % verdienen weniger, 75 % verdienen mehr) dem ur-

sprünglichen 4. Dezil der Frauen (40 % verdienen 

weniger, 60 % verdienen mehr), der Median der Männer 

dem 6. Dezil der Frauen und das 3. Quartil der Männer 

dem 8. Dezil der Frauen. Nach dieser Überlegung er­

rechnet sich bezogen auf alle Männer am ersten Quar-

til ein Einkommensplus gegenüber den Frauen von 29 %, 

am Median von 30 % und am dritten Quartil von 32 %. 

Die entsprechenden Einkommensvorteile der Männer be­

laufen sich bei den Arbeitern auf 40, 44 und 46 % 

(ausgehend von einem Weglassen der unteren 25 % der 

Einkommensverteilung der Arbeiterinnen ermäßigen sich 

diese Werte auf rund 38, 40 und 44 %) und bei den An­

gestellten und Beamten auf 24, 33 und 38 %; siehe 

Übersicht 14. 

teil zeit­
bereinigte 
Einkoomensvor­
sprünge 
der J'.Bnner 
ca . 30'''{' 
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Der geringere Abstand bei den Angestellten und Beam­

ten am ersten Quartil ist von den relativ hohen Min­

destbezügen im öffentlichen Dienst beeinflußt, der 

Anstieg beim dritten Quartil dürfte auch mit der län­

geren wöchentlichen Arbeitszeit (häufigere Überstun­

den) der Männer zusammenhängen. Darüberhinaus ist im 

Hintergrund der Einkommensunterschiede zwischen den 

Männern und Frauen bei Angestellten/Beamten das im 

Durchschnitt um 4,6 Jahre höhere Alter der Männer be­

deutsam, ein Einkommensvergleich mit konstant gehal­

tenem Alter würde die ausgewiesenen Unterschiede ver­

ringern . Auf der anderen Seite bewirkt die Standardi­

sierung der Einkommen auf die Zahl der Versicherungs­

tage für die Frauen "günstigere" Vergleichswerte als 

eine Berechnung der "erhaltenen" Jahreseinkommen. 

Multipliziert man die jeweilige durchschnittliche 

Zahl von Versicherungstagen mit einem Dreißigstel des 

Einkommensmedians , so steigen die nun ausgewiesenen 

Einkommensvorteile der Männer gegenüber den auf den 

Versicherungstag standardisierten Werten um 7 bis 10 

Prozentpunkte und betragen nun für alle Unselbständi­

gen 37 %, für Arbeiter 53 % und für Angestellte und 

Beamte 43 %. 

3.3 Die Einkommensverteilung der Arbeiter und Ange­

stellten 

AuS Gründen der Kontinuität der Berichterstattung, 

wegen der Datenlage und auch wegen der größeren sozi­

alpolitischen Relevanz einer nach den Kategorien Ar­

beiter-Angestellte- Beamte getrennten Darstellung wer­

den die detaillierteren Ergebnisse im folgenden wie 

bisher auf die Arbeiter und Angestellten konzen­

triert, der Bericht über die Beamten erfolgt in einem 

eigenen Abschnitt. 
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Der Median der Brutto-Einkommen (50 % verdienen 

mehr /weniger) aller Arbeiter und Angestellten liegt 

für das Jahr i989 nach der Standardisierung auf ein 

Zwölf tel des Jahreseinkommens bei 16.995 S ( in der Median­
einkoornen von 

gebräuchlicheren Darstellung als Vierzehntel des Jah- Arbeitern : 

res einkommens 14.567 S); der Unterschied zwischen dem S 13 . 500 ,-, 
. . . von Angestellter 

Med~an aller Arbel. ter (15.714 S) (Vl.erzehntel: 13.469 S 16 . 600 ,-

S ) und aller Angestellter (19.316 S) ( Vierzehntel: 

16.557 S ) ist wegen der unterschiedlichen Anteile von 

Männern/Frauen geringer als die Unterschiede zwischen 

männlichen (18.105 S) und weiblichen (15.582 S) Ange-

stellten; siehe Übersicht 15. 

Das mittlere monatliche Brutto-Einkommen der Ange­

stell ten (einschließlich der in einem Angestell ten­

verhältnis im Öffentlichen Dienst beschäftigten Ver­

tragsbediensteten) betrug 1989 (einschließlich der 
Median­anteiligen Sonderzahlungen) 19.316 S, das der Männer einkoornen von 

lag bei 25.809 S (Vierzehntel: 22.122 S ) und das der mä.nnlichen 

Frauen bei 15. 582 S ( Vierzehntel: 13.356 S ) . Berück- ~~~i~~~~n: 
sichtigt man - analog den oben beschriebenen Annahmen von weiblichen 

- auch für die weiblichen Angestellten d i e Teilzei t- ~~~~~~~en : 
beschäftigung (nach den Ergebnissen des Mikrozensus 

lag die Teilzeitquote von weiblichen Angestellten und 

Vertragsbediensteten 1989 bei 20.0 %), so lassen sich 

Einkommensvorteile der männlichen Angestellten von 

31 % am ersten Quartil, 47 % am Median und 46 % am 

dritten Quartil errechnen; siehe Übersicht 14. 

Bezogen auf die Einkommensverteilung aller unselb­

ständig Beschäftigten zeigen sich innerhalb der Män­

ner bzw. der Frauen Einkommensnachteile der Arbeiter 

und Einkommensvorteile der Angestellten. Die Ein­

kommensvorteile der männlichen Angestellten fallen 

dabei mit einem Plus ( im Vergleich zu allen unselb­

ständig beschäftigten Männern) von 14 % am ersten 

QU,artil , mit 29 % am Median und 23 % am 3. Quartil 
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deutlich höher aus als jene der weiblichen Angestell­

ten (wo sie 10 und zweimal 13 % betragen); die Ein­

kommensnachteile der Arbeiterinnen (bezogen auf alle 

weiblichen unselbständig Beschäftigten) sind mit -12, 

-16 und -23 % größer als jene der männlichen Arbeiter 

(-7, -10 und -17 %). Diese Ergebnisse machen auch 

deutlich, daß die Ungleichheit der Einkommensvertei­

lung im (mittleren und) oberen Bereich stärker ist 

als im unteren Bereich. 

Veränderungen gegenüber 1988 

Im Vergleich zum Vorjahr lag 1989 das Medianeinkommen 

die Median- aller Arbeiter und Angestellten um 3.8 % höher, 
- einkorrmen 1989 

um 3,8 % 
angestiegen 

Steigerungs rate der Frauen erreichte 4.0 %, jene der 

Männer 3.7 %. Angestellte konnten mit 4.1 %, (Männer 

4.3 %, Frauen 4.1 %) leicht höhere Zuwächse erzielen 

als Arbeiter mit 3.6 % (Männer 3.3 %, Frauen 3.8 %). 

Die Steigerungsraten der Quartile der Einkommensver­

teilung weichen (trotz der im Vergleich zu 1988 um 

fast 2 Prozentpunkte höheren Teilzeitquote der 

Frauen) nur wenig von diesen Werten ab; siehe Über­

sicht 16. 

Auch die Erhöhungen der Einkommen nach Bundesländern 

und naQh Wirtschaftsklassen ergeben nur selten Unter­

schiede von mehr als ± einem Prozentpunkt zu den ent­

sprechenden Vergleichswerten. 

Beschäftigungsdauer 

Für das Jahr 1989 stehen auch Sonderauswertungen zur 

Verteilung der Versicherungstage nach Wirtschafts­

klassen, Alter und Bundesländern zur Verfügung, die 

als Hintergrundinformation zur Einkommensverteilung 

von Bedeutung sind. Eine Darstellung der dureh­

sehni ttliehen Beschäftigungsdauer für- die einzelnen 
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Zehntel der Einkommensverteilung zeigt abgesehen 

vom obersten Zehntel ein stetiges Anwachsen der 

Zahl der Versicherungstage: Während männliche schl~chter 
Ver(henende 

Arbei ter z. B. im zweiten Zehntel der Einkommensver- haben eine 

tei lung durchschnittlich 227 Tage versichert waren, geringere 
, Beschäftigungs-

betrug die Beschäftigungsdauer im neunten Zehntel 328 kontinuität 

Tage, die entsprechenden Relationen der Arbeiterinnen 

zei gten eine Spannweite von 250 zu 305, jene der 

männlichen Angestellten eine solche von 288 

und die der weiblichen Angestellten eine von 

333 Tagen; siehe Übersicht 17. 

zu 360 Frauen sind 
257 zu von mehr 

Berufsunter­
brechungen 
als Männer 
betroffen 

Die Auswertung der Beschäftigungsdauer nach dem Alter 

(das ja seinerseits mit dem Einkommen korreliert ist) 

ergibt für männliche Arbeiter wegen des Präsenz­

dienstes bis zur Gruppe der 20- bis 24-jährigen und 

für männliche Angestellte zusätzlich wegen der länge­

ren Ausbildungsdauer bis zur Gruppe der 25- bis 29-

jährigen stark unterdurchschnittliche Werte, danach 

steigt die durchschnittliche Zahl der Versicherungs­

tage bis zur Gruppe der 50- bis 54-jährigen kontinu­

ierlich. Die Beschäftigungsdauer der Frauen bis Mitte 

Dreißig ist stark von Berufsunterbrechungen wegen 

Schwangerschaft und Kinderbetreuung gekennzeichnet 

(bei den Arbeiterinnen spielt auch Saisonbeschäfti­

gung im Fremdenverkehr eine Rolle), erst dann ist ein 

- dem Verlauf bei den Männern vergleichbarer - An­

stieg zu verzeichnen; siehe Übersicht 18. 

Nach Wirtschaftsklassen zeigen sich hinsichtlich der 

Versicherungsdauer charakteristische Unterschiede: In 

den meisten Wirtschaftsklassen weisen männliche Ar­

beiter und Arbeiterinnen im Durchschnitt zwischen 220 

und 290 Versicherungstage pro Person auf. Bei den 

männlichen Arbeitern liegen nur jene aus der Energie­

und Wasserversorgung (309 Tage) und aus der Haushal­

tung/Hauswartung (301 Tage) über der 300-Tage-
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Schwelle. Die geringsten Werte ergeben sich bei 

Kunst, Unterhaltung und Sport (131 Tage), im Realitä­

tenwesen/Rechtsverkehrsbranche (189 Tage). Die durch-

Beschäftigungs- schni tt1ichen Versicherungstage von Arbeiterinnen 
dauer nach 
Branchen übersteigen nur in,Haushaltung/Hauswartung (314 Tage) 

290 Tage, weniger als 200 Versicherungs tage finden 

sich hier in Kunst" Unterhaltung und Sport (145 Tage) 

und in der Fremdenverkehrsbranche (190 Tage). Die 

Disparitäten bei den Versicherungstagen der Ange­

stell ten fallen deutlich geringer aus als jene der 

Arbeiter: Für männliche Angestellte liegt der Durch­

schni tt zwischen 290 und 334 Tagen, kürzere Werte 

zeigen sich nur in Kunst, Unterhaltung und Sport (218 

Tage), in der Fremdenverkehrsbranche (250 Tage), in 

Verkehr und Nachrichtenübermittlung (267 Tage) sowie 

im Realitätenwesen/Rechts- und Wirtschaftsdienste 

(275 Tage). Bei den weiblichen Angestellten liegen 

nur drei Wirtschaftsklassen außerhalb der Bandbreite 

von 270 bis 307 durchschnittlichen Versicherungsta­

gen: Kunst, Unterhaltung und Sport (222 Tage), die 

Fremdenverkehrsbranche (250 Tage) sowie Verkehr und 

Nachrichtenübermittlung (256 Tage). 

Bis auf die letzte Darstellung der Beschäftigungs­

dauer nach Wirtschaftsklassen (in der jede Person nur 

mit der in dieser Wirtschaftsklasse verbrachten Ver­

sicherungsdauer eingeht) sind die berichteten Daten 

personenbezogen. Wie stark das "verfügbare Jahresein­

kommen" von den Unterschieden bei der Beschäftigungs­

dauer beeinflußt wird, soll ein Beispiel verdeutli­

chen: Geht man aus von der durchschnittlichen Zahl 

von Versicherungstagen im Bereich des Medianeinkom­

mens (hier: arithmetisches Mittel zwischen dem 

fünften und dem sechsten Zehntel der Einkommensver­

teilung), die für männliche Angestellte 337 Tage be­

trägt, so liegen die entsprechenden Werte von weibli­

chen Angestellten um 20, jene der männlichen Arbeiter 
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um 30 und die der Arbeiterinnen um 67 Tage niedriger. 

Das bedeutet, daß selbst bei gleicher Einkommenshöhe 

je Versicherungstag das tatsächlich "realisierte Jah­

reseinkommen" eines männlichen Angestellten um 6 % 

über jenem einer weiblichen Angestellten, um 10 % 

über jenem eines männlichen Arbeiters und um 25 % 

über jenem einer Arbeiterin liegen würde~ 

Die Standardisierung der Einkommen auf den Versiche­

rungstag vernachlässigt die Bedeutung der 

"Einkommenssicherheit" , umgekehrt könnte eine Berech­

nung der tatsächlich realisierten Jahreseinkommen die 

Wirkungen von Transferzahlungen wie Arbeitslosengeld 

und Steuerjahresausgleich nicht berücksichtigen. 

Wirtschaftsklassen 

Wegen der Unterschiede in der Beschäftigungsstruktur 

und bei der wöchentlichen Arbeitszeit beschränken 

sich die Einkommensvergleiche auf die in sich eher 

homogenen Gruppen männliche Arbeiter, Arbeiterinnen, 

männliche und weibliche Angestellte (jeweils ein­

schließlich der Vertragsbediensteten des Öffentlichen 

Dienstes). Dort wo es die Stichprobengröße zuläßt, 

werden in den Übersichten aus dem Mikrozensus-Grund­

programm die Durchschnittswerte (in einer paralleli­

sierten Auswertung) für die Anteile von Teilzei tbe­

schäftigten und von Beschäftigten mit einer über 40 

Wochenstunden liegenden Normalarbeitszeit berichtet. 

Zu verweisen ist hier nochmals auf die oben beschrie­

benen' Unterschiede bei den Versicherungstagen und den 

daraus resultierenden Disparitäten bei den 

"realisierten Jahreseinkommen"; darüber hinaus kann 

die Einkommensverteilung auch durch Abweichungen beim 

Alter der Beschäftigten beeinflußt werden. Männliche 

Arbeiter erzielen in der Energie- und Wasserversor­

g~ng, im Bergbau, in der Papier- und in der Drucker-
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eibranche (gemessen am Median) Einkommensvorteile von 

rund einem Viertel; wieweit diese auf die Abgeltung 

von Sonder formen der Arbeitszeit wie Schicht- und 

Nachtarbei t zurückgehen, läßt sich aus den vor­

liegenden Daten nicht quantifizieren. Die niedrigsten 

Werte (mitEinkommensnachteilen von mehr als 20 %) 

ergeben sich für männliche Arbeiter ( abgesehen von 

der Haushaltung/Hauswartung mit vielen Teilzeitbe­

schäftigten) i n der Körperpflege/Reinigung, in Kunst, 

Unter haltung und Sport, in der Fremdenverkehrsbranche 

(trotz eines fünfmal so hohen Anteils von Wochenar­

beitszeiten über 40 Stunden wie im Durchschnitt aller 

Arbeiter), sowie in der Bekleidungs- und in der Le­

derbranche. Arbeiterinnen weisen in der Metall- und 

in der Glasbranche (bei deutlich unterdurchschnitt­

lichen Teilzeitanteilen) ein Einkommensplus von rund 

einem Fünftel auf, trotz eines doppelt so hohen An­

teils von Teilzeitbeschäftigten wie im Durchschnitt 

in den Einrichtungen der Sozial versicherungsträger, 

Interessenvertretungen und Gebietskörperschaften er­

gibt sich dort ein mittleres Einkommen, das um 15 % 

über dem aller Arbeiterinnen liegt. Abgesehen von 

Verkehr, Nachrichten weisen Arbeiterinnen in den 

Wirtschaftsklassen mit hohen Anteilen von Teilzeitbe­

schäftigten niedrige Meßzahlen auf; der im Vergleich 

zu den Männern weniger ungünstige Wert in der Beklei­

dungsbranche ist vor dem Hintergrund eines Teilzeit­

anteils, der weniger als die Hälfte des Durchschnitts 

aller Arbeiterinnen beträgt, zu sehen; ähnliches gilt 

für den Fremdenverkehr, wo darüber hinaus noch fast 

viermal so hohe Anteile von Wochenarbeitszeiten über 

40 Stunden hinzukommen. 

geringere Abgesehen von den durch die Teilzeitarbeit verursach-

Einkorrrnens- ten Unterschieden erscheinen die Einkommensdispari tä-
unter schiede 
unter Frauen ten der Arbeiterinnen deutlich geringer als jene der 
als unter Männer 
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Arbeiter (und auch jene innerhalb der Angestellten); 

siehe Übersicht 19.1. 

Männliche Angestellte weisen die stärksten inneren 

Unterschiede nach der Einkommenshöhe auf. Als 

"Hochlohnbranchen" präsentieren sich hier mit Abstand 

(+ 43 %) der Bergbau und dann mit einem Plus von rund 

einem Viertel die Papierbranche, Energie- und Wasser­

versorgung, die Chemie- und die Druckereibranche, die 

niedrigsten Einkommen zeigen sich im Fremdenverkehr 

(trotz des weit überdurchschnittlichen Anteils von 

Wochenarbeitszeiten über 40 Stunden) und in Verkehr, 

Nachrichten. Die niedrigen Werte für das Gesundheits­

und Fürsorgewesen (und Sozialversicherungsträger, In­

teressenvertretungen und Einrichtungen der Gebiets­

körperschaften) dürften durch Teilzeitbeschäftigungs­

verh~ltnisse (z.B. von Beamten) verursacht sein. Eine 

günstige Einkommenssituation für we i bliche Ange­

stellte findet sich meist in den selben Branchen wie 

bei den Männern (wobei diese allerdings meist mit un­

terdurchschni ttlichen Teilzeitanteilen einhergehen) , 

hinzu kommt noch Geld- und Kreditwesen, Privatversi­

cherung. Auch bei den weiblichen Angestellten in der 

Fremdenverkehrsbranche sind hohe Anteile von über-

durchschni ttlich langen 

siehe Übersicht 19.2. 

Bundesländer 

Arbeitszeiten betroffen; 

Durch das Einbeziehen der Unterschiede in der wö­

chentlichen Arbei tszei t erfahren die Aussagen über 

Einkommensdispari täten nach Bundesländern einige Än­

derungen. (Daß die Einkommensdaten sich auf den Ar­

beitsort und die Arbeitszeitdaten auf den Wohnort be­

ziehen, beeinträchtigt die Ergebnisse in erster Linie 

durch die Pendler der Ost-Region.) So weist der Mi­

krozensus 1989 für männliche Arbeiter in den Bundes-

die stärksten 
Einkoomens­
unterschiede 
bei männlichen 
Angestellten 
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ländern, für die sich knapp über dem Österreich­

Durchschnitt liegende Einkommen zeigen, sehr unter­

schiedliche Anteile bei Wochenarbei tszei ten über 40 

Stunden aus (Vorarlberg 15.6 %, Wien 8.0 %, Nieder­

österreich 3.9 % und Oberösterreich 2.7 %). Bei den 

Arbei terinnen wirkt sich zusätzlich der Anteil von 

Teilzeitbeschäftigten aus: Bezogen auf die vier Län­

der mit überdurchschnittlichen Einkommen zeigen sich 

in Wien, Salz- für drei (Salzburg , Tirol und Vorarlberg) nahe beim 
burg, Tirol u. .. 
Vorarlberg Osterreich-Durchschni tt liegende Teilzei tquoten, 

überdurch- gleichzei tig jedoch doppelt so hohe Anteile von Wo-
schnittliehe 
Einkorrmen chenarbei tszei ten über 40 Stunden, in Wien dagegen 

eine 10 Prozentpunkte über dem Österreich-Wert lie­

gende Teilzeitquote bei einem leicht unterdurch­

schnittlicnen Teilzeitanteil. Die Teilzeitquoten der 

Arbei terinnen in den beiden Bundesländern mit den 

niedrigsten Einkommensmeßzahlen, dem Burgenland und 

der Steiermark, liegen deutlich unter dem Durch­

schnitt. 

Auffallende Unterschiede ergeben sich auch im Bereich 

der Angestellten: In den drei Bundesländern, in denen 

das Einkommen der männlichen Angestellten den Öster­

reich-Vergleichswert übersteigt, zeigen sich folgende 

Anteile von Beschäftigten mit mehr als 40 Wochenstun­

den: in Oberösterreich 7.6 %, in Wien 10.6 % und in 

Vorarlberg 20.2 %, wobei der Durchschnitt aller männ­

lichen Angestellten 10.0 % beträgt. Bei weiblichen 

Angestellten ist der günstige Wert in Vorarlberg vor 

dem Hintergrund des hohen Anteils von Beschäftigten 

mi t langer Wochenarbei tszei t zu sehen, die unter­

durchschnittlichen Einkommen werden in Kärnten und im 

Burgenland durch niedrigere Teilzeitquoten und in Ti­

rol durch einen höheren Anteil von Wochenarbeitszei­

ten über 40 Stunden akzentuiert; siehe Übersicht 20. 
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In einer kombinierten Betrachtung der Einkommensdis-

pari täten nach Bundesländern und Wirtschaftsklassen Einkorrrnens­

erweisen sich die Unterschiede nach Wirtschaftsklas- unterschiede 
zwischen 

sen viel bedeutender als jene nach Bundesländern - Branchen größer 

die globalen Differenzen zwischen den Bundesländern als zwischen 
Bundesländern 

spiegeln gerade Unterschiede in der Branchenstruktur 

wider. Dagegen weichen die Einkommen größerer Be­

schäftigtengruppen nur selten um mehr als ± 20 % vom 

Bundesdurchschnitt ab. 

Altersgruppen 

Anhand von 7 Grafiken wird versucht, Ergebnisse eines 

Einkommensquerschni tts nach Altersgruppen zu veran­

schaulichen. Die ersten drei Grafiken stellen die ab- Einkorrrnens ­

solute Höhe der Einkommensunterschiede nach Al ters- unterschiede 
nach Al ters­

gruppen am Median zwischen Männern und Frauen für Ar- gruppen 

beiter und Angestellte (Grafik 1), innerhalb der Män-

ner (Grafik 2) und innerhalb der Frauen (Grafik 3) 

zwischen Arbeitern, Angestellten und Beamten dar. Die 

übrigen vier Grafiken präsentieren Meßzahlen zum Me­

dianeinkommen nach Altersgruppen - ergänzt um aus dem 

Mikrozensus stammende Quoten von Teilzeitbeschäftig-

ten (Frauen) und von Beschäftigten mit einer wöchent-

lichen Arbeitszeit von mehr als 40 Stunden - für Ar-

beiter (Grafik 4 für Männer und Grafik 5 für Frauen), 

Angestellte (Grafik 6: Männer und Grafik 7: Frauen). 

Hinsichtlich der beiden Altersgruppen unter 30 Jahre 

ist besonders bei Angestellten das spätere Hinzukom­

men von qualifizierten Beschäftigten mit längerer 

Ausbildungsdauer zu berücksichtigen. Bei der Inter­

pretation ist auch an Kohorteneffekte z.B. in Bezug 

auf Qualifikation oder Branchenzugehörigkeit zu den­

ken. 
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Für nach dem ASVG Versicherte zeigt sich in den höhe­

ren Altersgruppen ein stärkeres Einkommensplus der 

Männer gegenüber den Frauen, die getrennte Betrach­

tung nach Arbeitern und Angestellten ergibt jedoch 

Einkorrmen nach 
Alter steigt 
bei Männern 
s tärker a ls bei sehr unterschiedliche Altersdiagramme: Für männliche 

Angestell te steigt das Einkommen nach Altersgruppen 

steil und kontinuierlich (bis etwa zu den 45-jähri-

Frauen 

gen), das Diagramm der weiblichen Angestellten ver­

läuft viel flacher und entspricht eher dem der männ­

lichen Arbeiter, für Arbei terin'nen lassen sich kaum 

Zusammenhänge zwischen Altersgruppen und Einkommens­

höhe ausmachen, bei Beamtinnen und, etwas weniger 

ausgeprägt, bei Beamten spiegelt sich die starke Ab­

hängigkei t des Bezugsschemas . Insofern die Al ters-

gruppen ein unterschiedliches Ausmaß an 

Einkorrmen "Berufserfahrung" repräsentieren, wird dieses für Be-
nach Alt er s t eig. -- d " l' h 11 h k f 00 • b be i Angestell t er1'mte un mann l.C e Angeste te se r star, ur wel. -
und Beamten liche Angestellte und männliche Arbeiter deutlich we-
stärker als bei . d fuoo r b" ff b . h Arbe i t ern nl.ger un Ar el. terl.nnen 0 en ar gar nl.C t 

"honoriert". Beamte erreichen wegen der ausgeprägten 

Altersabhängigkeit ihrer Bezüge ihr mittleres Einkom­

men erst etwa 10 Jahre später als Arbeiter und Ange­

stellte. 

Der Anstieg des Einkommensdiagramms von weiblichen 

Angestell ten wird gemessen am Median ab der Gruppe 

der 25-jährigen und besonders ab der der 30-jährigen 

durch den Anstieg der Teilzeitquote gedrückt, am 

3. Quartil verläuft das Anwachsen jedoch stetig; bei 

Arbeiterinnen zeigen sich am Median ein Einkommens­

rückgang und am 3. Quartil fast Stagnation. 

Auch in Wirtschaftsklassen, wie dem Handel oder dem 

Verkehr, in denen Arbeiterkollektivverträge Verwen­

dungsgruppenj ahre vorsehen, ergeben sich weder bei 

männlichen Arbeitern noch bei Arbeiterinnen unter­

schiedliche Einkommensdiagramme nach Altersgruppen im 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 365 von 809

www.parlament.gv.at



- 363 -

Vergleich zu Wirtschaftsklassen, deren Kollektivver­

träge keinen Altersbezug aufweisen, bzw. zu den Dia­

grammen aller männlichen und weiblichen Arbeiter. 

Einkommensvergleich 1980-1989 

Durch eine Auswertung der beitragspflichtigen Einkom­

men der Arbeiter und Angestellten durch den Hauptver­

band der österreichischen Sozialversicherungsträger 

für das Jahr 1980 ist nun erstmals auch ein länger­

fristiger Zeitvergleich anhand der neuen Einkommens­

statistik möglich. Während hier in der Querschnitts­

analyse Struktureffekte voll eingehen, werden diese 

bei Längsschnittbetrachtungen (vgl. den Abschnitt 

über Lebenseinkommen) weitgehend ausgeschaltet . 

In diesen neun Jahren sind die nominellen Br utto-Ein­

kommen (gemessen am Median) aller Arbeiter und Ange-

stell ten um 47.9 % gestiegen, jene der Mä nner erhöh- zwischen 1980 
u . 1989 

ten sich um 45.4 % und jene der Frauen um 50.9 %; d i e stärkerer An-

entsprechenden Zuwachsraten der Arbeiter lagen mit stieg der 
Medienein-

46.2 % ( insgesamt), 43.2 % (Männer) und 48.9 % konmen von 

(Frauen) deutlich unter jenen der Angestellten mit Frauen als von 
Mannern und 

49.7 %, 49.8 % und 51.1 %. Die Beschäftigtenstruktur von Angestell-

hat sich in diesem Zeitraum stark geändert: Einer Ab- ten als von 
Arbeitern 

nahme um 5. 7 % bei Arbeiterinnen und um 1 . 1 % bei 

männlichen Arbeitern stehen Steigerungen um 15.7 % 

bei weiblichen Angestellten und um 9.4 % bei männli-

chen Angestellten gegenüber; siehe Übersicht 21. 

Änderungen des Alters spielen keine größere Rolle: 

Das Durchschnittsalter ging leicht zurück , am stärk­

sten bei den männlichen Arbeitern , bei denen es 1989 

um 1.1 Jahre unter dem Vergleichswert von 1980 lag. 
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Versucht man anhand der Daten zur wöchentlichen Ar­

beitszeit aus dem Mikrozensus zusätzliche Hinter­

grundinformationen zu gewinnen, so 

Aussage der stärkeren Steigerung 

Teilzeitquote Frauen noch zusätzlich: Zwischen 

verstärkt sich die 

der Einkommen der 

1980 und 1989 er-
bei Frauen 
1989 um 3 

höhte sich die Teilzeitquote der Arbeiterinnen um 4.5 

Prozentpunkte Prozentpunkte, und die Teilzeitquote der weiblichen 

höher als 1980 Angestell ten liegt um 2.1 Prozentpunkte höher. ( Der 

Wert für die weiblichen Angestellten wird allerdings 

dadurch unterschätzt, daß der Mikrozensus für 1980 

keine Trennung Angestellte-Beamte erlaubt.) Zusätz­

lich erhöhte sich innerhalb der teilzeitbeschäftigten 

Frauen der Anteil der Wochenarbei tszei ten unter 25 

Stunden um 8.7 Prozentpunkte bei Arbeiterinnen und um 

3.6 bei weiblichen Angestellten. Auch hinsichtlich 

der Anteile von Wochenarbei tszei ten über 40 Stunden 

zeigen sich bei den Frauen leichte Rückgänge und bei 

den Männern leichte Zunahmen. 

Eine nach Wirtschaftsklassen detaillierte Betrachtung 

der Entwicklung der Medianeinkommen der Arbeiter er­

gibt zum Teil beträchtliche Abweichungen von den Ins-

strukturelle gesamt-Erhöhungen, allerdings muß eine Interpretation 

Änderungen einedieser Daten auch die Veränderungen der Beschäftig­
Ursache für die 
unterschied- tenzahlen berücksichtigen. So verringerte sich die 

l
liChedEntwick- Zahl der Arbeiter/innen in vielen zur Industrie und 
ung er 

Medienein- zum verarbeitenden Gewerbe zählenden Wirtschaftsklas-
korrmen sen um mehr als ein Viertel, während die meisten 

Dienstleistungsbranchen (zum Teil sehr kräftige) Be­

schäftigten-Gewinne aufweisen. Da man davon ausgehen 

kann, daß vom Wegfallen von Arbeitsplätzen z. B. in 

der Textilbranche in erster Linie unterdurchschnitt­

lich entlohnte betroffen waren, gehen die ausgewiese­

nen Einkommenssteigerungen zum Teil auch auf Struk­

tureffekte zurück und sind nicht den individuellen 

Einkommenssteigerungen gleichzusetzen. Darüber hinaus 

können möglicherweise auch Änderungen im Berufsbild 
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(z.B. in Haushaltung/Hauswartung) eine Rolle spielen. 

Das anteilsmäßige Zunehmen von teilzeitbeschäftigten 

Arbei terinnen in einzelnen Wirtschaftsklassen wirkt 

sich nur im unteren Bereich der Einkommensverteilung 

und nicht mehr auf die dargestellten Medianeinkommen 

aus; siehe Übersicht 22.1. 

Auch die Entwicklung bei den Angestellten ist geprägt 

durch die Verlagerung der Beschäftigungsstruktur von 

der Industrie und dem verarbeitenden Gewerbe hin zu 

den Dienstleistungsbranchen. Während die Einkommens­

zuwächse für Angestellte in der Industrie und ~m ver­

arbei tenden Gewerbe eher einheitlich waren, zeigen 

sich im Dienstleistungsbereich starke Di spari täten: Di späri täten 
bei den Ein-So stieg das Medianeinkommen der männlichen Ange­
korrrnenszuwäch-

stell ten in Realitätenwesen, Rechts- und Wirtschafts- sen im Dienst-

dienste um 42.0 % und in Geld- und Kreditwesen, Pri- leistungs-
berei ch 

vatversicherung um 65.9 %, bei weiblichen Angestell-

ten ergibt sich im Handel mit 46.6 % (allerdings bei 

gleichzeitiger Zunahme des Teilzeitanteils um 

8.4 Prozentpunkte) ein weit geringeres Anwachsen der 

Einkommen als in Geld- und Kreditwesen, Privatversi­

cherung (64.8 % bei eimer Zunahme der Teilzei tbe­

schäftigungen um 3.6 Prozentpunkte); siehe Über­

sicht 22.2. 

Die Einkommensentwicklung 1980-1989 nach Bundeslän- homogene 

dern ist eher homogen: für die Arbeiterinnen betragen Entwi cklung 
nach Bundes-

die Abweichungen nur rund ± 2 1/2 Prozentpunkte, bei ländern 

männlichen Arbeitern liegen nur Wien (+ 38.8 %) und 

Kärnten (+ 48.9 %) weiter vom Österreich-Wert ent-

fernt. Bei den Angestellten zeigen sich nur für das 

Burgenland etwas höhere Zuwächse, die übrigen Werte 

liegen auch hier nahe am Durchschnitt; siehe Über-

sicht 23. 
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Eine Gegenüberstellung der Entwicklung der Einkommen 

1980-1989 in dieser Darstellung mit der verkettet 

fortgeführten Lohnstufenstatistik ermöglicht nun auch 

eine Quantifizierung der Abweichungen durch die je­

weilige Auswertungsmethode . Das Ausmaß des Rückgangs 

der Lehrlinge (die ja in der Lohnstufenstatistik ent­

halten sind) in diesem Zeitraum beträgt nach den Da­

ten des Hauptverbands der österreichischen Sozialver­

sicherungsträger im Durchschnitt aller Lehrl i nge 

22 %, im Detail stehen jedoch Abnahmen von 24 % bei 

männlichen Arbeiterlehrlingen und 28 % bei männl i chen 

und weiblichen Angestell t enlehrlingen einer Zunahme 

bei weiblichen Arbeiterlehrl i ngen um 2 % gegenüber. 

Darin dürfte die Hauptur sache liegen, daß die Lohn­

stufenstatistik z.B. für das erste Quarti1 der weib­

lichen Angestellten um rund 5 Prozentpunkte höhere, 

jedoch für Arbeiterinnen um fast fünf Prozentpunkte 

niedrigere Einkommenszuwächse ausweist als die neue 

Einkommensstatist i k des Hauptverbands; siehe Über­

sicht 24. 

Exkurs 

Wieviele unselbständig Beschäftigte verdienten 1989 

"weniger als 10.000 Schilling" ? 

unter S 10.000, -
Ausgehend von der aktuellen politischen Diskussion 

kann aufgrund der nun vorliegenden Daten ein neuer 

Versuch zur Schätzung der Zahl jener unselbstän'dig 

Beschäftigten, die "weniger als 10.000 Schilling im 

Monat" verdienen, unternommen werden. 

Es wird hier postuliert, daß mit "monatlich 

10.000 Schilling" das Brutto-Einkommen ohne anteilige 

Sonderzahlung bei einer wöchentlichen Arbeitszeit 

zwischen 36 und 40 Stunden gemeint ist: Während die 

für diese Einkommensstatistik notwendige Umrechnung 
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auf das Zwölf tel des Jahreseinkommens keine Schwie­

rigkeit bedeutet, macht das Fehlen von Informationen 

über die wöchentliche Arbeitszeit zahlreiche Annahmen 

notwendig, sodaß die folgenden Daten als Sch~tzungen 

für Größenordnungen und nicht als exakte Ergebnisse 

verstanden werden müssen. 

11.667 S (das ist ein Zwölf tel eines Jahreseinkommens 

von 140.000 S) entsprechen fast genau dem zweiten De­

zil der Einkommensverteilung aller unselbst~ndig Be­

sch~ftigten - ohne Berücksichtigung des wöchentlichen 

Arbeitsvolumens - verdienten daher 1989 etwa 590.000 

Personen "weniger als 10.000 Schilling". Als Zugang 

zur Berücksichtigung der Wochenarbei tszei t wird die 

Einkommensverteilung von m~nnlichen und weiblichen 

Arbeitern und jene von m~nnlichen und weiblichen An­

gestell ten und pragmatisierten Beamten gew~hl t und 

diese in Bezug zu Ar,bei tszei tergebnissen des Mikro­

zensus des Statistischen Zentralamts gesetzt. (Obwohl 

bei vollzeitbesch~ftigten Beamten kaum Einkommen un­

ter 11.667 S existieren, empfiehlt es sich wegen der 

geeigneteren Erfassung von Doppelbesch~ftigungsver­

häl tnissen doch von der Einkommensverteilung aller 

Angestellten und Beamten auszugehen. ) 

Der Kreis der Niedrigeinkommensbezieher besteht aus 

drei Gruppen: 

* Nicht-Teilzeitbesch~ftigte mit einern Einkommen von 

weniger als 11.667 S: Nimmt man an, daß alle Teil­

zeitbeschäftigten weniger als 11.667 S verdienen, 

so errechnen sich rund 125.000 Arbeiterinnen, 

90.000 m~nnliche Arbeiter und 45.000 weibliche An­

gestellte mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 

mehr als 35 Stunden und einern Ei nkommen von weni­

ger als 11.667 S. (Dazu kommen noch mehr als 

590 .000 Te i l ­
u . Vollzei t ­
beschäftigte 
unter 
S 10.000 ,-

270 .000 
Voll zeit­
beschäftigte 
unter S 10 .000 
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10.000 männliche Angestellte, vor allem aus dem 

Handel.) 

Teilzeitbeschäftigte, die auch bei Leisten der 

kollektivvertraglich festgesetzten Normalarbeits~ 

zeit nicht mehr als 11.667 S verdienen würden: 

dienen 120.000 Einkommensdaten nach Wirtschaftsklassen erscheinen 
Teilzeitbeschäftigte 
unter S 10.000 ,- hier wenig hilfreich, da nach den Ergebnissen des 

* 

Mikrozensus die Mehrzahl der Teilzeitbeschäftigten 

auf wenig qualifizierte, branchenunabhängige 

" Jede-Frau-Berufe" wie Reinigungsberufe, Büro-

hilfskräfte, Verkäuferinnen und Kassierinnen ent­

fäll t. Es wird daher angenommen , daß die Hälfte 

der teilzeitbeschäftigten Arbeiteri nnen und 40 % 

der teilzeitbeschäftigten weiblichen Angestellten 

zu den Betroffenen zu rechnen sind, das ergibt 

(nach den Beschäftigtenzahlen des Hauptverbands 

der österreichischen Sozialversicherungsträger) 

rund 62.500 Arbeiterinnen und rund 55.000 weibl i ­

che Angestellte. 

Beschäftigte , die nur deshalb ein Einkommen über 

11.667 S beziehen, weil sie mehr als 40 Wochen-

40 .000 Beschäftigtestunden arbeiten bzw. über die kollektivvertrag­
verdienen nur 
wegen Überstunden lich vereinbarte Zeit hinaus Überstunden leisten: 

mehr a l s S 1O.000 ,-Hier sind die meisten zusätzlichen Annahmen not-

wendig, denn einerseits sind Überstunden stark von 

Branchen und der konjunkturellen Situation abhän­

gig, andererseits weisen Ergebnisse aus dem Mikro­

zensus auf Zusammenhänge zwischen niedrigem Ein­

kommen und höheren Überstunden hin. Beschränkt man 

den "sensiblen Bereich" auf Einkommen, die um 

maximal 10 % über 11.667 S liegen, und nimmt man 

als Anteile je ein Viertel der Arbeiterinnen und 

der weiblichen Angestellten sowie (wegen der höhe­

ren Überstundenquoten der Männer) ein Drittel der 

männlichen Arbeiter in der jeweiligen Einkommens-
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verteilung an, so ' zählen rund 12.500 Arbeiterin­

nen, io.oOO weibliche Angestellte und 15.000 männ­

liche Arbeiter zu den Betroffenen. (Hinzuzurechnen 

wären wohl auch hier ein paar Tausend männliche 

Angestellte.) 

Addiert man diese Schätzgrößen von Beziehern von Ein-

kommen "unter 10.000 Schilling", erhält man insgesamt umgerechnet auf 
40 Wochen­

rund 430.000 Betroffene, das bedeutet, daß ungefähr stunden ver-

jeder 7. unselbständig Beschäftigte von einem Min- dienen 430 .000 
weniger als 

destlohn von 10.000 S profi tieren würde, davon S 10. 000, -

3 10.000 Frauen (anteilsmäßig entspricht das rund 26 % 

der weiblichen Arbeiter , Angestellten bzw. 40 % der 

Arbei terinnen und 16 % der weiblichen Angestellten 

ohne die Beamtinnen) - und 120.000 Männer (8 % der 

männlichen Arbeiter und Angestellten bzw. 11 % der 

männlichen Arbeiter und vermutlich weniger als 4 % 

der männlichen Angestellten). Auch hier muß nochmals 

darauf hingewiesen werden, daß die zugrundeliegenden 

Einkommensdaten auf den Versicherungstag standardi-

siert sind und daher z.B. Einkommensdisparitäten, die 

auf Saisonarbei tslosigkei t zurückgehen, hier ausge-

blendet bleiben. 

3.4 Pragmatisierte Bedienstete 

Datenlage 

Für das Jahr 1989 liegen vom Hauptverband der öster­

reichischen Sozialversicherungsträger erstmals auch 

Auswertungen über die Verteilung der 

(beitragspflichtigen) Einkommen der pragmatisierten 

Bediensteten (Beamten) vor, deren Krankenversicherun­

gen dem Hauptverband angehören, diese umfassen alle 

Beamten des Bundes, von Bahn und Post sowie jene der 

Länder und Gemeinden mit folgenden Ausnahmen (die 

insgesamt rund 74.000 Beamte 41 . 000 Männer und 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)372 von 809

www.parlament.gv.at



- 370 -

33.000 Frauen): Die der Gemeinden Wien und Graz, der 

oberösterreichischen und Tiroler Landeslehrer , Lan­

des- und Gemeindebediensteten, die einiger Landes­

hauptstädte sowie einiger kleinerer Gemeinden. 

Zum für die Krankenversicherung beitragspflichtigen 

Einkommen zählen außer dem Gehalt auch ein Großteil 

der Zulagen und der Nebengebühren. 

Die Aufarbeitung der Einkommen folgt dabei den selben 

Prinzipien wie jene der Bruttobezüge der Arbeiter und 

Angestellten: Es wird ein Einkommen je Versicherungs­

tag berechnet und mit 30 multipliziert, sodaß die 

hier wiedergegebenen Werte - im Unterschied zu den 

Daten aus dem Personalinformationssystem des Bundes -

anteilig auch die Sonderzahlungen des 13. und 14. Mo­

natsbezugs einschließen. Analog zu den Auswertungen 

für Arbeiter und Angestellte gehen Einkommen, die 

über der Höchstbeitragsgrundlage zur Krankenversiche­

rung (1989: 28.200 S, bezogen auf ein Zwölf tel des 

Jahreseinkommens also 32.900 S) liegen, nur mit dem 

Betrag der Höchstbei tragsgrundlage ein über die 

Spitzeneinkommen sind daher auch hier keine Informa­

tionen verfügbar. 

Außer der Gliederung der Einkommen nach dem Ge­

schlecht stehen noch Angaben über Bundesländer und 

Wirtschaftsklassen zur Verfügung, die allerdings auf­

grund der Modalitäten der Bezugsauszahlung mit den 

Gliederungen für Arbeiter und Angestellte nicht ver­

gleichbar sind: Die Zuordnung nach Bundesländern er­

folgt nach dem Wohnort (Arbeiter und Angestellte: 

Arbeitsort) und jene nach Wirtschaftsklassen ist le­

diglich für "Verkehr; Nachrichtenübermittlung" inter­

pretierbar. Auch für die pragmatisierten Bediensteten 

stehen als Hintergrundinformationen Angaben über die 

Ver~icherungstage je Person und über das Durch-
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schnittsalter zur Verfügung, Aussagen zur wöchentl i ­

chen Arbeitszeit liegen auch hier nicht vor . Die Ein­

kommen aus Kombinationen von Erwerbs t ätigkei ten (rund 

5.800 Männer und 1.300 Frauen hatten am 1. Juli 1989 

zwei Erwerbstätigkeiten in der Kombination Beamte -

Angestell te oder - Arbeiter) konnten nicht berück­

sichtigt werden, hier sind nur die Bezüge als Beamte 

erfaßt. 

Beamtenbezüge 

Der Median der Brut tobe züge der (erfaßten 286 . 800) pragmatisier- Medianein­
kcmnen von ca . 

ten Beamten lag einschließlich anteiligem 13 . und 14.Monats - 290 .000 pr ag-

bezug bei 21.068 S (Vierzehntel : 18 .058 S), jener der matisierten 
Bundes- , 

(65.800) Beamtinnen übertraf mit 21.790 S jenen der Landes- und 

(221.000) Beamten (20.832) um 4.6 %. Währ end s i ch un- Gemeinde, ÖBB 
und PTV­

ter dem untersten und über dem obersten Quartil hö - Beamten : 

here Werte für die Beamten ergeben , ze i g t s ich dage- S 18 . 100, ­

gen in der mittleren Hälfte der Einkommensverteilung 

ein Einkommensvorsprung der Beamtinnen; siehe Über-

sicht 25. 

Im Hintergrund müssen auch Lebensalter und Arbei ts­

zeit berücksichti gt werden: Das Du r chschnittsalter 

der Männer ist um 2,7 Jahre höher als das der Frauen , 

sodaß die altersstandardisierten Einkommen der Frauen 

noch deutlicher über jenen der Männer l i egen. 

Die hier zum Ausdruck kommende "Besserstellung" der 

Einkommen der Beamtinnen gegenüber jenen der Beamten 

mag den Verdacht der Widersprüchlichkeit zu anderen 

statistischen Ergebnissen erwecken , sie ist jedoch 

durchaus erklärbar: 
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Die Gegenüberstellung der auf die 40-Stundenwoche 

standardisierten Nettoeinkommen aus dem Mikrozen­

sus nach dem Geschlecht muß (wegen Schwierigkeiten 

bei der Erfassung der Arbeitszeit) einen Teil der 

Lehrer ausschließen, darüberhinaus besteht in den 

Mikrozensusbefragungen die Tendenz, daß sich ein 

Teil der Vertragsbediensteten als "Beamte" be­

zeichnet; hier sind wohl die Hauptursachen für das 

Einkommensplus der Männer von 4 % bei den mittle­

ren Einkommen zu suchen. 

Die Daten aus dem Personalinformationssystem des 

Bundes schließen die vergleichsweise niedrigen Be­

züge der Beamten von Bahn und Post nicht ein, die 

einen Männer-Anteil von 93.6 % aufweisen. 

Medianeinkorrrnen In der Gesamtbetrachtung der Bruttobezüge der pragma­

von Beamtinnen tisierten Beamten nach dem Geschlecht muß berücksich­
höher als von 
Beamten, weil tigt werden, daß die anteilsmäßig starken Gruppen im 

Beamtinnen unteren Bereich der Männer (Angehörige der Exekutive 
überproportional 
in Lehrberufen und von Bahn und Post) keine Ents prechung bei den Be-

m tig amtinnen finden und sich daher bei den Einkommen der 

Frauen die im Erziehungswesen Tätigen stärker wider­

spiegeln. Für die Analyse von Einkommensdisparitäten 

nach dem Geschlecht eignen sich daher die Daten aus 

dem Personalinformationssystem des Bundes oder aus 

dem Mikrozensus, aus denen Informationen über die be­

rufliche Qualifikation (und Position) verfügbar sind, 

besser als die generelle Einkommensverteilung. 

Einkommensvergleiche Beamte-Arbeiter, Angestellte 

Medianei nkorrrnen Bezogen auf die mittleren Einkommen aller unselbstän­
von Beamt en um 
20 % höher als dig Beschäftigten ergibt sich ein Einkommensplus der 

das von Arbe i teri3eamtinnen von 58.4 %, männliche Beamte liegen um 
Angestellten 
u . Vertrags- 3. 9 % und das Einkommen aller Beamten um 20. 5 % über 
bedi ensteten den ,Vergleichswerten; bezogen auf die mittleren Ein-
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kommen der Angestellten (und Vertragsbediensteten mit 

Angestelltentätigkeiten) zeigt sich für alle pragma­

tisierten Beamten ein Plus von 9.1 %, für männliche 

Beamte ein Minus von 19.3 % und für Beamtinnen ein 

Plus von 40.0 %. 

Da eine bloße Gegenüberstellung der globalen Einkom- globale Ein­

mensverteilungen bestehende Unterschiede zwischen denkommensver­
gleiche wegen 

Beschäftigtengruppen hinsichtlich ihrer Berufs- und u.a.unter-

Qualfikationsstruktur und auch in Bezug auf die wö- schiedlicher 
Qualifikationen 

chentliche Arbei tszei t unberücksichtigt läßt, wären und Arbe i ts-

Vergleiche wohl eher für einzelne 

in beiden Bereichen zu finden sind 

sonal) möglich, als hinsichtlich 

Untergruppen, die zeiten 
problematisch 

(wie z.B. EDV-Per-

globaler Aussagen 

(vgl. den Abschnitt über Lebenseinkommen). 

Neue Hintergrundinformationen für Beamte und Arbei­

ter, Angestellte hinsichtlich Durchschnittsalter und 

der durchschnittlichen Zahl von Versicherungstagen 

pro Jahr stehen nun aus den Einkommensstatistiken des 

Hauptverbands der österreichischen Sozialversiche­

rungsträger zur Verfügung: 

* Beamte sind älter - Das Durchschni ttsal ter der Be- Beamte durch­

amten liegt mit 40,3 Jahren um 5,7 Jahre über dem schnittlich 
um 6 Jahre 

der Arbeiter und Angestellten, die Differenz ist älter als 

bei Männern mit 5 6 Jahren größer als bei Frauen Arbeiter und 
, Angestellte 

(4,5 Jahre), beim Vergleich mit den Angestellten 

verringert sich der Unterschied bei den Männern 

auf 3,9 Jahre, während er sich bei Frauen auf 

5,1 Jahre vergrößert. 

* Beamte weisen mehr Versicherungstage pro Jahr auf 

- rund 7 Wochen im Vergleich zu allen Arbeitern 

und Angestellten und vier bis fünf Wochen im Ver­

gleich zu den Angestellten. (Die Zeitdauer von 

Krankengeldbezug bei Arbeitern, im Durchschnitt 
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drei Tage, und Angestellten, im Durchschnitt 1,5 

Tage, wird bei den Versicherungs tagen nicht er­

faßt. ) 

Die starke Altersabhängigkeit der Einkommen von Ange­

stell ten und Beamten "vergrößert" den Beamten zuge­

ordneten Einkommenswert, die Standardisierung auf ein 

Einkommen je Versicherungstag (und nicht auf das 

"tatsächlich realisierte" Jahreseinkommen) 

"verkleinert" ihn dagegen, weil er die Sicherheit der 

Einkommen unberücksichtigt läßt. 

Bundesländer 

Nach dem Bundesland, in dem die Beamten wohnen, erge­

ben sich bei starken Qualifikationsunterschieden 

deutliche regionale Einkommensdisparitäten: Während 

in Wien das mittlere Einkommen aller Beamten um 5.3 % 

über dem österreichi s chen Vergleichswert liegt, zei­

gen sich für das Burgenland (-19.3 %) und Nieder­

österreich (-12.1 %) die niedrigsten Bezüge. 

Die regionalen Einkommensdisparitäten der männlichen 

Beamten sind - mit Ausnahme der günstigeren Situation 

Vorarlbergs jenen der Insgesamt-Verteilung recht 

ähnlich, bei den Beamtinnen ergibt sich jedoch das 

höchste Bundesländereinkommen in Kärnten (7.3 % über 

dem österreichischen Vergleichswert), die Steiermark 

und Wien liegen gleich (+ 4.3 bzw. 4.4 %, bei einem 

nach den Ergebnissen des Mikrozensus allerdings in 

Wien doppel~ so hohen Anteil von Wochenarbeitszeiten 

über 40 Stunden im Vergleich zum Österreichdurch­

schnitt der Beamtinnen), und außer im Burgenland 

( -19 . 3 %) und in Niederösterreich ( - 16.0 %) wei sen 

noch die Beamtinnen in Oberösterreich erhebliche Ein­

kommensnachteile (-14.4 %; dieser Wert ist allerdings 

nicht vergleichbar, da in Oberösterreich die Landes-
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lehrer, die eine eigene Krankenfürsorge besitzen, 

nicht enthalten sind) auf. Die Einkommensunterschiede 

zwischen männlichen und weiblichen Beamten sind ent­

sprechend hoch: In Vorarlberg ergibt sich ein Vor­

sprung der Männer gegenüber den Frauen von 13.8 %, in 

Kärnten ein Vorsprung der Frauen gegenüber den Män­

ne rn von 12.3 % und in der Steiermark von 8.6 %; 

siehe Übersicht 26. 

Zumindest zum Teil lassen sich die regionalen Einkom­

mensdispari täten durch Unterschiede in der Al ters­

struktur der Beamten erklären: So liegt das Durch­

schnittsalter der Männer im Burgenland um 8,0 Jahre 

und in Niederösterreich um 4,8 Jahre unter dem Öster­

reichdurchschnitt (in allen anderen Bundesländern 

liegen die Abweichungen unter einem Jahr), die 

Beamtinnen im Burgenland sind um 6, 9 Jahre, die in 

Niederösterreich um 5,9 Jahre und in Vorarlberg um 

4,2 Jahre jünger als im Bundesdurchschnitt, in Wien 

dagegen um 1,3 Jahre älter. Die hohen Einkommensun­

terschiede zwischen in Vorarlberg lebenden Beamtinnen 

und Beamten sind also vor dem Hintergrund des 6,2 

Jahre höheren Durchschnittsalters der Männer 

(Österreichdifferenz: 2 , 7 Jahre) zu sehen. 

Bahn und Post 

Die Auswertungen der Bezüge nach den Wirtschaftsklas­

sen "Verkehr; Nachrichtenübermittlung" repräsentieren 

im wesentlichen die pragmatisierten Beamten der ÖBB 

und der Post. Beamtinnen stellen hier mit einem An-

teil von 6.4 % an den rund 105 . 600 pragmatisierten Mkedianedin-
oornen er 

Bediensteten nur eine kleine Gruppe dar. Das mittlere Beamten von 

Bruttoeinkommen einschließlich anteiliqer Sonderzah- ~B~6~~ 
lungen lag bei 19.206 S ( ,ein Vierzehnte l : 

S 16 . 462 . Die Einkommensvorteile der männlichen ge­

g~nüber den weiblichen Beamtinnen bewegen sich im 
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mi ttleren Berei ch der Ei nkommensver te i lung zwischen 

10 und 13 %, an den Enden der Einkommensve r tei lung 

sind sie etwas geringer; siehe Übersicht 27. 

Hins i cht lich der d urchsc hni t tl i chen Zah l der Versi­

cherungsta ge und dem Durchschni ttsal t e r der Frauen 

tret en kaum Unters c hie de a u f , männliche Beamte in 

"Ve rke hr; Nachrichte nübermittlung" s ind fas t e in Jahr 

jünger als der Durchs chnitt a lle r männliche n Be amten. 

Die Einkommensve rte ilung der Beamt e n bei Bahn und 

Post ist - zumindes t i m mittlere n Ber e ich - einheit­

licher a l s jene a lle r Bea mt e n: So liegen die Werte 

des dritte n Quartils de r Bruttobezüge be i "Ve rkehr; 

Nachrichte nübermittlung" um rund 40 % über jenen des 

erste n Quartils, während - bezogen auf alle Be amten -

die e nts preche nde Relation bei rund 60 % liegt . 

In den oberen Bereichen der Einkomme nsverteilung und 

besonders bei de n Frauen ble iben die Beamt en von Bahn 

und Post stä rker hinter de n Vergleichswerten a ller 

Beamt e n zur ück: Der Einkommen s nachte il s teigt von 

-3.1 % beim ersten Quar til auf übe r -8 . 8 % bei m 

Median auf -14.5 % beim dri tten Quartil, ehe 

entsprechenden Abs tände der Beamtinnen belaufen sich 

auf 11.7, -20.3 und -23.3 %. Am Median zeigen sich 

bei den Einkommensvergleichen der Beamten von Bahn 

und Post mit allen Beamten beträchtliche 

Unte rschiede, die be i de n Männern zwi s chen eine m Plus 

im Burgenland vo n 11.7 % und e i ne m Minus von 11. 9 % 

i n Vorarlberg s owi e be i den Fr auen zwis chen -28.0 in 

Kä r nten und - 12 . 3 % i n Ober ös t err eich liegen. 

Altersgruppen 

Die Mediane inkommen de r Beamt e n n a c h Alters gruppen 

zeige n de n erwarte ten deutliche n Zus a mmenhang zwi­

schen der Höhe der Bezüge und dem Alter. Dieser er-
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gibt sich aus dem Karriereschema der Beamten, das 

nicht nur das Aufsteigen in höhere Dienstklassen, 

sondern auch höhere Einkommenszuwächse für höhere Be­

züge in Form der höheren Biennalsprünge vorsieht; 

darüber hinaus ist bei den jüngeren Gruppen auch das 

Hinzukommen von Beamten mit höherer Schulbildung zu 

berücksichtigen. Das mittlere Einkommen aller Beamten Median­

entspricht etwa jenem der Gruppe der 35- bis 39-jäh- einkommen 
von Beamten 

rigen, für die Beamtinnen ergibt sich in den älteren 

Gruppen eine deutlich stärkere Zunahme der mittleren 
entspricht 
Einkommen von 
35-39 jährigen 

Einkommen als für die Beamten (ein Grund dafür könn- Beamten 

ten Unterschiede in der Wochenarbeitszeit - auch ein 

Aufgeben der Berufstätigkeit aus familiären Gründen 

bei weniger qualifizierten Beamtinnen sein), dement­

sprechend nehmen auch die Einkommensvorteile der 

Frauen gegenüber den Männern in den älteren Gruppen 

ein höheres Ausmaß an; siehe Grafiken 8 und 9. 

Bei der Interpretation der Daten ist darauf zu ach­

ten, daß es sich hier um Einkommen im Al tersquer­

schnitt und nicht um eine Längsschnitts- oder Einkom­

mensverlaufsanalyse handelt. "Kohorteneffekte " können 

sowohl hinsichtlich der Qualifikation der Bedienste­

ten als auch in Bezug auf die Pragmatisierungs- und 

Beförderungspraxis ausgeschlossen werden. 
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Grafik 1: 

Mittleres Brutto-Einkommen (einschließlich Sonderzahlungen) der 
Arbeiter und Angestellten nach Altersgruppen 

Berichtsjahr: 7989 
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Grafik 2: 

Mittleres Brutto-Einkommen (einschließlich Sonderzahlungen) der 
männlichen Beschäftigten nach Altersgruppen 
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Grafik 3: 

Mittleres Brutto-Einkommen (einschließlich Sonderzahlungen) der 
weiblichen Beschäftigten nach Altersgruppen 

Berichtsjahr: 1989 
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Meßzahl 
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Grafik 9: 
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Mittleres Brutto-Einkommen (einschließlich Sonderzahlungen) 
der weiblichen Beamten nach Altersgruppen 
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4. Einkommen im öffentlichen Dienst 

4.1 Aktiveinkommen 

Es werden die Bruttobezüge von ca. 195.000 Personen 

referiert, die in einem Dienst- oder Beschäftigungs­

verhäl tnis zum Bund stehen und im Personalinforma-

tionssystem des Bundes erfaßt sind. Es handelt sich 110 . 000 Beamte 

hiebei um ca. 110.000 Beamte ( nach dem Gehal tsge- ~~r~~~e­
set z ), um ca. 59.000 Vertragsbedienstete und um ca. dienstet e i m 

. Bundesdienst 
28.000 Personen mi t anderen Rechtsvorschr1ften (olme PI'V und 

(Übersicht 28). Von den 28.000 Personen sind ca. ÖBB) 

10. 000 Zei tsoldaten und ca. 7.000 teilzeitbe-

schäftigte Lehrbeauftragte. 

Weiters liegen Daten über die Brutto-Bezüge von rund 

65.000 aktiven Bediensteten der Post- und Tele­

graphenverwal tung vor. Über die Aktiveinkommen der 

bei den österreichischen Bundesbahnen Beschäftigten 

wurden keine Daten zur Verfügung gestellt. Informa­

tionen über die Aktivbezüge von Landesbediensteten 

schließlich liegen zur Zeit nach wie vor nur für die 

Bundesländer Kärnten und Burgenland vor. 

Die im Personalinformationssystem des Bundes erfaßten 

Bruttobezüge setzen sich aus den monatlichen Ge­

hältern (Entgelten) vom 1.7.1989, allen Zulagen (mit 

Ausnahme der Haushaltszulage) und den Nebengebühren 

(vor allem für Überstunden) vom 1. 3 .1989 zusammen. 

Anteilige Sonderzahlungen (13. und 14. Gehalt) und 

Aufwandsentschädigungen werden nicht miterfaßt. 

Dieser hier verwendete Einkommensbegriff für öffent­

lich Bedienstete entspricht in etwa dem der Lohnstu­

fenstatistik des Hauptverbandes der Sozialversiche­

rungsträger, in der die Löhne und Gehälter aller pri­

vatrechtlich Beschäftigten erfaßt sind. 
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Durchschnitts- Der Durchschnittsbruttobezug der im PIS gespeicherten 

bruttobezug öffentlichen Bediensteten des Bundes beträgt ca. 
der Bundes-
bediens t et en S 20.300 (Übersicht 28). 
(ohne Bahn und 
Post ): 20.300 S 

Ca. 15 % erhalten Bruttobezüge unter S 10.000.-

(Übersicht 32). Es handelt sich dabei vorrangig um 

teilzeitbeschäftigte Personen (vor allem Vertragsbe­

dienstete nach dem VBG, Vertragsassistenten, Lehrbe­

auftragte ) und um Zeitsoldaten. Der monatliche Min­

destbruttobezug von vollzeitbeschäftigten Beamten und 

Vertragsbediensteten lag 1989 bei knapp S 11.000.­

(inkl. Verwaltungsdienstzulage). 

60 % der Bezüge Ca. 45 % der öffentlich Bediensteten des Bundes haben 

unter S 20.000 Aktivbezüge zwi sehen S 10.000. - und S 20.000.­

brutto. Der monatliche Bruttobezug eines Fünftels der 

öffentlich Bediensteten liegt zwischen S 20.000.- und 

S 30.000.-. Ca 15 % verdienen zwischen S 30.000.- und 

4 % der BezUge S 50.000. - und bei ca. 4 % liegen die Bruttobezüge 

über S 50.000 über S 50.000. - (Übersicht 32). In dieser höchsten 

Einkommensgruppe sind Hochschulprofessoren, Richter, 

Staatsanwälte und über 55-jährige Bundeslehrer und 

Akademiker der Allgemeinen Verwaltung vertreten. 

Einkorrrnens- Während ca. 60 % der Beamten Aktivverdienste über 

unterschiede S 20.000.- haben, 33 % zwischen S 20.000.- und 
zwi s chen Beamten 

50.000.-und Vertrags-
bedienstet en 

S 30.000.-, 22 % zwischen S 30.000.- und S 

und 6 % über S 50.000.- (Übersicht 33 ), verdienen 

85 % der Vertragsbediensteten unter S 20.000.- brutto 

(Übersicht 34). Beim Vergleich von Beamten und 

Vertragsbediensteten ist zu berücksichtigen, daß im 

Durchschnitt das formale Qualifikationsniveau der 

Beamten über dem der Vertragsbediensteten liegt, ca. 

20 % der Vertragsbediensteten teilzeitbeschäftigt 

sind und das Durchschnittsalter der Vertragsbe­

diensteten mit 36 Jahren um 5 Jahre unter dem der 

Beamten liegt. 
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Bei einer Reihung der durchschnittlichen Bruttobezüge Bruttobezüge 

verschiedener Gruppen der öffentlich Bediensteten er- naCdh Ver- d 
wen ungs- un 

gibt sich (Übersicht 29): Vertragsbedienstete - Besol dungs-

Arbei ter: S 12.100. - , Vertragsbedienstete gruppen 

teilzeitbeschäftigte Bundeslehrer: S 12.800.- (vor 

allem AHS- und BHS-Lehrer, nicht inkludiert sind die 

Pflichtschullehrer von Volks- und Hauptschulen), 

Vertragsbedienstete Angestellte: S 13.200.- (im 

Entlohnungsschema a: S 19.200.-, im Entlohnungs-

schema e S 12.100.-), Beamte - Allgemeine Verwaltung 

D: S 13.700.-, Beamte handwerkliche Verwendung: 

S 14.800.-, Beamte Allgemeine Vewaltung C: 

S 16.800.- , Vertragsbedienstete vol l zeitbeschäf­

tigte Bundeslehrer (vor allem AHS- und BHS-Lehrer: 

nicht inkludiert sind die Pflichtschullehrer von 

Volks- und Hauptschulen): S 20.700.-, Wachebeamte: 

S 20.800. - , Beamte Allgemeine Verwal tung B: 

S 23.400.-, Berufsoffiziere: S 26.100.-, Universi­

tätsassistenten: S 33.300.-, Beamte - Allgemeine Ver­

waltung A: S 36.600.- pragmatisierte Bundeslehrer 

(vor allem AHS- und BHS-Lehrer, nicht inkludiert sind 

die Pflichtschullehrer von Volks- und Hauptschulen): , 
S 37.400.-, Richter und Staatsanwälte: S 43.100.-, 

Universitätsprofessoren: S 59.000.-. 

Innerhalb der Besoldungs- und Verwendungsgruppen vor Einkorrrnens­
allem mit höheren Qualifikationsanforderungen sind un~erschiede 

zwlschen 
größere geschlechtsspezi fische Einkommensunterschiede IVännem und 

feststellbar , die auf das unterschiedl iche Alter und Frauen 

unterschiedliche Mehrdienstleistungen, aber auch auf 

unterschiedliche Karrieren zurückzuführen sind. Der 

Durchschnittsbruttobezug eines männlichen A-Beamten 

der Allgemeinen Verwal tung liegt um 30 % höher als 

der der Akademikerinnen (Übersicht 35). Ähnliche 

Einkommensunterschiede sind zwischen pragmatisierten 

männlichen und weiblichen Bundeslehrern zu beobachten 
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(Übersichten 30 und 31). In der Verwendungsgruppe B 

der Allgemeinen Verwaltung liegt der 

geschlechtsspezifische Einkommensunterschied bei 25 % 

(Übersicht 35). Bei Universitätsprofessoren beträgt 

der Gehaltsvorsprung der Männer trotz niedereren 

Durchschnittsalters 15 % (Übersichten 30 und 31). Bei 

den Vertragsbediensteten sind die geschlechts-

spezifischen Einkommensunterschiede innerhalb der 

Entlohnungsgruppen geringer (Übersichten 36 und 37). 

Der hier referierte Bruttobezug ist die Summe von 

Bruttogehalt (-entgelt), Nebengebühren (vor allem 

Me~rdienstleistungen) und Zulagen. Geht man von einem 

durchschnittlichen Bruttobezug der öffentlich Bedien­

steten des Bundes von ca. S 20.000.- aus, so entfal­

len auf das 

die Zulagen 

Bruttogehalt ca. 80 % (= S 16.000.-), auf 

ca. 7 % (= ca. S 1.500.-) und auf die Ne-

bengebühren 

(Übersicht 38). 

ca. 13 % (= ca. S 2.500. - ) 

Die Höhe der Nebengebühren und Zu-

lagen steigt mit der Höhe der Bruttogehälter (-ent­

gel te) . Bei einem Bruttogehai t ( -entgel t ) von ca. 

S 13.000.- betragen die Zulagen durchschnittlich 

S 1.500.- und die Nebengebühren ca. S 500.-. Auf 

Bruttogehälter (-entgelte) von ca. S 23.000.- kommen 

durchschnittlich zusätzlich ca. S 2.000.- an Zulagen 

und ca. S 5.000. - an Nebengebühren und Bezieher von 

Bruttogehäl te rn . ( -entgel ten) von ca. S 34.000. - er­

haI ten zusätzlich durchschnittlich S 3.000. - an Zu.., 

lagen und S 13.000.- an Nebengebühren. 

durchschn. Bei pragmatisierten Bundeslehrern (vor allem AHS- und 
monatl . Über-
stundenabgeltun~HS-Lehrer) liegen in der Regel die Nebengebühren 
von pragmati- über dem Durchschni tt (Übersicht 39). Die 
sier ten Bundes- . " lehrern: durchschnittliche Mehrd1enst1eistungsvergutung von 

ca . 9000 ,- S pragmatisierten Bundesleherern beträgt S 9.000. -. Bei 

Bundeslehrern mit Bruttobezügen von S 30.000.­

stammen ca. S 3.500.- von Mehrdienstleistungsver-
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gtitungen, bei einem Bruttobezug von S 50.000. - ent­

fallen durchschnittlich S 16.000.- auf Mehrdienst­

leistungen. Hinsichtlich der Bundeslehrer ist zu er­

wähnen, daß die meisten von ihnen im Gegensatz zu den 

anderen Bundesbediensteten keine Zulagen erhalten. 

Eine weitere Besoldungsgruppe mit einem überdurch­

schnittlich hohen Anteil der Nebengebühren am Brutto­

bezug sind die Wachebeamten (Übersicht 39). Bei einem 

Bruttobezug von S 20.800.- machen die Nebengebühren, 

bei denen auch die Nacht- und Bereitschaftsdienste 

inkludiert sind, ca. 25 % (= ca. S 5.000.-) aus. 

Über dem Durchschnitt liegende Zulagen sind bei den 

Richtern und Staatsanwäl ten (durchschni ttlich 

S 6.300. -) und 

(durchschni ttlich 

(Übersicht 39). 

bei 

ca. 

den Universitätsprofessoren 

S 6.000.-) zu beobachten 

Im Vergleich mit anderen Berufsgruppen ist bei den 

öf fentlich Bediensteten das Besoldungsssystem stark 

dienstaltersorientiert. Für die öffentliyh Bedienste­

ten gilt, daß bei vielen während ihres ganzen und bei 

einigen während eines Großteils des Berufslebens ein 

kontinuierlicher Aufstieg in höhere Gehalts- und Ent­

lohnungsstufen und Dienstklassen erfolgt. Der 

altersabhängige Aufstieg der Bruttobezüge ist jedoch 

zwischen Vertragsbediensteten und Beamten bzw . zwi­

~chen Verwendungs- und Besoldungsgruppen mit höheren 

und mit niederen Qualifikationen unterschiedlich. 

Unter den Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas 

11 (Arbeiter) variieren die Bruttobezüge zwischen 

jüngeren und älteren Beschäftigten nur geringfügig. 

25-jährige erhalten zwischen S 12 . 000.- und 

S l4. 000. - brutto und 60- jährige kommen auf brutto 

S l4.000. - bis S 16.000.-. Bei den Vertragsbedienste­

ten - Angestellte beziehen 25-jährige Maturanten ca. 

S .l4.000.- brutto und 60-jährige Maturanten erhalten 

unters chied­
liche alter s­
abhängi ge 
Einkorrrnens ­
pfade 
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durchschnittlich S 22.000.-. Bei den Beamten der All­

gemeinen Verwal tung liegt die Einkommensspanne von 

25-jährigen und 60-jährigen in der Verwendungsgruppe 

D zwischen S 12.000.- und S 17.500.-, in der Verwen­

dungsgruppe C zwischen S 13.500.- und S 22.500.-, in 

der Verwendungsgruppe B zwischen S 16.000.- und 

S 35.500. - und in der Verwendunsgruppe A zwischen 

S 18.000.- und S 55.000.- (Übersicht 40). 

Ein 25-jähriger pragmatisierter Bundeslehrer erhielt 

1989 einen durchschnittlichen Bruttobezug von 

S 16.000.- und ein 60-jähriger Lehrer verdiente 

S 55.000.-. Ein 25-jähriger Richter und Staatsanwalt 

beginnt seine Laufbahn mit ca. S 18.000. - und die 

jetzt 60-jährigen Richter und Staatsanwälte beziehen 

durchschnittlich S 63.000.- brutto (Übersicht 40). 

Die rund 65.000 Bediensteten der Post- und Tele­

graphenverwal tung gliedern sich in rund 3/4 Beamte 

und 1/4 Vertragsbedienstete. Rund 85 % der Post­

beamten sind Männer, bei den Vertragsbediensteten 

licher Brutto-1iegt der Männerantei1 knapp über 50 %. Der durch-

bezug von schni ttliche Bruttobezug der Postbeamten 
Postbeamten: 
S 19.100,- (Referenzzeitraum: März 1989; Haushaltszulage inklu-

diert) betrug S 19.140 

knapp mehr als ein Viertel der Postbeamten 

durchschni tt- erzielte Bruttobezüge über 
licher Brutto-tragsbediensteten der Post 
bezug von . 
Postvertrags- verdienst im März 1989 
bediensteten: S 13.750, Frauen: S 9.630); 
S 11.800,-

S 20.000. Bei den Ver­

lag der Durchschnitts-

bei S 11. 770 (Männer: 

siehe Übersicht 41. Die 

durchschnittlichen Bruttobezüge der Beamten und Ver­

tragsbediensteten der Post nach Verwendungsstufen 

sind in Übersicht 42 dargestellt. 

Bezüglich der aktiven Landesbediensteten liegen, wie 

erwähnt, Daten über rund 18.000 Bedienstete der 

Bundesländer Kärnten und Burgenland vor. Im Gegensatz 
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zu Kärnten sind all e rdings für das Burgenland die Pflicht-

schullandslehrer nicht erfaßt. Der durchschnittliche 

Bruttobezug der Kärntner Verwaltungsbeamten lag be i S 

27.250 und bei burgenländische n Beamten bei S 29.]90. A-

Beamte d e r Allgemeinen Verwa ltung des Bundes verdienen 

durchschnittlich S 36.600, A-Bea mte des Burge nlande s 

S 42.600 und A-Beamte von Kärnten S 42.300. B-Beamte de s 

Bundes verdienen S 23.400, B-Beamte aus dem Burgenland 

S 27.600 und B-Be amte von Kä rnten S 27.800. C-Beamte d e s 

Bundes verdiene n S 16.800, C-Beamte v o n Burge nJand 

S 20.000 und C-Beamte von Kä rnten S 1 9 .900. 

Ve rtrags b e d ienstete im Entlohnungssc hema I (Ange s t e llte ) 

erreicht e n in Kä rnten Durc hs c hnitt s bez il ge von S 16. 250 

(Burgenl a nd S 16.410, Bund S 13.200); im Entlohnung s s c he ma 

11 (Arbe iter) be trugen di e Wer t e S 15.580 für Kärnt e n und 

S 16.210 für das Burgenland; siehe übersicht e n 31, 35, 43-

48, di e auch e ine geschl echts s p e zifi s che Dar s t e llung 

enthal t e n. 

Während d e r Durchschnittsbruttobe zug von pragmatisierte n 

Bundesl e hrern (v.a. AHS und BHS-Le hre r) S 37.400 be tr j gt, 

liegt der Durchsc hnittsbruttobez ug der pragmati si erten 

Landesl e hrer von Kärnten (v. a . Volks- und Hauptsc hul e n) 

bei S 24.600. 

4.2. Ruh ebe züqe 

In den folgenden Da ten sind im wesentliche n alle Person~n 

erfaßt, die im Jahr 1989 aufgrund d p. s Pensionsge s e tz e s 

1965 elnen Ruhe- oder Witwenversorgungsbezug erhalten 

haben. Es handelt sich dabei um c a. 46.000 Bezieher von 

Ruhebezügen und ca. 27.000 Bezie her von Witwenversorgungs­

bezügen. Die Ruhebezüge der Post- und ÖBB-Bediens teten 

sowie der Landesbediensteten von Kärnten bzw. Burgenland 

werden anschließend gesondert dargestellt. 

A-Bundes-
Beamte: 
36.600 S, 
A-Burgenland­
Beamte: 
42.600 S, 
A-Kärnten­
Beamte: 
42.300 S 

Vertrags be­
dienstete 
(Angest ell te ) 
des Bundes : 
13 .200 S , von 
Burgenland : 
S 16. 400 ,-, 
von Kärnt en 
S 16. 300 ,-
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Der hier ausgewiesene Ruhebezug besteht aus dem Ruhe­

genuß und den nach dem Pensionsgesetz 1965 gebühren­

den Zulagen (z.B. Hilflosenzulage, Ruhegenußzulage 

aus der Wachdienstzulage, Nebengebührenzulage), aus­

genommen jedoch die Haushaltszulage. Bei der Bemes­

sung des Ruhegenusses sind die nach den einschlägigen 

Rechtsvorschriften als ruhegenußfähig erklärten Zula­

gen (z.B. Verwendungszulage, Verwaltungsdienstzulage) 

berücksichtigt. 

80 % der Ruhebezugsempfänger (ohne ÖBB und Post) sind 

Männer. Das durchschnittliche Pensionsanfallsalter 

(ohne Bahn und Post) liegt bei Männern bei 60 Jahren 

und bei Frauen bei 58 Jahren (Übersichten 50 und 51). 

durchschn. Der durchschnittliche monatliche Ruhegenuß (ohne ÖBB 

Ruhebezug (ohne und Post) beträgt S 23.600. - (Übersicht 49). 5 % der 
Bahn und Post): 
S 23 . 600 Ruhebezüge liegen unter S 10.000.- , 42 % zwischen 

Geschlechts­
spezifische 
Unterschiede 
bei den Ruhe­
bezugshöhen 

S 10.000.- und S 20.000.-, 30 % zwischen S 20.000.­

und S 30.000.-, 19 % zwischen S 30.000.- und 

S 50.000.- und 4 % (ca. 1 . 700) über S 50 . 000.­

(Übersicht 52) . 

In allen Verwendungs- und Besoldungsgruppen liegen 

die Ruhebezüge der Männer über denen der Frauen 

(Übersichten 50, 51 und 53). In den Verwendungs­

gruppen C und D der Allgemeinen Verwal tung beträgt 

der Einkommensvorsprung der Männer ca. 10 % und bei 

Hochschulprofessoren, Bundeslehrern und A-Bedienste­

ten der Allgemeinen Verwaltung ca. 20 %. Ursachen da­

für sind das durchschnittlich ein bis zwei Jahre 

frühere Pensionierungs al ter der Frauen (Übersichten 

50 und 51) und die damit zum Teil einhergehenden 

niedereren Einkommenspositionen der Frauen zum Zeit­

punkt der Pensionierung. 
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Es existiert eine breite Streuung hinsichtlich des 

Pensionierungsalters. Fast 20 % der im Jahre 1989 in breite 

den Ruhestand übergetretenen Personen waren unter 55 Streuung hin-
sichtlich des 

Jahre und ca. 10 % über 63 Jahre. Ca. 27 % treten mit Pensionierungs-

60 Jahren in den Ruhestand, 50 % davor und 23 % da- alters 

nach (Übersicht 55). Der relativ hohe Anteil von 

Personen, die schon vor dem 60. Lebensjahr in den 

Ruhestand treten, ergibt sich daraus, daß in be-

stimmten Berufszweigen (z.B. Wachebeamte, handwerk-

liche Verwendung) das Risiko der Dienstunfähigkeit 

überproportional gegeben ist. 

48 % der ca. 27.000 Witwenversorgungsbezüge (ohne ÖBB 

und Post) sind unter S 10.000.-, 40 % zwischen 

S 10.000. - und S 20.000. -, 10 % zwischen S 20.000.-

und S 30.000.- und 2 % (500 ) über S 30.000.-

(Übersicht 54). 

Für die Post sind rund 21.000 Ruhegenußbezieher und 

11.000 Witwenversorgungsbezüge erfaßt; für die ÖBB 

betragen die entsprechenden Werte rund 43.000 bzw. 

29.000. Bei der Post- und Telegraphenverwaltung liegt 

rund die Hälfte der Ruhegenußbezieher unter S 15.000; 

dies gilt gleichermaßen für Männer wie für Frauen. 

Bei den ÖSB liegt der Median (= 2. Quartil) der Ruhe­

genußbezüge bei S] 5. 360. Das oberste Viertel der 

Ruhegenußbezieher der Post erzielte Bezüge von über 

S 19.650, bei den ÖBB von über S J 9 .100. Die mittle­

ren Witwenversorgungsbezüge lagen bei der Post bei 

S 7. 780 und bei den ÖBB bei S 8.040; siehe Über­

sicht 56. 

Die durchschnittlichen Ruhensbezüge der Kärntner Ver­

waltungsbeamten betrugen S 28.970 (Männer: S 31.370; 

Frauen: S 21.850). Im Burgenland lag der ent­

sprechende Wert bei S 29.400 (Männer: S 31.120, 

Frauen: S 18.200). Die durchschnittlichen 

Ruhebezugs­
median bei 
ÖBB und PrV : 
ca . 15 . 000 S 

durchschn . 
Ruhebezug in 
Kärnten : 
29 . 000 S , i m 
Burgenland 
S 29 . 400 
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Witwenversorgungsbezüge betrugen in Kärnten S 14.530 

und im Burgenland S 14.030; siehe Übersichten 57 und 

58. 

4.3. Vergleich der Lebenseinkommen im öffentlichen 

Dienst (" Allgemeine Verwal tung des Bundes") und in 

der Privatwirtschaft 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beauf­

tragte des Institut für Wirtschafts- und Sozialfor­

schung mit "der Studie: Einkommensverläufe - der Ein­

fluß der Arbeitsplatzbiographie auf das Lebenseinkom­

men von unselbständig Erwerbstätigen in Österreich. 

Im folgenden werden daraus Ergebnisse referiert, die 

eine Gegenüberstellung von öffentlichem Dienst 

(Allgemeine Verwaltung des Bundes) und Privatange­

stellte zum Gegenstand haben. 

Methodische Hinweise: 

Es wird der Geburtsj ahrgang 1938 untersucht. Dabei 

wird eine 35-jährige Versicherungs- und Beschäfti­

gungsdauer (von 1963 bis 1998) und eine 15-jährige 

Pensionsbezugsdauer (von 1998 bis 2013) angenommen. 

Die Datenbasis für den öffentlichen Dienst sind 

Stichproben von Einkommensverläufen der Beamten der 

"Allgemeinen Verwaltung" des Bundes, wobei die Sche­

magehälter von 1963 bis 1988 (inkl. Verwaltungs­

dienstzulage, aber ohne andere Zulagen und ohne 

Nebengebühren) erhoben wurden. 

Die Einkommensverläufe in der Privatwirtschaft fußen 

auf Daten des Hauptverbandes der Sozial versicherungs­

träger für den Zeitraum von 1972 bis 1988. Für die 

Schätzung der Einkommensverläufe vor 1972 des Jahr­

gangs 1938 wurde angenommen, daß die Einkommen der 
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Personen dieser Alterskategorie zu jenen der Gesamt­

population in gleichen Proportionen stehen, wie sie 

sich für jüngere Kohorten in den Jahren 1972 bis 1988 

ermitteln lassen. 

Die Schätzung der höheren Gehälter in der Privatwirt­

schaft (über der Höchstbeitragsgrundlage) geschieht 

über eine Abgleichung der Lohnstufen- und Lohnsteuer­

statistik. 

Im Gegensatz zum öffentlichen Dienst gibt es in der 

Privatwirtschaft eine enorme Vielfalt an Einkommens­

verläufen. In dieser Untersuchung wird davon ausge­

gangen, daß die relative Einkommensposition eines Be­

schäftigten eines bestimmten Jahrganges im Zeitablauf 

gleich bleibt. Es wird also z.B. davon ausgegangen, 

daß ein Angestellter, der mit 25 Jahren im 9. Einkom­

mensdezil seines Jahrganges liegt, in seiner Erwerbs­

karriere diese relative Stellung innerhalb seiner Al­

tersgruppe beibehält. Sein Lebenseinkommen ergibt 

sich somit dadurch, daß die zeitlichen Veränderungen 

der Höhe des 9. Einkommensdezils berechnet werden. 

Für die Ermittlung der noch zu erwartenden Er­

werbseinkommen und Ruhebezüge von 1988 bis 2013 wird 

für den öffentlichen Dienst und die Privatwirtschaft 

von den 1988 in Geltung stehenden Laufbahnschemen und 

Pensionsberechnungsregelungen ausgegangen. Für Perso­

nen in der Privatwirtschaft werden 12 Abfertigungsmo­

nate mitberücksichtigt. Etwaige zustehende betriebli­

che Zusatzpensionen sind aber nicht im Lebenseinkom­

men inkludiert. 

Alle Einkommen wurden auf Basis von 1988 preisberei­

nigt. Weiters wurden zurückliegende Einkommen aufge­

zinst. Dies basiert auf der Überlegung, daß Einkommen 

z~ einem früheren Zeitpunkt des Lebenszyklus höheren 
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Nutzen stiften (es kann gespart werden bzw. man muß 

sich nicht verschulden). Der Aufzinsungsfaktor be­

trägt 2.5 % pro Jahr (- längerfristige jährliche 

Steigerung der Arbeitsproduktivität). Würden die Le­

benseinkommen ohne Aufzinsungsfaktor berechnet, so 

verbessert sich zwar die relative Einkommensposition 

der Beamten, aber in einem sehr geringfügigen Ausmaß. 

Auch die Nichtberücksichtigung vieler Zulagen und der 

Nebengebühren bei den Beamten verzerrt das Ergebnis. 

Anderersei ts sind in den Lebenseinkommen der Pri­

vatangestellten die teilweise zustehenden betrieb­

lichen Zusatzpensionen nicht erfaßt. Alle diese 

Faktoren beeinflussen aber nur geringfügig die rela­

tive Position der Lebenseinkommen der jeweiligen 

Gruppen. 

Vergleich auf Es wird versucht, den Vergleich der Lebenseinkommen 
Basis ver­
glei chbarer zwischen Privatwirtschaft und öffentlichem Dienst auf 

Qualif ikations-der Basis vergleichbarer Qualifikationsniveaus durch-
niveaus zuführen. Die erhebungstechnisch einzige Möglichkeit 

dazu ist ein Rückgriff auf die formalen Qualifika­

tionsniveaus, auch wenn dies in der Privatwirtschaft 

bei der Arbeitsbewertung sicherlich nicht so bedeut­

sam ist wie im öffentlichen Dienst. Außerdem gibt es 

nur grobe Hinweise für die Gliederung der Privatange­

stellten nach Qualifikationsniveaus. 

Ca. 10 % der männlichen Angestellten in der Privat­

wirtschaft sind Akademiker, ca. 25 % Maturanten 

(inkl. 

40 % 

BHS) , 15 % Absolventen von Fachschulen, 

Absol venten von Lehrberufen und ca. 

ca. 

10 % 

Pflichtschulabgänger . Ca. 3 % der weiblichen Ange­

stellten in der Privatwirtschaft sind Akademiker, 

15 % Maturanten (inkl. BHS), 25 % Absolventen von 

Fachschulen, 37 % Absolventen von Lehrberufen und ca. 

20 % Pflichtschulabgänger. Es wird beim folgenden 

Vergleich angenommen, daß Akademiker in der Regel 
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mehr als Maturanten, Maturanten mehr als Absolventen 

von Fachschulen etc. verdienen. 

Beim Vergleich der unteren Einkommensdezile in der 

Privatwirtschaft mit dem öffentlichen Dienst ergibt 

sich die Schwierigkeit, daß ein beträchtlicher Teil 

der davon betroffenen Frauen teilzeitbeschäftigt i st. 

Schließlich ist festzustellen, daß die für den Ver- t b h unun er roc ene 
gleich angenommenen gleichartigen stetigen und unun- Beschäftigungs-

terbrochenen Beschäftigungs- und Versicherungsver- verdrl äufe 
we en 

läufe im öffentlichen Dienst und in der Privatwirt- angenorrrnen 

schaft nur ein methodisches Konstrukt sind. In der 

Realität trifft eine solche Erwerbskarriere stärker 

für Männer als für Frauen, stärker für den öffentli­

chen Dienst als für die Privatwirtschaft und stärker 

für höhere Einkommensgruppen als für niedere Einkom­

mensgruppen zu. Deshalb sind die im folgenden refe­

rierten Ergebnisse zumindest nicht für die Frauen in 

der Privatwirtschaft und für die unteren Einkommens­

kategorien in der Privatwirtschaft als Abbild der 

charakteristischen realen Einkommensverläufe anzuse­

hen. 

Lebenseinkommen von A-Beamten der "Allgemeinen Ver­

wal tung" des Bundes und von Akademikern in der Pri­

vatwirtschaft: 

Geht man davon aus, daß die überwiegende Mehrheit der 

ca. 10 % Akademiker bei den männlichen Privatange-

steIl ten im obersten Einkommensdezil zu finden ist, LebeAkansedink~en 
von emlkern 

dann liegt das Lebenseinkommen männlicher Akademiker in Pri vatwirt-

in der Privatwirtschaft um mindestens 25 % höher als S~hafd ttum . 
mln es ens eln 

das der A-Beamten in der "Allgemeinen Verwal tung" . Viertel höher 

Obwohl zweifellos die Summe der Ruhebezüge der Beam- al~shim °D" ~fentt­
lC en l ens 

ten wesentlich höher ist als die der ASVG-Pensionen 

d~r Akademiker ( unter Außerachtlassen von etwaigen 
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~etrieblichen Zusatzpensionen), gleicht dies nicht 

annähernd die großen Einkommensunterschiede in der 

Erwerbsphase (mindestens 50 %, oft 100 %) aus . 

• Ein quantifizierender Vergleich der Lebenseinkommen 

weiblicher Akademiker in der Privatwirtschaft und im 

öffentlichen Dienst kann wegen des sehr niederen An­

teils weiblicher Akademiker unter den weiblichen An­

gestellten (3 %) mit den vorhandenen Daten nicht 

durchgeführt werden. Es kann vermutet werden, daß 

aufgrund der größeren geschlechtsspezifischen Karrie­

reunterschiede in der Privatwirtschaft als im öffent­

lichen Dienst der Vorsprung der Lebenseinkommen von 

Frauen in der Privatwirtschaft gegenüber dem öffent­

lichen Dienst geringer ist als zwischen den Männern. 

Neben einem Vergleich der Gesamthöhe der Lebensein­

Verteilung des kommen is·t auch ein Blick auf die unterschiedliche 

Lufebend~einkOmmen~erteiIUng der Lebenseinkommen auf die Lebensphasen 
a l e 
Lebensphasen von Interesse. Wird das Lebensei.nkommen in zwei AI-

tershälften geteilt (vom 25. zum 50. und vom 51. zum 

75. Lebensjahr), so entfällt vom Lebenseinkommen der 

A-Beamten auf die 1. Hälfte ca. 40 %, während die 

Akademiker in der Privatwirtschaft ca. 55 % bis 60 % 

ihres Lebenseinkommens bis zum 50. Lebensjahr lukrie­

ren können. 

B-Beamte der "Allgemeinen Verwaltung" des Bundes und 

Maturanten in der Privatwirtschaft: 

Geht man davon aus, daß Maturanten (und Absolventen 

von BHS) in der Privatwirtschaft in der Regel weniger 

als Akademiker und mehr als Absolventen von Fachschu­

len oder Lehrberufen verdienen, so ist das Lebensein­

kommen der schlechter verdienenden männlichen Matu­

ranten in der Privatwirtschaft ca. um 20 % höher und 

das der besser verdienenden Maturanten ca. um 60 % 
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höher als das der B-Beamten. Das Lebenseinkommen höheres 
Lebensein­

eines beträchtlichen Teils männlicher Maturanten in korrrnen von 

der Privatwirtschaft liegt über dem von A-Beamten. Maturanten in 
Privatwirt-
schaft als im 

Das Lebenseinkommen der meisten weiblichen Maturanten öffentlichen 

in der Privatwirtschaft liegt zwar wesentlich unter 

dem der Männer in der Privatwirtschaft, aber gering-

fügig über dem der B-Beamten. Bei männlichen Maturan­

ten in der Privatwirtschaft entfäll t auf die 1. 

Hälfte der Lebenseinkommensphase ca. 55 % des Lebens­

einkommens, bei weiblichen Maturanten in der Privat ­

wirtschaft ca . 50 % und bei B-Beamten ca. 4 5 %. 

C-Beamte und D-Beamte der "Allgemeinen Verwal tung " 

des Bundes und Privatangestellte: 

Das Lebenseinkommen von C-Beamten entspricht in etwa 

Dienst 

der 1 D . 1 d L b . k männl; ,-.hen rrännliche . eZ1 grenze er e ense1n ommen von .~ 
Absolventen 

Angestell ten (d. s. Pflichtschulabgänger ) . Männliche von Lehrberufen 

Absolventen von Lehrberufen erzielen ein um 20 % bis in Privatwirt-
schaft haben 

60 % höheres Lebenseinkommen als C-Beamte. Verglichen höheres 
. t d . bl ' hAt Ilt 11 t d Lebense;n- Lebensein-m1 en we1 1C en nges e en eg as • korrrnen als 

kommen von C-Beamten ca. auf der 5. Dezilgrenze. Bei C-Beamte 

der Interpretation ist jedoch darauf zu achten, daß 

in den untersten dre i Dezilen bei den weiblichen An­

gestellten im hohen Ausmaß Teilzeitbeschäftigte vor-

zufinden sind. Ein zahlenmäßiger Vergleich von C-Be-

amten und weiblichen Absolventen von Lehrberufen oder 

von Pflichtschulabgängerinnen i st deshalb nicht mög-

lich. 

Bei C-Beamten entfällt auf die 1. Hälfte des Lebens­

einkommens ca. 45 %, au f weibliche Anges tellte in den 

unteren E1nkommensdezilen ca. 50 % und auf männliche 

Angestellte in den unteren Einkommepsdezile n ca. 55 % 

des gesamten Lebenseinkommens. 
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Das Lebenseinkommen von D-Beamten wird von höchstens 

5 % der männlichen Angestellten unterschritten. Je­

doch ist das Lebenseinkommen von ca. einem Drittel 

aller angestellten Frauen in der Privatwirtschaft 

(vorwiegend teilzeitbeschäftigt) unter dem der D-Be­

amten. 

Hinsichtlich einer abschließenden Bewertung ist noch­

mals darauf hinzuweisen, daß der Vergleich auf der 

Basis von ununterbrochenen und längeren Beschäfti­

gungs- und Versicherungsverläufen beruht, was in der 

Realität aber eher für den öffentlichen Dienst, für 

die höheren Qualifikationen und für die Männer gilt. 

In der Privatwirtschaft sind nicht wenige Karrieren 

von Arbei tsplatzunsicherhei t und einer Unstetigkeit 

betroffen . 

Andererseits weisen diese Forschungsergebnisse jeden­

falls darauf h i n , daß die im öffentl i che n Dienst 

Dienst gl eichen zweifellos beträchtlich höheren Ruhebezüge als in der 

in der Regel Privatwirtschaft die höheren Erwerbseinkommen in der 
niedere Aktiv-
verdienste 
nicht aus 

Privatwirtschaft bei einer Lebenseinkommensbetrach-

tung in den meisten Fällen nicht ausgleichen. 
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5. Die Einkommensverteilung zwischen den selbständig 

Erwerbstätigen 

Zur Beschreibung der Einkommensverteilung zwischen 

den selbständig Erwerbstätigen kann die letztverfüg­

bare Einkommensteuerstatistik aus dem Jahr 1986 

herangezogen werden. In Betracht ziehen muß man bei 

der Interpretation der Daten jedoch, daß in der Land­

und Forstwirtschaft Pauschalierungen der Einkünfte 

ausgewiesen sind. Zu berücksichtigen ist auch, daß 

1986 bereits 41.8 % der in der Einkommensstatistik 

ausgewiesenen Einkünfte (nach Ausgleich mit Verlu­

sten) aus "unselbständiger Arbeit" stammten. 

Vergleicht man die Einkommensverteilung 1986 mit je­

ner des Jahres 1985 zeigt sich folgendes Bild. Der 

Anteil der Einkünfte aus "Gewerbebetrieben" blieb mit 

34.1 % etwa auf dem gleichen Niveau wie 1985. Bei 

den Einkünften aus "nichtselbständiger Arbeit" kam es 

z u einem weiteren Anstieg. 1985 betrug der Anteil 

dieser Einkünfte 40.7 % und stieg 1986 auf 41.8 %. 

Die Einkünfte aus "selbständiger Arbeit" erreichten 

1986 mit 17.5 % den gleichen Anteil wie im Jahr zu­

vor. Auf die übrigen Einkunftsarten (Land- und Forst­

wirtschaft, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpach­

tung, sonstige Einkünfte) entfielen 10.1 % der ein­

kommensteuerpflichtigen Einkommen (1985: 9.8 %); 

siehe Übersicht 59. 

Die Reihung der durchschnittlichen Einkommen nach 

Veranlagungsfall weist die gleiche Struktur auf wie 

1985. Die höchsten durchschnittlichen Einkünfte (nach 

Verlustausgleich) wurden in der Kategorie 

"selbständige Arbeit" mit S 305.320 erreicht. Damit 

konnte im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 

etwa S 6.200 je Veranlagungsfall erzielt werden. In 

d~r Reihung folgten Einkünfte aus "Gewerbebetrieb", 
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die je Veranlagungs fall S 211.940 betrugen. Dann 

folgten Einkünfte aus "nichtselbständiger Arbeit" mit 

S 210.630; siehe Übersicht 59. Das Auseinanderklaffen meist mehr als 

der Zahl der Veranlagungsfälle und der Zahl der ein­

kommensteuerpflichtigen Personen gibt einen Verweis 

darauf, daß ein großer Teil der einkommen­

steuerpflichtigen Einkommen aus zumindest zwei Ein­

kunftsquellen bezieht. 

Die Verteilung der einkommensteuerpflichtigen Ein­

künfte weist ein weitaus größeres Ausmaß an Ungleich­

hei tauf, als die Vertei lung von Löhnen und Gehäl­

tern. Auf das ober ste Zehntel der Einkommensteuer­

pflichtigen entfielen 1986 46.2 % der Ei nkünfte . Wie 

bereits in den Jahren zuvor konnte die untere Hälfte 

der Einkommensteuerpflichtigen auch 1986 nur etwa ein 

Sechstel der Gesamteinkünfte auf sich ver einigen ; 

siehe Übersicht 60 . 

eine Einkommens­
quelle bei ei n­
koornensteuer­
pflichtigen 
Ei nkoornen 

größere Ungleich­
heit unter Ein­
koornenssteuer­
pflichtigen als 
unter Lohnsteuer­
pflichtigen 
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NETTO-NATlONALPRODUKT 

Mrd.S. 

1988 1989 1 ) 

Brutto-Entgelte für 
unselbständige Arbeit 2 ) 822.36 876.23 

Unvertei1te Gewinne d~1 
Kapitalgesellschaften 83.06 90.70 

Sonstige Einkünfte aus 
Besitz u. Unternehmung4 ) 291.89 318.33 

Einkünfte des Staates aus 
Besitz u. Unternehmung 30.72 32.82 

Zinsen für die 
Staatsschuld -61. 79 -66.85 

Zinsen für 
Konsumentenschulden -19.17 -22.74 

Netto-NationalP~9dukt 
zu Faktorkosten 1147.06 1228.49 

1) Vorläufige Werte 

Übersicht 1 

Veränderung gegen 
das Vorjahr in % 

1988 1989 

3.7 6.6 

15.0 9.2 

12.0 9.1 

4.4 6.8 

5.9 8.2 

11.0 18.6 

6.3 7.1 

2) Löhne und Gehälter einschließlich Arbeitgeberbeiträge 
3) Einschließlich indirekte Steuern 
4) Einkommen der privaten Haushalte aus Besitz und Unternehmung und 

statisti~che Differenz. 
5) Volkseinkommen: BlP zu Marktpreisen minus Abschreibungen, minus 

indirekte Steuern, plus Subventionen, plus Saldo der Faktoreinkommen 
aus dem/an das Ausland. 

Quelle: Österreichisches Statistisches Zentralamt; WIFO. 
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Übersicht 2 

Jahr 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
19882 ) 
19892 ) 
19903 ) 

- 403 -

LOHNQUOTE 

Lohnquote 

64.0 
66.5 
66.7 
69.4 
70.0 
73.3 
72.3 
73.6 
75.8 
74.0 
74.0 

75.9 
74.0 
72.9 
72.7 
72.6 
73.2 
73.4 
71. 7 
71.3 
71. 2 

Bereinigte 
LOhnquote 1 ) 

70.3 
71.9 
71.1 
72.4 
72.4 
75.4 
74.1 
74.6 
76.4 
74.3 
74.1 

75.9 
74.0 
72.9 
72.6 
72.2 
72.5 
72.6 
70.7 

70.0 
69.5 

1) Lohnquote bereinigt gegenüber Veränderungen in der Erwerbs­
tätigenstruktur ( - Lohnquote dividiert durch Index der Quote der 
unse~bständigen Beschäftigten an den Erwerbstätigen) auf Basis 1983. 

2) Vor~J:lufige Werte 

3) Prognose April 1990 

Quelle: Eigene Berechnungen. 
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Übersicht 3 

EINKOMMENSENTWICKLUNG 1988/1989 

LeistungseinkommenI) 

Transfereinkommen2 ) 

Brutto-Masseneinkommen3 ) 

Abzüge4 ) 

Netto-Masseneinkommen5 ) 

Netto-Masseneinkommen, 
real 

verfügbar~, persönliches 
Einkommen 

Verfügbares persönliches 
Einkommen, real 

Veränderung gegen 
das Vorjahr in % 

1988 1989 

3.4 6.6 

2.9 4.3 

3.0 5.9 

5.8 -4.4 

2.3 8.6 

0.7 5.8 

5.1 7.9 

3.3 5.2 

1) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 

Index 
1983=100 

1989 

135.2 

138.2 

136.2 

132.1 

137.2 

117.0 

142.4 

121.6 

2) Pensionen, Renten, Unterstützungen, Beihilfen und sonstige einseitige 
Barleistungen an private Haushalte. 

3) Leistungseinkommen plus Transfereinkommen 
4) Lohnsteuer einschließlich aller Zuschläge, Arbeitnehmerbeiträge zur 

Sozialversicherung, Pensionsbei träge der Beamten, Wohnbauförderungs­
beitrag, Arbeitslosenversicherungsbeiträge. 

5) Bruttomasseneinkommen minus Abzüge 
6) Nach Abzug der Zinsen für die Konsumentenschuld 

Quelle: Österreichisches Statistisches Zentralamt; WIFO; eigene Berech­
nungen. 
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Übersicht 4 

EFFEKTIVVERDIENSTE 

Veränderung gegen Index 
das Vorjahr in % 1983=100 

1988 1989 1989 

GESAMTW I RTSCHAFT 

Leistungseinkommen 
je Beschäftigten 

brutto 2.9 4.8 129.8 
brutto, real 1.3 2.0 110.9 

INDUSTRIE 

Monatsverdienste 

brutto, je Beschäftigten 3.9 4.7 131. 8 
brutto, je Arbeiter 3.8 4.4 129.9 
brutto, je Angestellten 3.5 5.0 132.8 

brutto, je Beschäftigten 
ohne Sonderzahlungen 4.0 4.-9 132.7 

Stundenverdienste 

brutto, je Arbeiter 3.4 4.5 129.7 
ohne Sonderzahlungen 3.7 4.7 130.6 

BAUWIRTSCHAFT 

Stundenverdienste 

brutto, je Arbeiter 3.4 1.2 120.3 

Quelle: Österreichisches Statistisches Zentralamt; WIFO; eigene Be­
rechnungen. 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)408 von 809

www.parlament.gv.at



- 406 -

Übersicht 5 

LOHNRUNDE 1989 

Kollektivvertragsabschlüsse 

Wichtige Arbeitnehmergruppen Zeitpunkt nach ... Erhöhung 
Monaten in % 

BEDIENSTETE 
Bund Jänner 18 2.9 

ARBEITER 
Handel Jänner 12 3.7 
Textilindustrie April 11 2 . 6 
Druck April 12 4.2 bzw. 4.3 
Stein- und keramische 
Industrie April 13 4.0 
Baugewerbe Mai 12 2.9 
Gastronomie-, Hotel- und 
Beherbergungsbetriebe Mai 12 3.9 
Chemische Industrie Mai 12 4.3 
Papierindustrie Juli 12 4 . 2 
Ges. Eisen- und 
Metallindustrie November 12 7 . 3 bzw. 7.4 

ANGESTELLTE 
Handel Jänner 12 3.7 
Geld- , Kredit-, 
Vesicherungswesen Jänner 6-13 2.8-4.0 
Textilindustrie April 12 2.5 
Baugewerbe Mai 12 2.6 
Chemische Industrie November 12 6.8 
Papierindustrie November 12 6.8 
BekleidungSindustrie Jänner 13 3.4 
Ges. Eisen- und 
Metallindustrie November 12 6.8 

Quelle: Österreichisches Statistisches Zentralamt. 
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TARIFLOHNENTWICKLUNG NACH BRANCHEN UND SOZIALRECHTLICHER STELLUNG 

Gewerbe 

Baugewerbe 

Industrie2 ) 

Handel 

Verkehr 

Fremdenverkehr 

Geld-, Kredit- und 
Versicherungswesen 

Land- und Forst­
wirtschaft 

Öffentl. Dienst 

Insgesamt 

1) Wochenlöhne 

ARBEITER1 ) 

-\ gegen das Index 

Vorjahr 1986-100 

1988 1989 1989 

2.8 3.5 110.5 

3.0 2.9 110.2 

3.0 4.1 111.1 

2.0 3.8 109.6 

2.4 3.2 109.2 

3.0 3.5 110.7 

2.5 3.0 109.2 

2.8 3.7 110.6 

2) Inklusive Bauindustrie und Elektrizitätswerke 
3) Monatsgehälter 

Quelle: Österreichisches Statistisches Zentralamt. 

ANGESTELLTE3 ) 

-\ gegen das Index 

Vorjahr 1986=100 

1988 1989 1989 

2.6 3.2 109.8 

2.8 2.6 109.5 

2.9 5.0 111. 8 

2.0 3.8 109.6 

2.6 3.2 109.5 

2.1 2.8 109.4 

2.2 3.5 109.7 

2.2 3.2 109.1 

2.4 3.9 110.3 

BEDIENSTETE 

-\ gegen das 

Vorjahr 

1988 1989 

1.4 4.2 

1.2 3.9 

Index 

1986=100 

1989 

108.7 

108.3 
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TARIFLOHNENTWICKLUNG NACH BRANCHEN UND QUALIFlKATIONSSTUFEN1 ) 

FACHARBEITER ANGELERNTE ARBEITER HILFSARBEITER 

% gegen das Index t gegen das Index % gegen das Index 
Vorjahr 1986=100 Vorjahr 1986=100 Vorjahr 1986=100 

1988 1989 1989 1988 1989 1989 1988 1989 "1989 

Gewerbe 2.8 3.7 110.5 3.0 3.5 110.5 2.9 3.2 110.3 

Industrie2 ) 3.0 4.2 111.3 3.0 4.0 111.1 2.9 3.6 110.5 

Handel 2.0 3.8 109.6 2.1 3.7 109.6 1.9 3.8 109.6 

Verkehr 2.4 2.9 108.4 2.3 3.1 109.1 2.6 3.2 109.8 

Fremden-
verkehr 3.0 3.5 110.7 3.1 3.6 110.8 2.9 3.5 111.0 

Land- und 
Forstwirt-
schaft 2.4 2.9 108.9 2.7 3.1 109.4 2.7 2.9 109.1 

Insgesamt 2.8 3.8 110.7 2.8 3.8 110.6 2.7 3.5 110.3 

1) Wochenlöhne 
2) Inklusive Bauindustrie und Elektrizitätswerke 

Quelle: Österreichisches Statistisches Zentralamt; WIFO. 

ARBEITER 

Index 
1986=100 

1989 

110.5 

111.1 

109.6 

109.2 

110.7 

109.2 

110.6 
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Übersicht 8 

Gesamtwirt schaft 

Industrie, alle 
Beschäftigten, brutto 

Industrie, Arbeiter 
ohne Sonderzahlung , netto 

Bauwirtscha ft, brutto 

Bauwirtscha ft, netto 

- 409 -

LOHNDRIFT1 ) 

Veränderung gegen 
das Vorjahr in % 

1988 1989 

0.7 0.9 

1.0 0.3 

0.7 0.6 

0.5 -1. 5 

0.2 -1. 6 

1) Die Lohndrift ist hier definiert als die Differenz zwischen den Ver­
änderungsraten ( in Prozent gegenüber dem Vorjahr ) von Ist- und 
Tariflöhnen . 

Quelle: österreichisches Statistisches Zentralamt ; WIFO; eigene Berech­
nungen. 
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Übersicht 9 

INDUSTRIELLE LOHNSTRUKTUR 

ARBEITER 

Facharbeiter 

besonders qualifizierte 
angelernte Arbeiter 

qualifizierte 
angelernte Arbeiter 

sonstige 
angelernte Arbeiter 

Hilfsarbeiter, schwer 

Hilfsarbeiter, leicht 

Insgesamt 

ANGESTELLTE 

Verwendungsgruppe 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Insgesamt 

1979 

117 

108 

98 

84 

84 

78 

100 

1979 

45 

56 

75 

103 

146 

219 

100 

Stundenverdienste 
insgesamt • 100 

1988 

114 

107 

95 

85 

82 

78 

100 

Monatsgehälter 
insgesamt - 100 

1988 

46 

53 

73 

101 

143 

209 

100 

Quelle: Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft. 

1989 

114 

107 

95 

85 

82 

78 

100 

1989 

46 

53 

73 

102 

143 

211 

100 
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Übersicht 10 

INDUSTRIELLE LOHNSTRUKTUR 

Stundenverdienst in S3 ) Oberzahlung Monats- 4 ) 
in % verdienst 

ARBEITERl ) 
1979 1988 1989 1988 1989 1989 

Facharbei ter 64.29 96.05 99.58 31.5 31.1 16.750 

bes. qual ifizierte 
angelernte Arbeiter 59.37 89.85 93.24 38.4 38.7 15.680 

qualifizierte 
angelernte Arbeiter 54.17 80.53 83.12 33.7 32.4 13.980 

sonstige 
angelernte Arbeiter 46.47 72.03 74.69 32.9 32.8 12.560 

Hilfsarbei ter, 
schwer 46.29 69.37 71. 88 21. 6 21.4 12.090 

Hilfsarbei ter, 
leicht 43.14 65.74 68.17 24.3 24.0 11.470 

Insgesamt 55.12 84.33 87.43 32.1 31.9 14.710 

Monatsgehalt in S Oberzahlung 
in % 

ANGESTELLTE2 ) 
1979 1988 1989 1988 1989 

Verwendungsgruppe 

I 6.405 10.760 11.194 18.0 17.0 

II 7.963 12.409 12.840 18.2 16.6 
. III 10.646 16.907 17.557 22.3 20.6 

IV 14.694 23.588 24.566 26.8 25.5 

V 20.782 33.247 34.608 29.5 28.5 

VI 31.180 48.652 51.089 25.3 27 . 2 

Insgesamt 14.242 23.248 24.164 25.6 24.6 

1) ArbeitElr: September 1979, September 1988, September 1989. 
2) Angestellte: Jänner 1979, Jänner 1988, Jänner 1989 (ohne 

Bauindustrie, ohne Vorarlberg). 
3) Lohnarbeit + Akkordarbeit + Prämienarbeit; effektive Bruttolöhne in 

der letzten Septemberwoche 1989 inkl. bestimmter regelmäßiger platz­
gebundElner Zulagen mitlohnartigem Charakter, aber ohne Ober­
stundenentgel te. 

4) Umrechnungs faktor auf Monatsverdienste : bezahlte Arbeitsstunden je 
Industriearbeiter im September 1989 (168,2 Stunden). 

Quelle: Bundeskanuner der gewerblichen Wirtschaft. 
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DIE BRANCHENSPEZIFISCHE LOHNHIERARIE IN DER INDUSTRIE 
September 1979 und September 1989 

Stundenlöhne ,in S Rang Index 
1979 1989 1979 1989 1979 1989 , 1979 = 100 

KV Ist KV Ist KV KV Ist Ist KV Ist 

Fahrzeug 40.85 59.50 70.57 91.65 9 7 3 6 172.75 154.03 
Chemische Industrie 40.39 57.68 72.16 101.36 12 5 4 1 178.67 175.73 
Bergbau 40.55 55.32 66.91 98.05 10 12 7 5 165.01 177.24 
Eisenhütten 41.99 61.42 68.06 100.65 4 10 1 2 162.09 163.87 
Papiererzeugung 45.06 57.04 81.27 100.10 2 1 6 3 180.36 175.49 

..,. 
f-' 

Gas- und Fernheizung 43.70 59.72 77.25 98.47 3 2 2 4 176.77 164.89 ~ 

Maschinen 41.26 57.26 69.77 89.71 6 8 5 7 169.10 156.67 
Metall 40.44 54.43 68.38 87.38 11 9 8 8 169.09 160.54 
GieSerei 38.67 52.91 63.90 79.63 15 16 9 13 165.24 150.50 
Glas 41.05 49.31 70.64 81.14 7 6 16 12 172.08 164.55 
Stein- und Keramik 41.69 52.72 72.61 85.89 5 4 10 9 174.17 162.92 
Elektro 40.20 52.60 67.22 84.64 13 11 11 10 167.21 160.91 
Nahrungs- und GenuSmittel 45.97 50.08 73.90 82.56 1 3 13 11 160.76 164.86 
Eisen- und Metallwaren 38.39 49.63 64.43 79.28 16 15 14 14 167.83 159.74 
Holz 39.26 50.09 62.67 74.60 14 17 12 17 159.63 148.93 
Papier- und Pappeverarb. 35.35 42.63 64.56 75.61 17 14 17 15 182.63 177.36 
Säge 40.93 49.60 64.67 74.92 8 13 15 16 158.00 151.05 
Textil 31.86 41.07 52.11 68.84 18 18 18 18 163.56 167.62 
Lederverarbeitung 30.28 40.57 45.79 64.80 20 20 19 19 151. 22 159.72 
Ledererzeugung 27.63 38.53 45.51 57.73 21 21 20 20 164.71 149.83 
Bekleidung 30.85 36.91 47.50 56.32 19 19 21 21 153.97 152.59 

C: 

Insgesamt 40.10 52.60 67.54 85.71 16'8.43 162.95 0" 
(1) 
t1 

Bau 45.30 57.37 73.58 85.73 162.43 149.43 (JI 
f-'. 
() 

Insgesamt, inklusive Bau 40.54 53.00 68.01 85.71 167.76 161.72 ::r 
rt 

i-' 
Quelle: Lohnerhebung in der Industrie Österreichs der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, eigene i-' 

Berechnungen. 
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DIE BRANCHENSPEZIFISCHE LOHNHIERARCHIE 1989 NACH QUALIFIKATIONSSTUFEN 

(Indexwerte) 

Fach- bes.qualif. qualifiz. sonstige Hilfs- Hilfs-
arbeiter angelernte angelernte angelernte arbeiter, arbeiter Insgesamt 

Arbeiter Arbeiter Arbeiter schwer leicht 

Fahrzeug 105 99 101 102 103 113 
Chemische Industrie 123 114 121 112 117 
Bergbau 107 113 123 119 127 117 
Eisenhütten 109 114 115 122 116 116 
Papiererzeugung 111 109 117 111 124 118 114 
Gas- und Fernheizung 102 91 96 108 115 113 
Maschinen 100 95 101 102 107 107 
Metall 100 95 101 113 96 105 
Gießerei 102 98 105 103 102 102 
Glas 112 104 98 103 97 83 104 
Stein- und Keramik 95 99 107 120 111 116 102 
Elektro 97 93 98 102 93 97 
Nahrungs- u. Genußmittel 98 93 107 91 98 98 96 
Eisen- und Metallwaren 95 92 95 100 101 94 
Holz 86 83 106 100 91 
Papier- und Pappeverarb. 92 86 90 86 93 74 87 
Säge 82 81 95 92 96 87 
Textil 91 86 89 93 89 86 81 
Lederverarbeitung 77 76 81 85 82 74 75 
Ledererzeugung 82 86 88 79 68 67 
Bekleid,ung 66 67 67 76 91 79 66 
Bau 98 98 101 96 100 95 102 

Insgesamt 100 100 100 100 100 100 100 

Quelle: Lohnerhebung in der Industrie Österreichs der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, eigene 
Berechnungen. 
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BRUTTO-EINKOMMEN1 ) DER UNSELBSTÄNDIG BESCHÄFTIGTEN 1989 NACH DEZILEN 

. .. " verdi enen 
1) Unaelbständig Beschlftigte2 ) Arbeiter Angestellte und Beamte 

im Honat weniger 

Al •.. . Schill i ng inagea. Männer Frauen zusammen Hänner Frauen zusammen Hänner Frauen 

S CHI L L I N G 

10 9 . 105 12.589 7 . 025 8.495 11. 817 6 . 176 9 . 895 14 .084 7 . 992 

20 11.774 14.947 9 . 252 10 . 892 13 . 954 8 . 065 13 . 186 16 . 761 10 . 521 

25 12 . 894 15.841 10.110 11. 824 14 . 729 8 . 848 14 . 402 17 . 793 11. 520 

30 13 . 904 16.666 10.813 12 . 667 15 . 439 9 . 441 15 . 526 18 . 889 12 . 472 

40 15.712 18.272 12.246 14 . 228 16 . 788 10.538 17 . 551 21.384 14 . 354 

50 17 . 491 20.048 13 . 753 15 . 712 18.117 11.580 19 . 813 24 . 194 16 . 166 

60 19 . 497 22.164 15.383 17.266 19.537 12.609 22 . 447 27.448 18 . 124 

70 22 . 004 24.849 17 . 354 19 . 027 21 . 185 13 . 763 25 . 807 30.830 20 . 416 

75 23.584 26 . 582 18 . 625 20.065 22.171 14 . 422 27 . 966 32.250 21 . 722 

80 25.530 28.628 20 . 176 21. 279 23.298 15 . 189 30.233 .*) 23 . 333 

90 31 . 264 .*) 24 . 839 24.694 26.467 17.246 . *) .*) 28 . 179 

Zehl d . Per.onen- 2.964 . 620 1.721 . 235 1. 243 .385 1.419 . 083 918.426 500 . 657 1.545 . 537 802 . 809 742 . 728 
- -------- --- ---- -

*) Die Höchatbeitragagrundlage 1989 von 28 . 200 ergibt entsprechend der Darstellung incl . Sonderzehlungen. hie r eine 
au.werabare Obergrenze von 32 . 900 S . 

1) Sozialveraicherungabeitragapflichtigea Honataeinkommen einachließlich der Sonderzahlungen ( 0 ein Zwö l f tel de. 
Jahreaeinko •• ena) ohne Lehrlinge. 

: 

2) Personen . die zwei Ver.icherung.verh~ltni •• e aus de r Koab i nation Beamter-Angeste l lte r oder Arbeiter aufweisen. 
sind nur alt ihren Be •• teobezUgen arfeßt . 

Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungaträger. 
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EINKOMMENSVORTEILE DER MÄNNER GEGENÜBER DEN FRAUEN UNTER WEGLASSEN DER WEIBLICHEN 
TEILZEITBESCHÄFTIGTEN (IN. %) 

Unselbständi~ 
Beschäftigte ) Arbeiter AngestellteI) 

Angestellr1 u. Beamte 

1. Quartil 29 401 ) 382 ) 31 24 
Median 30 441 ) 402 ) 47 33 
3. Quartil 32 461 ) 402 ) 46 38 
-------- - -

1) Weglassen der untersten 20 % der Einkommensverteilung. 
2) Weglassen der untersten 25 % der Einkommensverteilung. 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; 
ÖStZ Mikrozensus; eigene Berechnungen 
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BRUTTO-EINKOMMEN1 ) DER ARBEITER UND ANGESTELLTEN 1989 NACH DEZILEN 

. . . , verdienen 
1 ) 

Arbeiter und Angestelle Arbeiter Angestell t e 

im Monat weniger 

a18 . . Schilling insgesamt Hänner Frauen zusammen Männer Frauen zusammen Hänner Frauen 

S CHI L L 1 N G 

10 8 . 752 12.023 6.937 8.491 11. 802 6 . 176 9.090 12.828 7 . 690 I 

20 11 . 328 14 . 572 9 . 091 10 . 893 13.949 8.065 11. 983 16 . 618 10 . 265 

25 12 . 381 15.494 9 . 907 11. 826 14 . 721 8.848 13.344 18.109 11.142 

30 13 . 371 16.368 10.608 12.671 15 . 430 9.441 14 . 568 19 . 623 12 . 004 

40 15.186 18.067 11. 967 14.233 16 . 777 10.539 16 . 839 22.637 13 . 862 

50 16 . 995 19 . 875 13.389 15.714 18.105 11. 580 19.316 25.809 15 . 582 

60 19 . 016 21. 997 14.953 17 . 265 19 . 527 12.610 22.156 29 . 104 17 . 499 

70 21. 507 24 . 690 16.806 19 . 024 21.173 13.764 25 . 792 31. 950 19 . 735 

75 23 . 081 26.419 17.966 20 . 062 22 . 163 14 . 424 28 . 062 32 . 808 21.006 

80 25.018 28.441 19 . 421 21 . 277 23 . 291 15.191 30.420 . *) 22.548 

90 30 . 818 32.879 23 . 912 24 . 697 26.466 17.247 . *) . *) 27 . 351 

Zahl der 

Personen 2.697.026 1. 515.575 1.181. 451 1.423.905 922 . 982 500 . 923 1. 273.121 592.593 660.528 

*) Die Höchsbeitragsgrundlage 1989 von 28.200 ergibt entsprechend der Darstellung incl . Sonderzahlungen. hier eine 

ausweisbare Obergrenze von 32 . 900 S. 

1) Sozialversicherung.beitragspflichtiges Monatseinkommen einschließlich der Sonderzahlungen 

(. ein Zwölf tel des Jahreseinkommens) ohne Lehrlinge . 

Quell. : Hauptverband der österreichiachen Sozialversicherungsträger 
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EINKOMMENSZUWÄCHSE DER ARBEITER UND ANGESTELLTEN 1988/89 NACH QUARTILEN 

A~beiter und Ange.telle Arbeiter Angestellte 

in.ge.amt Mllnner Frauen zu .... men Mllnner Frauen zusammen Männer 

Veränderung der Brutto-Einkommen in % 

l. Quartil 3.8 3.7 4.0 3 . 7 3.4 4.2 4.0 4.4 

Median 3 . 8 3.7 4.0 3.6 3.3 3 . 6 4.1 4.3 

3. Quartil 4.1 4.3 4 .3 3.4 3.6 3.6 4.2 2 . 6 

- - --_. 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialveralcherungaträger; eigene Berechnungen 

Frauen 

4.2 

4 . 1 

4 . 1 
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BESCHÄFTIGUNGSDAUER DER ARBEITER UND ANGESTELLTEN 1989 NACH DER EINKOMMENSHÖHE 

Einkommen.- Arbeiter und Ange.telle Arbeiter Angestellte 

bereich 

in.ge.amt Hänner Frauen zusamlDen Hänner Frauen lusaaUlen Minner Frauen 

Beachäfti9ungadauer in Tagen 

Bi. 1 . Dezil 239 187 249 238 179 252 239 205 245 

1. -2. Dezl1 239 244 249 230 227 250 258 2BB 257 

2. -3 . Dezil 261 284 258 242 267 244 293 320 2B3 

3. -4 . Dezil 283 303 276 262 290 256 312 333 299 

4.-5 . Dezl1 301 316 288 281 302 268 322 340 313 

5.-6. Dezl1 312 324 300 297 312 272 330 335 321 

6. -7. Dezil 321 330 312 307 31B 283 336 346 325 

7 . -8 . Dezl1 328 330 319 314 324 295 335 354 328 

8 . -9. Dezl1 331 344 321 322 32B 305 351 360 333 

Uber 9 . Dezil 343 343 325 321 324 2B4 340 329 331 

Insgeaamt 296 300 290 281 2B7 271 312 321 304 

_._ ._-

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungaträger 

c: 
tr 
In 
11 
C/l 
f-'­
o 
::r 
rt 

..... 
-..J 

.t> ..... 
()) 

III-6 der B
eilagen X

V
III. G

P - B
ericht - 02 H

auptdokum
ent (gescanntes O

riginal)
421 von 809

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



BESCHÄFTIGUNGSDAUER DER ARBEITER UND ANGESTELLTEN 1989 NACH ALTERSGRUPPEN 

Altersgruppe Arbeiter und Angeatelle Arbeiter Angestellte 

inage •• mt Hänner Frauen zusammen Männer Frauen zusammen Männer Frauen 

Beschäftigungsdauer in Tagen 

Bis 19 Jahre 154 123 177 145 123 168 170 122 187 

20-24 Jahre 269 263 275 256 260 248 264 271 291 

25-29 Jahre 295 306 261 286 298 258 304 316 294 

30-34 Jahre 309 317 296 296 304 277 322 335 306 

35-39 Jahre 316 322 312 305 310 296 332 340 324 

40-44 Jahre 324 326 321 311 314 306 336 342 334 

45-49 Jahre 331 333 329 318 321 315 343 346 340 

50-54 Jahre 329 332 325 316 322 312 342 346 336 

55-59 Jahre 313 318 302 300 302 293 331 338 313 

60 u.mehr J. 249 244 258 218 198 240 278 276 262 

Insgesamt 296 300 290 281 287 271 312 321 304 

-- ---

Quelle: Hauptverband der österreichiachen Sozialveraicherungsträger 
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EINKOMMENSVERGLEICH DER ARBEITER NACH WIRTSCHAFTSKLASSEN 1989 

ARBEITER 
Wirtachattskl ••• en Beschäftigt e mit Meßzahlen Be&ch ä ft i gte Mi t e i ne r 

einer Wochen. r beitsze i t alle Wirt &chafts- Wochen.rbeitsze i t 
tiber 40 Std . in , klassen • 100 unter 31> std . 

in , 

Männer Frauen 

Land- und Foratwirtachaft 1B . 2 82 . 9 94 . 1 ( 24 . 0) 
Energi .. - und Wa •• erversorgun g 126 . 4 103.6 
Bergbau ; Steine . Erden 125 . 6 119.9 -
Nahrun g&mittel 9 . 0 104. 6 103 . 7 (8 . 4) 
Textil 89 .1 100 . 3 17 . 5 
Bekle i dung 77 . 7 87 . 8 10 . 8 
Leder 72 . 6 85 . 8 
Holz (2.8) 86 . 6 104 . 5 
Papier 125.5 109.2 
Druck 121 . 1 109 . 5 (24 . 6) 
Che .. ie 114 . 3 111.7 (12 . 6) 
Stein- und Glaswaren 111.5 119 . 3 
Metall 1.6 109 . 4 122.9 9 . 9 
Bau 3 . 1 101. 0 98 . 0 
Handel 6 . 6 86 . 7 92 . 0 25 . 7 
G •• tgewerbe 25 . 4 73 . 6 96.9 16 . 8 
Verkehr 14 . 5 93 . 0 102.2 (41. 5) 
Geld- und Kreditweaen 91. 8 55.9 (60 . 0) 
Rechts- u. Wirtschaftsdienste 80 . 7 74 .8 (55 . 2) 
K.örperpflege u. Reinigung 71.1 80 . 2 32 . 1 
Kunst: Unterhaltung u . Sport 62 . 9 87 . 6 (42 . 3) 
Geaundh.tta- u . FUr.orgewe.en 87 . 3 103 . 4 26 . 1 
Unterrichta- u . Forachung.w •• en 85.5 87.8 50.5 
Gebietskörperschaften (4 . 2) 99 . 6 115.0 52 . 3 
Hauahaltung 23 . 4 48.9 59 . 3 

Alle Wi rtschaft.kla •• en 
(Media n einkommen in öS) 4 . 9 18 . 105 11.580 25 . 3 

-- ---------

Bei d en in Kl ..... ern gesetzten Werten liegt die hochgerechnete Zahl der betreffenden Gruppe unter 3 . 000 . 
Werte . die auf GruppengröBen unter 1.000 beruhen . werden n i chtmehr ausgewiesen. 

Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger : ÖStZ Mikrozensus-Grun d programm . 
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EINKOMMENSVERGLEICH DER ANGESTELLTEN NACH WIRTSCHAFTSKLASSEN 1989 

ANGESTELLTE 
Wirtschaft.klassen Beschäftigte mit Meßz .. hlen Beschä f tigte mit einer 

einer Wochenlrbeitlzeit ~ll! Wlrtl~h .. ft.- Wo~hen.rbeltszelt 
Uber 40 Std . 1n , klassen 11: 100 unter ~C> St<1.lul>er 4U Sta. 

in , in , 

Hänner Frauen 

Land- und Forstwirt.eh.ft 86.8 86 . 1 -
Energ1e- und Wa •• erveraorgung 125.5 1 ) 137 . 4 
Bergbau: Steine. Erden 143 . 0 127 . 1 -
Nahrung.mittel 109.3 93 . 4 (20 . 8) 
Textil (19.0) 106 . 0 104 . 3 
Bekleidung 95 . 1 87 . 7 
Leder - 88 . 7 89.7 -
Holz 96 . 1 81. 6 ( 1 7 . 2) 
Papier 127 . 0 120 . 9 -
Druck (12.5) 120.0 112 . 3 (26.6) 
Chemie (8.7) 123 . 1 125 . 1 (14 . 0) 
Stein- und Glaswaren 115 . 9 1 08 . 3 -
Metall 6.5 116 . 3 109.4 1 9. 3 
Bau 16 . 2 109 . 7 91.8 25 . 5 
Handel 10.3 89 . 2 83.1 24 . 8 2.8 
Gastgewerbe (28 . 8) 69 . 9 89 . 3 (14 . 9) 26 . 1 
Verkehr (11.2) 70 . 4 92 . 7 14.5 
Geld- und Kreditwesen 7.2 103 . 6 1 22 . 3 13 . 4 
Rechts- u . Wirtsch .. ftsd i e n ate (10 . 9) 94 . 0 92.4 22 . 6 (i . 9) 
Körperpflege u . Reinigung 87 . 7 86.5 (21. 4) 
Kunst ; Unterhaltung u . Sport 104 . 5 109 . 3 (19.4) 
Gesundheita- u. FU r sorge",eaen 18.1 89.5 100 . 3 17.6 8.2 
Unterricht.- u. Forachung.wesen (8.5) 72 . 5 92 . 2 30.2 (3 . 5) 
Gebietskörperschaften 10.8 80 . 0 112 . 7 12.8 
Haushaltung 86 . 8 78.8 

Alle Wirtsch .. ftsklassen 
(l1edianeinkommen in ÖS) 10 . 0 25 . 809 15.582 20 . 0 3 . 9 

Bei den in Kl ...... ern gesetzten Werten liegt die hocHgerechnete Zahl der betreffenden Gruppe unter 3 . 000 . 
Werte . die auf Gruppengrö8en unter 1.000 beruhen . werden nicht mehr ausgewiesen . 
1) Gemessen am 4. Dez11 . 

Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialveratcherungsträger: ÖStZ Mikroze nsus - Grundprogramm 
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EINKOMMENSVERGLEICH DER ARBEITER UND ANGESTELLTEN NACH BUNDESLÄNDERN 1989 

Beachäftigte mit MeBzahlen Beschäftigte mit einer 
einer Wochenarbeitszeit Österreich • 100 Wochenarbeitszeit 

Uber 40 Std . in , unter 36 Std . 
in , 

Hänner Frauen 

Bundea111nder Arbeiter 

Burg.nlsnd 89 . 0 92 . 2 (16 . 8) 
Klirnten (4.5) 94.9 100 . 3 22 . 6 
Niederöat.rreich 3 . 9 101.2 96 . 9 21. 2 
Oberöaterreich 2.7 103 . 8 98 . 4 27 . 3 
Ssl.burg 8 . 5 98 . 5 104 . 3 26.2 
Steiermark 2 . 3 99.8 93 . 9 19 . 0 
Tirol 5 . 6 95 . 5 104 . 1 22.0 
Vorariberg 15.6 101. 2 107 . 5 25 . 7 
Wien 8 . 0 100 . 7 103 . 0 35 . 4 

Österreich 
(Hedisneinkom.en in ÖS) 4 . 9 18 . 105 11.580 25 . 3 

Angestellte 

Burgenland 86 . 7 89 . 8 (16 . 7) 
Kärnten (8 . 6) 91.0 95 . 7 12.5 
Niederöat.rreich 8 . 4 98.2 94 . 7 19 . 6 
Oberösterreich 7.6 103.5 96.4 21.2 
Sal.burg 12.5 48.0 97.1 23.0 
Steiermark 10 . 2 94.7 94 . 3 18 . 6 
Tirol 10 . 6 93 . 2 93 . 4 19 . 8 
Vorarlb.rg 20.2 106 . 5 101 . 0 19 . 3 
Wien 10 . 6 104 . 5 109 . 7 21. 2 

Österreich 
(Hedianeinkom.en i n ÖS ) 10.0 25 . 809 15.582 20.0 

-- --- -- ---

Bei den 1n Klam •• rn ge.etzten Werten liegt die hochgerechnete Zahl der betreffenden Gruppe unter 3 . 000 . 
Werte. die auf Gruppengrö8en unter 1.000 beruhen . werden nicht mehr ausgewiesen . 

Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherung. träger : ÖStZ Hlkrozensus-Grundprogramm . 

tiber 40 Std . 
in , 

(6.5) 
(2 . 4) 
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(8.9) 
(3 . 5) 
(7 . 8) 
(8 . 7) 
(2 . 8 ) 
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EINKOMMENSSTEIGERUNG DER ARBEITER UND ANGESTELLTEN 1980/1989 NACH DEZILEN 

... l verdienen Arbeiter und Angelte11! Arbeiter Angestellte 
im Monat weniger 

ala .. Schilling n.g .... t H!lnner Frauen zu ..... en "Ilnner Frauen zusaaa..en Männer Frauen 

Zuwacha der Brutto-Einkommen 19BO/1989 (in ') 

10 47.5 43.0 50.7 49 . 2 43 . 9 49.4 43 . 9 43 .1 44 . 8 

20 47.3 H . 9 49.9 48.7 43 . 9 47 . 5 43.9 48 . 1 46 . 8 

25 47.1 H.8 49.7 47.9 43 . 6 49 . 7 46.6 48.3 46.5 

30 47 . 6 H.8 49 . 9 47 . 4 43.3 49 . 6 48.7 48 . 4 46 .6 

40 48 . 3 45.0 49 . 5 47 . 0 43 . 2 49 . 0 49 .5 48 . 8 49.2 

50 47 . 9 45 . 4 50.9 46.2 43 .2 48 . 9 49 .7 49 . 8 51.1 

60 47 . 7 46 . 0 52.8 45 . 2 43 .2 48 .7 49 . 3 50.6 52.1 

70 47 . 8 47 .3 54 . 4 44 .4 43 . 1 49 . 1 49 .5 49.5 52.6 

75 48 .1 48 . 5 54 . 9 44.1 43 . 2 49.5 50 . 3 47 . 7 52.4 

80 48 . 8 49.4 55.2 44 . 0 43 . 4 50.2 50.2 . *) 52.4 

90 50 . 9 48 . 1 55.3 44 .3 44.5 50 . 4 . *) . *) 52 . 7 

Veränderung der Zahl der Peraonen/Tage 1980/1989 (in ') 

Zahl d . Peraonen 4.0 2.7 5 . 6 -2.8 -1. 1 -5 . 7 12 . 7 9 . 4 15.7 

Zehl d . VerB . tage 3 . 0 1.7 4 . 8 -4.2 -2.5 -7 . 4 11. 5 8 . 4 14 . 6 

~er8 . tage je Pers . -0.7 -1.0 -0.7 -1. 7 -1.4 -1.8 -1. 0 -0.9 -0 . 7 

--

*) Werte über der Höchatbeitragagrundlage . 

Quelle: Hauptverband der österreichlachen SozialveralcherungstrKger. 
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EINKOMMENSENTWICKLUNG DER ARBEITER 1980/89 NACH WIRTSCHAFTSKLASSEN 

ARBEITER 

Wirtschaft.kl a •• en Veriinderung des Verändenmg der Zuwa c hs des Med i aneinkommens 
Anteils von Wochen- Beschäftigten 1980- 1989 

arbeitszeiten in , in , 
über 40 Std. 

in % Punkten 

Hänner 

Land- und Forstwirtschaft -9 . 2 -26.2 44 . 0 48 . 6 
Energie- und Wa •• erversorgung -5 . 0 47.0 41.8 
Bergbau; Steine . Erden -24.8 45.4 48 . 9 
Nahrung.mittel 2.9 -6.7 46.2 50.5 
Textil -24.0 51.8 53 . 7 
Bekleidung -34.0 48.6 47.9 
Leder -31 . 6 43.2 44 . 1 
Holz (0.4) 2.4 42 . 3 49 . 9 
Papier -2.0 48.4 53 . 6 
Druck -6.8 51. 7 55 . 4 
Chemie - 9 . 5 47 . 8 50 . 5 
Stein- und Glaswaren -18 . 7 45 . 6 54 . 4 
Metall -0.9 -6.9 42 . 9 50.5 
Bau 0.9 -10.9 46.0 52.1 
Handel 0 . 8 8 . 8 4 6 .7 55.6 
Gastgewerbe 6.4 43.0 41.4 49.9 
Verkehr 0.3 4 . 2 50.2 47.8 
Geld- und Kreditwesen -21. 4 50 . 8 42.9 
Rechts- u. Wirtschaftsdienste 46.5 43.4 56.0 
Körperpflege u . Reinigung 35.5 47 . 4 47 . 5 
Kunst: Unterhaltung u. sport 7.5 40.6 47.0 
Gesundheits- u. fUrsorgewesen 46.0 39.1 48 . 3 
Unterrichts- u . Forschungswesen 0.0 49 . 9 39 . 2 
Gebietskörperschaften (3.2) 2.7 49.7 50 . 6 
Haushaltung 14.0 76 . 9 68 . 5 

Alle Wirtschaftsklassen -
(Medianeinkommen in öS) 0 . 3 -1.1 43 . 2 48 . 9 

----- -- ---------

Bei den in Klammern gesetzten Werten liegt die hochgerechnete Zahl der betreffenden Gruppe unter 3 . 000 . 
Werte. die auf Gruppengrößen unter l ~ OOO beruhen ~ werden nicht mehr ausgewiesen. 
1) 1980 : Unter 37 S t unden 
Quelle: Hauptverband der ö&cerreichischen Sozialversicherungsträger: ÖStZ Hikrozensus-Grundprogramm . 

Veränderung Veränderung des Ante ils 
der Beschäftigten von Wochenarbeitszei t e n 

in % 
unter 36 Std1 ) Uber 40 std . 
in %-Punkten i n , -P unk te n 

Fraue:n 

-30.3 (18.8) 
7.8 -

-31.1 - -
-9 . 7 (-0.5) 

- 37.3 7.5 
-34 . 4 1.2 
-37 . 3 
- 14 . 3 
-33 . 3 
-14 . 4 (-6 . 2) 
-28 . 3 (1.9) 
-16.3 -
-17.8 -0 . 4 

- 8.9 
1.0 0 . 4 

11.8 6 . 8 -3 . 6 
1.1 (3 . 6) 
3.5 (-13 . 3) -

28.9 (-29.8) 
24.1 19.1 
25 . 7 (-5 . 3) -
12 . 5 4.3 

5 . 3 1.1 
6 . 5 1.9 

- 22.4 4 . 5 (-0 . 5 ) 

-5.7 4 . 5 -0 .5 
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EINKOMMENSENTWICKLUNG DER ANGESTELLTEN 1980/89 NACH WIRTSCHAFTSKLASSEN 

ANGESTELLTE 

Wirtschaftsklas.en Verllnderung dea Verll.nderung der Zuwachs des Medianeinko ... n. Verllnderung Verllnderung dea Anteils 
Anteila von Wochen- 8eachll.ftigten 1980-1989 der Beachll.ftigten von Wochenarbeitszeiten 

arbeit.zeiten in , in , 
über 40 Std1 ) 

in • Punkten -
Mlnner 

Land- und Foratwirtachaft -15 . 2 44 .6 45.5 
Energie- und W •••• rversorgung 11.9 49 . 5 57 . 7 
Bergbau; Steine , Er den -12 . 0 52 . 3 58 . 7 
Nahrungsmittel - 6 . 4 52.0 48 . 7 
Textil (8 . 2) -22 . 1 55 . 9 54 . 3 
Bekleidung -25 . 0 50 . 9 45 . 0 
Leder - -21. 4 50 . 5 49 . 8 
Holz -0 . 1 45 . 6 51.8 
Papier 7 . 8 48 .7 58 . 2 
Druck (1.8) 11 . 3 52 . 1 53 . 2 
Chemie (-0 . 1) 1.9 50.7 56 . 6 
Stein- und Glaswaren -2 . 0 51.1 50 .1 
Metall 0 . 7 1. 4 54 . 2 55 . 6 
Bau 7 . 4 -2 . 5 45 . 5 49 . 4 
Handel 1.2 13 . 0 46 . 0 46 . 6 
C •• tgewerbe ( 0.7 ) 4 . 1 48 .3 52.6 
Verkehr - (5.7) 10 . 1 55 . 2 45 . 7 
Geld- und Kredi t wesen -0 . 6 17 . 4 65 . 9 64 . 8 
Rechts- u . Wirtsc haftadienste (3 . 0) 38 . 9 42 . 0 50 . 3 
Körperpflege u . Reinigung 32 . 0 52 . 3 58 . 9 
Kunat : Unterhaltung u . sport 8 . 2 60 . 4 45.9 
Geaundheita- u . FUr.argeweaen 4 . 7 59 . 7 38 . 5 53.9 
Unterri chta- u . For&chungsweaen (-7 . 9 ) 24 . 0 48 . 8 62.8 
Gebietakörperachaften 2 . 7 7 . 3 55 . 6 51.9 
Haushaltung -45 . 1 59.9 52 . 2 

Alle Wirtachaftsklas.en 
(Medianeinkommen in öS) 1.5 9 . 4 49 . 8 51.1 

Bei den in Klammern ge.etzten Werten liegt die hochgerechnete Zahl der betreffenden Gruppe unter 3 . 000 . 
Weree . die auf Gruppengrö8en unter 1 . 000 beruhen . werden nicht .ehr au.gewieaen . 
1) Für 1980 erlauben die Mikrozensua-Oaten keine Trennung für Angeatellte/Bea.te . 2) 1980 : unter 37 Stunden . 
Quelle: Hauptverband der öaterrelchiachen Sozialveraicherung.träger : ÖS t Z Mlkro z enau. - Grundprogramm . 

in , 
unter 36 Si1Z) 
in '-Pkten 

über 40 Std1 ) 
in !I: -Pkten 

Frauen 

-0 . 9 -
11.3 
-7 . 9 -
-4 . 2 (-6.8) 

-15 . 4 
- 11 . 3 
-26 . 2 -

0 . 3 ( -0 . 3 ) 
-4 . 9 -
15 . 7 (10 . 9) 
-2 . 1 (0 . 3) 
-7 . 3 -
-9 . 3 8 . 6 

3 . 5 5 . 9 
16 . 1 8 . 4 - 0 . 9 

9 . 9 (8 . 3 ) 0 . 8 
23 . 4 6 . 7 
14 . 1 3 . 6 
35.8 3 . 9 (0 . 2) 
13.8 (21.3) 
18 . 8 (-6 . 8) 
38.0 1.7 -2 . 3 
35.1 - 17 . 7 (-8 2) 
22 . 8 2 . 6 

-H.5 

15 . 7 2 . 1 -1.6 
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Einkommensentwicklung der Arbeiter und Angestellten 1980/89 nach Bundesländern 

Verillnderung dea Veränderung der Zuwachs des M~dianelnkommens Veränderung Veränderung dea Anteila 
Anteil. von Wochen- Beschäftigten 1980-1989 der Beachäftigten von Wochenarbeitszeiten 

arbei tuei ten in , in , in , 
Uber 40 Std1 ) 

in , Punkten 
unter 36 Si1Z) 
in '-Pkten 

Uber 40 Std . 1 ) 
in '-Pkten 

Hänner Frauen 

ARBEITER 

Burgenland 3.7 46.8 51.9 
Klirnten (2 . 1) 1.2 48 . 9 49.4 
Hiederöaterreich 0.0 -1.6 44.2 48 . 3 
Oberösterrdch -2 . 5 1.4 42.5 50.3 
Sahburg 1.9 6.8 42.0 49.3 
Steiermark -0 . 8 -6.5 42.7 46.3 
Tirol -2.0 8 . 3 42 . 3 47.0 
Vorarlberg 3 . 9 1.2 46 . 3 50 . 4 
Wien 3.5 -7 . 0 38 . 8 50 . 1 
Österreich 0 . 3 -1.1 43 . 2 48.9 

ANGESTELLTE 

Burgenland 8 . 3 55 . 2 58.4 
Kärnten (2 . 5) 11 . 2 52 . 2 51.5 
Hiederösterreich 3 . 1 12 . 0 50.8 54 . 0 
Oberö.terreich 0 . 2 13 . 4 50 . 2 52 . 0 
Salzburg 3 . 0 9 . 7 48 . 6 49.5 
Steiermark 4.4 9 . 6 49.7 50.7 
Tirol -0.4 13.9 47 . 3 47.7 
Vorarlberg 2 . 4 7 . 8 52.9 50 . 4 
Wien 0.2 5.8 48 . 9 52 . 3 
Österreich 1.5 9 . 4 49.8 51.1 

8el den in Klammern gesetzten Werten liegt die hochgerechnete Zahl der betreffenden Gruppe unter 3.000. 
Werte . die auf Gruppengrö ßen unter 1 . 000 beruhen. werden nicht mehr ausgewiesen . 
1) FUr 1980 erlauben die Hi krozensua-Daten keine Trennung fUr Angestellte/Bee_te. 2) 1980: Unter 37 Stunden 
Quelle : Hauptverband der österrelchischen Sozialversicherungsträger: ÖStZ HlkrOlen&Us-Grundprogramm. 

-0.7 (4 . 5) 
0.2 (9 . 6) (2 . 4) 

-6.1 4.1 (-1. 5) 
-3.8 6.7 (-1.6) 
1.0 0.2 (0 . 0) 

-5 . 4 1.4 (-0.6) 
2.1 1.3 (-6 . 2) 

-5 . 0 2.8 (0 . 2) 
-13 . 9 8.3 (-0 . 1) 
-5.7 4.5 -0 . 5 

25.6 (0 . 5) 
21.3 -2 . 2 (0 . 0 ) 
21.5 3.0 -0 . 9 
23.0 2 . 4 ( -1. 6 ) 
20 . 1 2 . 1 ( -1. 3) 
16 . 1 7 . 0 ( -4 . 4 ) 
21.8 . 2 . 0 (-2 . 2 ) 
21.8 1.6 (-1. 7) 
6.8 0 . 6 -1.0 

15 . 7 2 . 1 -1.6 
- -- -
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EINKOMMENSENTWICKLUNG 1980/1989: ERGEBNISVERGLEICH JAHRESEINKOMMEN 
(OHNE LEHRLINGE) - VERKETTETE LOHNSTUFENSTATISTIK (STICHTAGSEINKOMMEN) 
1980 BIS 1987 EINSCHLIESSLICH DER LEHRLINGE. 

1. QuartU 

Median 

3 . QuartU 

1 . OUartU 

Median 

3 . QuartU 

1. OUartil 

Median 

3 . OUartil 

Arbeiter und Angeatelle Arbeiter Angeatell te 

inage.amt Hl!1nner Frauen zu.ammen l1änner Frauen zu •• mmen Männer 

Zuwacharaten 1980/1989 der auf den Versicherungstag standardis i erten Einkommen in % 

47.1 44.8 49 . 7 47.9 43.6 49.7 46.6 48 . 3 

47.9 45.4 50 . 9 46 . 2 43 . 2 48 . 9 49 . 7 49 . 8 

48.1 48.5 54 . 9 44 .1 43.2 49.5 50 . 3 47 . 7 

Zuwachsraten aus der Lohnatu f enstat i st i k (1980 - 1987) verkettet mit den neuen Einkomme n.stat i stiken 

(1987-1989 ) in :I: 

50 . 4 49 . 2 51.1 50 . 6 48 . 8 44 . 8 51. 0 52 . 8 

49.5 47 . 0 50 . 7 47 . 8 44 . 6 47 . 0 52. 0 52 . 1 

48.4 49 . 2 54 . 3 44 . 1 43 . 2 48 . 4 51.7 49 . 7 

Abweichung der verketteten Werte von den Jahreseinkommen (ohne Lehrl i nge) in ' - Punkten 

3.3 

1.6 

0 . 3 

4 . 4 

1.6 

0 . 7 

1.4 

-0.2 

-0 . 6 

2.7 

1.6 

0.0 

5.2 

1.4 

0 . 0 

- 4 . 9 

-1.9 

-1.1 

4 . 4 

2 . 3 

1.4 

4 . 5 

2 . 3 

2 . 0 

Quelle : Hauptverband der öaterreichiachen Sozialversicherung.träger ; eigene Berechnungen. 
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Übersicht 25 

BRUTTQ-EINKOMMEN DER BEAMTEN 1989 NACH DEZILEN 

.. , verdienen 1 ) Beamte2 ) 

im Monat weniger 

als .. Schilling insgesamt I1l1nner Frauen 

Schilling 

I 

I 
10 15.179 15.326 14 . 690 

1 

20 16.653 16.667 16.570 

25 17.286 17 . 258 17.370 

30 17 . 915 17 . 843 18.347 

40 19.352 19.135 20.156 

50 21. 068 20.832 21 . 790 

60 23.187 22 . 975 23.767 
I 

70 25.679 25 . 606 25 . 837 I 
75 27 . 428 27 . 500 27 . 313 

80 29.299 29.487 28 . 636 

90 . *) . *) . *) 

Zahl der Personen 286.788 220.962 65.826 

*) Die Höchstbeitragsgrundlage 1989 von 28.200 ergibt entsprechend 
der Darstellung lncl . Sonderzahlungen . hier eine ausweisbare 
Obergrenze von 32 . 900.- S 

1) Sozialversicherungsbeitragspflichtiges l1onatseinkommen einschließlich 
der Sonderzahlungen (. ein Zwölf tel des Jahreseinkommens). 

2) Beamte des Bundes von Bahn und Post sowie jene der Länder und Gemeinden. 
bis auf 41 . 000 Hänner und 33.000 Frauen ; Ausnahmen: Beamte der Gemeinden 
Wien und Graz. der Oberösterreichischen und Tiroler Landeslehrer. 
Landes- und Gemeindebediensteten. einiger Landeshauptstädte sowie 
die einiger kleinerer Gemeinden. 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherung.träger. 
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EINKOMMENSVERGLEICH DER BEAMTEN NACH BUNDESLÄNDERN (WOHNORT) 1989 

Beamte 
Bundesländer Beschäftigte mit HeBzahlen Beschäftigte mit einer 

einer Wochenarbeitazeit Österreich • 100 Wochenarbeitszelt 
über 40 Std. in % unter 36 std. über 40 Std . 

in % 

Hänner Frauen 

Arbeiter 

Burgenland 80.2 80 . 7 

Kärnten (5.3) 100.0 107 . 3 (14.0) 

Niederösterreich 7 . 8 89.2 84 . 0 (10 . 8) 

Oberö.terreich (5 . 5) 93.6 86 . 6 (12 . 8) 

Salzburg (10 . 3) 102 . 8 101.5 (13 . 9) 

Steiermark (3 . 8) 100 . 5 104 . 3 18.2 

Tirol (11. 6) 96 . 9 92.9 

Vorarlberg 105 . 3 88 . 5 

Wien 10 . 0 105 . 9 104.4 16.3 

Österreich 

(Medianeinkomme n i n ö S) 7.7 20.832 21 . 7 9 0 14.4 

Bei den in Klamme r n gesetzten Werten liegt d i e hoch gerechnete Zahl der betreffenden Gruppe unter 3.000. 
Werte. die auf Gruppe n grö ßen unter 1 . 000 beruhen . we r den n i cht mehr ausgewiesen . 

Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversiche r u n gsträ ger ; eStZ Mikr o zensus-Grundprogramm . 

in % 
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BRUTTO-EINKOMMEN DER BEAMTEN DER 
BAHN/POST 1989 NACH DEZILEN 

. . • , verdienen1 ) Verkehr . NachrichtenUbermittlung 

1m Honat weniger 

als .. Schilling insgesamt MKnner Frauen 

Schilling 

10 14 . 997 15.087 14 . 216 

20 16.255 16 . 381 15.010 

25 16 . 755 16 . 860 15.333 

30 17.228 17.363 15 . 823 

40 18.229 18.349 16 . 496 

50 19 . 206 19 . 319 17.373 

60 20 . 609 20 . 730 18 . 465 

70 22 . 367 22 . 511 20.014 

75 23 . 447 23 . 586 20 . 948 

80 24 . 789 24 . 916 22.461 

90 28 . 660 28 . 79 2 26 . 565 

Zahl der Personen 105 . 612 98 . 846 6 . 766 

ÜbersiCht 27 

1) Sozialversicherungsbeitragspflichtiges Monatseinkommen 
einschließlich der Sonderzahlungen ( 0 ein Zw~lftel 
des Jahreseinkommens) . 

Quelle: Hauptverband der ~sterreichi.chen Sozial­
versicherung.träger. 
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Anzahl der öffentlich Bediensteten des Bundes 
zum 1. Juli 1989 

GESAMT 
BT/AIIgem.Verwaitung 42.816 21,95" 
~ 

BTlHandw.Verwendung 3.871 1,9InI. 
Richter/Staatsanw. 1.977 1,01" 

Hochschullehrer 6.#7 3,3O'JI, 

BT/Schulaufsicht 211 0, 11" 

VBlIl-teilbesch.Vl 3.996 2,05" 

VBll-voIlbesch.Vl 10.878 5,58'tI. 

Wachebeamte 30.788 15,78'J6 

Berufsoffiziere 2.862 1,4'" 
VBI-"Angestellte" 30.022 15,39'11. 

Quelle: Personalinformalion6system des Bundes 
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Übersicht 29 

Bruttobezüge 1) der öffentlich Q.ediensteten des Bundes 2) (1.7.1989) 
(ohne OBB und PTV) 

Männer und Frauen zusammen 

1. Ouartil5) 2.0uartil7) 3.0uartiI8) 

Anzahl der Durch-9) Durch- Brullo- Durch- Brullo Durch- Brullo Durch-
Bedienste- schnllls- schnilis- verdienst schn.- verdienst sehn.- verdienst sehn.-

len brullo aller blsÖS aller bis ÖS aller bis ÖS aller 
6) 

Gehaltsgesetz 1956 

Allgemeine Verwaltung 42.816 22.276 42 15.616 34 19.144 39 25.314 46 

Handwerkl.Verwendung 3.871 14.837 45 13.029 40 14.187 46 15.787 48 

Richter/Staatsanwälte 1.9n 42, 138 43 31.300 30 > 40.000 - > 40.000 -
ordentl.Univ(Hochschul)-
Professoren 1.483 58.950 55 >35.000 - >35.000 - >35.000 

Universitätsassistenten 4.964 33.317 38 23.426 29 30.000 34 37.6n 40 

Bundeslehrer 20.858 37.370 43 28.549 36 34.309 41 43.581 45' 

Beamte der Schulaufsicht 211 53.546 55 47.872 46 >50.000 - >50.000 

Wachebeamte 30.788 20.835 36 16.053 27 20.015 32 24.274 39 

Berufsoffiziere 2.862 26.119 39 19.097 28 24.373 31 31.229 45 

Gehaltsgesetz insgesamt 109.830 25.988 41 

Vertragsbediensteten-
gesetz 1948 3) 

Entlohnungsschema I 
(·Angestellte") 30.022 13.1 65 34 11.696 29 13.2n 35 14.957 36 

Entlohnungsschema 11 
("Arbeiter") 12.102 12.102 42 6.826 42 11 .724 36 12.907 42 

Entlohnun!ilsschema IL 
(vOlibeSChafti~te 
Vertragslehrer 10.878 20.663 37 14.082 39 23.186 34 26.097 34 

Entlohnungsschema IIL 
(teilbeschätti9te 
Vertragslehrer) 3.996 12.800 31 8.489 33 12.748 28 19.045 29 

Vertragsbediensteten-
gesetz insgesamt 3)4) 58.765 14.335 36 

GESAMT 3) 195.462 20.296 38 12.539 32 17.303 36 25.580 39 

Quelle: Personalinformationssystem des Bundes 
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Fußnoten zu übersicht 29 

1) Die hier referierten Bruttobezüge inkludieren das 
Gehalt bzw. das Entgelt, alle Zulagen (außer der Haus­
haltszulage) und die wichtigsten Nebengebühren (z . B. 
für Überstunden) . Aufwandsentschädigungen werden nicht 
mitberücksichtigt . Der Stichtag für die Bezüge (inkl. 
Zulagen) und Nebengebühre n ist der 1 . 7.1989 . 

2) Post- und Bahnbedienstete sind hier nicht erfaßt. 

3) Die Ge samtzahl entspricht nicht der Summe der Subgrup­
pen, da einige Subgruppen in der Tabelle nicht extra 
a usgew i esen werden. 

4) Bei der Interpretation der Einkommensdaten vor allem 
der Vertragsbediensteten ist zu berücksichtigen, daß in 
diesen Subgruppen Tejlzeitbeschäftigungen in relevanter 
Zahl vertreten sind . Ca . 20 % aller Vertragsbedienste­
ten sind teilzeitbeschäftigt (ca. 10 % der Vertragsbe­
diensteten im Entlohnungsschema I, ca . 30 % der Ver­
tragsbediensteten in 11, ca. 30 % der Vertragsbe dien­
steten in I / L und ca . 45 % der Vertragsbediensteten in 
r:IlL. 

5) Das unterste viertel der Einkommensbezieher verdient 
weniger als • . . . öS. Bei der Berechnung der QuartilgrE~ n­
zen wird eine Gleichverte ilung der Einkommen innerhalb 
der Bruttobezugsstufen angenommen. 

6) Das Durchsc hnittsalter der Einkommensbezieher im 
1 _Quartil beträgt •.. Jahre. 

7) Das zweite Viertel der Einkommensbezieher verdient 
weniger als ••. ös. Oder in anderen Worten: Die Hälfte 
der Einkommensbezieher verdient weniger bzw. mehr als 
• _ . ös. 

8) Das dritte Viertel der Einkommensbezieher verdient 
weniger als ... ös bzw. das oberste Viertel verdient 
mehr als • . . ös. 

9) D~e Summe aller Bruttobezüge dividiert durch die Zahl 
der Einkommensbezieher. 
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Übersicht 30 

Bruttobezüge 1) der öffentlich Qediensteten des Bundes 2) (1.7.1989) 
(ohne OSS und PTV) 

Männer 

1. Quartil5) 2.Quartil7) 3.Quartil8) 

Anzahiller Dureh.9) Durch- Bruno- Durch· Bruno Durch· Bruno Durch· 
Be!llensle- schnlUs- schnlUs- verlliensl schn.- verlliensl sehn.- verlliensl sehn.-

len bruno aller blsÖS aller bis ÖS aner bis ÖS aller 
6) 

Gehaltsgesetz 1956 

Allgemeine Verwaltung 32.505 23.553 43 16.566 35 20.456 41 . 26.852 47 

Handwerkl.Verwendung 3.662 14.942 45 13.125 40 14.286 46 15.873 48 

Richter/Staatsanwälte 1.604 44.450 45 34.217 31 > 40.000 - > 40.000 -

ordentl.Univ(Hochschul)-
Professoren 1.404 59.367 55 > 35.000 > 35.000 - >35.000 

Universitätsassistenten 3.684 32.352 37 23.730 29 30.456 35 37.912 40 

Bundeslehrer 11.874 41 .617 44 31 .570 37 37.268 43 48.613 45 

Beamte der Schulaufsicht 194 53.445 55 47.352 46 > 50.000 . > 50.000 -
Wachebeamte 30.535 20.852 36 16.053 27 20.033 32 24.304 39 

Berufsoffiziere 2.682 26.119 39 19.097 28 24.373 31 31 .229 45 

Gehaltsgesetz insgesamt 88.144 26.155 41 

Vertrags bediensteten-
gesetz 1948 3) 

Entlohnungsschema I 
("Angestellte") 10.306 14.019 36 12.229 28 13.915 34 15.875 38 

Entlohnungsschema 11 
("Arbeiter") 4.354 13.499 40 12.015 31 13.045 44 14.333 45 

Entlohnun\ilsschema IL 
(VOlibeSChaftj~te 
Vertragslehrer 5.242 21 .578 39 11 .954 42 22.399 37 28.175 34 

Entlohnungsschema IIL 
(teilbeschäftigte 
Vertragslehrer) 1.451 12.076 33 8.075 36 11 .217 30 19.080 31 

VertragsbedIensteten-
gesetz insgesamt 3)4) 22.n5 16.206 37 

GESAMT 3) 133.462 21 .870 39 13.572 31 19.047 36 27.351 41 

Quelle: Personal i nformati onssystem des Bundes 

Fußnoten s i e he Übers icht 29 
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Übersicht 3 1 

Bruttobezüge 1) der öffentlich ~ediensteten des Bundes 2) (1.7.1989) 
(ohne OBB und PTV) 

~ 

1. Quartil5) 2.Quartil7) 3.Quartil8) 

Anzahl der Durch-9) Durch- Brutlo- Durch- Brutlo Durch- Brutlo Durch-
Bedlenste- sehnltls- schnltls- verdienst schn.- ver<1!enst schn.- verdienst sehn.-

ten brutto alter blsÖS alter bis OS alter blsÖS alter 
6) 

Gehaltsgesetz 1956 

Allgemeine Verwaltung 10.311 18.251 38 13.9n 31 15.919 36 20.263 40 

Handwerkl. Verwendung 209 12.994 46 12.071 43 12.498 46 13.666 48 

Richter/Staatsanwälte 373 32.198 36 26.186 28 31 .126 32 37.968 38 

ordentl,Univ (Hochschul)-
Professoren 79 51 .528 56 >35.000 - >35.000 - >35.000 -
Universitätsassistenten 697 30.492 36 22.000 29 27.2n 33 35.862 39 

Bundeslehrer 8.984 31 .757 42 25.815 30 30.289 36 36.061 45 

Beamte der Schulaufsicht 17 54.707 56 38.333 48 53.333 54 57.777 56 

Wachebeamte 253 18.749 39 16.000 28 18.428 37 20.454 40 

Berufsoffiziere - - - - - - - - -
GehaHsgese1zlnsgesamt 20.923 24.815 40 

Vertragsbediensteten-
gesetz 1948 3) 

Entlohnungsschema I 
("Angestellte" ) 19.716 12.718 33 11.455 29 12.979 28 14.643 36 

Entlohnungsschema 11 
("Arbeiter") 7.748 9.045 44 5.668 44 10.5n 46 12.044 42 

Entlohnun!;lse;chema IL 
(vollbeschafti ~te 
Vertragslehre r 5.636 19.812 35 15.055 36 20.471 32 24.588 32 

Entlohnungsschema IIL 
(teilbeschäfllgte 
Vertragslehrer) 2.545 13.212 29 8.711 29 13.509 29 19.020 29 

Vertrilgsbedlensteten-
gesetz Insgesamt 3)4) 35.990 13.151 36 

GESAMT 3) 61 .589 16.876 37 11 .557 35 14.269 34 21 .138 37 

Quelle: Personalinfonnationssystem des Bundes 

Fußno ten siehe Übersicht 29 
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Bruttobezüge der öffentlich Bediensteten des Bundes 
(ohne äßß und PlV) 

zum 1. Juli 1989 
Zahl der Personen 

100.000 

90.000 

80.000 

--- ------ --- -- -------- ---- --- -------- ------ ----- ---- -85~913---- ---- ------ ----- --- ---- ------ --- ---- -- ------- --- ----:- -- -- -----r-~--män nlieh-­

~ 
-~--weibliGh- ---

70.000 _[§§ ___ totaL ____ ___ _ 

60.000 

52.507 
1777 7 ] 

50.000 
44.348 

40.000 

30.000 ~- ---------------------"2:7 :003: -----------------------------------

20.000 
20.956 ß8888 
r 7 7 7 71 

19.742 , , , , " 

10.000 

546 ~ 
o 

bis ÖS 10.000 ÖS 10.001 - 20.000 ÖS 20.001 - 30.000 ÖS 30.001 - 50.000 ab ÖS 50.001 
Quelle: Personalinformationssystem des Bundes 
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Zahl der Personen 

50.000 I 

40.000 

35.129 

30.000 

20.000 

10.000 

o 

BruItobezüge der Beamten des .Bundes 
(Gehaltsgesetz 1956 - ohne ÖBB und PTV) 

zum 1. Juli 1989 

43.592 

35.866 

C>OO<XX>l _______ 29.258 ____________ t><XXXX>4 

24.032 

t><XXXX>4 -------18~59T------------KXXXXXI 

bis ÖS 20.000 ÖS 20.001 - 30.000 ÖS 30.001 - 50.000 
Que/le: Personalinformationssystem des Bundes 

~ männlich 

+~--weib1ich --­

~ total 

5.887 6.370 
~ 

483 

ab ÖS 50.001 
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Bruttobezüge der Vertragsbediensteten des Bundes 
(Vertragsbedienstetengesetz 1948 - ohne Ößß und PTV) 

zum ,. Juli 1989 
Zahl der Personen 

50.000 

40.000 
__________ ---------------- ---- _39,006 -------- ~ männlich ~ --------------- --------------------- --------- ------- -l~--weiblich--. - --

~ total 

30.000 

20.000 

11.458 

10.000 

172 9 181 
o 

bis ÖS 10.000 ÖS 10.001 - 20.000 ÖS 20.001 - 30.000 ÖS 30.001 - 50.000 ab ÖS 50.001 
Quelle: Personalinformationssystem des Bundes 
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Durchschnittsbezüge von Beamten der ''Allgemeinen Verwaltung" 

des Bundes nach Verwendungsgruppen (VWGR) 
zum ,. Juli 1989 

Durchschnittsbrutto 

50_000 ,,--------------------------------------------------------------------------------------------, 

40_000 

30_000 

20_000 

10_000 

o 

~ männlich 

--- 38"_231 --- ------- - - ------ ------ ---- - ---- - - - -------- - ---------------- - - - --- --- --------- ----- ----------- - ---------------------- 1 -~--WeibliGh----
I > > > > I 36_611 

l88l total 

24_767 
777771 

VWGR "A· VWGR ·S" VWGR ·C" VWGR "0" VWGR UG" (UO-Funkt_) 
Quelle: Personalinformationssystem des Sundes 
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Durchschnittsbruttobezüge der Vertragsbediensteten des Bundes 
Entlohnungsschema I r'Angestellte'')~ nach Entlohnungsgruppen (EGR) 

zum ,. Juli 1989 
Durchschnittsbrutto 

30.000 

~ männlich 

~ weiblich 

20.000 m}nn;ä ;-98= m mu uu uum m m m um u um uu um m m u u u u u m u m u u u uuu u u m u L ~ mt~t~lu u u u u 

13.000 

15.607 14.834 
14.2921888& 

""""'''' 7777 A11 .697 12.039 
""""lXXXX 

10.000 

o 
EGR "a" EGR "b" EGR"c" EGR"d" EGR "e" 

Quelle: Personalinfonnationssystem des Bundes 
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Durchschnitlsbrutlobezüge der Vertragsbediensteten des Bundes 
Entlohnungsschemall (''Arbeiter'1~ nach Entlohnungsgruppen (EGR) 

zum ,. Juli 1989 
Durchschnittsbrutto 

20.000 

I ~ männlich E2J weiblich ·!2ll total I 
15.793 

10.000 

o 
EGR ·p1 q EGR I p2" EGR "pa" EGR "p4" 

Quelle: Personalinforrnationssystem des Bundes 
EGR "p5" 
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Aufgliederung des Bruttobezuges der Bundesbediensielen (Iolal) 
nach Gehalt (Entgelt)~ Zulagen~ Nebengebühren (ohne ÖSS und PTV) 

(Gehalt und Zulagen vom September 1990, Nebengebühren vom Mal 1990j 

Bruttobezug in Tausend ÖS 

70 

60 

ID ~;~al~ I] Zulagen 0 Nebe~gebühren I 

50 ------ --- -- -- -- ---- --- ---- -- -- -- ------ -- ---- -- ---- ----- ---- -- --- ----- -- -- --------- -- -------- ----- --- --- --- -- ---- -- ----- -- --- ---- ----- ----- -- -- ---_.~ ~:-·7"""~::::--c-:r ------- -- --. .. . . .. . . . 

40 uuuuuuu _ u ______ u ______ u_u ______ u _______ nu ___ u ____ u_n_n __ uuuu _ _ uu_uuuu_uuu_uu_A · . · •••• r:"~_uu ______ un ___ <. 
.. . . 

::::::.: :::::::::~':~ : :':" ", ," 

30 
___________________________________________________ ___________ _______________ ... "".~.~.",.",.", . .,. . .,-. .,-. "" .. ";.'"' . . -c:. '"": 

20 
__________________________ _ u ________ u __ _ • • • ('~ 

10 

o 
15.000-15.999 ÖS 20.000-20.999 ÖS 30.000-30.999 ÖS 40.()()()..4().999 ÖS 5O.00Q-50.999 ÖS 

Quelle: Personalinformationssystem des Bundes 
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Aufgliederung des Durchschnittsbrutlobezuges der Sundesbediensteten 
nach Gehalt (Entgelt), Zulagen, Nebengebühren (ohne ÖSS und PTV) 

(Gehalt und Bezug vom September 1990, Nebengebühren vom Mai 1990) 
Durchschnittsbrutto in Tausend ÖS 

70 ~I ------------------------------------------------------------------------~ 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

ffiillU Nebengebühren 

[fu±I Zulagen 

-~---Gehalt- ------ - ----------­l2.J 

O.Univ(HS)-Prof. Richter/Staatslrlw. Bu1deslehrer Allgem.VerwaIt. ·A· Allgem.Verwalt."8· WllCt1ebeM1te Allgem.VerwaIt. "C" Hanwerld.Verwendung 

Quelle: Personalinformationssystem des Bundes 
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Über$icht 40 

DurchschnlttsbruttobBzüge der Beamten (GG56) nach dem Alter 
(O.Univ.(HS)-Professoren, Bundeslehrer, Allgemeine Verwaltung, Wachebeamte) 

zum 1. Oktober 1989 
Durchschnittsbrutto In Os 
75 .~ .-r-----.------.-----.------r-----~I ------.-----~ 

O.Uni .(HS)-Prol~oren +undesleh~r VWGRI"A" VWG ~ "B" I 
f- - --- --------- -------.---~- ------------j-----------;;}--------- t -----:--:-;*l;:-----~-~-~ --~---- ---;--

VWGR " , VWGR "0'1 wac~e I 
r- - --- --------- --... ,- . -.. -.•.• ------------ --·--.b-·-·- t----- ----T -~·-------- ------ ---\--

f-- ------------ - --- - --------- ------------ -------------L.----------- ----------- -~d--
i ~V··· :j 

70.000 

65.~ 

60.000 

55.000 

50.000 

r:::::::: :::: ::::: ::: J :: .. ~;" ,~:,t';:":': :::: ::: I 
45.000 

40.000 

35 .~ 
... - .' ~ ___ . ______________ . _________ . _______ ._. -= _______ :;_J' __ ________ _______ ___ _______ __ _______ ;;.A.~ __ 

.' -" , .... ' " .-
,, ' /,' / 0 ,''; .. ,' 

." "" r - --------- ---- ------------- ..... :--------"l. __________ ._ . -- ___________ ---".:'.. ------ __ ,.A.': _______ .-

-- Ir "" I "/ .. ,,. "" ;' ,,., 

c . .......... ; ... ,:::::/ <~ : ;O~,.:;~:~:,· ~ <:: ... ····· .f--
# ' ,. ,"' -

:.' .,.~". ,; -:. .,... ~--::.-:: - ~-. ~. --- -... .-. 
r· - --- --".:~,..:_-- ------#--.. ~-- ---~- ,,-~:..-- - ------------- ------------ - ----": .~-.. ;::-- ----- -------- --

.:' ~-- - "... . .. 
-,?, , " ~ ~ - - - - - _.-" 

c ' ':'~=~~:~;~:.~~=: :~~=~:~;:~.~:.:~: ~~ :::.::c:;~":;,.-. ,,<~: ..... 

3O.~ 

25.~ 

20.000 

15.~ 

25 30 35 40' 45 50 55 60 

Lebensalter in Jahren 

Quelle: PersonaJinformationssystem des Bundes 
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Übersicht 40.1 

DurchschnIttsbruttobezüge der Verfragsbed/ensle/en (VSG48) 
(Entlohnungsschemal/ "Angestellte") nach dem Alter 

zum 1. Oldo"-r 1989 
Durchschnittsbrutto in Os 
30.~ ,-.-----,-----,------r----~----~----_,------_, 

29.~ 

28.~ 

27.~ 

26.000 

25.~ 

24.000 

23.000 

22.000 

21.000 

20.000 

19.000 

18.000 

17.000 

16.000 

15.000 

14.000 

13.000 

I 
! I ! 

1- - ------------- - -- - -- -----j~ ----------h ---- ----- -q -- -- ---d4e-- ----r------ --- ---
I

-

1- - _____ _________ ___ ________ ------:::::-1 :::: ___ ::::~:::: __ :::-_:'?. :-_ ~ __ I I i ---- --------- ---r-
1-- ------------- -- - -- --- --- -- - ----------- ____ _________ 1. ____________ ------------ --- --- ------!- -

I I 

I .. 

r: : :::::::: ::: ::: ::::: :::: ::::: ::::: : :::::::~:I::;::: I 

: ~~~:::::::~.;;::::; ' ::: ,:<1 
: .. ' " ______ . _________________________________________ -;. ... : ... ______ ___ ____ __ ....-L' ______ _ ______ ______ __ _ 

,,' .' 
.' 

~ 

12.000 1-- --": -": -": -': -': -~ I>' ~~~",~~~-----""Ir-:--~-------- ------------- ------------ ------------- --

11 .000 

25 30 35 40 45 50 

Lebensalter in Jahren 
QueUe: Personallnfonnationsaystem des Bundes 

55 60 
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VERTEILUNG DER AKTIVEINKOMMEN DER POSTBEDIENSTETEN 

Anzahl Durchschnitts Durchschnitts- 1. Quartil 2. Quartil 3. Quartil 
einkommen alter 

Postbeamte 46.063 19.140 41 15.540 17.840 21. 680 
männlich 39.231 19.490 42 15.830 18.075 21. 965 
weiblich 6.832 16.730 38 14.220 16.230 19.990 

Vertragsbe-
dienstete 1+11 18.657 11.770 31 8.480 11.690 12.460 

männlich 9.688 13.750 26 12.260 13.550 15.110 
weiblich 8.969 9.630 37 6.110 9.970 13.350 

------- .-"---- _ ._-- ---- -- - ___ J 
Quelle: Generaldirektion fUr die Post- und Telegraphenverwaltung; eigene Berechnungen. 
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Übersicht 42 

Beamte 

PT 1 

PT 2 

PT 3 

PT 4 

PT 5 

PT 6 

PT 7 

PT 8 

PT 9 

DURCHSCHNITTLICHE BRUTTOBEZÜGE DER POSTBEDIENSTETEN 

(in ÖS) 

Männer 

45.550 

36.880 

28.750 

21.920 

20.390 

19.090 

17.000 

17.070 

14.460 

Vertragsbedienstete 

Angestellte 

a 
b 

c 
d 

e 

Arbeiter 

pl 

p2 

p3 

p4 

p5 

42.890 

16.710 

14.640 

13.710 

12.560 

14.810 

14.260 

12 . 540 

13.820 

11. 300 

Frauen 

31.520 

25.180 

17.450 

16.250 

15.830 

17.810 

15 . 430 

13.300 

19.620 

13.550 

11.730 

9.730 

8.630 

13.480 

10.430 

7.390 

7 . 450 

Quelle: Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung; eigene 
Berechnungen. 
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BEZOGE DER AKTIVEN LANDESBEDIENSTETEN KÄRNTENS (IN ÖS) 
Insgesamt 

Anzahl rfJ Einkommen 1. Quartil 2. Quartil 

Verwaltungsbeamte1 ) 27.247 18.619 23.998 
Verw.Gruppe A 355 42.345 33.438 41.011 

B 574 27.763 21. 644 26.690 
C 509 19.827 15.800 18.593 
D 91 16.519 13.920 16.335 
E - - - -

Beamte in handwerk-
licher Verwendung 74 21.683 18.219 20.554 

Pragmatisierte Lehrer 4035 24.628 20.109 23.455 

Vertragsbedienstete2 ) 
im Entl.Schema I 866 16.252 13.645 15.488 

Vertragsbedienstete 
im Entl.Schema 11 1201 15.577 13.670 15 . 992 

Vertragslehrer I/L 938 19.604 16.500 17.923 
Vertragslehrer II/L 719 13.222 8.568 16.151 
Landeskrankenanstalten 20.592 15.302 18.397 
- Ärzte 648 ' 36.256 16.661 34.548 
- Pf1ege- und med. techn·. 

Personal 2787 20.747 18.200 20.311 
- Verwaltungs- u. 

Betriebspersonal 1920 15.082 13.238 14.698 

1) Hohetta- und Prl •• tvlrtachaftaverwaltung ; ohne Land •• krankenanatalten 

2) Ohn. Vertrag.bedieneta t . dar Lande.kranken.nat.lten 

OUelle : Aa~ dar •• rntnar Land •• regierung ; eigane Berechnunge.n . 

3. Quartil 

32.814 
49.815 
32.244 
23.219 
18.476 

-

22.911 

27.709 

18.157 

17.871 
20.966 
17.635 
21.978 
50.176 

22.638 

16.255 
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BEZÜGE DER AKTIVEN LANDESBEDIENSTETEN KÄRNTENS (IN ÖS) 

Männer 

Anzahl I/l Einkommen 1. Quartil 2. Quartil 

verwaltungsbeamte1 ) - 29.421 '20.327 26.462 
Verw.Gruppe A 324 43.195 33.660 43 . 170 

B 461 28.420 22.070 27.349 
C 270 21.564 16.994 20.435 
D 57 17.012 14.163 16.687 
E - - - -

Beamte in handwerk-
licher Verwendung 74 21. 683 18.219 20.554 

Pragmatisierte Lehrer 1390 28.243 23.408 26 . 756 

vertragSbedienstete2 ) 
im Entl. Schema I 429 17.740 14.398 16.517 

Vertragsbedienstete 
im Ent1.Schema 11 884 17.139 15.432 16.921 

Vertrags1ehrer I/L 323 22.353 17.342 20.263 
Vertrags1ehrer II/L 223 10.974 5.154 9.180 
Landeskrankenansta1ten - 25.246 15.810 18.769 
- Ärzte 455 39.621 17.682 39.715 
- Pflege- und med.techn. 

Personal 433 20.794 17 . 560 20.247 
- Verwaltungs- , u. 

Betriebspersona1 565 17.081 14.369 16 . 198 

-~-

1) Hohelta - und Pr1 .audrtach.tt • ., • ....,altung : ohne Land •• k rankananata l tan 

2 ) Ohn. Vertrag.bedienetate dar Land •• kranken..". t altan 

Ova ll . : bt dar •• rn t nar Land •• raglar\ll\9 : a i gene lIerechnungen . 

3. Quartil 

I 
35.152 
50.364 
32.872 
25.027 
19.191 

-
22.911 

32.071 

19.959 

18.446 
25.080 
17 . 623 
26 . 123 
53.762 

23.310 

18.437 

I 

I 

I 
I 

I 
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BEZOGE DER AKTIVEN LANDESBEDIENSTETEN KÄRNTENS (IN ÖS) 

Frauen 

Anzahl !/l Einkommen 1. Quartil 2. Quartil 

verwaltungsbeamte1 ) - 20.706 15.812 18.598 
Verw.Gruppe A 31 33.462 27.390 33.373 

B 113 25.079 19.534 24.003 
C 239 17.866 15.306 16.795 
D 34 15.692 13.622 15.472 
E - - - -

Beamte in handwerk-
licher Verwendung - - - -

Pragmatisierte Lehrer 2645 22.728 19.303 21.870 

Vertragsbedienstete2 ) 
im Ent1. Schema I 437 14.792 13.205 14.553 

Vertragsbedienstete 
im Entl.Schema 11 317 11. 220 9.791 12.084 

Vertrags lehrer I/L 615 18.159 16.357 17.421 
Vertragslehrer II/L 496 14.233 11.955 16.518 
Landeskrankenanstalten - 18.860 15.097 18.275 
- Ärzte 193 28.325 15.929 18.282 
- Pf1ege- und med.techn. 

Personal 2354 20.738 18.291 20.317 
- Verwa1tungs- u. 

Betriebspersonal 1355 14.248 12.999 14.294 

1) Hohe I ta- und Prt •• tv.1 rtac:hatt ••• rval tung: ohne Land •• krankenanat.l ten 

2) Ohne Vertrag.bedien.tet. der Land •• krankenanatal ten 

OUall. : IWt dar ItMrntn.r Land •• regierung ; elgane Berechnungen . 

3. Quartil 

24.144 
36.312 
30.600 
19.862 
17.278 

-

-

25.340 

16.672 

13.467 
18.841 
17.640 
21.513 
39.012 

22.578 

15.562 
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BEZOGE DER AKTIVEN LANDESBEDIENSTETEN BURGENLAND (IN ÖS) 

Insgesamt 

Anzahl I/> Einkommen 1. Quartll 2. Quartil 

Beamte d.a11g.Verwa1tg. 1 ) 611 29.186 19.930 26.493 
Verw.Gruppe A 165 42.556 32.110 39.376 

B 259 27.646 22.649 27.171 
C 173 19.963 16.609 18.913 
D 14 14.061 13.119 13.639 
E - - - -

Beamte in handwerk-
licher Verwendung 20 25.273 20.440 23.972 

Pragmatisierte Lehrer 37 33.464 25.585 31. 829 

vertragsbedienstetr im Ent1.Schema I ) 583 16.408 13.162 15.557 
Vertrags bedienstete 

im Ent1.Schema 11 1 ) 893 16.208 15.104 16.709 
Vertrags lehrer I/L 34 20.785 14.578 20.704 

Kranken-/Pf1egeansta1ten 
- VB-I 884 21.272 17.566 19.170 
- VB-II 352 15.707 14.488 15.241 

1) Lande.bedlen.t.te ohne Land •• krank.n- und rtlegeanetal ten 

QUelle : bt der lurganlAndSaehen Land •• regierung : e igene Berechnungen . 

3. Quartll 

34.300 
50.884 
31. 864 
23.116 
15.328 

-
29.649 

39.409 

19.382 

18.110 
26.133 

22.058 
16.580 
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BEZOGE DER AKTIVEN LANDESBEDIENSTETEN BURGENLAND (IN ÖS) 

Männer 

Anzahl IP Einkommen 1. Quartil 2. Quartil 

Beamte d.allg.verwaltg. 1 ) 511 30.802 21.623 28.110 
Verw.Gruppe A 156 43.195 33.199 40.042 

B 224 28.349 23.598 28.121 
, C 123 20.628 17.680 20.211 

D 8 14.269 13.354 13.876 
E - - - -

Beamte in handwerk-
licher Verwendung 20 25.273 20.440 23.972 

Pragmatisierte Lehrer 25 36.515 28.005 33.758 

vertragSbedienstety 
im Entl.Schema I ) 231 19.165 15.438 19.197 

Vertragsbedienstete ) 
im Entl.Schema 111 740 17.238 15.886 17.127 

Vertrags lehrer I/L 16 21.887 12.163 22.805 

Kranken-/Pflegeanstalten 
- VB-I 239 25.463 18.461 21.027 
- VB-II 81 17.792 15.595 17.364 

- - - ---L ___ ---- - - - --- -- - -----

1) Land •• bedien.t.et. ohne Land •• kranken- und ptleg •• natal ten 

<).Iell .. : Aat der lurgenlllndJ.aehen Lande.regt.nm9 : eIgene '.recMW'lge.n. 

3. Quartil 

36.007 
51. 058 
32.762 
23.902 
15.385 

-
29.649 

42.154 

22.543 

18.383 
29.806 

28.217 
19.263 
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BEZOGE DER AKTIVEN LANDESBEDIENSTETEN BURGEN LAND (IN ÖS) 

Frauen 

Anzahl rp Einkorrunen 1. Quartil 2. Quartil 

Beamte d.allg.verwaltg. 1 ) 100 20.925 15.889 18.733 
Verw. Gruppe A 9 31. 476 22.496 26.102 

B 35 23.146 18.310 24.562 
C 50 18.327 15.406 16.871 
D 6 13.783 - -
E - - - -

Beamte in handwerk-
licher Verwendung - - - -

Pragmatisierte Lehrer 12 27.109 22.384 25.160 

vertragsbedienstetI im Entl.Schema I ) 352 14.598 12 . 695 14.062 
Vertragsbedienstete 

im Ent1.Schema 111 ) 153 11.230 9.169 10.404 
Vertragslehrer I/L 18 19.806 15.869 19 . 474 

Kranken-/Pf1egeansta1ten 
- VB-I 645 19.718 17.471 18.818 
- VB-lI 271 15.084 14.359 15.013 

1) Lande.bedien.tat. ohne L.nde.kr.nken~ und Pflegeanatalten 

gualle : Aat dar lurgenlln<Uac:hen Land •• regterung ; algene aaractul\,angen . 

3. Ouartil 

25.410 
39.821 
26.651 
19.170 

-
-

-

32.388 

16.526 

14.155 
23.330 

20.951 
15.713 
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- 454 - Übersicht 49 

Ruhebezüge 1) (ohne ÖSS und PTV), (1.12.1989) 

Männer und Frauen 

1.0uartU2) 2.0uartiI3) 3.0uartiI4) 

Anzahl der Durch.6) Durch.5) Brutto· Durch· Brutto Durch· Brutto Durch· 
Personon schnllls· schnitt I. verdienst sehn.' ver~enst sehn.' verdienst sehn.' 

brutto Pens.· blSÖS Pens· bis S Pens· blsÖS Pens· 
anfalls, anfalls, anfallS· anfalls· 

aller aller aller aller 

Allgemeine Verwaltung 18.747 22.484 59 15.611 54 19.056 59 26.656 60 

Handwerkl . Verwendung 1.564 12.788 58 11 .311 56 12.464 57 13.990 59 

Richter jStaatsanwälte 648 49.083 62 41 .888 58 > 45.000 >60 > 45.000 >60 

ordentl .Univ(Hochschul). 
Professoren 414 60.807 68 57.536 67 > 60.000 > 60.000 -
Universitätsassistenten 74 34.827 59 29.333 45 36.590 59 41.304 64 

Bundeslehrer 6.098 35.263 60 32.581 56 35.927 60 40.918 61 

Beamte der Schulaufsicht 267 42.379 63 38.155 63 41 .970 63 43.211 63 

Wachebeamte 14.602 19.439 60 17.777 47 19.941 59 21 .784 60 

Berufsoffiziere 880 31 .535 62 26.116 55 30.288 62 35.476 62 

GESAMT~l 46.019 23.597 .60 16.393 54 20.454 59 28.446 60 

Quelle: Personalinformationssystem des Bundes 
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Fußnoten zu übersicht 49 

1) Der hier ausgewiesene Ruhebezug besteht aus dem Ruhe­
genuß und den nach dem Pensionsgesetz 1965 gebührenden 
Zulagen (z.B. Hilflosenzulage, Ruhegenußzulage aus der 
Wachdienstzulage, Nebengebührenzulage etc.), ausgenom­
men jedoch die Haushaltszulage. Bei der Bemessung des 
Ruhegenusses sind die nach den einschlängigen Rechts­
vorschriften als ruhegenußfähig erklärten Zulagen ( 
z.B. Verwendungszulage, Verwaltungsdienstzulage, etc.) 
berücksichtigt. Entsprechendes gilt auch für die Wit­
wen(r)versorgungsbezüge. 

2) Das unterste Viertel der Empfänger von Ruh e bezügen 
erhält weniger als ... öS. 

3) Das zweite Viertel der Empfänger von Rllhe be z iigen erhält 
weniger als ... öS. Oder mit anderen Worten: Die Hälfte 
der Empfänger von Ruhebezügen erhält weniger bzw. mehr 
als ... ÖS (Median). 

4) Das dritte Viertel der Empfänger von Ruhebezügen erhält 
weniger als .•. öS bzw. das oberste Viertel der Empfän­
ger von Ruhebezügen erhält mehr als ... öS. 

5) Im Personalinformationssystem des Bundes wird das 
Pensionsanfallsalter erst seit einigen Jahren für die 
Pensionseintritte erfaßt und umfaßt jetzt ca. die 
Hälfte der Empfänger von Ruhebezügen. Das in den Tabe l­
len angegebene Pensionsanfallsalter gilt also konkre­
terweise nur für die Personen, die seit Beginn der 80er 
Jahre in den Ruhestand eingetreten sind. 

6) Die Summe aller Ruhebezüge dividiert durch die Zahl der 
Ruhebezugsempfänger. 

7) In der Gesamtzahl sind auch ca. 2000 Ruhebezüge aus 
anderen Rechtsordnungen inkludiert: z.B. ca. 1000 
Ruhebezüge aufgrund des Tabak-Pensionsstatuts (durch­
schnittlich ca. S 7.000,-) und ca. 500 Ruhebezüge 
aufgrund der Salinenpensionsordnung (durchschnittlich 
ca. S 12.000,-). 
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Übersicht 50 

Ruhebezüge 1) (ohne öee und PTV), (1.12.1989) 

Männer 

1. Quartil2) 2.QuartiI3) 3.QuartiI4) 

Anzahl der DurChß) DurCh-5) Brullo- Durch- Brullo Durch- Brullo Durch-
Parsonen SChnitls- sehnlill. ver<ßensl sehn.- verdiensl sehn.- ver<ßenst sehn.-

brutlo Pans.- bis S Pans- bis ÖS Pans- bis S Pens-
anfalls- anfalls- anfalls- anfalls-

aller aller aller aller 

Allgemeine Verwaltung 14.035 24.193 60 16.763 56 20.526 60 28.829 61 

Handwerkl.Verwendung 1.398 13.079 58 11.605 56 12.924 59 14.249 60 

Richter jStaatsanwälte 638 49.279 63 42.014 59 47.632 63 55.644 63 

ordentl.Univ(Hochschul)-
Professoren 383 61 .544 68 59.508 66 >60.000 - > 60.000 -
Universitätsassistenten 53 35.763 60 31.000 41 37.812 58 43.000 64 

Bundeslehrer 3.568 37.734 61 32.987 59 38.148 60 44.263 61 

Beamte der Schulaufsicht 244 42.441 63 38.260 63 42.240 63 47.120 63 

Wachebeamte 14.488 19.478 60 17.826 47 19.963 59 21.797 60 

Berufsoffiziere 880 31.535 62 26.116 55 30.288 62 35.476 62 

~ 

GESAMT 37.228 24.220 60 17.239 55 20.776 60 28.286 60 

Quelle: Personal i nformati onssystem des Bundes 

Fußnote siehe Übersicht 49 
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Übersicht 51 

Ruhebezüge 1) (ohne öse und PTV), (1.12.1989) 

~ 

1. QuartU2) 2.QuartU3) 

Anzahl der Durch.6) Durch_5) Brullo- Durch- Brullo Durch-
Personen schnnts- schnill/. verdienst sehn.' verdienst schn.-

brullo Pens.- blsÖS Pens- bis ÖS Pens-
anfalls- anfalls- anfalls-

aner aner aner 

Allgemeine Verwaltung 4.712 17.393 58 13.323 51 16.302 58 

Handwerkl.Verwendung 166 10.332 58 9.354 55 10.200 58 

Richter jStaatsanwälte 10 36.522 47 >35.000 - > 35.000 -
ordentl .Univ(Hochschul)-
Professoren 31 51 .707 67 > 35.000 - > 35.000 -
Universitätsassistenten 21 32.467 57 28.000 - >35.000 -
Bundeslehrer 2.530 31 .n6 59 27.875 54 32.948 59 

-
Beamte der Schulaufsicht 23 41 .726 62 > 35.000 - > 35.000 -
Wachebeamte 114 14.393 53 10.200 - 14.285 

Berufsoffiziere - - - - - -

GESAMT' 8.791 20.958 58 12.140 53 17.884 57 

Quel le: Personalinfonmat ionssystem des Bundes 

Fußno t en si ehe Übe r sicht 4 9 

3.QuartU4) 

Brul10 Durch-
verrsst schn.-
bis S Pens-

anfalls-
aner 

21 .022 59 

11 .040 59 

> 35.000 -

> 35.000 -
> 35.000 -

37.324 61 

> 35.000 -
18.250 -

- -

29.058 58 
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Ruhebezüge (Durchschnitlsbruttopensionen), ohne ÖSS und PTV 
zum ,. Ju1/1989 

Zahl der Personen 
30.000 

20.000 + ------------- -- ------------------------- ---------- -- 1-9.425------------- -------------------------------------------

15.507 

10.000 

o 
bis OS 10.000 Os 10.001 - 20.000 OS 20.001 - 30_000 OS 30.001 - 50.000 

Quelle: Personalinfomlalionssystem des Bonde6 

~ männlich 

~ weiblich 

~ total ., 
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Übersicht 53 
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Witwenversorgungsbezüge (Durchschnittsbruttopension) 
(ohne ÖBB und PTV) 

zum 1. Jul/1989 
Zahl der Personen 

14.000 I 

13.000 

12.000 

11 .000 

10.000 

9.000 

8.000 

7.000 

6.000 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

o 

.. .. . . .. .. . . 12.7~ ···· · ·· ··.··· ·· .. · ...... ·· ...................... . ................................................ . ........ . . . ....... . 
:; :; :; :; :; :; I 

·········· · ·· ·· ·· · ··· 2 .622··· · · · ·········· · ········ · ·· ..... 
1/77 7 7 7 j 

······················018· 
~ 1 

bis OS 10.000 OS 10.001 - 20.000 Os 20.001 - 30.000 Os 30.001 - 50.000 ab OS 50.001 
Quelle: Personalinformationssystem des Bundes 
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Pensionierungsaller der Ruheslandsbeamten des Bundes 
Neuanfälle im Jahre 1989 

(ohne aBB und PlV) 

50-54: 203 9, 14% 
bis 49: 175 7,88% 50-54: 

57-58: 243 10,95% /' 

55-56: 40 9,55% 

.. 63-64: 148 6,67% 

MÄNNER 

50-54: 271 10,27% 
55-56: 205 7,77% 

bis 49: 240 9.09% 

57-58: 280 10,61% 

, 63-64: 11 2,63% 

., 61-62: 56 13,37% 

59-60: 114 27,21% 

FRAUEN 

. , 63-64: 159 6,03% 

Quelle: PersonaJinformationssystem des Bundes 
GESAMT 
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VERTEILUNG DER RUHEGENUSSBEZOGE UND DER WITWENVERSORGUNGSBEZOGE BEI POST UND ÖBB 

Anzahl 1. Ouartil 2. Ouartil 3. Ouartil 

Post 
Ruhegenußbezüge 21.385 13.030 14.970 19.650 
- männlich 16.125 11. 500 14.930 17.800 
- weiblich 5.260 13 . 300 14.980 19.280 
Witwen/Witwer 11.032 6.480 7.780 9.690 

ÖBB 
12490 RUhegenußbezü~11) 43.207 15360 19100 

Witwen/Witwer 28.854 6.450 8.040 9.630 

1) davon 842 Frauen 
2) davon 11 M8nner 

Ouelle: Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung; Personalinformationssystem der 
ÖBS ; eigene Berechnungen. 
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RUHEGENUSSBEZOGE DER LANDESBEDIENSTETEN KÄRNTEN (IN ÖS) 

Anzahl q; Bezug 1. Quartil 2. Quartil 

Verwaltungsbeamte 724 28.966 20.792 25.828 
- männlich 542 31.366 22.448 29.691 
- weiblich 182 21. 845 18.579 21.381 

Pragmatisierte Lehrer 1680 26.412 23.898 26.648 
- männlich 662 30.311 27.112 29.536 
- weiblich 1018 23.876 21.984 24.250 

VERSORGUNGSBEZOGE DER LANDESBEDIENSTETEN KÄRNTEN (IN ÖS) 

Anzahl rp Bezug 1. Quartil 2. Quartil 

Verwaltungsbeamte 447 14.534 9.009 13.171 

Pragmatisierte Lehrer 452 13.211 7.892 15.700 

- ---

OUelle : ~t der Klrntner Land •• regierung; .lgene •• rechnungen . 

3. Quartil 

36.087 
38.564 
25.229 

29.795 
33.486 
26.932 

3. Quartil 

19.520 

17.760 
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RUHEGENUSSBEZÜGE DER LANDESBEDIENSTETEN BURGENLAND (IN ÖS) 

Anzahl rf> Bezug 1. Quartil 2. Quartil 

. Beamte der a11g. Verwaltg. 301 29.399 20.515 25.675 
- männlich 261 31.115 21.340 28.169 
- weiblich 40 18.204 16.189 18.729 

------ - -- ---

VERSORGUNGSBEZÜGE DER LANDESBEDIENSTETEN BURGENLAND (IN ÖS) 

Anzahl rf> Bezug 1. Quartil 2. Quartil 

Beamte der a11g. Verwaltg. 168 14.033 9.194 12.772 
'------- ----- '--- -- --- ----- - -- ----- - -----

Quelle : Aat der Burg e:nländ15c hen Lande.regierung : eigene Berechnungen . 

3. Quartil 

36.115 
37.469 
20.730 

3. Quartil 

18.057 
'----
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Übersicht 58/1 

DURCHSCHNITTLICHER RUHEGENUSS DER LANDESBEAMTEN KÄRNTEN 

Männer Frauen Insgesamt 

Verwendungsgruppe A 43.250 36.390 42.920 
B 32.950 26.890 31.730 
C 22.200 21.180 21. 780 
D 17.280 14.910 16.340 
E 11.140 7.790 8.270 

DURCHSCHNITTLICHER RUHEGENUSS DER LANDESBEDIENSTETEN 
BURGENLAND 

Männer Frauen 

Verwendungsgruppe A 47.640 31. 450 
B 30.820 25.430 
C 21.170 19.720 
D 17.090 13.040 
E 13.020 -

-

Quelle: Amt der Kärntner Landesregierung; 
Amt der Burgenländischen Landesregierung; 
eigene Berechnungen. 

Insgesamt 

47.170 
30.610 
20.890 
15.180 
13.020 
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EINKÜNFTE (NACH AUSGLEICH MIT VERLUSTEN) NACH EINKUNFTSARTEN 

Anteil der Fällel ) Anteil der Einkünfte Durchschnittliche 
in \ aller (nach Ausgleich Einkünfte je Fall 

er faßten Fälle mit Verlusten) 

Einkunftsarten 1985 1986 1985 1986 1985 1986 

Land- und Forstwirtschaft 6.3 5.7 1.6 1.4 40.210 41.530 

selbständige Arbeit 9.3 9.6 17.5 17.5 299.090 305.320 

Gewerbebetrieb 24.0 24.1 31.9 30.6 211. 950 211.940 

nichtselbständige Arbeit 32.5 33.2 40.7 41.8 199.840 210.630 

Kapitalvermögen 6.8 6.7 2.3 3.1 54.120 76.750 

Vermietung und Verpachtung 15.5 15.4 3.6 3.4 37.610 37.080 

Sonstige Einkünfte 5.6 5.3 2.3 2.2 65.620 69.060 

1) Zahl der er faßten Fälle der Einkünfte aus den sieben Einkunftsarten übersteigt die Zahl der Ein­
kommensteuerpflichtigen bei weitem. Das bedeutet, daß beim überwiegenden Teil der Veranlagten 
das steuerpflichtige Einkommen aus zumindest zwei Einkunftsquellen stammt. 

Quelle:Einkommensteuerstatistik 1985, 1986; Österreichisches Statistisches Zentralamt; eigene 
Berechnungen. 
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Übersicht 60 

VERTEILUNG DER EINKOMMENSTEUERPFLICHTIGEN 

EINKOMMEN VOR UND NACH STEUERN 1986 

Schichtung der Einkommen­
steuerpflichtigen nach 
der Einkommenshöhe 

Anteil am gesamten 

unterstes Zehntel 

2. Zehntel 

3. Zehntel 

4. Zehntel 

5. Zehntel 

6. Zehntel 

7. Zehntel 

8. Zehntel 

9. Zehntel 

oberstes Zehntel 

oberstes Hundertstel 

Statistische Kennzahlen 

Variationskoeffizient 

Gini-Koeffizient 

Atkinson-Koeffizient (E=2) 

steuerpflichtigen Einkommen in 
vor Steuer nach Steuer 

1.6 2.2 

2.5 3.5 

3.2 4.4 

4.0 5.3 

4.9 6.3 

6.0 7.4 

7.5 8.8 

9.8 10.8 

14.4 14.2 

46.2 36.9 

17.4 13.0 

vor Steuer nach Steuer 

2.773 2.111 

0.551 0.447 

0.580 0.447 

Quelle: Einkommensteuerstatistik 1986 Österreichisches Statistisches 
Zentralamt; eigene Berechnungen. 

t 
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Mikrozensus 
Juni 1989 

einzig verfüg­
bare Quelle 
f ür Haushalts­
einkoomen 
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6. Die Nettoeinkommen aus unselbständiger Arbeit 

6.1. Datenbasis 

Im Rahmen des Mikrozensus-Sonderprogramms vom Juni 

1989 wurde wieder an alle unselbständig Beschäftigte 

die Frage nach dem monatlichen Nettoeinkommen ge­

stellt. Die im Mikrozensus erhobenen sozialstatisti­

schen Merkmale - z.B. die berufliche Tätigkeit oder 

Schulbildung - ermöglichen eine Reihe von Befunden zu 

bestehenden Einkommensungleichheiten, die aus den 

übrigen Quellen zur Einkommensverteilung nicht ab­

leitbar sind. 

Die Angaben über die Arbei tszei t erlauben Aussagen 

über die Einkommenssituation bei gleichem Arbei ts­

volumen, sodaß die Einflüsse von Teilzei tarbei t , und 

Überstunden bereinigt werden können. Darüber hinaus 

stehen aus diesem Mikrozensus Angaben über die Anzahl 

der pro Jahr erhaltenen Monatsbezüge zur Verfügung: 

Die günstigere steuerliche Behandlung des 13. und 14. 

Monatsgehalts und die Einkommensausfälle durch 

Saisonarbei tslosigkei t (z. B. im Bauwesen, im Beher­

bergungs- und Gaststättenwesen und in der Land- und 

Forstwirtschaft) wurden wie 1987 in den Berechnungen 

berücksichtigt. Die ausgewiesenen Nettoeinkomm~n sind 

auf ein Vierzehntel des Jahreseinkommens standar­

disiert. 

Die Einkommensdaten aus dem Mikrozensus stellen zudem 

seit 1973 d i e einz ige verfügbare Quelle fü r die Be­

rechnung von Haushaltseinkommen dar; zusätzlich zur 

absoluten Höhe der Haushaltseinkommen werden 

(erstmals in zwei Brechungsvarianten) nach der Haus­

haltsgröße und -zusammensetzung standardisierte Pro­

Kqpf-Einkommen ausgewiesen. (Auch die Haushai tsein-
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kommen repräsentieren jeweils ein Vierzehntel des 

Netto-Jahreseinkommens.) 

Die Auskunftsbereitschaft zum Einkommen betrug 1.989 

bei den befragten unselbständig Beschäftigten rund Auskunfts-
berei tschaft : 

70 % (1985: 73 %). Nach Bundesländern lag die Beant- 70 % 
wortungsquote im Burgenland und in Kärnten bei rund 

vier Fünftel, in Oberösterreich und in der Steiermark 

bei drei Viertel, in Tirol, Wien, Niederösterreich 

und Salzburg bei zwei Drittel und in Vorarlberg bei 

nur 56 %. Die Antwortbereitschaft bei der Einkommens-

frage war bei den am besten verdienenden Schichten 

wesentlich niedriger als im mittleren und unteren Be-

reich der Einkommensverteilung: in den oberen Schich-

ten ist daher die Aussagekraft der Daten einge-

schränkt, und auch die insgesamt bestehende Ungleich-

heit der Einkommenssituation wird unterschätzt. 

Rechnet man die Bruttomedianeinkommen für Arbeiter 

und Angestellte aus den Einkommensstatistiken des 

Hauptverbandes der österreichischen Sozialversi-

cherungsträger für das Jahr 1989 auf Nettoeinkommen 

(ohne Einbeziehung von Steuerabschreibungsmöglichkei­

ten) um, so zeigt der Vergleich mit den (entsprechend 

adaptierten) Einkommensdaten aus dem Mikrozensus fol­

gendes Bild: 

Arbeiter insgesamt 
männlich 
weiblich 

Angestellte insgesamt 
männlich 
weiblich 

Median der Nettoeinkommen 1989 
(Zwölf tel der Jahreseinkommen) 

Mikrozensus 

11. 310 
12.240 
8.220 

13.100 
16.210 
11. 250 

Hauptverband 
der SV-träger 

12.029 
13.643 

9.256 

14.483 
18.424 
12.021 

Mikrozensus­
daten liegen ca . 
10 % unter den 
Hauptverbands­
daten 
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mi t tleres 
monatliches 
Net t oeinkommen: 
S 11.700,-

- 470 -

Die mittleren Einkommen aus dem Mikrozensus liegen 

also um 6 bis 12 % unter den Vergleichswerten: diese 

Untererfassung dürfte zum größeren Teil auf Antwort­

verweigerungen zurückgehen, darüber hinaus ist in Be­

fragungen auch an nur schwer erfaßbare Ei~ommensbe­

standteile (aus unre gelmäßig geleisteten Überstunden, 

Prämien und ähnlichem) zu denken. 

Im Vergleich zu den Ergebnissen von 1987 zeigen sich 

im mittleren Bereich der Personen- und Haushaltsein­

kommen nominelle Zuwächse in der Größenordnung von 

zehn Prozent. Detaillierte Aussagen zur Entwicklung 

der Nettoeinkommen sind jedoch wegen der Lohnsteuer­

reform 1989 und auch wegen des Ansteigens der Teil­

zeitquote, die bei unselbständig beschäftigten Frauen 

1989 um fast 3 Prozentpunkte höher lag als 1987 (da 

die niedrigeren Abzüge bei Teilzeitbeschäftigten bei 

den arbeitszeitstandardisierten Nettoeinkommen als 

"Einkommenszuwächse" erscheinen) , mit großen Unsi­

cherheiten behaftet. 

6.2 . Die Netto-Personeneinkommen 

Nettoei nkommen nach beruflicher Qualifikation und 

Schulbildung 

Für alle unselbständig Beschäftigten (ohne Lehrlinge) 

ergab sich ein mittleres monatliches Nettoeinkommen 

von 11.700 S (einschließlich Familienbeihilfe); die­

ser Wer t lag für Arbeiter bei 10.470 S, für Ange­

ste llte bei 12 . 140 S und fü r öffentlich Be dienstete 

bei 13.030 S. 

Rechnet man diese Einkommen auf eine wöchentliche Ar­

bei tszei t von 40 Stunden um, und klammert man die 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 473 von 809

www.parlament.gv.at



- 471 -

Transfereinkommen (Familienbeihilfe, Alleinverdiener­

bzw. Alleinerhai terabsetzbetrag und allfällige Pen­

sionseinkommen, z.B. Witwenpension) aus, so lag das 

mi ttlere Einkommen der Männer mit 11. 730 S um 21 % 

über jenem der Frauen von 9.860 S. In der Privatwirt­

schaft erreicht der Einkommensvorteil der Männer bei 

den Arbeitern 35 % (männliche Arbeiter: 10.720 S, Ar­

bei terinnen: 7.930 S) und bei den Angestellten 38 % 

(männliche Angestellte: 14.300 S, weibliche Ange­

stell te: 10.390 S), im Öffentlichen Dienst (Beamte 

und vertragsbedienstete) betrug er (allerdings unter 

Ausklammerung der Teilzeitbeschäftigten im Unter­

richts- und Forschungswesen ) 7 % (Männer: 12.320 S, 

Frauen: 11.490 S); siehe Übersicht 61. 

Bei den Männern beziehen Vorarbeiter und Meister ein 

um die Hälfte höheres (standardisiertes Einkommen als 

Hilfsarbei ter, männliche Angestellte und öffentlich 

Bedienstete verdienen in den höchsten Schichten fast 

das Doppelte wie in den niedrigsten; bei den Frauen 

bestehen in der Kategorie Arbeiterinnen kaum Einkom­

mensunterschiede zwischen Hilfs-, angelernten und 

Facharbei terinnen, im Öffentlichen Dienst sind die 

Unterschiede etwas geringer als jene bei den Männern 

(z.T. deshalb, weil sich wenige Frauen in den ober­

sten Positionen befinden), dagegen reicht die Un­

gleichhei t innerhalb der weiblichen Angestellten an 

die ihrer männlichen Kollegen heran; siehe Über­

sicht 61. 

Die Einkommensunterschiede nach dem Geschlecht werden 

zum Tei~ durch die verschiedene Verteilung von Frauen 

und Männern nach Qualifikationsstufen bedingt, aber 

selbst bei gleichem Niveau der beruflichen Qualifika­

tion ergeben sich erhebliche Einkommensnachteile der 

Frauen: so verdienen z. B. männliche Facharbeiter um 

42 ~ mehr als Facharbeiterinnen, und in den meisten 

arbeitszeit­
bereinigter 
Nettoeinkommens­
vorsprung der 
M=inner: 21 % 

Einkoomens­
vorsprung der 
Männer auch bei 
gleicher 
Qualifikation 
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höchste Median­
einkorrrnen in 
Wien, niederste 
Medianeinkorrrnen 
in Ktn. u.Strnk. 
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Angestelltenqualifikationen betrugen die Einkommens­

vorteile der Männer rund ein Fünftel; im Öffentlichen 

Dienst (ohne teilzeitbeschäftigte Lehrer) ergibt sich 

für Männer mit höherer bzw. hochqualifizierter und 

führender Tätigkeit das stärkste Einkommensplus ( 13 

bzw. 28 %); siehe Übersicht 61. 

Ein ähnliches Bild der Einkommensdisparitäten ergibt 

sich nach der (höchsten abgeschlossenen) Schulbil­

dung: Überdurchschnittliche Einkommensvorteile der 

Männer gegenüber den Frauen zeigen sich mi t einem 

Viertel bei Pflichtschulabsolventen mit Lehrabschluß 

und Personen mit Matura einer berufsbildenden höheren 

Schule sowie mit einem Drittel bei Personen mit einem 

Universitätsabschluß (ohne teilzeitbeschäftigte Leh­

rer); siehe Übersicht 62. 

Regionale Unterschiede bei Personeneinkommen: 

Die regionale Zuordnung der Personen erfolgt nach dem 

Wohnort (und nicht nach dem Standort des Arbei ts­

platzes); Vergleiche mit den Ergebnissen der Einkom­

mensstatistik des Hauptverbandes der österreichischen 

Sozialversicherungsträger sind daher wegen der Pend­

ler nicht herstellbar. 

Das standardisierte Medianeinkommen liegt für alle 

unselbständig Beschäftigten in Wien um 8 % über dem 

Österreich-Durchschni tt und um rund 15 % über jenen 

in Kärnten und der Steiermark, die die niedrigsten 

Einkommenswerte ausweisen. Während bei den Arbeitern 

zwischen den Bundesländern nach dem Wohnort nur ge­

ringe Unterschiede auftreten, ,sind die Verhältnisse 

'bei den Angestellten viel differenzierter: Nur die 

Wiener und Vorarlberger Angestellten liegen über dem 

Österreich-Durchschnitt, sie haben gegenüber jenen in 

der Steiermark, in Kärnten und im Burgenland einen 
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Einkommensvorteil von mehr als einem Fünftel. Im Öf­

fentlichen Dienst zeigt sich - bei im allgemeinen re­

lativ geringen Unterschieden - die günstigste Situa­

tion in Vorarlberg und Salzburg; siehe Übersicht 63. 

Auch nach der Stadt-Land-Typisierung werden regionale 

Einkommensunterschiede deutlich: Die Einkommenssitua- Stadt- Land-Gera lle 
bei Einkonrnen 

tion für alle unselbständig Beschäftigten entspricht 

in den Kleinstädten etwa dem österreichischen Durch-

schni tt , dagegen liegen die Einkommen in den Groß-

und Mittelstädten um 16 % über jenen in den Landge-

meinden. Im Detail zeigt sich für die Angestellten 

mit fast einem Viertel der größte Einkommensvorsprung 

in den Groß- und Mittelstädten gegenüber den Landge-

meinden; die regionalen Disparitäten bei den Arbei-

tern und den öffentlich Bediensteten erscheinen nach 

dem Wohnort relativ gering; siehe Übersicht 63. 

Die untersten zehn Prozent der Nettoeinkommen aus un­

selbständiger Arbeit 

Zehn Prozent aller unselbständig Beschäftigten bezo- 10 % aller 
Arbeitnehmer 

gen 1989 im Monat weniger als 6.880 S Nettoeinkommen verdienen -auf 

(standardisiert auf 40 Wochenstunden). Die Bezieher 40 Wochstunden 

niedriger Einkommen sind allerdings sehr n le ' ch umgerechnet -u g ). weniger als 
verteil t: während nur jeder 18. Mann zu den Schlecht- S 6 . 900 ,- netto 

verdienenden zählt, findet sich jede 6. Frau in 

dieser Gruppe. 31 % der Arbeiterinnen verdienten 

unter 6.880 S, selbst bei den Facharbeiterinnen liegt 

dieser Anteil bei 30 %. Bei den männlichen Hilfsar-

beitern betrug der Anteil unter dem untersten Einkom- jede 3 .Arbeiter in 
mensdezi 1 fast 15 %, bezogen auf alle männlichen Ar- verdient weniger 

beiter 7 %. Bei den Frauen mit Hilfstätigkeiten in ~!~t~ 6 . 900 ,­

Angestelltenberufen (z.B. Telefonistin, angelernte 

Verkäuferin) finden sich 22 % und bei den weiblichen 

Angestellten mit gelernten Tätigkeiten (z.B. Stenoty-

pis-t::in, gelernte Verkäuferin, Angestellte mit abge-

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)476 von 809

www.parlament.gv.at



2 Varianten zur 
Berechnung von 
Pro- Kopf­
Haushalts­
einkorrmen 

- 4 74 -

schlossener Bürolehre) 15 % unter den am 

schlechtesten verdienenden 10 % der Unselbständigen; 

im Durchschnitt 

diente jede 8. 

sicht 64. 

aller weiblichen Angestellten ver­

Frau unter 6.880 S; siehe Über-

6.3 Die Nettohaushaltseinkommen der Unselbständigen 

Das mittlere monatliche Netto-Haushaltseinkommen 

aller Unselbständigen betrug 1989 19.020 S, in Arbei­

terhaushalten lag es bei 17.240 S, in den Angestell­

tenhaushalten bei 21.630 S und in den Haushalten 

öffentlich Bediensteter bei 20.240 S. 

Eine Gegenüberstellung der verfügbaren Haushaltsein­

kommen ohne Berücksichtigung der dahinterstehenden 

Haushai tsgröße und -zusammensetzung ist nicht sehr 

aussagekräftig; es bedarf bestimmter (letztlich nicht 

empirisch herleitbarer) Annahmen, um die Einkommens­

situation verschiedener Familientypen miteinander 

vergleichen zu können. Da die bisher vom Statisti­

schen Zentralamt veröffentlichte Standardvariante der 

Pro-Kopf-Haushaltseinkommen nur eine mögliche Berech­

nungsart (die in der Hauptsache nach dem Alter der 

Kinder differenziert) darstellt, wurden anhand von 

Modellrechnungen (mit den Daten von 1987) acht andere 

Varianten hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die aus 

den jeweiligen Annahmen resultierenden Ergebnisse 

überprüft (vgl. Statistische Nachrichten 1/1990, 

S. 12-18). Als Konsequenz aus diesen Modellrechnungen 

wird nun der Standardvariante eine kontrastierende 

zwei te Variante der Pro-Kopf-Haushal tseinkommen zur 

Seite gestellt, die d~e aus der Berufstätigkeit re­

sul tierenden direkten (z . B. Fahrt zum Arbeitsplatz) 

und indirekten (z.B. Kinderbetreuung, höhere Ausgaben 

für Verzehr außer Haus, verstärkte Inanspruchnahme 

vqn Dienstleistungen) Kosten berücksichtigt, jedoch 
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auf ei ne Altersdifferenzierung bei Kindern verzich­

tet. Hinsichtlich der absoluten Höhe der Pro-Kopf­

Hausha~tseinkommen zeigen sich nach der Berufsschicht 

des Haushaltsvorstands zwischen den bei den Varianten 

nur geringe Unterschiede, so liegt der Median der Al­

ternativvariante meist um rund 7 % unter dem der 

Standardvariante, deutliche Akzentverschiebungen wer­

den dagegen in den Auswertungen nach Familientypen 

sichtbar. 

Das mittlere Pro-Kopf-Nettohaushaltseinkommen aller 

Unselbständigen betrug 1989 (jeweils standardisiert 

auf einen Single-Haushalt und ein Vierzehntel des 

Jahreseinkommens) in der Standardvariante 9.830 Sund 

mittlere Pro­
Kopf-Nettohaus­
haltseinkonmen 
nach Standard -

in der Alternativvariante 9.120 S, in Arbei terhaus- variante: 
Alternativ-

haI ten 8.240 S bzw. 7.660 S, in Angestelltenaushalten variante: 

11.530 S bzw. 10.760 S und in jenen der öffentlich S 9.100,­

Bediensteten 10.660 S bzw. 9.750 S. Der Vergleich der 

Pro-Kopf-Einkommen der r höchsten mit jenen der nied-

rigsten Schichten innerhalb der sozialen Gruppen er-

gibt für HaushaI te von Angestellten und öffentlich 

Bediensteten einen deutlich größeren Abstand 

(Einkommensplus rund 50 %) als in Arbeiterhaushalten 

(Einkommensplus 14 bzw. 20 %). 

Während sich durch die Darstellung als Pro-Kopf-Ein­

kommen die "innere" Ungleichheit innerhalb von Arbei-

tern/Angestellten/öffentlich 

glichen mit den nicht 

Bediensteten 

standardisierten 

ver-

Haus-

haI tseinkommen verringert, erhöhen die Pro-Kopf-

Daten den Abstand zwischen den Arbeitern und den An­

gestell.ten bzw. den öffentlich Bediensteten; siehe 

Übersicht 65. 
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Regionale Unterschiede bei den Haushaltseinkommen 

Die beiden Varianten der Pro-Kopf-Haushaltseinkommen 

liefern für die Regionalauswertungen kaum größere Ab­

weichungen von der allgemeinen Parallelverschiebung. 

Die regionalen Disparitäten der Pro-Kopf-Haus­

haltseinkommen gehen auf die regionalen Unterschiede 

bei den Personeneinkommen zurück, aber auch auf 

Unterschiede in der Haushaltsgröße und -zusammen­

setzung sowie auf die Zahl von Einkommensempfängern 

pro Haushalt. Nach Bundesländern ergibt sich für Wien 

ein um rund 15 % über dem Österreich Durchschnitt 

liegendes Pro-Kopf-Einkommen, im Burgenland und in 

Tirol liegen die Pro-Kopf-Einkommen um gute 10 % 

unter dem Bundesdurchschnitt; außer Wien und Salzburg 

liegen alle übrigen Bundesländer unter dem Bundes­

durchschnitt. 

Bei Angestellten beträgt der Vorsprung der Wiener­

Pro-Kopf-Haushaltseinkommen rund ein Fünftel, bei Ar­

bei tern und öffentlich Bediensteten ein Zehntel. Im 

Einzelnen fallen noch die im Vergleich zu den übrigen 

Werten dieser Bundesländer relativ niedrigen Pro­

Kopf-Einkommen der Angestellten in Kärnten (rund ein 

Fünftel unter dem Österreich-Durchschnitt) sowie in 

Oberösterreich und in Vorarlberg (Abstand jeweils 

rund 10 % vom Österreich-Wert) auf; siehe Über­

sicht 66. 

Während sich nach der Stadt-Land-Typisierung nur 

geringe Unterschiede bei den nicht-standardisierten 

Haushaltseinkommen ergeben, zeigt sich bei den Pro­

Kopf-Einkommen für die Groß- und Mittelstädte ein um 

rund ein Drittel höheres mittleres Einkommen als in 

den Landgemeinden und eine um ein Fünftel günstigere 

Situation als in Kleinstädten; siehe Übersicht 66. 
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Haushaltseinkommen nach Familientyp 

Die beiden Varianten der Berechnung der Pro-Kopf­

Haushaltseinkommen führen zu unterschiedlichen Akzen­

ten bei den Disparitäten der mittleren Pro-Kopf-Ein-

kommen nach dem Familientyp; 

durchwegs auf weniger als 

schränken, gelangen beide zu 

im besonderen hinsichtlich 

von Familien mit Kindern. 

da sich die Abweichungen 

zehn Prozentpunkte be­

ähnlichen Grundaussagen, 

der Einkommenssituation 

Bei Paaren ohne Kinder, bei denen beide Teile be­

rufstätig sind, zeigen sich bei Arbeitern und öffent­

lich Bediensteten kaum Einkommensunterschiede nach 

dem Alter, bei Angestellten weisen dagegen ältere 

. Paare ein um rund 20 % höheres Einkommen auf; siehe 

Übersicht 67. 

In den Familien mit Kind( ern) treten bei konstanter Pro-Kopf-Netto-
haushaltsein­sozialer Stellung relativ einheitliche Veränderungen komnen in . 

der Einkommenshöhe nach der Kinderzahl und der Be- Familien mit 

rufstätigkei tauf: bei Berufstätigkeit beider EI tern- 2 BErufstätigen 

teile kann mit einem Kind (in bei den Varianten) das 

durchschnittliche Einkommensniveau der jeweiligen Be-

zugsgruppe erreicht bzw. leicht üoertroffen werden, 

und bei zwei Kindern hält sich das Einkommensminus in 

der Standardvariante mit weniger als 12 % in Grenzen, 

in der Alternativvariante liegt es zwischen 15 und 

19 %. Dagegen sinken in Familien mit drei Kindern, in 

denen beide Elternteile berufstätig sind, die Ein-

kommen beträchtlich unter den Durchschnitt (bei 

öffentlich Bediensteten in beiden Berechnungsvarian-

ten um rund ein Fünftel, bei Arbeitern in der Stan-

dardvariante ebenfalls um ein Fünftel und in der AI­

ternativvariante um 29 %). Bei Familien mit Kind(ern) 

mi t nur einem Einkommensbezieher weisen Angestellte 
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durchwegs geri,ngere Einkommensnachteile auf als Ar­

beiter und öffentlich Bedienstete. Die Standardvari­

ante führt in den Familien, in denen nur ein Eltern-

Pro-Kopf-Netto- teil berufstätig ist, zu etwas größeren Abständen zu 

Haushaltsein- den Vergleichswerten als die Alternativvariante: Bei 
kommen in Familien 
mit einem einem Kind liegen die Pro-Kopf-Einkommen zwischen 14 

Berufstätigen und 25 %, bei zwei Kinder zwischen 27 und 43 %, bei 

drei Kindern zwischen 30 und 46 % und bei vier (und 

mehr) Kindern zwischen 39 und 51 % unter den jeweili­

gen Vergleichswerten. Für Arbeiterfamilien mit nur 

einem Einkommen bedeuten diese Ergebnisse, daß dort 

die Pro-~opf-Einkommen ab drei Kindern nur etwa halb 

so hoch sind wie im Durchschnitt der Beschäftigten­

haushalte. Alleinerzieher(innen) steht bei den Arbei­

tern und Angestellten ein (nach beiden Varianten) um 

rund 30 % und bei den öffentlich Bediensteten ein in 

der Standardvariante um etwa ein Achtel und in der 

Al ternati vvariante um ein Fünftel niedrigeres Pro­

Kopf-Einkommen zur Verfügung als bei den jeweiligen 

Durchschnittshaushalten; siehe Übersicht 67. 

Die untersten zehn Prozent der Haushaltseinkommen der 

Unselbständigen 

10 % in Haushalterzehn Prozent der Unselbständigenhaushai te verfügten 
mit einem Pro­
Kopf-Haushalts­
nettoeinkommen 
von unter 
S 5.300,-
(bzw. S 5.200,-) 

1989 über, ein (einem Single-Haushalt entsprechendes) 

Pro-Kopf-Einkommen von höchstens 5.340 S in der Stan-

dardvariante und 5.190 S in der Alternativvariante. 

(Zum Vergleich: der Richtsatz für die Gewährung der 

Ausgleichszulage bei Pensionsbeziehern betrug für 

eine einzelne Person 1989 5.135 S). Nach der Berufs~ 

schicht des Haushaltsvorstands ergibt sich in beiden 

16 % der Arbe i ter-Varianten folgendes Bild: 16 % der Arbeiterhaushalte 
haushal te im ein- ' 
kommensschwächtsteW>er nur 6 % der Haushai te von öffentlich Bedienste-

Dezil ten sowie 4 % der Angestelltenhaushalte finden sich 

/ 

unter den einkommensschwächsten 10 % der Haushai tee 

E~nkommensschwache Haushai te sind bei Facharbeitern 
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anteilsmäßig nicht weniger häufig als im Durchschnitt 

aller Arbeiterhaushalte; siehe Übersicht 68. 

Nach dem Familientyp zeigen sich starke Zusammenhänge 

zwischen Armutsgefährdung und der Höhe der Personen­

einkommen und der Kinderzahl. Bei Arbeiterhaushalten 

mit nur einem Einkommen befindet sich in Familien mit 

nur einem Kind rund ein Fünftel im untersten Zehntel 

Zusarrmenhang von 
Armutsgerährdung 
und Zahl der 
Berufstätigen 
und Zahl der 

der Einkommensverteilung , dieser Anteil steigt bei Kinder in der 

zwei Kindern auf zwei Fünftel, bei drei Kindern auf Familie 

die Hälfte und bei vier und mehr Kindern auf rund 

80 %; in den Familien öffentlich Bediensteter weisen 

erst solche ab zwei Kindern und bei Angestellten ab 

drei Kindern erhöhte Anteile unter dem ersten Dezil 

der Pro-Kopf-Einkommen aus. Bei öffentlich Bedienste-

ten mit nur einem Einkommen fallen etwas mehr als 

jede vierte Familie mit zwei Kindern und fast 40 % 

der Familien mit drei Kindern in das unterste Zehntel 

der Einkommensverteilung , bei Angestellten ist rund 

ein Siebtel der Familien mit drei Kindern betroffen. 

Sind die Eltern beide berufstätig, so weisen beide 

Varianten der Berechnung der Pro-Kopf-Haushal tsein-

kommen auf finanzielle Schwierigkeiten in Arbeiterfa-

milien trotz des zweiten Einkommens bei drei Kindern 

32 % und bei zwei Kindern 10 % im untersten Bereich 

der Einkommensverteilung , in der Alternativvariante 

betragen die entsprechenden Werte sogar 45 bzw. 15 %. 

Bei den beschäftigten Alleinerzieher liegt das Pro­

Kopf-Einkommen von mehr als 40 % der Arbeiter(innen) 

unter dem untersten Einkommensdezil, bei den Ange­

stellten liegt dieser Anteil bei rund einem Fünftel; 

hier trifft die beengte finanzielle Situation noch 

dazu auf den erhöhten Ausgabenbedarf , der aus der 

Verbindung von Berufstätigkeit mit Kinderbetreuung 

und Haushaltsführung resultiert; siehe Übersicht 68. 

40 % der berufs­
tätigen Allein­
erzieherinnen 
im untersten 
Pro-Kopf-Haus­
haltseinkommens­
dezil 
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Übersicht 61 

MITTLERES MONATLICHES NETTOEINKOMMEN NACH BERUFLICHER 
QUALIFIKATION UND GESCHLECHT 1989 

Standardisiertes 
1) 

Einko •• enavorteil 

Medieneinkommen der Hänner 

Gesamt Männer Frauen (in :1:) 

Hilfsarbei ter 

(ohne Land- u . Forstw . ) 8.540 9.490 7 . 930 20 

Angelernte Arbeiter 9.640 10.550 8 . 010 32 

Facharbeiter 10.550 10 . 940 7 . 710 42 

Vorarbeiter u. Meister 13.490 14.070 (8 . 640) (63) 

ARBEITER GESAMT 9.910 10 . 720 7.930 35 

Einf.Angest.m. Hilfstät. 9 . 370 10 . 880 8 . 640 26 

Einf . Angest .• gel.Tätigk . 10.160 11.530 9.560 21 

Mittlere Angestellte 12.100 13 . 490 11.330 19 

Höhere Angestellte 15.420 16 . 530 14.020 18 

Hochqual. Angestellte 18.290 18.650 16.160 15 

FUhrende Angestellte 19.870 20.020 (12.610) (59) 

ANGESTELLTE GESAMT 11. 990 14.300 10.390 38 

Beamte. VB. Hilfs-. angel. Tlit. 9.790 10.150 8.940 14 

Beamte, VB.Facharb .. Meistertlit . 11.510 11.650 (7.190) (62) 

Beamte. VB. Hilfstlltigkei t 9.890 10.750 9.610 12 

Beamte. VB. eint. Tätigkeit 10.230 10.520 9.970 6 

Beamte. VB. mi ttl. Tätigkeit 12.160 12.530 11.580 8 

Beamte. VB. höhere Tätigkeit 13.670 14.620 12.890 13 

Beamte. VB. hochqual.TlItigk. 20.400 20.690 16.210 28 

ÖFFENTL. BEDIENSTETE GESAMT 12.020 12.320 11.490 7 

UNSELBST. BESCHÄFTIGTE GESAMT 10.950 11. 730 9 . 680 21 

1) Ohne Lehrlinge. Ein Vierzehntel des Jahreseinkommens. ohne Familienbeihilfe. Alleinverdiener- bzw. 

Alleinerhalterabaetzbetrag und deren Klndertreibetrag. ohne Zua.tzpenaionen. Die Bereinigung der 

Arbeitszeit erfolgte mit dem Umrechungstaktor __________ ~40~ ________ ___ 

individuelle Arbeitszeit 

(Teilzeitbeschllftigte 

Angestellte und öffentlich Bedienstete aUa dem Unterrichta- und Forschungawesen konnten nicht einbezogen 

werden.) - Bei den in Klammern gesetzten Werten liegt die hochgerechnete Zahl der betreffenden Gruppe 

unter l.OOO. Werte. die auf Gruppengrö~en unter 1.000 beruhen. werden nicht mehr ausgewiesen. 

Quelle : öStZ. Mikrozensua Juni 1989 
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Übersicht 62 

MITTLERES MONATLICHES NETTOEINKOMMEN NACH SCHULBILDUNG UND 
GESCHLECHT 1989 

Standardisiertes 
1) 

Einkommensvorteil 

Medianeinkommen der Männer 

Htlchate abgesch.1oaaene Gesamt Hänner Frauen (in %) 

Schulbildung 

Pflichtschule ohne 

Lehrabachlull 9.370 10 . 270 8.410 22 

Pflichtachu1e mJl t 

Lehrabachlull 10.810 11. 430 9 . 110 26 

Berufsbildende 

mittlere schul.e 11. 970 13.140 11. 090 19 

Allgemeinbildende 

höhere Schule 12.920 14 .140 11. 690 21 

Berufsbildende 

höhere Schule 14.050 15 . 370 12 . 280 25 

Hochschulel 

Universität 15.180 17 . 850 13 . 290 34 

Gesamt 10 . 950 11.730 9 . 680 21 

1) Ohne Lehrlingre . Ein Vierzehntel dea Jahreseinkommens, ohne Fami1ienbeihilfe, Alleinverdiener­
bzw, Alleinerha1terabsetzbetrag und deren Kinderfreibetrag, ohne Zusatzpensionen. Die Bereinigung 

, der Arbei tuei t erfolgte mit dem Umrechungafaktor 40 (Teilzei tbeschäft1gte 
individuelle Arbeitszeit 

Angestellte und Hffentlich Bedienstete aus dem Unterrichts- und Forschungswesen konnten nicht 
einbezogen werd",n . ) 

Quelle: ÖStZ , M1.krozensua Juni 1989 
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Übersicht 63 

MITTLERES MONATLICHES NETTOEINKOMMEN: 
BUNDESLÄNDER NACH SOZIALER STELLUNG (Wohnortkonzept) 

1) 
Standardisiertes Hedianeinkommen 

Bundesland Gesamt Ml.nner Frauen ötfentl. 

Bedienstete 

Burgenland 10 . 550 9 . 850 11.040 12 . 210 

Kärnten 10 . 290 9.530 10.890 11 . 630 

Niederösterreich 10.820 9.920 11 . 710 12.080 

Oberösterreich 11.050 10.170 11. 790 12.360 

Salzburg 11. 030 9 . 670 11 . 900 12.690 

Steiermar k 10 . 340 9 . 680 10 . 810 11.670 

Tirol 10 . 500 9 . 540 11.430 11.770 

Vorarlberg 11.430 10.380 13 . 510 12.750 

Wien 11. 830 10.200 13 . 340 12.010 

ÖSTERREICH 10 . 950 9.910 11.990 12.020 

MITTLERES MONATLI2~ES NETTOEINKOMMEN: 
STADT-LAND-TYPISIERUNG NACH SOZIALER STELLUNG 

(Wohnortkonzept) 

1) 
Standardisiertes Med1aneinko .... en 

Stadt-Land Typisierung Gesamt Mllnner Frauen öffentl. 

Bedienstete 

3) 
11. 600 LandgelDeinden 10.060 9.560 10 . 390 

4) 
12.120 Kleinstädte 10.940 10.020 11 . 660 

5) 
Grop- und Mittel.tädte 11. 660 10.200 12 . 810 12 . 150 

1 ) Ohne Lehrlinge . Ei n Vierzehn t e l des Jahre.e i nkomaen • . ohne Familienbeihilfe . Alleinverdiener- bzw . 
Alleinerhalterab.e t zbe t rag und deren Kinderfreibetrag . ohne Zusatzpensionen . Die Bereinigung der 
Arbeit.zeit erfolgte mi t dem Umrechungsfaktor 40 (Teilzeitbeschäftigte 

individuelle Arbe i tszeit 
Angestellte und öf f ent l ich Bedienstete aus dem Unterrichts- und Forschungswesen konnten ni c ht einbezogen 
we r den. ) 

2) Bevölkerung . Agrarquote und Gebiet.stand 1981 
3) Gemeinden unter 20 . 000 Einwohner : Agrarquote 10,1 % und mehr. 
4) Gemeinden unter 20 . 000 Einwohner : Agrarquote bis 10 %. 
5) Gemeinden mit 20 . 000 Einwohner und mehr. 

Quelle: öStZ , Mikrozensus Juni 1989 
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Übersicht 64 

ERHÖHTE ANTEILE IM UNTERSTEN DEZIL DER NETTOEINKOMMEN DER 
HAUSHALTE 1989 

MÄNNER 

Hilfsarbeiter (ohne 
Land- u. Forstwirtseh. 

Arbei te r gesamt 
Angestellte gesamt 
Vertragsbedienstete gesamt 
Beamte gesamt 

Männer gesamt 

FRAUEN 

Angelernte Arbeiterinnen 
Arbei te rinnen gesamt 
Hilfsarbeiterinnen 
Facharbeiterinnen 
Angestellte Hilfstätigkeit 
Gelernte Angestellte 
Angestellte gesamt 
Vertragsbedienstete gesamt 
Beamtinnen gesamt 

Frauen gesamt 

Anteil der Personen mit 
weniger als 6.880 S 
standard. Nettoein­

kommen1
)2) 

14.6 

[7.1] 
[4.1] 
[4.7] 
[3.1] 

[5.6] 

28.8 
30.6 
32.4 
29.8 
22.1 
15.4 
12.0 

[7.8] 
[5.3] 

16.9 

1) Ohne Lehrlinge. !in Vierzehntel des Jahreseinkommens . ohne Fallilienbeihilfe . Alleinverdiener- bzw . 

Alleinerhalterabsetzbetrag und deren Kinderfreibetrag . ohne Zusatzpensionen. Die Bereinigung der Arbeitszeit 

erfolgte lIi t deli Ullrechungsfaktor ____ "'40"----___ _ (Teilzeitbeschlttigte 

individuelle Arbeitszeit 

Angestellte und ~ftentlich Bedienstete aus dem Unterrichts- und Forschungswesen konnten nicht einbezogen 

werden . ) 

2) Werte in eckigen Klammern werden zu Vergleichszwecken ausgewiesen . 

Quelle: ÖStz: . Mikrozensus Juni 1989 
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Übersicht 65 

MITTLERES MONATLICHES NETTOEINKOMMEN1 ) DER UNSELBSTÄNDIGEN­
HAUSHALTE NACH DER BERUFSSCHICHT DES HAUSHALTSVORSTANDES 1989 

HUfsarbei ter 

(ohne Land- u. Forstw.) 

Angelernte Arbeiter 

Fa'charbei ter 

Vorarbeiter u. Meister 

ARBEITER GESAMT 

Eint.Angest.m. Hilfstät. 

Einf.Ange.t . • gel.Tätigk. 

Mittlere Ange.tellte 

H~here Angestellte 

Hochqual. Angestellte 

FUhrende Angestellte 

ANGESTELLTE GESAMT 

Beamte. VB. HUfs-. angel.Tät. 

Beamte. VB.Facharb . . Meistertät. 

Beamte. VB. HUfstätigkeit 

Beamte. VB. einf. Tätigkeit 

Beamte. VB. mi ttl. Tätigkeit 

Beamte. VB. h~here Tätigkeit 

Beamte. VB. hochqual.Tätigk . 

ÖFFENTL. BEDIENSTETE GESAMT 

UNSELBST. BESCHÄFTIGTE GESAMT 

Median der Netto­

einkommen der 

Haushalte 

13.920 

17 . 310 

17.560 

21. 770 

17.240 

18.390 

17.840 

19.250 

24.170 

29 . 390 

31. 280 

21. 630 

16.860 

19.610 

17.860 

17.270 

19.030 

21.470 

31.060 

20.240 

19.020 

1) Ein Vierzehntel des Jahreseinkommen • . 

Netto-Pro-Kopf-Elnkommen 
2) 

der Haushalte 

Standard- Alternativ-
3) 4) 

variante variante 

7.750 7.060 

8 . 450 7.780 

8 . 360 7.700 

8.810 8 . 460 

8.240 7.660 

9 . 450 8.720 

10.110 9.220 

11 . 220 10.220 

12.710 11. 810 

14.560 13.440 

14.310 13.550 

11 . 530 10.760 

9 . 000 8.260 

9 . 340 8.300 

9 . 520 8 . 630 

10.080 9.140 

11.160 10.050 

11.650 10.640 

13 . 300 12.840 

10.660 9.750 

9 . 830 9.120 

2) Standardisierung.basis ist jeweils ein Einpersonenhaushalt. In beiden Varianten gelten als Kinder: Kinder im 
Vorschulalter. SchUler . Lehrlinge. sonstige erhaltene Personen. die nicht älter als 25 Jahre sind sowie 
Studenten. die nicht älter ala 27 Jahre und Arbeitslose. die nicht älter als 21 Jahre sind. 

3) Gewichtungsfaktoren: Standardvariant. 1 . Erwachsene(r) • 1.0: alle weiteren Erwachsenen - 0.70: Kind 0-3 
Jahre. 0.33: 4-6 J. - 0.38. 7-10 J .• 0.55: 11-15 J. - 0 . 65: 16-18 J . - 0.70: 19-21 J .• 0.80 ( " Kind" 22-27 J. 
- 0.70). 

4) Gewichtung.faktoren: Alternativvariante 1. Erwachsene(r) • 1.0 (bis auf beschäftigte Alleinerzieher - 1.1): 
alle weiteren beschäftigten Erwachsenen - 0.85. alle nicht beschäftigten Erwachsenen - 0.7: Kinder erhalten 
unabhängig vom Alter: wenn die Eltern beide Uber 25 Wochenstunden beschäftigt sind (bzw. Kinder von Uber 25 
Wochenstunden beschäftigten Alleinerziehern) - 0.7: wenn ein Elternteil über 25 und der andere zwischen 13 und 
25 Stuhden pro Woche beschäftigt ist (bzw. Kinder von zwischen 13 und 25 Stunden beschäftigten Alleinerziehern) 
- 0.6: wenn nur ein Elternteil beschäftigt ist =0.5. 

Quelle: ÖStZ. Mikrozensus Juni 1989 
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Übersicht 66 

MITTLERES MONATLICHES NETTO-PRO-KOPF-EINKOMMEN1 ) DER HAUSHALTE: 
BUNDESLAND NACH SOZIALER STELLUNG 

Hetto-Pro-Kopf-Einko_en der Hau.hal t. 
2) 

Standardvariante 
3) 

Altemat1yvariante: 
4 ) 

Bundealand o .... t Arbeiter Angelt. ött . Bed . e ..... t Arb.iter Angelt. Iltt. Bed . 

Burgenland 8 . 580 8 . 180 9 . 850 8 . 730 8 . 140 7.770 9 . 040 8.430 

Kllrnten 9 . 030 7.780 9 . 120 9 . 920 8 . 350 7 . 430 B.730 9.160 

Niedartsaterre1ch 9 . 500 8 . 300 11 . 710 10 . 140 8 . 880 7.780 10 .760 9 . 180 

Oberdaterretch 9 . 580 8 . 230 10.100 11. 270 9.040 7 . 720 9 . 650 10.350 

Salzburg 9.860 8.110 11. 540 10 . 150 9 . 180 7 . 330 10 . 790 9 . 690 

Steienaark 9 . 260 7.820 11. 220 10 . 230 8 . 420 7 . 310 10 . 230 9 .190 

T1rol 8 . 730 8.070 9 . 720 9 . 500 8 . 090 7.380 8.950 9.010 

Vorarlberg 9.140 8 . 420 10 . 530 9.890 8 . 680 7 . 800 9 . 830 9 . 840 

Wien 11 . 480 9 . 000 14.070 11.690 10 . 430 8 . 440 12.950 10.780 

öSTERREICH 9.830 8.240 11.530 10.660 9 . 120 7 . 660 10.760 9 . 750 

MITTLERES MONATLICHES NETTO-PRgjKOPF-EINKOMMEN1 ) DER HAUSHALTE: 
STADT-LAND-TYPISIERUNG NACH SOZIALER STELLUNG 

Hetto-Pro-Kopf-E1n.ko_en der Haulhelt. 
2 ) 

3 ) 4) 
Standardvariante Alt.rn.tt ..... riant. 

Stadt-Land- e .... t 
5) 

Arbeiter Ange.t . ött. Bad. a.a_t Arb.iter Ange.t . ött . lad . 

Tn>1a1aNn9 

6) 
Land9 •• e1nd~) 8 . 020 7 . 280 10.810 9 . 170 7.540 6 . 840 10 . 040 8 . 400 

Kle1naUdte 9 . 300 8 . 200 10.220 10 . 540 8.680 7 . 670 9.670 9 . 630 

Gro,- und 

Hittahtadte 
8) 

11.160 9.080 12.340 11.300 10 . 180 8 . 440 11 . 630 10.430 
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1) Ein Vier.ehntel d •• Jahre •• inko ... n • . 

2 ) Standardiaierungab •• ta tat je".!l. 8in !lnperaonenhauahalt . In beiden Varianten gelten al. Kinder : Kinder 1. 
Vorachulalter . SchUler. Lehrlinge . aonat198 erhaltene Peraonen. die nieht Ilter ala 25 Jahre .ind 80'11. 
Studenten . die nicht alter al. 27 Jahre und Arbeitalo •• . die nicht lIter Al. 21 Jahre .ind . 

3} Oewichtung.taktoren : 9tand.rd .... riant. 1 . Erwach •• ne(r) • 1.0 : .11. ",.tteren Ervach •• nen • 0.70 : Kind 0-3 
Jahre· 0 . 33 : 4-6 J . • 0 . 38 . 7-10 J . ·0.55 : 11-15 J . ·0.65 : 16-18 J . ·0 . 70 : 19-21 J . • 0 . 80 ( " Kind" 22-27 J . 
• 0 . 70) . 

4 } Gewichtung.taktoren : Al t.rn.tl~.rl.nt. 1 . Erwach •• n. ( rl • 1 . 0 (bi. auf b •• chattlgte Allein.rIL.her • 1.1): 
alle wetteren beachilittlgten Erwach •• nen • 0.85. alle nicht b •• chMftLgten Ervachaenen • 0 . 7 ; Kinder erh.lten 
unabhbglg vo. Alter : wenn die Eltern belde Uber 25 Wochen.tunden be.chättigt .ind (blw. Kinder von Uber 25 
Wochen.tunden b •• chlttigten AlleinerJ:lehern) • 0 . 7 : wenn ein Elternteil Uber 25 und der andere awi.chen 13 und 
25 Stunden pro Woch. b •• ch»ttlgt i.t (baw . Kinder 9'on awi.chen 13 und 25 Stunden be.chlttlgten Al l ein.rat.hern ) 
• 0 . 6 : w.nn nur etn Elternte i l be.chlttigt t.t -0.5 . 

5) Bevölkerung. Agrarquote und Gebiet •• tand 198! . 

6) Ce •• inden unter 20 . 000 Einwohner : Agrarquote 10 , 1' und mehr . 

7 ) Gemeinden unter 20 . 000 E i nwohner : Agrarquote bt. 10 • • 

8) Ce.einden mit 20 . 000 Einwohner und mehr . 

OUelle : ÖStZ. Mikrolenau. juni 1989 
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Übersicht 67 

MITTLERES MONATLICHES NETTOEINKOMMENI) PRO KOPF DER 
UNSELBSTÄNDIGENHAUSHALTE NACH HAUSHALTSTYPEN 1989 

Netto-Pro-Kopt-ElnkollUllen de r Hau.halte 
2 ) 

3 ) 4 ) 
Standard"ariante Al ternativvariant. 

Faa1l1entyp Arbeiter Angeat. öftent1. Arbeiter An9··t . öttent! . 

"edienet . aedienet . 

ZWEI ERWACHSENE OHIIE KIIID 

bia 35 J .• beJ.da beruf.tätig 12 . 020 14 . 450 14 . 300 11. 020 13 . 250 13.130 

45-60 J .. nur .1n(r) berutatllt19 7.110 9.930 8 . 980 7 . 110 9 . 930 8 . 980 

45-60 J .• beide beruhUtlg 11.970 17 . 400 14 . 860 10 . 980 16.000 13 . 660 

ZWJ:l E!lVACHSEJfK "lT KIIID(IIIII) 

ein Kind. nur .in Elternteil 

beruhtlltlg 6.290 9 . UO 7.960 6 . 140 9 . 250 7 . 540 

ein Klnd. I!l t. n> beide berufaUtlg 9 . 510 12 . 370 11. 340 8 . 430 11.150 9 . 950 

Ive! Kinder . nur ein Elternteil 

berutatat1g 5.590 8.080 6 . 030 5 . 580 8.350 6.110 

Ivet Kinder . E 1 tarn heide 

berutataUg 7 . 350 10 . 780 9 . 500 6 . 540 9.330 7.950 

drei Klnder . nur ein Elternteil 

berutet.ti9 5 . 280 7 . 600 5 . 710 5 . 380 7 . 220 5 . 680 

drei und .ehr Kinder. Eltern 

beide berut.t.t1g 6 . 460 (7.320) 8 . 530 5 . 390 (7 . 760) 7.720 . 
vier und .. hr kinder . nur eln 

ElternteU b.rutet.t19 4 . 050 ( 6 . 330 ) 4 . 210 (6 . 600) 

EIII I!lVACHSEIIK. "lT IUIID (1l1li) 5.890 7 . 930 9 . 250 5 . 460 7 . 260 7 . 900 

1) Ein Vier •• hntel d •• Jahr ••• lnk~n • . 

2) Standardl.1erungeba.l. 1.t J ... l10 eln Elnperoonenhauohalt . In belden Varlanten galten ale Klnder : Klnder 1_ 
Vorechulalter. SchUler . Lehrling •. eonetig. erhaltene Per.onen . die nicht liter .1. 25 Jahr •• ind .ov1a 
Studenten. d1e nicht altar al. 21 Jahra \ll\d Arbeit.lo •• . dia nicht alt.r Al. 21 Jahre .ind. 

3) Oev1ehtung.~aktor.n: Standard •• rianta 1 . Ervachaana(r) • 1 . 0 : all. veiteren Erwaeh.enan - 0 . 70 : ~ind 0 - 3 
Jahre' 0 . 33: 4-6 J . • 0 . 38 . 7 - 10 J • • 0 . 55: 11-15 J • • 0.65 : 16-18 J . • 0 . 70 : 19-21 J • • 0 . 80 ( ·Klnd- 22-27 J . 
• 0 . 70) . 

4 ) GeVlehtun9.~aktor.n : Alt.rnatl .. ariant. 1 . Ervaeh.ene(r ) • 1 . 0 (bi. aut beaehatt19te Alleineraiaher • 1 . 1 ) : 
.11. welteren be.chatti,tan Irv.cnaenan • 0.85. alla nlcht ba.eh.ttitten Erwachean.n • 0 . 7 : Kinder arhalten 
unab~9l, .0. Alter : wenn die ntern belde Uber 25 WOchenatunden baaeh.tt19t aind ( bav. Ktndar yon Uber 25 
Wochen.tunden ba.cnltttgtan Alleinerateharn) • 0 . 7 : wenn ein Elterntail Ubar 25 und der andara .vi.chan 13 und 
25 Stunden pro WOche ba.ch.ttt,t tat (b.v. Kinder 90ft .vt.chan 13 und 25 Stundan baachltt19ten Alleinaraieharn ) 
• 0.6 : wenn nur ein Ilterntail beach.ttt,t iat -0.5 • 

• ei den in Kl .... m ,.etaten Werten lie,t die hochgerechneta Zahl der betreftenden Gruppe unter 3 . 000 . Warte . 
die auf Gruppengrö,aen unt~r 1.000 beruhen. ",erd.n nicht .. hr au.g.vi •• en . 

Quelle: OstZ. "lkro.en.u. Junl 1989 
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Übersicht 68 

ERHÖHTE ANTEILE IM UNTERSTEN DEZIL DER NETTOEINKOMMEN1 ) 
HAUSHALTE 1989 

DER 

(Von allen Un •• lbatM.nd1genhauahalten verfUgen jeva!l. 10' Uber ein Pro-Xopt-!lnko_en von h~c:h.ten. 

53.0 s / Standardvarlante bzv . 5190 S/Alt.rn.tl .... rlant. 

B!RUFSSCHICHT DES 

KAUSIIAL TSVORSTlUIDES 

Hilf •• rbeiter 

(ohne Land- u . P'oratwlrtach.) 

Angelernte Arbei ter 

Arbeiter g .... t 

Fach.rbai tar 

Angle.tell te 111 t Hl1tatätlg:kel t 

Ang •• tell t. . g •• _t 

Hi lte- u. angelernte T't. i. ~tt . Dienet 

P'acharbei ter- u. Melatertltlgkeit 1 . Dienet 

Öffentlich Bedieneteta . g .... t 

FAMILIEIfTY1' : "AMI LIEN MIT KINDEM 

Zwei Erwach •• ne 

nur ein E1 ternteil berufatUig 

4 und .ehr Kinder . Arbeiter 

4 und .ehr Kinder . ~ttentl . Dienet 

4 und .ehr Kinder. An; •• tellter 

3 Kinder. Arbeiter 

3 Kinder. IIttentl . Dienat 

3 Kinder . Ang •• tellter 

2 Kinder. Arbeiter 

2 'rinder . ~ttentl . Dienet 

1 Kind . Arbeiter 

Zwei arwach •• ne . 

he i de Eltern berut.t.t19 

3 und .. hr Kinder . Arbeiter 

2 Kinder . Arbeiter 

lEin (beachMtt19ter) Irv.ch.en.r 

.it K1nd(ernl . Arbeiter 

.it Kind(ernl . Ang.etellter 

2 ) 
Netto-Pro-Kopf-Eln.ko_en der Hau.halte 

3) 4 ) 
Standard ... riante Altemativ .. ariante 

Anteil. der Hau.hal te .1 t Anteile der Hau.hal te .i t 

einem Pro-Kopf-Einko_en eine. Pro-Kopf-linko_en 

von höch.tena 5340 S von höchat.en. 5 . 190 s 

20 . 0 

16.2 

16 . 1 

15.4 

12.2 

4 . 2 

10 . 0 

14.0 

6 . 1 

88.4 

(21. 3) 

53 . 3 

36 . 5 

16 . 6 

42.7 

29.5 

21. 0 

31. 9 

9 . 8 

40 . 9 

16 . 2 

20 .7 

15 . 9 

15.6 

14.4 

11.1 

[4.6] 

14.8 

13.2 

6 . 5 

79.5 

(20 . 7) 

45 . 1 

41.6 

13 . 2 

40 . 8 

26 . 0 

19 . 9 

45 . • 

15 . • 

46 . 1 

23 . 3 
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1) Ein Vierzehn tel d •• Jahre •• tnko_en • . 

2) Standardial.rungab •• ia tat jeveil. ein Elnperaonenhauahalt. In beiden Varianten gelten al. Kinder : "inder 111 
Vorechulalter . SchUler , Lehrlin9 •.• on.t1ge erhaltene Per.onen. die nicht IUter el. 25 Jahre .ind aowie 
Studenten. die nicht Ilter al_ 27 Jahre und Arbeitelo •• . die nicht Miter .1. 21 Jahre .ind . 

3) G.vlchtung.~aktor.n : Standard •• riante 1 . Erwach •• ne {r ) • 1 . 0 : ell. veiteren Erwach •• nen • 0. 70 : "ind 0-3 
Jahre. 0.33: 4-6 J • • 0 . 38.7-10 J . ·0.55 : 11-15 J . • 0 . 65 : 16-18 J . ·0.70 : 19-U J .• 0 . 80 ( " Kind- 22-27 J . 
• 0 . 70) . 

4) C.vlchtungef'aktoren : Alt.m.tl~.rl.nt. 1 . Erwach •• ne(r ) • 1. 0 (bi. auf b.ech».ttlgte Allein.rat_her • 1 . 1 ) : 
all. v.tteren b •• chlltt1gten !rvach •• nen • 0 . 85 . alle nicht b •• chMttigten Erwach •• nen • 0 . 7: Kinder erhalten 
unabh"'glg vo. Alter : wenn die lItern betde Uber 25 W'oehenatunden be.ehMftigt a1nd (blw . Kinder von Uber 25 
Woch.natunden beaeh.ttigten Alle1neratehern ) - 0 . 7 : wenn ein Elternteil über 25 und der endere Ivieehen 13 und 
25 Stunden pro Woch. be.ehM.tt1gt t.t (blw . Xinder .,.on Iv1.ehen 13 und 25 Stunden be.chM.ftigten Alleinera i ehern ) 
- 0 . 6 : wenn nur .in Elternteil be.chMftigt iat -0 . 5 . 

S.l den in Kl ..... rn gaetlten Werten liegt die hochgerechn.te Zahl der betrettenden Cruppe unter 3 . 000 . Werte . 
die aut CRuppengrö,aen unter 1.000 b. ruhen , ",erden nicht •• hr euagewie.en . 

Qu.lle: ÖStZ . Mikrolenau. Juni 1989 
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TÄTIGKEITSBERICHT DES BUNDESMINISTERIUMS FüR ARBEIT 

UND SOZIALES 

ALLGEMEINE GRUNDLAGENARBEIT 

1. Die Allgemeine Grundlagenarbeit des Bundesministeriums 

für Arbeit und Soziales erfolgt vor allem 1n den 

Schwerpunkten der 

Gutachten und 

Erarbeitung von Konzepten sowie 

anderen Unterlagen allgemeinen 

sozialpolit ischen Inhalts, der Konzeption, Vergabe und 

Betreuung von Forschungsvorhaben, der Redigierung und 

Veröffentlichung des Sozial berichts und von Forschungs-

ergebnissen. Weiters werden 

und Initiativen und 

durchgeführt. 

Förderungen von Projekten 

sozialen Zielsetzungen 

Die Grundsatzabteilung wirkt in Arbeitsgruppen und 

Beiräten mit, die sich u.a. mit EG-Fragen, sozialer 

Technologleentwicklung, statistischen Fragen, 

Forschungspolitik, Altersvorsorge, Familienpolitik und 

Pflegevorsorge beschäftigen. Weiters wurde in 

internationalen sozialpolitischen Arbeitsgruppen, wie 

z.B. in der OECD, mitgearbeitet. 

2. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wirkt bei 

den Annäherungsbestr e bungen österreichs an die EG auf 

zwei Ebenen mit: 

a) Hinsichtlich des angestrebten Beitritts österreichs 

zu den Europäischen Gemeinschaften hat die EG­

Kommission bereits erste Informationsgespräche mit 
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österreich aufgenommen, die seit März 1990 stattfinden. Im 

Rahmen dieses avis-Verfahrens der Kommission hat 

österreich bereits Unterlagen 

Wirtschafts-, Sozial- und 

über das österreichische 

Gesellschaftssystem zur 

Verfügung gestellt. 

b) österreich nimmt aktiv an der Schaffung eines 

Wirtschaftsraumes (EWR) von EFTA-Ländern und 

europäischen 

EG teil. Im 

Rahmen einer "exploratorischen Phase" wurde der acquis 

communautaire (Rechtsbesitzstand der Gemeinschaft) in allen 

relevanten Bereichen indentifiziert und bereits Uberein­

stimmung mit den anderen EFTA-Ländern erzielt, sowie 

bereits informelle Gespräche mit der EG-Kommission geführt. 

Auf der Grundlage von Rechtsvergleichen wurde der inne r­

österreichische Handlungsbedarf ermittelt. Diverse 

Gesetzesinitiativen in den letzten Monaten (Novellierung 

des Gleichbehandlungsgesetzes, Betriebspensionsgesetz, 

Vorbereitung e1ner Novellierung des Arbeitnehmerschutz­

gesetzes) stehen u.a. in Zusammenhang mit solchen Anpas­

sungsschritten. Im Sozialbereich benötigt nunmehr öster­

reich keine permanenten Ausnahmen von EG-rechtlichen Be­

stimmungen mehr, d.h. eine Anpassung der österreic hjschen 

Gesetze an das primäre und sekundäre EG-Recht wäre grund­

sätzlich ohne inhaltliche Einschränkungen im arbeitsmarkl-

und sozialpolitischen Bereich möglich. Voraussichtlich 

würde die Umsetzung einiger sozialversicherungsrechtlicher 

Bestimmungen der Gemeinschaft jedoch einer längeren Uber­

gangsfrist für die Verwirklichung innerhalb österreichs 

bedürfen. Mitte 1990 wurden bereits die Verhandlungen über 

den europäischen wirtschaftsraum eröffnet, die bi~ 

Mitte 1991 beendet werden sollen. 

Im Rahmen des voran dargestellten Aufgabengebietes vertritt 

die Grundsatzabteilung das Sozial ressort nach außen und ist 

koordinierend innerhalb des Sozial ressorts tätig. In ihrer 

Funktion als Koordinator und Vertretungsinstanz nimmt die 

Grundsatzabteilung an zahlreichen Arbeitsgruppen im In- und 

Ausland teil. 
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3. Der bereits im Jahr 1988 eingerichtete Arbeitskreis "Sozialin­

novative Technologiepolitik" widmete sich 1m letzten Jahr 

verstärkt der Analyse der sozialen Aspekte der österreic hi­

schen Technologiepolitik. Zu diesem Zwecke führte e r einige 

Hearings mit Akteuren dieses Politikbe r e iche s durch und orga­

nisierte gemeinsam mit d e m Institut für Höhere Studien im 

April 1990 die Tagung "Soziale Aspekte der Technologie­

politik", an der einige ausländische Re fer e nten über inte rna­

tionale Erfahrungen zu dem The ma berichreten. 

Als Band 26 der "Forschungsbericht e aus Soz i al- lind Arbe its­

marktpolitik" wurde die Studie "Arbeits zeit zwisc hen Verkür­

zung und Flexibilisierung" herausgeg e ben, in der die Arbe its­

zeitpolitik der Unternehme n nach der kollektivvertra gli c hen 

Ermöglichung einer verstärkten Fl e xibilisie rung in b e stimmte n 

Sektoren analysiert wurde . Ein weiterer Band d ie s e r Re ihe z um 

Thema "Betriebliche Innovatione n", basierend auf e ine r studie 

zur Einführung von EDV-Systemen in Betriebe n, wurde vorbe­

reitet. 

4. In Zusammenhang mit den Arbeiten für eine bessere materielle 

und betreuerische Vorsorge für pflegebedürftige Menschen wurd e 

an einem Be richt der Arbeitsgruppe "Vorsorge für pflege b e ­

dürftige Menschen" mitgewirkt, der im Mai 1990 dem Parlament 

übermittelt wurde und als Entscheidungshilfe für Reforme n 1m 

Pflegebereich dienen soll. Dieser Bericht ist im Bundesmini­

sterium für Arbeit und Soziales auf Anfrage e rhältlich. Es 

wurden Studien abgeschlossen, in denen eine Erfassung des 

derzeitigen ambulanten und stationären Pflegangebotes vorge­

nommen wurde. Während bei den stationären Einrichtungen di e 

Probleme nicht vorrangig auf der quantitativen sondern auf der 

qualitativen Ebene liegen, ist bei d e n ambulanten Einrichtun­

gen in weite n Te il e n österre i c hs auc h das quantitative Versor­

gungsangebot äuße rst unzureich e nd. Diese Projekte werden 1990 

im Rahmen der Schriftenreihe "Forschungsberichte aus Sozia l­

und Arbeitsmarktpolitik" veröffentlicht. 
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5. 1989 wurde eine Untersuchung abgeschlossen, in der u.a. die 

Lebenseinkommen im pr~vaten Wirtschaftsbereich und im öffent­

lichen Dienst des Bundes verglichen wurden. Ein Ergebnis 

dieser studie ist, daß bei angenommener gleicher Qualifikation 

und gleicher Berufs1aufbahn A- und B-Bedienstete und zum Teil 

auch C-Bedienstete des Bundes im Erwerbsleben weniger und im 

Ruhestand höhere Einkommen als Personen in der Privatwirt­

schaft erzielen, bei Betrachtung des gesamten Lebenseinkommens 

Beamte jedoch meistens schlechter gestellt sind als Personen 

in der Privatwirtschaft. Die Studie wird 1990 in der 

Schriftenreihe "Forschungsberichte aus Sozial- und Arbeits ­

marktpolitik" veröffentlicht und kann u.a. für die Reformdis­

kussion hinsichtlich einer Harmonisierung der Altersvorsorge­

systeme ein wichtiges Informationsmaterial darstellen. 

GRUNDLAGENARBEIT FüR FRAUENFRAGEN 

Die Grundlagenarbeit in Fragen der Gleichstellung und 

Förderung von Frauen erfolgt vor allem in den Tätigkeits ­

gebieten: Erarbeitung von Konzepten, Stellungnahmen und 

anderen Unterlagen; Koordination der Wahrnehmung von 

Frauenbelangen; Forschung und wissenschaftliche Grund­

lagenarbeiten; Bildungs- und Informationsarbeit in Frauen­

fragen; Veröffentlichung von Forschungsergebnissen; Unter­

stützung und Förderung von Fraueninitiativen und -projek­

ten, Betreuung von Modellprojekten. 

Im Bereich des Sozialressorts, einschließlich nachgeordne­

ter Dienststellen, arbeiten etwa 150 Frauen für Frauenan­

gelegenheiten. Eine lange Tradition hat hier die Arbeits­

inspektion: Im Rahmen der - 1883 ins Leben gerufenen -

österreichischen Gewerbeinspektion wurde im Jahre 1906 die 

erste Beamtin für Frauenarbeit in Wien eingestellt; das 

Arbeitsinspektionsgesetz 1956 sieht Arbeitsinspektorinnen 

für Mutterschutz und Frauenbelange vor (derzeit: 24). In 

allen Landesarbeitsämtern sind Frauenreferentinnen (seit 
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1978) eingesetzt, Frauenreferentinnen gibt es inzwischen 

auch bei den meisten der 100 Arbeitsämter. Die wichtigsten 

Organisationseinheiten und Institutionen im Zusammenhang 

mit Gleichstellungs- und Frauenfragen sind, außer der 

Abteilung für grundsätzliche Angelegenheiten der Frauen, 

die Gleichbehandlungskommission, die Mutterschutzkonferenz 

<Sektion VI); die Abteilung für Arbeit und Arb~itsbezie­

hungen und internationale Frauenbelange <Sektion V); das 

1989 neu geschaffene Frauenreferat der Arbeitsmarktverwal­

tung, der Ständige Arbeitskreis der Frauenreferentinnen 

der Landesarbeitsämter, ' der Ausschuß IV des Beirats für 

Arbeitsmarktpolitik für arbeitsmarktpolitische Angelegen­

heiten der Frauen <Sektion 111); die Arbeitsgruppe zur 

Förderung der Frauen im Bundesdienst. 

1. Die vergleichsweise problematischere Entwicklung der 

Situation der Frauen auf dem Arbeitsmarkt <wie z.B. Ar­

beitslosenzahlen und -raten, Konzentration der berufstä­

tigen Frauen auf bestimmte Berufe und Branchen, Höhen der 

Einkommen und der Arbeitslosengelder, prekäre Beschäfti­

gungsformen ) .und d-i e Notwendigk e it , demgegenüber 

verstärkte und spezifische Schritte zu setzen, bilden den 

Ausgangspunkt der Tätigkeiten des Ständigen Arbeitskreises 

der Frauenreferentinnen der Landes~rbeitsämter bei der 

Frauengrundsatzabteilung. Gemeinsam mit d e n Frauenverant­

wortlichen der Arbeitsmarktverwaltung wurde von diesem 

Arbeitskreis die Aktion "Arbeitsmarktverwaltung für 

Frauen" konzipiert und im März 1989 gestartet. Ziel ist 

die qualitative Verbesserung der Angebote der Arbeits­

marktverwaltung für arbeitsuchende Frauen. Dazu wurde ein 

Minimalförderungsprogramm erarbeitet und dessen Umsetzung 

begonnen. Vorbereitung und Durchführung der Aktion werden 

dokumentiert; aufgrund der nachfolgenden Bewertung von 

Problemen, Schwachstellen, Erfolgen und zukünftigen Er­

fordernissen wird die Aktion auch 1990 und 1991 fortge­

führt <siehe ausführlicher dazu den Beitrag der Arbeits­

marktverwaltung). 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 499 von 809

www.parlament.gv.at



- 495 -

2. Für berufstätige oder arbeitsuchende Frauen mit Kindern 

stellt die Frage der Kinderbetreuung oft ein nur sehr 

schwer zu lösendes Problem dar, da das Angebot an ent­

sprechenden Betreuungsplätzen vielfach nicht ausreicht 

bzw. überhaupt keine entsprechenden Kinderbetreuungsmög­

lichkeiten existieren. Daher wurden Initiativen zur Ver­

besserung dieser Situation gefördert. Voraussetzung ist, 

daß das Betreuungsangebot auf die Bedürfnisse erwerbs­
tätiger Personen mit Betreuungspflichten ausgerichtet 

wird, d.h. z.B. keine Mittagssperre; längere öffnungs­

zeiten morgen~ und abends den Bedürfnissen der jeweiligen 

Eltern entsprechend (z.B. von 6.30 bis 18 Uhr, bei Bedarf 

auch an Samstagvormittagen); keine Sperre in den Ferien­

zeiten bzw. adäquate Ersatzbetreuung. Diese Förderungsmög­

lichkeit besteht sowohl für den Ausbau bestehender Infra­

struktur als auch für den Aufbau neuartiger Betreuungs­

modelle (z.B. Kleinstkindergruppen, Nachmittagsbetreuung 

für Schulkinder, Tagesmüttervereine). Das Subventions­

budget der Abteilung für grundsätzliche Angelegenheiten 

der Frauen ist klein, sodaß nur Startsubventionen gegeben 

werden können. In der Folge kann jedoch durch die Arbeits­

marktverwaltung gefördert werden, i m Rahmen der erwei­

terten Aktion 8000 zur Förderung von Kinderbetreuungsein­

richtungen und Elterninitiativen. 

3. Diese Förderung im Bereich innovativer Kinderbetreuung 

ist ein Teil des Förderungsprogramms für Frauenprojekte 

und -initiativen, welches weitergeführt wurde: Unterstützt 

wurden Projekte, die das Ziel haben, zur Verbesserung der 

Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt beizutragen oder 

die selbst (im Projekt) Arbeitsplätze schaffen, durch Be­

ratung und Gewährung von Start- bzw. Begleitsubventionen. 

Dazu zählt so Vielfältiges wie z.B. Frauenwerkstätten, 

Selbsthilfezentren, soziale Beratung, Kultur- und Bil­

dungsinitiativen von Frauen. Aufgrund des hohen Frauenan-
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teils an den durch die Aktion 8000 geschaffenen Arbeits­

plätzen <rund 60 %) wurden Frauenprojekte mit mehreren 

hundert Millionen Schilling gefördert. 

4. Mit dem Aufbau einer EDV-unterstützten Literaturdoku­

mentation zu frauen- und ressortspezifisch relevanten 

Fragen wurde begonnen. 

5. Forschungsarbeiten: 

Die erste Phase eines Forschungsprojekts über Schichtar­

beit und andere Arbeitszeitformen von Frauen und Männern 

wurde abgeschlossen, die Publikation der Ergebnisse vorbe­

reitet <siehe unter Punkt 6). Von den rund 100.000 durch 

die Studie erfaßten Beschäftigten der sechs ausgewählten 

Wirtschaftsklassen arbeitete nicht einmal die Hälfte zu 

normalen Arbeitszeiten. Insbesondere in Wirtschaftsklassen 

mit einem hohen Frauenanteil, wie in Gaststätten und Be­

herbergungsbetrieben, Krankenhäusern und Pflegeheimen so­

wie im Handel sind Schichtarbeit, Nachtarbeit, Turnus­

dienst, Bandbreitenmodelle, Teilzeitarbeit und andere 

Sonderformen weit verbreitet. Ziel des Forschungsprojektes 

ist die Untersuchung von Möglichkeiten einer Berücksich­

tigung von ArbeitnehmerInneninteressen bei der Arbeits­

zeitgestaltung. In den anschließenden Phasen dieses Pro­

jekts wurden in fünf ausgewählten Betrieben konkrete Pro­

bleme und Spielräume der Arbeitszeitgestaltung erhoben und 

Vorschläge erarbeitet; in der Folge wurden in zwei Be­

trieben Änderungen der Arbeitszeitgestaltung wissenschaft­

lich begleitet und Vorschläge, auch im Hinblick auf die 

bessere Vereinbarung von Familie und Beruf, in der Praxis 

erprobt. 
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In der abgeschlossenen studie "Vergessene Frauenarbeitsbe­

reiche" waren Arbeitsbedingungen und Berufsverläufe von 

Frauen, die sogenannte Hilfsarbeiten in typischen Frauen­

einsatzbereichen verrichten - schwere, meist vielfältig 

belastende Arbeiten, die niedrig entlohnt werden und in 

öffentlichkeit wie auch Sozialpolitik relativ wenig beach­

tet sind - untersucht worden; Probleme der gewerkschaft­

lichen Interessenvertretung bildeten einen weiteren Unter­

suchungsschwerpunkt. Aus Anlaß der Fertigstellung dieser 

Studie wurde gemeinsam mit der Sektion Frauenforschung und 

der Sektion Arbeits- und Industriesoziologie der Öster­

reichischen Gesellschaft für Soziologie am 25.1.1990 in 

Wien eine internationale Tagung mit dem Thema "Beruf: Un­

gelernt" veranstaltet. Dabei diskutierten in- und auslän­

dische TeilnehmerInnen aus Gewerkschaften und Sozialfor­

schung über Erfahrungen aus der Praxis, Forschungsergeb­

nisse und Lösungsvorschläge anhand von Themen wie Arbeits­

und Lebensbedingungen von Frauen, ungeschützte Beschäfti­

gungsverhältnisse, Diskriminierung, Frauen in sogenannten 

ungelernten Berufen. Die Referate und Beiträge zu dieser 

Tagung werden in einer Dokumentation veröffentlicht 

werden. 

Neu begonnen wurde ein Forschungsprojekt zum Thema "Inter­

essen von Frauen im Betrieb". U.a. aufgrund von betrieb­

lichen Fallstudien und Gruppengesprächen werden die viel­

fältigen Interessen von Frauen im konkreten, durch ver­

schiedene Faktoren charakterisierten betrieblichen Zusam­

menhang untersucht. Die Bedingungen der Hemmung bzw. För­

derung und Durchsetzung dieser Interessen sollen herausge­

arbeitet, Veränderungsansätze und Verbesserungsvorschläge 

entwickelt werden. 

Das Projekt "Förderung von Frauen im Beruf" hat die Konzi­

pierung von Bildungsmaßnahmen zum Ziel, z.B. für Frauen, 
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die sich beruflich weiterentwickeln bzw. Führungsaufgaben 

übernehmen wollen; Frauen, die als Projektmanagerinnen 

tätig sein wollen, arbeitslose Frauen und Frauen nach 

einer Berufsunterbrechung, die sich beruflich höher quali­

fizieren wollen oder für neue Berufe interessieren. Dazu 

wurde zunächst mit der Sammlung von - auch neuartigen -

Bildungskonzepten und Modellen im In- und Ausland 

begonnen. 

Aufgrund einer Sonderauswertung von Mikrozensuserhebungen 

des österreichischen Statistischen Zentralamts wurde eine 

erste Abschätzung von Umfang und Struktur sog. gering­

fügiger Beschäftigungsverhältnisse vorgenommen. Danach er­

gaben sich ca. 100.000 Personen, darunter 60.000 Frauen, 

als geschätzte Gesamtzahl geringfügig Beschäftigter ohne 

eigene Sozialversicherung <also insbesondere ohne Pensio­

nistInnen, Arbeitslose, Mithelfende). Aufgrund der Ergeb­

nisse wurde für eine genauere und detailliertere Unter­

suchung ein Forschungsprojekt über Umfang, Struktur und 

Auswirkungen geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse 

vorbereitet. 

Für eine Studie über Gleichstellungspolitik und Sozial­

politik für Frauen in der Europäischen Gemeinschaft und 

Auswirkungen auf österreich im Falle eines Beitritts bzw. 

weitergehender Annäherung wurden Vorarbeiten geleistet. 

Weiters wurde ein Forschungsprojekt zur Untersuchung der 

Auswirkungen von Betriebsübernahmen auf die Arbeitsbe­

dingungen beschäftigter Frauen vorbereitet. Untersucht 

werden sollen zum einen geschlec~tsspezifische Wirkungen 

von Verkäufen österreichischer Betriebe an internationale 

Konzerne, z.B. hinsichtlich Ausweitung oder Einschränkung 

typischer und untypischer Frauenarbeitsbereiche, betrieb­

licher Personalpolitik, Aus- und Weiterbildung, Arbeits­

zeitregelungen, besonderer Beschäftigungsverhältnisse, 

Entlohnungsschemata u.a.m., zum anderen der Prozeß der 

Betriebsübernahme und der Organisationsveränderungen 
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selbst: Solidarisierungen, Akteure, Interessenvertretung, 

diskriminierende Praktiken. 

Es wird eine Zusammenstellung der Höhe der (Wiener)Lehr­

lingsentgelte nach Geschlecht erarbeitet. 

6. Folgende Publikationen erschienen: In der Reihe "For­

chungsberichte aus Sozial- und Arbeitsmarktpolitik" wurde 

im Frühjahr 1990 die Nummer 28, Arbeitszeitformen von 

Frauen und Männern in ausgewählten Wirtschaftsklassen. 

Entwicklungstendenzen der Schicht-, Nacht- und Wochenend­

arbeit, herausgegeben. 

In der Reihe "Gleichbehandlung ist 'das Ziel" erschien eine 

Dokumentation über Frauenforschung des Bundesmin i steriums 

für ~rbeit und Soz i ales 1978 - 1988 (Nummer 15). In der­

selben Reihe erschienen die Nummer 16, Frauenarbeitslosig­

keit und Beratung, die Nummer 17, Frauen in den 80er 

Jahren, und zuletzt im Frühjahr 1990 die Nummer 18, 

Weiterbildungsseminare für die Frauenprojektarbeit, An­

regungen und Informationen. 
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S 0 Z I A L VER SIe HER U N G 
==== == ========== = ====== = === = = = = ==== 

Legisti s che Maßnahmen 

a) In Krnft ge t r e t e n s ind die folg e nden im Beric ht über 
die so z iale Lage 1988 näher dargestellten bedeut­
sameren Rechtsvorschriften: 

- Kundmachung des Bundesministers für Arbeit und 

Soziales vom 20.0ktober 1988, BGBl.Nr.583/1988, über 

die Ermittlung der Aufwertungszahl für das Kalender­

jahr 1989. 

- Kundmachung des Bundesministers für Arbeit und 

Soziales vom 20.0ktober 1988, BGBl.Nr.584/1988, über 

die Ermittlung des Richtwertes für das Kalenderjahr 

1989. 

- Verordnung des Bundesministers für Arbeit und So­

ziales vom 20.Dezember 1988, BGBl.Nr.729 / 1988, über 

die Feststellung des Ausmaßes der veränderl i chen 

Werte und einiger fester Beträge aus dem Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetz, dem Gewerblichen Sozial­

versicherungsgesetz, dem Bauern-Sozialversicherungs­

gesetz und dem Beamten-Kranken- und Unfallversiche­

rungsgesetz für das Kalenderjahr 1989. 

- Bundesge s e t z vom 14.De zember 1988, BGBl.Nr.749 / 1988, 

mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 

(46.Novelle zum ASVG) , das Kriegsopferversorgungsge­

setz 1957 und das Opferfürsorgegesetz geändert 

werden. 
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- Bundesgesetz vom 14.Dezember 1988, BGBI.Nr.750/1988, 

mit dem das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz 

geändert wird (15.Novelle zum GSVG). 

- Bundesgesetz vom 14.Dezember 1988, BGBI.Nr.751/1988, 

mit. dem das Bauern-Sozialve/:"sicherungsgesetz geän­

dert wird (13.Novelle zum BSVG). 

- Verordnung des Bundesministers für Arbeit und So­

ziales vom 23.Dezember 1988, BGBl.Nr.760 / 198R, mit 

der der Anpassungsfaktnr für das Jahr 1989 f estge ­

setzt wird. 

b) Beseh I Ol:i l:ie 11 U7.W. veI"lautba rt wurden im Ber i chtsjahr 
die folgenden, im nachstehenden Text n~her darge­
stellten Rechtsvorschriften: 

- Verordnung des Bundesminjsters für Arbeit und So­

zjales vum 27.J~nner ]989, BGBI.Nr.79/1989, über die 

Feststellung des Ausmaßes des f esten Betrages nach 

§ 26n Abs.2 des Beamten-Kranken- und Unfallversiche­

rungsgesetzes für das Kalenderjahr 1989. 

- Verordnung des Bundesrrd nisters für Arbeit. und So­

ziales vom lO.April 1989, BGBI.Nr.186/1.989, über die 

Feststellung des Ausmaßes des festen Betrages nach 

§ 502 Abs.4 des Allgemeinen Sozialversicherungsge­

setzes für das Kalenderjnhr 1989. 

- Bundesgesetz vom 27.Juni 1989, BGBI.Nr.364/l989, mit 

dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 und das 

Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert werden 

(AIVG-Novelle 1989). 
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- Kundmachung des Bundesministers für Arbeit und 

Soziales vom 27.November 1989, BGBl.Nr.583/1989, 

über die Ermittlung der Aufwertungszahl für das 

Kalenderjahr 1990. 

- Kundmachung des Bundesministers für Arbeit ~nd 

Soziales vom 27.November 1989, BGBl.Nr.584/1989, 

über die Ermittlung des Richtwertes für das 

Kalenderjahr 1990. 

- Bundesgesetz vom 12.Dezember 1989, BGBl.Nr.642/1989, 

mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 

geändert wird (48.Novelle zum ASVG). 

- Bundesgesetz vom 12.Dezember 1989, BGBl.Nr.643/1989, 

mit dem das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz 

geändert wird (16.Novelle zum GSVG). 

- Bundesgesetz vom 12.Dezember 1989, BGBl.Nr.644/1989, 

mit dem das Bauern-Sozialversicherungsgesetz ge­

ändert wird (14.Novelle zum BSVG). 

- Bundesgesetz vom 12.Dezember 1989, BGBl.Nr.645/1989, 

mit dem das Beamten-Kranken- und Unfallversiche­

rungsgesetz geändert wird (19.Novelle zum B-KUVG). 

- Bundesgesetz vom 12.Dezember 1989, BGBl.Nr.646/1989, 

mit dem das Bundesgesetz über die Gewährung der 

Leistung der Betriebshilfe (des Wochengeldes) an 

Mütter, die in der gewerblichen Wirtschaft oder in 

der Land- und Forstwirtschaft selbständig erwerbs­

tätig sind, ge~ndert wird (4.Novelle zum BHG). 
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- Bundesgesetz vom 12.Dezember 1989, BGBl.Nr.651/1989, 

mit dem ein Karenzurlaub für Väter geschaffen 

(Eltern-Karenzurlaubsgesetz-EKUG) und das Mutter­

schutzgesetz 1979~ das Angestelltengesetz, das 

Gutsangestelltengesetz, das Landarbeitsgesetz 1984, 

das Arbeitslosenversiche~ungsgesetz ].977, das Allge­

meine Sozialversicherungsgesetz, das Karenzurlaubs­

geldgesetz, das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das 

Gehaltsgesetz 1956, das Pensionsgesetz 1965, das 

Vertragsbedienstetengesetz 1948, die Bundesforste­

Dienstordnung ]986, das Land- und ForRtarhejter­

Dienstrechtsgesetz, das Landeslehrer-Oi~nstrechtsge­

setz 1984 und das Land- und forstwirtschaftliehe 

Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1985 geändert 

werden. 

- Verordnung des Bundesministers für Arbeit und So­

ziales vom 19.Dezember 1989, BGBl.Nr.653/1989, fiber 

die Feststellung des Ausmaßes der veränderlichen 

Werte und einiger fester Beträge aus dem Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetz, dem Gewerblichen Sozial­

versicherungsgesetz, dem Bauern-Sozialversicherungs­

gesetz und dem Beamten-Kranken- und Unfallversiche­

rungsgesetz für das Kalenderjahr 1990. 

- Bundesgesetz vom 13.Dezember 1989, BGBI.Nr.660/1989, 

mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körper­

schaftsteuergesetz 1988, Bestimmungen auf dem Gebiet 

des Strukturverbesserungsgesetzes, das Umsat7.­

steuergesetz 1972, das Bewertungsgesetz 1955, das 

Gebührengesetz 1957, die Bundesabgabenordnung und 

das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert 

werden (Abgabenänderungsgesetz 1989 - AbgÄG 1989). 
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Als wichtigste Änderungen des Jahres 1989 im Bereiche des 

Sozialversicherungsrechtes lassen si~h wohl jene be­

zeichnen, die der Nationalrat in seiner Sitzung vom 

12.Dezember 1989 beRchlosspn h~t. Im einzelnen handelt es 

sich dabei um die 48.Novelle zum ASVG, die 19.Novelle zum 

B-KUVG, die 16.Novelle zum GSVG, die 14.Novelle zum BSVG 

sowie die 4.Novelle zum BHG. 

Stan~ bei den Novellen der Achtzigerjahre (gemeint sind 

vor allem die 40. und die 44.ASVG-Novelle) das Bestreben 

nach einer Budgetentlastung im Vordergrund, so hatte die 

48.Novelle zum ASVG samt den Novellen der übrigen Sozial­

versicherungsgesetze im wesentlichen zum Ziel, die Löge 

der Bezieher kleinster Pensionen zu verbeRsern, was durch 

eine Reihe von Änderungen und Ergänzungen des A~sgleichs­

zulagenrechtes erreicht werden sollte. Damit wurde auch 

ein weiterer Teil des Regierungsprogrammes, wie es in der 

Erklärung der Bundesregierung vom Jänner 1987 zum Ausdruck 

gebracht wurde, erfüllt. 

Weitere hauptsächliche Neuerungen betrafen die Lockerung 

der Ruhensbestimmungen sowie die Erhöhung der Pension im 

Einklang mit der Einkommensentwicklung der Erwerbstätigen, 

ferner teilweise Änderungen des unfallversicherungsrecht­

lichen Haftungsausschlusses des Dienstgebers sowie Maß­

nahmen, die auf Entscheidungen der Höchstgerichte zurück­

gehen. 

In Anbetracht der vergleichsweise größeren Wichtigkeit. 

dieses Novellenpaketes muß ihm auch bei der nachfolgenden 

Besprechung der für den Bereich der Sozialversicherung 

bedeutsamen Neuerungen hinreichend Raum geboten werden. 

Alle weiteren Änderungen müssen demgegenüber zurücktreten. 
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Irrl einzelnen werden folgende Rechtsvorschriften herausge­

griffen und besprochen: 

Da s Bundesgesetz vom 27. Juni 1 9A9, BGBI. Nr. 364, 

mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 und das 

Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert wurden 

(AlVG-Novelle 1989). 

Das AlVG wurde U.d. dahingehend gedndert, daß eine 

strengere Sanktion dann eintreten süll, wenn der Arbeits­

lose bereits einlTli'l l uder öftee die Annahme P. i n~r zumuL­

ba ren Beschäftigung abge lehnt o.]e.r verei te 1 t. haI.. H i d,e.i 

wird jeweils vom Beginn des (neuen) Anspruc hsverlusles 

rückblickend untersucht, ob innerhalb dex let.zt ~n .Tahres 

ein solcher Tatbestand bereits verwirkli(:ht wurde. 

Zur Wahrung des Krankenversicherungsschutzes EUr den 

Arbeit_slosen und seine Familie während der AUHschllJßrrist 

wurde durch ei ne Änderung des ASVG Vor-sorge getrnf [eil, 

indem die darin bereits ent.halLenen st,;huLzf,- isl.f.'ille UIII 

jenen Fall ergänzt wurden, in welchem die Dauer deM An­

spruchsverlustes auf Arbeitslosengeld oder Notstandshil[e 

wegen Verhängung der oben genannten Sperrfrist Uber die 

Fr~st von drei Wochen hinausgeht. 

Zur Abgeltung des Aufwandes erhalten die Träger der 

Krankenversicherung eine entsprechende Vergütung analog 

zur Regelung über den Krankenversicherungsschut~ bei Ruhen 

des Anspruches wegen Gewährung einer Urlaubsabfindung hzw. 

Urlaubsentschädigung. 

Obwohl dies in diesem Zusammenhang die einzige Änderung 

des ASVG blieb, erhielt diese die Bezeichnung ~ iner 

47 _Novelle zum ASVG. 
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Das Bund e sgesetz vom 12.Dezember 1989, BGBI.Nr.642, 

mit d e m da s Allgeme ine Snzialve rsicherungsg e setz geändert 

wurde (48.Novelle zum ASVG). 

Im Vordergrund die ser Nove lle sLanden Maßnahmen, durch die 

die Lage der Bezieher von Pensionen, insbesondere die 

Lage von Beziehern kleinster Pensionen, verbe sHert werden 

sollte. In diesem Sinn nahm sie eine Reihe von Änderungen 

und Ergänzungen im Rahmen des Ausgleichszulagenrechtes 

vor. In Anbetracht der gegenw~rtige n günstigen Ent­

wicklung wurden die Ruhensbestimmungen beim Zusammen­

treffen von Pensionen und Erwerbseinkommen modifiziert. 

Einige Änderungen im ASVG dienten dazu, vom Verfassungs­

gerichtshof als ve rfassungswidrig erkannte Bestimmungen 

zu sanieren. 

Im einzelnen ersc heinen folgende Neuerungen als erwähnens­

wert: 

Die begünstige Weiter- oder Selbstversicherung in der 

Pensionsversicherung war bisher auf den Personenkreis der 

leibliche n Eltern, der Wahl- oder Stiefeltern einge­

schränkt. Den Pflegeeltern konnten die begünstigenden 

Bestimmungen - insbesondere der Beitragssatz von ]0 v.H. 

anstelle des sonst üblichen Beitragssatzes von 20 v.H. -

nicht zugutekommen. 

Durc h die Angle i chung der Rechtslage der Pflegeeltern an 

j e ne d e r El ter n, Wahl- ode r Stie f e ltern durc h d a s Juge nd­

wohlfahrtsge setz 1989 (BGBI.Nr.161/1989) sowie durch das 

Kindschaft s r echts-Änderung s g e s e tz (BGB1.Nr.162/1989) ist 

auch der Grund für eine unterschiedliche Behandlung dieser 
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Personenkreise bei der begUnstigten Weiter- und Selbstver­

sicherung in der Pensionsversicherung weggefallen. Diese 

begünstigte Versicherung kann nunmehr auch von der Pflege­

mutter oder vom Pflegevater eingegangen werden. 

Dem Hauptverband der österreichischen Sozialversiche­

rungsträger obliegt es, unter Bedachtnahme auf die gesetz­

lichen Bestimmungen des Arbeitsrechtes Richtlinien zur 

Regelung der dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlichen 

Ve rhältnisse der Sozialversicherungsbediensteten aufzu­

stellen. Diese Richtlinien haben auch die Gewährung von 

freiwilligen sozialen Zuwendungen an die Bediensteten 

eines Versicherungsträgers (des Hrluptverbandes) grundsätz­

lich in der Weise zu regellI, daß hlefür vom jeweiligen 

Versicherungsträger (dem Hduptverband) ein Betrag im 

Au smaß eines vom Hauptverband festzuset:t.endell Hundert­

satzes bei laufenden Bezügen aller Sozialversicherungsbe­

diensteten im abgelaufenen Geschäftsjahr verwendel werden 

kann. Die betragliche Obergrenze [Ur derartige Zuwendungen 

wllrde nunmehr von 3,5 v.H. auf 2,5 v.H. gesenkt. 

Meldungen gelten auch dann als ordnungsgemäß erstattet, 

we nn zwar die Meldevordrucke nicht verwendet wet'den, die 

Meldung aber alle wesentlichen Angaben enthält, die für 

die Durchführung der Versicherung notwendig sind; überdies 

muß eine Meldung die ohne Vordruck erstattet wurde, den 

Richtlinien über Form und Inhalt der Meldungen ent­

sprechen. Diese Richtlinien hat der Hauptverband mit 

Zustimmung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

zu er lassen. 

Richtlinien des Hauptverbandes sind wie jede andere Ver­

waltungsverordnung als generelle Verwaltungsakte nur dann 

allgemein verbindlich, wenn sie ordnungsgemäß kundgemacht 

wu rden. 
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Bisher wa~ eR geKetzlich nichL vorgesehen, die Melde-

r icht. I inj en i:lnd. I ich zu Vp ,-1 nutba ren. Jeder Bescheid über 

eine Sanktion, di.e deshalb verhängt wurde, weil eine 

formlos ers·tat.tete Meldung (häufig Computerausdruck ) nicht 

den Melderichtlirlien ent~~rach, hätte daher vom Verfas­

sungsger i cht_ ~h(Jf wegen Vp',-f a s!:iungswidr i gkei L au [gehoben 

werden können. 

Nunme}lr ist im Geset.z vorgesehen, daß die genannten Richt­

linien in der Fach zeitsch rift "Soziale Siche~heit" zu 

verlautbaren sind. 

Der Verfassungsgeeichtshof hat nlit Erkenntnis vom 

9.3.1989, ZI.G 163/88, (BGBI.Nr.218/89) jene Regelung als 

verfassungswidrig aufgehoben, nach der die zur Vertretung 

juristischer Personen berufenen Personen im Rahmen ihrer 

Vertretungsmacht neben dem durch sie vertretenen Beitrags­

schuldner für die von diesem zu entrichtenden Beit~äge 

insowei.t haft.et.en, als die Beiträge aus Verschulden des 

Vertreters nicht bei Fälligkeit entrichtet wurden. Nach 

Ansicht. des Verfassungsgericht.shofes war das zur sach­

lichen Rechtfertigung dieser Haftungsregelung erforder­

liche öffentliche Interesse an rter Sicherung der Einbring­

lichkeit der Beiträge nicht gegeben, weil keine Ausfalls­

haftung im engeren Sinn statuiert worden war; die Haftung 

des Vertreters des Beitr~gsschuldners trat bereits dann 

ein, wenn dip Beiträge bei Fälligkeit. aus Verschulden des 

Vertreters nicht enLrichLet wurden, wobei die Haftung auch 

dann bestand, wenn uie Beit.räge beim BeiLrägRschuldner 

einbringlich waren. 

Als verfassungskonforme Lösung wurde nunmehr ein Wortlaut 

beschlossen, der aus einer bewährten Bestimmung im Bereich 
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der Bundesabgabenordnung übernommen wurde. Eine Haftung 

des Vertreters für nicht entrichtete Sozialversicherungs­

beiträge triLt nunmehr insoweit ein, als die Beiträge 

infolge schuldhafter Verletzung der dem Vertreter aufer­

legten Pflichten nicht eingebracht werden können. 

Neben den zur Vertretung juristischer Personen berufenen 

Personen wurden wejters jene PerRont>n in diese Haftungs­

regelung einbezogen, die zur Vertretung von Personen­

handelsgesells~haften (offene Handelsgesellschaft, 

Kommanditgesellschaft) berufen Hjnd. Oarliberhjnaus (allen 

al~ch Vermögensverwalter unter die nach dem SozjalverHiche­

rungsrecht haftenden Vertreter von Beitragsschuldnern. 

Bei Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse, die eine 

Herabsetzung der Beitragsgrundlage flir die Selbstver-

sj cherung in der Krankenversicherung rechtfert: igen künllen, 

s~nd Unterhaltsverpflichtungen von Ehegatten, duch ge­

schiedenen Ehegatten, gegenüber dem Versic:hert.en pAusch<i1 

zu berücksichtigen. Als monat. liehe llntedldlLsverfJflichtung 

g~lt, glei~hvjel ob und in welcher Höhe die llnlerhallR­

lei stung tatsäch I ich erbrr'lcht. wurde, bisher grundsätz li (; !t 

w~hrend des Bestandes der Ehe 30 v.H., nach Scheidung der 

Etle 15 v.H. des nachgewiesenen monallichen Nettueinkownens 

des Unterhaltspflichtigen. Diese Prozents~tze wurden auf 

25 v.H. bzw. 12,5 v . H. gesenkt. 

Schon bisher war vorgesehen, daß hinsichtlich der Unter­

haltsverpflichtungen des geschiedenen EhegatLen, db­

weichend von der Pauschalierungsregelung, auf die t.i:lL­

sächliche Unterhaltsleistung Bedacht zu nehmen ist, wenn 

der Unterha I tsanspruch trotz du rchgeführte r 7.wa IIgsmaß­

nahmen einschließlich gerichtlicher Exekutionsführung 

uneinbringlich oder die Verfolgung des Unterhaltsan-
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spruches offenbar aussicht los war. Jene Härtefälle, die 

durch eine tiherhbhte Anrechnung dann entstanden, wenn die 

t..at..s;;'chllche llnLp.rhalLsleistung nllr zwölfmal im Jahr 

gebührte bzw. gewährt wurde, wurden nunmehr beseitigt. 

Die Vorausset..zungen für eine Herabsetzung der Beitrags­

grundlage für Selbstversicherte in der Krankenversiche­

rung sind aufgrund von Richtlinien zu beurteilen, die der 

Hauptverband zu erlassen hat. Um zu erreichen, daß die 

gegenständlichen Richtlinien die Rechtsqualität von 

generell verbindlichen Rechtsverordnungen haben, ist 

nunmehr vorgesehen, daß sie in der Fachzeitschrift "So-

ziale Sicherheit" zu verlauLbaren si.nd. 

Durch die Neufassung der betreffenden gesetzlichen Be­

stimmung sollte eindeutig klargestellt werden, daß auch 

eine Mi ttel verwentlung des Versicherungsträgers fü,- Zwecke 

der öffentlichkeitsarbeit gesetzlich gerechtfertigt ist . 

Der Kreis jener Personen, die als Vertrdgspartner Leistun­

gen aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft erbringen 

kbnnen, wurde um freiberuflich tätige Kinderkranken- und 

Säuglingsschwestern erweitert. Damit diese Personen 

Leistungen erbring~n können, bedarf es aber jedenfalls des 

Abschlusses privatrechtlicher Verträge mit einem Ver­

sicherungsträger. 

Bei den Zahlungen der Krankenversicherungsträger an den 

Krankendnstalten-Zusarnmenarbeitsfonds handelt. es sich um 

regressierbare Leislungen der VersicherungsLräger, da 

diese (indirekt) den Rechtsträgern der Krankenanstdlten 

zufließen und somit als Gegenleistung für die erbrachte 

Anstaltspflege gelten. Dies wurde nunmehr klargestellt. Es 

wurde auch eindeutig festgelegt, daß die Versicherungs-
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tr~ger auch Zahlungen, die sie 1m Zusammenhang mit der 

Leistung von Anstaltspfle~e zusätzlich zu den Pflegege­

hühr~nersätzen an den KrankenanstaI1:en-Zusammenarbeits­

fonds zu erbt"ing~n haben, regressier~n können. 

Wei ters wurde ~ine En::l::inzung des Gesetzes dahingehend 

vorgenommen, daß für. Schüler aur.h (ln fä ll~ i In ZIJRamm~nhang 

mit der Verrichtung lebensnotwenciiger persönl leher Be­

dürfnisse sowie ~'/egunfälle im husamrH~nhnng mi t der" Ver­

t"ichtung dieser Bedürfni sse Ilnter Hnfa]] versicherungs­

schutz stehen. In elen E t"J äute rnden Bemerkungp.n zu r" Re­

gierungsvorlage :ist festgehalLp.n, daß 7.U den Jt:'hensnot­

wendigen Bedürfnissen eines Schülers biR ;l,ur: Er' rülluny df-'r 

gesetzlich vorgeschriehenen Schulpflicht - in der Regel 

bis zum 15.Lehensjahr - auch die Befriedigung einps 

adäquöten Spiel- und Bewegungsdrnngp.s gehi..irL. 

Wurde ein Arbeitsunfall ode," eine Berufskrankheit. dlJrch 

die groh fahrlässig~ Außt:'rac:hL lassung von Ar.bei Lnehmel'­

vorschriften verursacht und hnt der Versich~rle dadurch 

eine erhebl iehe und dcmernde Beeintt"dc ht 'i gung der körper­

lichen oder geistigen Integrität erlitten, so geb~hrL 

nach der neuen Regelung, wp.nn wegen der Folgen di.~HeB 

Arbeitsunfalles oder der Beru[skrankheit nuch ein Anspruch 

auf Versehrtenr~nte beste ht, ~in~ angemessene IntegritäLs­

abgeltung. Die Integrit~tsabgeltung wurde als ejnmdJige 

Leistung gewährt; sie ist entsprechend der Schwere des 

Integr itätssehadens abzustufen. Die näheren Bes t ilTllllungen 

sind durch vom Vorstand im Einvernehmen mit dem tiber­

wachungsausschuß des Versich~rungstr~gers zu eJ"la~sende 

R~chtlinien zu regeln, die der Zustimmung des Bundes­

ministers fUr Arbeit und Soziales bedürfen. 
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Eine "Ha fLllngHbe freiung" des Dienstgebers nach den sozial­

versicherungsrechtlichen Vorschrifte n trat bisher dann 

nicht ein, wenn "der Arbeitsunfall bei der Te ilnahme des 

Versiche rten am allgemeinen Verkehr durch ein Verkehrs­

mittel eingetreten iRt, für dessen Betrieb aufgrund ge­

s e tzliche r VorschriEt eine erhöhte Haftpfli c ht be Hteht". 

Der Oberste Gerichtshof anprkannte eine n Unfall nur dann 

als eine n solchp n, der b e i. der" Te ilna hme ,-:111\ allge me inen 

Verkehr eingetrete n ist, "wenn ~ich der Unfall außerhalb 

des Betriebes ereignet, die Beteiligten nicht in Aus­

führung ihres Dienste s handelten und der Unfall nicht im 

örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mi t 

der Beschäftigung des Verletzten stand". Diese Jud i katur 

brachte mit sich, daß Dienstnehmer nicht wie andere Ver­

kehrsunfallopfer in den Genuß der verschärften - ver­

sicherten - Gefährdungshaftung nach dem EKHG kamen. 

Die maßgebliche Bestimmung wurde daher insoweit ab­

geändert, als die Wortfolge ...... wenn der Arbeitsunfall 

bei der Teilnahme des Versicherten am allgeme i nen Verkehr 

durch ein Verkehrsmittel ...... durch" wenn der Ar-

beitsunfall durch ein Verkehrsmittel .. ersetzt wurde. 

Allerdings sollten 1n diesem Fall Schadenersatzansprüche 

der Dienstnehmer - ausgenommen bei vorsätzl i cher Schadens­

verursachung durch den Dienstgeber - mit den aufgrund der 

erhöhten Haftpflicht jeweils gesetzlich vorgeschriebenen 

Versicherungssummen beschränkt seien. Es ist zu erwar1:en, 

daß durch diese Gesetzesänderung die bisherigen Ent­

scheidungspraxis d e s Obersten Gerichtshofes nic ht mehr 

aufrec hterhalten wird. 

Wird neben eJnem Anspruc h auf Plne Alters-, Invaliditäts­

oder Berufsunfähigkeitspension noch ein Erwe rhseinkommen 

aus einer gleichzeitig ausgeübten Erwerbstätigkei.t 
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erzielt, so ruht die Pension ab 1.1.1990 mit dem Betrag, 

um den das im Monat gebührende Erwerbseinkommen S 8.000,-­

übersteigt, höchstens aber mit 50 % des Betrages, um den 

die Summe aus Pension zuzüglich Hilflosenzus~huß und 

Erwerbseinkommen im Monat den Betrag von S 14.000,-­

übersteigt . Der Ruhensbetrag darf jedoch 40 % der Pension 

nicht übersteigen. 

Bei Witwen(Wltwer)penslonen ist ein ungeschm~l e rter Ge­

samtLezug von Pensionen und Rrwerbseinkommen in der Höhe 

von S 14.000, -- zu1 dssiy . Da rüber hinausgehende Ges<iHlt.be­

züge füht-en zu einer Künwng der Pension um 1/4 des Ill>~r.­

Hc :hreiLungsheLt-dgesi eH können maximal 40 % der Pension 

ruhen. Wenn die Witwen(W'it:wer)penslon arn :n . 12.1989 geruhL 

hat, gelten, wenn es für den Versicherten giinst-iget" ist, 

die alten Ruhensbestimmungen weiler. 

Wird neben mehreren Pensionsansprüchen aus eigener Pen­

sionsversicherung ein Erwerbseinkommen dUS einer gleich­

zejtig ausgeübten ErwerbRt~ligkpit erzielt, sind für die 

Ermittlung des Ruhensbetröges diese Pensiunsansprür:he Zll 

einer Einheit zusammenzufassen. Der Ruhensbetrag ist 

soda nn dU E dj ese Pensi nnHansprüche ndch deren Hölle dU [zu­

teilen. 

Besteht auch Anspruch auf Witwen(W -itwer)pension, sind alle 

Pensionsdnsprüche zu ejner Einheit zusdmmenzufassen und um 

den Ruhensb~Lräg Jer Pension (en) aus eigener Pensionsver­

sicherung zu vermindern. Allf den ver.blejbenden Betr.-'tCJ sind 

die für Wilwen(WiLwer)fJensionen geltenden RuhensbestilliOlun­

gen anzuwenden. 

Filr Zeiten der Pflege eines Kindes wurde eine neue Ersatz­

zeit eingeführt. Als Ersatzzeit gilt nunmehr für eine 
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wei~liche Versicherte die ZeiL dps Bezuges von Karenzur­

laubsgeld im Sinne des AIVG, dllf das sie filr die Pfl.ege 

eines Adoptivkjndes b~w. Pflegekindes Anspruch gehabt hat. 

Solche Zeiten gelten nur dann alH Ersatzzeiten, wenn die 

Annahme an Kindes St~tt bzw. die übernahme in unentgelt­

liche Pflege nach dem 31.12.1987 erfolgt ist. Di.ese Be­

stimmungen sind nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in 

denen der Stichtag nach dem 31.12.1989 liegt. 

Als Grundlage für die Berechnung des im Falle des Aus­

scheidens eines Geistlichen der katholischen Kirche aus 

dem geistlichen Stand an den Pensionsversicherungsträger 

zu leistenden Uberweisungsbetrages galt bisher in der 

Rege] das EnLgeJt, auf das die entsprechende Person vor 

ihrem Ausscheiden Anspruch gehabt hat. Durch die Novelle 

wird nunmehr festgelegt, daß als Berechnungsgrundlage 

pauschal der im ASVG für Arbeiter vorgesehene Betrag zu 

gelten hat. Soweit während einer Zeit, die der Berechnung 

des Uberweisungsbetrages zugrundegelegt wird, Beiträge zur 

Pensionsversicherung entrichtet wurden, sind diese auf den 

Uberweisungsbetrag anzurechnen. Diese Neuregejung gilt nur 

in den Fällen, in denen das Ausscheiden nach dem 

31.12.1989 erfolgt. Für die Vorzeiten sind Sonderbe­

stimmungen vorges,ehen. 

Die Novelle legt fest, daß für Zeiten, für die nach den 

sogenannten Begünstigungsbestimmungen Beiträge entrichtet 

oder beitragsfrei berücksichtigt wurden, in jedem Fall als 

Beit~agsgrundlage S 7,-- für den Kalendertag bzw. S 210,-­

für den KalendermonaL gelten. Diese Neuregelung isl auf 

Antrag auch für Leistungsansprüche anzuwenden, die am 

31.12.1989 bereits bestanden. Eine sich daraus ergebende 

Erhöhung der Leistungsansprüche gebührt ab 1.1.]990, wenn 

der Antrag bis 31.12.1990 gestellt wird, sonst ab dem der 

Antragsteilung folgenden Monatsersten. 
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D~e Ausgleichszulagenrichtsätze für das Jahr 1990 wurden 

a'lßertourlich um einen Sockelbetrag erhöht . Der Richtsatz 

fOr Pensionsberechtigte, die mit dem Ehegatten (der Ehe- . 

gattin) im gemeinsamen Haushalt leben, wurde um S 430,-­

erhöht und betr~gt im Jahre 1990 S 7.784,--, der Richtsatz 

ftir alleinstehende Pensionsberechtigte wurde um S 300,-­

erhöht und beträgt im Jahre 1990 S 5.434,--. Diese Er­

höhungen entsprechen einer Anpassung der Ri.cht: sät7.e IHn 

5,8 %. Der Pensionsanpassungsfaktor wurde mit 1,030 fesL­

gesetzt. DadlJrch w.i rd ab 1.1.1990 ansLelle der sonst nur 

zwelprozentigen Pensionserhöhllrlg eine Erhöhung der Pp.n-

s ionen um 3 % vorgenommen. 

Bei der Feststellung der AlJsglelehszulagen s -illd nllnm~hr 

U nterha 1 tsanspt"üche des Pens ionsberecht ig ten gegen den 

Ehegatten (die Ehegattin), sofern p.r (sie) mit derll Pen-

s ionsbet-echti gten nicht im gemeinsamen Hausha I t I ebL, mi t_ 

25 % (früher 30 %) des monat.l iehen Nettoeinkommens des 

Unterh;:dtspfljehtigen pi:lIlsc;hal beim Nettoeinkommen des 

Pensionsherechtigten zu berücksichtigen. Für Unterhalts­

ansprüche des Pensionsberechtigten gegen den gp.~ehiedenen 

Ehegatten (dle geschiedene Ehegattin) und gegen die 

Eltern, sofern sie mit den Pensionsberechtigten jm gemein­

samen Haushalt leben, gilt ein anzurechnender Pauschalbe­

trag von 12,5 % (früher 15 %) des monatlichen Ei.nkommens 

des Unterhaltspflichtigen. 

Ab 1.1.1990 erfolgt eine 7.urechnung zum Nett:oeinkommen 

nunmehr in der Höhe eines Vierzehnte 1 s der jähr 1 ieh tat­

sächlich zufließenden Unterhaltsleistung, wenn die 

pauschal anzurechnende Unterhaltsforde.rung der Höhe nach 

trotz durchgeftihrte.r ZwangKmaßnahmen einschließlich ge­

r~chtlicher Exekutionsftihrung unelnbringlich oder die 
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Verfolgung des Unterhaltsanspruches i.n dieser Höhe offen­

bar aussichtslos ist. 

Die PenBionsversicherung~träger kdnnen nunmehr ihre 

Krankenanstalten, die vorwiegend der Rehabi.litatinn 

dienen, auch für d i agnos ·tische 7.wecke %ugängl ich machen . 

Das ASVG sieht auch sozialversic:herungsrechLliche Be­

günstigungen für Personen vor, die aus politischen oder 

religiösen Gründen oder ous Gründen der Abstammung ver­

fol gt_ wurden. Diese BegiinsLigungsbesLimmungen wurden durc h 

die Novelle ausgedehnt. A~gesehen von der weilerhin er­

forderlichen Bedingung des Wohnsitzes am 12.3.1938 in 

österreich ist nunmehr eine Beitragsnachentrichtung für 

den Erwerb von Versicherungszeiten ab dem 15.Lebensjahr 

eines Emigranten zulässig, wenn er zwischen dem 12.3.1938 

und dem 9.5.1945 das 15.Lebensjahr vollendet hat. Dieser 

Zeitraum umfaßt die Zeitspanne, innerhalb derer Schädi­

gungstatbestände aus Gründen der Abstammung der betrof­

fenen Person grundsätzlich eintreten konnten. 

Personen, die erst aufgrund dieser Neuregelung Anspruch 

auf eine Leistung aus der Pensionsversicherung nach dem 

ASVG erhalten, gebührt diese Leistung ab 1.1.1990, wenn 

der Antrag bis 31.12.1990 gestellt wird, sonst ab dem auf 

die Antragsteilung fo Igenden Monat_serslen. 

Zur Abgeltung bzw. teilweisen Abgeltung der Aufwendungen, 

die den Pensionsversicherungsträgern aus der Anrechnung 

d e r Ersatzz e i ten d e s Be zug e s e iner' Ge l dl e istung iHJS der· 

Arheitslosenve rsic:herung wegen Arbeitslosi. gk~it erwachs~n, 

ist Jaufend an den Ausgleichsfonds der Pensionsversiche ­

rungsträger aus Mittel der Arbeitslo8enversicherung ein 

Bet. rag in der Höhe von 7,5 % der ArbeitRlosenven'liche -
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rungRbeiträge zu überweisen. Durch die Novelle wird be­

st~mmt, daß zur Abgeltung dieser Ersatzzeitenanrechnung 

für bereit.s zuerkannte Pens.i.onsleistungen der Reserve­

fonds na c h dem A!VG an den AusgJejchsfonds der Träger der 

Perlsionsversicherung ~u drei Termi.nen im J~hr 1990 InRge­

Sdnlt 4,9 Milliarden Schilling zu überweisen hat. 

Da~ Bundesgesetz vom 12.Dezemher 1989, 8GB] .Nr.643, 

mi L dem das Gewerbl iehe Soz 1 Cl 1 v e t·s icherllng~geselz geändert 

wu rde (16. Nove] I e ~llJn GSVG). 

Zur 48.Novel1e ?um ASVG dnrtlogp Rp.ge]ungen b el t' e ff e n 

1 nkbeHondere die Berik:kRlchLiglHlg (ler Änuerung von llnLer'­

ha 1 Lsverpf.1 ichtungen be i Antrdg ~lJf HerahRt:'l.iwng det· 

Reit. ragsgrundJdge füt· eine freiwjllige Weitf-·I·verRi c.: llet·ung 

in der Krankenversi c h e rung, die Et'wei LerlJlIg dp.r /. we c k­

mäßigen Verwl~ ndung der' Mi U .el (~er Ver-R .i c hp.nHlg!-;t. I·.':ige r um 

"sonstige Formen der öffent.l ·ichkeiLRarb(~ ·it.", di e NI:u­

reg e I Ilng der Ruhensbest i mnmng e n, ci ie Erwe ·i I.e rllng de I' 

Lei.stungen aus dem Ver'sjc;herungsfall d er Mutt e rsc'hnft., 

ei n e außeronient_li. l:he Er'hähung der Richts.':it.zf:', ei n (-! 

Reduz j erung der cl nzu r ec hn e ndpn UnLe rha 11.):;<::1 nsprüc lt E' bej dl-!r 

Ermit.t.lung deR Net\.oeinkommens, e .ine AURweil~ lHl<.J d er Maß­

nahmen der Gesundhei tRvorsorge, den übergang von S( ~ hnden­

ersrtl7.nnsprüch~n auf den Versi c:herungsLräger lu!<1 die 

Festsetzung des AnpasHungsfaktors. 

Dazu kommen noch ei.nige Rpe?ifische Änderllngen, VOll denen 

im folgenden die wichtigsten gen~nnt seien: 

Die Novelle si~ht vor, d~ß Personen , die die Gewerbe­

berechtigung bedingt zurücklegen und aufgrund dieser 

Berechtigung keine selbständige Erwerbstätigkeit me hr 

ausüben, von der Pflichtversicherung in der Pensionsver-

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)522 von 809

www.parlament.gv.at



- 518 -

sicherung nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 

ausgenommen sind, wenn die Fortsetzung des Betriebes dem 

Betriebsnachfolger gestattet wird. Diese Neuregelung wurde 

durch die Gewerbenovelle 1988 (Wirksamkeil.sbeginn 

1.1.1989) notwendig. 

Als maßgeblicher Zeitpunkt flir den Eintritt des Ausnahme­

tatbes~andes (Erfüllung der besonderen Anspruchsvoraus­

setzung) gilt der Zeitpunkt der Erteilung der vorläufigen 

Betriebserlaubnis an den Betriebsnachfolger. Die Neu­

regelung ist auch auf bereits ergangene Entscheidungen 

anzuwenden. 

Bisher war vorgesehen, daß die Pflichtversicherung von 

Gesellschaftern spätestens mit dem Tag vor dem Stichtag 

für die Feststellung eines Pensionsanspruches aus einer 

gesetzlichen Pensionsversicherung endet, sofern zu diesem 

Zeitpunkt als besondere Anspruchsvoraussetzung das Gesell­

schaftsverhältnis erloschen war. 

Diese Bestimmung wurde dahingehend ergänzt, daß die 

~flichtversicherung - auch wenn die Pension vor dem stich­

tag anfällt - mit dem Tag vor dem Anfall der Pension 

endet. 

Eine freiwilli~e Weiterversicherung in der Krankenver­

sicherung konnten nach alter Rechtslage nach dem Tod des 

Versicherten, der überlebende Ehegatte, Familienange­

hörige, für die Kr~nkenversicherungsschutz aufgrund des 

Abschlusses einer Familienversicherurlg besteht, und unter 

bestimmten Voraussetzungen Doppelwaisen, beantragen. Um 

dadurch für einfach verwaisLe Kinder auftretende Härten 

künftig zu vermeiden, wurde die Fortsetzung einer frei­

willigen Weiterversicherung in der Krankenversicherung 
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allen Personen eröffnet, die nach dem GSVG als Angehörige 

des Verstorbenen gelten. 

Der Personenkreis, fUr den eine Familienversicherung 

abgeschlossen werden kann, wurde um den Ehegatten einer 

Person, der im Ausland einer Erwerbstätigkeit nachgeht, 

die, wUrde sie im Inland ausgeübt werden, die Pflichtver­

sieherung in einer gesetzlichen Krankenversicherung be­

grlinden wUrde, (sogenannte Gienzgänger) erg~nzt. 

Monatliche Beitrag~grundlage in der Pflichtversicherung 

sind die durchschnittlichen EinkUnfte aus einer versiche­

rungspflichtigen Erwerbstäligkeit, in dem dem Kalender­

jahr, in das der Beitragsmonat fällt, drittvorangegange­

nen Kalenderjahr, die auf dje Zeit der Pflichtversiche­

rung in diesem Kalenderjahr entfallen. Den Einkünften aus 

d~r versicherungspflichtigen Erwerbstijtigkeit sind die 

Beträge, die auf eine InvestitionsrUckldge und auf einen 

Investitionsfreibetrag entfallen, hinzuzuzählen. 

Neu hinzugekommen ist, daß diH auf diese Weise ermittelte 

Beitragsgrundlage zu vermi.ndern ist um die auf einen 

Sanierungsgewinn und auf Veräußerungsgewinne nach den 

Vorschriften des Einkommensteuergeset~es entfallenden 

Beträge, vervielfacht mit dem Produkt aus der Aufwertungs­

zahl des Kalenderjahres, in das der Beitragsmonat fällt, 

und aus den Aufwertungszahlen der beiden vorangegangenen 

Kalenderjahre, gerundet auf volle Schilling. 

Die neue Regelung ist fUr die Kalenderjahre 1988 und 1989 

mit der Maßgabe anzuwenden, daß der Antrag auf Aus­

scheiden des Sanierungsgewinnes hzw. der VeräuRerungsge­

winne bis 31.12.1990 gestellt werden kann. Oie Rechtskraft 

bereits ergangener Entscheidungen steht dem nicht ent­

gegen. 
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Soweit bei Reginn der Versicherung und in den folgenden 

zwei Kalenderjahren mangels VorJiegens eines Einkommen­

steuerbescheides eine Beitragsgrundlaye auf die oben 

genannte Art nicht festgestellt werden kann, gilt eine 

vorläufige Beitragsgrundlage bei NeuzugRng (das ist ein 

fester im Gesetz fixierter Betrag, der Hich jährlich 

~ndert). 

Diese vorläufige Beitragsgrundlage kann über Antrag des 

Versicherten, soweit dies nach seinen wirtschaftlichen 

Verhältnissen gerechtfertigt erscheint, herabge~etzt 

werden - allerdings nicht unter den Betrag der Mindestbei­

tragsgrundlage. Dieser Herabsetzungsantrag galt bisher rlur 

für das Kalenderjahr, in dem der Antrag gestellt wurde. 

Die Novelle sieht nun vor, daß mit einem einmal gestellten 

Antrag die Herabsetzung sowohl für den Beginn der Versi­

cherung als auch für die heiden folgenden Kalenderjahre 

erwirkt werden kann. 

Weiters sieht die Novelle auch in der Pensionsversi­

cherung so wie bisher bereits in der Krankenversicherung 

für Witwen (Witwer), die ,Jen Betrieb des verstorbenen 

Ehegatten fortführten, eine Beitragsgrundlagenermittlung 

W1e 1m Falle des Beginnes der Versicherung (Neuzugang) 

vor. 

Nunmehr kann durch die Satzung nach Maßgabe der iinanziel­

len Leistungsfähigkeit des Versicherungsträgers der 

Lebensgefährte als beitragsfrei anspruchsberechtigter 

Angehöriger anerkannt werden, wenn er seit mindestens zehn 

Monaten mit dem Versicherten jn Hausgemeinschaft lebt und 

seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt fUhrt und e1n 

im gemeinsamen Haushalt lebender arbeitsfähiger Ehegatte 

nicht vorhanden ist. 
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Bei den Verwaltungskörpern sah die bisherige Regelung die 

Wahl von zwei Stellvertretern des Vorsitzenden ein~s 

Landesstellenausschusses vor. Aufgrund der Novelle ist die 

Möglichkeit gegeben, die Wahl auf einen Stellvertreter zu 

beschränken, wenn die Erfüllung der Geschäftsführungsauf­

gaben auch im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden und 

seines Stellvertreters sichergestellt wird. 

Künftig wird das Bundesrechenamt der Sozial versicherungs­

anstalt der gewerblichen Wjrtschaft auf deren Ersuchen 

außer den Einkünften aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen 

usw., welche die Anstalt bereits erhält, auch Einkünfte 

d e r Versicherten aus der Land- und Forstwirtschaft über­

mi~teln, da die Kenntnis dieser Daten für die Vollziehung 

der::; GSV,G oft von erheb I icher Bedeutung sind. 

Das Bundesgesetz vom 12.Dezember 1989, BGBI.Nr.644, 

mit dem das Bauern-Sozialversic herungsgesetz ge~ndert 

wurde (14. Novelle zum BSVG). 

Die 14.Novelle zum BSVG übernimmt vollinhaltlich die 

Neuerungen der 48.Novelle zum ASVG, betreffend die Haftung 

für Beitragsschuldigkeiten, die Erweiterung der zweckmäßi­

gerl Verwendung der Mittel der Versicherungsträger um 

sorlstige Formen der öffentlichkeitsarbeit, die Abgeltung 

der Leistungen der Krankenanstalten, die Erweiterung der 

Le~stungen aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft, 

eine außerordentliche Erhöhung der Richtsätze, eine 

Reduzierung der anzurechnenden Unterhaltsansprüche bei 

der Ermittlung des Nettoeinkommens, die Ausweitung det 

Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge, der Ubergang von 

SC~ladenersatzansprüchen auf den Versicherungsträger und 

die Festsetzung des Anpassungsfaktors. 
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Wi c htige Reg~ lungen, die aURsch li eßlich dem BSVG-Bereich 

zuzuordnen sind, Rjnd folgend~: 

Bei Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse bei Herab­

H~tzung der Beitragsgrundlage für Weiterversicherte in der 

Krankenversicherung sind auch Unterhaltsverpflichtungen 

von Ehegatten, auch geschiedenen Ehegatten, gegenüb~r de~ 

Versicherten zu berücksichtigen. Aufgrund der Reduzierung 

der Anrechnung von Unt~rhaltsansprüchen im Ausgleichszu­

lagenrecht wurden in Analogie die Unterhaltsverpflichtun­

gen bei der Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse für 

die Herabsetzung der Beitragsgrundlage ebenfalls von 

30 v.H. auf 25 v.H. und von 15 v.H. auf 12,5 v.H. des 

nachgewiesenen monatlichen, Nettoeinkommens des Unterhalts­

pfli,chtigen reduziert. 

Mit der weiteren Änderung in dem Sinne, daß eine 

Zurechnung zum Nettoeinkommen nur der Höhe eines Vier­

zehntels der jährlich tatsächlich zufließenden Unter­

haltsleistung erfolgt, wenn die berechnete Unterhalts­

forderung trotz durchgeführter Zwangsmaßnahmen unein­

bringlich ist, wurde ebenfalls eine entsprechende An­

passung erreicht. Diese Änderung in den Selbständigen­

Krankenversicherungen gilt auch für den Bereich des GSVG. 

Bezieher einer Alters- oder einer Erwerbsunfähigkeits­

pension dürfen ab 1.1.19g0 S 8.000,-- monatlich aus dem 

Nebenerwerb dazuverdienen, ohne daß es zu einem Ruhen der 

P~nsjon kommt. Ubersteigt das Gesamtpinkommen aus Pension 

einschl:ießlich Hilflosenzllschuß und Nebenerwerb 

S 14.000, -- i rn MOflrl L, so I'uh en von der Pt->nsion 50 % des 

S 14.000,-- übersteigenden Betrages. Das maximale Ruhen 

bleibt mit 40 % der Alters- bzw. Erwerbsunfähigkeits­

pension begrenzt. 
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Bei Beziehern einer Witwen(Witwerlpension nach dem BSVG, 

die ein Erwerbseinkommen dUS ei.ner nicht die Pflichtver­

sicherung nach dem BSVG begründenden Erwerhstätigkeit 

beziehen, ruht die Witwen(WiLwerlpension mit 25 % des 

BetrRges, um den die Summe aus Pension einschließlich 

Hilflosenzuschuß und ~rwerbsejnkommen inl Monat den Betrag 

von S 14.000,-- übersteigt. Maxjmal können wieder nur 40 % 

der Witwen(Witwerlpension ruhen. Der Freibetrag von 

S 8.000,-- pro Monat ist fUr Witwen(Witwerlpensionisten 

nicht vorgesehen. 

Die Ruhenshestimmungen bei Zusammentreffen von WiLwen­

(Witwerlpensionen mit Direktpensionen llnd Erwerbsein­

kommen sind in den SelbsLändigen-Pensionsversicherungen 

analog dem ASVG geregelt. 

Mit der 48.Novelle zum ASVG wurde elne Neuordnllng tiber die 

Organisation und das Verfahren der fiir Streitigkeit.pn dUS 

Einzel- und Gesamt.verLrdgen zusti:ind.igen KOlllmi ssionen 

getroffen. Im BSVG wurde dazu klargestellt, dRß hinsicht­

lich der Bezi ehungen des Ver"si cherungsträgers zu den 

Ärzten, Dentisten, Hebammen, Apothekern, Krankenanstalten 

und anderen Vertragspa rtnenl die Besti mnnmgen des Sechs1~en 

Teiles des ASVG mit der MaRgahe gelten, daß dip für jedes 

Land errichteten Kommüi!;;i onen, die zur Li"islJng von strei t­

fragen aus Einzel- und Gesamtverträgen berufen sind, auch 

dann zuständig sind, wenn am Verfahren der Ver"sic:herungs­

träger beteiligt ist. 

Die Wirksamkeit der Ergebnisse der Einheitswert-Hauptfest­

stellung von land(forstlwirtschaftlichem Vermögen zum 

1.1.1988 wurde im Bereich der Sozialversicherung neuer­

lich um ein Jahr aufgeschoben, sodaß die Einheitswert-
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Hauptfeststellungsbescheide 1988 für die Zeit vor dem 

1.1.1991 nicht zu berücksichtigen sind. 

In der Land- und Forst.wirtschaft ist es üblich, daß der 

Ubergeber eines Betriebes vom Betrlebsnachfolger (Uber­

nehmer) ein Ausgedinge erhält, das ihm für seinen Lebens­

abend Wohnung und Verpflegung sichert . Da sich die Höhe 

der AusgedingsleisLungen im allgemeinen nach der Ertrags­

fähigkeit des übergebenen Betriebes richtet, erschei.nt es 

gerechtfertigt, auch bei der Bewertung von Ausgedings­

leistungen den Einheitswert als Maßstab heranzuziehen. 

Die aus dieser Uberlegung entwickelte BerechnungsnIethode 

des fiktiven Ausgedinges wurde allgemein als unbefriedi­

gend bezeichnet, da sie einerseits unrealistisch hohe 

Anrechnungsbeträge ergab und andererseits auch dann vorge­

nommen wurde, wenn der Hofübergeber nur fallweise oder 

überhaupt keine Leistungen von Hofübernehmer erhielt. 

Die 14.Novelle zum BSVG und die dazu ergangenen ParalleJ­

novellen (48.ASVG und 16.GSVG-Novelle) sehen daher, um 

allen Ausgleichszulagenbeziehern eine Erleichterung ihrer 

finanziellen Situation zu gewähren, eine Kürzung der für 

das Jahr 1989 ermittelten Einkommensbeträge um rund 

13 v.H. vor; überdies sind diese Beträge von einer An­

passung ausgenommen. Eine weitere Beseitigung von Härten 

im Ausgleichszulagenrecht, die auf eine Pauschalan­

rechnung des Ausgedinges zurückgehen, wurde durch Ein­

ziehung von Obergrenzen für die Anrechnung im Ausmaß von 

35 v.H. des in Betracht ko"~enden Richtsatzes für die 

Ausgleichszulage erreicht. Das ergibt 

* für alleinstehende Pensionsberechtigte bei einem 
Einheitswert des aufgegebenen land(forst)wirt­
schafLlichen Betriebes von 54.000 S 
und darüber einen Betrag von ..•..••.. 1.902 S 
und 
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* für Pensionsberechtigte, die mit dem Ehegatten (der 
Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt leben, bei einem 
Einheitswert von 77.000 S und darüber einen Bett"ag 
von •••..•••...••.•..•••. 2.724 s. 

Diese Beträge vermindern sich bei Einheitswerten des 

aufgegebenen land(forst)wirtschaftlichen Betriebes unter 

54.000 S bzw. 77.000 S in entsprechender Relation. 

Eine Pauschalanrechnung entfällt überhaupt, wenn die 

Gewährung von Gegenleistungen aus einem übergebenen land ­

(forst)wirtschaftlichen Betrieb aus Gründen, die dRr 

Einflußnahme des Ausgleichszulagenwerbers entzogen sind, 

unmöglich (geworden) ist. Solche GrUnde sind zum Beispiel 

Zerstörung des Betriebes durch Elementarereignisse, 

Zwangsverwal tung, ZwangsvF' rsteigerung, Zwang Zil r Betr i ebs­

einstellung durch höhere Gewalt. 

Ubergangsregelungen sorgRn dafür, d~ß die aufgrund der 

neuen Berechnungsformel sich ergebende Reduktion des 

anzurechnenden Pauschalbetrages auch auf jene Fälle ausge­

dehnt wird, in denen der Stichlag der Pension, zu der eine 

Ausgleichszulage gewährt werden soll, vor dem 1.1.1990 

liegt. 

Das Bundesgeselz vom 12.Dezember 1989, BGBI.Nr.645, 

mit dem ~as Beamten-Kranken- und UnfaJlversicherungsgeselz 

geändert wurde (19.Novelle zum B-KUVG). 

Die 19.Novelle zum B-KUVG enthält lediglich Begleit­

änderungen zur 48.Novelle ZUfT\ ASVG. Dje in übereinstimmung 

mit dem ASVG geänderten Bestimmungen sind jene, betreffend 

die öffentlichkeitsarbeit der Versicherungsträger, die 

Beziehungen der Krankenversi c herungsträger zu den Kinder­

kranken- und Säuglingsschwestern und die Berücksichtjgung 

der Leistungen der Krankenversicherungsträger an den 
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Krankenanstalten-Zusammenarbeits[onds bei Regreßforderun­

gen. 

Das Bundesgesetz vom 12.Dezember 1989, BGBl.Nr.646, 

mit dem das Bundesgesetz über di e Gewährung der Leistung 

der Betriebshilfe (des Wochengeldesl an Mütter , die in der 

gewerblichen Wirtschaft oder in der Land- und Forstwirt­

schafL selbständig erwerbstätig sind, geändert wurde 

(4.Novelle zum BHGI. 

Durch die Novelle wurde der Personenkreis, der einen 

Le;istungsanspruch auf Betriebshi.lfe (Wochengeldl hat, 

neuerlich ausgedehnt, und zwar insbesondere auf jene 

weiblichen Personen, die einen land(forstlwirtschaft­

lichen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führen b7.w. 

eine die Pflichtversicherung nach dem GSVG begründende 

ErwerbsL~t.igkeit ausüben und gJ eichz pit ig einen Anspruch 

auf Witwenpens ion nach dem ASVG haben. Aufgrund des Subsj­

diaritätsprinzipes sind sie von der Krankenversicherung 

nach dem BSVG bzw. GSVG ausgenommen, f';j e haben aber nach 

dem ASVG keinen Anspruch auf Wochengeld. 

Die zweite Gruppe von Frauen, die ab 1.1.1990 einen ge­

setzlichen Anspruch auf Leistungen nach dem Betriebs­

hilfegesetz hat, ist jene der hauptberuflich im BeLriebe 

des Mannes mitarbeitenden Ehegattinnen, wenn der Ehemann 

in der Krankenversicherung nach dem BSVG pflichtver­

sichert ist und für die Ehegattin nicht bereits aufgrund 

anderer gesetzlicher Vorschrifte n ein Leistungsanspruch 

a uf Wochengeld bes LehL. Eine haupLberufliche MitarLeit ist. 

anzunehmen, wenn durch die Tätigkeit im land(forstlwirt­

schaftlichen Betrie b des Ehepartners die Arbeitskraft 

derart in Anl:>pruch genommen wird, daß daneben die Ausübung 

einer anderen Erwerbstätigkeit praktisch ausgeschlossen 

ist. 
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Aufgrund der Novellierung des BHG gebührt nunmehr die 

Leistung der Betriebshilfe oder das Wochengeld über die 

Frist von acht Wo c hen vor der Entbindung hinaus, wenn bei 

Fort!;;etzung der Erwerbstätigkeit Leben oder Gesundheit von 

Mutter und Kind gefährdet wäre und dies durch ein amts­

ärzt.l iches Zeugnis nachgewiesen wird. 

Ein Teil jener weiblichen Personen, die nunmehr in den 

Kreis der Anspruchsberechtigten auf Leistungen nach dem 

BHG einbezogen wurden, muß sei1'. 1.1.1990 auch Beiträge 

nach dem BHG leisten. 

Das Bundesgesetz vom 12.Dezember ]989, BGBl.Nr.651, 

mit dem ein Karenzurlaub für Väter geschaffen (Eltern­

Karenzur laub!;;gpsetz - EKUG) und nebe n einer Reihe von 

anderen Vorschriften das Allgemeine Sozi~]versicherungsge­

setz geändert wurde. 

Durch das Ellern-KarenzurlauhsgeseLz, das am 1.1.1990 in 

Kraft trat, sollte wahlweise duch Vätern dje Möglichkeit 

eröffnet werden, aus Anldß der Geburt: eines K-j ndes Karenz­

ur laub und damit im Zusammenhang Ka renzu r] aubsgl-!1 d dUS d(~ r 

Arbei ts losenve ndche rung zu bennspruchen. 

Dies erforderte eine AnpaRsung im Bereich des ASVG. Einem 

männlichen Versicherten können nunmehr die nach der Geburt 

seines Kindes liegenden Zeilen des Bezuges von Karenzur­

laubsgeld nach dem AIVG :i n der Pensionsversi(:herung als 

Ersatzzeit angerechnet werden . Diese Ersatzzeit verkürzt 

jedoch die zwölfrnonatige Ersatzzeit, die jeder weiblichen 

Versicherten nach der Geburt eines Kindes zusLeht. 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)532 von 809

www.parlament.gv.at



- 528 -

Der wahlweise Anspruch ~uf Kaienzllrlaub und auch auf 

Karenzurlaubsgeld wurde in gleicher Weise wie bisher filr 

die Adoptivmiltter auch für Adoptivv~ter eröffnet. Dement­

sprechend wurde auch eine dazu analoge Ersat2zeitenrege­

lung in der Pensionsversicherung geschaffen. 

Das Bundesgesetz vom 13.Dezember 1989, BGBI.Nr.660, 

mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaft­

steuergesetz 1988, Bestimmungen auf dem Gebiet des 

Strukturverbesserungsgesetzes, das Umsatzsteuergesetz 

1972, das Bewertungsgesetz 1955, das Gebilhrengesetz 1957, 

die Bundesabgabenordnung und das Allgemeine Sozialversi­

cherungsgesetz geändert wurden (Abgabenänderungsgesetz 

1989 - AbgÄG 1989). 

Tm Abgöbenänderllngsgesetz 1989 wurde unter anderem die 

Bestimmung über die steuerfreiheit der Taggelder bei 

Inlöndsdienstreisen novelliert. Damit wurde eine Anpassung 

der Regelung der Beitragsfreiheit der Tages- und Nächti­

gungsgelder im ASVG notwendig. Aus diesem Grund wurde auch 

diese im Rahmen des Abgabenänderungsgesetzes 1989 be­

schlossen. 

Damit sollten zwischen dem Steuerrecht und dem Sozialver­

sicherungsrecht bestehende Diskrepanzen beseitigt werden. 

So war im Sinne einer Vereinfachung der Lohn- bzw. Ge­

haltsverrechnung und der Glei6hbehandlung der Dienst­

nehmer sowohl von der Interessenvertretung der Arbeitgeber 

als auch von der InteressenverLretung der Arbeitnehmer der 

Wunsch geäußert worden, elie Beitragsfrpiheit von Tages­

und Nä~htigungsgeldern jm SozialvprsicherungHre~ht solle 

unter den gleichen Voraussetzungen hestehen, wie die 

Steuerfreiheit nach dem Einkommensteuergesetz. 
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Nunmehr ist ein einheitlicher Hfichsthetrag für die Bei­

trags- bzw. Steuerfreiheit fUr Tagesgelder für Inlands­

d~enstreisen vorgesehen. Dieser heträgt S 160,-- pro Tag. 

Es wird nunmeh r h j nsi cht 1 ich des Höchst.het.rrtges fü r Tages­

gelder für Jnlandsdienstreü;en rdc~ht mehr wie bisher 

unterschieden, ob eine Nächtigung stattfand oder nicht. 

Dauert eine Dienstreise länger als drei Stunden, HO kann 

für jede angefangene stunde ein Zwölf tel des Höchstbe­

trages von S 360,-- gerechnet werden. Das volle Tagesgeld 

steht für 24 stunden zu, ausgenommen eine lohngeslaltende 

Vorschrift Rjeht eine Anrechnung des Tagesgeldes nach 

Kalenderlagen vor; in diesem Fall steht das Tagesgeld für 

den Ra lendertay zu. 

Tagesyelder für Tnlandsdienstreisen sind nunmehr jeden­

falls ohne besonderen Nachweis b i s zum Höchsthetrg von 

S 360,-- bejtragsfr~i. Dasselbe gilt filr Nächtigungs­

gelder bis zum Höchstbetrag von S 200,--. Oariiher hindUS 

ist: ein solcht's Nächt.iyungsgeld be.iLt"Cigsfl"t:·j, Wf'nn höhere 

Rosten für die Nächtigung nachgewiesen werden. Oie Aus­

zahlung von Tagesgeld und Nächtigungsyeld muß abf"r nachye­

wiesen werden. 

~ahlt der Arbeitgeber höhere Betr~ge, als S1e das Ein­

kommensteuergesetz als steuerfreies Höchst.ausmaß für 

Tages- bzw. Nächtigungsgelder vorsieht, so sind die das 

Höchstausmaß übersteigenden Beträge beitragspflichtig. 

Die Tagesgel der (Lzw. Nächtigungsgelder) waren his zu den 

bisherigen Höchstsätzen ohne besonderen Nachweis nur dann 

beitragsfrei, wenn sie 
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al aufgrund gesetzlicher Vorschriften, 

bl aufgrund von Normen der kollektiven Rechtsge­

staltung, 

cl aufgrund von Vereinbarungen zwischen dem einzelnen 

Dienstgeber und allen Di enstnehmern oder Gruppen 

seiner Dienstnehmer, wenn entsprechende Normen 

kollektiver Rechtsgestaltung fehlen, gewährt 

wurden. 

Diese Beschränkung ist nunmehr weggefallen. 

Da diejenige Bestimmung, 1n der sie enthalten war, im 

Gesetz mehrfach zitiert war, ergab sich die Notwendigkeit, 

auch die Gesetzesstellen zu ändern, in denen derartige 

Zitierungen vorkamen. In diesem Sinne sind nunmehr 

Schmutzzulagen beitragsfr~i, soweit sie nach dem Ein­

kommensteuergesetz 1988 nicht der Einkommenstener(Lohn­

steuerlpflicht unterliegen. 

Ebenso sind Werkzeuggelder, Prämien für Verbesserungsvor­

schläge im Betrieb sowie Nachlässe des Dienstgebers bei 

Versicherungsprämien seiner Dienstnehmer dann beitrags­

frei, wenn sie aufgrund einer lohngestaltenden Regelung im 

Sinne des Einkommensteuergesetzes 1988 gezahlt werden. 

/ 
Der Hauptverband der österreichischen Sozialversiche-

rungsträger kann, wenn dies zur Wahrung einer einheit­

lichen Beurteilung der Beitragspflicht bzw. Beitragsfrei­

heit von Bezügen dient, nac h Anhörung der Interessenver­

tretungen der Dienstnehmer und DiensLgeber feststell e n, ob 

und inw.iewei t bestimmte im Gesetz genannt_e Bezüge nicht 

als Entgelt im sozialversicherungsrechtJichen Sinn gelten. 

Die Feststellung hat auch das Ausmaß (Höchstausmaß) der 

Bezüge bzw. Bezugsteile zu enthalten, das nicht als Ent-
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gelt gilt. Dieses Feststellungsrecht wurde insoweit er­

weitert, als der Hauptverhand auch dann eine Feststellung 

hinsichtlich der Beitrd~ll,;pf]ichL b~w. Beitrdgsfreiheit 

dieser Bezüge treffen kann, wenn diese nicht in den oben 

unter den lit. . ii bis c angefiihrten Rege]ungen vorgesehen 

sind. 

* * * * * * * 

Wie alljährlich ist aueh dem Täl : igkeitsbecicht über daB 

~Tiihr 1989 eine "Soi':ialpolit. jschp. Vorsr.hrtu" rtnges(~hlossen. 

D.ie darin gpnrlnnl:en legiHtjschen Vor 'haben für das .Jiihr 

1990 wurclpn rni1-. t-.lerweile rlut" c h (]:je 49.Novellt.-' zum .2\SVG, 

BGBI.Nr..294/1990, die 17.Nnvellp ZIJlIl GSVG, 

RGA].Nr.295 /1 990, d ·i.e l.5.Novelle 7. 11111 BSVG, 

BGBl.Nr . 29o / 1990, und die 20.Nove lJe ZI1I1I B-KTlVG, 

BGBl.Nr".297/J990, verwirklicht. Das Nove.1l enp.iket trat. mit 

1 . Juli 1990 in Krrlft. 

Wenngleich eine ausführliche BesfJrechung der di':lJurch 

herbeigefüh r'tc~ n Ändf-! ru ngen im Bereich der SOZid 1 vers i­

cherllng dem n f-ic: hst. jährigp.n TiciLi c:Jke iLsber lcht vorbeha 1 t.en 

bleiben Süll, so sind doc l l schon jetzt follJend e Schwer­

punkte zu nennen: 

Inhalt der genannLen Novelll:'l1 sind vor allem sozial­

politische Maßnahnlen, wie d le .2\ktualisierung der. Renten­

und,PensionHdnpassung und die damit. im Zusammenhang 

s ·tehende zusätz 1 iche Et"höhung de t" PenS1.11nf!n um 1 v. H . ab 

1.Jännet" 1990 . Analoge!:> gilt für die Ausgl eichszulagen­

richtsätze und die Rent~n aus der Unfallversicheruny. Die 

ursprüngJlch~ Berechnung der Pensionsanpd~sung für 1990 

hat bekanntlich eine Pensions~rh6h~ng um 2 v.H. ergeben. 

Mit der in der 48.Novelle zum Allgemeinen So zialversiche -
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rungsgesetz vorgenommenen Pensionsanpassung um 3 v.H. 

erfolgte bereits eine Aktudlisierung an die Entwicklung 

der Löhne und Gehälter um ein Jahr. Als Folge der an­

haltend günstigen Wirtschaftsentwicklung und der hoh~n 

Lohnabschlüsse in der jüngsten Vergangenheit erwies sich 

diese Aktualisierung als ungenügend. 

Die nunmehr vorgpnommene Pensionserhöhung, die zusa~nen 

mit der im Zuge der 48.ASVG-Novelle erfolgten Anpassung 

einer Pensionserhöhung um 4 v.H. für das Jahr 1990 ent­

spricht, bedeutet eine Aktualisierung der Anpassung um 

ein weiteres Jahr und dan,it eine Vorwegnahme der ab 

I.Jänner 1991 vorgesehenen Änderung der Grundsätze f~r die 

Festsetzung des Anpassungsfaktors. 

Weiters wird die Möglichkeit der begünstigten Selbstver­

sicherung in der Pensionsversicherung hei Pflege eines 

behinderten Kindes bis zur Vollendung des 30.Lebensjahres 

(bisher 27.LebensjahrJ des Kindes ausgedehnt. 

Als Maßnahme zur Verbesserung der Situation älterer 

Arbeitnehmer wird eine neue Bemessungsgrundlage einge­

führt. Demnach gilt für Männer die nach Vollendung des 

50.Lebensjahres und für Frauen die nach Vollendung des 

45.Lebensjahres aus einem Dienstverhältnis ausscheiden und 

ein anderes Dieristverhältnis erstmalig mit einer ge­

ringeren Entlohnung aufnehmen - wenn dies günstiger ist -

der I.Jänner des Jahres, in dem dieses Ereigniss fällt, 

als Bemessungszeitpunkt. 

Am 27.Juni 1990 wurde das Kdrenzurlaul,serwpiterungsgesetz 

1m Nationalrat beschlossen. Für den Bereich der Sozial­

versicherung werden sich daraus folgende Änderungen er­

geben: 
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Für gewerbetreibende Mütter und Bäuerinnen wird künftig 

eine Teilzeilbeihilfe in der Höhe des halhen Karenz­

urlaubsgeldes für Unselbständige bis zum ~ weiten Geburts­

t~g des Kindes gew~hrt werden. 

Die Ersatzzeitenregelung in der'Pensiotlsversicherung für 

das erste .Jahr nach der Entbindung wird in Anpassung an 

die Ausdehnung des Karen~urlauhes n~ch dem Mutterschutz­

gesetz um ein weiteres Jahr ausgeweitet werden. 

Weiters w.ird der Wor:hengeldansprlJr:h be i Er-[üllung be-

st j mmt.el' Vo riiusselzungen insbesondere iiuf MiiL ler, die .i.n 

befristeten Di.enstverhäl tnisRen gesti3nden Rin(], <lurch 

Ausweitung cler Sr:hutzfristre<::)elung des § 122 Abs.3 ASVG 

gewährleistet werden. 

Verordnungen und Kundmachungen 

Die Verordnung des Bundesministers filr Arbeit und Soziales 

vom 27.J~nner J989, BGBl.Nr..79, 

über die Festst-.e 11ung des Ausmaßes des festen Betrages 

nach § 26a Abs.2 des Beamten-Kranken- und Unfallversi­

cherungsgesetzes für di'JS Kalenderjahr 1989. 

Durch diese Verordnung wurde der im § 26a Abs.2 B-KUVG 

genannte Betrag für das Kalenderjahr 1989 mit S 158,-- neu 

festgestellt. 

Die Verordnung des Bundesmin.isters für Arbeit und Soziales 

vom 10.April 1989, BGBl.Nr.186, 

über die Feststellung des Ausmaßes des festen BeLrages 

nach § 502 Abs.4 des Allgemeinen Sozialversicherungsge­

setzes für das Kalenderjahr 1989. 
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Durch dip.sP V~r()rtJnun9 wurd e J~r im § 502 Abs.4 ASVG 

genannte BpLrag mjt· S 209,-- f e sLges\.f!.llt.. 

Die Kundmachung des Bundesministers fUr Arheit und So­

zi;dAH VOIII 27.November 1989, BGR1.Nr.5Rl, 

mit ~er gemäß S J.08a Abs.1 ASVG kundgemacht wurde, daß die 

<iUfgrund des § 108a ASVG prl1litt.el te Aufwertungszahl für 

das Kalenderjahr 1990 ] ,025 beträgt. 

Oie Kundmachuug des BUfldf:'srninist.ers fÜr Arbe.iL und So­

ziales vom 27.November 1989, BGBl.Nr.5R4, 

mit der gemäß § 108d Abs.l ASVG kundgemacht wurde, daß der 

dufgrund des S 108d ASVG ermittelte Ri c hl.weet für das 

Kalenderjahr 1990 1,020 beträgt. 

Die Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales 

vom 19.Dezember 198Q, BGBl.Nr.653, 

Uber die Feststellung d es Ausmaßes der veränderlichen 

Werte und einiger fester Bet.riige <:tus dem Allgemeinen 

Sozialvers .i.cherungsgesetz., dem Gewerblichen St")zialver­

sicherungsgeseLz, dem Bauern-Sozialversi~herungsgeBetz und 

dem Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz für das 

Kalenderjahr 1990. 

Durc h diese Verordnung wurden die ver~nderlichen Werte und 

ei.nige feste Beträge in den genannten Gesetzen für das 

Kalenderjahr 1990 neu festgesetzt. 

Die R~IIIi.ihllngen, inshesont]t:'re .im Tnt.eres:-;e der ' im Ausland 

bel:ichäEtigten bzw. beschäftigt geweHenen östet-reichischen 

Staatsbürger Abkommen inl Bereich der Scn id 1 en Sicherheit 
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abzusch 1 ieBen bzw. bestehende ALkornn1f~n der Rechtsent­

wi~klung in den Vertragsstaaten anzupassen, konnten auch 

im .Jahre 19R9 erfolgreich fortgeHetzt werden. Tru einzelnt"n 

ist hiezu folgendes zu bemerken: 

Inkraftt.ret.en: 

Am 1.7.1989 sind da~ Zweite Zusat. zabkonllnen vorn 11.:l.1988 

zurn österoreit;hisch-jugoslawischen Abkommen über Sozjale 

Sicherheit (BGRl.Nr.269/19R9) sowie die Zweite ZusaL z ver­

einbarung vom 11..5 .19R8 ".ur Du r:chführungsve r:ei nlJarung 7.IJ 

dj esern Abkolllmen (BGBL Nr. 27011 9R9) in Kraft. get n~Len. M-i t 

dern erwähnten Zweiten ZUSct tzabkommen wurden (a) d ie St~ 1 b­

stä nu i 9 Erwf:'rbstät. iyen i TI dp.n Ge] tunysbere i eh des AL­

komrnens einbezogen und (b) die einzelnen AbkomlOp.nsbest i ro-

11Iu/lgen j nsbesondere illl Her-e Lch der PensionsversidH>rUTl'::l 

an die Rechtsentwicklung der letz t en Jahre ~ngp.paßt. 

Am 1.12.1989 si.nd das öRterre.icldsch- :it · ü;cli,~ Abkommp,n im 

Bet-e i ch der. Sozialen Sicherheit-. VOll! 30.9.19R8 

(BGBl.Nr.48611989) sow.i.e dip. nurc~hfiihr\lngsver·e.i.nb~rung 

hiezu vom 9.6.1989 (RGB].Nr.4R711989) in Kloafl. g e treten. 

Das Abkommen bezip.ht sich dll! die Pension~versi cherung der 

un~elbständig und der selbständig ~rwerbst~tigpn. ER sieht: 

die Glp.:i.chhf-'lliindlung der bei dp.rHe ,i t..i yell stadtsrlngl,:hörigen 

und - ohne Rijcksi.eht auE die staatsangehör: igkeit deI' 

betcclffenen Personen - (he Geh ietsyJ eichRtelllJllg hinsicht.­

lieh der Gewährunc,:j der Geldleis1:twgen sowip d -ie ZUHrtml1lp.rl­

rechnung der beidp.rseiti~en Vp.rsjcherungszeiten [Ur den 

Erwerb von LeistungsansprUchen aus der Pensionsversiche­

runy vor. 
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U n tel' Z p i, c h 11 LI n 9 : 

Am 4.12.]989 wlJrd~ pin j'isLerre ·i c his(;h-tunf'si.»(: h es Äbkomillen 

über Soziale Sichprheit unterzei~hnet. D~s Abkommen llm­

faßt die Krank~n-, Unr~]l- und Pensi.onsvet"sicheruny und 

die Fi'lJlliJienb(~ ihilfen. r.s Hieht: für di,e Sl:aatsnngehör.igen 

der beitlen St,~at. en cl Ü! Gleichbp.hand Illng, die Gebiet s-

9 leichst.ellllng h ·i ns i chLl ich (ll".r Gew.:ih nHlg von Le ·j H L IJ ngf'n 

aus der Krankerl-, Unfiill- und PensjuTlsversicherung sowie 

die ZU~rlmlllenrechnllllg dpr bei(] p l'sejt ·igen Versi.ehenmgH­

zeiten für den Erwed, von Lei s~, ungsi1nsprüchen dU» dp.r 

Pensionsvers ·i cherunl::l vor . 

Ferner wurde arn 12.12 .19R9 P. l.rl~ Dt'itt.e 7.lJS et1.. /.vereillbrJrtJYlg 

zur Durr:hführungsvereinbarung zum ösl.errei.c:hisch­

schweizer 1. sehen Abkorllmen über SU7.·i CI 1 P. Sic herh e ·i t. unt: e ("­

zeichnet. 

Pa r' l amen Ld r j, l:)(.:ht'! Behrtnd 1 u nq : 

Das oben erwähnLe österreichisch-ir: i.sche Äbkommen im 

Bereich der So z ialen Sicherheit. hiit jm Jahre 1989 die 

pa r lamenta r ische ZURti rnmung gefundl".n. 

Ebenso hat. das i:lm 13.12.1988 Illlterze.i ehnete ZUSiit7, i:I h­

kor:nmen zum Abkommen zwischen der. Repuhljk österrei.ch und 

der Europ~iBchen Organi.satj.on für Kernforschung (CERN) im 

Berei ch der Sozirl]en S.ic:herheit 1.989 dje par]nJllenl:aris~he 

Genehmigung erha lLen. D<lS 7.11sdl:.i',ahkolniliell ist. iilll 1.1.1990 

(BGB] .Nr.')92/1989) in Kr<lft geLreLell. 
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Vprhandlungstätigkeit: 

Mit den Vereinigten staaten von Amerika wurden die 

Ex pertenbel-iprechungen hetreLfend elen A.bsc~h I uB /'!inp.H Abkom­

mens im Bereich de r So?, -Lri 1 eil Sicher"he i I. F()rtgei';~L <? t und 

Ressor tverha nd lungen über eine Du rcbfiiJI rWHJsve n ... .i. nbd runy 

7.\.1 di eselll Ahk()mlill~n durchgefüh rL. 

M:i t. Austra 1 ie.n wurde.1l die Expe 'r' l:enbesprechtHlyp.fI het" r/~f fend 

deli Abschluß eines Abkomillens üb(~ r SOi;iale Sicherhej L 

fOI"1.ye::;el.zl: • 

M 'j t Luxemllln:g Wlll"tl/"! n /lie ExperL/:,nbesJ:.Irechungf-·" betreffend 

e 'ln DriLtes Zusdt/.<ibkullllllen ;;"um Abko,llllien iHI(~t" S07.:Lrlle 

Si ehel"he ,it [orLSj/"!!,;eLd , IHld ReH~"alrl.ve.rhdndlIHJ(jl::''' i.iber eiTle 

Zwei Le Zu Sdt /, vere,i nbr! ru rlg ;(.IH" nil I'l: It.F i.ih ru ng !;V(~ n:~ i nbd rillig 

du rchgeführt. 

Fe rne r" wu rden F. x [Je r l.f.'n hes p t"f.'/ ~ hu nge rt (l 11 n ~ Iige f iH. r L 

mit der Bu.nde~t"f.'pllhl,ik DelJl '"!-i(~ltlr:tr,rl, r.i,...("lll.t-" lIsLt'!ir, und 

der Schwe ,iz bett"efre)l(] ein 7.weites 7.usatziibr-;! re,i,nkollllll,...n 

zum Vierse.i, tigen übereinkommen ,i , lll Hpl"eich d e r Snzla]c,..n 

Sichc"!rheit., 

mit den Nieder Jandp.n betrp.ffend eln 7.wej tes ZusatzabkOlll­

men zum Abko/TImen über S07,,id le Sicherhej t., 

mit Kanadd (Provinz Quebec) be1.l"effend den Abschluß 

eines Abkolll1l1enS im Berei.ch der Sozialen Si,c)IPrheit. und 

mit Zypern hetreffend den Ab!:whluß eines AbkoJOlliens über 

Soziale Sicherheit. 
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Die 4.Sozialministerkonferenz wurde vom 12. bis 14.4.1989 

in Lugano (Schwe 1.z) durchgeführt. Thema dj ese r, Konferen%, 

an dp.r österreich durch den Herrn Bundel-:>rn.inist.er ver­

treten war und die mit~ e:i ner ge'lle :i.n8rln,en Empfehlung iibge­

schlos~en wurde, Wdr "Die Soz .iale S.i_ched·\ej L einer i.rn 

Wandel begriffenen Gesellschaft: enlspric~h1: s"if~ der EnL­

wicklung der sozidIen Gf-!gebenhf-!i_Len und FctJld _ .lienl'd~ ruk­

Luren". 

Zu dem gleichen Themd wurde in 7.IlSrlrllmena rbe .i t_ mit ']17'11\ 

Leitungskomitee für Soziale Sicherheit am 10.11.198Q in 

SLraßburg eih Kolloquium aus AnJaß des 25.Jahrestages der 

Annahme der Europäischen Ordnuny der Sozi.alen Sicherheil 

du rcbgefLih d~ . 

Gleiclu:ei 'I: ,i,g hat. das Le :itunYRkom.i.tee für Sozia.le S -icher­

heiL unter Berücksic htigung einer St.ellungn.ülloe der 

ParlamenLarischen Versdlilmlung sei ne Arbeit.en zur Ausarhe :i.­

tung einer (revidierten) Europäischen Ordnllng der Sozialen 

Sicherheit rlbges c hlossen. 

Europäische Integrat.ion 

Die Untersuchungen betreffend die sich aus elner Rezeption 

des EG-Rechtes im Bereich der Sozialen Sjcherheit für 

Österreich ergebenden AURwirkllngen wurdpn unter anderem 

olleh im Ri-Ihmen von ersten EacL-f.i.IlI1ing-GeRpt"ächF!n mit. d"-'n 

7.ust.rlniligf-!n EG-Ex[Jt-!t·tF'1'I fnrl'.ljf-·Rel:zL. Durch den Oe] ors­

PnIZt-!ß beLt'effend einen eu rop::i ischell W.i. rtschdfts raum (F.G­

EF'TA) erh.i_f.-' .l tf.-'rt d :i es<? UnLersuchungen ei ne nelle Dimension, 

die zur Einsetzung einer gemeinsamen EG-EFTA-E.xperten­

gruppe betreffend den Bereich der Sozia.1 en Sic;herlH:-,it 

geführt hat. 
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Entwicklung der wichtigsten veränderJi.chen Werte und 

Betr::ige 

Anpassungsfaktor 

für ehe Anpd!:iRuog der in den 

§§ 108 g und 10R h ASVG ~nge­

führLen Renten und Pernd onen 

alljährl iche ~rozentuelle 

Erhiihunq der Ausgl eichszu] agetl 

im .Jahn~ 

1988 

1, 023 

für Alleinstehende ............. 2,8 % 

für Verheiratete •......••.•.... 2,8 % 

All fw e rblnYl:i7.;Üd. (erlll:i tte J t. au r: 
Grund (h~ H S 108 rt ASVG) .......•• 1.,03] 

Di e lJIonctt 1 ichf7. Höchst.­

bei trdgsg rune] 1 dge 

beLrägt. in der 

1989 1990 

1,021 1,030*) 

2,6 9,; Erhöhung 
um 
absolute 

2,6 % Beträge 

] ,026 1,025 

a) Krankenversicherung 

bis 30.6.1988 

22.800 S 28.200 S 28.800 S 

b) Unfall- und 

PensjonRverRicherung 

ab 1.7.1988 

27.600 S 

27.600 S 28.200 S 28.800 s 

*) Ab J . • 7.1990 Vervielfachung mit dem l.,010fachen laut 
Nove-lle. 
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AllSr:T.ETCHS7.TlT.AGF.NRTCHTSÄTZE 

Die Richt:sä Lze fij" d 'ie Remessung 
d~l' Ausgl e i (:hs/,,u 1 rl(:,Jf~n wu rd" 11 w:i e 
fo 19L .f~Ht:9f~seL;d.: : 

e:i.gen~l' Penl" j OtlsvP.t'S i c:hf'nm':::l : 

a) wen" s 'ie mit. dem F.he9;iU~p.n 
(der F.hegaLL i.n) iOi ':::l~fi1e in-

rlb ab 
1988 1.1.1990xx) 1.7.1990xx) 

si'lrnen Haush<1] L l~hPrJ ••••••• 7.168 S 7.1S4 Ei 7.784 S 7.984 S 

b) wenn dü~ Vordussetzungen 
rldc h ci) nidlL %: uLreffetl ..•• 5.004 Ei 5.134 S 5.434 Ei 5.574 S 

2 ) r iir.· Peflsi ollstlP.rechti,'::l Le rtuf 

WiLwen(Wil.wedlJP.nlS:itJn ••••••••• ~.004 S 5.134 S 5.434 S 5.574 S 

1) [ijr P,~ns.ionsberechl'.j yl e auf 

w.~ ·j sf~nL Jf'!rts 'j (lfI : 

d) b j S /.Ill ' Vo 11 (-·ndung 
<l,..~s 24. T .f-'llP.flsjrl.h t'~!:i 

vecsLurbe'1 s 'ind 

b) naell Vo]] endullg 
dp.s 24. T .p.be nsjrlhrps 

1.81)fj Ei 

2.788 S 

3.290 S 

1.904 S 2.029 Ei 2.081 S 

2.860 S 3.048 Ei 3.1.27 S 

3.3Fl2 S 3.604 s 3.697 S 

fa]]s beide ElI:ernlp.ile 
Vf:"rs-t., Jt.'l!p.II si rl<1 4.970 Ei 5.099 S 5.414 S 5.574 S 

Erhiihung des Richtsatzes fijr Pen~i.otl!:l-

1)f~rechl. :i ,9I.e AUS e 'iljetl~l' Pellsj nnsver­
s.icherung für j.:ilP.8 T\i.n<l (§ 252 ASVr:) , 
cl'~SS'''11 N",·l.l.cIP.i IIkt III.IIPI I den Ri.d iI ,SrlL:-, 

für ~ill[rlch ve,rwdi,ste K i,flll'-'! I' hi ~ Z llt' 

Vt')llplldlln~ d~s 24.TplIPIIRjrlhr·",~s (sj pll~ 

oben) nidd, eIT~i.chl. •••••••••••••• ;:;34 S 

x) ErhiilllJrl<j Urrt 2, n ~) 
xx ) Erhöllllng um jjb801u~ ,e BeLri:ige 

!i4fl S 580 S 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 545 von 809

www.parlament.gv.at



- 541 -

FESTE BETRÄGE 

im Jahre ab 
19A8 1989 

ab 
1.1.1990 1. 7 .1990 

RuheIl der Pension 
gemäR § 94 i\bs.1 und 2 ASVG 
a) unte "er Gn~nzbet_ rag 

r ii ,. ni rek lp"lls i Orlf!n ( ei genf> 
für ""i tWF!J) (W.i I-.wer ) pensionen 

b) obert-!r GrenzbeLrdY 
für nit-ekl.pensionell (ejg~lIe 
für ""j1.wen(Witwer)pensionen 

Et"hiihunq eie l" RlJhew;grem:e 
CjetlldR § 94 Ab8.1 i\SVG: 
i\bsel: ;(.t>etrdg fiü" jede!:> KinJ 

PV) . 

PV) . 

Kinder7.lJl:;chuß getlHß § 262 i\hH. 2 ASVG 
'i n de '" Pl:'nH i.< JI"Isvers i eher-ung : 
1\' i ndeHL1.~Lrd,::! ••..••.•••••••••••••.• 
Hix :hsLt tt-!L'"dCj ••••••••••••••••••••••• 

Hilr1()~ell;/"JH( 'hIlß (§ 105d ASVG): 
M:i ndest _be l rd9 •••••••••••••••••••••• 
Hex-:hHLl ~I". '".=t9 ••••••••••••••••••••••• 

C'..eri Ilq r iiq.i LJh~i I_syrprl;l,t-'n 
a) filr Jj~ Ausnnhrce dllS .]~' " V(J1.J.ver­

sld·IP.'"lllI'::! gt-'fI-HR § r:; i!\h-;.l 7..2 

3 .694 S 
6.878 S 

8.079 S 
]1.827 S 

1. 771 S 

239 S 
0;,0 S 

2.490 S 
2.75!) S 

ulld A),n. 2 ASVG .................. 2.527 S 
b) fil," Erd yel t. dICH At--!'.( ·llrlfLiCjllllY llPi 

Tni'lrisprue'hnrllUl~ der vllrzei l igell 
A1I..E:-- rspens i ClII llf'~i l.=tIlCjI~ r V~ ,-­
sid-lp.runCjRdrllll-"r gen.:.iß § 2<;1]' 
i!\bs • 1 l 'j '- .11 i\SVG • • • . • . • • • • • .. . • 2.!)27 S 

Einkon ... ' Iensy re, IZP.II ' inder 
Krdnker Ivp.n:: i e ·hl-:'I."I1l1g [iir 
a) den Anspnlch dltf F'rlHli.1iengf!lcl 

ljt-'lll..: ... R § 1;'2 i\bs.1 ASVG ••••.••.•• 3.02~ S 
b) die Anndhn~ JAr Er-wel"bH1nsiykeit 

i.n l S 'inne des § J22 Abl::.2 Z.2 Imd 
i\bs.4 i\SVG •••••••••••••••••••.•• 1.025 S 

R~zel-'L9p.bi ih '" * 
gern:.:iß S l1rl i\b8.~ i\SVG ••••••••••••• 24 S 

Mindestbetrdg der Kostenbeteil i gUllY * 
bei He:ilbehelfen (§ 137 i\bs.2 Ä-CWG) 
und HilfsmiU:eln (§ 154 Abs.l ASVG) 182 S 

+) laut: Novelle 

3.790 S 8.000 S+) 
7.057 S 8.000 S+) 

8.289 S 14.000 S+) 
12.135 S 14.000 S+) 

1.817 S 1.862 S 

244 S 25J S 
650 S 6:10 S 

2.'.)42 S 2.618 oS 
2.784 S 2.826 S 

2.658 S 

2 .'.)91 S 2.o!iR S 

1.104 S 3.182 S 

3.l04 S 3.182 S 

2S S 26 S 

186 S 1.9l S 

* Soweit niehL Wt'!gen besonderer suzialer Schut_zbedilrft-i.gkeit. 
eine i\usndhme vorgesehen ist 1 

254 s 
650 S 

2.644 S 
2.840 S 
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ARBEITSMARKTVERWALTUNG 

UND 

ARBEITSMARKTPOLITIK 
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I N H ALT S VER Z EIe H N I S 

1. Entwicklung des Arbeitsmarktes 

2. Schwerpunkte der Arbeitsmarktpolitik 1989 

3. Legistische Änderungen 

4. Statistik und Arbeitsmarktbeobachtung 

5. Ar bei t~marktforschung 

6. Aktivitäten zur Verbesserung der Beratung und Information 

6.1. Verbesserung der Information für Rat- und Arbeitsuchende und 

D i ens tgeber 

6.2. Verbesserung der Unterstützung bei der Berufswahl durch die 

Einrichtung von Berufsinforma tionszentren 

6.3. Zusammenarbeit mit den Schulbehörden z ur Verbesserung der 

Unterstützung bei der Berufswahl 
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7. Personenbezogene Förderungen 

7.1. Maßnahmen zur Förderung der regionale n Mobilität und des 

Arbeitsantrittes 

7.2. Förderung der beruflichen Mobilität 

7.3. Förderung der Lehrausbildung 

7.4. Förderung der Einstellung in Betrieben 

8. Entwicklung der Bildungsmaßnahmen 

8.1. Anpassung der Bildungsmaßnahmen an den technischen Fort­

schritt 

8.2. Anpassung der Bildungsmaßnahmen an neue gesellschaftliche 

Bedürfnisse 

8.3. Ausbau der Bildungsmaßnahmen zur Unterstützung von Struktur­

änderungen 

8.4. Optimierung der Qualifikationsplanung 

8.5. Entw ickl ung ei nes Systems der Fa c ha rbeiteri n tensivausbildung 

für Schulungszentr e n i n Ostös t erreich 
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9. Spezielle Aktivitäten für bestimmte Personengruppen 

9.1. Spezielle Maßnahmen für Behinderte 

9.2. Spezielle Maßnahmen für Frauen 

9.3. Initiativen für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

9.4. Ausländerbeschäftigung 

10. Spezifische Instrumente der Arbeitsmarktverwaltung 

10.1. Aktion 8.000 

10.2. Arbeitsmarktbetreuung und Gründungsberatung 

10.3. Aktivitäten der Arbeitsmarktverwaltung im Falle regional 

bedeutsamer Betriebsschließungen und Kündigungen 

11. Betriebliche Förderungsmaßnahmen 
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( 

12. Schlechtwetterentschädigung und produktive Arbeitsplatz­

förderung 

12.1. Die Schlechtwetterentschädigung im Baugewerbe 

12.2. Beihilfen zur Abgeltung der wintermehrkosten an Unternehmen 

der Bauwirtschaft und der Land - und Forstwirtschaft 

13. Öffentlichkeitsarbeit 

14. Organisation der Arbeitsmarktverwaltung, Personaleinsatz, 

Personalschulung 
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1. Entwicklung des Arbeitsmarktes 

Trotz der leichten Abschwächung der internationalen Konjunktur und 

des BIP- Wachstums in Österreich im Jahre 1989 kam es zu einem 

unterwartet starken Anstieg der Beschäftigung. Mit 2.862.291 

unselbständig Beschäftigten im Jahresdurchschnitt wurde neuerlich 

ein Beschäftigungsrekord erreicht. 

Das Angebot an unselbständigen Arbeitskräften stieg im Jahre 1988 

um 42.359 (= 1,4 %) auf rund 3 Mill. an, wobei ca. 40 % des Ange­

botszuwachses auf Ausländer entfielen. 

Die Z.ahl der legal im Bundesge biet be schäftigte n Ausländer/innen 

nahm 1989 um 16.466 auf 167.381 z u. Das entspricht einer Stei­

gerung von 10,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Anteil der Auslän­

derbesch äf tig ung an der Gesamtbeschäftig ung war allerdings mi t 

5,8 % noch immer niedriger als zu Beginn des Jahrzehntes. Gleich­

zei tig wa ren 10.564 Ausländer im Jahresdurchschnitt arbeitslos, 

das sind um 5,8 % mehr als 1988. Der Anteil der ausländischen 

Arbeitslosen an allen Arbeitslosen lag 1989 bei 7,1 %. 

Der im Jahre 1988 erstmals seit 1980 feststellbare Rückgang der 

Arbeitslosigkeit setzte sich 1989 in leichtem Maße fort. Die 

Arbeitslosenzahl f iel im Jahresdurchschnitt um 9.454 auf 149.177, 

die Arbeitslosenquote nahm um 0,3 % - Punkte auf 5,0 % ab. Aller­

dings fiel diese Ajmahme bei den Männern deutlicher aus als bei 

den Frauen. 

Als Indikator für die Verschiebung der Arbeitsmarktlage zugunsten 

der Arbe i tsuchenden kann die Stellenandrangsziffer , das ist das 

Verhäl tn is von Arbeitsuchenden zu offenen Stellen, dienen: Im 

Zeitraum 1988/89 hat sich dieses Verhältnis von 5,1 auf 3,3 ver­

bessert. 
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Der Rückgang der Arbeitslosigkeit betraf jedoch nur die Alters­

gruppe der unter 50-Jährigen, während die Altersgruppen der min­

destens 50-Jährigen Zunahmen ver ze ichneten. 

Während 1988 die Zugänge in die Arbei tslosigkei t bei steigender 

Beschäftigung annähernd stagnierten verringerten sie sich 1989 

leicht um 2,9 %. Allerdjngs betraf dieser Rückgang nur die Männer. 

Die durchschni t tliche Ge samtdauer de s Leistungsbezuges ist 1989 

gegenüber dem Vorj ahresni veau um bloß ca. 3 Tage auf 109 Tage 

zurückgegangen . Jedoch lag die Gesamtdauer des Leistungsbezuges 

der Frauen mit 119,4 Tagen deutlich über jener der Männer mit 

101,7 Tagen. Die Gesamtdauer wächst mit zunehmendem Alter an. Bei 

den 50- und mehr-Jährigen ist sie sogar beträchtlich gestiegen. 

Die Zahl der von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen Leistungsbe­

zieher (über 6 Monate Gesamtdauer ) sank gegenüber 1988 um 3.000 

oder 3,7 % auf 74.550, was einen Anteil von 16,5 % an den insge­

samt 452.025 Leistungsbeziehern im Jahre 1989 darstellt; die 

durchschnittliche Gesamtdauer ist bei den Langzeitarbeitslosen 

(über 6 Monate Gesamtdauer) allerdings 1989 um 0,6 % auf rund 283 

Tage weiter angestiegen. 

Das Risiko der Langzeitarbeitslosigkeit ist bei Frauen erheblich 

höher als bei den Männern. Überdies steigt es mitzunehmenden 

Alter deutlich an. 

Der Bestand an offenen Stellen hat sich im ·Jahr 1989 um ca. 14.400 

oder 46,2 % auf 45.599 deutlich erhöht. Die Neuzugänge betrafen 

jedoch überproportional Stellen für Hilfs- und Anlernkräfte. 

Trot z des Steige ns d e r Vakan z rate , di e das Ve rhältnis der offenen 

Ste llen zum gesamten Arbei tsplat zpotential darstellt, auf 1,6 % 

und des Sinkens d e r Arbeitslose nquote auf 5,0 % r e ichte das Stel­

lenangebot auch 1989 bei weitem nicht aus, um allen Arbeitsuchen­

den adäquate Beschäftigungschancen zu bieten. 
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Aus der Sicht der Arbei tsmarktpoli tik stellen insbesondere die 

anhaltend starken Zugänge in die Arbeitslosigkeit trotz guter 

Konjunktur ein Problem dar, dessen Klärung dringend ansteht. 

Außerdem zeigte sich, daß die Zuwächse der Beschäftigung sehr 

stark den Bereich unqualifizierter Arbeiten betreffen. Die Wissen­

schaft suc,ht gegenwärtig Erklärungen für diese Phänomene (vgl. 

WISO, 13. Jg. 1990, Nr. 2; WIFO Monatsbericht IV/ 90). 

2. Schwerpunkte der Arbeitsmarktpolitik 1989 

Entsprechend der im Hinblick auf die Arbeitslosigkeit problemati­

schen Entwicklung des Arbei tsmarktes wurden im arbei tsmarktpoli­

tischen Schwerpunktprogramm 1989 des Bundesministeriums für Arbeit 

und Soziales die Schwerpunkte der Arbeitsmarktpolitik auf die 

weitere Verbesserung des Beratungs- und I nformat i onsangebotes 

sowohl für die Rat- und Arbeitsuchenden als auch f ür die Dienstge­

ber, den umfassenden und bedarfsgerechten Ausbau der Qualifikati­

onsmaßnahmen und auf die besondere Betreuung der Problemgruppen 

des Arbeitsmarktes sowie die weitere Verbesserung der finanziellen 

Absicherung für den Fall der Arbeitslosigkeit gelegt. 

3. Legistische Änderungen 

Das Bundesgesetz vom 17.5.1989, BGB1. Nr. 253 / 1989, trug dem Er­

kenntnis BGB1. Nr. 429/1 988 des Verfassungsger ichtshofes Rechnung. 

Dieses Erkenntnis hat den § 3 Abs.4 Ausländerbeschäftjgungsgesetz, 

BGB1. Nr. 218 / 1975, mitWirkung vom 1.6.1989 insowei taufgehoben, 

als die dar in enthalte ne grundsä tzliche Notwendigkeit einer Be­

schäftigungsbewilligung für ausländische Konzert- und Bühnen­

künstler sowie Musiker das Grundrecht de r Freiheit des künstleri­

schen Schaffens und der Vermittlung der Kunst verletzt. 
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Mit der dadurch notwe ndigen Novellierung wurde dem Ausländerbe­

schäftigungsgesetz ei n n e uer § 4a beigefügt. Nunmehr darf einem 

Künstler di e Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung nur ver­

sagt werden, we nn die. Beeinträchtigung des durch dieses Bundes­

gesetz geschütz ten öf fen tl ichen In te res ses unverhältnismäßig 

schwere r wiegt als die Beeinträchtigung der Freiheit der Kunst des 

Ausländers. 

Mit Bundesgesetz vom 5.7.1990, BGB1.Nr. 450/1 990, wurde das Aus­

länderbeschäftigungsgesetz 1975 novelliert. Schwerpunkte dieser 

Novelle waren 

die Einführung einer absoluten Obergrenze der Ausländerbeschäf­

tigung im Ausmaß von 10 % des Arbeitskräftepotentials, 

- der Ausbau des Integrationsprinzips, 

- verbesserte Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen Ausländerbe-

schäftigung sowie 

- eine wesentliche Verfahrensbeschleunigung 

(Näheres zur Novelle des Ausländerbeschäftigungsgesetzes im Kapi­

tel 9.4. Ausländerbeschäftigung) 

Die mit 1.8.1989 in Kraft getretene Novelle zum Arbeitslosenver­

sicherungsgesetz (BGBl.Nr. 364 / 1989) brachte insbesondere folgende 

Änderungen: 

- weitgehende Angleichung der 

Familienbeihilfenrecht 

Familienzuschlagsregelung an das 

- Verkürzung der Anwartschaft für Jugendliche 

- Ver längerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes für ältere 

Arbei tne hmer be i langer Ve rsitherungsdauer 

- Anh ebung des Arbei tslosengeldes für c a. tl 0.500 Personen in den 

n iedrigen Lohnklassen auf ei ne gleiche Nettoersatzquot e wie i n 

d e n obersten Lohnklasse n 

- Er haltung der bisherigen Bemessungsgrundlage bei Arbeitsver­

suchen 

- Wegfall der Einkommensanrechnung Eltern - Kinder und umgekehrt 

bei der Notstandshilfe 
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- erleichterte Voraussetzungen für die Zulassung von ausländi-

schen Arbeitnehmern mit Befreiungsschein zur Notstandshilfe 

- Verlängerung der Sperrfrist bei Arbeitsverweigerung 

- Wegfall der Leistung bei Versäumung einer Kontrollmeldung 

- stufenweise Absenkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages 

auf 4,4 v.H. 

Mi t BGBl. Nr. 649/1989 wurde das Arbeitslosenversicherungsgesetz 

1977 dahingehend geändert, daß seit 1.1.1990 ein Anspruch auf 

Sondernotstandshilfe für verheiratete Mütter, deren Ehegatten 

kein oder ein geringes Einkommen haben, besteht. 

Durch Artikel VI des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes, BGBl.Nr. 651/ 1-

989, wurde das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 insoferne 

geändert, als ab 1.1.1990 folgende Regelungen gelten: 

- Anspruch auf Karenzurlaubsgeld für Väter, wenn die Mutter auf 

die Inanspruchnahme des Karenzurlaubsgeldes verzichtet oder 

keinen Anspruch hat 

- die sonstigen Bestimmungen für Mütter, die Anwartschaft, Höhe, 

Beginn und Dauer des Karenzurlaubsgeldes gelten für Väter analog 

- der Vater kann das Karenzurlaubsgeld zur Gänze oder ab-wechselnd 

mit der Mutter in Anspruch nehmen 

- begünstigte Inanspruchnahme von Arbeitslosengeld nach gete·il tem 

Karenzurlaubsgeldbezug. 

Das Bundesgesetz, mit dem das Insol venz-Entgel tsicherungsgesetz 

geändert wurde (Artikel IV des Betriebspensionsgesetzes, BGB1.Nr. 

282 / 1990) sieht seit 1.7.1990 Anpassungen und Anspruchserweiterun­

gen der Gewährung von Insol venz-I\usfallgeld im Zusammenhang mi t 

der völligen Neuregelung des betrieblichen Pensionswesens vor. 

Artikel V der Novelle zum Eltern-Karenzurlaubsgesetz, BGBl.Nr. 

299 / 1990, in Kraft getreten am 13.6.1990, hat das Arbeitslosenver­

sicherungsgesetz 1977 durch Klarsteilungen und Anpassungen der 

Bestimmungen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes bei der Ge­

währung von Karenzurlaubsgeld an Väter geändert. 
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Die Arbeitslose nve rsicherungsgeset z -NovelJ e 1990, BGB1. 

Nr. 412/ 1990, i n Kraft getrete n am 1.7.1990, hat folg e nde Verbes­

serungen gebracht: 

- Erhaltung der Beme ssungsgrundlage für Männer ab dem 50., für 

Frauen ab dem 45. Lebensjahr bei Aufnahme einer niedriger ent­

lohnten Beschäftigung. (Eine analoge Re gelung wurde auch für die 

Pensionsversicherung geschaffen.) 

- Möglichkeit des Arbeitslosengeldbezuges für invalide bzw. 

berufsunfähige Persone n nach erfolgreicher Rehabilitation 

- er leichterte Gewährung von Arbei tslosengeld bei einer nebenbe­

ruflichen Hausbesorgertätigkeit 

- Verbesserung beim Pensionsvorschuß des Arbeitsamtes 

- Sicherung des Fortbezuges be i m Arbeitslosengeld 

einheitliche Nettoersat zquote von 57,9 % nunmehr in allen 

Lohnklassen 

- Übernahme der in der 49. ASVG-Novelle vorgesehenen Pensionser­

höhung auch für den Bereich der Sonderunterstützung. 

Nicht realisiert konnte hingegen ein Mindeststandard im Bereich 

der Arbeitslosenversicherung werden, obwohl rund 32.000 Bezieher 

mi t einem Arbeitslosengeld (Notstandshilfe ), das nieder iger als 

der Ausgleichszulagenrichtsat z für Alleinstehende ist, ihr Auslan­

gen finden müssen. 

Das Vorhaben konnte aufgrund massiver Einwendungen der Unterneh­

merseite nicht verwirklicht werden. Die Unternehmerseite hat eine 

Grundabsicherung in der Arbeitslosenversicherung mit dem Hinweis 

auf den dadurch entstehenden Lohndruck, der zu höheren Leistungen 

der Unternehmer an die Arbeitnehmer führen würde, nachdrücklich 

abgelehnt. 

Im Zusammenhang mit dem Karen z urlaubse rwe iterungsgesetz, BGBl.Nr. 

408/1 990, in Kraft getrete n am 1. 7 .1990, wurde das Arbei tslosen­

versicherungsgesetz 1977 folgendermaßen geändert: 
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- Verlängerung des Karenzurlaubsgeldbezuges von einem auf zwei 

Jahre 

- bei Teilzeitbeschäftigung im zweiten und/oder dritten Lebensjahr 

des Kindes verminder t sich das Karenzur laubsgeld aliquot; es 

gebührt höchstens in der halben Höhe 

- Teilzeitbeihilfe in der Höhe des halben Karenzurlaubsgeldan­

spruches bei unselbständig erwerbstätigen Müttern, die zwar 

Anspruch auf Wochengeld nach ASVG haben, die aber nicht die 

Anwartschaften im Sinne des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 

erfüllen. 

Weiters wurde die Möglichkeit der Gewährung einer Wiedereinstel­

lungsbeihilfe für den Arbeitgeber im Karenzurlaubserweiterungsge­

setz geschaffen, wenn nur ein Elternteil das Karenzur laubsgeld 

bis z um Ablauf des zwei ten Lebensjahres des Kindes in Anspruch 

nimmt <Artikel XXI bzw. Artikel XXII (Ergänzung des Arbeitsmarkt­

förderungsgesetzes) des Karen z urlaubserweiterungsgesetzes > . 

Folgende VerwaltungsvorschrifLen wurden vom ßunde smjnister für 

Arbeit und Soziales tm Bereich der Arbeitslosenve rsicherung im 

Berichtszeitraum erlassen: 

Verordnung des Bundesministe rs für Arbeit und Soziales vom 

20.7.1989, BGB] .N r. 387/ 1989 

Durch diese Verordnung wurden mit Wirkung ab 1.8.1989 ausländische 

Arbei tnehmer, die einen Befreiungsschein besi tzen, zum Bezug der 

Notstandshilfe für die Dauer von 39 Wochen und der Sondernot­

standshilfe für die Dauer von 2 Jahren z ugelassen. 

Verordnung des Bundesministers 

20.7 . 1989, BGB1.Nr. 388/ 1989 

für Arbeit und So z iales vom 

Durch diese Verordnung wurde die Notstandshilfeverordnung ab 

1 .8. 1989 dahingehend abgeändert, daß nur mehr eine Einkommensan-

rechnung zwischen Ehepartnern bzw . Lebensgefährten erfolgt. 
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Mit Wirkung ab 1.Jänner 1989 wurden 

- das Lohnklassenschema von b.i s dahin 95 auf 99 Lohnklassen und 

dami t das höchste Arbe ; tsJ osengeld von bis dahin S 355,50 auf 

S 369,30 täglich 

- der Familienzuschlag von S 18,90 auf S 19,30 täglich und 

- die Freigrenzen bei der Anrechnung von Einkommen auf die Not-

standshilfe mit 2,1 % erhöht. 

Mit Wirkung ab 1. Jänne r 1990 wurden weiters 

- das höchste Arbeitslosengeld von bis dahin S 369,30 auf S 374,80 

täglich angehoben 

- d e r Familienzuschlag von S 19,30 auf S 19,90 täglich hinaufge­

setzt und 

- die Freigr e nzen bei der Anrechnung von Einkommen auf die Not­

standshilfe mit 3,0 % erhöht. 

4. Statistik und Arbeitsmarktbeobachtung 

Entsprechend dem gesetzlichen Auftrag gemäß § 1 Abs.2 AMFG sorgt 

die Arbeitsmarktverwaltung für die laufende Arbei tsmarktbeobach­

tung. Ihre Ergebnisse stellen eine der Grundlagen für die Durch­

führung der Arbeitsmarktpolitik dar. 

Im Zuge d e r Einführung des EDV-unterstützten Arbeitsmarktservices 

wurde die StatistikersteIlung und -pr~sentation in der Arbei ts­

marktverwaltung grundlege nd g e ände rt und auf eine n zeitgemäßen 

Stand gebra c hL. 

- Mit der monatlichen Publ.ikaLion "Arbeitsmarktdaten" wird ein 

rascher und umfassender Überblick über die aktuelle Arbei ts ­

marktlage (Arbeitslose, offene Stellen, Lehrstellensuchende, 

offene Lehrstellen usw.l geboten. 
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- Die Daten für diese Publikation entstammen der statistischen 

Datenbank der AMV SAMIS (= Statistisches Arbeitsmarktinfor­

mationssystem) . Diese Datenbank enthält eine Vielzahl von Infor­

mationen über den Arbeitsmarkt, sachlich und regional differen­

ziert gegliedert. Monatlich werden ca. 7.000 neue Tabellen 

eingeiagert. 

- Seit Jänner 1988 wurde die Zählung der Leistungsbez ieher neu 

konzipiert und ebenfalls datenbankmäßig organisiert. Damit steht 

eine bessere und übersichtlicher gestaltete Information über 

d ies en Personenkreis zur Verfügung. 

- Im 4. Quartal 1989 wurde die EDV-unterstützte Abwicklung des 

Ausländerbeschäftigungsverfahrens begonnen, wodurch ein Teil der 

daraus abgeleiteten · Statistiken automatisch erstellt werden 

kann. Sei t Mi tte 1988 ist bereits eine teilweise EDV-Un ter­

stützung der Statistiken über die Ausländerbeschäftigung in 

Betrieb, wodurch eine raschere und umfassendere Information über 

diesen ~eilarbeitsmarkt mögl ich wurd e . 

- Aufgrund des mit 1. Juli 1988 in Kraft getretenen Arbeitskräf­

teüberlassungsgesetzes (ßGßl.Nr.196/ 88) wurde die erste diesbe­

zügliche statistische Erhebung per Ende Juli 1989 durchgeführt 

und ausgewertet. 

Die Publikation "Die Arbeitsmarktlage im .. Quartal 19 .. " wird 

ab dem 1. Quartal 1989 erstellt. Sie stellt eine Ergänzung zu 

den monatlich er scheinenden "Arbejtsmarktdaten" (Tabellensamm­

lung ) dar und enthält Analysen über die Arbeitsmarktlage des 

jeweils abgelaufenen Quartals (einschließlich Tabellen, Gra­

phiken und Karten). Diese Publikation erscheint sei ther vier­

teljährlich. 

Außerdem wurde im Juni 1989 erstmals ein Jahresbericht über die 

Arbeitsmarktlage veröffentlic ht ("Die I\rbeitsmarktlage 1988"), 

der in einer Auflage von ca. 800 Exemplaren gedruckt wird. Eine 

jährliche Neuauflage ist geplant. 
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Die Entwicklung einer 

bankabfragemögli c hke i t 

flexjblen, probl~morientierten 

im Rahmen von SAMIS (be liebige 

Daten­

Tabel -

l e nkonfigurationen einsc hließ l ich statistische r Funktionen) ist 

1989 so we it fortg e schritte n, daß di e ses Instrument der Ar­

bei tsmarktbeobachtung ("Fr e i e Abfrage ") Anfang 1990 in Echtbe­

trieb gehe n konnte. 

1m Auftrag des und in Zusammenarbeit mit dem BMAS erstellt das 

Österreichische Institut f ür Raumplanung (ÖIR) monatlich vor 

allem graphisch au f be r e i tete "Arbeitsmarktprof ile" und einmal 

jährlich f ür jeden Arbe its amtsbezi rk Österre ichs ein eigenes 

"Arbei tsmarktbezirksprof il" mit den Daten des j ewei Is abgelau­

fenen Jahres. 

Da s Bundesministerium für Arbei t und So zi ales läßt jährlich eine 

Sonde rauswertung der Leistungsbezieherdatei des Bundesrechen­

amte s durchführen (mit einer Zeitreihe ab 1979), die aufgrund 

ihres Konzeptes (Darstellung de r Bet r offenheit und Dauer der 

Arbeitslosigkeit) ein wertvolles zusätzliches Beobachtungsin­

strume nt zur laufenden Statistik darstellt. 

- Im Jahre 1989 wurde eine grundlegende Neukonzeption der im 

Rahmen der jährlichen Arbeitsmarktvorschau durchzuführenden 

Betriebsbefragung in Angriff genommen. Damit soll die Aussage­

kraft dieser Arbeitskräfte bedarfserhebung, die die makroökono­

mische Prognose ergänzt, verbessert werden. 

5. Arbeitsmarktforschung 

Im Be ri c hts ze jtraum wurd e n vom Bund sminjsLe rium für Arbei t und 

So z ial e s in Auftrag g e g e be ne Fors c hungspr o j e k te z u de n The me nbe-

re ic he n Mißbrauchsd e batte, Mismatch 

Arbe i lsuchenden und offe ne n SLell e n), 

( = Nicht z usamme npassen von 

Tarifreform der Arbejtslo-

s e nversicherung, Karen z urlaub und Sondernotstandshilfe, Evaluation 

von betrieblichen Förderungen, Analyse von Beschäftigungsver ­

läufen sowie zu verschiedenen Aspekten der steir ischen Arbei ts­

marktsituation abgeschlos s en. 
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Der Aufba u eines Systems zur Beobachtung der Wirkungen von ar­

beitsmarktpolitischen Maßnahmen wurde in Angriff genommen. 

Weiters wurden folgende Forschungsprojekte abgeschlossen: 

- Ausbildungen und Berufe in Österreich ("Berufschancenkatalog") 

Im Rahmen dieses Projektes wurden in Kooperation mit dem Bundes­

ministe r ium für Unter r icht, Kunst- und Sport, dem Bundesmini -

ster ium für öffentliche wirtschaft und Verkehr und dem Bundes­

ministe r ium für Wissenschaft und Forschung Ausbi Idungswege und 

Berufe uberblicksmäßig analysiert. 

- Die Kursabbrecherproblematik in Langzeitschulungen der Arbeits­

mark tve rwal tung 

In Begleitung von Schulungsmaßnahmen der Arbeitsmarktverwaltung 

wurden konkret Möglichkeiten ermittelt, wie die Abbrecherquote 

bei lä ngeren Schulungsmaßnahmen der Arbeitsmarktverwaltung 

reduziert werden könnte. 

- Evaluat ion der Förderung von arbei tsmarktpoli tischen Be treu­

ungseinrichtungen gemäß § 18 a AMFG 

Das Projekt umfaßt eine Bestandsaufnahme und eine Effizienzana­

lyse der arbeitsmarktpolitjschen Betreuungse indchtungen. Wei­

ters wurden in der Studie etwaige Mängel aus der Sicht der 

Betreuungseinrichtungen als auch aus der Sicht der Arbeitsmarkt­

verwaltung aufgezeigt. Es wurde die Akzeptanz dieser Projekte 

bei den Sozialpartnern dargestellt sowie eine Bestandsaufnahme 

aller gesetzlichen Bes timmungen durchgeführ t, die im Zusammen­

hang mi t Betreuungsmaßnahmen von Bedeutung sind. Schließlich 

wurde eine Liste von Verbesserungsvorschlägen erstellt. 

Entwick~ung von Selbsteinschät z ungsverfahren sowie die Zuordnung 

dieser Verfahren zum automationunterstützten Lehrberufslexikon 

Dieses ProjekL dient z ur Unte rstützung de r Beratung von Schulab­

gängern der Pflichtschulen . 
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- Studien- und Berufsinformation "Rechts wisse nschaften" 

Die Ergebnisse dieser Studie sollen Maturante n und Akad e miker n 

bei der Information h i nsj c hll j c h der Sludien - und Berufswahl 

z ugute kommen. 

- Evalui e rung von EDV- und Bürokurse n für Pr aue n in Wien 

Es wurden in di e sem Projekt EDV-Kurse für Prauen unter s ucht, um 

z u erheben, wi e sich djese Kurse be währt habe n. Ne ben der Erhe­

bung der Vermittlungsquoten und de r Zahl de r Abbr e cher lag der 

Schwerpunkt dieses F'orschungsprojektes be i qualitativen Aspe kten 

des Kursgesche he ns , bei den Kur s inhaI ten und bei den Möglich­

keiten ihrer Veränderung und Verbesserung. 

- Das computerisier te Kranke nhaus 

Zahlreiche Gesundheit s berufe sind ma ssiv vom Einsatz neuer 

Technologien in der Medizin betroffen. Da die Au s wirkungen des 

Technikeinsatzes auf Qualifikationen nicht unabhängig von den 

Ei n f ührung s wege n der Technik s ind, wu r den im Rahmen dieses 

Projektes die Wege der Technikeinführung im Kr ankenhau s er­

f orscht. 

Qualifikationsbedarf im Elektro- und Metallbereich 

Für den Elektro- und Metallbereich wurden der Be darf, die Anfor­

derungen an Fachkräfte und die konkreten Rekrutierllngsstrategien 

der Unternehmen im Zentralraum Oberösterreich ermittelt. 

- Erstellung eines Ratgebers für die Ste lle nsuche von arbeit­

suchenden Personen 

In dieser Studie wurde das Konzept eines Ratge be r s für die 

St llensuche von Kund e n der l\rbeitsmarktverwaltung e ntwickelt, 

der diese bei der l\ r be itsuc h unLerslül ze n soll . 

Bewerbungsratgeber für AbsoJve n ten von geistes - sowi e grund- und 

integrativwissenschaftlichen Sludienfäc her n 

In diesem Proj e kt- wurd e ei n Ratgeber für Studenten, die ins 

Berufsleben einsteigen, e n twickelt . 
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- Stellenvermittlung im Fremdenverkehr 

Im Rahmen dieses Projektes wurde eine Betriebsbefragung und 

Befragung der saisonal Beschäftigten in den Bundesländern Vor­

ar lberg, Tirol und Salzburg durchgeführt, ' um sowohl von der 

Struktur der von den Fremdenverkehrsbetrieben angebotenen Stel­

len als auch von der Effizienz der von der Arbeitsmarktverwal­

tung gesetzten Maßnahmen ein vollständige s Bild zu erhalten. 

- Effizienz von Arbeitsmarktausbildungen im Bereich neuer Techno­

logien 

Der Erfolg di eser durchwegs kostenintensiven und langdauernden 

Arbeitsmarktausbildungen wurde anhand der Kriterien Lehrinhalte, 

Lehrmethoden und Abschlußzertifikate der Berufsbereiche Verwal­

tungs-EDV, CAD/ CAM, NC/CNC und Elektronik erforscht, indem 

Absolvent/inn/en und Arbe i tgeber von Absolvent/inn/en befragt 

wurden. 

weiters wurd e n laufend berufskundliche Informationsmaterialien 

über Lehrberufe erstellt und aktualjsiert. 

6. Aktivitäten zur Verbesserung der Beratung und Information 

6.1. Verbesser ung der Information für Rat- und Arbeitsuchende und 

Dienstgeber 

Das Arbei tsmarktse rv ice hat die Aufgabe , a rbei t- und ratsuchende 

Personen sowie Betr iebe zu informier,en , zu bera ten, zu vermi t teln 

und allenfalls zu fördern. 

Angesichts der im letzten Jahrzehnt sowohl quantitativ als auch 

qualitativ stark gestiegenen Anforder unge n an die Arbeitsmarktver­

waltung bei verhältnismäßig nur wenig gestiegener Personalkapa zi ­

tät wurde seit Jahren der Eigenkompetenz der rat- und arbei tsu­

chenden Personen besonderes Augenmerk geschenkt. 
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Hinsichtlich der traditionellen Medien ist im Bereich der globa­

len, unselektierten Stellen- und LehrsteJ leninformation für in­

teressi er le Ra t - und Arbe l tsuchende quan ti ta t i v das Höchstausmaß 

an Möglichkeiten erreicht. Ein we ite rer Ausbau des Selbstbedie­

nungsangebotes auf dem Medium Papier ist daher nicht vorgesehen. 

Zentrales Problem der VerschaEfung von Information ist gegenwärtig 

nicht mehr etwa ein Informationsdefizit, sondern eher die Infor ­

mationsüberflutung des InformaUonswilligen. Daher wird die Ar­

beitsmarktverwaltung das Schwergewicht d e r We iterentwicklung der 

Selbstbedienung auf die ge z ielte, selektive Information legen, 

wofür der Einsatz neuer Technologien notwendig ist. 

In einem ersten Schritt zur gezielten, selektiven Selbstinforma­

tion der Rat- und Arbei tsuchenden wird ein Automa t, der die Be­

zeichnung SAMSOMAT, eingesetzt. Von diesem Automat können alle bei 

den österreichischen Arbeitsämtern gemeldeten offenen Stellen, 

die z ur Veröffentlichung freigeg e ben wurd e n, nach verschiedenen 

Kr i ter ien abgerufen und eingesehen werden. Bei Bedarf kann ein 

Inserat ausgedruckt werden. 

Für die Zukunft ist vorgesehen, Samsornaten auch mit Informationen 

über Lehrstellen und Kursmöglichkeiten zu versehen. Die Einspei­

cherung von Berufsinformationen sowie von Informationen über die 

Arbeitsmarktlage sind ebenso Teil des weiteren Ausbaukonzeptes. 

Es ist geplant, Anspruchsvoraussetzungen für Leistungen nach dem 

Arbeitslosenversicherungsgesetz und dessen Neb~ngesetzen sowie die 

Voraussetzungen für die Bewi lligung von Beihilfen nach dem Ar­

beitsmarktförderungsgesetz von d e n Selbstbedienungsgeräten abruf­

bar zu machen. 

Die Geräte werden vorersl an Di e nstslelJ n der Arbei tsmarktver­

waltu ng aufgestellt . Im folgenden sollen abe r auch externe Stellen 

mjt Samsomaten bestückt werden. Hiebei ist an Banken, andere 

Behörden und Ämter bis zu Bahnhöfen, Fußgängerzonen und andere 

öffentliche und stärker frequentierte Plätze gedacht. 
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Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Betrieben ist länger­

fristig ein umfassender Datenverbund vorgesehen, über den Betriebe 

ihren Bedarf an Arbeitskräften selbst formulieren und direkt über 

die Datenleitung an die Arbeitsmarktverwaltung melden können. 

Ebenso soll die Rückmeldung der Betriebe, daß die Stellen bereits 

abgedeckt oder keine weiteren Bewerber/ innen mehr erforderlich 

sind, über die Datenleitung erfolgen. 

Die Umsetzung der Anweisung '88, welche die Grundsätze und Richt­

linien für die Betreuungstätigkeit im Arbeitsmarktservice enthält, 

war auch 1989 eine wichtige Aufgabe der Arbei tsmark tverwa1 tung. 

Entsprechend den Prinzipien der Anweisung '88 wird den Rat- und 

Arbeitsuchenden je nach der vorliegenden Problemlage ein weitge­

streutes Spektrum von Maßnahmen, das von Selbstbedienungsmöglich­

kei ten für die Arbei tsuchenden bis hin zu intensiver Betreuung 

reicht, angeboten. 

6.2. Verbesserung der Unterstützung bei der Berufswahl durch die 

Einrichtung von Berufsinformationszentren 

Die Arbeitsmarktverwaltung arbeitet entsprechend dem Arbeitsüber­

einkommen der Bundesregierung von 1986 daran, in Österreich ein 

Netz von Berufsinformationszentren aufzubauen. Durch die Einrich­

tung von Berufsinformationszentren können folgende Aufgaben wahr­

genommen werden: 

- Jugendliche, aber auch Erwachsene, werden bei der Berufswahl und 

Karriereplanung durch entsprechende Informationen unterstützt; 

- Rat- und Arbeitsuchende und auch deren Bezugspersonen könnnen 

sich ohne Voranmeldung und ohne Zejtdruck selbst informieren; 

- das Informa t ionsangebot ist so au fgebau t, daß es die Eigenin­

itiative der Benutzer/innen fördert; 

- das Berufsinformationszentrum steht dem Besuch ganzer Schulklas­

sen offen und soll die Schüler auf die selbständige Nutzung des 

Informationsangebotes vorbereiten; 

- Erhöhung des Wissensstandes aller am Prozeß der Berufsentschei­

dung Beteiligten. 
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Die Berufsinformationszentren können die genannten Aufgaben nur 

durch die Ausstattung mit umfassenden, medial unterschiedlich 

aufbe reiteten Informationsmateriali e n und modernsten Informations­

medien erfüllen. So ver f ügt jedes Berufsinformationszentrum über: 

- eine umfassende Bibliothek mit schriftlichen berufskundlichen 

Informationsmaterialien, 

- Video- Installationen zur Vorführung be rufskundlicher Filme für 

Einzelpersonen und Kleingruppen, 

- einen Selbstbedienungspersonalcompute r z ur Nut z ung der 

Informationssysteme, 

EDV -

- Personalcomputer zur Durchführung EDV unterstützter Berufs-

interessenstests sowie zur Nutzung von Berufsinformationssys­

temen, 

- Personalcomputer mit Zugr iff auf das Arbei tsmarktserv ice -EDV­

System der Arbeitsmarktverwaltung sowie 

- einen Video-Großbildschirm für den Vortragssaal. 

Leider wurde der Aufbau der Be rufsinformations zentren durch eiQ?' 

Reihe von Probleme n, di e aus der mangelnden Budget- und Personal­

autonomie der . Arbeitsmarktverwaltung r esultjer e n, behindert und 

entscheidend verzögert. So waren vor allem der Mangel an zusätz­

lichem Personal für die Berufsinformationszentr e n als auch die 

Unmöglichkeit, ohne Einschaltung anderer Bundesdienststellen ent­

sprechende Räumlichkeiten anzumieten, behindernd. 

Das Anmietungsverfahren innerhalb der Bundesdienststellen (Ein­

schaltung des Bundesministeriums für Finanzen und der Finanzproku­

ratur) dauerte bis z u 8 Monate und führte manchmal dazu, daß 

potentielle Vermieter die von der Arbeitsmarktverwaltung benötig­

ten Räumlichkei t e n anderwei tig ve rmi ete t e n. Des we i teren wurden 

die baulichen Adaptjerungsarbeiten durch di e Zuständigkeit des 

Bundesminjste riums für wirtschaftlj c he Ang~legenheiten und der 

Bundesgebäudeverwaltung verkompli zie rt. 

Außerdem hat die im Arbeitsübereinkommen der Bundesregierung 

verlangte Einbeziehung der regionalen Sozialpartner und Bildungs­

tr ä ger zum Teil zu Verzögerungen bei der Realisierung von BIZ-
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Vorhaben geführt, was zur Folge hatte, daß in einigen Bundeslän­

dern die Handelskammern begonnen haben, eigene Informationsstellen 

aufzubauen. 

Trotz dieser Probleme werden im Herbst 1990 in vier Bundesländern 

Berufsinformationszentren eingerichtet sein und es ist damit zu 

rechnen, daß es bis Mitte 1991 auch in vier weiteren Bundesländern 

Berufsinformations zentren geben wird. 

6.3. Zusammenarbeit mit den Schulbehörden zur Verbesserung der 

Unterstützung bei der Berufswahl 

TI isher setz te di e Exper tenun terslü tzung bei der Berufswahl (Bi 1-

dungsberatung, Berufsberatung) ers am Ende der Schulpflicht ein. 

Ausgehend davon, daß aber die Berufswahl kein punktuelles Ereig­

nis darstellt, ist es notwendig, mit der Herufsorientierung schon 

einige Jahre vor Beendigung der SchulpflichL einzusetzen. 

Außerdem muß davon ausgegangen werde n, daß es durch die Verände­

rung der Berufsbilder und des Arbeitsmarktes notwendig sein wird, 

sich mehrmals im Laufe eines Arbej tslebens ei ner Berufswahl zu 

stellen. Je besser auf diese No t we ndigkejt bereits in der Jugend 

vorbereitet wird, desto reibungsloser werden diese Entscheidungs­

prozesse ablaufen. 

Mi t der Einführung einer unver b i nd lichen Übung "Berufsor ientie­

rung- und Bildungsinformation" an d e n allgemeinbildenden Schulen 

(Hauptschule ab der 7. SchulsLufe, AHS, Oberstufe) wurde ein 

erster Schritt in Richtung einer längerdauernden Begleitung der 

Jugendlichen gesetzt . 

Berufsor ientierung darf sich jedoch nicht in der Wei tergabe von 

beruflichen Informationen erschöpfen . Berufsorientierung muß 

vielmehr, wie auch der Lehrplan zur unverbindli~hen Übung "Berufs­

or ientierung- und Berufs informa tion" def in iert , von der Person 

des/ der jeweiligen Schülers/in ausgehen. Durch die praktische 

Erprobung verschiedener Tä tigkei ten (wie bereits jetzt schon im 
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polytechnischen Lehrgang im Hahmen der "Schnupperlehre") sollen 

d ie Schüler/innen einersei ts die beruf I iche Real i tä t kennenler­

nen, andererseits sich aber auch ihrer Interessen, Neigungen und 

Fähigkeiten bewußt werden. 

Bei einem bereits an den AHS in Knittelfeld und Judenburg laufen­

den Pilotprojekt wurde daher ein Modell entwickelt, bei dem ein/e 

Berufsorientierungspädagog/ in als neutrale Person im "Team-

teaching" mit einer interessier ten Kontaktlehrkraft der Schule 

und Expert/inn/en der AMV zusammenarbeiten. Dies geschieht auf 

der Basis der regionalen wir tschaftlichen Gegebenheiten und mit 

Hilfe beruflicher Schulungseinrichtungen. Das Modell wird vom 

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport und dem Bundes­

minister ium für Arbeit und Soziales gemeinsam getragen. Es fand 

sowohl bei Eltern, Schüler/inn/ en und Lehrkräften größten Anklang 

und wird an weiteren Schulen angeboten werden. 

Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben bedarf es alletdings berufskund­

Iich bestens ausgebildeter, vor allem aber auch mit alternativen 

pädagogischen Me thoden und persönlichkeitsbiJdenden Bereichen ­

vertrauter Pädagog/inn/ en. Da die Schule mi t Ausnahme von Lehr­

kräften an polytechnischen Lehrgängen / nicht über jene / mit den 

Problemen der Arbei ts- und Berufweltvertrauten Lehrkräfte ver-

fügt, und zudem nur wenige Lehrkräfte auch mit Methoden aus 

sönlichkeitsorientierten Bereichen vertraut sind, wird die 

beitsmarktverwaltung ab dem Schuljahr 1990/91 arbeitslose 

rer/innen zu Berufsorientierungspädagog/inn/en ausb ilden. 

per­

Ar­

Leh-

Es ist geplant, parallel dazu in Zusammenarbeit mit dem Bundes­

minister ium für Unterr icht / Kunst und Sport mi ttelfr istig Lehr­

kräfte / die bereits i m Schuld iens t stehen / zu Kon taktlehrkräf ten 

wej terzubilden, sodaß es in absehbar e r Ze it ein flächendeckendes 

Angebot hinsichtlich der UnLerstüt z ung der Berufsorientierung 

geben wird . 

Aufgrund der breiten Akzeptanz des Modells der Berufsorientierung 

in Kni ttelfeld und Judenburg und seiner Unterstützung dl;lrch alle 

beteiligten Institutionen werden ab dem Schuljahr 1990/91 weitere 
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gleichartige Projekte in Deutschlandsberg, Mürzzuschlag und Eisen­

erz starten. Ab dem Schuljahr 199i/ 92 ist - je nach Verfügbarkeit 

von Berufsorientierungspädagog/ inn/ en an ein wesentlich 

größeres Angebot gedacht. 

7. Personenbezogene Förderungen 

Vermittlungsbemühungen allein sind oft nicht ausreichend für das 

Zustandekommen neuer Beschäftigungsverhältnisse. In einer stei­

genden Zahl von Fällen ist es erforderlich, zusätzliche Maßnahmen 

zu setzen, um Arbeitsuchende n den Wiedereinstieg in das Erwerbs­

leben z u e rmöglichen. Die Arbei tsmark tverwal tung ha t daher ein 

vielfältiges Instrumentarium e ntwickelt , das gezielt je nach 

spez if ischer Problemlage der / des Arbei tsuchenden -eingesetz t 

werden kann. 

Ausgehend von den Ursachen der Vermittlungsschwierigkeiten muß 

differenziert werden zwischen Problemen, die im räumlichen Aus­

einanderfallen von Arbeitsort und Wohnort bzw. in der Ausbildung 

der Person beim Antritt einer neuen Beschäftigung liegen, Qualifi­

kationsdefiziten, d . h. Unterschieden in den erworbenen und den am 

Markt nachgefragten AusbiJ dungsanforderungen, sowie persönlichen 

Gründen, die von vermuteten oder tatsächlichen sozialen Fehlanpas­

sungen über Behinderungen bis h i n zu alters- oder geschlechtsspe­

zifischen Kriterien reichen . 

Diese Gliederung findet sich auch in den Instrumenten der Arbeits­

marktverwal tung wieder, wo zwischen Maßnahmen zur Förderung der 

regionalen Mobilität und des Arbeitsantrittes, Maßnahmen zur 

Förderung der beruflichen Mobilität und Maßnahmen zur Förderung 

der Einstellung in Betrieben unterschieden wird. 
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7.1. Maßnahmen zur Förderung der regionalen Mobilität und des 

Arbeitsantrittes 

Ziel der Maßnahmen z ur Förderung der regionalen Mobilität ist es, 

Arbeitsuchenden die Aufnahme ode r Aufrechterhaltung einer Be­

schäftigung oder Ausbildung an einem anderen Ort als ihren Wohnort 

zu e rl e ichtern und damit di e Anpassung von Angebot und Nachfrage 

in räumlicher Hinsicht zu unterstüt zen. Eine Übersicht über die 

Anz a hl der Be gehr e n sowie die Kosten liefert Tabelle 1. 
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Tabelle 1: 

Förderung der regionalen Mobilität 

Beihilfe 

Vorstellungs- und 
Bewerbungsbeihilfe 

Reisekostenbeihilfe 

Pendelbeihilfe 

Heim- und Wohnplatzbeihilfe 

Trennungs-, Übersiedlungs-, 
Niederlassungs- und 
Startbeihilfe 

Kosten in Mio. S 

Anzahl der Begehren 

1988 1989 

7.512 8.137 

3.451 3.213 

475 532 

215 210 

39 26 

9,2 9,3 

Die zweite Gruppe an Förderungen, die diesem Bereich zuzurechnen 

ist, soll den unmittelbaren Arbei tsantr i tt er leichtern, wo dies 

etwa durch bestehende Betreuungspflichten oder finanzielle Be­

lastungen behindert wird. Da, wie die Statistik belegt, das Vor­

handensein von Betreuungspflichten für Kinder in Verbindung mi t 

fehlenden Unterbr ingungsmöglichke i ten bzw. ungünstigen Öffnungs­

zeiten von Kindergärten und ähnlichen Einrichtungen eines der 

Haupthindernisse für die Beschäftigungsaufnahme insbesondere von 

Frauen darstellt, ist das wichtigste Instrument dieser Förder­

kategor ie die Kinderbetreuungsbei hilf e . Durch die Kinderbetreu-

ungsbeihilfe 

bringung des 

durch eine 

S 3.800.--

werden die Betr e uungskosten , die durch d i e Unter­

Kindes z. B. in einem Kindergarten oder die Betreuung 

Tagesmutter entstehen, bis zu einem Betrag von 

(seit 1.1.1990 S 4.000,--) pro Monat ersetzt. Die 

Kinderbetreuungsbeihilfe kann längstens bis zur Vollendung des 

12 . Lebensj ahres des Kindes gewährt werden. Eine Übersicht gibt 

Tabelle 2. 
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Tabelle 2: 

Förderung des Arbeitsantrittes 

Anzahl der Begehren 

Beihilfe 1988 1989 

Kinderbetreuungsbeihilfe 689 2.385 

Arbeitsausstattungsbeihilfe 460 535 

Überbrückungsbeihilfe 1.198 1. 905 

Kosten in Mio. S 9,3 24,7 

Die in der Vergangenheit entwickelten zahlreichen Beihilfenarten 

dieser Kategor ie entsprechen, wie die relativ ger inge Zahl der 

Förder fälle in einzelnen Programmen zeigt , nicht mehr in jeder 

Hinsicht den derzei tigen Erfordernissen. Es ist daher beabsich­

tigt, Adaptierungen vorzunehmen und die Zahl der verschiedenen In­

strvmente der regionalen Mobilitätsförderung auf drei zu verrin­

gern (Bewerbungs-, Entfernungs- und Übersiedlungsbeihilfe); das 

Berechnungsverfahren soll durch pauschalierte Betragssätze ver­

einfacht werden. Ähnliches gilt für die Kinderbetreuungsbeihilfe, 

die z war eine deutliche quantitative Steigerung erfahren hat, 

deren Handhabung jedoch durch die r e Jative Kompli zie rtheit der 

bestehenden Regelung erschwerL wird. Auch für djese wichtige 

Beihjlfenart wird es dah e r er ford e rli c h sein, einen vereinfachten 

Berechnungs- und Anweisungsmodus z u finden . 
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7.2. Förderung der beruflichen Mobilität 

Die Fragen der Qualifizierun9 sind für die optimale Nutzung wirt­

schaftlicher Chancen insgesamt und für die persönliche Entwicklung 

des einzelnen im Arbeitsleben gleichermaßen von Bedeutung. Die 

Planung, Einführung und Anwendung neuer Technologien (Mikroelek­

tronik, Kommunikations- und Informationstechnologien) sowie die 

wei terschrei tende Internationalisierung der Märkte bedeuten auch 

für Österreich eine große Herausforderung für die nächsten Jahre, 

um damit eine wesentliche Voraussetzung für eine positive Beschäf­

tigungs- und günstige Einkommensentwicklung zu erfüllen und im 

Wachstumsprozeß nicht zurückzufallen. Grundsätzlich ist es Aufgabe 

der WirtSChaft, für ausreichend ausgebildete Arbe itskräfte, soweit 

sie nicht durch die Erstausbildung erfolgt, z u sorgen. Durch 

Mängel des Marktmechanismus s i nd jedoch keine Garantien gegeben, 

daß in qualifikatorischer Sicht automatisch ein wohlgelungenes 

Gleichgewicht am Arbeitsmarkt he rrscht. Um der zunehmenden Bedeu­

tung der beruflichen Weiterbildung in allen Bereichen der Erwerbs­

bevölkerung gerecht werden zu können, bedarf es auch vielfältiger 

Maßnahmen der öffentlichen Hand. Unter anderem liefert die vom 

Beirat fü r Wirtschafts- und So z ia1fragen erstell te Studie "Qual i­

fikation 2000" eine beeindruckende Zahl von Hinweisen und Ansatz­

punkten dafür. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat nun, soweit es 

im Rahmen seines Wirkungsber e iches mögli c h jst, einen Beitrag zur 

Verbesserung der Qualifikationsstrukturen geleistet und 1989 eine 

Ausbildungsoffensive initiiert, dje darauf abzielt, auch mit 

anderen mit Bildungsangelege nheiten be faßten Stellen in einer 

konzer tierten Aktion zukunftsor i e n ti e r te qua lif ika t ionspol i tische 

Maßnahmen zu entwickeln und durchzuführen. 

Bestehende Qualifikationsdefi z i te sind eine der wichtigsten Ur­

sachen fü r das Nichtzus tandekommen von Beschäftigungsverhä I tnis­

sen. Keine Ausbildung oder nicht abgeschlossene Ausbildung, zu 

einsei tige, f irmenspezif ische Ausbildung, fehlende Weiterbildung 
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angesichts technologischer Veränderungen es ist das Ziel der 

Beihilfen zur Förderung d e r be ruflichen Mobilität, diese Defizite 

überwinden zu helfen und dami t die Basis für eine erfolgreiche 

Vermittlung zu schaffen. 

Von zentraler Bedeutung für die Sinnhaftigkeit einer Ausbildungs­

maßnahme ist die Frage nach der inhaltlichen Auswahl und der 

Festlegung einer für den konkreten Ein zelfall adäquaten Qualifi­

zierung, d.h. die Abstimmung der Schulungsmaßnahme auf die indivi­

duelle Problemlage und di e Arbei tsmarkte rfordernisse. Zentral ist 

wei ters der Zusammenhang von Maßnahme n und Beihilfen. Der erste 

Begriff steht für die Art d e r Qualifi.zierung, der zweite für die 

Form der finanziellen Unterstüt z ung. 

Die wichtigsten Maßnahme n zur be ruflichen Qualifizierung sind: 

- Kursmäßige Schulungen: Ausbildungen und Lehrgänge, die von 

entsprechenden Einrichtungen in Form von Kursen durchgeführt 

werden 

- Betriebliche Schulungen: di e Durchführung von Qualifizierungs­

maßnahmen im Zusammenhang mit dem Antritt eines neuen Dienstver­

hältnisses bzw. der Sicherung einer Be schäftigung 

- Schulische Ausbildungen: Ausbildungen, die von Schulen und 

staatlich anerkannten Lehranstalten durchgeführt werden 

Trainingsmaßnahmen: die Vermittlung unmittelbar praxisorien­

tierten Wissens in Einrichtungen oder in Betrieben (ohne Dienst­

verhältnis) 

- Selbstlernprogramme ("Fernkurse ") 

Wesentlich für die erfolgreiche Durchführung der Aus - und Weiter­

bildungsmaßnahmen ist di e Kombination mi t e ntsprechenden Beihil­

fen. So können sowohl Einr i eh tun ge n als auch Betr ieben für die 

Durchführung von Ausbildungen und Schulungen Zuschüsse bis zur 

Höhe des ihnen entstehenden Personal- und Sachaufwandes gewährt 
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werden (bis zu 50 %, wenn Betriebe Maßnahmen im eigenen Interesse 

und nicht über Ersuchen der AMV durchführen) . 

Den Teilnehmern/innen an diesen Veranstaltungen kann zur Siche­

rung ihres Lebensunterhaltes sowie zur Abdeckung der mit der 

Schulung verbundenen Kosten eine Beihilfe gewährt werden, wenn 

ohne diese die Durchführung der Ausbildung in frage gestellt wäre. 

Zuschüsse können im wesentlichen gewährt werden zu den Teilnahme­

und Beitragskosten, zu den Reise-, Unterkunfts - und Verpflegungs­

kosten sowie zur Deckung des Lebensunterhai tes . Eine Übersicht 

über die Beihilfengewährung gibt Tabelle 3. 

Tabelle 3: 

Förderung der beruflichen Mobilität 

geförderte Personen 

Beihilfe 1988 1989 

Deckung des Lebensunterhaltes 21. 149 27.686 

Kosten in Mio. S 465,4 657,0 

Schulung in Betrieben 4.114 6.753 

Kosten in Mio. S 63,7 123, 0 

Schulung in Einrichtungen 24.739 30.842 

Kosten in Mio. S 393,1 463,6 

Für die Zukunft ist im Zusammenhang mit den Aus- und Wei terbil­

dungsmaßnahmen der Arbeitsmarktverwaltung eine Verbesserung der 

Nutzung der EDV, die vor allem eine bessere Koordination bei der 

Durchführung von Maßnahmen sowie Erleichterungen bei der Berech­

nung und Anweisung der Beihilfen ermöglichen soll, vorgesehen. 
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Die obe n g e nannten Maßnahme n wi rke n kurat i v, d.h. sie kommen erst 

dann z um Einsatz, we nn Qualifjkationsdefizite in Form von Arbeits­

losigkei t si chtbar werden. Sowohl aus der Sicht der betroffenen 

Arbeitnehmer/i nn e n al s auch von der Koste nseite her betrachtet ist 

es in viel e n Fällen sinnvolle r, si c h ab ze ichnende Ausbildungser ­

fordernisse durch entsprechende Schulung von in Beschäftigung ste­

he nden Personen abzudecken und somit präventiv das Entstehen von 

Arbe i tslosigke i t z u ver hinder n b z w. Qua 1 i f ika tionsengpässen vor­

z ubeugen. Dementsprechend hat die Arbeitsmarktpol iti k nunmehr den 

förderbaren Personenkreis ausgeweitet. Dies darf jedoch nicht dazu 

fü hren, daß di e Arbeitsmarktver waltung d i e ureige ne betriebliche 

Aufgabe zur Weiterbildung wahrnimmt, sondern soll vielmehr einen 

Ausgleich dafür schaffen, daß d ie von Betrieben ang e botenen Schu­

lungen zumeist nur einem kleineren Teil der Belegschaft z ugute 

kommen und insbesondere niederqualifizierte Arbeitskräfte aus­

schließen. 

7.3. Förderung der Lehrausbildung 

Die Maßnahmen im Bereich der Lehrausbildung sind von einem deut­

lichen Wandel gekennzeichnet. Die Ausbildungsbeihilfe für Lehr­

linge, Schwerpunkt früherer Jahre, wurde durch gezielte Programme 

für spezifische Personengruppen ergänzt. 

Die Bedeutung der Ausbildungsbeihilfe - zur Erlangung eines Aus­

bildungsplatzes oder zur Sicherung einer beruflichen Ausbildung 

können Zuschüsse zu den Kosten der Lehrausbildung gewährt werden 

(laufend und / oder einmalig), wenn ohne Gewährung einer Beihilfe 

die Möglichkeit der Ausbildung in Frage gestellt wäre - ist in 

d e n let z ten Jahr e n deutlich z urückgegangen. Gab e s 1980 noch 

J4.700 Förderfälle, so sanke n diese 1988/89 auf etwa 3.700 bzw. 

3.800 ab. 

Ei ne diesbe z ügliche Analyse zei g t , daß der ursprüngliche Zweck 

d e r Beihilfe, Jugendlichen aus ei nkommensschwachen Familien einen 

Anreiz für die Aufnahme einer Lehre an Stelle einer kur zfr istig 

besser entlohnten Hilfsarbeit zu bieten, heute kaum mehr gegeben 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 577 von 809

www.parlament.gv.at



- 573 -

ist. Die weitere Sinnhaftigkeit dieser Förderung muß daher - auch 

unter dem Aspekt damit verbundener Mitnahmeeffekte kritisch 

hinterfragt werden. 

Tabelle 4: 

Förderung der Lehrausbildung 

Beihilfe 

arbeitsmarktmäßig 
benachteiligte Jugend­
liche und Verlust der 
Lehrstelle 

Mädchen in Berufen 
mit geringem Frauen­
anteil 

Ausbildung von 
Personen über 
19 Jahre* 

Lehrwerkstätten 
(auslaufend) 

Ausbildungsbeihilfe** 

Anzahl der geförderten 
Ausbildungsplätze Kosten 
m w insg. in Mio. S 

350 247 597 11 ,8 

165 165 3,8 

33 40 73 6,1 

124 37 161 4,6 

2.285 1.532 3.817 16,9 

Berichtszeitraum: 1.7.1988 - 30.6 . 1989 
außer: * 13.2.1989 - 31.12.1989 

** 1.1.1989 - 31.12.1989 

Demgegenüber haben die Maßnahmen und Beihilfen zur Schaffung von 

zusätzlichen Lehrstellen für spezifische Personengruppen deutlich 

an Bedeutung gewonnen. Dazu zählen die Förderung der Lehrausbil­

dung von arbeitsmarktmäßig besonders benachteiligten Jugendlichen 

und bei Verlust der Lehrstelle (Jugendliche mit psychischer, 
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physischer od r geistiger Rehinderung und mjL soziale r Fehlanpas­

sung , Abgänger / inn e n vo n a l J g me i ne n Sond e rsc hu len, Auslän ­

der / inn e n der 2 . Generation), die Förderung der Ausbildung von 

Mädchen in Lehrberufen mit ger ingem Frauenanteil und die Förde­

rung der Lehrausbildung von Personen Uber 19 Jahre (Personen ohne 

oder mi t ni c h t mehr verwe rtbarer Ausbi Idung, Frauen, ·die wegen 

Betreuungs- oder Sorgepflicht länger vom Arbeitsmarkt abwesend 

waren, Ausländer/innen der 2. Gen e ration, physisch, psychisch 

oder geistig Be hinderte und sozial Fehlangepaßte). Beihilfen­

e mpfänge r sind hier Be tri e be , die diese Personen als Lehrlinge 

aufne hmen. 

Da insbesondere bei Personen Uber 19 Jahre der Lebensunterhai t 

von der Lehr lingsentschädigung kaum gedeckt werden kann, ist in 

di e sen Fällen die Gewährung einer Beihilfe in Höhe des Differenz ­

betrages zwischen Lehrlingsentschädigung und dem Mindestkollek­

tivvertragslohn einschließlich anteiliger Lohnnebenkosten mög­

lich. 

Di e e b nfalls dieser Kategorie zuzurechnende Lehrstellenförderung 

im Zusammenhang mit Lehrwerkstätten wurde mit 1. Juli 1989 einge ­

stellt und kommt nur mehr auslaufend zum Tragen. 

In Ergänzung zu den derzeitigen Instrumenten der Lehrstellenför ­

derung beabsichtigt die Arbeitsmarktverwaltung, kUnftig Beihilfen 

aus Mitteln der Arbeitsmarktförderung auch fUr eine quali tati ve 

Verbesserung der Lehrausbildung einzusetzen. Unter Beibehaltung 

des dualen Ausbildungssystems und unter BerUcksichtigung der 

kleinbetr ieblichen Struktur Österreichs soll durch die Förderung 

der zwischenbetr ieblichen Ausbildung ei ne hochqua 1 if i z ierte und 

den technologischen Er f ordernissen ange paßLe Lehrausbildung e r­

mögljcht we rd e n. 

Die Arbe itsmarktverwaltung wird daher in Zuk unft Betrieben, di e 

Le hrlinge beschäftige n und bes tjmmte QuaJlfikationen aufgrund 

ihrer Lechnischen Ausstattung und / oder mangels per soneller und 

zeitlicher Resourcen nicht vermitteln könn n, durch die Gewährung 

einer Beihilfe einen Anreiz bieten, das Angebot von ergänzenden 
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zwischenbetrieblichen Ausbildungen verstärkt in Anspruch zu neh­

men. Als teilweise Abgeltung der entstehenden zusätzlichen fi­

nanziellen Belastungen wird die Beihilfe in Form eines Zuschusses 

im Ausmaß von 50 % der von der zwischenbetrieblichen Ausbildungs­

einrichtung in Rechnung gestellten Ausbildungskosten, höchstens 

jedoch bis zu einem Betrag von monatlich bis zu S 6.000,-- bis zur 

Dauer von 3 Monaten pro Lehrling und Lehrjahr gewährt werden. 

Der hohe Stellenwert der zwischenbetr ieblichen Ausbildung zeigt 

sich z.B. darin, daß Privatfirmen iri Mürzzuschlag mit Hilfe der 

Qualifikationsberatung des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales und des regionalen Entwicklungsverbandes Mürzzuschlag 

(REV) sich mit der Gemeinde und dem REV zusammengeschlossen haben, 

um die ehemalige Lehrwerkstätte der Firma Böhler auf eigene Kosten 

und eigenes Risiko als zwischenbetriebliches Ausbildungszentrum 

weiterzuführen. 

Ähnliche Initiativen entstehen derzeit in ganz Österreich. 

Ab September 1990 wird das Bundesminister ium für Arbei t und So­

ziales ein Programm zur Förderung von zwischenbetrieblichen Aus­

bildungsmodulen jenen interessierten Firmen anbieten, die den 

Lehrlingen eine über das normale Berufsbild hinausgehende Qualifi­

kation während der Lehrzeit in Kooperation mit geeigneten Ausbil­

dungsstätten anbieten. 

Neben den zwischenbetrieblichen Ausbildungen sind selbstverständ­

lich auch überbetriebliche Einrichtungen (wie z.B. die Lehrbauhöfe 

und Einr ichtungen der beruf lichen Erwachsenenbi ldung) in Zukunft 

verstärkt zur Verbesserung der Lehrausbildung und der Qualifika­

tion von Fachkräften heranzuziehen; eine Förderung durch die 

Arbeitsmarktverwaltung kann im Rahmen der geset z lichen Möglich­

keiten vorgesehen werden. 
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7.~. Förderung der Ei nstellung in Betrieben 

Zweck dieser ßeihilfe isl die Förderung der Einstellung von am 

Arbeitsmarkt benachteiligten Personen durch Lohnsubventionen. Wie 

diesbe zUgliche Evalui er ungsstudi e n belege n, ist diese Form der 

Einstellförderung gerade in der jetzigen Phase der Hochkonjunktur 

als zielf Uhrend anzusehen, wo zwar relativ 'starke Nachfrage nach 

Arbeitskräften besteht, gleichzeitig jedoch eine hohe Zahl an 

Arbeits]osen von den Unterne hmen nicht angenommen wird. Diese 

"Schwelle" z ur Einstellung von Langzei tarbei tslosen und Angehö­

rigen von Problemgruppen soll durch finanzielle Anreize Uberwunden 

werden, d.h. durch Ver ring e rung von Lohnkosten bzw. betrieblichen 

Sc hulungskoste n. lnsbesondere fUr ältere Arbeitslose (Frauen über 

45 Jahre, Männer Uber 50 Jahre) ist eine deutliche Forcierung des 

Instrumentes der betrieblichen Einstellungsförderung erforderlich 

(vgl. Kapitel 9.3. Initiativen für ältere Ar·beitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer). Auch fUr diesen Bereich ist eine Vereinfachung und 

Harmonisierung der bestehenden, teilweise recht unter'schiedlichen 

Richtlinien geplant. 

Tabelle 5: 

Förderung der Einstellung von Langzeitarbeitslosen 

1.1.1989 - 31.12.1989* 

Beihilfe 

Lohnkosten 
gern. § 28 Abs. 4 AMFG 

betriebl. Schulungen 
g e m. § 21 Abs. 2 AMFG 

Anzahl der geförderten 

Arbeitsplätze 
m w insg. 

J87 22] 408 

273 ]27 400 

* ohne Förderung der betrie blichen Einschulung 

Kosten 
in Mio. S 

14,9 

8,1 
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Entwicklung der Bildungsrnaßnahmen 

Anpassung der Bildungsrnaßnahmen an den technischen Fort­

schritt 

Der technische Fortschritt erfordert eine laufende Anpassung der 

von der Arbei tsmark tverwal tung angebotenen Ausbildungsmaßnahmen . 

Die Arbeitsmarktverwaltung arbeitet deshalb zusammen mit den 

Anbietern von Schulungsmaßnahmen an der ständigen Weiterentwick­

lung ihres Ausbildungsangebotes. Beispiele für neu angebotene 

Ausbildungen sind: 

- Ausbildung zum Mechatron i ker 

- Ausbildung zum Kunststoff techniker 

- Fachlehrgang zur Qualitätssicheru ng 

- Programmieren von CNC-Werkze ugmaschinen 

- Assemblerprogrammierung am Mikrocomputer 

- EDV- und Marketingl e hrgang für Ma turante n 

8.2. Anpassung der Bildungsmaßnahmen an neue gesellschaftliche 

Bedürfnisse 

Es verändern sich aber nicht nur die traditionellen Berufe. Durch 

neue gesellschaftliche Entwjcklungen und den damit verbundenen 

Wertewandel ergeben sich neue Bedü r fnisse und dami tauch Beda r f 

nach neuen Qualifikationen. Für solche neuen Berufsfelder gilt es 

entsprechend qualifizierte Fachkräfte auszubilden b zw. in Zukunft 

auch entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen vorzusehen. Die Ar­

beitsmarktverwaltung hat in diesem Sinn folgende Ausbildungen 

initiiert: 

- Ausbildung zum Umweltberater 

- Ausbildung zum Energieberater 
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- Ausbildung zum Ökowirt 

- Ausbildung zum Landschaftsberater 

- Ausbildung in der Heimpflege 

- Ausbildung zur Sozialarbeit mjt alten Menschen 

8.3. Ausbau der Bildungsmaßnahmen zur Unterstützung von Struk­

turänderungen 

Die Idee der "sanfte n Umstrukturierung" im Sinne von "Qualifi­

z j e ren stat t Entlassen" war Grundlag e der mi t der Al VG-Novelle 

1988 geschaffenen Möglichkeiten, durch ~rbeitsstiftungen Struktur­

probl e me unter soz ialen Gesichtspunkte n und unter Wahrung der 

wirtschaftlichen Substanz zu lösen. Die bisherigen Beispiele 

belegen die Tauglichkeit dieses Konzeptes . Das Bundesmini sterium 

für Arbeit und Soziales hat die Erfahrungen mit den ersten Ar­

bei tsstiftungen dazu genutzt, um neue Formen der "sanften Um-

struktur ierung" zu entwickeln, die 

einander abgestimmten Kombination 

Rahmen de s 

jn eine r konzertierten, auf­

von arbeitsmarktpolitischen 

Arbeitsmarktförderungsgesetzes Einzelmaßnahmen im 

bestehen. Derartlge "stiftungsähnliche Maßnahmen" bieten auf der 

Basis einer Förderung nach dem AMFG die gleichen Programmelemente 

wie Arbeitsstiftungen und werden insbesondere dann eingesetzt, 

wenn eine Finanzierung von Arbeitsstiftungen durch das Unternehmen 

bzw. di e Vorgängerf irma nicht möglich ist, z. B. im Falle der 

Insolve nz. 

8.4. Optimierung der Qualifikationsplanung 

Die dyna mi sc he Entwi c klung de r Arbeitswe lt ste llt völlig neue 

An[ord runge n an e in marktge r ec hL e s und z ukunfLsorienti e rLes 

Angebot an berufliche r Aus - und We ile rbildung. Be djngt durch den 

Lec hno] og ischen und struk tu re] 1 e n Wandel änd e rn sich Qua I i f i ka ­

tjonsprofile permanenL, und g e ne r e lle Prognosen benötigter Quali­

fikationsprofile lassen sich nur schwer stellen. 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 583 von 809

www.parlament.gv.at



- 579 -

Die Berufs- und Arbei tswel t wird immer komplexer , und für den 

einzelnen Bildungsanbieter wird es zusehends schwier iger , ma rkt ­

gerecht auszubilden . 

All diese Faktoren zeigen deutlich, daß die einzelnen, an der 

Ausbildungspol i tik Betei ligten (Betr iebe, Interessenvertretungen , 

Schulungseinrichtungen und Behörden) die Probleme nicht im Allein ­

gang lösen können, sondern nur durch Kooperation auf regionaler 

Ebene, um alle für die Bildungsaktivitäten erforderlichen Informa ­

tionen bedarfsgerec ht zu strukturieren und gegenseitig auszu­

tauschen. 

Die Zusammenarbe it b e i der Erh e bung des lokalen Qualifikationsbe­

darfs auch unter Heranziehung wisse nschaftlicher Erkenn~nisse 

(Detailstudien im lokalen Bereich) und deren Umsetzung im Ausbil­

dungssystem in Form gemeinsamer Planung und Entwicklung entspre­

chender Bildungsrnaßnahmen e rschejnt als effizienter Lösungsan­

satz. 

Um eine Kooperation all e r am Ausbildungssystem Beteiligten z u 

erreichen, wurd e n im Mär 7. dies s Jahres "Beiräte für Qualifika­

tionsfragen " be i allen Landesa rbe i tsämtern ei nger ichtet. Dieses 

Beratungsgremium set z t sjch regelmäßig mit Fragen des Schulungs­

bedarfes , des zweckdienl i c he n F.insa t zes von l\usbildungss tä t ten, 

der technjschen Entwjcklung und des regionalen Forschungsbedarfes 

auseinander. 

8.5. Entwicklung eines Systems der i'acharbeiterintensivausbil­

dung für Schulungszentren jn OSlösterreich 

Die Ergebnisse der Studie über die Kausalitäten bei Kursabbrüchen 

in der Facharbeiterintensivausbildung wurden vom Bundesministerium 

für Arbei t und Soziales zum Anlaß genommen, ein Projektteam mit 

der Entwicklung eines Systems der Facharbeiterintensivaus bildun,9 

in Schulungszentren in Ostösterreich zu be auftragen. 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)584 von 809

www.parlament.gv.at



- 580 -

Das Ziel ist dabei d ie Verbesserung der Ausbildung, die Erhöhung 

der Mot i vation und Arbeits z ufri e de nheit der beteiligten Menschen -

und damit z usamme nhängend: di e Reduzierung der drop-out-Rate. 

Um dies z u erreichen, wurde z unächst ein 

lungseinrichtungen einger. ichtet. Für das 

geplant: 

Arbei tskreis der Schu­

kommende Halbjahr sind 

- 2 einwöchige Seminare für Ausbildner (Sozialpädagogen) 

- 1 drei tägiges Seminar für Haus- und Ausbildungslei ter (Leiten 

und Planen ) 

- 5 Workshops in den Schulungszentr en (eintägig) 

- Erprobung und Etablierung einer Supervision für Ausbildner 

9. Spezielle Aktivitäten für bestimmte Personengruppen 

9.1. Spezielle Maßnahmen für Behinderte 

1m Rahmen des Konzeptes d er Arbeitsmarktverwaltung für. die Gestal­

tung und den Einsatz der arbeitsmarktpolitischen Instrumente 

kommt der Betreuung Behinderter besondere Bedeutung zu. 

Der Kreis der Behinderten umfaßt sowohl Personen mit körperlichen, 

geistigen und psychischen Behinderungen als auch Personen, die es 

aus anderen Gründen besonders schwer haben, sich auf dem freien 

Arbeitsmarkt z u behaupten. Die Dienststellen der Arbeitsmarktver­

wal Lung habe n besondere Bemühungen für di e s en Personenkreis zu 

un ter ne hme n,· wobei angestrebL wird, ei ne da uer ha fte Lösung des 

BeschäftigungsprobJems her bejzuführen. 

Bej d e n Landesarbeitsämtern und bei größeren Arbei tsämte rn gibt 

es Spezi alisLen f ür dj e BeLreuung Be h i nderter . Ansonsten wird 

ve rsuc h t, den Bedar f Behinder ter an spezj eller Bera tung und Be­

tr e uung sowje arbeitsmarktmäßiger Rehabilitation im Rahmen der 

Tätigkeit der Fachbediensteten des Arbeitsmarktservices zu be­

friedigen. 
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Die Vielfalt der Stellen, die sich mit Behindertenproblemen be-

fassen, 

diesem 

erfordert die Koordination der Betreuung Behinderter. Aus 

Grunde wurde bei allen Landesarbei tsämtern ein 

Rehabilitationsausschuß instiLuLionallsiect, in dem 

Rehabilitation befaßten Stellen vertreten sind. 

ständiger 

alle mi t 

Aufgrund der besonderen Bedürfnisse der Behinderten und deren 

steigender Zahl ist es wichtig, auf die Schulung der Rehabilita­

tj onsberater besonderes Augenmerk zu richten. Gemeinsam mi t den 

Trägern der Sozjalversicherung und den Landesinvalidenämtern wurde 

daher ein Ausbildungskon zept für die mit Rehabilitatjon befaßten 

Bediensteten der Arbeitsmarktverwaltung und der Sozialversiche­

rungsträger ausgearbeitet. Der Erfolg dieser Schulungsveranstal­

tung veranlaßte berei ts einj ge Ämter der Landesregierungen sich 

daran zu beteiligen. 

Entsprechend dem Rehabilitationskonzept des Bundesministeriums 

für Arbeit und Soziales für eine wirksame Eingliederung von Behin­

derten in das Arbeitsleben wird primär die Beschäftigung auf dem 

offenen Arbeitsmarkt angestrebt. Sofern dies jedoch nicht möglich 

ist, die Behinderten aber in der Lage sind, Arbeit z u leisten, 

soll ihnen in Geschützten WerksLätten die Mögljchkeit da z u gegeben 

werden. 

Im Jahre 1989 wurden durch Arbe iLsmarktausbi1dung 12.093 Behinder­

te mit einem Aufwand von ÖS 331,939.000. -- geförder t. Für die 

Arbeitsbeschaffung für Behinderte wurden 1989 ÖS 79,404.000. - ­

ausgegeben, wodurch 3.566 Behinder te geförder t wurden. Im Rahmen 

der Lehrausbi1dung und Berufsvorberei tung für Behj nderte wurden 

1989 423 Behinderte mit einem Aufwand von ÖS 13,406.000.-- geför­

dert. 

1990 wurde das Arbeitstrainingszentrum für psychisch Behinderte in 

Graz in Betr ieb genommen. In der E tnr ichtung Jugend am Werk in 

Mürzzusch1ag wurden erstmals Ausbildungsmaßnahmen für behinderte 

Jugendliche durchgeführt. 
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Weiters konnte über die Errichtung eines Arbeitstrainingszentrums 

j n Salzburg Einigung mi L de m 'T'rägerverein und den Kostenträgern 

erzielt werden. Die Eröffnung ist Ende des Jahres vorgesehen. 

Das Berufliche Bildungs - und Rehabilitationszentrum (BBRZ) Linz 

hat seine Kapa zität auf 700 Arbei tsplät ze für Behinderte erweitert 

und die Ausbildung quali tativ den modernsten Erfordernissen der 

wirtschaft angepaßt. Dadurch gelang es, 90 % der Absolventen 

qualifikationsgerecht z u ve rmitLel n, was international gesehen, 

ein e übe rdurchschnittli c he Erfolgsquote darste llt. Gleichzeitig 

wurde die Kapa z ität der Berufsfindungszentren in Wi e n und Kapfen­

berg erweitert. 

Das BFI Vorar Iberg wurde eingeladen, bis ük tober gemeinsam mit 

dem Landesarbeitsamt und dem Land Vorarlberg ein Konzept für die 

Ausbildung psychisch Behinderter vorzulegen. 

9.2. Spe z ielle Maßnahme n für Frauen 

Die wesentlich schwierig re Situation von Frauen am Arbeitsmarkt 

zeigt nicht zuletzt auch die jüngste Entwicklung der Arbeitslosig­

kei t: Während der Zuwachs an Arbei tslosigkei t zwischen 1984 und 

1987 überwiegend von den Frauen getragen wurde, profitierten seit 

1988 fast ausschließlich Männer vom Rückgang der Arbei tslosig­

kei t: Die Arbeitslosenrate der Männer sank von 5,5 % (1987) auf 

4,6 % (1989), jene der Frauen verr ingerte sich im gleichen Zei t­

raum lediglich von 5,7 % auf 5,5 %. Trotz günstiger Wirtschafts­

e ntwicklung gelang es al s o nicht, die Arbeitsmarktchancen von 

Frauen entscheidend zu verbesse rn. 

Die Sektion Arbe itsmarkLpo liLik e rarbe itele gemeinsam mit den 

F'rauenreferenU nnen d e r Landesar bei tsämter und der Abteilung für 

grundsätzliche Angelegenheilen der Prauen im Jun i 1988 einen 

Vorsc hlag z ur Durchführung ei ner AkUon, mi L der di e ser Entwick ­

lung ve rstärkL entgegengewirkt werden soll. Ziel dieser Aktion 

"AMV für Frauen", in deren Umsetzung die gesamte Arbeitsmarktver­

wal tung einbezogen wurde, war in erster Linie, das Angebot der 
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Arbei tsmarktverwal tung für erwerbslose Frauen zu verbessern 

auszubauen. Hiefür wurde ein Maßnahmerrkatalog erstellt, in 

chem die Aktivitäten, die während der Aktion geschaffen 

und 

wel­

bzw. 

gesetzt werden sollten, zusammengefaßt sind. Schwerpunkte dieses 

Katalogs sind 

- intensive Beratung und Betreuung von Frauen 

- Ausbau von Berufsorientierungskursen für Frauen 

- Maßnahmen zur Höherqualifizierung von Frauen 

- Unterstützung von Frauen mit Kinderbetreuungspflichten 

- verstärkte Unterstützung von Mädchen bei der Berufswahl und 

Förderung der Lehrausbildung in Berufen mit geringem Frauenan­

teil 

~ verstärkte Betreuung von Ausländerinnen 

- intensive Akquisitionsbemühungen um Arbeitsplät ze 

- Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen im 

Bereich mit Hilfe der Aktion 8000, Einsatz von 

treuerinnen 

für Frauen 

gemeinnützigen 

Arbeitsmarktbe-

- Aufbau von eigenen arbeitsmarktpolitischen Mädchen- und Frauen­

beratungsstellen 

- begleitende Öffentlichkeitsarbeit. 

Umsetzung der Aktion: 

Wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der Aktion bildete die 

Einbindung sämtlicher Mi tarbei ter l innen in die Planung und Um­

setzung von einzelnen Maßnahmen: Der internen Diskussion über die 

spezifischen Probleme von Frauen am Arbeitsmarkt, insbesondere 

ihre Wünsche nach eigenständiger beruflicher Identität, nach an­

gemessener Qualifikation und nach Vereinbarkeit von Kinderbe­

treuungs- und sonstigen Familienpflichten mit dem beruflichen 

Anliegen kam zentrale Bedeutung zu. So wurde n z um einen in allen 

LAÄ Arbeitskreise eingerichtet, zum anderen hielten die Frauenre­

ferentinnen Diens tbesprechungen in den Arbeitsämtern ab, um die 

Berater/innen über die Intentionen und die vorgesehenen Maßnahmen 

zu informieren und zur Mitarbeit z u motivieren. Darüber hinaus er­

stellte die Frauengrundsatzabteilung in Zusammenarbeit mit der AMV 

eine Mitarbeiter/i nnen-Broschüre zum Thema "Frauenarbeitslosigkeit 

und Beratung". 
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1m Zuge d e r Durchführung d e r Aktion ist es gelungen, das Angebot 

für e rwerbslose Fraue n aus z ubau e n und z u verbesse rn. 

So wurden z . B. von den Arbe i tsämte rn und von Bildungseinr ich tun­

gen spez jeLle Informationsve ranstalLungen durchgeführt und Frauen 

z u inte nsiv e n Beratungsgesprä c hen e ingelade n. Die Zahl der Be­

rufsori e nLierungskurse konnte im Ve rgl e ich z um Vorjahr verdoppelt 

werden, ebenso g e lang es, diese Kursmaßnahmen zu regionalisieren. 

1989 waren erstmals mehr Frau n als Männe r in Ausbildungsmaßnah­

men der Arbei tsmarktverwal tung einbezogen. Zusätzlich zu Maßnah­

men, die darauf abzielten, den Fr a ue nante il in den Kursen zu 

er.höhen, wurden neu e Ausbildungsmöglichkeiten im Sozialbereich, 

zur I-Iöherqualifizierung in Büroberufen, aber auch in untypischen 

Berufen (z. B. Nachr ichtenelektroniker in, Tischler in) ers tmals 

angeboten. 

Darübe r hinaus wurde als neu es Beihllf ninstrument die Möglichkeit 

der Förderung des Nachholens einer Lehraus bildung durch Erwach­

sene geschaffen. 

Zur Unterstützung von Frauen mit Kinderbetreuungspf lichten wurde 

die Kinderbetreuungsbeihilfe verstärkt beworben und gewährt: 

Gegenüber 1988 kam es fast zur Vervierfachung der Förderfälle 

(l988: 689; 1989: 2.385 Förderfälle). Die Aktion 8000 für Kinder­

betreuungseinrichtungen, di e aufgrund der Velängerung der Öff­

nungzeiten oder des Aufbaus neuer, arbeitnehmer j innengerechter 

Organisationsformen z usätzliche Personen anstellen, wurde in ca. 

L70 Fällen gewährt. 

7.usä t z l i ch zur Förderung eigener Mädchenberatungsste llen und von 

Ori e nti e rungsmaßnahmen wurde n in 3 4 2 fäll n Be tri e be, die Mädchen 

in Lehrberufe n miL geringe m Fraue nant e il ausbilden, g e fördert 

(1988: 232). 

Di e Landesarbeitsämte r und /\rbe itsämLe r führt e n verschiedene 

Aktivitäte n bez ügli c h de r /\kqujsiLion von Arbeitsplätzen für 

Frauen dur c h ( z .8. wurden von e in ze lnen /\rbeitsämtern und Landes­

arbeitsämte rn die Betriebe angeschrieben, Unternehmungen und 

Sozialpartner wurden zu Diskussionsveranstaltungen eingeladen, 

etc. ) . 
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Bei Förderungen im Rahmen der Aktion 8000 konnte 1989 ein Frauen­

anteil von über 58 % erreicht werden. Die Aktion 8000 ist somit 

ein wichtiges Instrument zur Unterstützung von Frauen geworden, 

die keine Chancen haben, sofort vermittelt zu werden. 

In vielen Landeshauptstädten und in einigen Bezirkshauptstädten 

gibt es mi ttlerweile arbeitsmarktpoltische Mädchen- und Frauen­

beratungsstellen, die über Möglichkei ten des Berufs (wieder) ein­

stiegs, der Berufsausbildung, bei der Lösung von Problemen, die 

die Erwerbstätigkeit verhindern, sowie über Förderungen der Ar­

beitsmarktverwaltung beraten und betreuen. 

Beglei tet wurde die Aktion durch r e ge Öffentlichkeitsarbeit der 

hinaus wurden Faltprospekte zur LAÄ und Arbeitsämter. Darüber 

Kinderbetreuungsbe ihilfe, zur Förderung der Lehrausbildung von 

Akt i on 8.000 für Kinderbetreuungs-Mädchen und Frauen sowie zur 

einrichtungen aufgelegt. 

Diese Erfolge dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die 

Arbeitsmarktverwaltung noch kein flächendeckendes Angebot bereit­

hält, das den vielschichtigen Probleme n, die bei der (Wieder)Ein­

gl iederung von Frauen und Mädchen i n den Arbeitsmarkt auftreten, 

umfassend Rechnung trägt. 

Ein wesentlicher Tätigkeitsschwerpunkt der Arbeitsmarktverwaltung 

ist daher auch im Jahre 1990 die Umsetzung des bestehendes Pro­

grammes für Frauen bzw. d e ssen Ausbau: Insbesondere werden sowohl 

die Schaffung weiterer Ausbildungsmöglichkeiten als auch die 

Akquisition und Verm i ttlung von Fraue n auf qualifizierte Arbeits­

plät z e verstärkt in Angriff genommen. Denn vielfach zeigt sich, 

daß sich di e Beschäftigungsmöglichke i ten für Frauen noch immer 

auf einige wen i ge Berufe und auf eh e r untergeordnete Posi tionen 

konzentrieren, die Segmentation des Arbeitsmarktes, in horizonta­

ler wie in vertikaler Sicht, blieb - trotz des höheren Qualifika­

tionsniveaus, das Frauen heute erreichen - bestehen. 

Zu diesen beiden Schwerpunkten sind spe z ielle Veranstaltungen, 

die dem Erfahrungsaustausch und der Erarbeitung von weiteren 

Umsetzungssc hr i tten dienen, geplant bzw. im ersten Halbj ahr 1990 

bereits durchgeführt worden. 
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Insbesondere ha t sich ge zeigt, daß die Diskussion über die Pro­

bleme von Fr aue n am Arbei tsma rk t und über die Notwend i gkei t von 

spezifischen Aktiv jtäte n z ukünftig i n tens i viert werden muß, um das 

notwendige Problembewußtsein herzustellen. Zusätzlich zur Durch­

führung von spez iellen Fach tagungen j st daher geplant, in den 

Ausbildungskursen für die Mitarbe iter/ innen der Arbeitsmarkt­

verwaltung die Behandlung des Theme nkompl e xes verstärkt zu veran­

kern. Ziel ist dabei , frauenpolitische Aktivitäten aufzuwerten und 

langfristig die Umset z ung von Maßnahme n in den Zuständigkeitsbe­

r eic h jeder Organisat i onsei nh ej t und in die Alltagsarbeit aller 

Mitarbeiter/i nnen zu integrieren . 

Um den o.a. Zielen verstärkt Rechnung zu tragen, wurde mit Jahres­

beginn 1990 innerhalb der Sektion Arbeitsmarktpolitik des Bundes­

ministeriums für Arbeit und Soziales ein Referat mit dem Schwer­

punkt "Planung, Entwicklung und Koordinierung arbeitsmarktpoliti­

scher Maßnahmen für Frauen" eingerichtet. Darüber hinaus kann aber 

der notwendige Ausbau von Maßnahmen nur durch die Bereitstellung 

von zusätzlichen Dienstposten für di e Frauenreferentinnen der 

Landesarbeitsämter und durch entsprechende Kapazitäten für die 

Kontaktpersonen der Arbeitsämter erfolgen, damit die Auseinander­

setzung über die Arbeitsmarktsituation und Berufswünsche von 

Frauen als Voraussetzung für die Forcierung spezifischer arbeits­

marktpolitischer Aktivitäten für Frauen intensiviert werden kann. 

9.3. Initiativen für ältere Arbeitnehmer i nnen und Arbeitnehme r 

In der strukturellen Zusammenset z ung der Arbeitslosigkeit ist es 

z u bemerkenswerten Veränderungen gekommen, 

i m Unterschi e d z u ve rschi e de ne n and e r e n 

da es in Öster reich -

west liche n Industrie-

Länd e rn - gelungen ist , 

be kämpfen; glejchze iLig 

die Juge ndarbei tslosigkeit erfo lgreich z u 

hat jedoch sei t Julj 1988 di e Arbeits -

los i gkei t äl terer Arbei tsk räf te z uge nommen. Zwar ist gegenwärtig 

das Risiko, arbei tslos zu werden, für äl tere Arbeitnehmer/innen 

im Vergleich z u anderen Altersgruppen immer noch ger inger; sind 
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äl tere Arbeitskräfte aber einmal arbeitslos, so gestaltet sich 

die Rückkehr ins Beschäftigungssystem unvergleichlich schwieri­

ger. Bei allen aus der Arbeitslosigkeit im Jahr 1989 abgegangenen 

Arbeitnehmer / innen/ n betrug die durchschnittliche Verweildauer in 

der Arbeitslosigkeit insgesamt 105 Tage, bei den 50- bis unter 

55jährigen bereits 144 Tage, bei den 55- bis unter 60jährigen 164 

Tage und bei den 60- und mehrjährigen schließlich 201 Tage. Die 

durchschnittliche Vormerkdauer Ende August macht den Problem­

druck, der auf älteren arbeits l osen Arbeitskräften lastet, beson­

ders sichtbar: Während die durchschnittliche Vormerkdauer Ende 

August 1989 bei den 15- bis 19jährigen ledigl i ch 52 Tage betrug, 

lag sie bei den 50- b i s 54jährige n bei 391 Tagen und bei den 55-

bis 59jährigen gar bei 472 Tagen. Zwangsläufig erhöhte sich auch 

der Anteil der Arbei tslosen über 50 Jahren an den längerfr is ti g 

Arbe i tslosen: Knapp 55 Pro zent all e r Arbei tslosen mit einer Vor ­

me rkdauer über 6 Monaten waren Ende August 1989 älter als 50 

Jahre. 

Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfach und lassen sich 

nicht auf einen einzelnen, isolierbaren Faktor zurückführen. Neben 

dem generell hohen Angebot an Arbei tskräfte n, zuletz t durch die 

Zunahme der ausländischen Arbei tskräfte bz w. vorher versteckt 

arbeitsloser Fraue n und den mögl i chen Substitutionsprozessen, ist 

dies der struk turelle Wandel und der damit einhergehe nde Mangel 

an entsprechende n modernen Kenntnissen und Fertigke i ten der äl­

teren Arbeitskräfte. Eine Sonderauswertung im 1. Quartal 1990 

zeigt beispielsweise, daß bei den Älteren der Anteil jener Ar­

beitnehmer / innen, die keinen oder nur Pflichtschulabschluß vorzu­

weisen haben, weit über dem Verglei c hswe rt für all e Arbeitslosen 

liegt. Zudem kommen häuf ig auch di e Folge n eines arbei tsreichen 

Erwerbslebens in gesundhe itlicher Hi nsi c ht, abe r auch die Entloh­

nungsansprüche und -erfordernisse gegenüber jüngeren Arbe itskräf­

ten. 
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Tabelle 6 

Arbeitslose nach Ausbildung und Alter (Prozentanteile) 

Pflichtschule 
Lehre 
Berufsbildende mittlere 
Schule 
Berufsbildende höhere 
Schule 
Akademie/ Universität 

Bis 49 Jahre 

46,7 
40,9 

5,0 

4,6 
2,1 

50 Jahre und älter 

63,0 
29,2 

3,2 

2,9 
1,0 

Quelle: BMAS, AMS-Sonderauswertung Februar 1990 

Diese fehlende Qualifizierung bewirkt eine starke Verringerung 

der Wiedereintr i ttschancen in d ie Berufs- und Arbei tswel t, zumal 

d ie Arbei tgeber nach einer Phase der Rezession und des Arbei ts­

kräfteüberschusses bzw. zunehme nder Konkurrenz ihre Anforderungen 

an die Qualifikation von Arbeitskräften, die sie beschäftigen 

wollen, deutlich erhöht haben. 

Die Arbei tsmarktsi tuation älterer Arbeitskräfte kann aktuell und 

längerfristig nur dann entscheidend verbessert werden, wenn jene 

Faktoren, die die 'I'eilnahme von älteren Arbeitnehmern/innen am 

Erwerbsleben bedingen, in einer Weise beeinf lußt werden, -daß 

sowohl die Beibehaltung der Beschäftigung als auch der Wieder e in­

tritt in die Erwerbstätigkeit im Falle der Arbeitslosigkeit oder 

einer vorübergehenden Erwerbspause geför dert we rde n. 

Um diese s Ziel z u erreic he n, 

Arbeit und Sozjales in Form 

ver[o ]g L das Bundesministerium für 

des lO-Punkte Programms folgende 

beschäftigungspol it ische Strategien: 

Die Präventivstrategie als ein Bündel von Maßnahmen, die dazu 

bei tragen, daß das Risiko für ältere Arbei tskräfte, arbeitslos 

zu werden, weitestgehend minimiert wird 
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- Die Str ategie wirksamer Reaktion im Falle von Arbei tslosigkei t 

als ein Bündel von Maßnahmen, die ältere Arbeitnehmer / innen 

wirkungsvoll bei der Wiedereingliederung in die Berufs- und 

Arbeitswelt unterstützen 

- Die Strategie der Verknüpfung von Unterstützung der Wieder be­

sChäftigung bei gleich zeitiger Stabilisierung des erreichten 

sozialen und materiellen Standards. 

Dies~ Strategien wurden durch folgende, zum Teil bereits verwirk­

lichte, zum Teil in Angriff genommene Maßnahmen verfolgt: 

1. Hbherqualifizierung von älteren, beschäftigten wie arbeitslo­

sen älteren Arbeitnehmern/ innen 

2. Auffangmaßnahmen und Qualifi zie rungs- wie Vermittlungsvorsor­

ge im Falle drohender Arbeitslosigkeit durch Arbeitsstiftungen 

und stiftungsähnliche Maßnahmen 

3. Verbesserung des Beschäftigungsschutzes älterer Arbeitneh­

mer l innen 

4. Verbesserung der Arbei tsbedingungen und der Arbei tsumwel t im 

Rahmen des generellen Arbeitsschutzes 

5. Wiedereinstellungsbeihilfe an Betriebe für Ältere 

6. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Ältere 

7. Spezifische Ausbildungsangebote für ältere Arbeitslose 

8. Schaffung von Arbeitsplät zen in Beschäftigungsgesellschaften 

9. Wahrung der Bemessungsgrund l age in der Pensionsversicherung 

10. Wahrung der Bemessungsgrundlage in der Arbei tslosenversiche­

rung. 

9.4. Ausländerbeschäftigung 

Die Ausländerbeschäftigungspolitik hat durch Veränderungen wirt­

schaftlicher und politischer Art weiter an Bedeutung gewonnen und 

ist verstärkt ins Interesse der Öffentlichkejt getreten. Die 

Lbsung damit entstandener Probleme wird allerdings dadurch er­

schwert, daß verschiedene Politikbereiche hinsichtlich der Zulas­

sung von Ausländern zum bsterreichischen Arbeitsmarkt zusammen­

fließen: 
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- De r eher kur z frist i g e Aspe kt d e r Ve rsorgung d e s i nländische n 

Arbei tsmark tes mit ak tue ll be nöt i gte n Arbe i tskräf ten, d e r aber 

o f tmals aus zwinge nd e n so zi a] e n und humanitär e n Gründen z um 

Nachzug d e r Familien, der daue rnden ode r z uminde st langfristigen 

Ni eder lassung von Auslände rn in Ös t e r reich und dami t z um Ent­

stehen weiterer Auslände rgenerationen mit allen sich daran 

knüp fe nd e n gesellsc haftliche n, wirtschaftlichen und soziale n 

Aufgabensteilungen führt; 

- de r langfristige Aspe k t der bewußten Einwanderungsförderung aus 

demographischen Gründen; 

- und schließlich der einem völlig anderen Bereich zuzuordnende 

Gesichtspunkt der Asylpolitik. 

Die demokratischen Verände rungen in Osteuropa und die damit ver ­

bundene Öffnung der Grenzen hat auch die Arbe i tsmarktverwaltung 

vor neue Herausforderungen g e stellt. Nachdem bestehende Ausreise­

beschränkungen weggefa l len sind, ist e s zu eine m massiven Zustrom 

ausländischer Arbeitskräfte nach Österreich gekommen. Die Ursachen 

dafür liegen insbesonder e in b e stehe nden Unterschi e den hinsicht ­

lich Lohn- und Arbeitsbed i ngungen sowie eklatanten Kaufkra f tdis­

paritäten. Zugleich is t im Zuge der beginnenden wirtschaftlichen 

Umstrukturierungen in den ehe maligen kommunistischen Staaten eine 

Zunahme der Arbeitslosigke i t z u beobachten, wobe i zu erwarten 

ist, daß sich diese Entwicklung fortsetzen wird . Da von seite n der 

europäischen Industr iestaaten der Neuzugang von Ausländern res­

triktiv gehandhabt wird, hat sich der Druck auf den österreichi­

schen Arbeitsmarkt zusätzlich erhöht. 

Neben den zahlreichen, me i st als TCuriste n einreisenden, auslän­

disc he n Arbe itne hme rn wurd e Ös terrei c h z usätz li c h mit Pe r sone n 

konfr o n tier t , di e au s politische n Gr ünde n jh re Hei ma t v e rlasse n 

muß ten und um Asyl ansuc h ten. Die Zah l der As y l anträge von Bür ­

gern öst] i c he r Staate n is t alJ e rding s mi t d e r f o rtschrei t e nde n 

Libe ralisi e rung und Demokratisierung in dies en Ländern, ausgenom­

men Rumänien, stark z urückge gange n und dür f t e in absehbar e r Ze it 

arbeitsmarktpolitisch keine größere Bedeutung haben. 
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Während einerseits die Ausländerbeschäftigungspolitik durch eine 

kontrollierte Bewilligungspraxis für Neuzugänge zum österreichi­

schen Arb ei tsmarkt Verschlechterungen der Arbei ts- und Entloh­

nungsbedingungen durch b i l li ge aus l ändische Arbeitskräfte zu 

verhindern versucht, führt die praktizierte Politik offener Gren­

zen unter den geänderten Voraussetzungen in Osteuropa zu einem 

er leichter ten Zugang von Ausländern, insbesondere aus den öst­

lichen Nachbar ländern. Das Nebe neinander dieser beiden Haltungen 

trägt unter den Bedingungen einer neuen Hochkonjunktur und der 

sich daraus ergebenden Nachfrage nach Arbeitskräften zur Ausbrei­

tung eines schwar zen Arbe i tsmarktes, de n es zu bekämpfen gilt, 

bei. 

Für Asylwerber wurden 1989 im Erlaßwege Erleichterungen geschaf­

fen. Ausländer, di e vor einem be stimmten Stichtag nach Österreich 

eingereist waren und hier um politisches Asyl ansuchten, ist bei 

Vorliegen der übrigen Voraussel zunge n des Ausländerbeschäftigungs­

gesetzes vor anderen neuzugezoge ne n Ausländern eine Beschäfti­

gungsbewilligung zu erteile n. Weiters wurden die Arbeitsämter 

angewiesen, offe ne Stellen f ür Asylwerber zu akqu i rieren, die 

Asylwerber über d i e Besc hä ft igungsmög li chkeiten zu informieren 

und die Verm i ttlung von Asy l we rbe rn voran z utreibe n. 

Die seit dem Inkrafttreten des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 

1975 wesentlich ve ränderte n ökonomische n, 

nationalen Verhältnisse, haben schon 1988 

Ausländerbeschäftigungsgesetze s ge führt. 

soz i alen 

zu einer 

Unter den 

und inter­

Novelle des 

aktuellen 

Voraussetz unge n wurde 1989 eine neuer li c he Anpassung der recht­

lichen Grundlagen der Ausländerbeschäftigungspolitik als notwendig 

erkannt und mit Vorgesprächen auf So z jalpartnerebene mit dem Ziel 

einer grundlege nden Novelle begonnen. 

Diese Ver handlungen konnten im Juli 1990 mi t der par lamenmta­

rischen Beschlußfassung der im Kapitel 3 angeführten Novellierung 

wesentlich er Teile des Ausländerbe schäf tigungsgesetzes abge­

schlossen werden . Im Vordergrund der neuen Regelung stehen - wie 

erwähnt die Einführung einer absoluten Obergrenze der Auslän-
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derbeschäftigung, der Ausbau d e s Integrationsprinzips, verbes­

serte Maßnahmen zur Bekämpfung d e r ill e galen l\usländerbeschäfti­

gung sowie eine wesentliche Ver fahr e nsbe s c hl e un i gung. 

Da all e Inte grationsbemühunge n l e t z tl ich auc h von der Bereitschaft 

d e r öste rreichischen Bevölkerung abhänge n, Ausländer als gleichbe­

r echtigte Partner in a l l e n Ber e i c he n de s g e s e llschaftlichen Zu­

sammenl e be ns z u ak zepti e r e n, ist e in e so z ial ve rantwortliche 

Auslände rbeschäfigungspolitik au f g e ru fe n, verme intliche oder 

ta t s ä c hl iche Konkur ren zsi t ua tione n, vor all e m i n be zug auf Ar­

beitsplätze nicht entstehen zu lassen. Das Ausländerbeschäfti­

gungsgesetz sieht deshalb nunmehr eine absolute Ober grenze der 

Ausländerbeschäftigung im Ausmaß von zehn Proze nt des Arbeitskräf­

tepotentials vor, wobei unterhalb dieser Grenze durch die Einfüh­

rung von Landeshöchstzahlen spez ifischen regionalen Anforderungen 

Rechnung getragen werden kann. 

Der verstärkten Orientierung am Integrationsprinzip entspricht ein 

System unterschiedlicher Integrationsabstufungen. Während für den 

Ne uzugang von Ausländern auf den österreichische n Arbeitsmarkt 

grundsätzlich eine für einen konkreten Arbeitsplatz zu erteilende 

Beschäftigungsbewilligung notwendig ist, soll mit der erstmals 

eingerichteten Arbeitserlaubnis die Autonomie und Flexibilität des 

Ausländers am Arbeitsmarkt erhöht werden. Durch die bisher strenge 

Bindung an einen bestimmten Arbeitsplatz war der Ausländer auch 

bei schlechten Lohn- und Arbeitsbed i ngungen zur Aufrechterhaltung 

des Beschäftigungsverhältnisses gezwungen. Di e Neuregelung gestat­

tet einem ausländischen Arbeitnehmer - bei Vorliegen der gesetz­

lichen Voraussetzungen zum Erhalt einer Arbei tser laubnis die 

Arbe i tsaufnahme auf einem bel i ebj gen Arbeitsplatz i nnerhalb des 

Bundeslandes, in dem er zuvor mit Be s chäftjgungsbewilligung tätig 

war. 

De n be s o nde r e n I nte grationsbe mühunge n dient vo r all e m d e r er l eich­

t e rte E rwe rb des Befreiungssc he.i ne s dur c h d ie He rabset z ung der 

e rforderl i chen Beschäftigungs ze.i t auf fün f Jahr e innerhalb der 

let z ten a c ht Jahre. 
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Die Novelle hat auch die Kontrollmöglichkeiten für die Organe der 

Arbeitsmarktverwaltung, insbesondere hinsichtlich der gesetzlichen 

Verankerung des zutrittrechts der Kontrollorgane zum Betrieb sowie 

der Parteistellung der Landesarbeitsämter im Verwaltungsstrafver­

fahren, wesentlich erweitert. 

Das neue System der Ausländerbeschäftigung in Österreich wird 

durch Vorschriften betreffend die Verfahrensbeschleunigung er­

gänzt. Über Anträge auf Beschäftigungsbewilligung und Sicherungs­

bescheinigung ist vom Arbeitsamt binnen vier Wochen und vom Lan­

desarbei t samt binnen acht Wochen zu entscheiden, wobei im Beru­

fungsverf ahren dieselben Fristen einzuhalten sind wie im erstin­

stanzlich en Verfahren. Wird dem Antragsteller die Entscheidung 

über den Antrag auf Beschäftigungsbewilligung nicht innerhalb der 

genannten Fr is ten zuges tell t und liegt diesbezüglich kein Ver­

schulden des Arbeitgebers vor, so ist ihm vom zuständigen Arbeits­

amt bzw . Landesarbei tsamt eine Bescheinigung über die vor läuf ige 

Beschäftigungsberechtigung auszustellen. 

10. Spezifische Instrumente der Arbeitsmarkverwaltung 

10.1 Aktion 8.000 

Die günstige Konjunkturlage und das daraus resultierende Beschäf­

tigungswa ehsturn haben zwar insgesamt zu einer Verr ingerung der 

Arbeitslosenrate beigetragen, die Strukturprobleme am Arbeits­

markt - allen voran die weiterhin hohe Langzeit~rbeitslosigkeit -

blieben jedoch bestehen. 

Im Jahresdurchschnitt 1989 waren insgesamt 19.608 Personen länger 

als 12 Mona te arbeitslos vorgemerkt (1988: 20.200). Davon waren 

10.965 Personen bereits älter als 40 Jahre (1988: 10.576)." Über 

24 % aller Arbeitslosen waren 1989 länger als 6 Monate vorgemerkt 

(1988: 23,8 %). 
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Die Fortsetzung des Förderungsprogrammes "Aktion 8.000", dessen 

primäre Zielsetzung die Schaffung zusätzlicher ßeschäftigungsmög­

lichkeiten fUr Langzeitarbeitslose ist, entspricht daher den 

Erfordernissen aktiver Arbei tsmarktpoli tik. Im Rahmen der Aktion 

8.000 werden Arbei tsbeschaffungsmaßnahmen von öffentlichen (Län­

der, Gemeinden, Gemeindeverbände) oder privaten (Vereine) gemein­

nUtzigen Einrichtungen gefördert, die die DurchfUhrung gesell­

schaftlich nUtzlicher Arbeiten bzw. Dienstleistungen zum Gegen­

stand haben. Zusätzliche Arbeitsplätze werden im Rahmen der Aktion 

8.000 vor allem in folgenden Bereichen geschaffen: 

- Ausbau von sozialen Dienstleistungen 

- Umweltschutz und Umweltsanierung 

- Stadt- und Dorferneuerung 

Kulturprojekte 

- Recycling und Abfallentsorgung 

- Sanfter Tourismus 

- Kinderbetreuung 

Die Grundidee der Aktion 8.000 beruht auf der Überlegung, daß es 

gesellschafts- und beschäftigungspolitisch sinnvoller ist, öf­

fentliche Mittel fUr gesellschaftlich nUtzliehe Arbeiten und 

Dienstleistungen produktiv einzusetzen und Beschäftigungsverhält­

nisse zu schaffen, anstatt sie fUr pekuniäre UnterstUtzungslei­

stungen (Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Sozialhilf~) auszu­

geben und gleichzeitig auf Einnahmen aus der zusätzlichen Beschäf­

tigung und Produktion (Sozialversicherungsbeiträge, Einkommen­

steuern, Umsatzsteuer, etc.) zu verzichten. 

Im Rahmen der Aktion 8.000 fördert die A(beitsmarktverwaltung in 

der Regel 100 % der Lohn- und Lohnne benkosLen fUr einen zeitraum 

von 6 (Länder, Gemeinden) bzw. 8 Monaten (private gemeinnUtzige 

Träger) bei einer zumindest 12 - monatigen Beschäftigungsdauer. 

Zielgruppen sind Jugendliche bis 25 Jahre, die länger als 6 Monate 

arbeitslos sind und Personen Uber 25 Jahre, die länger als 12 

Monate arbei tslos sind. DarUber hinaus können bei projektor ien­

tierten Maßnahmen auch ZuschUsse fUr die Beschäftigung von SchlUs­

selkräften und fUr die Abdeckung des Sachaufwandes gewährt werden. 
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Spezifische Regelungen gibt es für die Förderung von Kinderbetreu­

ungseinrichtungen sowie für die Förderung von Abfall- und Umwelt­

berater /inne/n. 

Im Jahre 1989 wurden insgesamt 3 . 880 zusätzliche Arbeitsplätze 

(1988: 2.725) im Rahmen der Aktion 8.000 geschaffen. Die Summe der 

dafür bew illigten Fördermi ttel betrug rund ÖS 513,96 Mio (1988: 

340,95) ; die durchschnittliche Förderung pro Arbei tsplatz liegt 

dami t bei ÖS 132.465 . -- (1988: 125 . 120). Außerdem wurde 1989 für 

mi t der Aktion 8.000 kombinierte Ausbildungsmaßnahmen zusä tzlich 

ein Betrag von ca. ÖS 750 . 000.-- aufgewendet. 

Die Struk tur der geförderten Personen entspr icht der Entwicklung 

der Probleme am Arbeitsmarkt. 

Der Rückgang bei den 

(1986 noc h 59 % aller 

geförderten 

Förderfälle; 

Jugendl ichen unter 25 Jahren 

1989 nur mehr 33,7 %) trägt 

exakt dem Rückgang der JugendarbeitsJosigkeit Rechnung. Der Frau­

enanteil jst von ca. 50 % in den Jahren 1986 und 1987 auf nunmehr 

58, 7 % ges tiegen . Während der Prozen tsa tz der unter 25-j ähr igen 

Frauen stetig sinkt, ist jener der über 25-jährigen um weitere 10 

% angestiegen, was auch die reale Situation am Arbeitsmarkt wider­

spiegelt. 

Die Verschiebung der jüngeren zu den älteren Langzeitarbeitslosen 

sowie die verstärkte Inanspruchnahme von (vor allem älteren) 

Frauen ze igt, daß mi t der Ak tion 8.000 auch ein sehr flexibel 

reagierendes Förderungsinstrument geschaffen wurde, das den ar­

beitsmarktpolitischen Erfordernjssen gerecht wird . 

Für das kommende Jahr ist insbesondere die Regelung von kombinier­

ten Ausbi Idungs- und Beschäftigungsmaßnahmen (" Arbei ten und Ler­

nen" ) geplant, da durch die Anreicherung der Ak tion 8.000 mi t 

Qualifikationselementen zusätzliche arbeitsmarktpolitische Erfolge 

erzielt werden können. Darüber hinaus werden spezielle Richtlinien 

für äl tee e Langzeitarbeitslose erforder l 'ich sein, da sich hier 

eine Wied ereingliederung in den Arbei tsprozeß nach Auslaufen der 

Beihilfe als besonders schwierig erweist. 
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10.2. Arbeitsmarktbetreuung und Gründungsberatung 

Durch die Verschlechterungen am Arbeitsmarkt mußten zu Beginn der 

80er Jahre Maßnahmen gefunden werden, um dem wachsenden Auseinan­

derklaffen von Stellenangebot und Arbei tsuchenden entgegenzuwir­

ken. In diesem Zusammenhang wurden 1983 im Arbeitsmarktförderungs­

gesetz zwei wichtige Instrumente aktiver Arbeitsmarktpolitik 

geschaffen: 

- Arbeitsmarktbetreuung als gebietsbezogene soziale und arbei ts­

marktfördernde Entwicklungsarbe it vor allem im Hinblick auf die 

Eingliederung von arbeitsmarktmäßig besonders benachteiligten 

Personengruppen; und 

- Gründungsberatung zur Herstellung von Voraussetzungen für die 

Gründung von selbstverwalteten Betrieben und Beschäftigungspro­

jekten und deren Beratung. 

Beide Instrumente wurden in den Folgejahren sukzessive ausgebaut 

und professionalisiert. 

Die Aufgaben der Arbeitsmarktbetreuung werden seit 1989 nunmehr 

von regionalen Trägern ("Institut für Arbeitsmarktbetreuung") 

durchgeführt, wobel anstelle der früheren Werkverträge - die 

Arbei tsmarktbetreuer/innen im Rahmen von Dienstverhältnissen 

beschäftigt sind. Mit den einzelnen landesw.ei ten Trägern wurden 

zunächst zweijährige Rahmenvereinbarungen getroffen, in denen 

jeweils die regionalen Schwerpunktaktivitäten der Arbeitsmarktbe­

treuer/innen festgelegt werden. Im' wesentlichen beinhaltet die 

Arbeit der Arbeitsmarktbetreuung folgende Leistungen: 

- Beratung von lokalen Beschäftigungsprojekten (Gemeinde-, Frem­

denverkehrs-, Kultur-, Umweltprojekte, etc.) hinsichtlich recht­

licher, organisatorischer und finanzieller Probleme; Förde­

rungsberatung (Förderungsangebot der Arbeitsmarktverwaltung); 
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- Mitarbe i t bei der Erstellung von Kurskonzepten und Schulungs­

plänen (Kursdesign; Zielgruppenspezifizierung; Betreuungskonzep­

tion; Finanzierungsplanung, etc.); 

- Zusamme narbei t mit den lokalen Dienststellen der Arbei tsmarkt­

verwaltung hinsichtlich der Schaffung bzw. Vermiftlung von 

Arbei ts - und/ oder Ausbildungsplätzen für schwer vermi t telbare 

Arbei ts lose; Kontakt zu lokalen Beschäftigungsträgern (Betr ie­

be, Gemeinden, Sozialhilfeverbände, Fremdenverkehrseinrichtun­

gen, kommunale Wirtschaftskörper, etc.); 

- Beratung von sozialökonomischen Beschäftigungsprojekten insbe­

sondere bei der Erarbeitung jener Konzeptteile, die organisato­

cische und sozialpädagogische Fragen betreffen. 

Bundesweit werden 1990 insgesamt 35 Arbeitsmarktbetreuer/innen 

(mi t Ausnahme der Bundesländer Ti rol und Vorar Iberg) tätig sein. 

Insgesamt beläuft sich der Aufwand der Arbeitsmarktverwaltung für 

dieses Instrument auf ÖS 27,980.000.-- (1990). 

Entsprech end dem arbei tsmark tpol i tischen Schwerpunktprogramm der 

Arbeitsma rktverwaltung für 1990 werden sich die Aktivitäten der 

Arbeitsmarktbetreuer / innen in Hinkunft verstärkt auf die Initiie­

rung von Integrationsmaßnahmen für äl tere (Langzei t-) Arbei tslose 

sowie auf die Kombination von Ausbildungs- und Beschäftigungsmaß­

nahmen konzentrieren müssen. 

Das Bundesminister ium für Arbei t und Soziales hat 1986 mi t der 

Österreichischen Studien- und Beratungsgesellschaft (ÖSB) einen 

unbefristeten Rahmenvertrag über den Einsatz von Gründungsbera­

ter/inne/n abgeschlossen, der den Lejstungsumfang und den organi­

sator ischen Rahmen der Gründungsbera tung regelt. Im Laufe des 

Jahres 1989 kam es - auch bedingt durch die Eröffnung des Linzer 

Büros der ÖSB - zu einer personellen Au fstockung auf 14 Grün­

dungsbera ter/innen . Die ÖSB betreibt gewerbliche Unternehmensbe­

ratung (Mitglied der Handelskammer -Fachgruppe Unternehmensbera­

tung) mit Schwerpunkt auf Gründungs - und begleitende Unternehmens­

beratung für Betriebe, die Arbeitsplätze für Arbeitslose oder von 
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Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitskräfte schaffen. Ihr Leistungsan­

gebot für die ArbeiLsmarktverwaltung umfaßt dabei: 

- Mithilfe bei der Erarbeitung von bankgerechten Unternehmenskon­

zepten durch betriebswirtschaftliche und organisationstechnische 

Beratungsarbeiti 

Begutachtung und Prüfung von Unternehmenskonzepten von Betr ie­

ben, die nicht von der ÖSB beraten wurdeni 

- Beratung von sozialökonomischen Beschäftigungsprojekten insbe­

sondere in der Vorbereitungs- und Gründungsphase und im Hinblick 

auf die marktorientierten Teile des Betriebskonzeptes (z.B. 

Umsatzplanungi Kostenkalkulationi Marketingstrategieni Unter­

nehmensführungsstrategien, etc.li 

- Beratungsleistungen für aus Arbeitsstiftungen entstehende Pro­

jekte; 

- Fortbildungsangebot für potentielle Unternehmensgründer und 

Projektmi tarbei ter, insbesondere in betr iebswirtschaftlichen 

und wirtschaftsrechtlichen Fachgebieten. 

1989 wurden für die Leistungen der Gründungsberatung insgesamt 

ÖS 9,160.000.-- aufgewendet. Mit der Eröffnung des zweiten regio­

nalen Beratungsbüros in Leoben/Donawitz im Frühjahr 1990 kann die 

ÖLSB nunmehr verstärkt in vom Strukturwandel besonders betroffenen 

Gebieten (Obersteiermark, Raum Linzl tätig sein. Durch die perso­

nelle Expansion der ÖSB wird 1990 speziell auch der internen 

Einschulung und Qualifizierung der neuen Mitarbeiter/innen Beach ­

tung geschenkt werden müssen, um den hohen Beratungsstandard der 

ÖSB aufrechtzuhalten. 

Durch die Ins trumente der Gründungsbera tung und Arbei tsma rktbe­

treuung konnte der Adressatenkreis der Tätigkeit der Arbeitsmarkt­

verwaltung erweitert werden . Die Tatsache, daß sowohl die Arbeits­

marktbetreuer als auch die Gründungsberater nicht von einer Behör-
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de aus, sondern vor Ort agieren, ermöglicht es ihnen das Angebot 

der Arbe i tsmarktverwal tung auch solchen Personengruppen nahezu­

bringen; die ansonsten nur erheblich schwerer Nutzen aus den 

Leistungen der Arbeitsmarktverwaltung ziehen würden. Sie sind 

somi t zu einem äußerst effizienten Instrument der Arbei tsmarkt­

politik geworden, welches die vor einigen Jahren durch die 9.AMFG­

Novelle eingeleiteten Experimente rückschauend voll rechtfertigen. 
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10.3. Aktivitäten der Arbeitsmarktverwaltung im Falle regional 

bedeutsamer Betriebsschließungen und Kündigungen 

Aufgrund der Auswirkungen des 

Österreich (Anpassungsprobleme 

ökonomischen Strukturwandels in 

der verstaatlichten Stahlindu-

strie, nationale und internationale Konzentrationsprozesse, EG­

Binnenmarkt ab 1992, etc .) sind Schließungen von Unternehmen oder 

Unternehmensteilen und regional bedeutsame Kündigungswellen 

trotz derzeit guter Konjunkturlage - verstärkt zu erwarten. 

Von der ehemaligen VOEST-Alpine AG wurde 1987 das Modell der 

Stahlstiftung entwickelt, um die durch die betrieblichen Umstruk­

turierungsmaßnahmen notwendig gewordenen Kündigungen sozial abzu­

federn. In Anlehnung an dieses Modell wurde 1988 durch eine Novel­

le des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AIVG) generell die 

Möglichkeit der Errichtung von Arbeitsstiftungen geschaffen. 

Dadurch ist es prinzipiell allen privaten und verstaatlichten 

Unternehmen, die einen größeren ~ersonalabbau vornehmen, möglich, 

gekündigten Mi tarbei ter / inne/ n durch ein abges timmtes Maßnahmen­

paket (Outplacement - Berufsor ientierung Qualif izierung - Un­

ternehmensgründung) den Wiedereinstieg in den Arbeitsprozeß zu 

erleichtern. 

Wie die bisherigen Erfahrungen zeigen, sind Maßnahmen der Arbeits­

stiftung (bzw. stiftungsähnliche Maßnahmen) vor allem dann notwen­

dig, wenn der Personalabbau durch andere unternehmenspolitische 

Strategien nicht mehr zu vermeiden ist. Derzeit werden neben der 

VOEST-Alpine-Stahlstiftung noch von der Wolfsegg-Trauntaler Koh­

lenwerks AG und von der Schoeller-Bleckmann (Ternitz) Arbeitsstif­

tungen durchgeführt. 1989 habe n insge samt 527 Personen an Stif­

tungsmaßnahmen teilgenomme n; di e ArbejtsmarktverwaJtung hat hiefür 

ÖS 33,262.000. -- (sog. "Schulungs- Arbei tslosengeld ", § 18 Abs. 5 

AIVG) aufgewendet. 

Arbei tsstiftungen müssen keinesfalls "Stiftungen" im Sinne des 

Stiftungs- und Fondsgesetzes sein, sondern sind betriebliche 

Einrichtungen mit oder ohne eigene Rechtspersönlichkeit (z.B. 
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Vereine), die für die Planung und Durchführung von Maßnahmen zur 

beruflichen Reintegration der Gekündigten verantwortlich sind. Das 

Unternehmen, das eine Arbeitsstiftung gründet, muß ausreichende 

f inanzie lle, organisator ische und personelle Voraussetzungen für 

die Umsetzung der Maßnahmen schaffen. 

Die Arbeitsmarktverwaltung unterstützt die Teilnehmer an den 

Maßnahmen der Arbeitsstiftung durch Gewährung von Arbeitslosengeld 

während der Dauer der Teilnahnme an den Stiftungsmaßnahmen, maxi­

mal jedoch für 2 bzw. 3 Jahre. Diese Maßnahmen können folgende 

Elemente beinhalten: 

- Outplacement 

Aktive Unterstützung bei der Jobsuche in Verbindung mit Persön­

lichkeitstraining und Vermittlung von Strategien zur verbesser­

ten Selbstdarstellung; 

- Berufsorientierung 

Die Funk tion von 4 - 6-wöchigen vorangeschal teten Berufsor ien­

tierungsmaßnahmen besteht in der Dämpfung des ersten Schocks 

nach der Kündigung und im Fj nden einer beruf 1 ichen Neuor ien­

tierung und im Festlegen individueller Entwicklungsperspektiven; 

- Oualifizierungsmaßnahmen 

Individuelle, flexible Schulungsmaßnahmen in allen Berufsfeldern 

bis hin zu schul ischen Lehrgängen sind mögl ich. Zusätzlich zu 

Wei terbildungsangeboten der Stiftung wi rd die gesamte Palette 

externer Schulungs träger (BFI, WI FI , u.a.) genutzt. Hier zeigen 

sich erfreulicherweise sehr brei te Streuungen in der Wah l der 

beruflichen Aus- und Weiterbildung der Stiftungsteilnehmer 

(z.B. in der Wolfsegg-Trauntaler-Kohlenwerks-Kohlestiftung 53 

Ausbildungsziele von insgesamt 125 bisherigen Stiftungsteilneh­

mer I nl innen) . 

- Unternehmensgründung 

Ideen, Produkte und Verfahren können im Rahmen der Stiftung mit 

dem Zi el der Gründung ökonomisch tragfähiger Unternehmen neu­

bzw. weiterentwickelt werden. Im Zuge der Vorbereitung von 
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derartigen Unternehmensgründungen ist es notwendig, spezifische 

Ausbildungsmaßnahmen (4 - 6-wöchige Gründerkurse) sowie Maßnah­

men der Gründungsberatung in die Gesamtkonzeption zu integrie­

ren. 

Aufgrund der bisher igen Erfahrungen soll das Instrument der Ar­

beitsstiftung künftig offensiv genutzt und ausgebaut werden. Dazu 

bedarf es genereller Rahmenrichtlinien. Insbesondere wäre auch die 

Frage zu klären, wie die Länder und Gemeinden in die Finanzierung 

der Arbei tsstiftungen insbesondere wenn sich das Unternehmen 

etwa bei Liquidation nicht mehr im geforderten Ausmaß an den 

Kosten der Stiftung beteiligen kann - eingebunden werden können. 

11. Betriebliche Förderungsmaßnahmen 

Nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz können Beihilfen zur Schaf­

fung oder zur Erhaltung von Arbeitsplätzen nach den §§ 27, 35 und 

39a AMFG bereitgestellt werden, wobei die Förderungen gemäß § 39a 

AMFG aus Budgetmitteln erfolgen. Je nach den Gegebenhei ten des 

einzelnen Falles können Darlehen, Zinsenzuschüsse, Zuschüsse oder 

Haftungsübernahmen dem förderwerbenden Betrieb gewährt werden. 

Wichtig erscheint in j~den Fall die Anknüpfung der Förderungsent­

scheidung an die arbeitsmarktpolitische Ausgangssituation bzw. 

die jeweilige Regionalstruktur. Bereits jetzt zeichnet sich sowohl 

aufgrund des österreichischen Freihandelsabkommens mit den EG­

Staaten als auch aufgrund der EFTA-Zugehörigkeit Österreichs die 

Notwendigkeit einer detaillierten regionalpolitischen und ar­

beitsmarktpolitischen Begründung von Förderungsbegehren ab. Vor 

allem in Branchen mit europaweiten Überkapazitäten wird seitens 

der EFTA und EG-Behörden eine strenge Beihilfendisziplin verlangt, 

um wettbewerbsverzerrende Auswirkungen von Förderungen zu vermei­

den. 

Die Praxis des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales bei der 

Gewährung von betrieblichen Förderungen ist schon in der Vergan­

genheit stets davon ausgegangen, in jedem einzelnen Fall gesondert 
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die Förde rungswürdigkei t sowie die betr iebswirtschaftliche resp. 

volkswirtschaftliche Rechtfer~igung von Projekten detailliert 

darzustel~en. So wurde etwa bei Sanierungsfällen größter Wert 

darauf ge~egt, nur Projekte, bei denen eine reale Sanierungschance 

erkennbar war, nach Maßgabe eines zukunftsorientierten Sanie­

rungskonzeptes zu unterstützen; in diesen Fällen wurden aus­

schließlich Darlehen gewährt, weil sonst die Gefahr bestünde, daß 

Förderungsmi t tel der öffen 1 ichen Hand zur Abdeckung von Al tver­

bindlichkeiten verwendet würden bzw. daß Betriebe unterstützt 

werden, die auf Dauer nicht aus eigenem lebensfähig wären. Bei 

Betriebsansiedlungsprojekten wird besonderes Augenmerk darauf 

gelegt, daß in bezug auf die Investition pr imä r sämtliche auf 

Bundes- und Landesebene bestehende Finanzierungsmöglichkeiten 

ausgeschöpft werden und somit der Einsatz von Arbei tsmarktförde­

rungsmitteln nur im unerläßlichen Ausmaß bzw. im Zusammenhang mit 

Spezialan liegen (z. B. generelle betr iebliche Schulungsmaßnahmen) 

gewährt w i.rd . 

wi e aus der folgenden Aufstellung z u entnehmen ist konnten in den 

letzten 2 Jahren mit einem Förderungsaufwand von rd. S 870 Mio. 

18.000 Ar bei tsplätze gesichert bzw. geschaffen werden; im ersten 

Halbjahr 1990 wurde eine Beihilfensumme von rd. S 1 Mrd. bewil­

ligt, damit werden 10.851 Arbeitsplät ze geförder t. 
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Ö S T E R R EIe H 

Ausbezahlte Förderungen gern. §§ 27 und 35 bzw. 

~a AMFG in den Jahren 1988 - 89 

Förderung 

1988 
§§ 27 und 35 49.596.312,--
§ 39a 492.743.906,--

542.340.218,--

1989 
§§ 27 und 35 58.970.588,--
§ 39a 272.573.232,--

331.543.820,--

Bewilligung 1. Halbjahr 1990 

§§ 27 und 35 141.200.000,-­

§ 39a 936.513.340,--

1,077.713.340,--

Firmen 

14 

5 

19 

9 

9 

18 

14 

2 

16 

Arbe itskräfte 

3.417 

5.405 

8.822 

2.624 

6.880 

9.504 

6.701 

4.750 

11.451 
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12. Schlechtwetterentschädigung und produktive Arbeitsplatzför­

derung 

12.1. Die Schlechtwetterentschädigung im Baugewerbe 

Im Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz 1957 BSchEG 

(BGBl.Nr. 129/1957 in geltender Fassung) ist die Entschädigung 

für die A rbei ter geregel t, die infolge von Wi tterungseinf lüssen 

einen Arbeits- und damit verbundenen Lohnausfall erleiden. 

Durch die gesetzliche Regelung der SChlechtwetterentschädigung 

soll dem Umstand Rechnung getragen werden, daß wi t terungsein­

flüsse den Bauarbeitsmarkt mit be sonderen Problemen belasten, die 

für die meisten anderen Bereiche nicht bestehen. Den traditionel­

lerweise beträchtlichen saisonalen Schwankungen der Baubeschäfti­

gung , die ein Strukturmerkmal des Bauarbeitsmarktes darstellen 

und hauptsächlich auf die Schwankungen der Beschäftigung zwischen 

Sommer- und Winterperioden zurückzuführen sind, soll mit dem 

Instrumentarium der Schlechtwetterentschädigungsregelung wirksam 

begegnet werden. 

Der Aufwand für Leistungen nach dem Bauarbei ter-Schlechtwet ter­

entschädigungsgesetz wird vorschußweise vom Bund bestr i tten und 

durch einen Bei trag der Dienstgeber und der Dienstnehmer 

(Schlechtwetterentschädigungsbeitrag) sowie durch einen Beitrag 

aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung gedeckt. Der Schlechtwet­

terentschäd igungsbei trag beträgt ],4 % des Arbei tsverdienstes im 

Sinne der maßgeblichen Best i mmungen des Allgemeinen Sozialversi­

cherungsgesetzes, BGB1.Nr. 189/ 1955 in der geltenden Fassung. 
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Die sozialpolitische und arbeitsmarktpolitische Bedeutung der 

Sch l ec htwet ter e ntschädi gung im Baugewerb besteht dar in, daß die 

Bauarbeiter eine Entschädigung für e ntgang e ne n Lohn wegen witte­

rungsbedingt ausgefall e ner Arbe its zeiten e rhalten und außerdem 

kont inu ier 1 ich und unabhäng i g von d e n Wi t t rungsver häl tnissen in 

Beschäftigung gehalten werden können. 

Der gesamte Aufwand für Le istunge n nach d e m Bauarbeiter-Schlecht­

wetterentschädigungsgesetz betrug 1989 ÖS 301,7 Mio. 

12.2. Beihilfen zur Abgeltung der wintermehrkosten an Unternehmen 

der Bauwirtschaft und der Land- und Forstwirtschaft 

Das Arbeitsmarktförderungs gese tz ermöglicht zur Ve rmeidung von 

Winterarbeitslosigkeit die Gewährung von Beihilfen an Unternehmen 

der Bauwirtschaft bzw. der Land- und Forstwirtschaft, um die 

Arbeit während der wintermonate zu erleichtern (§ 27 Abs.l lit.b 

in Verindung mit § 28a AMFG). 

Ziel der wintermehrkoste nbeihilfe in der Bauwirtschaft (produk­

tive Arbeitsplatzförderung, kurz: Bau-PAF) ist die möglichst nahe 

Heranführung des Niveaus der Winterbeschäftigung der Arbeiter in 

der Bauwirtschaft an das der Sommerbeschäftigung durch die För­

derung von Unternehmen der Bauwirtschaft. Dies geschieht durch die 

Abgel tung der Mehrkosten, die durch die Ausführung von Arbeiten 

in den wintermonaten entstehen. 

Vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales we rden jährlich nach 

Beratungen mit den Interessenverbänden der Arbeitgeber und Arbeit­

nehme r sowi e nach J\nhörung des Beirats für Arbei tsmarktpolitik 

und Iierst e ll ung d e s Ei nv e rn e hme n s mi t d e n Bundesmin ister i e n für 

Finanzen und fü r wir Lscha f L l iche Ang eJ ege nhei ten die R ich tl inien 

be z üglich d e r wintermehrkoste nbeihilf e n neu erstellt. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist der Auffassung, 

daß in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern die Wintermehrko­

stenbeihilfe entsprechend der Anregungen des Rechnungshofes in 
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seinem Ber icht über die Bau-PAF sowie des Ergebnisses eines vom 

Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung erstellten 

Gutachte ns über "Saisonale und konjunkturelle Faktoren der Ar­

bei tslos igkei t im Zusammenhang mit der Arbei tsmarktpoli tik" auf 

eine grundsätzlich neue Basis zu stellen wäre. 

Die Beratungen der Sozialpartner auf der Ebene der Fachgremien 

bzw. der Fachgewerkschaften über diese grundlegende Neuregelung 

der Winterarbeitsförderung in Form eines Jahresarbeitszeitmodells 

werden seit geraumer zeit geführt. Im Dezember 1989 wurde die bis 

dahin geltende Regelung für die Wintermehrkostenbeihilfen für den 

winter 1989/90 beibehalten. 

Der Aufwand für die Bau-PAF lag in den wintermonaten 1988/89 bei 

ÖS 56.823.777. -- und wird 1989/ 90 bei ca. ÖS 50 Mio z u liegen 

kommen. 

Das Zie1 der wintermehrkostenbeihilfe in der Land- und Forst­

wirtschaft ist, durch Abgeltung der Mehrkosten in den Winter­

monaten, die durch die Ausführung von zusätzlichen Arbeiten in der 

Landwirtschaft und bei Forstarbeiten entst.ehen, eine kontinuier­

liche Durchbeschäftigung während des gan zen Jahres zu erreichen. 

Es ist geplant, die Richtlinien für die Wintermehrkostenbeihilfe 

in der Land- und Forstwirtschaft im Anschluß an eine generelle 

Neuregelung der Bau-PAF in ähnlicher Weise zu reformieren. 

Im winter 1988/89 wurden aufgrund von 277 Förderungsbegehren 

insgesamt 1.832 Arbeitskräfte mi t einem Aufwand von ÖS 6,5 Mio 

gefördert. 
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13. Öffentlichkeitsarbeit 

Auch ] 989 informierte die Arbei tsmarktverwaltung dj e Öffentlich­

kei t mi t tels Inser tionen, Kleinplaka ten, Radio- und Fernsehspots 

über ihre Dienste. Dies hat sich positiv auf die Einschaltung der 

Arbeitsmarktverwaltung in die Vorgänge auf dem Arbeitsmarkt ausge­

wirkt. 

Auch für das Jahr 1990 ist daher wieder eine ähnlich konzipierte 

Informationskampagne der Arbeitsmarktverwaltung geplant. Insbe­

sondere sollen der Öffentlichkeit konkrete Angebote der Arbeits­

marktverwaltung im verstärkten Ausmaß nähergebracht werden. 

Zusätzlich wurde seit dem Vorjahr die gezielte Information von 

Journalisten verstärkt. Mit Presseaussendungen werden Journa­

listen mit aktuellen Informationen konfrontiert. Auf Pressefahr­

ten erhalten sie vor Ort die Gelegenheit, Proj~kte zu besichtigen 

und mit Teilnehmern und Verantwortlichen der Arbei tsmarktverwal­

tung zu sprechen. 

Wei ters ist die vermehrte Versendung von ausführ lichen Hinter­

grundinformationen an Journalisten vorgesehen. Auf diese Weise 

sollen der Öffentlichkeit Maßnahmen, die zum Teil aufwendig er­

klärt werden müssen, nähergebracht werden. 

Im Apr il 19'90 ist die Informationskampagne der Arbei tsmarktver­

waltung über die Aktion 8.000 und die Hilfen bei der Berufswahl 

angelaufen. 

Weitere Schwerpunkte jn der Öffentlichkeitsarbeit waren im ersten 

Halbjahr 1990 die Bewerbung neuer Programme der Arbeitsmarktver­

waltung, wie etwa die "Förderung der schulischen Ausbildung", i m 

Rahmen des Programmes " arbeitsmarktbezogene Bildungsmaßnahmen". 

Dazu wurde schriftliches Informationsmaterial sowie ein Videospot 

produziert. Der Einsatz eines Kinofilmes zum gleichen Thema ist 

für September 1990 vorgesehen. 
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14 . Or g anisation der Arbeitsmarktverwaltung. Per s onaleinsatz. 

Personalschulung 

Auch 1989 und 1990 wurden wie in den vorhergehenden Jahren weitere 

Schr i tte gesetzt, um die Dienste der Arbeitsmarktverwaltung zu 

verbesser n und in möglichst effizienter Form den Kunden nahezu­

bringen. 

Dies vor dem Hintergrund, daß sich auch 1989 und bis Mi tte 1990 

die arbeitsmarktpolitische Problemstellung vielfach noch ver­

schärft hat. Ungeachtet der wirtschaftlichen Dynamik und der 

Zunahme der Beschäftigung waren die Dienststellen der Arbei ts­

marktverwaltung weiterhin mit nahezu unverändert hoher Arbe i ts­

losigkeic und einer weiteren Segmentierung des Arbeitsmarktes, 

d. h. mi t dem Problem der Mehr fach- b z w. Langzeitarbeitslos igkei t 

konfronti ert. 

Da aber auch bis Mitte 1990 der Arbeitsmarktverwaltung nur unz u­

reichende Personalkapazi täten zwischen 1980 und 1989 war die 

Arbeitslosigkeit um rund 180 %, das Personal der Arbeitsmarktver­

wal tung nur um 24 % angestiegen - zur Verfügung standen, mußten 

sich in vielen Bereichen die Aktivitäten darauf beschränken, den 

erreichten Betreuungsstandard abzusichern b zw. eine angesichts 

der prekä ren Personalsituation drohende Ver s chlechter ung zu ver­

meiden . 

, 
Im Bereich des Arbei tsmarktserv ices jener Bereich, der sich 

zentral mit der Information, Beratung und Vermittlung von Rat- und 

Arbei tsuc henden b zw. der Betreuung von Betr iebe n befaßt - wurden 

dennoch auch 1989 und bis dato fortgesetzt Bemühungen zur Verbes ~ 

serung der Aufbau- und Ablauforganisation gesetzt. Diese Maßnah­

men orientierten sich primär an dem in der Anweisung '88, welche 

die Grundsätze und Richtlinien für die Betreuungstätigkeit im 
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Arbeitsmarktservice vorgibt, enthaltenen Grundgedanken der selek­

tiven Betreuung. Di e s be d e ute t, daß in Abhängigk e it von der je­

weils vorl ieg e nd e n Probl e mlag e e in we i t ges treute s Spektrum von 

Maßnahme n, das von Se lbstbe di e nungsmögli c hk e i ten für den Arbei t­

suchenden bis hin zu inte nsiv e r Be treuung r e icht, angeboten wird. 

Dadurch soll e rr e icht we rden, daß vor allem die knappen personel­

len Ressourcen der Arbei tsmarktverwal tung optimal im Sinne des 

geset z lichen Auftrage s ge nüt z t we rden könne n . 

So wurden in einer Reihe von Arbeitsämtern die Funktion des of­

fenen Kundene mpfanges (OKE) als erste und unbürokratische An­

laufs-, Informations- und Beratungsstelle aufgewertet und ausge­

wei tet. Durch eine innerorganisator ische Pe rsonalumschichtung 

zugunsten de s OKE konnte in mehreren Arbeitsämtern die Betreuung 

von Personen mit einfachen Betreuungswünschen - wie z.B. Saisonar­

beitslose mit gesicherter Einstellzusage - weitgehend in den OKE 

verlagert werden. Damit konnte eine teilweise Entlastung der 

Berater in der Intensivbetreuung und damit eine Verbesserung des 

Betreuungsangebotes für schwierigere Fälle erreicht werden. 

Di e se Bemühunge n um e i ne stärkere selektive Betre uung der Kunden 

entsprechend unterschiedlicher Informations- und Betreuungsbedürf­

nisse werde n noch dadurch verstärkt, daß zunehmend ergänzende 

Selbstbedienungseinrichtungen angeboten werden. Damit wird einer­

seits das Service~ngebot für die Kunden ausgeweitet und differen­

ziert, anderer sei ts kann durch eine solche Rationalisierung der 

Arbeit unter Ausnutzung der Selbsthilfemöglichkeiten der Rat- und 

Arbei tsuchenden dr ingend benötigte Zeit für intensivere Betreu­

ungs- und Beratungsarbeit gewonnen werden. 

Umso wic h tige r werd e n damit abe r 7. ugl e i c h e rgän zend 7. usät z liche 

Se rvice ang e bote . Dah e r war bi s Mitle 1990 au c h d r we ite r e Ausbau 

der Be rufsinformations zentr e n e in ze n t ral e s Proj e kt . Die g e plante 

Einrichtung von dezentrajen, unbürokralischen lnformations- u nd 

Ve rmittlungsste lle n (Job-Centers) kann einen weiteren Schritt zur 

Differenzierung des Betreuungsangebotes darstellen . 
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Analog zu diesen Maßnahmen, die sich primär auf die Zielgruppe der 

Rat- und Arbeitsuchenden beziehen, wurden auch Aktivitäten hin­

sichtlich einer verbesserten Betreuung der Betriebe gesetzt. Dazu 

zählen etwa die verbesserte personelle Ausstattung der Auftrags­

zentralen , die die offenen Stellen der Betr iebe entgegennehmen, 

die Intensivierung der Betriebskontakte sowie gezielte Schulungs­

maßnahmen im Bereich der Berufskunde. 

Die Dezentralisierung der Leistungsabteilungen, i.e. die RUckfUh­

rung der Leistungsentscheidungsagenden zu den regionalen Arbeits­

ämtern, wurde 1989 begonnen. Es solJ damit eine Ver be sserung der 

Beratungsd ienste der Kunden der Arbeitsmarktverwaltung erreicht 

werden. I nsbesondere jenen Personengruppen, die ni c ht in der 

Betreuung d es Arbeitsmark tser vices stehen - im Jahresdurchschnitt 

J989 rund 77.000 Bezieher von Karen z urJaubsgeld, Sondernotstands­

hi lfe, SonderunterstUtzung und Pensionsvorschuß kann dadurch 

eine wese ntlich verbesserle Beratung geboten werden. 

Durch die ständ ige Indj vidua l j sierung des Leistungsrechte s , die 

eine besssere Anpassung an die Erfordernisse des jeweiligen Ein­

zelfalles ermöglicht, kommt den Beratungs- und Betreuungsdiensten 

der Leistungseinheiten der Arbeitmarktve rwaltung immer größere 

Bedeutung z u. Der so entstehende Betreuungsbedarf kann aber nur 

bei entsprechender organisatorischer Vorsorge abgedeckt werden. 

Einer optimalen kundenorienljerten Organisationsentwicklung im 

Leistungsbereich der Arbei tsma rk tverwal tu ng steht aber- das Hemm­

nis der z u geringen und ineffjzienten EDV-UnterstUtzung entgegen. 

Das Bundesministerium fUr Arbeit und Soziales hat bereits ei n s e hr 

detailliertes Konzept fUr eine EDV-gestUtzte Be arbeitung von 

Leistungsagenden ausgear-beitet. Primäres Ziel ist dabei die Auto­

matisierung von automatisierbaren Verwal tungsarbei ten und in der 

Folge die Gewinnung der erforderlichen Kapazitäten fUr notwendige 

Ber-atungs- und Betreuungsaufgaben in Leistungsangelegenheiten. 

Die Realis ierung dieses Konzepts wird in der nächsten Zei t ver­

sucht. 
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Der systematischen Ausbildung der Mitarbeiter der Arbeitsmarktver­

waltung kommt darüber hinaus ganz allgemein ze n t rale Bedeutung zu. 

Neben dem Bemühen um die Verbesserung der Grundausbildung der 

ne ueintretenden Mitarbeiter in inhaltlicher und methodisch- didak­

tischer Hinsicht wurde bis Mitte 1990 vor allem die weiterbildung 

ger Mitarbeiter mit längerer Berufspraxis forciert. Sowohl im 

Bereich Leistung als auch im Be reich Arbeitsmarktservice wurden 

Wej terbildungsseminare angeboten und durchgeführt, in die Mi tar­

beiter aller Landesarbeitsämter und unterschiedlicher hierar­

chischer Stellung einbez ogen wurd e n. Die Bewertungen dieser Veran­

staltungen waren fast durchwegs positiv und sind mit ein Anlaß, 

diese Aktivitäten weiterzuführen. 

Generell muß allerdings gesehen werden, daß unter den gegebenen 

Rahmenbedingungen auch durch Maßnahmen der Organisations- und 

Personalentwicklung vielfach nur marginale Erfolge mit oft außer­

ordentlich großem Aufwand er z ielt werden können. Die zentralen 

Probleme der Arbeitsmarktverwaltung, nämlich die mangelnde Selb­

ständigkeit und Unabhängigkeit durch die Einbindung in die öffent­

liche Verwaltung generell, insbesondere in Budget- und Personalan­

gelegenheiten, sowie das Fehlen einer eigenen Ausbildungseinrich­

tung für die Mi tarbei ter, als auch unzureichende personelle und 

infrastrukturelle Ausstattung, können dadurch nicht gelöst werden. 

Grundlegende Verbesserungen ver langen eine grundsätzliche Reform 

und Weiterentwicklung der Organisation Arbeitsmarktverwaltung 

insgesamt. Erst in einer solchen reformier,ten, stärker nach dem 

Prinzip der Selbstverwaltung organisierten Einrichtung, könnte 

die öffentliche Aufgabe der Arbeitsmarktpolitik in einer ent­

sprechend verbesserten und effizienteren Weise durchgeführt 

we rden. 
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VERSORGUNGS-, SOZIALHILFE- UND 

BEHINDERTENANGELEGENHEITEN 

übersicht über die legistischen Maßnahmen 

a) In Kraft getreten: 

Bundesgesetz vom 27. September 1988, BGBl.Nr. 721, mit 

dem das Invalideneinstellungsgesetz 1969 geändert wird. 

Bundesgesetz vom 14. 

dem das Allgemeine 

Dezember 1988, BGBl.Nr. 749, mit 

Sozialversicherungsgesetz (46. 

Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz), das 

Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 und das Opferfür­

sorgegesetz geändert wird. 

(Artikel IV - Änderung des Kriegsopferversorgungsgeset­

zes 1957; Art. V - Änderung des Opferfürsorgegesetzes). 

Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales 

vom 7. Dezember 1988, BGBl.Nr. 713, über die Feststel­

lung der Höhe der Kleinrenten im Jahre 1989. 

Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales 

vom 4. Jänner 1989, BGBl.Nr. 28, über die Rentenanpas­

sung in der Kriegsopferversorgung für das Kalenderjahr 

1989. 

Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales 

vom 4. Jänner 1989, BGBl.Nr. 29, über die Feststellung 

der Aufwertungsfaktoren, der Mindest- und Höchstbemes­

sungsgrundlage und die Rentenanpassung in der Heeres­

versorgung für das Kalenderjahr 1989. 
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Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales 

vom 12. Jänner 1989, BGBl.Nr. 46, über die Anpassung 

von Versorgungs leistungen in der Opferfürsorge für das 

Ka 1 ender jahr 1989. 

b) Beschlossen bzw. erlassen: 

Bundesgesetz vom 12. Dezember 1989, BGBl.Nr. 648, mit 

dem versorgungsrechtliche Bestimmungen geändert wer­

den - Versorgungsrechts-Änderungsgesetz 1989 (Änderung 

des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, 19. Novelle 

zum Heeresversorgungsgesetz , Änderung des Opferfürsor­

geg esetzes, Änderung des Bundesgesetzes über die Ge­

wäh rung von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen, 

Änderung des Kriegsopferfondsgesetzes und Änderung des 

Ehrengaben- und Hilfsfondsgesetzes). 

Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales 

vom 28. November 1989, BGBl. Nr. 581, über die Fest­

stellung der Höhe der Kleinrenten im Jahre 1990. 

c) In Vorbereitung: 

Bundesgesetz über die Beratung, Betreuung und besondere 

Hilfe für behinderte Menschen (Bundesbehindertenge­

setz BBG). Dieses Bundesgesetz trat bereits mit 

Wirkung vom 1. Juli 1990 in Kraft. Auf das Kapitel: 

"Bundesbehindertengesetz" wird hingewiesen. 
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Vorsorge für pflegebedürftige Personen 

zu erwartenden demographischen Entwicklung wird 

der über 60 jährigen Personen in den nächsten 

Jahrzehnten stark ansteigen, während die Anzahl der Er­

werbstätigen zurückgehen wird. Diese Vergrößerung des 

Anteiles alter Menschen wird natürlich auch zu einer 

Zunahme der Pflegefälle führen. Ohne eine grundlegende 

Änderung des Finanzierungs- und Versorgungssystems werden 

diese Probleme mit Sicherheit nicht zu lösen sein. 

Vor diesem sozialpolitischen Hintergrund hat der National­

rat am 27. September 1988 die Bundesregierung in einer 

Entschließung ersucht, elne Arbeitsgruppe einzurichten, 

der Vertreter des Bundes, der Länder, der Gemeinden, des 

Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungs­

träger , der Sozialpartner, der Behindertenorganisationen 

und der im Parlament vertretenen politischen Parteien 

angehören. Die Arbeitsgruppe soll Umfang und Art des 

künftigen und langfristigen Pflegebedarfes feststellen 

sowie al ternati ve Leistungssysteme und Al ternati ven für 

deren finanzielle Bedeckung ausarbeiten. Insbesondere · 

sollen auch die rechtlichen, sozialen und finanziellen 

Möglichkeiten der Einführung einer Pflegeversicherung 

geprüft werden. Außerdem soll die Arbeitsgruppe alter­

native Systeme zu den derzeitigen Heimstrukturen prüfen 

und Vorschläge erstatten. 

Unter dem Vorsitz des Bundesministers für Arbeit und 

Soziales ist die Arbeitsgruppe am 29. November 1988 zusam­

mengetreten. Durch den Umfang und die Vielschichtigkeit 

der gestellten Aufgabe sowie die Vielzahl der beteiligten 

I nstitutionen erwies es sich als notwendig, die inhal t­

liche Arbeit auf drei themenspezifische Ausschüsse aufzu­

teilen: 
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Ausschuß 1 - Art und Umfang des Pflegebedarfes, 

Ausschuß 2 - Prüfung von alternativen Leistungssystemen, 

Ausschuß 3 - Alternative Systeme zu den bestehenden Heim-

strukturen. 

Den in der Entschl ießung gewünschten Zwischenbericht an 

den National rat über den Stand der Arbeiten in der Ar­

beitsgruppe hat der B~ndesminister für Arbeit und Soziales 

im Juli 1989 vorgelegt. 

In den Beratungen haben sich folgende Lei tl inien einer 

künftigen Pflegevorsorge abgezeichnet: 

1. Das Ziel ist die bundesweite Abdeckung des Pflegerisi­

kos durch Geld- und Sachleistungen, wobei für den 

pfl egebedürftigen grundsätzlich elne Wahlmöglichkeit 

zwischen der Annahme der Sachleistung und einer Geld­

lei stung bestehen soll. 

2. Der Leistungsanspruch soll unabhängig von der Ursache 

der Behinderung (Finalitätsprinzipl und unabhängig 

davon bestehen, ob die Leistung von Bund, Land oder 

einem sonstigen Träger erbracht wird. 

3. Für die Anspruchsberechtigung soll der Wohnsitz oder 

der ständige Aufenthalt in österreich genügen. 

4. Es müssen sowohl direkte Geldleistungen an die Betrof­

fenen erbracht al s auch ein vielfäl tiges Angebot an 

Sachleistungen gesichert werden. 

5. Das Pflegegeld soll abgestuft und bedarfsorientiert 

sein und zur Abdeckung des pflegebedingten Mehraufwan­

des dienen. 
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6. Para llel zu den Geldleistungen muß es zum f lächen­

deckenden Ausbau sozialer Dienste kommen, deren Quali­

tät einem einheitlichen Mindeststandard entspricht. 

Der Pf legebedürftige soll grundsätzl ich die Wahlmög­

I ichkeit haben, die erforderlichen Dienste für sich 

selbst zu besorgen der Leistungen von Trägerorganisa­

tionen ~n Anspruch zu nehmen. 

7. Es sind die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß die 

Betreuung pflegebedürftiger Personen in deren gewohn­

ter Umgebung erfolgen kann. 

8. Der Ausbau der Pflegestrukturen hat sich an den Be­

dürfnissen aller Gruppen von pflegebedürftigen Men­

schen zu orientieren und muß den pflegenden Angehöri­

gen eine Entlastung anbieten. 

9. Die Pflegeleistungen müssen durch entsprechend quali-

fiziertes Personal erbracht werden. Zur 

e~nes hohen Ausbildungsniveaus muß die 

Qualifikation der Pflegepersonen eindeutig 

werden. 

Sicherung 

fachliche 

geregelt 

10. Die Ausweitung des Angebotes an mobilen Diensten zur 

Sicherung der persönl ichen Assistenz hat klaren vor­

rang vor anderen Formen der Pflege. Als Grundangebot 

an ambulanten Diensten sollen jedenfalls folgende 

Leistungen angeboten werden: 

- Soziale Dienste (Hilfen zur persönlichen Hygiene und 

zur Weiterführung des Haushaltes, 

Besuchsdienst etc.) 

Familienhilfe, 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 623 von 809

www.parlament.gv.at



- 619 -

- Medizinische Dienste (Hauskrankenpflege, Hausbesuche 

durch praktische Ärzte und Fachärzte, therapeutische 

Dienste etc.). 

Dieses Leistungsangebot kann am ehesten im Rahmen eines 

flächendeckenden Netzes an Sozial- und Gesundheitsspren­

geln sichergestellt werden. Unter Sozial- und Gesundheits­

sprengeln werden dabei Organisationseinheiten verstanden, 

die für das Grundangebot an Dienstleistungen, Helfern und 

Einrichtungen sorgen. Die durch die Sprengel umfaßten 

Gebiete müssen klein und überschaubar sein, da mit den 

Sozial - und Gesundheitssprengeln möglichst autonome und 

selbstverwaltete Strukturen geschaffen werden sollen. Die 

Grundf ragen - näml ich, welche Leistungen wie organisiert 

und von wem erbracht werden sollen - müssen bundeseinheit­

lich geregelt werden. Bei Aufbau der Sprengel sollen 

bestehende Angebote berücksichtigt werden, da vielfach 

bereits auf gewachsene Strukturen (wie etwa die Vorformen 

der Sozial- und Gesundheitssprengel in Wien, Niederöster­

reich, Tirol und Vorarlberg) aufgebaut werden kann. 

Eine Lösung der Probleme rund um die Pflegevorsorge kann 

nur durch Bund, Länder und Sozialversicherungsträger 

gemeinsam erfolgen. Eine Vereinheitlichung der bisher sehr 

unterschiedlichen Leistungen und Qualitätsstandards soll 

durch Staatsverträge zwischen Bund und Ländern erreicht 

werden. 

Im Jahr 1990 haben die drei Ausschüsse ihre Arbeiten 

abgeschlossen. Die Arbeitsgruppe hat in ihrer Sitzung vom 

22. Ma i 1990 die Ergebnisse der Ausschüsse zu einem Be-

richt 

und 

I 

zusammengefaßt, den der Bundesminister für Arbeit 

Soziales der Bundesregierung und dem Nationalrat 

vor legen wird. 
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Leistungen aus den Versorgungsgesetzen 

Kriegsopferversorgung 

Durch die im Rahmen des Versorgungsrechts-Änderungsgeset­

zes 1989, BGBl.Nr. 648, erfolgte Änderung des Kriegsopfer­

versorgungsgesetzes 1957 (KOVG 1957) wurden entsprechend 

der Erhöhung der Ausgleichszulagenrichtsätze in der So­

zialversicherung um den Betrag von 300 S bei Alleinstehen­

den und den Betrag von 430 S bei Verheirateten (48. Novel­

le zum ASVG) im Bereich der Kriegsopferversorgung die 

erhöhten Zusatzrenten für Beschädigte und die erhöhten 

Waisenrenten ebenfall s in gleicher Weise angehoben, weil 

diese Versorgungs leistungen wie die Ausgleichszulagen der 

Deckung des Lebensunterhaltes dienen. 

Weiters wurde im Bereich der Kriegsopferversorgung analog 

der Regelung in der Sozialversicherung im Falle der Unter­

bringung von pflegebedürftigen Personen auf Kosten eines 

Bundeslandes im Rahmen der Behindertenhilfe ein Ersatzan­

spruch des jeweiligen Bundeslandes begründet. 

Die derzeitige Altersstruktur in der Kriegsopferversorgung 

weist darauf hin, daß die Kriegsbeschädigten noch einige 

Zeit eine der größten Behindertengruppen sein werden: 45 

Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges haben insge­

samt rund 10.000 Kriegsbeschädigte, das sind rund 16 %, 

das 65. Lebensjahr noch nicht erreicht. Die am stärksten 

vertretene Altersgruppe sind derzeit die 65-69 jährigen 

Beschädigten (rund 24.000 Personen). 

Zum 31. Dezember 1989 haben insgesamt 2.366 Personen, 

deren Leistungsanspruch bereits im Ersten Weltkrieg ent­

standen ist, Versorgungsleistungen bezogen. 
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In der Krankenversicherung der Kriegshinterbliebenen waren 

1989 im Jahresdurchschnitt 12.069 Personen krankenver­

sichert. Dem Hauptverband der Sozial versicherungsträger 

wurde für die von den Gebietskrankenkassen erbrachten 

Leistungen ein Betrag von rund 168,6 Mill. Sangewiesen. 

Von den Schiedskommissionen bei den Landesinvalidenämtern 

wurden im Jahr 1989 in 219 Verhandlungen 1.046 Berufungen 

erledigt. Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts-

hofes ~and in 38 Erkenntnissen und drei Beschlüssen ihren 

Niederschlag, wobei in 21 Fällen die Beschwerde als unbe­

gründet abgewiesen wurde. 
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RENTENAUFWAND FÜR KRIEGSBESCHÄDIGTE UND 

HINTERBLIEBENE 

Beschädigte Hinterbliebene insgesamt 

Jahr "'Kopfzahl Aufwand "'Kopfzahl Aufwand "'Kopfzahl Aufwand 
in in in 

Mill. S Mill. S Mill. S 

1988 66.559 2.573,8 67.572 3.153,7 134.131 5.727,5 

1989 63.486 2.551,5 64.554 3.103,2 128.040 5.654,7 

Verän-
derung 
in % -4,6 -0,9 -4,5 -1, 6 -4,5 -1,3 

"') jeweils am Jahresende 
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VERÄNDERUNG IM STAND DER GRUNDRENTENBEZIEHER 

(BESCHÄDIGTE) 

Zahl der Rentenempfänger, gegliedert nach dem 
Grade d~r Minderung der Erwerbsfähigkeit *) 

Jahr 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90 / 100% sonst. 
**) 

Sunrne 

1988 20.677 11.865 13.895 5.949 6.047 4.016 4.030 80 66.559 

1989 19.634 11.321 13.245 5.712 5.774 3.824 3.898 78 63.486 

*) jeweils am Jahresende 

**) Rententm'Wandlung 
Sonderfälle 
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GESAMTAUFWAND BZW. DURCHSCHNITTLICHER 

AUFWAND PRO PERSON AN RENTENGEBÜHREN FÜR 

BESCHÄDIGTE UND HINTERBLIEBENE NACH DEM KOVG 

IN DEN JAHREN 1988 UND 1989 

GEGENÜBER DEM JAHRE 1970 

J a h r 1970 1988 1989 

Personen 
(Stand 1.7.) 271.485 136.932 130.810 

Gesamtaufwand 
in Mill. S 2.206,2 5.727,5 5.654,7 
Steigerung 
gegenüber dem 
Jahr 1970 in % 159,6 156,3 

Aufwand pro 
Person in S 8.126 41.827 41.699 
Steigerung 
gegenüber dem 
Jahr 1970 in % 414,7 413,2 
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Heere~ versorgung 

Durch die 19. Novelle zum Heeresversorgungsgesetz (Art. 11 

des Versorgungsrechts-Änderungsgesetzes 1989, BGBI • Nr. 

648) wurde für Wehrpflichtige, die im ursächlichen Zusam­

menhang mit der Erbringung von freiwilligen Leistungen im 

Milizstand Gesundheitsschädigungen erleiden, eine versor­

gungsrechtliche Absicherung geschaffen. Dadurch wurde auch 

der in der Verfassungsbestimmung des Art. 79 Abs. 1 B-VG 

zum Ausdruck kommenden Zielsetzung Verankerung des 

Milizsystems in der Bundesverfassung - durch eine weitere 

einfachgesetzliche Maßnahme Rechnung getragen. 

Eine weitere Regelung dieser Novelle sieht vor, daß auch 

Gesundheitsschädigungen, die nach dem ASVG krankenver­

sicherte Zeitsoldaten auf dem Hin- und Rückweg zu einer 

ärztlichen Untersuchungsstelle außerhalb der militärischen 

Einrichtungen erleiden, als Dienstbeschädigungen nach dem 

Heeresversorgungsgesetz (HVG) zu versorgen sind. 

Ferner wurde die eine Mindestversorgung sichernde Erhöhung 

der Be schädigtenrente gemäß § 23 Abs. 5 HVG - ana log den 

Zusatz renten für Witwen, Waisen und Eltern - als eigener 

Leistungsanspruch normiert. 

Zu Beginn des Jahres 1989 standen 1291 Personen im Bezug 

von Rentenleistungen nach dem HVG; mit 31. Dezember 1989 

waren es 1304 Personen, davon 1195 Beschädigte und 109 

Hinterbl iebene. 

Die Versorgungsleistungen nach dem HVG erhöhten sich 

entsprechend der Anpassung in der Kriegsopferversorgung 

gegenüber dem Jahr 1988 um 2,1 9< o • Der gesamte Rentenauf-

wand belief sich im Jahr 1989 auf 67,609 Mill.S. Dies 

bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme um 3,5 %. 
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RENTENAUFWAND FÜR BESCHÄDIGTE UND HINTERBLIEBENE 

IN DER HEERESVERSORGUNG 

Beschädigte Hinterbliebe ne Insgesamt 

Jahr *Kopfzahl Aufwand "'Kopfzahl Aufwand "'Kopfzahl Aufwand 
in in in 

Mill. S 'Mi 11 • S Mill. S 

1988 1.171 61,1 120 4,2 1.291 65,4 

1989 1.195 63,6 109 4,0 1. 304 67,8 

Verän-
derung 
1.n % +2 ,0 +4,1 -9,2 -4,8 +1,0 +3,7 

"') jeweils am Jahresende 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 631 von 809

www.parlament.gv.at



- 627 -

Heilfürsorge und orthopädische Versorgung in den Rechtsbe­

reichen des Kriegsopferversorgungsgesetzes und des Heeres­

versorgungsgesetzes 

Im Jahre 1989 betrug der Aufwand für die Heilfürsorge 

einschließlich der Zahlungen an die Sozialversicherung 

104,1 Mill.S. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Aufwand um 

0,6 %. 

Die Durchführung der Heilfürsorge ist gegen Kostenersatz 

den Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung übertra­

gen. Heilstättenbehandlungen, Behandlungen in Sonderkran­

kenanstalten sowie Bade- und heilklimatische Kuren wer­

den als Maßnahmen der erweiterten Heilbehandlung vom Bund 

direkt gewährt. Es sind daher in allen behördlich aner­

kannten Heil- und Kurorten österreichs Plätze für Kriegs­

beschädigte sichergestellt. So wurden beispielsweise in 

das als Stiftung vom Bundesministerium für Arbeit und 

Sozial es geführte Kurhaus Ferdinand Hanusch in Bad Hof­

gastei n 1.195 Kriegsbeschädigte und 190 Begleitpersonen 

eingewiesen. Neben der Verabfolgung von Thermalbädern 

wurden bei den eingewiesenen Patienten entsprechend der 

medizi nischen Indikation 5.711 Massagen und 4.511 Unter­

wasserbehandlungen durchgeführt. 

Im Jahre 1989 betrug der Aufwand des Bundes für die ortho-

pädische Versorgung 82,8 Mil!. S. 

stieg der Aufwand um 5,1 %. 

Gegenüber dem Vorjahr 

Neuanfertigungen und Reparaturen von Körperersatzstücken, 

orthopädischen und anderen Hilfsmitteln obliegen privaten 

Gewerbebetrieben und den vom Bund geführten Bundesstaat-

1 ichen Prothesenwerkstätten 1n Wien und Linz. Der Mi t-
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Bundes für das 

(FlOT) betrug 

Forschungsinstitut 

im Berichtsjahr 

für 

1,5 
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Opfer:fürsorge 

Die Zahl der Empfänger wiederkehrender Geldleistungen nach 

dem Opferfürsorgegesetz (Renten- und Beihi 1 fenempfänger) 

hat sich im Berichtsjahr von 3.604 Personen im Jänner 1989 

auf 3.552 Personen im Jänner 1990 verringert (1,4 %; 1988 

3,8 %J. Von diesen 3.552 Personen sind 2.001 Selbstopfer 

und 1.551 Hinterbliebene. Während in den Jahren bis 1987 

der wesentliche Teil des absoluten Abganges auf die 

Selbstopfer entfiel, sank im Jahre 1988 die Zahl der 

Selbstopfer geringer als die Zahl der Hinterbliebenen und 

hat 1989 sogar zugenommen. Dies ist durch die mit BGBI.Nr. 

197/1988 herbeigeführte Ausweitung des rentenberechtigten 

Persorlenkreises begründet. Die Änderungsrate des Personen­

kreises der Selbstopfer , deren Zahl von 1.950 auf 2.001 

gestiegen ist, betrug demnach im Jahre 1989 +2,6 %. Zum 

Vergleich: -6,1 % im Jahre 1983, -6,3 % im Jahre 1984, 

5,6 % im Jahre 1985, -5,5 % im Jahre 1986, -6,8 % im Jahre 

1987 und -2,7 % im Jahre 1988. 

Von den 3.552 Rentenempfängern stehen 2.054 Personen, das 

sind 57,8 % im Bezug von einkommensabhängigen Versorgungs­

leistungen. Zum Vergleich: 1983 54,5 %, 1984 54,7 %, 1985 

53,8 %, 1986 54,8 %, 1987 54,4 % und 1988 55,4 % aller 

Rentenempfänger. 

Angehör igen des 

Dies ist darauf zurückzuführen, daß die 

anspruchsberechtigten Personenkreises 

bereits größtenteils Pensionsempfänger sind, wovon wieder 

ein beträchtlicher Teil Pensionen bezieht, deren Höhe 

unter den Einkommensgrenzen des Opferfürsorgegesetzes 

liegt. 
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RENTENAUFWAND FÜR OPFER UND HINTERBLIEBENE 

(in Millionen ÖS) 

Beschä digte Hinterbl i ebene Insgesamt 

Jahr *Kopfzahl Aufwand *Kopfzahl Aufwand "'Kopfzahl Aufwand 

1988 1. 950 134,0 1. 654 80,7 3.604 214,7 

1989 2.001 145,8 1. 551 77,0 3.552 222,8 

Verän-
derung 
i n % +2,6 +8,8 -6,2 -4,6 -1, 4 +3,8 

*) jeweils am Jahresende 
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Verbrechensopferentschädigung 

Das Bundesgesetz über die Gewährung von Hilfeleistungen an 

Opfer von Verbrechen steht seit 1. September 1972 in 

Kraft. Durch die mit 1. Jänner 1987 wirksam gewordenen 

Änderungen, die den in der Praxis gesammelten Erfahrungen 

weitgehend Rechnung trugen, konnte eine wesentl iche Bes­

serstellung der schuldlosen Opfer von Gewalttaten erreicht 

werden. 

Hilfel eistungen werden österreichischen Staatsbürgern 

erbracht, die durch ein mit Vorsatz begangenes Verbrechen 

oder als unbetei ligte Dritte an einer solchen verbreche­

rischen Handlung eine Körperverletzung oder Gesundheits­

schädigung erlitten haben und dadurch in ihrer Erwerbs­

fähigkeit gemindert sind. Die Hilfe erstreckt sieh auf 

den Ersatz des Verdienstentganges bis zum Vier fachen des 

jeweiligen Richtsatzes nach § 293 ASVG und die übernahme 

der Kosten für Heilfürsorge, orthopädische Versorgung und 

Rehabi 1 itation. Außerdem können nach Maßgabe der Bestim­

mungen des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 Pflege­

und BI indenzulagen bewilligt werden. Im Falle der Tötung 

des Opfers wird den Hinterbliebenen der Unterhaltsentgang 

bis zu dem oben genannten Ausmaß ersetzt und erforderli­

chenfalls Heilfürsorge und orthopädische Versorgung ge­

währt. Die Bestattungskosten werden demjenigen ersetzt, 

der sie geleistet hat. 

Maßgebend für die Gewährung von Hilfeleistungen ist, daß 

für die Folgen des Verbrechens nicht bereits auf andere 

Weise vorgesorgt wurde und keiner der nominierten Aus­

schließungsgründe zutrifft. 
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Bi s 31. Dezember 1989 wurd e n 1.178 Hilfel e istungen ge­

währt, davon entfielen 380 Fä ll e a uf de n Ersatz des Ver­

dienst- bzw. Onterhaltsentganges . 

BUDGETÄRER AUFWAND 

Jahr Ersatz des 
Verdienst- Unterhalts- Bestattungs- übriger Insge-
entganges entganges kosten Aufwand samt 

1985 3,0 1,5 0,3 0,2 5,0 

1986 3,9 2,2 0,5 0,4 7,0 

1987 4,4 1,9 0,4 0,5 7,2 

1988 4,1 2,0 0,5 0,5 7,1 

1 989 4,3 1,8 0,5 0,5 7,1 
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Ehrenqaben- und Hilfsfondsqesetz 

Mit Bundesgesetz vom 23. März 1988, BGBl. Nr. 197, wurde 

das Ehrengaben- und Hilfsfondsgesetz er lassen. Aufgrund 

dieses Bundesgesetzes erhielten Opfer im Sinne des Opfer­

fürsorgegesetzes und Besitzer eines Befreiungs-Ehrenzei­

chens aus Anlaß des 50. Jahrestages der Okkupation öster­

reichs einen Anspruch auf Gewährung einer einmaligen 

Ehrengabe in der Höhe zwischen 2.500 Sund 5.000 S. 

Weiters wurde für hilfsbedürftige Widerstandskämpfer und 

Opfer der politischen Verfolgung, die keinen Anspruch auf 

Anerkennung al s Opfer im Sinne des Opferfürsorgegesetzes 

besitzen, ein Hilfsfonds errichtet, aus dem ihnen einmali­

ge Zuwendungen geleistet werden können. Aus diesem Fonds 

können auch gemeinnützige private Einrichtungen Zuwendun­

gen erhalten, wenn sie sich überwiegend die Betreuung von 

Widerstandskämpfern und Opfern der politischen Verfolgung 

zur Aufgabe gestellt haben und dies aus eigenen Mittel n 

nicht zu finanzieren vermögen. 

Bis zum 31. Dezember 1~89 wurden aufgrund dieses Bundesge­

setzes an 8.643 Personen Ehrengaben in der Höhe von 31,6 

Mill • S und an 2.740 Personen Zuwendungen aus dem Hilfs­

fonds in der Höhe von 17,9 Mill.S geleistet. 
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Beratungs- und Service leistungen 

Sozial-Service des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales 

Die starke Zerspl i tterung der Zuständigkeit im Behinder-

tenwesen erschwert 

Stelle zu finden, 

vermag. Oft ist 

es Hilfesuchenden immer wieder, jene 

die ihnen wirksame Hilfe zu leisten 

es nicht auf das Fehlen von Hilfsmög-

lichkeiten, sondern auf die Unkenntnis der entsprechenden 

gesetzlichen Bestimmungen zurückzuführen, wenn behinder­

ten Menschen keine geeignete Hilfe zuteil wird. Um Ab­

hilfe zu schaffen, wurde beim Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales ein SOZIAL-SERVICE als Informations- und 

Beratungszentrum eingerichtet. Diese Servicesteile stellt 

eine fakultativ angebotene zentrale Anlaufsteile mit 

Wegweiserfunktion dar, die Auskünfte über zuständige 

Stellen erteilt und bei diesen auch interveniert. 

Das Informations- und Beratungsangebot haben im Jahre 1989 

10.005 Personen in Anspruch genommen: 

Persönliche Vorsprachen ••••• 727 Personen 

Schriftliche Anfragen •..•••• 7.170 Personen 

Telefonische Anfragen •••.••. 2.108 Personen 

Insgesamt ••••.••••••••••••• 10.005 Personen 
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Zentrale Hilfsmittelberatungsstelle 

Beim Sozial-Service wurde eine Zentrale Hilfsmittelbera­

tungsatelle für behinderte Menschen aufgebaut. Diese Ein-

richtung 

stehen: 

wird folgendem Personenkreis zur 

* Behinderten Menschen und ihren Ange­
hörigen 

* Fachleuten auf dem Gebiet der Reha­
bilitation (Ergotherapeuten, 
Ärzten, Sozialarbeitern etc.) 

* Institutionen, Vereinen, Verbänden 

* allen anderen auf dem Gebiet der Be­
hindertenarbeit tätigen Personen. 

Verfügung 

Von den Mitarbeitern der Beratungsstelle wurde eine umfas­

sende Dokumentation der auf dem Markt befindlichen Hilfs­

mittel erstellt. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, 

darauf hinzuweisen, daß hier unter Hilfsmittel nicht nur 

die "klassischen" Hilfsmittel der orthopädischen Versor­

gung verstanden werden, sondern im besonderen Maße auch 

alle jene Produkte des allgemeinen Marktes, die aufgrund , 

ihrer Beschaffenheit für behinderte Menschen besonders 

geeignet sind. 

Diese Dokumentation erfolgt nach einem Klassifikations­

schema , das die Hilfsmittel nach Lebensbereichen unter­

gl iedert (z. B. Haushalt, Körperpf lege, Fortbewegung, Ar­

beitsplatz etc.). 

Die so gesammelten Fakten wurden e i ner Datenbank einge­

speichert, die so gesta 1 tet ist, daß nunmehr ln einer 

ersten Ausbaustufe eine dezentrale Abfragemöglichkeit ln 
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allen Bundesländern und zwar im jeweiligen Landesinvali­

denamt gestattet ist. 

Eine weitere Dezentralisierung der Informationsmöglich­

keit wird nach dem jeweiligen Stand der Datenübertragungs­

technik (z.B. BTX) angestrebt. Die in Zusammenarbeit mit 

Herstellern, Wiederverkäufern und Fachleuten der Rehabili­

tation erstellte Informationssammlung wird allen auf dem 

Gebiet der Behindertenbetreuung und -beratung tätigen 

Personen zur Verfügung stehen. 
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Kummer-Nummer 

Die "Kummer-Nummer" ist eine gemeinsame Aktion des ORF/ö3, 

der Caritas Wien und dem Sozial-Service (Beratungs- und 

Informationszentrum des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales) . 

Die Aufgabenstellung der "Kummer-Nummer" ist es, nicht nur 

Menschen, die anonym bleiben können, bei der Lösung sozia­

ler Fragen und Probleme behilflich zu s e in, sondern vor 

allem das Verständnis für soziale Problemstellungen in der 

Bevölkerung zu verbessern (Abbau von Schwellenängsten, 

Motivation zur Selbsthilfe). 

Die Kummer-Nummer" ist täglich 

in der Zeit von 7.00 Uhr früh 

(auch Sonn- und Feiertag) 

bis 1 . 00 Uhr nachts mit 

jeweils zwei Mitarbeitern besetzt; für die restlichen 

Nachtstunden ist ein Telefonanrufbeantworter installiert. 

Meldungen der "Kummer-Nummer" werden täglich zweimal in ö3 

verlesen. (In österreich hören ca. 2,4 Mill. Menschen 

tägl.ich ö3). 

Die "Kummer-Nummer" hat in mehr als sechs Jahren ihres 

Bestehens (seit November 1983) einen sehr hohen Bekannt­

heitsgrad erreicht. Bisher konnten 255.950 Anfragen beant­

wortet werden. Schwerpunktsetzungen, private Initiativen, 

Gründungen von Selbsthilfegruppen usw. konnten durch die 

Tätigkeit der "Kummer-Nummer" initiiert bzw. durchgeführt 

werden. 

Zusammenfassend muß gesagt werden, daß die "Kummer-Num­

mer" Sozialarbeit im üblichen Sinn nie ersetzen soll und 

kann, aber neue Aspekte in den Bereich sozialer Arbeit 

trägt. 
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Sozial-Service d e r La ndesinvalidenämter 

Bei allen Landesinvalidenä mtern wurden aufgrund der durch 

den Artikel 111 des Bundesgesetzes vom 23. Jänner 1975, 

BGBI.Nr. 94, eingeräumten Ermächtigung Auskunfts- und 

Beratungsdienste eingerichtet, die Behinderten Rat und 

Hilfe in allen Bereichen der Kriegsopfer- und Heeresver­

sorgung, Verbrechensopferentschädigung, Behindertenein­

stellung, Sozialversicherung und Arbeitsmarktverwaltung 

sowie Sozial- und Behindertenhilfe der Länder anbieten. 

Nach dem Vorbild des Sozial-Service des Bundesministe­

riums für Arbeit und Soziales wurden bei allen Landesinva­

lidenämtern gleichartige Sozial-Servicestellen eingerich­

tet, um die Möglichkeit zu schaffen, das Leistungsangebot 

noch stärker als bisher auf die Bedürfnisse der Bevölke-

rung abzustimmen. Die Auskunfts- und Beratungsdienste 

werden unter der Bezeichnung "Sozial-Service" angeboten. 

Die Beratungsdienste sind nicht nur am Sitz der Landesin­

validenämter eingerichtet, sondern werden auch in Form von 

Amtstagen in den örtlichen Bereichen der Bezirkshaupt­

mannschaften angeboten. Die Mitarbeiter führen auch Haus­

besuche durch, sofern das Aufsuchen eines Amtes für den 

Behinderten zu beschwerlich ist. 

Die Berater stellen die im Einzelfall erforderlichen Kon­

takte zu den zuständigen Stellen her, sind bei der Gel­

tendmachung von Ansprüchen behiJ flieh und verfolgen auf 

Wunsch die Angelegenheit bis zu deren Erledigung durch die 

zuständige Stelle . 

Im Jahre 1989 wurden bei 172 ln verschiedenen Orten abge­

haI tenen Amtstagen 2.084 Personen in sozialen Angelegen-
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heiten betreut. Die permanenten Beratungsdienste der Lan­

desinvalidenämter wurden von 9.054 Personen in Anspruch 

genommen. 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)644 von 809

www.parlament.gv.at



Beratungsdienst 

Jugendliche 

für 
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entwicklungsgestörte __ ~K~i~n~d~e~r __ ~u~n~d 

Im Jahre 1976 wurde in Zusammenarbeit mit dem Land Burgen­

land ein Beratungsdienst für entwicklungsgestörte Kinder 

und Jugendl iche gesc haffen, der unter der wiss e nschaft­

lichen Leitung von Herrn Univ.-Prof. Dr. Andreas R e t t 

steht. Damit wurde e ine kontinuierliche Begleitung des 

früh erfaßten Säuglings und Kindes bis zum 19. Lebensjahr 

ermöglicht, die eine n wesentlichen Bestandteil für die 

Vorberei tung und Durchführung einer späteren beruf lichen 

und sozialen Integra t ion der Be hinderten bildet. 

Das Beratungsteam besteht aus Fachleuten der Bereiche 

Medizin, Psychologie und Sozialarbei t. Die Aufgabenstel­

lung umfaßt Vorsorgeuntersuchungen für Ris i kosäuglinge, 

medizinische und psychologische Diagnostik sowie Erzie­

hungs- und Sozialberatung , Herstellung von Kontakten mit 

Rehabil itationsträgern und Therapeuten sowie periodische 

Nachkontrollen. 

Um eine möglichst große Breitenwirkung zu erzielen, werden 

regelmäßig Beratungstage abgehalten. Als Modelleinrich­

tung hat der Beratungsdienst in Fachkreisen große Anerken­

nung gefunden und Bestrebungen zur Schaffung weiterer 

derartiger Einrichtungen bewirkt. Infolge der starken 

Inanspruchnahme durch die Be wohner des nördlichen Burgen­

l a ndes, die auc h den Einsatz eines zweiten Ki nderfach­

arztes erforderlich machte, entstand ein deutl iches Ver­

sorgungsgefäll e im Ve rgleich zum südlic hen Te il d e s 

Burgenlandes. Die Ausweitung des Beratungsdienste s auf 

das Südburgenland e rfolgte im Jahre 1982 mit der Einset­

zung eines zweiten Beratungsteams mit Dienstort in Ober­

wart. 
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ENTWICKLUNG DES MOBILENBERATUNGSDIENSTES 

(BURGENLAND) 

JAHR ~978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Beratungstage 92 172 252 243 321 397 371 296 297 278 269 277 

Neuzugänge 268 356 445 396 398 485 345 262 245 223 240 263 
davon Risi-
kosäuglinge 208 272 219 212 295 193 136 89 80 81 58 

Kontrollen 868 1.320 1.415 1.336 1.371 1.612 2.048 2.040 1.974 1.745 1.662 2.141 

Beratungs-
fälle *) 1.136 1.676 1.860 1.732 1.769 2.097 2.393 2.302 2.219 1.968 1.902 2.404 

*) Ein Beratungsfall umfaßt 1-3 Fachberatungen (Arzt, 
Psychologe, Sozialarbeiter) 

Im Jahre 1987 wurde in Zusammenarbeit mit dem Land Steier­

mark ein Beratungsdienst für entwickl ungsge störte Kinder 

und Jugendliche für die Bezirke Hartberg und Leibnitz 

errichtet und ab Juni 1989 auch auf den Bezirk Radkersburg 

ausgeweitet. Ein Beratungsteam unter der wissenschaft-

1 ichen Leitung von Herrn Univ. Prof. Dr. Ronald Kurz hat 

seine Tätigkeit im Herbst 1987 aufgenommen. 

Im Jahre 1989 wurden bei den 82 Beratungstagen 257 Bera­

tungsfälle gezähl t. 
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Behinderteneinstellunqsgesetz 

Diesem Bundesgesetz I iegt die sozialpol i tis,che Ziel vor­

stellung zugrunde, den behinderten Menschen eine mög­

lichst umfassende Eingliederung in Beruf und Gesellschaft 

zu bieten, wobei die berufliche Rehabilitation und die 

Integration in das allgemeine Erwerbsleben im Vordergrund 

stehen. 

Die Bestimmungen des Behinderteneinstellungsgesetzes 

umfassen sowohl für begünstigte Behinderte als auch für 

deren Dienstgeber Hilfen und Förderungen. 

Neben den bereits bisher im Behinderteneinstellungsgesetz 

verankerten Leistungen aus dem Ausgleichstaxfonds besteht 

seit dem 1. Jänner 1989 die Möglichkeit der Förderungsver­

gabe an Dienstgeber im Rahmen der Sonderprogramme zur 

Verbesserung der beruflichen Eingliederung Behinderter. 

Mit Hilfe dieser Projekte sollen unter Bedachtnahme auf 

regionale und wirtschaftliche Erfordernisse zusätzliche 

Arbeits- oder Ausbildungsplätze für behinderte Menschen 

geschaffen werden. Im Jahre 1989 sind bereits 2 derartige 

Sonderprogramme in der freien Wirtschaft angelaufen. 

Um die Hilfs- und Förderungsmöglichkeiten nach dem Behin­

derteneinstellungsgesetz - insbesondere die oben erwähnten 

Sonderprogramme - entsprechend publ ik zu machen, wa r es 

erforderlich, sowohl seitens des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales als auch seitens der Landesinvaliden­

ämter die öffentl ichkei tsarbei t zu intensivieren. Diese 

Initiativen werden in Zukunft noch erheblich ausgeweitet 

werden. 
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Die mit der 

Werkstätten 

Errichtung 

in 

- 643 -

und dem Ausbau der geschützten 

wurden 

auch im 

Oktober 

Jahre 

Verbindung stehenden Aktivitäten 

1989 unvermindert fortgesetzt. Zum 1. 

1989 standen in den geschützten Werkstätten 1n 

Wien (Tannhäuserplatz ), in st. Pöl ten, in Wr. Neustadt, 

in Stadtschlaining im Burgenland , in Graz und in Kapfen­

berg/Diemlach, in Klagenfurt (Fischlstraße und Gutenberg­

straße ), in Mittewald bei Villach und in Wolfsberg 1m 

Lavanttal, in Linz, in Salzburg und in Vomp in Tirol 

insgesamt rund 1.030 Dienstnehmer, davon rund 840 behin­

derte Arbeitnehmer, in Beschäftigung bzw. in Ausbildung. 

Finanzierungsbasis für die Erweiterung der Förderungsmög­

lichkeiten SOW1e für die Errichtung und den Ausbau der 

geschützten Werkstätten ist die Ausgleichstaxe. 

Der Schutz des Behinderteneinstellungsgesetzes erstreckte 

sich zum Stichtag 31. Dezember 1989 auf 43.023 begün­

stigte Behinderte und auf 124 Inhaber von, Opferausweisen 

oder Amtsbescheinigungen nach dem Opferfürsorgegesetz. 
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BEGÜNSTIGTE PERSONEN 

Stichtag KOVG Zivil- Unfall- HVG OFG Insge-
behin- geschä- Behin- Inhaber samt 
derte digte*) derte v.Amts-

besch.u. 
Opferaus-
weisen 

31.12. 
1988 2.827 36.025 3.168 182 1 188 42.391 

31.12. 
1989 1.428 38.453 2.959 182 1 124 43.147 

*) nach Arbeitsunfällen 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 649 von 809

www.parlament.gv.at



- 645 -

ALTERSSCHICHTUNG DER ERFASSTEN BEGÜNSTIGTEN PERSONEN *) 

AUF DEM FREIEN ARBEITSMARKT ZUM STICHTAG 31. Dezember 1989 

Leb e n s j a h r e Anzahl %-Anteil 

60 oder älter 2.140 5,0 

50 - 59 9.952 23,1 

40 - 49 13.289 30,8 

30 - 39 9.151 21,1 

20 - 29 7.871 18,3 

unter 20 744 1,7 

SUMME 43.147 100,0 

*) Anmerkung: Der Personenkreis der begünstigten Personen 
setzt sich zusammen aus den begünstigten Behinderten 
und den nichtbehinderten Inhabern von Arntsbescheinigun­
gen und Opferausweisen. 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)650 von 809

www.parlament.gv.at



- 646 -

In der Altersschichtung überwiegt weiterhin die Gruppe der 

40 bis 49-jährigen Behinderten. Es zeichnet sich weiterhin 

elne kontinuierliche Entwicklung hinsichtl i ch einer Um­

gruppierung auf jüngere Altersgruppen ab. 

Auf teilung der erfaßten begünstigten Behinderten 

nach der Höhe des Grades der Behinderung 

zum Stichtag 31. Dezember 1989 

Grad der Behinderung Anzahl 

30 v.H. 649 

40 v.H. 391 

50 v.H. 15.554 

60 v.H. 8.816 

70 v.H. 7.634 

80 v.H. 5.360 

90 v.H. 1. 342 

100 v.H. 3.277 

Insgesamt 43.023 
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BffiÜNSTIGrE 
BEHINDERTE 

bei ein-
stichtag stellungs-
der Be- pflichtigen 
schäf- Dienstge-
tigung bern be-

~ 1.0ktober Anzahl in % schäftigt 
~ 

1980 45.632 100 29.002 

1988 41.550 100 23.223 

1989 43.087 100 25.023 

Beschäftigungsstatistik der begünstigten Behinderten 
(stichtag der Beschäftigung jeweils 1. Oktober) 

BESCHÄFTIGrE BffiÜNSTIGrE SONSTIGE NICHT BESCHÄFTIGrE 
BEHINDERTE BEGÜNSTIGrE BEHINDERTE 

bei nicht selbstän- Bezug von Ar- Sonstige 
einstell ungs- dig Erwerbs- beitslosen- zum Stich-
pflichtigen tätige geld,Notstands- tag nicht 
Dienstge- hilfe, Karenz- beschäftigte 

davon bern be- davon davon geld od.Pen- davon begünstigte 
in % schäftigt in % in % sionsanwärter in % Behinderte 

63,6 3.626 7,9 3.354 7,4 1.506 3,3 8.144 

55,9 4.693 11,3 3.039 7,3 2.537 6,1 8.058 

58,0 4.073 9,5 2.361 5,5 2.786 6,5 8.844 

davon 
in % 

17,8 

19,4 

20,5 
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GEBARUNG DES AUSGLEICHSTAXFONDS 
(Gewinn- und Verlustrechnung) 

in Mill.S 

Auf wen dun gen 

Leistun- Sonstige 
gen an Leistungen 
gesch. nach dem Lei- Sonsti-
Werkstät- IEinstG stun- ge Auf-

Subven- ten gem. (einschi. gen wendun-
tionen §11 Leistungen nach gen 

IEinstG an Lehr- dem 1) 
Jahr werkstätten) OFG 

1980 40,302 16,375 35,663 8,258 25,540 

1981 42,891 68,806 40,674 6,578 2,119 

1988 48,927 71,287 185,731 10,347 77,708 

1989 51,556 97,472 201,789 10,860 11,355 

1) incl. Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen 
2) Höhe der mtl. Ausgleichstaxen ab 1.1.1979 S 600,-, 

ab 1.1.1981 S 660,-, ab 1.1.1982 S 690,-, ab 1.1.1983 
S 720,-, ab 1.1.1984 S 740,-, ab 1.1.1985 S 760,-, ab 
1.1.1986 S 1.500,-. 

3) incl. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen 

Rein- vorge-
gewinn schriebe-

Insge- ne Aus-
samt gleichs-

taxen 
2) 

8,811 134,949 114,126 

161,068 128,533 

43,529 437,764 417,741 

116,324 489,358 449,117 

E r t r ä 9 e 

Kapital 
Zinsen Rein- Sonstige Insge- am 

ver- Erträge samt Jahres-
lust 3) ende 

13,984 6,839 134,949 234,185 

18,862 4,928 8,745 161,068 229, 257 

8,818 11,204 437,763 357,262 

14,924 25,318 489,358 473,586 
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AUFGLIEDERUNG DER FÖRDERUNGSAUSGABEN 
DES AUSGLEICHSTAXFONDS LAUT BILANZ IN MILL.S 

(GESAMTES BUNDESGEBIET) 

J a h r 

1. Subventionen <ohne überweisungen gem.§6(5)OFGl 
2. Prämien an Dienstgeber (Behindertenbeschäftig.) 
3. Aufwand für Werkaufträge (§ 5 IEinstG) 
4. Technische Arbeitshilfen 
5. Zuschüsse zur Arbeitsplatzausstattung 

und Behindertentelefonanlagen 
6. Lohnzuschüsse an Dienstgeber 
7. Förderungen gern. § 6 IEinstG 
8. Fahrtkostenzuschüsse für Rollstuhlfahrer 
9. PKW-Zuschüsse 

10. Hör-, orth-,proth- u.sonst. Behelfe 
11. Studien-, Schüler- u.Lehrlingsbeihilfen 

~ 12. Sonstige Fürsorgeleistungen 
~ 13. Aushilfen und studienbeihilfen OFG 

14. Aufwand für Geschützte Werkstätten, 
Lehrwerkstätten u.sonstige Zentren (SUMME) 
a) Errichtungskosten 
b) Arbeitsplatzausstattung 
c) Investitionen für Einrichtung 
d) Lohnzuschüsse 
e) jährliche ordentliche Abgangsdeckung 
f) Aufwand für Abfertigungen 
g) sonstige Ausgaben 
h) Betriebsmittel 

SUMME Förderungsausgaben 

*) Summe aus Ziffer 8 und 9 

198 8 

42,374 
77,B72 
24,147 

2,492 

0,815 
45,776 

4,315 
6,574 
8,344 
1,182 
6,175 
8,035 

10,347 

(71,287> 
11,600 

3,058 

49,049 
1,568 
0,212 
5,800 

309,735 

198 9 

44,867 
83,598 
28,006 

2,793 

0,570 
49,641 

4,778 

14,775 * ) 
3,552 
5,649 
9,421 

10,860 

(97,469) 
44,145 

3,722 

48,312 
0,366 
0,924 

355,979 
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\D 

Statistik betreffend Betreuungs- und Förderungsmaßnahmen 
Bewilligte Einzelförderungsmaßnahmen 

awilligte ~ 

Ein z elf ö r der u n gen (S}ntol) 

Zahl <Er lufv.arrl 
1::&tillig- lt.sta­
tH1 Fälle tistik 
(~) 

r::arl€h:n Zllr' ~ (lE) 
Li:s:h.ß Zllr' ~ (ZE) 

Summe 

67 
58 

125 

'IB::fn:is:::te Arl::eitS1i.lfen (AB) 103 
'IB::fn:is:::te Arl:citS1:i.lfen mit Ei~t OE) 8 
'IB::fn:is:::te Arl:citS1:i.lfen für Bl..irl:e u.~ (m) 76 
Blird:ntelef~ u.-urt:a.ksta1 (3\) 10 

MiJl.S 

16,759 
2,885 

19,644 

1,225 
0,1l0 
1,%0 
0,203 

1988 
1) 

davon 
an D:i.ers\::g:!Er für JLg:nilidE 
Anzahl aIfi..arrl Anzahl lufv.arrl 
d.n:;. lt.stat. lt.stat. 

4 
1 
2 
8 

MiJl.S MiJl.S 

0,093 
o,em 
0,078 
0,203 

1 
1 
1 

o,cm 
0, ()(X) 
0,022 

Zahl <Er A.Ifi..ard 
l::svillig- lt.sta­
tH1 Fälle tist:.ik 
(~) 

74 
49 

123 

103 
7 

91 
10 

MiJl.S 

20,l93 
2,645 

22,843 

1,008 
0,289 
1,971 
0,1l8 

1989 
1) 

davon 
an D:i.ers\::g:!Er für JtJ:prllidE 
Anzahl lufv.arrl Anzahl l>ufw3rrl 
d.n:;. lt.stat. lt.stat. 

7 
1 

5 

MiJl.S Mill.S 

0,174 
0,093 

0,1l8 

1 

2 

0, ()(X) 

0,009 

Summe 197 3,4~ 15 0,382 3 0,035 211 3,466 13 0,385 3 0,015 

Li:s:h.ß Zllr' 9::±Bffi.n:3 \Ol Arl:cib:plätzen 
(~)(ID) 

Arl::eib:platza FStat:h.rJ:3 (D:i.ers\::g:!Er) (lIP) 

Arl::eib:platza sc;t-.at:h.rJ:3 ~tte (AL) 

Arl::eib:plat:za.s":>tatt:l g:s::h.Ut:e ~ (ß\l) 

Summe 

9 
9 

18 

Idn(a.S:rilcinJ3)~ (D:i.ers\::g:!Er (ID) 1.867 
Idn(a.S:rilcinJ3)~ (~) (IW) 

Summe 1.867 

0,467 
0,238 

0,705 

7 0,467 
9 0,238 

16 0,705 

46,079 1.290 46,079 

46,079 1. 290 46,079 

22 

22 

0,213 

3 
II 

14 

2.059 

0,099 3 
0,275 10 

0,374 13 

0,099 
0,Z75 

0,374 

50,826 1.397 50,826 29 0,426 

0,213 _2.059 . __ 5{1826_ 1.397 _ 50,826 ____ ~ __ 9,426 

1) ~9= Al:J...e:i.ch.r ~ dö>r Bilanz ci=s lfiF infol~ ~ im ZUra:::trtrg:;:tra.rn 
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B:willigte ~n:bra1- Fbt1:.!:Et:zJ.1"IJ: 

Ein z elf Ö r der u n gen (S}ri:ol) 

~ für Arl:e:i.ba.Ifn3hre (?A) 

9:hll~(9<) 

Summe 
M:bilit.ät!=trilfe (Arb.Pl.) (m) 

M:bilit.futri.lfm (Iriv .IEreich) (~) 
~ 21l ~ (lli,m,W) 
~ für Ibllst:lhlf.ahrer (FR) 

lahl cEr lufw:Irrl 
bewillig- lt.Sta­
t:a1 fälle bst.ik 
(J:em::ra1) 

M[ll.S 
40 0,173 
58 0,558 

~ 
107 
28 

494 
1.450 

0,731 
0,703 
0,505 
9,%8 
6,841 

1988 
1) 

davon 
an D:i.a1stg:iEr für Jl.J:]:n:liide 
Anzahl lufw:Irrl Anzahl AIfwm:l 
d.D3. lt.stat:. lt.stat. 

M[ll.S M[ll.S 
3 0,005 

4 0,292 1 0,064 

lahl cEr lllfw3rrl 
l::aY:illig- lt.Sta­
t:a1 fälle bst.ik 
( Fers:::re1) 

M[ll.s 
48 0,349 
43 0,522 

4 0,292 4 0,CX>9 . _ _ ._~ ___ ~8]1 
5 
3 

12 
50 

0,016 102 0,636 
0,045 28 0,335 
0,388 468 9,567 
0,239 1.486 7,223 

Summ e 2.079 18,017 70 0,688 2.084 17,761 
tJ) Orth.url p:d:h. B:hilie (CE) 175 0,631 6 0,000 185 0, m 
\D Blird:rl::Eh:ile (EF) 20 0,229 3 0,041 25 0,294 

Bl:ird:rlEtelfe mit Eig:nturs\.orb:h:Ut (AE) 2 0,193 3 0,167 
B:hilie f.~ (ffi) 233 0,631 3 0,005 m 2,035 
B:hilie f.~cj:e m.Ei~t (ffi) 184 2,010 1 0,016 94 1,4~ 
Hilfen für ~ (EL) 1 0,005 1 0,005 4 0,024 

1989 
1) 

davon 
an D:i.a1stg:iEr für Ju::}:rrllide 
Anzahl lufw:Irrl Anzahl Alfw:Hrl 
d.D3. It.stat. lt.stat. 

M[ll.S M[ll.S 
2 O,m> 

5 0,361 2 0,026 

5 0,361 4 0,032 
4 0,012 
4 0,093 

10 0,188 
55 0,295 

73 0,588 
--- - -4 --. 0,016 

5 0,037 
1 0,<XiQ 
8 0,039 
1 0,017 

1 0,005 

S um me 615 3,699 1 0,005 13 0,142 688 4,740 1 0,005 19 0,169 
0,015 ?J.B:::hß z.9:tBffi.1"IJ ~.W:truarres(ZW) 47 2,499 53 2,756 ._.--- 1 

~(W) 1 0,048 
S::rEtig: ~ (~ei.stl.rg:n IEi.n3t:G-SZ) 894 2,848 12 0,053 1.011. 3,519 
S::rEtig: ~ (~) 235 0,610 m 0,705 

Summe 
st:u:liEn- U.9:h.ilerl:eilriffl IEi.nstG (93) 

st:u:liEn- u.s:ti.ilerl:Eih:il.fEn (~) 
LEhr~ IEi.nstG (IB) 
LEhrlirgr:teihilfa1 (~) . 

1.177 
29 

274 
31 

181 

6,005 
0,532 
3,222 
0,413 
2,007 

12 0,053 1.291 6,~ 
._ ... _.~ 0,414 40 0,768 

274 3,222 233 2,474 
18 0,236 45 0,560 

181 2,007 174 1,847 

19 

20 
24 

233 
24 

174 

S um m e 515 6,174 4% 5,879 492 5,649 492 

~ Einzelfc::>nEnrg:n 6.691 104,552 1.326 47,463 620 7,079 7.053 113,510 1.429 51,951, 640 

1) ~g: Aho.eidu'g ~ cEr Bilanz d:s roF infolg: Arw~is.rg:n im liu:a:tnrg:;zeitra.m 

0,112 

0,127 
0,442 
2,474 
0,291 
1,847 

~,64~ 

7,m> 
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I..e:i.sb..nJ=n an Di.a-ßtg:ter 

1988 1989 

Zahl CEr AIfwmj *) davon Zahl CEr AIfwmj *) davon 
Diffi:,t- It.sta- für .Jt.g:nlli.de Dimst- It.sta- für Jt.g:rrll.rle 
g:ter tist.ik Zahl CEr AIfwmj g:ter tist.ik Zahl CEr A.lfi..arrl 

Diffst:g:ter It.stat. Di.a-ßtg:ter It.stat. 
Mill.s Mill.S Mill.S Mill.S 

E:inz.elfcird=n (S'fltIDl) 1.326 47,463 22 0,213 1.429 51,951 30 0,452 

PräniEn an e:irstell~idti9=' 
Di.a-ßtg:ter (ID+-fL) 1.805 46,1~ 126 2,483 1.932 48,411 138 2,680 

PräniEn an ni.d1t e:irstelh..l'-g:{:ilidtig:! 
D.ia-st:g:ter (IDtNL) 2.464 31,037 83 1,210 2.764 34,276 1()) 1,404 

PräniEn für ~ an e:irstellLllJ'3'"" 
~ Fflichti~ Di.a-ßtg:ter (W) 668 18,178 751 23,568 
1.0 

I PräniEn für t~ an ni.d1t e:iIr 
stell~idtig:! Di.a-ßtg:ter (VoN) 368 4,753 403 4,911 

~ 6.631 147,621 231 3,~ 7.279 163,1l7 274 4,536 

*) grirgfi.gig:! ~ g:g:rii:er CEr Bilanz cEs roF infolg:! ~ im ~t.raTn 
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Ausgleichstaxfonds 
x) 

Bundesland 
in 

Mill.S % 

wien 3,892 37,6 

Niederösterreich 
(GW St.Pölten) 5,114 48,2 

M (GW Wr.Neustadt) 0,967 62,0 l/) 

\D 

Burgenland 2,442 61,3 

Oberösterreich 3,026 38,7 

Salzburg 5,886 49,8 

Steiennark 8,624 38,1 

Kärnten 8,681 47,2 

Tirol 4,242 38,8 

Vorarlberg 

GESAMI'SlM1E 42,874 43,7 

x) ohne Dar lehen 

Geschützte Werkstätten 
Subventions leistungen nach Bundesländern 

Jahr 1 9 8 8 
Arbeitsmarktver- Land Insgesamt 

waltung 

1.n in in 
Mill.S % Mill.S % Mill.S % 

1,274 12,3 5,176 50,1 10,342 100 

2,911 27,5 2,581 24,3 10,606 100 
0,520 33,3 0,073 4,7 1,560 

0,498 12,5 1,042 26,2 3,982 100 

0,917 11,7 3,883 49,6 7,826 100 

0,592 5,0 5,346 45,2 11,829 100 

7,393 32,7 6,611 29,2 22,628 100 

0,013 0,1 9,710 52,7 18,404 100 

3,774 34,5 2,918 26,7 10,934 100 

17,892 18,2 37,340 38,1 98,106 100 

f)urchschnittl. f)urchschnlttl. 
Beschäftigten Subventi ons-
zahl leistungel'! 
Gesamt davon pro Beh. 

Behinderte u. M:>nat 

97 79 10.909 

116 92 9.607 
15 11 11.824 

48 38 8.733 

73 63 15.166 

116 103 9.566 

201 152 12.406 

182 152 10.090 

79 70 13.016 

927 760 10.757 
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Beschäftigungspflicht und Ausgleichstaxfonds 

Das Behinderteneinstellungsgesetz verpflichtet jene 

Dienstgeber , die 25 oder mehr Dienstne,hmer beschäftigen, 

auf je 25 Dienstnehmer mindestens einen nach dem Behinder­

teneinstellungsgesetz begünstigten Behinderten zu beschäf­

tigen (§ 1 Abs. 1). 

Kommt ein Dienstgeber diesem gesetzlichen Auftrag nicht 

oder nicht voll ständig nach, so hat er für jeden nicht 

besetzten pf 1 ichtplatz die Ausgleichstaxe zu entrichten. 

Diese wird jährlich im nachhinein von den Landesinvali­

denämtern vorgeschrieben (§ 9 Abs. 1). Die Ausgleichstaxe 

betrug im Jahre 1988 monatlich S 1.530. 

Im Jahre 1988 waren 12.651 Dienstgeber einstellungspflich­

tig. Im Statistikmonat August 1988 waren bei den der Ein­

stellungspflicht unterliegenden Dienstgebern (ohne Ge­

bietskörperschaften) etwas mehr als 1,3 Millionen Dienst­

nehmer beschäftigt. Davon gehörten 15.230 dem Personen­

kreis der begünstigten Behinderten an. 1.244 begünstigte 

Behinderte waren 55 Jahre oder älter und 177 jünger als 19 

Jahre. 53 Personen waren Inhaber von Opferausweisen oder 

Amtsbescheinigungen nach dem Opferfürsorgegesetz. 

Von den errechneten 40.349 Pflichtstellen waren im 

Statistikmonat August 1988 19.598 nicht besetzt. 

Für den Bund und die Länder liegen lediglich Daten aus dem 

Jahre 1987 vor. Beim Bund waren von 6.845 Pflichtstellen 

1.876 nicht besetzt. Eine Gesamtbetrachtung der Länder -

von denen im Jahre 1987 keines seiner Beschäftigungs­

pflicht zur Gänze nachgekommen ist - ergibt eine Pflicht­

zahl von 5.193, wovon 1.678 offen blieben. 
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Hinsichtl ich einzelner ausgewählter Gemeinden (alle Lan­

deshauptstädte sowie einige sonstige Großgemeinden ) kann 

keine einhei tl iche Aussage getroffen werden. Während im 

Jahre 1988 einige Städte (insbesondere Linz, aber auch 

Graz, Eisenstadt und Villaeh) ihre Einstellungspflicht zum 

Teil beträchtlich übererfüllen - in Linz waren beispiels­

weise bei einer Pflichtzahl von 139 insgesamt 200 begün­

stigte Behinderte beschäftigt verzeichnen etwa 

Innsbruck, Sal zburg, st. Pöl ten, Bregenz, Wr. Neustadt, 

Dornbirn und Klagenfurt einen größeren Anteil unbesetzter 

Pflichtstellen (in Innsbruck waren von 68 Pfl ichtstellen 

42 offen). Die Stadt Wels kam im Berichtsjahr der Besc häf­

tigungspflicht beinahe zur Gänze nach. 

Entsprechend der Zahl der nicht besetzten Pf lichtstellen 

wurden den österreichischen Dienstgebern im Jahre 1989 für 

das Kalenderjahr 1988 Ausgleichstaxen im Betrage von vor­

läufig rund 359,8 Mil!. S von den Landesinvalidenämtern 

vorgeschrieben. 

Die eingehenden Ausgl eichstaxen fließen dem mit eigener 

Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Ausgleichstaxfonds zu, 

der vom Bundesminister für Arbeit und Soziales verwal tet 

wird. 

Nicht einstellungspflichtige Dienstgeber erhalten für 

jeden beschäftigten begünstigten Behinderten und einstel­

l ungspf 1 ichtige Dienstgeber für jeden über die Pf licht­

zahl hinaus beschäftigten begünstigten Behinderten ei ne 

Prämie in Höhe von 75 v.H. der jeweils festgesetzten 

Ausgleichstaxe. Diese Prämie betrug im Jahre 1988 monat­

lich 1.148 S. Ferner erhalten Dienstgeber für jeden be-

schäftigten, 

derten eine 

in Ausbildung stehenden begünstigten Behin­

Prämie in voller Höhe der Ausgleichstaxe. 
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Weiters wurden an rund 1.160 Dienstgeber, die Arbeitsauf­

träg e an Einrichtunge n e rt e ilen, i n denen überwiegend 

Schwerbehinderte beschäftigt sind, Prä mien in der Höhe 

von etwa 28,3 Mill. S gewährt. An rund 4.700 Dienstgeber 

wurden Prämien in d e r Höhe von ca. 82,6 Mill.S gezahl t . 

Diese Prämien gebührten j e nen Di e nstgebern, die Schwerbe­

hinderte über die bestehe nde Einstellungsverpflichtung 

hinaus einge stell t haben; f e rn e r Dienstgebern , . die ohne 

einstellungspflichtig zu sein, Behinderte beschäftigen. 

Bei der Prämienzahlung von insge samt 82,6 Mil]. S s i nd 

auch di e Präm i en für di e Beschä ft i gung von 1n Ausbildung 

stehenden jugendlichen Behinderte n e ntha lten. 

Im Jahre 1989 wurde wie 1n den vergangenen Jahren jener 

Betrag aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds übernommen, 

den Kriegsbeschädigte bei einer Minderung der Erwerbs­

fähigkei t von 70 v. H. für die Inanspruchnahme der Fahr­

preisermäßigung auf den äste rreichischen Bundesbahnen zu 

zahlen hatten. Der Beitrag des Ausgleichstaxfonds betrug 

pro Fall 50 S. Der Gesamtaufwand belief sich bei 9.453 

Fällen auf rund 0,5 Mill.S. 

Für die Errichtung, den Ausbau und die maschinelle Aus­

stattung sowie den laufenden Betrieb der geschützten 

Werkstätten in Wien (Tannhäuserplatz), i n st. Pölten, in 

I Wr. Neustadt, in Stadtschlaining im Burgenland , in Graz 

und in Kapfenberg/Di e mlach, in Klagenfurt (FischJstraße 

und Gutenbergstraße) , in Mittewald bei Villach \llld 1.n 

Wolfsberg im Lavanttal, in Sal z burg und in Vomp in Tirol 

wurden im Jahre 1989 vom Allsgl e ichstaxfonds in Form von 

Subventionen und z i nse nlosen Darlehen insgesamt rund 78,9 

Mill. Seingesetzt. 
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Für Zwecke der Erholungsfürsorge, sonstige Fürsorgernaßnah­

men und auch für maschinelle Ausstattungen wurden aus 

Mitteln des Ausgleichstaxfonds insgesamt rund 44 Mill.S an 

die Kriegsopferverbände österreichs und andere Behin­

dertenorganisationen gewährt. 

Die durch die Novelle zum 1. Jänner 1979 in das Behinder­

teneinstellungsgesetz aufge nommene Bestimmung des § 14a 

sieht die Ausstell ung eines Lichtbildausweises an begün­

stigte Behinderte vor. Die näheren Bestimmungen für den 

Vollzug enthält die Verordnung des Bundesministers für 

Arbeit und Soziales vom 3. Juli 1980, BGBl.Nr. 332. Das 

Interesse an der Ausstellung solcher Ausweise ist vor 

allem bei den Zivilinvaliden sehr groß. Bis 31.0e zember 

1989 wurden 23.187 Ausweise ausgestellt. 
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co 
lI'l 
\.0 

VOR-
SCHREI-
BUNGS-
PERIODE 

1980 1) 

1988 

BEinstG-Statistik für die jeweilige Vorschreibungsperiode (Statistikmonat:August) 
Dienstnehmer für die Pflichtzahl bzw. Prämien; 

gesamtes Bundesgebiet 

EINSTELL~- GESAMIDIENST- AUF DIE PE1..ICIITZAHL ANRECHENBi\RE ERRECHN. BESE:rZTE 
PE1..ICIITIGE NEHMER BEHINDERTE PFLICHT- PFLICHT-

DIENSTGEBER anre- ein- LOppel- Inva- STEu..EN STEu..EN 
chenb. fache anrech- lide (PFLICHT-
Dienst- Anrech- nung Dienst- ZAHL) 
nehmer nung geber 
gesamt 

Verände- Verände-
Zahl rung in % Zahl rung in % Zahl Zahl Zahl Zahl Zahl Zahl 

11.686 -0,9 1,428.208 -0,4 20.253 11.186 9.067 167 37.658 29.487 

11.428 +4,2 1,311.715 +1,6 15.230 12.412 2.818 128 34.984 18.176 

1) einschließlich OFG 

OFFENE ABGEDECKTE 
PFLICHT- PFLICHT-
STELLEN STEu..EN 

Zahl in % 

16.259 78,3 

20.791 52,0 
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Förderungen von Organisationen der 

freien Wohlf~brtspflege 

Die Organisationen der freien Wohlfahrtspflege erbringen 

auf dem Gebiete der allgemeinen Sozialhilfe und der Behin­

dertenhilfe äußerst wertvolle, viel sei tige, umfangreiche 

und meist die öffentliche Hand wesentlich entlastende 

Leistungen. Ihre verdienstvolle Tätigkeit stellt e ine 

unentbehrliche Ergänzung der Fürsorgeeinrichtungen des 

Bundes, der Länder und der Gemeinden dar. Die Organisatio­

nen der freien Wohlfahrtspflege erhielten im Jahre 1989 

Zuschüsse in Form von Subventionen im Gesamtbetrag von 

14,1 Mill. S. 

Im Rahmen dieser Förderungsmaßnahmen wurden insbesondere 

jene Pensionistenorganisationen in erheblichem Ausmaße 

subventioniert, d i e sich in steigendem Umfang der verbes­

serten Betreuung älterer Menschen widmen, wobei ihre 

Hauptaktivitäten der Bekämpfung der Einsamkeit alter 

Menschen dienen. 
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Angelegenheiten der allgemeinen Sozialhilfe 

und der Behindertenhilfe - Nationalfonds 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales war um eine 

Harmonisierung der oft stark voneinander abweichenden lan­

desgesetzlichen Regelungen über Sozialhilfe bemüht. 

Darüber hinaus wirkte es im Rahmen der Arbeitsgemein­

schaft für Sozialhilfe und Jugendwohlfahrtspflege bei der 

Prüfung und Lösung wichtiger Fragenkomplexe mit und war 

auch in zahlreichen Fällen bei der Rückführung hilfsbe­

dürftiger österreicher aus dem Ausland und bei der über­

nahme in die heimatliche Fürsorge eingeschaltet. 

Auf dem Gebiet der Behindertenhilfe bemüht sich das Bun­

desministerium für Arbeit und Soziales um eine Koordinie-

rung der Maßnahmen 

Rehabilitationsträger 

des Bundes, der 

und leistete 

Länder und anderer 

den Selbsthilfeein-

richtungen der Behinderten wertvolle Unterstützung. 

Aus Mitteln des Nationalfonds wurden im Jahre 1989 Zuwen­

dungen in Höhe von 6,1 Mi 11. S gewährt. Im Rahmen des 

Nationalfonds zur besonderen Hilfe für Behinderte wurden 

auch zahlreichen dauernd stark gehbehinderten Menschen 

jene Mehr leistung abgegolten, die ihnen durch die Erhö­

hung der Umsatzsteuer von 20 % auf 32 % bei der Lieferung 

von Kraftfahrzeugen entstanden sind. Die dafür aufgewen­

deten Mittel betrugen im Jahre 1989 26,7 Mill. Sund 

wurden zur Gänze vom Bund ersetzt. 
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Bundesbehindertengesetz 

Die Rechtslage im Bereich des Behindertenwesens ist sehr 

zersplittert und unübersichtlich. Mit dem Bundesgesetz 

über die Beratung, Betreuung und besondere Hilfe für 

behinderte Menschen (Bundesbehindertengesetz BBG) sol I 

daher ein erster Schritt gesetzt werden, die behinderten­

rechtlichen Regelungen auf Bundesebene in einem Gesetz 

zusammenzufassen. 

Das Bundesbehindertengesetz en thäl t 1m wesentl ichen fol­

gende Regelungen: 

- Bestimmungen über die Koordinierung der Rehabilitations­

leistungen sollen die bestehende Praxis gesetzlich 

verankern und für den staatsbürger zugänglich machen; 

- der beim Bundesministerium für Arbeit und 

eingerichtete Invalidenfürsorgebeirat soll 

Soziales 

zu einem 

umfassenden Bundesbehindertenbeirat ausgebaut werden; 

- der sozial-Service des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales und die Zentrale Hilfsmittelberatungsstelle 

sollen gesetzlich verankert und bei allen Landesinvali­

denämtern gleichartige ServicesteIlen geschaffen werden; 

- ein einheit I i c her Behindertenpaß auf Bundesebene soll 

eingeführt werden, dessen Gel tung durch entsprechende 

Vereinbarungen mit den Ländern auf alle behinderten 

Menschen in österreich ausgedehnt werden kann; 

- die Fahrpreisermäßigungen, die bestimmten Gruppen behin­

derter Menschen eingeräumt werden, sollen gesetzlich 

verankert werden; 
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- die besondere Hilfe für behinderte Menschen aus dem 

"Nationalfonds" sowie der Rückersatz der erhöhten Um­

satzsteuer bei Ankauf eines Kraftfahrzeuges, die bisher 

im Nationalfondsgesetz e nthalten waren, sollen in das 

Bundesbehindertengesetz übernommen werden. 

Der Gesetzesentwurf wurde a lIen für eine Begutachtung in 

Frage kommenden Stellen übermittelt. Aufgrund der einge­

langten Stellungnahmen wurde der Entwurf in einer Reihe 

von Punkten überarbeitet. Der Entwurf wurde in der Folge 

nochmal s mit dem Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, dem 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträ­

ger, Vertretern der Länder und der Interessenvertretungen 

sowie mit den beteiligten Bundesministerien diskutiert. 

Nach Abschluß dieser Verhandlungen wurde der Gesetzesent­

wurf im April 1990 als Regierungsvorlage im Nationalrat 

eingebracht. Am 17. Mai 1990 wurde das Bundesbehinderten­

gesetz vom Nationalrat beschlossen und trat am 1. Jul i 

1990 in Kraft. 
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Fahrpreisermäßigung für Behinderte 

In Entsprechung der Entschl ießung des Nationalrates vom 

27. September 1988 wurde ab 1. Jänner 1989 neben Schwer­

kriegsbeschädigten und Zivilblinden Personen, für die eine 

erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird, sowie Beziehern 

eines Pflegegeldes oder eines Hilflosenzuschusses eine 

Fahrpreisermäßigung auf den Eisenbahnlinien der öster­

reichischen Bundesbahnen eingeräumt. 

Ab 1. Jänner 1990 können auch Bezieher von Versehrtenren­

ten nach einer Minderung der Erwerbstätigkeit von minde­

stens 70 v.H., Versorgungsberechtigte nach dem Heeresver­

sorgungsgesetz ab einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 

70 v.H. und begünstigte Behinderte im Sinne des Behinder­

teneinstellungsgesetzes ab einem Grad der Behinderung von 

70 v. H. diese Fahrpreisermäßigung in Anspruch nehmen. 

Damit konnte der seit Jahren erhobenen Forderung der 

Zivil behinderten, ihnen die gleiche Fahrpreisermäßigung 

wie den Schwerkriegsbeschädigten einzuräumen, größtenteils 

Rechnung getragen werden. 
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Vereinheitlichung des Begriffes "Behinderung" 

Der Nationalrat hat am 27. September 1988 die Bundesregie­

rung in einer Entschließung ersucht, die Definitionen der 

Begriffe "Behinderung" und "Behinderter" einer umfassenden 

Prüfung zu unterziehen, aufeinander abzustimmen und zu 

vereinheitlichen, wenn die Unterschiede einer sachlichen 

Begründung entbehren. 

Das österreichische Komitee für Sozialarbeit veranstaltete 

im Auftrag des Bundesministers für Arbeit und Soziales am 

11. und 12. Oktober 1988 ein Symposium zur Begriffsbestim­

mung "Behinderung" und "Behinderter Mensch" . Eingeladen 

waren 33 Experten aus verschiedenen öffentlichen und 

privaten Einrichtungen. In den fünf Sitzungen der Ar­

beitskreise (Behindertenbegriffe und gesetzliche Aspekte; 

Behindertenbegriffe und ökonomische Aspekte; Behinderten­

begriffe und gesellschaftliche Aspekte) wurden die im 

deutschen Sprachraum bereits verwendeten Definitionen, 

die ln einer Arbeitsunterlage zusammengestellt waren, 

überprüft und diskutiert. Die Ergebnisse dieser Arbeiten 

sind in einem Tagungsbericht zusammengestellt worden und 

werden derzeit ausgewertet. 
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Internationale Angelegenheiten 

Durch die Teilnahme österreichs an den Aktivitäten des 

Ausschusses für Rehabilitation und Eingliederung Behin­

derter im Rahmen des Europarates (Teilabkommen) hatte das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales wichtige Tätig­

keiten durchzuführen, die der schrit.t.weisen Harmonisie­

rung der einschlägigen Gesetzgebung und Verwaltung in den 

betei 1 igten Staaten dienen und den internationalen Er­

fahrungsaustausch fördern. 

Dem Bundesministerium für Arbeit und Sozia 1 es oblag auch 

der Verbindungsdienst zum UN-Zentrum für soziale Entwick­

lung lJnd humanitäre Angelegenheiten. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales förderte und 

unter stützte das Europäische Zentrum für Ausbi ldung und 

Forschung auf dem Gebiet der sozialen Wohlfahrt, das seine 

Tätigkeit auf ganz Europa erstreckt. Das gemeinsam mit den 

Vereinten Nationen in Wien errichtete Institut führte im 

Jahre 1989 zahlreiche internationale Projekte durc h und 

organ isierte mehrere Seminare und St.udiengruppen 1m 1n-

und Ausland. Gefördert wurde auch der Internationale Rat 

für soziale Wohlfahrt, der 1978 als international non-

governmental organisation sein Hauptquartier von New York 

nach Wien verlegt. hatte. 

österreichischen Fachkräften wurde durch die Verleihung 

von Stipendien des Europarates bzw. nach dem Austausch­

programm für Studienbesuche der Vereinten Nationen die 

Möglichkeit zu Studien auf dem Gebiete der Sozialarbeit im 

Ausland gegeben. Das Bundesministerium für Arbeit und 

Sozia l.es war mit der Durchführung der Vorarbeiten sowie 

mit der Betreuung ausländischer Stipendiaten der Verein-
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ten Nationen und des Europarates bei ihrem Studienaufent­

halt in österreich befaßt. 
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ALLGEMEINE SOZIALPOLITIK UND ARBEITSRECHT 

Legistische Maßnahmen 

Betrieb s pen si onsge s etz 

Am 1.7.1990 treten Betriebspensionsgesetz (BPG), BGB1. 

Nr. 282/1990, und Pensionskassengesetz (PKG), BGB1. 

Nr. 281/1990, in Kraft. Die beiden Gesetzesentwürfe wurden 

als Initiativanträge im Parlament eingebracht und am 

17. Mai 1990 vom Nationalrat verabschiedet. 

Während durch das PKG die gesetzlichen Voraussetzungen für 

Errichtung, Betrieb und überwachung der neuzugründenden 

Pensionskassen geschaffen wurden, bezweckt das BPG die 

arbeitsrechtliche Ab s icherung der betrieblichen Pensionszu­

sagen. Das BPG erfaßt jedoch nicht nur Leistungszusagen, 

die durch Pensionskassen zu erfüllen sind, sondern auch 

direkte Leistungszusagen und Zusagen zur Altersvorsorge 

durch Abschluß von Versicherungsverträgen zu Gunsten von 

Arbeitnehmern und ihren Hinterbliebenen. 

Durch das BPG soll der Arbeitnehmer bei Ausscheiden aus dem 

Unternehmen (Arbeitgeberwechsel) vor dem Verlust dieser 

Versorgung s zusagen geschützt CUnverfallbarkeit) und die 

Widerrufsmögl ichkeiten des Arbeitgebers wesentl ich einge­

schränkt werden. 

Vo raussetzung für einen Pensi onskassenvertrag zwischen 

Arbeitgeber und Pensionskasse ist der Abschl uß einer Be ­

triebsvereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer­

schaft. Ist kein Betriebsrat vorhanden, kann ein Beitritt 
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ersatzweise auch durch eine der Betriebsvereinbarung in­

haltl ich nachzubildende Vereinbarung zwischen Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer erfolgen. Die Betriebsvereinbarung hat das 

Beitrags- und Leistungsrecht ebenso zu regeln, wie Fragen 

der Mitwirkung der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten 

an der Verwaltung der Pensionskasse und die Voraussetzungen 

sowie die Rechtswirkungen der Auflösung des Pensionskassen­

vertrages. Im Leistungsfall , das ist in der Regel das 

Erreichen des Pensionsalters, besteht der Anspruch auf eine 

Versorgungsleistut1g gegenüber der Pensionskasse. 

Bei Arbeitnehmerkündigung, bei Entlassung aus Verschulden 

des Arbeitnehmers oder ungerechtfertigtem vorzeitige n 

Austritt sieht da s BPG den Verlust der Arbeitnehmera n­

sprüche aus der direkten Leistungszusage vor, sofern der 

Arbeitnehmer keine günstigere Vereinbarung mit dem Arbeit­

geber getroffen hat. Im übrigen bleiben dem Arbeitnehme r 

auch bei direkten Leistungszusagen die Ansprüche bei 

Arbeitgeberwechsel gewahrt. Ein Widerruf der Leistungszu ­

sage durch den Arbeitgeber ist nur unter den im Gesetz 

vorgesehenen Voraussetzungen möglich. Die Erfüllung der 

direkten Leistungszusage bleibt zwar eng mit dem wirt­

schaftl ichen Schicksal des Arbeitgebers verbunden, doch 

sind für den Fall der Insolvenz des Arbeitgebers insolvenz ­

rechtliche Begleitmaßnahmen in Form von Abschlagszahlungen 

durch den Insolvenz-Ausfallgeldfonds vorgesehen. 

Wird eine Versorgungszusage in Form des Abschlusses eines 

Versicherungsvertrages zu Gunsten des Arbeitnehmers und 

seiner Hinterbl iebenen gegeben, gelten ähnl iche Grundsätze 

wie für die Pensionskassenregelung. Allerdings ist keine 

Betriebsvereinbarung erforderl ich und es ist keine Unver ­

fallbarkeitsfrist vorgesehen. 
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Geteilter Karenzurlaub 

Die Bemühungen zur Schaffun9 einer gesetzl ichen Grundlage 

für den Karenzurlaub VOn Vätern und damit für die Teilun9 

des Karenzurl aubes zwischen Müttern und Vätern wurden im 

Dezember 1989 mit der parlamentarischen Verabschiedun9 des 

Eltern-Karenzurlaubsgesetzes (EKUG) und den entsprechenden 

Gesetzesänderungen im Mutterschutzgesetz und im Arbeits­

losenversicherun9sgesetz abgeschlossen. Durch eine 

Novellierun9 des Landarbeitsgesetzes wurden Grundsätze für 

den Bereich der Land- und Forstwirtschaft aufgestellt. 

Dieses Gesetzesvorhaben trat am 1.1.1990 in Kraft. 

Nach diesem Gesetz haben Eltern, deren Kinder nach dem 

31.12.1989 geboren sind, die MÖ9lichkeit, den Karenzurlaub 

unter einander aufzuteilen. Voraussetzun9 ist, daß der 

Antritt des Karenzurlaubes dem Arbeitgeber rechtzeiti9 

gemeldet wi r d und die MindesLdauer des Karenzurlaubes drei 

Monate beträ9t. Der Karenzurlaub darf nur einmal geteilt 

werden. Eine darüber hinausgehende Stückelun9 des Karenz ­

urlaubes innerhalb der Zeit vom Ende der Schutzfrist der 

Mutter bis zum Ablauf des 1. Lebensjahres des Kindes ist 

nur mÖ9lich, wenn bei jenem Elternteil, der sich in Karenz­

urlaub befindet, ein Verhinderun9s9rund (z.B. länger 

dauernder Spitalsaufenthalt) eintritt. Im übrigen sind die 

schon bisher für den Karenzurl aub der Mutter gel tenden 

Grundsätze weitgehend auch auf den Karenzurlaub des Vaters 

anwendbar (Kündi9un9sschutz, keine Zustimmun9 des Arbeit­

gebers zum Antritt des Karenzurlaubes erforderlich, ein 

einmal bekanntgebener Karenzurlaub kann aber einseiti9 

nicht mehr geändert werden). 
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Karenzurlaubserweiterungsgesetz 

Das Karenzurlaubserweiterungsgesetz wurde am 27. Juni 1990 

vom National rat beschlossen und tritt mit 1. Jul i 1990 in 

Kraft. Durch Novell ierung des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes, 

des Mutterschutzgesetzes und des Arbeitslosenversicherungs­

gesetzes wurde der zweite Teil des Familienpaketes verwirk-

1 icht. Auch für den Bereich der Land- und Forstwirtschaft 

wurden durch eine Novelle zum Landarbeitsgesetz ent ­

sprechende Grundsätze aufgestellt. Dieses Gesetz gilt für 

Kinder, die nach dem 30.6.1990 geboren werden. 

Nunmehr haben Väter und Mütter d i e Möglichkeit, bis zum 

Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes wahlweise 

Karenzurlaub in Anspruch zu nehmen. Eine Teilung des 

Karenzurlaubes ist nur einmal mögl i ch. Ein Karenzurlaub muß 

mindestens drei Monate umfassen. Während des Karenzurlaubes 

kann der Arbeitnehmer einer geringfügigen Beschäftigung 

nachgehen und weiterhin Karenzurlaubsgeld beziehen, wenn 

das Entgelt für diese geringfügige Beschäftigung unter der 

Geringfügigkeitsgrenze des ASVG 1 iegt (1990 S 2.658,--). 

Väter und Mütter haben während des Karenzurl aubes Kündi­

gungs- und Entlassungsschutz. Bei Teilung besteht der 

Kündigungsschutz im ersten Lebensjahr für beide Eltern bis 

vier Wochen nach dem ersten Geburtstag. Bei Teilung im 

zweiten Lebensjahr des Kindes hat nur jener Elternteil 

Kündigungsschutz, der Karenzurlaub in Anspruch nimmt. Bei 

Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes im zweiten Lebensjahr 

des Kindes kann das Gericht einer Kündigung auch dann 

zustimmen, wenn die Weiterbeschäftigung für den Arbeitgeber 

unzumutbar ist. 

An Stelle eines zweiten Karenzjahres steht es den Eltern 

frei, Teilzeitbeschäftigung in Anspruch zu nehmen. Die 

Teilzeitbeschäftigung ist mit dem Arbeitgeber zu verein­

baren. Wird nur von einem Elternteil Teilzeitbeschäftigung 
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im zweiten Lebensjahr des Kindes in Anspruch genommen, so 

kann dieser Elternteil oder der andere Elternteil für das 

dritte Lebensjahr ebenfalls Teilzeit in Anspruch nehmen. 

Während der Teilzeitbeschäftigung besteht Anspruch auf 

Teilkarenzurlaubsgeld maximal in der halben Höhe des 

Karenzurlaubsgeldes. 

schäftigung ablehnt, 

Wenn der Arbeitgeber die Tei l zeitbe­

so kann der Arbeitnehmer bei Gericht 

auf Einwilligung in eine Teilzeitbeschäftigung einschließ­

lich deren Beginn Dauer, Lage und Ausmaß klagen. Das 

Gericht hat die Klage abzuweisen, wenn der Arbeitgeber die 

Teilzeitbeschäftigung au s sachlichen Gründen verweigert 

hat. Während der Teilzeitbeschäftigung im zweiten bzw. 

dritten Lebensjahr des Kindes besteht der selbe Kündigungs-

und Entlassungsschutz wie im zweiten 

Höchstausmaß der Teilzeitbeschäftigung 

Normalarbeitszeit. 

Karenzjahr. 

beträgt 3/5 

Das 

der 

Wenn jener Elternteil, der Karenzurlaub oder Teilzeitbe­

schäftigung in Anspruch nimmt, bei der Kindesbetreuung aus 

wichtigen Gründen ausfällt, kann der andere Elternteil 

Karenzurlaub in Anspruch nehmen oder Teilzeitbeschäftigung 

für die Dauer der Verhinderung vereinbaren. Dieser Anspruch 

auf Karenzurlaub steht auch dann zu, wenn ein Elternteil 

bereits Karenzurlaub verbraucht, eine vereinbarte Teilzeit­

beschäftigung angetreten oder be endet hat, oder für einen 

späteren Zeitpunkt Karenzurlaub oder Teilzeitbeschäftigung 

angemeldet hat. 

Entsprechend der Verlängerung des Karenzurlaubes auf zwei 

Jahre wird auch die Bezugsdauer des Karenzurlaubsgeldes bis 

zum zweiten Geburtstag des Kindes verlängert. Bei Teilzeit­

beschäftigung im zweiten oder dritten Lebensjahr des Kindes 

vermindert sich das Karenzurlaubsgeld al iquot. Es gebührt 

höchstens in der halben Höhe. 

Durch Novellen 

gestelltengesetz 

zum 

wird 

Angestelltengesetz und zum Gutsan­

vorgesehen, daß der Abfertigungsan-
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spruch eines Arbeitnehmers gewahrt bleibt, wenn er 

spätestens 3 Monate vor Ende 

Austritt erklärt oder während 

des Karenzurlaubs seinen 

einer Teilzeitbeschäftigung 

im Zusammenhang mit der Geburt eines Kindes sein Arbeits­

verhältnis aufkündigt. 

Um bei Inanspruchnahme eines zweijährigen Karenzurlaubes 

eine Verjährung des Urlaubsanspruches zu verhindern, wurde 

durch eine Novelle zum Urlaubsgesetz die Verjährungsfrist 

um jenen Zeitraum verlängert, der den Karenzurlaub im 

ersten Lebensjahr übersteigt. 

Im Rahmen des Karenzurlaubserweiterungsgesetzes wurde auch 

das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz novell iert. Das 

zweite Karenzjahr zählt nunmehr als beitragsfreie Ersatz­

zeit. Anspruch auf Wochengeld haben auch Versicherte, die 

mindestens 13 Wochen bzw. drei Monate beschäftigt waren und 

deren Dienstver'hältnis innerhalb von 32 Wochen vor Beginn 

der Schutzfrist geendet hat. Bei Kündigung durch die 

Dienstnehmerin oder einvernehml icher Auflösung gebührt 

dieser Anspruch nicht. Weiters besteht Anspruch auf Wochen­

geld, wenn eine Dienstnehmerin während der letzten drei 

Jahre zwölf Monate in der Krankenversicherung pfl ichtver­

sichert war. 

Arbeitsruhegesetz 

§ 17 ARG enthielt schon bisher Ausnahmen von der Wochenend­

und Feiertagsruhe für Messen (Fachmessen) und messeähnliche 

Veranstaltungen. Für Publikumsmessen sah das ARG, abgesehen 

von der Antiquitätenmesse, keine Ausnahme vor. 

Im Jahr 1989 wurden 

definition des § 17 

kumsmessen geführt. 

Gespräche über eine Änderung 

Abs. 3 ARG zur Einbeziehung 

Am 27. Juni 1990 hat der 

der Messe­

der Publi­

National rat 

eine entsprechende Novelle zum Arbe1tsruhegesetz 
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beschlossen, die am 1. Juli 1990 in Kraft tritt. Durch 

diese Novelle wird auch die Beschäftigung von Arbeit­

nehmern bei Publ ikumsmessen während der Wochenend- und 

Feiertagsruhe zugelassen, wobei die Beschäftigungsdauer der 

Arbeitnehmer für alle Messen und messeähnlichen Veranstal­

tungen auf die öffnungszeiten der Messen und allfäll ige 

Vor- und Abschlußarbeiten begrenzt wurde. Diese öffnungs­

zeiten sind mit den Messeregelungen im öffnungszeitengesetz 

abgesti~mt, die mit 23.12.1989 in Kraft getreten sind. 

Zur Ermöglichung einer wirksamen Kontrolle der Arbeits­

zeiten der Beschäftigten wird der Arbeitgeber verpflichtet, 

die Anzahl der bei Messen beschäftigten Arbeitnehmer dem 

Arbeitsinspektorat des Betriebsstandortes zu melden. 

Arbeitsruheqesetz-Verordnunq 

Im Jahr 1989 wurde der Ausnahmekatalog der Verordnung gemäß 

§ 12 ARG durch zwei Novellen erweitert. Durch die Verord­

nung vom 20.4.1989, BGBl. Nr. 240/89, wurden die Herstel­

lung von Hochtemperatur-Isol iermaterial (Isolierplatten und 

Formkörper), die Herstellung von hochelastischen medizi­

nischen Handschuhen aus Latex und die Herstellung von 

Printrelais aufgenommen sowie die Ausnahmebestimmung für 

Wechsel stuben aktual isiert. Durch die Verordnung vom 

1.12.1989, BGBl. Nr. 31/90, wurde die Herstellung von 

keramischen Vielschichtbauelementen 

begrenzt bis 31.12.1992) sowie die 

bestimmte Buntmetalle erweitert. 

aufgenommen (zeitlich 

Ausnahmebestimmung für 

Im ersten Halbjahr 1990 wurde diese Verordnung durch zwei 

weitere Novellen geändert. Durch die Verordnung vom 

27.3.1990, BGBl. Nr. 171/1990, wurden Tätigkeiten in 

Reisebüros und Banken im Internationalen Zentrum Wien 

aufgenommen. Durch die Verordnung vom 22.5.1990, BGB1. 
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Nr. 341/1990, wurden Ausnahmebestimmungen für die Herstel­

lung von Leiterplatten in Feinstleitertechnologie und für 

Zahntechniker aufgenommen. 

Entgeltfortzahlungsgesetz 

Im Jahre 1989 konnten die Arbeiten zur Schaffung einer 

Novelle zum Entgeltfortzahlungsgesetz abgeschloss~n werden. 

Durch diese Novelle werden im Zusammenhang mit wirtschaft­

lichen Umstrukturierungsmaßnahmen Regelungen getroffen, die 

bei solchen Umstrukturierungen die Dauer der Entgeltfort­

zahlung im Krankheitsfall durch Anrechnung der Vordienst­

zeiten absichern, wenn Vordienstzeiten für andere Rechtsan­

sprüche, die sich nach der Dauer der Dienstzeit richten, 

angerechnet werden. 

Diese Novelle zum Entgeltfortzahlungsgesetz, BGB1. Nr. 300/ 

1990, tritt mit 1. Juni 1990 in Kraft. 

Land- und forstwirtschaftliches Berufsausbildungsgesetz 

Das gel tende 1 and- und forstwi rtschaftl iche Berufsausbil­

dungsgesetz stammt aus dem Jahr 1952 und wurde zuletzt 1977 

novell iert. Da im Bereich der Land- und Forstwirtschaft in 

den letzten Jahren entscheidende Änderungen eingetreten 

sind und auch eine Anpassung der Bestimmungen dieses Bun­

desgrundsatzgesetzes an die B-VG-Novelle 1974, BGB1.Nr. 

444, dringend erforderl ich war, hat das BMAS den Entwurf 

eines neuen land- und forstwirtschaftl ichen Berufsausbil­

dungsgesetzes ausgearbeitet, der mit den Sozialpartnern 

beraten wurde. 

Das neue land- und forstwirtschaftliche Berufsausbildungs­

gesetz (LFBAG) wurde am 17. Mai 1990 vom National rat be-
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schlossen und tritt gegenüber den Ländern mit 10. September 

1990 in Kraft. 

Als wesentl ichste Bestimmungen des neuen Gesetzes sind zu 

nennen: 

• 

Legaldefinition der Begriffe "Lehrberechtigter, Lehrbe­

trieb, Ausbilder und Lehrling" 

gleichrangige Aufzählung der land- und forstwirtschaft­

lichen Berufe, wobei einige Berufe neu in die Aufzählung 

aufgenommen wurden (Feldgemüsebau, Pferdewirtschaft, 

landwirtschaftliche Lagerhaltung) 

einheitliche Berufsbezeichnung "Facharbeiter/in" (die 

bisherigen Berufsbezeichnungen können jedoch beibehalten 

werden) 

Anrechnungsmögl ichkeit von gewerbl ichen Lehrzeiten auf 

d.ie Lehrzeit in land- und forstwirtschaftl ichen Berufen 

Ersatz der Lehre durch den erfolgreichen Besuch einer 

land- und forstwirtschaftl ichen Fachschule und einer 

mindestens einjährigen praktischen Tätigkeit oder durch 

den erfolgreichen Besuch einer höheren land- und forst­

wirtschaftlichen Lehranstalt 

* Möglichkeit der Zulassung eines längeren Ausbildungszeit­

raumes für Arbeitnehmer, die nicht in einem Arbeitsver­

hältnis in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigt 

sind (z.B. Nebenerwerbslandwirte) 

* gesetzliche Grundlage für die Absolvierung einer An­

schlußlehre 

Neuregelung der 

prüfung 

Zulassungsbestimmungen zur Meister-

übernahme ausbildungsrechtlicher 

Landarbeitsgesetz. 

Regelungen aus dem 
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Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) 

Aufbauend auf der Arbeitsverfassungsgesetz-Novelle 1986, 

BGB1. Nr. 394 (sog. 29-Punkte-Novelle) wurde 1988 und 

1989 eine weitere Novelle zum Arbeitsverfassungsgesetz 

vorbereitet, die am 27. Juni 1990 vom Nationalrat be­

schlossen wurde und mit 1. August 1990 in Kraft tritt. 

Sie zielt vor allem darauf ab, die mit wirtschaftlichen 

Umstrukturierungsmaßnahmen regelmäßig verbundene Einbuße 

an Mitbestimmungsqual ität auszugleichen und die Mit-

wirkungsmögl ichkeiten gerade während der Umstruk-

turierungsphase zu verbessern. 

Die Novelle enthält dazu Bestimmungen über 

* 

die Weitergeltung von Betriebsvereinbarungen bei 

Verselbständigung von Betriebsteilen; 

die Beibehaltung 

Betriebsrates 

teilen: 

bei 

des Zuständigkeitsbereiches des 

Verselbständigung von Betriebs-

* die Beschickung des Aufsichtsrates einer Holding, die 

herrschendes Unternehmen eines Konzerns ist; 

die Freistellung eines Betriebsratsmitgliedes in 

Konzernen; 

* die Schaffung einer Arbeitsgemeinschaft der Jugendver­

trauensräte in Konzernen. 

Die in der Regierungsvorlage zu dieser Novelle weiters 

enthaltene Bestimmung über die Möglichkeit einer unter­

nehmensübergreifenden KOQrdination der (Zentral-) Be­

triebsratstätigkeiten auf Konzernebene durch übertragung 

von Aufgaben an die Arbeitsgemeinschaft der Betriebsräte 

wurde bereits im Zusammenhang mit dem Betriebspensions­

gesetz, BGB1. Nr. 282/1990, verwirkl icht. 

Die Novelle realisiert überdies die im 

einkommen vom Jänner 1987 vereinbarte 

Reg;erungsüber­

Bese i ti gung des 
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sogenannten "Sperrechts" des Betriebsrates gegen die 

Anfechtung einer Motivkündigung, die Einführung eines 

einheitlichen Stimmzettels für Betriebsratswahlen sowie 

die Senkung der Zahl der Unterstützungsunterschriften 

für Wahl kandidaturen. 

Eine weitere Änderung des Arbei~sverfassungsgesetzes zur 

Anpassung der wirtschaftlichen Mitwirkungsrechte an die 

geänderten Rechnungslegungsvorschriften enthält das 

Rechnungslegungsgesetz, das am 28.6.1990 vom Nationalrat 

beschlossen wurde. 

Auch durch das Karenzurlaubserweiterungsgesetz wird das 

Arbeitsverfassungsgesetz zur Anpassung an verfahrens­

rechtliche Regelungen (§ 61 ASGG) geändert. 

Gleichbehandlungsgesetz 

Aufgrund der Ergebnisse einer vom Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales am 31. Mai 1989 veranstalteten 

Enquete über die Gleichbehandlung von Frau und Mann im 

Arbeitsleben und weiterer Anregungen seitens des öster­

reichischen Arbeiterkammertages und des österreichischen 

Gewerkschaftsbundes wurde vom BMAS ein Entwurf einer 

Novelle zum Gleichbehandlungsgesetz ausgearbeitet, 

dessen Ziele die Ausweitung des Gleichbehandlungsgebotes 

und die Verbesserung der Durchsetzung des Anspruches auf 

Gleichbehandlung ist. Der Entwurf wurde im Oktober 1989 

in einer Pressekonferenz vorgestellt und im Anschluß 

daran einem allgemeinen Begutachtungsverfahren unter­

zogen. Ab Beginn des Jahres 1990 war er Gegenstand von 

Sozialpartnergesprächen. 

Diese Novelle zum 

27. Juni 1990 vom 

weitgehend vom 

Gleichbehandlungsgesetz wurde 

Nationalrat beschlossen. Sie 

Ergebnis der Verhandlungen 

am 

geht 

der 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 683 von 809

www.parlament.gv.at



- 679 -

Interessenvertretungen der Arbeitnehmer und der Arbeit­

geber aus, stell t aber hinsichtl ich der Einschränkung 

des Schadenersatzes einen politischen Kompromiß dar. 

Diese Novelle enthält insbesondere folgende Bestimmun­

gen: 

* 

* 

* 

* 

Ausweitung des Gleichbehandlungsgebotes auf die Be­

gründung des Arbeitsverhältnisses, den beruflichen 

Aufstieg und die Beendigung des Arbeitsverhältnisses: 

Festlegung von Schadenersatzregelungen 

gegen das Gleichbehandlungsgebot; 

bei Verstößen 

Einführung einer besonderen Beweislastregelung zu­

gunsten der Arbeitnehmer/innen; 

Ermögl ichung 

schleunigten 

vorübergehender 

Herbeiführung 

rechtigung von Frau und Mann; 

Sondermaßnahmen zur be­

der De-facto - Gl eichbe-

Einführung einer Anwältin für Gleichbehandlungsfragen 

im Rahmen der Gleichbehandlungskommission als direkte 

Ansprechstelle für Frauen. 

Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz (BUAG) 

Mit dem Bundesgesetz vom 27. Juni 1989, BGBL Nr. 363, 

wurde das BUAG geändert, wobei das Ziel der Neuregelung 

war, finanzielle Belastungen der Bauarbeiter-Urlaubs­

und Abfertigungskasse einzudämmen, die durch verfrühte 

oder grundlose Einreichung um Urlaubsentgelte sowie 

durch Säumigkeit bei der Zuschlagsentrichtung entstehen. 

Die Novelle enthält Bestimmungen über die Verpflichtung 

des Arbeitgebers zur Leistung von Zinsen für gehortete 

Urlaubsentgelte: weiters wurde zur Beschleunigung des 

Verfahrens zur Eintreibung von Zuschlagsrückständen das 

Instrument des Rückstandsausweises eingeführt. 
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Mit dem Bundesge s et z vom 17. Mai 1990, BGB1.Nr. 299, 

wurde das BUAG neuerl ich geändert, um die Abfertigungs­

bestimmungen an die durch das Eltern-Karenzurlaubsgesetz 

geschaffene Möglichkeit des Parentalkarenzurlaubes 

anzupassen. 

Aus demselben Grund erfolgt eine weitere Änderung im 

Zusammenhang mit dem Karenzurlaubserweiterungsgesetz. 

Mit Verordnung des Bundesministers für Arbeit und 

Soziale's vom 5. Dezember 1989, BGB1.Nr. 604, erfolgte 

erstmals die Festsetzung des Zuschlages zum Lohn für den 

Sachbereich der Abfertigungsregelung. 

Mit Verordnung des Bundesministers für Arbeit und 

Soziales vom 9. April 1990, BGB1.Nr. 215, wurden der 

Zuschlag zum Lohn für den Sachbereich der Urlaubsrege­

lung sowie die Anwartschaft auf die Zuschlagswerte neu 

fe s tgesetzt. 

Neuregelung des Journalistengesetzes 

Im Februar 1989 wurden Sozialpartnerberatungen ' über den 

vom BMAS ausgearbeiteten Entwurf betreffend die Änderung 

des Journal istengesetzes gemeinsam mit dem vom Verband 

österreichischer Zeitungsherausgeber vorgelegten Entwurf 

aufgenommen. 

Am Beginn der Beratungen standen Fragen der Abgrenzung 

jenes Personenkreises, für den unter dem Gesichtspunkt 

der arbeitsrechtlichen Schutzbedürftigkeit Neuregelungen 

in das Journalistengesetz aufzunehmen sein werden. 

Ferner wurde über die erforderlichen gesetzlichen Rege­

lungen für diese als "ständige freie Mitarbeiter" und 

"freie Mitarbeiter" bezeichneten Personengruppen disku­

tiert. Dabei zeigte sich, daß zunächst ein klares Kon­

zept über die von den Interessenvertretungen der Arbeit-
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nehmer geforderte Neuregelung der Rechtsfolgen bei 

Veräußerung (übertragung) eines Unternehmens bzw. von 

Unternehmensteilen für angestellte Journalisten erar­

beitet werden müßte. Gleiches gilt auch bei Änderung der 

Blattlinie einer Zeitung (grundlegenden Richtung eines 

Medienunternehmens oder Mediendienstes). Die Regelungen 

für (ständige) freie Mitarbeiter haben sich dann an den 

Regelungen für die angestellten Journal isten zu orien­

tieren. Entsprechende Formulierungsvorschläge wurden 

aufgrund der bisherigen Diskussion vom BMAS erarbeitet 

und den Sozialpartnern als Grundlage für die weiteren 

Beratungen zur Verfügung gestellt. 

Novell ierung des Schauspielergesetzes 

Im April 1989 wurde bei einer weiteren Gesprächsrunde 

der Sozialpartner festgestellt, daß diese vorläufig auf 

Sozialpartnerebene ohne Einschaltung des BMAS weiterver­

handeln wollen. Die gesetzliche Neuregelung soll vor­

läufig zurückgestellt bleiben. 

Dienstfreistellungsgesetz 

Nach geltendem Recht ist die Dienstverhinderung aus 

wichtigen in der Person des Arbeitnehmers gelegenen 

Gründen für Arbeiter und Angestellte unterschiedl ich 

geregel t. Während Angestellten der Anspruch bereits ab 

Beginn des Arbeitsverhältnisses zusteht, unabdingbar und 

-das Höchstausmaß nicht genau begrenzt ist, steht 

Arbeitern der Anspruch erst nach 14-tägiger Dauer der 

Dienstleistung zu; der Anspruch der Arbeiter ist ferner 

mit einer Woche begrenzt und abdingbar. 
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Ein Unterfall der Dienstverhinderung ist der in § 16 

UrlG geregelte Fall der Pflegefreistellung. Der Wunsch 

nach Ausdehnung der Pflegefreistellung sowohl hinsicht-

1 ich des zeitl ichen Ausmaßes als auch der anspruchsbe­

gründenden Tatbestände ist von verschiedenen Seiten 

wiederholt an das BMAS herangetragen worden. Dabei wurde 

insbesondere die Notwendigkeit der Sicherstellung einer 

durchgehenden Betreuung von (Klein-)Kindern betont. 

über wiederholten Wunsch der Interessenvertretungen der 

Arbeitnehmer wurden im Jahr 1989 Vorarbeiten für eine 

Vereinheitlichung der Dienstfreistellungsansprüche von 

Arbeitern und Angestellten und einer Verbesserung der 

Pf1egefreistellungsansprüche aufgenommen. Nach Abschluß 

der Vorarbeiten wurde ein entsprechender Gesetzesentwurf 

Anfang 1990 zur Begutachtung ausgesendet, dessen Reali­

sierung jedoch infolge des entschiedenen Widerstandes 

der Interessenvertretungen der Arbeitgeber vorläufig 

zurückgestellt werden mußte. 

Arbeitszeitrecht 

Die Sozialpartnerverhandlungen über eine Änderung des 

Arbeitszeitrechts wurden fortgesetzt und konnten am 

20.12.1989 vorläufig abgeschlossen werden. Dabei konnte 

in weiteren wesentlichen Fragen, z.B. bezüglich der 

Höchstgrenzen der Arbeitszeit, Einigung bzw. Annäherung 

erzielt werden. Strittig sind insbesondere die Ver­

knüpfung der Arbeitszeitflexibilisierung mit einer 

Arbeitszeitverkürzung (Generalkollektivvertrag> und die 

arbe i t s z ei t r e c h t 1 ich e Bewertung der Re i s e z e i t • Auf 

Grundlage einer Gegenüberstellung der geklärten und 

offenen Fragen, die vom Bundesministe~ium für Arbeit und 

Soziales erstellt wurde, sollen die noch offenen Punkte 

in Gesprächen zwischen den Interessenvertretungen der 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber geklärt werden. 
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Weiterhin keine Einigung besteht bezüglich ~er Sonderbe­

stimmungen für soziale Dienste sowie über die Anpassung 

des Geltungsbereichs an die Bundesverfassung durch 

Einbeziehun9 der Betriebe der Gebietskörperschaften und 

Gemeindeverbände. 

In einer Enquete am 8.2.1990 zum Thema "Arbeitnehmer­

schutz und Patientenwohl" wurde vorgeschlagen, über 

Arbeitszeitregelungen für Krankenanstalten in einer 

eigenen Arbeitsgruppe zu beraten. Aufgrund dieser An­

regun9 wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die ein­

heitliche Arbeitszeitregelungen für alle Krankenan­

stalten unabhän9ig vom Rechtsträger erarbeiten soll. 

Die 1988 begonnenen Verhandlungen über eine innerstaat ­

liche Durchführung des Europäischen übereinkommens über 

die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr be ­

schäfti9ten Fahrpersonal s (AETR) wurden 1989 fortge­

setzt, wobei über die grundsätzliche Vorgangsweise und 

zahlreiche Detailfragen Einigung erzielt wurde. Die 

Verha ndlungen sollen im Jahr 1990 abgeschlossen werden. 

Mutterschutzgesetz 

Am 24.1.1989 wurden die Sozialpartnerverhandlungen über 

eine Novelle zum Mutterschutzgesetz abgeschlossen und 

ein Entwurf erstellt, der den Forderungen Rechnung 

trägt, die in den letzten Jahren an das Bundes­

ministerium für Arbeit und Soziales herangetragen 

wurden. Dieser Entwurf wurde im Mai 1989 zur Begut ­

achtung ausgesendet und enthält im wesentlichen folgende 

Ände r ungen: 
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* Erweiterung der Meldepflichten 

* Erweiterung der Beschäftigungsverbote (ständiges 

Sitzen) 

* Begrenzung der täglichen Arbeitszeit mit 9 Stunden 

* 

* 

* 

Hemmung des Ablaufs von befristeten Dienstverhält­

nissen sowie des Ablaufs der Kündigunsfrist einer vor 

Beginn der Schwangerschaft ausgesprochenen Dienst ­

geber-Kündigung. 

Weiterbezahlung des Entgelts für diese geleisteten 

überstunden. 

Anpassung des besonderen 

ArbVG und das APSG. 

Entlassungsschutzes an das 

* Anrechnung der Zeit eines Karenzurlaubes für Ansprüche 

der Dienstnehmerin, die sich nach der Dauer der 

Dienstzeit richten, wenn das Dienstverhältnis ununter­

brochen mindestens 5 Jahre gedauert hat. 

* Einschränkung der Sonderbestimmungen des Abschnitts IV 

auf die in privaten Haushalten beschäftigten Dienst­

nehmerinnen, die in die Hausgemeinschaft aufgenommen 

sind. Für nicht in die Hausgemeinschaft aufgenommene 

Hausgehilfinnen und Hausangestellte sollen die allge­

meinen Bestimmungen gelten. 

* Einführung von Mindeststrafen. 

Im Begutachtungsverfahren wurden seitens der Arbeit­

gebervertreter massive Einwände vorgebracht. Insbeson ­

dere die Ablaufhemmung bei befristeten Dienstverhält­

nissen und die Weiterzahlung des überstundenentgelts 

wurden kritisiert. Eine sozialpartnerschaftliche Eini­

gung über diesen Entwurf war auch in einem neuerl ichen 

Gespräch nicht ,.ögl ich. 
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Hausbesorgergesetz 

Im Zuge der Arbeiten an einer Novelle zum Mutterschutz­

gesetz wurde auch eine Änderung des Hausbesorgergesetzes 

besprochen. Zur Diskussion gestellt wurde die Ausdehnung 

der Vertreterbestellung durch den Hauseigentümer auf die 

Dauer der Schutzfristen. Für diese Zeit soll der Ent­

geltanspruch und der Anspruch auf Materialkostenersatz 

entfallen, da die Hausbesorgerin Wochengeld aus der 

Sozialversicherung erhält. 

Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz 

Im Februar 1989 wurden die Gespräche über eine Änderung 

des Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetzes wieder aufge­

nommen. Grundlage dieser Gespräche sollte der Entwurf 

einer Novelle zum NSchG sein, der bereits im Jahre 1986 

zur Begutachtung ausgesendet wurde, aufgrund der vehe­

menten Einwände der Arbeitgeberseite jedoch nicht mehr 

dem Nationalrat übermittelt werden konnte. Weitere 

Grundlage war ein Forderungskatalog der Arbeitnehmerver­

treter über jene Änderungswünsche, die seit der Begut­

achtung im Jahre 1986 hinzugekommen sind. 

Durch diese Änderungen sollten die bestehenden Maßnahmen 

des NSchG verbessert sowie weitere besonders belastende 

Tätigkeiten aufgenommen werden. In den Gesprächen zeigte 

die Arbeitgeberseite jedoch keinerlei Bereitschaft, über 

den Entwurf zu diskutieren. 

Die Arbeitnehmervertreter haben im Herbst 1989 eine 

revidierte Forderungsliste vorgelegt, die detai1iert 

aufzeigt, 

* in welchen Punkten seit dem Inkrafttreten des NSchG 

Ände rungen h ins i cht 1 ich neuer Arbeitsbelastungen 

stattgefunden haben, 
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* welche der bestehenden Maßnahmen nach den bisherigen 

Erfahrungen nicht ausreichend sind, um die Ziele des 

NSchG zu erreichen, 

* welche 

~ind, 

haben, 

neuen Tätigkeiten, die besonders 

sich seit Inkrafttreten des NSchG 

belastend 

entwickelt 

inwieweit eine andere Konstruktion der Regelung über 

das Sonderruhegeld notwendig ist, 

* welche Tätigkeiten durch Verordnung einbezogen werden 

könnten. 

Auch über diese revidierte Forderungsliste besteht 

jedoch keine Verhandlungsbereitschaft der Arbeitgeber­

vertreter. 

Die Verhandlungen über eine Verbesserung des Nacht­

schicht-Schwerarbeitsgesetzes werden jedoch insbesondere 

aufgrund der Entschl ießung des Nationarats E 162, mit 

der der Bundesminister für Arbeit und Soziales ersucht 

wird, in Abstimmung mit den Sozial- und Wirtschafts­

partnern eine Novellierung des Nachtschicht-Schwer­

arbeitsgesetzes vorzuberaten und dem National rat Vor ­

schläge für die Novellierung dieses Gesetzes zu er­

statten, fortzusetzen sein. 

Durch eine Novelle zum Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz, 

die am 27. Juni 1990 vom Nationalrat beschlossen wurde 

und mit 1. Jul i 1990 in Kraft tritt, wurde die Alters­

staffel ung für den Bezug des Sonderruhegel ds um zwei 

Jahre verlängert. 

Landarbeitsgesetz 

Die Verhandlungen über eine Verbesserung der Schutzbe­

stimmungen für Kinder und Jugendliche im Landarbeits-
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gesetz konnten nicht erfolgreich abgeschlossen werden. 

Trotz intensiver Bemühungen war es nicht möglich, vor 

allem zu den arbeitszeitrechtlichen Bestimmungen (Be­

grenzung der täglichen Arbeitszeit, tägliche und 

wöchent1 iche Ruhezeit für Jugend1 iche) die Zustimmung 

der Arbeitgebervertreter zu erreichen. Die arbeitszeit­

rechtlichen Regelungen sind jedoch das zentrale Anliegen 

des Entwurfes. Eine Nove11ierung des LAG ohne diese 

R e g. e 1 u n gen ist n ich t s i n n v 0 1 1 und wir d a u c h von den 

Arbeitnehmervertretern abgelehnt. 

Heimarbeitsqesetz 

Aufgrund der vom österreichischen Arbeiterkammertag an 

das Bundesministerium für Arbeit und Soziales herange­

tragenen Vorschläge für eine Nove11ierung des Heim­

arbeitsgesetzes fanden im Jahre 1989 Besprechungen mit 

der Arbeitnehmerseite und im Anschluß daran Sozial­

partnergespräche statt. Es wurde vereinbart, daß vom 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales ein Arb 'eits­

entwurf einer Novelle zum Heimarbeitsgesetz ausge ­

arbeitet werden soll. 

Sc h wer p unk ted erN 0 v elle s 0 '11 end i e Ein f ü h run gei ne r 

Kündigungsfrist, einer Kündigungsentschädigung sowie 

einer Abfertigungsregelung für Heimarbeiter/innen sein. 

Außerdem 5011 im Rahmen der Novelle eine Neugestaltung 

des Systems der Ausgabe- und Abrechnungsnachweise, über 

die in früheren Sozialpartnergesprächen bereits prinzi­

pielle Einigung erzielt wurde, vorgenommen werden. 
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Kodifikation des Arbeitsrechts 

Im Berichtszeitraum fanden keine Beratung e n der Kodifi T 

kationskommission statt. 

Administrative Maßnahmen 

Kollektive Rechtsgestaltung 

Die Regelung der Arbeits- und Entlohnungsbedingungen im 

Wege der kollektiven Rechtsgestaltung wird in erster 

Linie durch Abschluß von Kollektivverträgen durch die 

kollektivvertragsfähigen Körperschaften der Arbeitnehmer 

und der Arbeitgeber vorgenommen. 

Nach 

wurden 

den Bestimmungen 

im Jahre 1989 bei 

des Arbeitsverfassungsgesetzes 

dem für die Hinterlegung zu-

ständigen Bundesministerium für 

450 Kollektivverträge (gegenüber 

Arbeit und Soziales 

404 im Jahre 1988) 

hinterlegt. Durch diese Kollektivverträge wird die 

kollektive Lohngestaltung in nahezu allen Wirtschaftsbe­

reichen geregelt. Darüber hinaus werden durch Kollektiv­

verträge auch zahlreiche andere arbeitsrechtliche Rege­

lungen getroffen. Diese arbeitsrechtlichen Bestimmungen 

in Kollektivverträgen stellen eine wichtige Quelle für 

die Fortbildung des Arbeitsrechtes dar. 

Die aufgrund des Heimarbeitsgesetzes 1960. 8GB1. Nr. 

105/1961. idgF. errichteten Heimarbeitskommissionen 

haben im Jahre 1989 30 Heimarbeitstarife für Heim­

arbeiter und Zwischenmeister erlassen. Im gleichen 

Zeitraum wurden bei den Heimarbeitskommissionen 2 Heim­

arbeitsgesamtverträge hinterlegt und im Amtsblatt zur 

Wiener Zeitung kundgemacht. 
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Im Jahre 1989 wurde in einem Fall, und zwar durch den 

Entgeltberechnun9sausschuß der Allgemeinen Heimarbeits­

kommission das gebührende Entgelt für in Heimarbeit 

hergestellte Arbeitsstücke festgestellt. 

Gleichbehandlungskommission 

Im Berichtszeitraum wurden bei der Gleichbehandlungs­

kommission zwei Anträge eingebracht, die beide eine 

Ungleichbehandlung im Einzelfall zum Gegenstand haben. 

Diese beiden Anträge stehen in Bearbeitung. 

Der Ende des Jahres 1988 noch offene Antrag wurde durch 

Entscheidung der Kommission erledigt. 

Es fanden im gegenständl ichen Zeitraum 

sitzungen der Gleichbehandlungskommission 

Gleichbehandlungskommission befaßte sich 

Behandlung der Anträge auch mit der 

drei Plenar­

statt. Die 

neben der 

Studie über 

differenzierende Bestimmungen in österreichischen 

Kollektivverträgen, wobei das Schwergewicht auf den 

Bereich der Nahrungs- und Genußmittelbranche gelegt 

wurde. 

1111 Zusammenhang mit der Novell ierung des Gleichbehand­

lungsgesetzes beschäftigte sich die Gleichbehandlungs­

kommission mit dem EG-Recht auf dem Gebiet der Gleichbe­

handlung von Frau und Mann. 

Bundeseinigungsamt 

Das Bundeseinigungsamt hat im Jahr 1989 zwei Satzungen 

für das graphische Gewerbe erlassen. 
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Der Antrag auf Satzung des Mantel-Kollektivvertrages für 

Forstarbeiter in der Privatwirtschaft für gewerbl iche 

Schlägerungsunternehmungen wurde zur Aufnahme von 

Kollektivvertragsverhandlungen zurückgezogen. 

Der Antrag auf Satzung des Rahmenkollektivverrages für 

Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger für die Bundes­

länder Oberösterreich, Salzburg und Steiermark wurde 

nach Zurückziehung neüerl ich eingebracht. Dieses Ver­

fahren wurde ebenso wie die weiteren Verfahren be­

treffend Satzung s erklärung des Kollektivvertrages für 

das FuBpflege-, Kosmetiker- und Masseurgewerbe für das 

Bundesland Wien und des Kollektivvertrages für das 

technische Personal der dem Theatererhal terverband 

angehörenden Theater für" das Theater für Vorarlberg im 

Berichtsjahr nicht abgeschlossen. 

Das Bundeseinigungsamt hat weiters 20 Mindestlohntarife 

erlassen. Diese betrafen Hausbesorger und Hausbetreuer 

in allen Bundesländern, Hausgehilfen und Hau s angestellte 

im Bun~esland Wien sowie Musik- und Privatlehrer in 

Wien. 

Anhängig gemacht wurden weiters Verfahren zur Erlassung 

von Mindestlohntarifen für die Dienstnehmer in Privat­

kindergärten österreichs und für die Dienstnehmer in den 

steiermärkischen Krankenanstalten. 

Weiters hat das Bundeseinigungsamt die Lehrl ingsent­

schädigung für das Fotografengewerbe festgesetzt. 

Der Antrag einer freiwilligen Berufsvereinigung der 

Arbeitgeber auf Zuerkennung der Kollektivvertragsfähig­

keit gemäß § 4 Abs. 2 ArbVG wurde abgewiesen. 

Ein Ant rag au f Zue rkennung 

keit an einen Verein (§ 4 

eingebracht, das Verfahren 

schlossen. 

der Kollektivvertragsfähig­

Abs. 3 ArbVG) wurde 1989 

aber noch nicht abge-
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Das Bundeseinigungsamt hat auf Ersuchen von Verwaltungs­

behörden nachstehende Gutachten über die Ausl egung von 

Kollektivverträgen abgegeben: 

• zum Rahmen-Kollektivvertrag für die Nahrungs- und 

Genußmittelindustrie (Ke 4/1978) und zum Zusatzkollek­

tivvertrag für die Fleischwarenindustrie (Ke 

183/1976): Gutachten betreffend Schmutzzulage; 

• zum Kollektivvertrag für Angestellte im Bäckergewerbe 

(Ke 360/1984): Gutachten betreffend Vordienstzeiten-

anrechnung bei Einstufung; 

zum Kollektivvertrag für das Güterbeförderungsgewerbe 

österreichs (Ke 6/1980): Gutachten betreffend den 

fachlichen Geltungsbereich des Kollektivvertrages. 

Weiters hat das BEA gemäß Art. VIII Abs. 3 des Arbeits­

und Sozialgerichts - Anpassungsgesetzes die bis 

31. Dezember 1987 von den Einigungsämtern nicht abge­

schlossenen bzw. nach dem 31. Dezember 1987 auf . Grund 

einer höchstgerichtlichen Entscheidung neu durchzu­

führenden Verfahren zu erledigen. Im Berichtsjahr wurden 

6 Verfahren mit Bescheid und 2 Verfahren wegen Antrags­

zurückziehung abgeschlossen. 

Arbeit und Arbeitsbeziehungen 

Allgemeine Angelegenheiten der berufstätigen Frau 

In diesen Aufgabenbereichen erhielt die Analyse-, In ­

formations- und Bildungsarbeit im Rahmen internationaler 

Zusammenarbeit starke Impulse durch die fachl iche und 

regionale Ausweitung der Aktivitäten zur Gleichstellung 

der Geschlechter, insbesondere in der Europäischen 

Region. 

Eine grundlegende Strategie bestand darin, die mit der 

Verwirklichung der Gleichstellung verbundenen Fragen 
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sozialer Gerechtigkeit als fundamentale Probleme der 

menschlichen Person in die jeweils aktuellen Programme, 

Programmbudgets und legistischen Vorhaben zu inte­

grieren. Beispielsweise erfolgte eine aktive Mitwirkung 

der Abteilung unter anderem bei folgenden: 

• Enquete des Bundesministers für Arbeit und Soziales 

"Gleichbehandlung von Frau und Mann im Arbeitsleben" 

in Wien (31. Mai 1989), 

• Seminar "Das demokratische Prinzip gleicher Repräsen­

tativität - 40 Jahre Aktivitäten des Europarates" in 

Straßburg (6.-7. November 1989), 

• Projekt "Frauen in Forschung und experimenteller 

Entwicklung", gemeinsam organisiert vom Europäischen 

Koordinationszentrum für sozialwissenschaftliche 

Forschung und Dokumentation und UNESCO (mit Tagungen 

auf Einladung der UdSSR Akademie der Wissenschaften in 

Suzdal, 7.-9. März 1989, und der Portugiesischen Junta 

wissenschaftlicher und technologischer Forschung in 

Lissabon. 28.-30. September 1989). 

• Inauguration des Europäischen Netzwerkes wissenschaft­

licher und technischer Zusammenarbeit in Frauenstudien 

in Zoetermeer (Niederlande; 7. Juni 1989). 

Vom Einsatz der Frauenstudienprogramme, die seitens der 

Ressortvertreterin im Europäischen Komitee für die 

Gleichstellung von Frau und Mann seit 1980 gefordert 

wird, sind Auswirkungen sowohl auf dem Arbeitsmarkt als 

auch in den Wissenschaften zu erwarten. Weiters sollen 

durch die zunehmende Mitwirkung beider Geschlechter im 

Wissenschaftsbetrieb die Rechte, Verantwortlichkeiten 

und Arbeitsbedingungen von wissenschaftlich Beschäftig­

ten (UNESCO Empfehlung 1974) durch Bestimmungen zur 

Chancengleichheit und Gleichbehandlung weiblicher Be­

schäftigter ergänzt werden. 
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Die von den meisten Staaten in der Europäischen Region -

darunter auch von österreich eingegangenen inter­

nationalen Verpflichtungen wurden daher auf nationaler 

Ebene wie in zwischenstaatl ichen Gremien in die zur 

Beratuns bzw. zur Verabschiedung stehenden Gesetzesvor­

lagen bzw. Abschlußtexte von Tagungen integriert. Die 

Abteilung war weiters darum bemüht, diese Abschlußtexte, 

Berichte und Vergleichsstudien in österreich und daher 

auch 

für 

in deutscher Sprache 

Gleichstellungsfragen 

zu vetbreiten 

notwendige 

und damit die 

Diskussion in 

Rechtsforschung und -lehre anzuregen. 

Wiederholt wurde unter Vorsitz österreichs der Begriffs­

inhalt mancher Bestimmungen von internationalen Normen, 

z.B. lAO übereinkommen Nr. 100 (1951) über die Gleich­

heit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeits­

kräfte für gleichwertige Arbeit (BGBL 39/1954) sowie 

der VN Konvention zur Beseitigung jeder Form von Dis­

kriminierung der Frau (BGB1. 443/1982), insbesondere 

deren Art. 4 Abs. 1 betreffend die vorübergehende 

SondermaBnahmen zur beschleunigten Herbeiführung der De­

facto-Gleichberechtigung von Mann und Frau in die zur 

Beratung stehenden Entschließungen und Empfehlungen 

zwischenstaatlicher Organisationen, Europarat, UNESCO 

etc. aufgenommen. Schließlich haben bis Ende 1989 welt­

weit 111 Staaten das IAO übereinkommen Nr. 100 und 99 

Staaten die vorerwähnte VN Konvention ratifiziert und 

stellen damit eine politische Willensäußerung ihrer 

Regierungen dar, die Gleichberechtigung der Frau zu 

verwirklichen. Auch die ' Teilnahmestaaten des KSZE 

Folgetreffens in Wien 1986 haben daher im Prinzip 15 des 

AbschluBdokumentes ihre Entschlossenheit bekräftigt, 

alle erforderlichen - auch gesetzgeberische - MaBnahmen 

zu ergreifen, um eine gleichermaBen effektive Teilnahme 

von Männern und Frauen am pol itischen, wi rtschaft­

lichen, sozialen und kulturellen Leben zu fördern. 
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Für berufstätige Frauen in österreich ist es von be ­

sonderer Bedeutung, daß infolge der notwendigen Rechts­

angleichung an das EG-Recht insbesondere die bereits zur 

Mitte der siebziger Jahre verabschiedeten EG Richtlinien 

des Rates vom 10. Februar 1975 zur Angleichung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die An­

wendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer 

und Frauen (751117/EWG) sowie vom 9. Februar 1976 zur 

Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von 

Männern und Frauen hinsichtlich des Zuganges zur Be ­

schäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen 

Aufstieg sowie in bezug auf die Arbeitsbedingungen 

(87/207/EWG) eine Novelle des Gleichbehandlungsgesetzes 

(8GB1. 108/1979 i .g.F.) notwendig machen werden, worauf 

seitens der Abteilung wiederholt und auch in der Gleich­

behandlungskommission hingewiesen worden ist. In der 

Berichtsperiode wurden dazu verschiedene Veranstaltungen 

mit Arbeitnehmerinnen und deren Vertretung~n ab~ehalten. 

über die Pol itik der Europäischen Gemeinschaft für die 

Chancengleichheit der Frau wurde in Fachzeitschriften 

sowie Handreichungen an Lehrer usw. berichtet. 

Mit dieser Orientierung sind vom BMAS auch umfangreiche 

Vorarbeiten für die Zweite Europäische Fach­

minister/innenkonferenz zur Gleichstellung von Frau und 

Mann, die 4.-5.Juli 1989 in Wien stattfand, geleistet 

worden. Die als Hintergrundmaterial vorbereitete 

d e u t s c h s p ra chi g e Aus gab e der S t u die von E 1 i a n e (V 0 gel -

Polsky (Professorin an der Freien Universität Brüsse1) 

"Positive Aktionen und die verfassungsrechtlichen und 

gesetzlichen Einschränkungen, die deren Durchsetzung in 

den Mitgliedstaaten des Europarate s entgegenstehen", 

EG(89)1 befaßt sich u.a. mit Art. 4 der UN-Konvention 

über die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 

Frau. 
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In Zusammenarbeit mit dem österreichischen Gewerk­

schaftsbund wurden die Erfahrungsberichte der Fabriks­

arbeiterinnentagungen in Oberösterreich 1986 und 1987 

veröffentl icht. Mit den Broschüren "Krank sein is net 

drinn" und "Harte Arbeit karger Lohn" sollten den 

Fabriksarbeiterinnen Gelegenheit geboten werden, die 

öffentlichkeit auf ihre finanzielle und gesundheitliche 

Situation aufmerksam zu machen, da sie zu jenen Gruppen 

zählen, die kaum ein Sprachrohr zur BewuBtmachung ihrer 

Probleme besitzen. 

Die Broschüren stieBen in Gewerkschaften, Schul en und 

Frauenorganisationen auf groBe Nachfrage. 

Für die vom Clearing-house über Arbeitsbedingungen im 

Internationalen Arbeitsamt zweimal jährl ich herausge ­

gebene kumulative Loseblatt-Dokumentation (Conditions of 

Work, A Cumulative Digest, IAO, Genf) wurden im 

Berichtsjahr Daten und Fakten aus österreich zu den 

Forschungsschwerpunkten "Heimarbeit" sowie "Teilzeit­

arbeit" eingebracht. 

Die Analysen Statistischer D~ten über die "Disparitäten 

der Lebensbedingungen von Frauen und Männern in öster ­

reich" sind von Inge Gross im österreichischen 

Statistischen Zentralamt bearbeitet worden. Das reich­

haltige Tabellenmaterial bietet Grundlagen für Forschung 

und Lehre sowie für Information und Kommunikation im 

nationalen, regionalen und internationalen Bereich. Die 

Publ ikation dieser umfassenden Datensammlung erschien 

daher in einer deutsch- und in einer englischsprachigen 

Fassung. Die Publ ikation in engl ischer Sprache dient 

auch als Basisinformation für die Ber;chtlegung öster­

reichs an internationale Organisationen. 
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Internationale Sozialpol itik 

Sozialpolitische Entwicklungen und Tendenzen auf inter­

nationaler Ebene haben auch auf die Gestaltung der 

Sozialpol itik in österreich Einfluß. Daher wird die 

Tätigkeit des BMAS im Rahmen verschiedener internatio­

naler Organisationen kurz dargestelt: 

Organisation der Vereinten Nationen (UNO) 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat im 

Berichtzeitraum bei der Behandlung sozialer Fragen 

mitgewirkt. Die Arbeiten an den im Rahmen des Wirt­

schafts- und Soz i al rates in Ausarbe i tung bef i ndl i chen 

Abkommen über den Schutz der Rechte aller Wanderarbeiter 

und ihrer Familien wurden fortgeführt. 

Internationale Arbeitsorganisation (lAD) 

österreich war im Berichtszeitraum auf der 76. Tagung 

der Internationalen Arbeitskonferenz sowie bei den 

Beratungen des Ausschusses für das Hotel-, G~ststätten­

und Fremdenverkehrsgewerbe durch dreigliedrige Dele­

gationen (Arbeitgeber-, Arbeitnehmer- und Regierungsver­

trete~) repräsentiert. 

Auf der 76. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz 

im Juni 1989 wurde ein übereinkommen über eingeborene 

und in Stämmen lebende Völker in unabhängigen Ländern 

angenommen. Die zu den Fragen der Nachtarbeit und der 

Sicherheit bei der Verwendung chemischer Stoffe bei der 

Arbeit aufgenommenen Beratungen werden auf der 

77. Tagung der Konferenz im Hinblick auf die Annahme von 

internationalen Urkunden auf diesen Gebieten fortgesetzt 

werden. 
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Das im Sommer 1989 vom Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales gemeinsam mit der IAO in Wien durchgeführte 

Symposium hatte das Thema "Einsatz der EDV bei der 

Arbeitsinspektion" zum Gegenstand. In diesem Zusammen­

hang wurde auch ein Festakt aus Anlaß des 70. Jahres­

tages der Gründung der IAO und des Beitritts österreichs 

zur IAO veranstaltet. 

Von der im Dezember 1989 abgehaltenen 1. Tagung des 

Ausschusses für das Hotel-, Gaststätten- und Fremdenver­

kehrsgewerbe wurden die Themen Arbeitsbedingungen, 

insbesondere Arbeitszeit, Entlohnung und Sicherheit der 

Beschäftigung sowie Produktivität und Ausbildung er­

örtert. 

Europarat 

Im Rahmen des Leitungskomitees für Sozialpolitik wurden 

die Beratungen über den Entwurf einer Empfehlung über 

soziale Maßnahmen betreffend Gewalt in der Famil ie 

beendet. Vom Leitungskomitee für Beschäftigung und 

Arbeit wurden die Vorbereitungsarbeiten für die im 

Oktober 1989 in Kopenhagen abgehaltene 4. Konferenz 

abgeschlossen. Des weiteren beteiligten sich öster­

reichische Delegierte an den Arbeiten des Regierungs­

expertenausschusses der Europäischen Sozial charta, der 

Expertenausschüsse für soziale Aspekte der Wohnungs­

politik und für Sozialeinrichtungen für Kinder in Not­

situationen sowie an der Erstellung eines Berichtes über 

den sozialen Schutz der Heimarbeiter im Rahmen des 

koordinierten Forschungsstipendienprogrammes. 
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ZENTRAL-ARBEITSINSPEKTORAT 

Einleitung 

Im folgenden Berichtsteil werden Aussagen über die soziale 

Lage der Arbeitnehmer in den dem Wirkungsbereich der 

Arbeitsinspektion unterliegenden Betrieben sowie über jene 

der Bediensteten in den Bundesdienststellen aus der Sicht 

der Arbeitsinspektion getroffen. Die Ausführungen stützen 

sich auf die Beobachtungen und Ergebnisse der Tätigkeit 

der Arbeitsinspektion in Angelegenheiten des Arbeitneh­

merschutzes bzw. des Bundesbedienstetenschutzes. Im Be­

reich des technischen und arbeitshygienischen Arbeitneh­

merschutzes wird insbesondere die Vermeidung von Unfällen 

und beruflichen Erkrankungen sowie e ine entsprechende 

Gestaltung der Arbeitsbedingungen angestrebt. Ein weiteres 

Aufgabengebiet betrifft die Überwachung der Einhaltung von 

Vorschriften auf dem Gebiet des Verwendungsschutzes. Den 

Darstellungen liegen 

Arbeitsinspektion im 

spezielle Berichte 

Einleitend wird ein 

die Ergebnisse der Tätigkeit der 

Jahre 1989 sowie entsprechende 

der Arbeitsinspektorate zugrunde. 

kurzer Überblick über die Tätigkeit 

der Arbeitsinspektion im Berichtsjahr gegeben; Vergleichs­

werte des Vorjahres werden in Klammer ausgewiesen. 

Arbeitsinspektorate 

Am Ende des Jahres 1989 waren bei den 20 Arbeitsinspekto­

raten insgesamt 157 485 (138 098) Betriebe (einschließlich 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 703 von 809

www.parlament.gv.at



- 699 -

Bundesdienststellen) und auswärtige Arbeitsstellen durch 

die EDV-mäßige Erfassung zur Inspektion vorgemerkt. Des 

weiteren wurden bis zum Ende des Berichtsjahres insgesamt 

37 612 (29 568) Betriebe, die keine Arbeitnehmer beschäf­

tigt hatten, EDV-mäßig erfaßt und in Evidenz geführt. In 

den folgenden Ausführungen sind auswärtige Arbeitsstellen 

als selbständige Betriebe behandelt und gezählt. 

Nach der Anzahl der jeweils beschäftigten Arbeitnehmer 

verteilten sich die vorgemerkten Betriebe auf die sieben 

Betriebsgrößengruppen wie folgt: 

Jahr 

1988 

1989 

Zunahme 

Abnahme 

Verteilung der vorgemerkten Betriebe 

(EDV-mäßig erfaßt) 

Betriebe mit 
251 751 

1-4 5-19 20-50 51-250 -750 -1000 1001 u.m. 
Arbeitnehmern 

72969 48113 10564 5602 689 51 110 

86749 52785 11173 5907 707 60 104 

13780 4672 609 305 18 9 

6 

Am Ende des Jahres 1989 war die Anzahl der EDV-mäßig 

vorgemerkten Betriebe um 19 387 größer als zum selben 

Zeitpunkt des Vorjahres. Im Vergleich zum Stand des 

Jahres 1986 mit 189 111 vorgemerkten Betrieben bedeutet 

dies eine bisherige EDV-mäßige Erfassung durch direkte 

Amtshandlungen im Ausmaß von 83,3 %. 

Im Berichtsjahr wurden von den Arbeitsinspektoren in 

76 355 (85 198) Betrieben 80 913 (89 600) Inspektionen 
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durchgeführt. Dementsprechend konnten auf der Basis des 

Jahres 1986 40,4 % (45,1 %) der bei den Arbeitsinspekto­

raten zur Inspektion vorgemerkten Betriebe überprüft 

werden. Dies entspricht einem Anteil von 48,5 % der EDV­

mäßig erfaßten Betriebe. Der Rückgang der Inspektionen ist 

neben der personellen Unterdotierung der Arbeitsinspektion 

auf das Bestreben, die jeweilige Überprüfung bezüglich der 

Einhaltung der zum Schutz der Arbeitnehmer erlassenen 

gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Verfügungen 

entsprechend dem Grundsatz "Qualität vor Quantität" um­

fassend durchzuführen und festgestellte Übertretungen 

konsequent weiterzuverfolgen, zurückzuführen. Die nach­

folgende Übersicht gibt Aufschluß über die Anzahl der in 

den einzelnen Betriebsgrößengruppen inspizierten Betriebe 

und den Prozentsatz derselben. 

Jahr 

1988 

1989 

in 

1988 

1989 

bzw. 

1989 

Zahl der inspizierten Betriebe; 
Prozentsatz von de n vorgemerkten Betrieben 

Betriebe mit 
251 751 

1-4 5-19 20-50 51-250 -750 -1000 1001 u.m. 

Arbeitnehmern 

Zahl der inspizierten Betriebe 

40880 30701 8200 4651 614 50 102 

35533 28234 7546 4316 585 51 90 

% von den vorgemerkten Betrieben des Jahres 1986 

37,3 50,1 71,5 80,0 84,1 80,6 96,2 

32,4 46,1 65,8 74,2 80,1 82,3 84,9 

in % der bis Ende 1989 EDV-mäßig erfaßten Betriebe 

41,0 53,5 67,5 73,1 82,7 85,0 86,5 

Durch die Inspektionstätigkeit wurden im Jahr 1989 insge­

samt 1 463 775 (1 586 378) Arbeitnehmer erfaßt. Diese 
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Anzahl verteilt sich auf die einzelnen Wirtschaftsklassen 

wie folgt: 

In Betrieben 1989 1988 

I Land- und Forstwirtschaft ...... 3 438 ( 3 579) 

11 Energie- und Wasserversorgung 25 915 (28 947) 

111 Bergbau; Steine- und Erden-
gewinnung · .................. 3 576 (4 019) 

IV Erzeugung von Nahrungsmitteln 
und Getränken; Tabakver-
arbeitung · .................. 61 285 (68 676) 

V Erzeugung von Textilien und 
Textilwaren (ausgenommen 
Bekleidung und Bettwaren) 26 508 (28 966) 

VI Erzeugung von Bekleidung, 
Bettwaren und Schuhen ....... 35 645 (40 812) 

VII Erzeugung und Verarbeitung 
von Leder und Leder-
ersatzstoffen (ausge-
nommen Schuhe) ............... 2 829 (3 319) 

VIII Be- und Verarbeitung von 
Holz; Musikinstrumenten-
und Spielwarenerzeugung 54 903 (60 018) 

IX Erzeugung und Verarbeitung 
von Papier und Pappe ........ 18 025 (20 490) 

X Druckerei und Vervielfälti-
gung; Verlagswesen .......... 22 750 (23 641) 

XI Erzeugung und Verarbeitung 
von Chemikalien, Gummi 
und Erdöl · .................. 61 013 (62 902) 

XII Erzeugung von Stein- und 
Glaswaren · .................. 33 343 (31 305) 

XIII Erzeugung und Verarbeitung 
von Metallen ................ 293 934 (329 208) 
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XIV Bauwesen ....................... 149 228 (166 118) 

XV - Handel; Lagerung............... 189 348 (199 909) 

XVI Beherbergungs- und Gast-
stättenwesen ............... . 

XVII Verkehr; Nachrichtenüber-
mittlung ................... . 

XVIII Geld- und Kreditwesen; 
Priva~versicherung ......... . 

XIX Realitätenwesen; Rechts-
und wirtschaftsdienste ..... . 

XX Körperpflege und Reinigung; 
Bestattungswesen ........... . 

XXI Kunst; Unterhaltung und Sport 

XXII Gesundheits- und Fürsorge-
wesen ...................... . 

XXIII Unterrichts- und Forschungs-
wesen ...................... . 

XXIV Einrichtungen der Gebiets­
körperschaften; Sozial­
versicherungsträger und 

, 
\ 

Interessenvertretungen ..... . 

XXV Haushaltung 

XXVI Hauswartung 

Auf Arbeitsstellen 

VIII Be- und Verarbeitung von 
Holz; Musikinstrumenten 
und Spielwarenerzeugung 

XIII Erzeugung und Verarbeitung 
von Metallen ............... . 

XIV Bauwesen 

Sonstige 

1989 1988 

65 986 (65 863) 

35766 (36858) 

65 253 (71 229) 

35 320 (37 172) 

27 075 (28 262) 

11 884 (13 565) 

88255 (97150) 

13455 (12867) 

54 226 

58 

26 

2 700 

79 367 

2 438 

(60 229) 

( 0 ) 

(18) 

(285) 

(2 826) 

(86 249) 

(1 896) 
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Die Angelegenheiten des Arbeitnehmerschutzes werden von 

den Arbeitsinspektoren nicht nur bei Betriebsbesichtigun­

gen, sondern auch bei anderen Amtshandlungen in den Be­

trieben wahrgenommen. In diesem Zusammenhang sind insbe­

sondere die Teilnahme an Genehmigungsverhandlungen von 

Betriebsanlagen, Erhebungen in dieser Angelegenheit, 

Erhebungen auf dem Gebiet des Verwendungsschutzes sowie 

Unfallerhebungen anzuführen. Die Zahl der von den Arbeits­

inspektoren im Berichtsjahr zur Wahrnehmung des gesetz­

lichen Arbeitnehmerschutzes durchgeführten Amtshandlungen 

im Außendienst belief sich auf 179 952 (185 210). Von den 

insgesamt hiefür aufgewendeten 29 920 (30 685) Reisetagen 

entfielen 12 692 (12 747) auf Amtshandlungen am Amtssitz 

und 17 228 (17 938) auf Amtshandlungen außerhalb dessel­

ben. 

Personalstand der Arbeitsinspektion 

Der Personalstand der Arbeitsinspektion betrug am Ende des 

Jahres 1989 nominell 270 Arbeitsinspektoren, gegenüber 263 

Ende 1988. Hievon gehörten 76 Bedienstete dem höheren 

technischen Dienst an, 12 waren Arbeitsinspektionsärzte, 

156 Bedienstete gehörten dem gehobenen Dienst und 26 dem 

Fachdienst an. 

Im Zentral-Arbeitsinspektorat waren am Ende des 

Jahres 1989 10 Bedienstete des höheren technischen Dien­

stes, 2 Ärzte, 6 Juristen, 7 Bedienstete des gehobenen 
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Dienstes, 2 Bedienstete des Fachdienstes sowie 7 Kanzlei­

bedienstete tätig. 

TECHNISCHER UND ARBEITSHYGIENISCHER ARBEITNEHMERSCHUTZ 

Verordnungen zum technischen und arbeitshygienischen 

Arbeitnehmerschutz 

Durch die Novelle BGB1.Nr. 650/1989 zum Arbeitnehmer­

schutzgesetz wurden insbesondere die Mindesteinsatzzeiten 

des sicherheitstechnischen Dienstes und der betriebsärzt­

lichen Betreuung (die bisher nur durch Verordnung festge­

legt waren) durch Gesetz geregelt, um verfassungsrecht­

lichen Bedenken Rechnung zu tragen; darüber hinaus erfolg­

ten redaktionelle Änderungen. Die Bundesgesetznovelle trat 

mit 30. Dezember 1989 in Kraft. 

Überdies wurden Vorarbeiten für eine umfassende Novellie­

rung des Arbeitnehmerschutzgesetzes aufgenommen. 

Die Allgemeine Maschinen- und Geräte-Sicherheitsverordnung 

ist am 1. Juli 1990 in Kraft getreten. Sie stellt eine 

Übergangsregelung bis zum Inkrafttreten einer EG-konformen 

Maschinensicherheits-Verordnung dar. Ein diesbezüglicher 

Entwurf ist derzeit in Begutachtung. 

An der Elektrotechnikverordnung 1990, BGB1 . Nr. 352, wurde 

vom Zentral-Arbeitsinspektorat mitgearbeitet. Sie enthält 

Regelungen über einschlägige Maßnahmen aufgrund des Elek­

trotechnikgesetzes und aufgrund des Arbeitnehmerschutz­

gesetzes. In den Anhängen sind die elektrotechnischen 

Sicherheitsvorschriften und Vorschriften über Norma-
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lisierung und Typisierung (SNT-Vorschriften), also sowohl 

Österreichische Bestimmungen für die Elektrotechnik als 

auch Österreichische Normen, sowie spezielle Sicherheits­

vorschriften für bestimmte Maschinen und Geräte zusammen­

gestellt. Diese Verordnung trat mit 1. Juli 1990 in Kraft 

und ersetzte die Elektrotechnikverordnung 1989. 

Durch die Verordnung BGB1.Nr. 20/1989 betreffend 

Konzentrationen von inhalativen Schadstoffen im Sinne des 

Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetzes wird festgelegt, ab 

welcher Konzentration der angeführten inhalativen Schad­

stoffe in der Luft am Arbeitsplatz eine gesundheitsschädi­

gende Einwirkung bei Nachtschichtarbeit und somit Nacht­

schicht-Schwerarbeit gegeben ist. Sie ist am 

14. Jänner 1989 in Kraft getreten und ersetzt die ent-

sprechende Verordnung BGB1.Nr. 356/ 1981, 

Geltungsbereich erweitert wurde. 

wobei der 

Durch die Verordnung BGB1.Nr. 290/ 1989 wurden zwei ÖNORMEN 

über sicherheitstechnische Richtlinien für die Verwendung 

von Bolzensetzgeräten ohne Kolben (Schußgeräten) und von 

Bolzensetzgeräten mit Kolben (Kolbengeräten) verbindlich 

erklärt. Weiters ist nur die Verwendung von typengeprüften 

und mit einem Prüfzeichen gekennzeichneten Bolzensetzge­

räten zulässig. Die Verordnung enthält auch Regelungen 

über jährlich wiederkehrende Prüfungen der Geräte auf 

Funktions- und Betriebssicherheit. Sie trat mit 

24. Juni 1989 in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung traten die Verordnung vom 20. Februar 1976, 

BGB1.Nr. 117, und § 87 Abs. 1 der Allgemeinen Dienstneh­

merschutzverordnung außer Kraft. 

Die Beratungen am Entwurf einer Verordnung über die Lage­

rung und Abfüllung brennbarer Flüssigkeiten wurden unter 
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Mitarbeit des Zentral-Arbeitsinspektorates abgeschlossen; 

die Anregungen aus dem Begutachtungsverfahren werden 

derzeit eingearbeitet. 

Im Jahr 1989 wurden die Beratungen des Entwurfes einer 

Bauarbeiterschutzverordnung in erster Lesung durch einen 

Fachausschuß der Arbeitnehmerschutzkommission abgeschlos­

sen. Aufgrund der Niederschriften der Sit z ungen wurde der 

Entwurf Uberarbeitet. Der Entwurf wurde erneut den Mit­

gliedern des Fachausschusses der Arbeitnehmerschutzkommis­

sion vorgelegt und in der Folge e iner ressortinternen 

Arbeitsgruppe zur Erstellung einer Endfassung fUr das 

allgemeine Begutachtungsverfahren Ubergeben. 

Sonstiges 

Die Mitarbeit an der Ausarbeitung eines Entwurfes einer 

umfangreichen Novelle zur Strahlenschutzverordnung wurde 

fortgesetzt. Eine Endfassung des Entwurfes konnte dem 

Begutachtungsverfahren zugefUhrt werden; die Anregungen 

aus dem Begutachtungsverfahren werden derzeit eingearbei­

tet. 

Die MAK-Werte-Liste 1989 wurde am 28. Dezember 1989 in den 

Amtlichen Nachrichten Arbeit-Gesundheit-Soziales kundge­

macht. Wie bisher im wesentlichen auf Grundlage der 

deutschen MAK-Werte-Liste erstellt, wurden jedoch erstmals 

die von der deutschen Liste abweichenden österreichischen 

Gren zwerte und Bestimmungen in die Liste selbst eingear­

beitet. Damit sollte die Liste leichter verständlich 

gestaltet sowie Mißverständnissen und Anwendungsfehlern 

vorgebeugt werden. 
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Im Berichtsjahr wurden wieder Bauartzulassungen aufgrund 

des Strahlenschutzgesetzes und Eignungserklärungen über 

Schleifkörper für erhöhte Umfangsgeschwindigkeit abgege­

ben. Ebenso wurden Ermächtigungen zur Durchführung ärzt­

licher Untersuchungen gemäß dem Arbeitnehmerschutzgesetz 

und dem Strahlenschutzgesetz erteilt. 

Das Zentral-Arbeitsinspektorat war auch im Jahr 1989 an 

zahlreichen Berufungsverfahren nach der Gewerbeord-

nung 1973 in der Ministerialinstanz zur Wahrung der Inter­

essen der Arbeitnehmer beteiligt. 

Im Jahr 1989 haben die vom Bundesminister für Arbeit und 

Soziales ermächtigten Einrichtungen 890 Ausbildungsveran­

staltungen durchgeführt und 15 945 Zeugnisse für Kranfüh­

rer, Staplerfahrer, Sprengbefugte und für das Personal von 

Gasrettungsdiensten ausgestellt. Arbeitsinspektoren waren 

bei diesen Veranstaltungen als Vortragende tätig; an den 

Prüfungen über den Nachweis der Fachkenntnisse wirkten 

Organe der Arbeitsinspektion mit. 

Organe der Arbeitsinspektion waren in zahlreichen Aus­

schüssen des Österreichischen Normungsinstitutes bei der 

Ausarbeitung von ÖNORMEN, die sicherheitstechnische Rege­

lungen enthalten, beteiligt sowie bei der Ausarbeitung von 

elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften beim Öster­

reichischen Verband für Elektrotechnik. 

Vertreter der Arbeitsinspektion waren unter anderem als 

Vortragende bei Kursen der Österreichischen Akademie für 

Arbeitsmedizin, bei Lehrgängen für die Ausbildung des 

Fachpersonals von sicherheitstechnischen Diensten sowie 

bei Ausbildungskursen von Wirtschaftsförderungsinstituten 
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als Vortragende tätig. Auch an Universitäten technischer 

Richtung und bei zahlreichen sonstigen Veranstaltungen 

wurden Vorlesungen und Vorträge auf dem Gebiet des Arbeit­

nehmerschutzes gehalten. 

Das Unfallgeschehen 

Von den einzelnen Arbeitsinspektoraten und dem Zentral­

Arbeitsinspektorat wird dem Unfallgeschehen große Bedeu­

tung beigemessen. Die Ergebnisse der Unfallerhebungen und 

die damit im Zusammenhang stehenden Unfallberichte geben 

Aufschluß über bestehende Mänge~ oder Unachtsamkeiten, 

sodaß daraus resultierend in vielen Fällen betriebliche 

Maßnahmen geset z t werden können oder erforderlichenfalls 

eine legistische Änderung angestrebt wird. Die Notwendig­

keit solcher Maßnahmen oder Veränderungen wird bedauer­

licherweise oft erst unter dem Eindruck des Unfallge­

schehens eingesehen. In Erfüllung des Arbeitnehmerschutzes 

wurden im Berichtsjahr 4 042 (3 934) Erhebungen ·von Un­

fällen und Berufserkrankungen sowie 39 (29) kommissionelle 

Unfallerhebungen durchgeführt. 

Der Arbeitsinspektion gelangten im Jahr 1989 insgesamt 

104 644 (110 493) Unfälle zur Kenntnis, von denen 188 

(184) einen tödlichen Verlauf nahmen. 

Die Verteilung der Unfälle auf Erwachsene und Jugendliche 

sowie männliche und weibliche Arbeitnehmer ist aus der 

nachfolgenden Aufstellung ersichtlich: 
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Gesamtzahl der Unfälle 

männliche Arbeitnehmer weibliche Arbeitnehmer 

Jahr Erwachsene Jugendliche Erwachsene Jugendliche 

1988 86 462 7 815 14 763 1 453 

1989 81 839 6 967 14 478 1 360 

Tödliche Unfälle 

männliche Arbeitnehmer weibliche Arbeitnehmer 

Jahr Erwachsene Jugendliche Erwachsene Jugendliche 

1988 159 8 15 2 

1989 162 4 20 2 

Von den im Jahr 1989 insgesamt den Arbeitsinspektoraten 

zur Kenntnis gekommenen und EDV-mäßig er faßten 104 644 

(110 493) Unfällen haben sich im unmittelbaren Zusammen­

hang mit dem Betrieb 94 393 (99 743) Unfälle ereignet, von 

denen 94 (106) tödlich verliefen. Die Zahl der Unfälle, 

die sich außerhalb des Betriebes oder der Arbeitsstelle 

ereigneten, belief sich auf 10 251 (10 750) von denen 

ebenfalls 94 (78) zum Tod der Verunfallten führten. Somit 

entfielen 9,80 % (9, 73 %) aller Unfälle und 50,00 % 

(42,39 %) aller tödlichen Unfälle auf solche, die sich 

nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb ereig­

neten. Bei den Unfällen, die sich nicht in unmittelbarem 

Zusammenhang mit dem Betrieb ereigneten, handelt es sich 

zu 77,83 % (75,97 %) um Unfälle auf dem Weg zur oder von 

der Arbeit; bei den tödlichen Unfällen dieser Art liegt 

der Anteil bei 68,09 % (74,36 %). Bezüglich der genauen 

Angaben wird auf die später erscheinende tabellarische, 

nach Wirtschaftsklassen aufgegliederte, detaillierte Auf­

stellung der den Arbeitsinspektoraten zur Kenntnis gelang­

ten Unfälle im Tätigkeitsbericht der Arbeitsinspektion 
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verwiesen. An Hand einiger angeschlossener Beispiele soll 

ein Eindruck vom Unfallgeschehen im Berichtsjahr ver­

mittelt werden. 

Schwere Verbrennungen durch Explosion von Lackresten 

In den Räumen einer wegen Konkurses ausgezogenen Spritz­

lackiererei und Siebdruckerei sollten im Auftrag der 

Hausverwaltung Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. 

Zwei Arbeitnehmer einer Schlosserei waren in einem Ar­

beitsraum vor der Schleuse der Spritzlackiererei mit 

Fensterstreicharbeiten beschäftigt. Ein jugoslawischer 

Arbeitnehmer einer Gas- und Wasserinstallationsfirma 

sollte Stellagen und Trockengestelle aus dem Spritzraum im 

Arbeitsraum vor der Schleuse mit einem Winkelschleifer 

zerschneiden. Da der jugoslawische Arbeitnehmer Freitag 

mittags nach Jugoslawien fahren wollte, nahm er seinen 

Vater und seinen Bruder zur Arbeit mit. Die im Spritzraum 

befindliche Spritzbox und die Lackdosen waren vier Monate 

zuvor durch eine Fachfirma entsorgt worden. Durch den 

Abbau der Spritzbox und des Absaugaggregates fielen eine 

Menge Lackreste (Feststoffpartikel) zu Boden und wurden 

dort zurückgelassen. Als die drei Männer dann noch die im 

Spritzraum vorhandene Abluftleitung und eine Halterung 

zerschneiden wollten, kam es durch das Einschalten des 

Winkelschleifers und das Hochwirbeln der am Boden befind­

lichen Lackreste zu einer Explosion. Die drei Männer 

erlitten schwere Verbrennungen. Die Explosion breitete 

sich durch die Schleuse bis in den davor gelagerten Ar­

beitsraum aus und die beiden Schlosser erlitten leichte 

Verbrennungen und Abschürfungen durch herabfallenden Putz. 
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Schwere Verbrennungen durch Explosion bei zu schneller 

Trocknung 

Bei einem nach der Spritzlackierung an der Frontseite zur 

Trocknung in der Lackierbox abgestellten Kraftfahrzeug mit 

Flüssiggasantrieb ereignete sich nach der Beendigung des 

Trocknungsvorganges, d.h. nach Abschaltung der Umluft­

anlage und nach dem Öffnen der Boxentore, eine Explosion, 

die nicht nur zwei Arbeitnehmer schwer verletzte (bis zu 

80 % Hautverbrennungen), sondern auch das gesamte Werk­

stättengebäude zum Einsturz brachte. Die Explosion verur­

sachte auch an sämtlichen umliegenden Betriebsstätten und 

Wohnungen Glasschäden. Weder der Betriebsinhaber noch die 

Beschäftigten waren über die im Fahrzeug vorhandene 

Flüssiggasanlage informiert. Da der Flüssiggastank ge­

schützt im Kofferraum untergebracht war und die Luft­

temperatur in der Trockenbox max. 80 0e betrug, anderer­

seits die gesamte Flüssiggasanlage nachweislich zuge­

lassen und auf Dichtheit überprüft war, ergibt sich als 

Explosionsursache diesbezüglich kein Anhaltspunkt, wozu 

kommt, daß die Boxentore schon geöffnet waren. Durch die 

totale Zerstörung des Autos, der Heizanlage und des Ge­

samtgebäudes konnten nur Vermutungen über die Explosions­

ursache angestellt werden. Am wahrscheinlichsten scheint 

ein Zusammenhang der Explosion mit den zur schnelleren 

Trocknung zusätzlich in der Box aufgestellten Quarz­

strahlern zu sein. 
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Absturz auf Bewehrungseisen 

Auf einer Baustelle waren Schalungsarbeiten für ein 

telager im Gange. Es sollten Betonwände in U-Form 

Gerä­

aufge-

stellt werden, wobei die Fundamente und zwei Umfassungs­

wände bereits bestanden; für die dritte Wand sollte die 

Schalung aufgestellt werden. Aus den Fundamenten, die die 

Last der Betonwand aufnehmen sollten, ragten Bewehrungs­

eisen mit einer Länge von ca. 60 cm heraus. Als nun, um 

die Schalungsarbeiten für die dritte Wand durchführen zu 

können, zwei Arbeitnehmer ein Stahlrohrgerüst in ca. 2 m 

Höhe betraten, brach ein Pfosten der Gerüstlage und einer 

der beiden Arbeitnehmer stürzte auf ein herausragendes 

Bewehrungseisen, das direkt in den Kehlkopf des Verun­

glückten eindrang, was z um Tod führte. Der andere Arbeit­

nehmer blieb beim Sturz unverletzt. Bemerkenswert war, 

daß der Pfosten, der als Gerüstbelag verwendet wurde, 

drei nebeneinanderliegende Asteinschlüsse aufwies. 

Stromschlag bei Kontrolle des Betonmischers 

Ein Arbeitnehmer war mit der Bringung von Lieferbeton an 

einem Frachtenbahnhof beschäftigt. Um einen Kabelgang zu 

errichten, mußte er mit dem Lieferbetonwagen auf einen 

Eisenbahnwaggon auffahren, um mit Hilfe einer Diesellok 

zur eigentlichen Baustelle zu gelangen. Nachdem der ge­

samte Beton vom Betonmischer in die Baugrube befördert 

war, betrat der Arbeitnehmer trot z vorhergehender Warnung 

die Leiter des Betonmischers, um in die Trommel zu 

schauen. Dabei kam er mit dem Rücken und dem Hinterkopf an 

die 15 kV-Oberleitung und wurde durch den Stromschlag 

getötet. 
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Stromunfall durch Aufrichten eines Rohres 

In einer Papierfabrik waren zwei Lehrlinge damit beschäf­

tigt, an einer an einem Wasserleitungsrohr befestigten 

Grundwassersonde Kabelanschlüsse für die Sondenpumpe 

herzustellen. Beim Aufrichten des Wasserleitungsrohres 

geriet die Konstruktion in die 20 kV-Freileitung, wodurch 

die beiden Lehrlinge einen schweren Stromunfall erlitten. 

Schwere Verbrennung durch Nichtverwenden von Schutzbeklei­

dung 

In einer Gießerei kam es kurz vor dem Vergießen von flüs­

sigem Stahl zum Abschmelzen der nicht mit feuerfestem 

Material ummantelten Stopfenmontagestange, wobei der 

Stopfen umkippte, wodurch die Gießöffnung der Pfanne 

freigegeben wurde und durch diese flüssiger Stahl unkon­

trolliert ausströmen konnte. Auf der Flucht wurde der 

Gießer am Rücken verletzt, wobei er Verbrennungen aller 

drei Grade erlitt. Zum Abschmelzen der Stopfenmontagestan­

ge ist es deshalb gekommen, weil diese wegen Überfüllung 

der Gießpfanne direkt mit dem flüssigem Stahl in Berührung 
I 

gekommen ist. Inzwischen wurde der Stopfen derart verlän-

gert, daß er in jedem Fall über den Rand der Pfanne 

reicht. Der Betrieb wurde vom Arbeitsinspektorat aufgefor­

dert, den Gießern einen ordnungsgemäßen "Gießereimantel" 

zur Verfügung zu stellen. Es war nur eine Gießschürze 

vorhanden, die zwar bis zum Knie reichte, aber den Rücken 

frei ließ. Außerdem wurde der Betrieb aufgefordert, bei 
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der Arbeit die Gießer zu verpflichten, sämtliche zum 

Gießen notwendigen Schutzbehelfe, wie Schutzhelm, 

Gesichtsschutz, Gamaschen, Unfallschuhe und den vorher 

beschriebenen Gießermantel während des Gießvorganges zu 

verwenden. 

Arbeitnehmerin beim Öffnen der Schutzvorrichtung einer 

Dosenverschlußmaschine von Maschinenteilen erfaßt 

schwere Verletzung des Unterarmes 

Eine Arbeitnehmerin wollte an einer Dosenverschlußmaschine 

die Ursache von Verschlußfehlern von Dosen feststellen. Zu 

diesem Zweck entfernte sie die Schutzvorrichtung bei einer 

Maschine, um einen Einblick in den Arbeitsablauf zu erhal­

ten. Bei dieser Kontrolle wurde sie vom drehenden Auslauf­

stern fUr die Halterung der Dosen an der Kl~idun~ der 

rechten Hand erfaßt und ihr Unterarm in die drehenden 

Maschinenteile hineingezogen. Ein Arbeitnehmer, der sich 

in unmittelbarer Nähe der Maschine aufhielt und den Unfall 

bemerkte, stellte die Maschine sofort durch Betätigung des 

Notausschalters ab. Bis zum Eintreffen der sofort verstän­

digten Rettung am Unfallsort wurde die Verunfallte durch 

einen Ersthelfer des Betriebes versorgt. Auch' der Be­

triebsarzt des Werkes traf sofort an der UnfallsteIle ein 

und leistete ebenfalls erste Hilfe. Die Arbeitnehmerin 

wurde aufgrund ihrer schweren Verletzungen 

Unterarm mit einem Rettungshubschrauber in 

chirurgie eines Krankenhauses eingeliefert. 

am rechten 

die Gefäß-
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Arbeitnehmer erlitt schwerste Verbrennungen - Leiter wurde 

in der Nähe einer unter Spannung stehenden Freileitung 

bewegt 

Ein Dackdecker wollte nach beendeter Arbeit eine Leiter, 

die an der Dachrinne des Kesselhauses lehnte, entfernen, 

wobei er nicht bedachte, daß diese in der Nähe einer unter 

30 kV-Spannung stehenden Freileitung aufgestellt war. Die 

im ausgefahrenen Zustand am Boden stehende Leiter wurde 

dabei vom Arbeitnehmer von der Dachrinne des Kesselhauses 

weggekippt, wobei diese in den unmittelbaren Gefährdungs­

bereich der Freileitung kam. Infolge des geringen Abstan­

des zwischen Freileitung und Metalleiter kam es zu einem 

Überschlag. Der Arbeitnehmer, der die Leiter mit beiden 

Händen hielt und auf einem Betonboden stand, erlitt dabei 

schwerste Verbrennungen im Bereich deß rechten Fußes. Die 

Unfallursache war darauf zurückzuführen, daß die Leiter 

vor ihrem Transport nicht eingezogen wurde, wodurch eine 

unzulässige Annäherung der Leiter an die Freileitung bzw. 

eine Berührung derselben erfolgte. Gemäß ÖVE-E/ 5 darf 

nämlich der Abstand von sperrigen Gegenständen, Leitern 

u.dgl. zu unter Spannung stehenden elektrischen Anlagen­

teilen mit einer Nennspannung bis zu 30 kV nicht weniger 

als 1,5 m betragen. Dieser Sicherheitsabstand wurde jedoch 

unterschritten. Das Dachdeckerunternehmen wurde aufgefor­

dert, die Arbeitnehmer dahingehend zu unterrichten und zu 

belehren, daß beim Bewegen von Leitern und sonstigen 

sperrigen Gegenständen in der Nähe von unter Spannung 

stehenden Anlageteilen eine für diese Arbeiten geeignete 

fachkundige Person als Aufsicht zugegen sein muß. Insbe­

sondere ist bei Arbeiten in der Nähe von Freileitungen das 

zuständige Elektrizitätsversorgungsunternehmen zu ver­

ständigen; die Arbeiten dürfen nicht vor Absicherung der 
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Gefahrenstelle bzw. vor Erteilung entsprechender Anordnun­

gen durch Fachkräfte dieses Unternehmens durchgeführt 

werden. 

Stromtod durch Verwendung eines Metallmaßbandes 

Ein Arbeitnehmer eines Bauunternehmens warf zur Durchfüh­

rung von Messungen eine Schnur, an der ein Stein und ein 

Metallmaßband befestigt waren, über die Schnellbahntrasse. 

Ein zweiter Arbeitnehmer stand auf der gegenüberliegenden 

Seite auf einer Holzleiter und zog das Maßband über die 

Trasse. Dabei berührte das Metallmaßband eine 15-kV-Strom­

leitung der S-Bahn. Der erste Arbeitnehmer erlitt dadurch 

tödliche Verletzungen, der zweite Arbeitnehmer einen 

schweren Schock. Beim Rettungsversuch erlitt ein dritter 

Arbeitnehmer einen Schock, ein vierter Arbeitnehmer zog 

sich Verbrennungen zu. Der Unfall wäre bei fachgerechter 

Arbeitsdurchführung und Verwendung eines nichtmetallenen 

Maßbandes vermeidbar gewesen. 

Absturz von einem ungesicherten Standplatz 

Eine Fertigteilfirma war beauftragt, einen künftigen 

Turnsaal mit Deckenfertigteilen einzudecken. Dafür waren 

zwei Arbeitnehmer und ein Mobilkran auf dieser Baustelle 

eingesetzt. Die beiden Arbeitnehmer waren dabei, das erste 

Element aufzulegen; sie standen dazu jeweils auf der als 

Auflager dienenden Stahlbetonmauer in ca. 5 m Höhe über 

dem Kellerfußboden. Das Element paßte nicht genau, sodaß 

es sich zwischen die Auflager einklemmte und nicht voll-
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ständig auf die Lagerflächen legen ließ. , Der Vorarbeiter 

der 2-Mann-Partie schickte seinen Kollegen um einen 

Hammer, um überstehende Betonreste abschlagen und so die 

Fertigteilplatte einpassen zu können. Daraufhin wies er 

den Kranführer an, die Platte nochmals anzuheben. Da die 

Platte klemmte, wurde sie ruckartig losgerissen und 

schnellte in die Höhe. Der Vorarbeiter verlor das Gleich­

gewicht und rutschte zwischen Auflager und Platte hin­

durch. Dabei wurde er durch die zurückschnellende Platte 

am Brustkorb gequetscht und fiel mit den Füßen voran zu 

Boden. Er erlitt tödliche Verletzungen. Der Unfall wäre 

vermeidbar gewesen, wenn das Einrichten des Elements von 

einem sicheren Standplatz aus (z.B. von einem fahrbaren 

Gerüst) durchgeführt worden wäre. 

Berufskrankheiten 

Dem Zentral-Arbeitsinspektorat wurden im Jahr 1989 1 123 

(1 294) Personen gemeldet, die eine Erkrankung erlitten, 

welche nach Maßgabe des § 177 des Allgemeinen Sozialver­

sicherungsgesetzes als Berufskrankheit gilt und vom Träger 

der Unfallversicherung als beruflich verursacht anerkannt 

wurde. 1 119 Erkrankungen wurden gemäß § 177 Abs. 1, 

4 Erkrankungen gemäß § 177 Abs. 2 ASVG als Berufskrankhei­

ten anerkannt. Keine der gemeldeten Erkrankungen verlief 

tödlich. 

Die Gliederung nach Alter und Geschlecht ergibt, daß 1989 

768 (894) erwachsene und 13 (13) jugendliche Arbeitnehmer 

sowie 269 (315) erwachsene und 73 (72) jugendliche Arbeit­

nehmerinnen von einer Berufskrankheit betroffen wurden. 
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Über die Häufigkeit der einzelnen Berufskrankheiten ergibt 

sich folgendes Bild: 

durch Lärm verursachte Hörschäden .......... . 

Hauterkrankungen ........................... . 

Infektionskrankheiten, Tropenkrankheiten, von 
Tieren auf Menschen übertragene Krankheiten . 

Asthma bronchiale .......................... . 

Erkrankungen durch chemisch-toxische Stoffe 

durch chemisch-irritativ oder toxisch 
wirkende Stoffe verursachte Erkrankungen 
der tieferen Atemwege und der Lunge ........ . 

Silikosen oder Silikatosen, 
Siliko-Tuberkulosen, bösartige 
Neubildungen der Lunge und des 
Rippenfelles durch Asbest, Er­
krankungen der tieferen Luft­
wege und der Lunge durch 
Aluminiumstaub ............................. . 

Chronische Erkrankungen der Schleimbeutel 
der Knie- oder Ellbogengelenke durch 
ständigen Druck oder ständige Erschütterung 

Erkrankungen durch Kohlenoxid 

Erkrankungen durch Erschütterung bei der 
Arbeit mit Preßluftwerkzeugen und gleich­
artig wirkenden Werkzeugen und Maschinen 
sowie durch Arbeit an Anklopfmaschinen ..... . 

Grauer Star 

Farmer(Drescher)Lunge ...................... . 

545 (635) 

425 (509)' 

44 (63) 

43 (46) 

19 (6) 

17 (9) 

16 ·(17) 

3 (1) 

2 

2 

2 

1 

(2 ) 

( 2) 

(0 ) 

( 2 ) 

Die Auf teilung der gemeldeten Fälle von Berufskrankheiten 

auf die einzelnen wirtschaftsklassen ist der folgenden 

Übersicht zu entnehmen. Wirtschaftsklassen mit weniger als 

10 Erkrankungsfällen blieben dabei unberücksichtigt: 
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XIII Erzeugung und Verarbeitung von Metallen 

XX Körperpflege und ~einigung; 
Bestattungswesen ..................... . 

XIV Bauwesen ............................. . 

XXII Gesundheits- und Fürsorgewesen ....... . 

VIII Be- und Verarbeitung von Holz; 
Musikinstrumenten- und Spiel-

IV 

XI 

XII 

XVI 

III 

V 

warenerzeugung .................... . 

Erzeugung von Nahrungsmitteln und 
Getränken; Tabakverarbeitung ...... . 

Erzeugung und Verarbeitung von 
Chemikalien, Gummi und Erdöl 

Erzeugung von Stein- und Glaswaren .... 

Beherbergungs- und Gaststättenwesen ... 

Bergbau; Steine- und Erden-Gewinnung 

Erzeugung von Textilien und 
Textilwaren (ausgenommen 
Bekleidung und Bettwaren) 

IX Erzeugung und Verarbeitung von Papier 
und Pappe ......................... . 

XXIV Einrichtungen der Gebietskörper­
schaften; Sozialversicherungsträger 
und Interessenvertretungen ........ . 

XV Handel; Lagerung ..................... . 

VI Erzeugung von Bekleidung, Bettwaren 
und Schuhen ....................... . 

I Land- und Forstwirtschaft ............ . 

354 (405) 

145 (153) 

116 (110) 

83 (127) 

67 

59 

52 

47 

37 

25 

22 

21 

21 

17 

14 

11 

(87 ) 

(78) 

( 51) 

(48) 

(55) 

(18) 

(16 ) 

( 33) 

(47) 

(22) 

(17) 

( 7) 

1989 wurden 545 (635) Gehörschäden durch Lärmeinwirkung 

gemeldet; 11 (7) davon betrafen Arbeitnehmerinnen. Die 

Zahl jener Fälle, in denen der Hörverlust zumindest eine 
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mittelgradige Schwerhörigkeit, d.h. e i ne Minderung der 

Erwerbsfähigkeit von mindestens 20 % erreichte, betrug 32 

(25). Die Wirtschaftsklasse XI I I behält weiterhin infolge 

des hier herrschenden hohen Lärmpegels i hre dominierende 

Stellung, sowohl was die Anzahl der Hörschäden als auch 

die Schwere des Hörverlustes betrifft. Auf sie entfielen 

232 (302) Meldungen. 

Die Zahl der 1989 gemeldeten Hauterkrankungen betrug 425 

(509); 128 (188) erwachsene, 10 (11) jugendliche Arbeit­

nehmer sowie 216 (239) erwachsene und 71 (71) jugendliche 

Arbeitnehmerinnen waren davon betroffen. Die Mehrzahl der 

Erkrankten war im Friseurgewerbe tätig. In 71 (57) Fällen 

verursachten die Erkrankungen eine Minderung der Erwerbs­

fähigkeit von zumindest 20 %. 

Im Berichtsjahr wurden ferner 44 (63) Fälle von Tropen­

krankheiten, Infektionskrankheiten sowie von Tieren auf 

Menschen übertragene Erkrankungen gemeldet. 

38 Erkrankungsfälle betrafen Infektionskrankheiten. Die 

Erkrankten kamen, mit Ausnahme von 2 Arbeitnehmerinnen, 

aus dem medizinischen Arbeitsbereich. Entsprechend ihrer 

dominierenden Rolle im Krankenpflegedienst waren 25 Er­

krankte, darunter eine Jugendliche, Arbeitnehmerinnen; 

das sind 65,8 % der gemeldeten Infektionskrankheiten. Bei 

2 Arbeitnehmern sowie 14 Arbeitnehmerinnen verursachte die 

Schwere der Erkrankungen eine Minderung der Erwerbsfähig­

keit von zumindest 20 %. 

4 (2) Arbeitnehmer erlitten von Tieren auf Menschen über­

tragene Krankheiten. 
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2 (1) Arbeitnehmer erkrankten bei ihren beruflichen Tätig­

keiten im Ausland an Tropenkrankheiten. 

26 (33) erwachsene und 3 (1) jugendliche Arbeitnehmer 

sowie 13 (12) erwachsene Arbeitnehmerinnen und 1 jugend­

liche Arbeitnehmerin erkrankten im Berichtsjahr an beruf­

lich verursachtem Asthma bronchiale; 8 (9) Fälle mußten 

infolge der Schwere des Leidens berentet werden. 

18 (6) Arbeitnehmer sowie 1 Arbeitnehmerin erkrankten 

durch Einwirkung chemisch-toxischer Arbeitsstoffe. Er­

krankungsursachen waren jeweils Einwirkungen durch .Blei 2, 

Quecksilber 12, Nitro- oder Aminoverbindungen des 

Benzols 1, Halogen-Kohlenwasserstoffe 3 sowie Schwefel­

kohlenstoff 1. 

17 (9) Meldungen betrafen Erkrankungen der tieferen Atem­

wege und der Lunge durch chemisch-irritativ oder toxisch 

wirkende Stoffe. Es wurden 15 (8) Arbeitnehmer sowie 2 (1) 

Arbeitnehmerinnen von dieser Berufskrankheit betroffen. In 

10 (8) Fällen verursachten die Erkrankungen eine Minderung 

der Erwerbsfähigkeit von zumindest 20 %. 

Mit 16 (17) Erkrankungen ist die Zahl der gemeldeten Fälle 

von Staublungenerkrankungen gegenüber 1988 wieder gering­

fügig zurückgegangen. Von den Meldungen entfielen 11 (16) 

auf Silikosen oder Silikatosen, 2 (0) auf Siliko-Tuber­

kulosen, 2 (1) Meldungen auf bösartige Neubildungen der 

Lunge und des Rippenfelles durch Asbest sowie 1 Meldung 

auf eine Erkrankung der tieferen Luftwege und der Lunge 

durch Aluminium. 

In 9 (12) Fällen (4 Fälle von Silikose, 2 von Siliko-

Tuberkulose, 2 Erkrankungen durch bösartige Neubildungen 
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der Lunge und des Rippenfelles durch Asbest sowie 1 Er­

krankung der Lunge durch Aluminium) erreichte die Minde­

rung der Erwerbsfähigkeit das für eine Rentenzuerkennung 

erforderliche Ausmaß von mindestens 20 %. 

3 (1) Arbeitnehmer erlitten chronische Erkrankungen der 

Schleimbeutel der Knie- oder Ellbogengelenke durch ständi­

gen Druck oder ständige Erschütterung, 2 (2) Arbeitnehmer 

durch unfallartige Ereignisse Erkrankungen durch Kohlen-

oxid. Weiters wurden noch 2 ( 2) Erkrankungen durch Er-

ßchütterung bei der Arbeit mit Preßluftwerkzeugen und 

gleichartig wirkenden Werkzeugen und Maschinen, 2 (0 ) 

Erkrankungen an Grauem Star sowie 1 (2 ) Erkrankung an 

einer Farmer(Drescher)Lunge bekanntgegeben. 

Dem Zentral-Arbeitsinspektorat wurden 1989 3 (1) Erkran­

kungen von Arbeitnehmern sowie 1 Erkrankung einer Arbeit­

nehmerin bekanntgegeben, die gemäß § 177 Abs. 2 des Allge­

meinen Sozialversicherungsgesetzes als Berufskrankheiten 

anerkannt wurden. 

Gesundheitliche Eignung von Arbeitnehmern für bestimmte 

Tätigkeiten 

Eine bedeutende Aufgabe der Arbeitsmedizin ist die Fest­

stell~ng und Verhinderung arbeitsbedingter Gesundheits­

schäden durch vorbeugende ärztliche Untersuchungen. Dabei 

wird die Eignung von Arbeitnehmern für bestimmte Tätig­

keiten, bei denen Einwirkungen oder Belastungen auftreten 

können, die die Gesundheit in oft erheblichem Ausmaß zu 

schädigen vermögen, festgestellt und in der Folge perio­

disch ge~rüft, ob der Gesundheitszustand der Arbeitnehmer 

eine weitere Beschäftigung mit solchen Tätigkeiten zuläßt. 
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Aufgrund der Verordnung über die gesundheitliche Eignung 

von Arbeitnehmern für bestimmte Tätigkeiten wurden im 

Berichtsjahr von den gemäß dem Arbeitnehmerschutzgesetz 

ermächtigten Ärzten in 5 076 (4 199) Betrieben 86 684 

(84 317) Arbeitnehmer auf ihre gesundheitliche Eignung für 

bestimmte Tätigkeiten untersucht; die Zahl der aufgrund 

des Strahlenschutzgesetzes untersuchten Personen betrug 

nach Meldung des zuständigen Unfallversicherungsträgers 

26 Oll (21 680). 

Die folgende . Aufstellung zeigt die Verteilung der Unter­

suchungen nach Einwirkungen bzw. Tätigkeiten geordnet: 

Lärm ................................. . 

chemisch-toxische Arbeitsstoffe ...... . 

quarz-, asbest- oder sonstige silikat­
haltige Staube, Thomasschlackenmehl, 
Aluminiumstaub, Metallstaub bei der 
Herstellung von Hartmetallen ....... . 

den Organismus besonders belastende 
Hitze, Tragen von Atemschutzgeräten, 
Tätigkeiten in Gasrettungsdiensten 

Stoffe, die Hautkrebs verursachen 
können ............................. . 

41 988 (40 088) 

30 724 (31 364) 

10 162 (10 091) 

2 912 (2 155) 

898 (619) 

Die Zahl der untersuchten Arbeitnehmer verteilt sich vor 

allem auf die nachstehend angeführten Wirtschaftsklassen; 

es sind nur jene Klassen angeführt, in denen mehr als 

1 000 Arbeitnehmer untersucht wurden. 
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XIII Erzeugung und Verarbeitung 
von Metallen ................ 41 434 ( 38 451) 

XI Erzeugung und Verarbeitung 
von Chemikalien, Gummi 
und Erdöl · .................. 9 527 (11 249) 

VIII Be- und Verarbeitung von Holz; 
Musikinstrumenten- und 
Spielwarenerzeugung ......... 9 023 (6 512) 

XII Erzeugung von Stein- und 
Glaswaren · .................. 4 012 (5 409) 

V Erzeugung von Textilien und 
Textilwaren (ausgenommen 
Bekleidung und Bettwaren) 3 439 ( 3 159) 

IV Erzeugung von Nahrungsmitteln 
und Getränken; Tabakver-
arbeitung · .................. 2 497 (2 196) 

II Energie- und Wasserversorgung 2 320 (l 656) 

IX Erzeugung und Verarbeitung 
von Papier und Pappe ........ 2 121 (4 290) 

XIV Bauwesen ....................... 2 086 (2 537) 

XX Körperpflege und Reinigung; 
Bestattungswesen ............ 1 748 (1 872) 

III Bergbau; Steine- und Erden-
Gewinnung · .................. 1 668 (l 043) 

X Druckerei- und Vervielfältigung; 
Verlagswesen ................ 1 667 (l 655) 

XXIV Einrichtungen der Gebietskörper-
schaften; Sozialversicherungs-
träger und Interessenver-
tretungen · .................. 1 465 (894) 

VI Erzeugung von Bekleidung, 
Bettwaren und Schuhen ....... 1 195 (l 399) 

Aufgrund ärztlicher Untersuchungen gemäß der Verordnung 

über die gesundheitliche Eignung von Arbeitnehmern für 
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bestimmte Tätigkeiten wurden 114 (130) Arbeitnehmer aus 46 

(64) Betrieben als für solche Tätigkeiten nicht geeignet 

beurteilt, davon wurde 1 (6) Arbeitnehmer nach der Strah­

lenschutzverordnung für eine Tätigkeit unter Einwirkung 

ionisierender Strahlen für nicht geeignet erklärt. In 22 

(9) Fällen mußte das Verbot der Weiterbeschäftigung be­

scheidmäßig ausgesprochen werden. 

Für die Durchführung von Untersuchungen gemäß § 8 des 

Arbeitnehmerschutzgesetzes standen 1989 726 und gemäß 

§ 35 des Strahlenschutzgesetzes 243 vorn zuständigen Bun­

desministerium ermächtigte Ärzte und Einrichtungen zur 

Verfügung. 

1989 wurden von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 

als Kostenersatz für die Durchführung der Untersuchungen 

von Arbeitnehmern auf ihre gesundheitliche Eignung nach 

§ 8 des Arbeitnehmerschutzgesetzes S 27 838 781,73 aufge­

wendet. Für die Honorierung der nach dem Strahlenschutz­

gesetz durchzuführenden ärztlichen Untersuchungen wurden 

von den Trägern der Sozialversicherung S 13 546 094,16 und 

aus den Mitteln des Bundes S 6 772 960,41 ausgegeben. 

Gestaltung der Arbeitsbedingungen 

Der nachstehende Bericht über die Gestaltung der Arbeits­

bedingungen gibt das Wesentliche vieler dem Gegenstand 

nach unterschiedlicher und mannigfaltiger Einzelbeobach­

tungen der Arbeitsinspektoren bei ihrer Tätigkeit in den 

Betrieben wieder. In diesem Sinne sind Mitteilungen, wie 

etwa über Wahrnehmungen über die wirtschaftliche Lage in 

einzelnen Produktionszweigen oder über die Beschäftigung 
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bestimmter Personengruppen, nicht als Ergebnis gezielter 

Feldstudien, sondern als kleiner Ausschnitt des Gesamtbil­

des "Arbeitsbedingungen" zu verstehen. Den wiedergeg~benen 

Beobachtungen kommt daher nicht immer generelle Bedeutung 

zu, dennoch sind sie für den Berufsalltag zahlreicher 

Arbeitnehmer sehr wesentlich. 

Bedingt durch die schon 1988 begonnene Konjunktursteige­

rung in der metallerzeugenden und -verarbeitenden 

Industrie sowie im Baugewerbe haben sich die Anträge auf 

, Genehmigung von Überstunden gegenüber dem Vorjahr wesent­

lich erhöht. Aber auch die festgestellten Übertretungen 

hinsichtlich der zulässigen Arbeitszeit haben eine Vermeh­

rung erfahren. Eine nennenswerte Einstellung von zusätz­

lichen Arbeitnehmern zur Bewältigung des erhöhten Arbeits­

bedarfes konnte nicht beobachtet werden. In erhöhtem Maße 

wurden in den Reparaturabteilungen der Großbetriebe ver­

sucht, die kurzfristigen Mehrarbeiten als außergewöhnliche 

Fälle gemäß § 20 des Arbeitszeitgesetzes zu deklarieren; 

es mußten zahlreiche Strafanzeigen erstattet werden. 

Im Jahre 1989 war in der Baubranche im verstärkten Maße zu 

bemerken, daß die Bautermine derart kurz gesetzt werden, 

daß es oft schon von vornherein erkennbar war, daß be­

stimmte Bauvorhaben nur dann termingerecht fertiggestellt 

werden könnten, wenn die Bestimmungen des Arbeitszeitge­

setzes bzw. des Arbeitsruhegesetzes übertreten werden. 

Aufgrund dieser Terminsituationen kam es in der abgelau­

fenen Bausaison im erhöhten Maße zu Arbeitszeitübertre­

tungen und somit zu vielen Anzeigen. 

Auch in vielen Betrieben des Transport- und Speditionsge­

werbes waren Übertretungen des Arbeitszeitgesetzes festzu­

stellen. Vor allem werden noch immer Übertretungen der 
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Einsatzzeit mit dem Argument von Steh- und Wartezeiten 

begründet. Große Probleme bringt auch die Tatsache, daß 

für diese Branche ein großes Angebot an Arbeitskräften 

besteht (auch Ausländer). Dadurch ist es für die Arbeit­

nehmer sehr schwierig, ungesetzlichen Aufträgen zu wider­

sprechen, weil sie befürchten müssen, ihre Arbeitsplätze 

zu verlieren. Dazu kommt, daß in diesem Zusammenhang auch 

das Führen von falschen Arbeitszeitaufzeichnungen 

(Fahrtenbuch) verlangt wird. 

Durch das Öffnen der Grenzen zu den Oststaaten ergeben 

sich besonders für das östlichste Bundesland neue Situa­

tionen, die in ihren Auswirkungen noch nicht vollständig 

abgeschätzt werden können. Als sicher ist anzunehmen, daß 

Betriebe mit geringer Wertschöpfung und geringem Know­

how, wie z.B. manche Konfektionsbetriebe und auch Heimar­

beits-Unternehmen, einem starken Konkurrenzdruck aus den 

östlichen Nachbarstaaten ausgesetzt sein werden. Es be­

steht die Gefahr, daß diesem neuen Konkurrenzdruck durch 

mehr Leistungsdruck auf die Arbeitnehmer und durch Ein­

sparungen beim Arbeitnehmerschutzrecht begegnet werden 

könnte. Längerfristig ist zu erwarten, daß Produktions­

zweige, die bei einem hohen Lohnkostenanteil geringe 

Stundenlöhne aufweisen, in die östlichen Nachbarstaaten 

abwandern werden. Durch die Öffnung der Grenzen ergaben 

sich für die aber auch positive Aspekte, wie z.B. die 

' Planung und Realisierung von großen Einkaufsmärkten in 

Grenznähe zeigt. Die Mobilität von Arbeitskräften, von 

Betrieben und von ganzen Branchen nimmt zu. 

Durch die verstärkte Automatisierung werden in den Betrie­

ben zunehmend Industrieroboter bzw. programmgesteuerte 

Bewegungseinrichtungen, wie z.B. Montagestraßen, einge­

setzt. Die Beurteilung derartiger Maschinen aus der Sicht 
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des Arbeitnehmerschutzes war bislang eher schwierig, da es 

diesbezüglich keine direkt übernehmbaren gesetzlichen 

Bestimmungen gab. In der Praxis zeigte sich, daß sich 

viele Betriebe damit begnügten, derartige Systeme zu 

umhausen und die Zugangstüren bzw. Zugangsöffnungen mit 

einem Endschalter zu versehen. So eine Schutzmaßnahme 

schützt zwar den Arbeiter vor dem ungewollten Zugriff zu 

den einzelnen Gefahrenstellen, nicht jedoch den Ein­

steller. Gemäß den §§ 33, 34 und 35 der Allgemeinen Ar­

beitnehmerschutzverordnung müssen jedoch bestimmte Ge­

fahrenstellen direkt gegen gefahrbringendes Berühren 

gesichert sein. Nicht ganz so einfach ist jedoch die 

Beurteilung, ob z.B. ein Enqschalter bei einer Zugangstür 

oder -öffnung zu dem Maschinensystem in sogenannter 

"Sicherer Steuerung" ausgeführt ist oder lediglich in die 

Programmsteuerung eingebunden ist. Es wird daher unumgäng~ 

lich sein, für derartige Systeme die Beachtung der ÖNORM 

Z 1590 verbindlich vor zuschreiben. 

Durch die in den letzten Jahren größer werdende Beachtung 

des vorbeugenden Brandschutzes bei der Planung und dem Bau 

von Betriebsanlagen kommt es dazu, daß auch kleine 

Betriebe in mehrere Brandabschnitte geteilt werden. Dies 

geschieht vorwiegend deshalb, um im Falle eines Brandes 

den Schaden so gering wie möglich zu halten, d.h., ihn 

örtlich zu begrenzen, und dadurch vor allem auch die Ge­

fährdung von Personen hintanzuhalten. Die Auf teilung 

eines Betriebes in Brandabschnitte bedingt aber, daß auch 

bei notwendigen Verbindungsöffnungen brandschutztech-

nische Maßnahmen zu treffen s i nd, also brandhemmende 

Türen einz ubauen sind. Auch § 26 der Allgemeinen Ar­

beitnehmerschutzverordnung bestimmt, daß in Betriebsge­

bäuden mit mehr a l s einem Stockwerk das Stiegenhaus gegen­

über anderen Räumen mit brandhemmenden Türen abgeschlossen 
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sein muß. Die ÖNORM B 3850 sieht vor, daß brandhemmende 

Türen selbstschließend ausgeführt sein müssen. Bei dieser 

Bestimmung beginnen aber die Probleme in der Praxis. Da 

die selbstschließende Eigenschaft dieser Türen besonders 

bei Transportarbeiten stört, werden sie dann mittels 

Holzkeil oder ähnlichen Vorrichtungen im geöffneten Zu­

stand fixiert. Damit verlieren die Türen aber ihre Wir­

kung, da auch die beste brandhemmende Türe nur im ge­

schlossenen Zustand ihre Funktion erfüllen kann. Dieses 

Problem läßt sich aber auf einfache weise lösen. Die 

brandhemmende Tür darf nämlich dann im geöffneten Zustand 

fixiert sein, wenn sichergestellt ist, daß sie bei 

Ausbruch eines Brandes selbsttätig ins Schloß fällt. Die 

brandhemmende Tür kann im geöffneten Zustand durch einen 

Elektromagneten gehalten werden. Über der Tür ist an 

beiden Seiten je ein Rauchgasmelder angebracht. Spricht 

ein Rauchgasmelder an, so wird der Stromfluß zum Elektro­

magneten unterbrochen, und die Tür fällt ins Schloß. 

Dasselbe würde passieren, wenn im Betrieb aufgrund eines 

Brandes der Strom ausfallen würde. Ist in der Betriebsan­

lage eine Brandmeldeanlage vorhanden, so kann man die 

Ansteuerung der Haltemagneten über diese durchführen. Es 

wer den auch schon Aus'führungen angeboten, bei denen der 

Rauchgasmelder in der Selbstschließ- und Haltevorrichtung 

integriert ist. Durch die Entwicklung derartiger Einrich­

tungen ist es möglich, die ohne Zweifel bestehenden Pro­

bleme bei der Verwendung von brandhemmenden Türen zu lösen 

und die Sicherheit in den Betrieben zu heben. 

Probleme für den Arbeitnehmerschutz verursacht die rasch 

steigende Anzahl und oft wechselnde Zusammensetzung von 

Arbeitsstoffen und Chemikalien. Es wird nicht selten 

festgestellt, daß die Anwender von Chemikalien nur die 

Gebrauchsanweisung kennen, jedoch über allfällige Gefahren 

für den Menschen oder die Umwelt nicht Bescheid wissen. 
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Gegen Jahresende 1989 war die Großindustrie sehr besorgt 

über den Entwurf einer Verordnung, durch die Fluorchlor­

kohlenwasserstoffe (FCKW) auch als Mittel zur Brandbe­

kämpfung verboten werden sollen. Insbesondere erscheint 

die Vorschrift, Halon in bestehenden Löschanlagen bis 1999 

einer Entsorgung zuzuführen, wegen der dann möglicherweise 

zu erwartenden "Fehlauslösungen" geradezu als kontrapro­

duktiv. Die Installation einer automatischen CO2-Löschan­

lage für Computerräume dürfte aus der Sicht des Arbeitsin­

spektors keine geeignete Alternative sein, da bei dieser 

Einrichtung tödliche Unfälle nicht mit absoluter Sicher­

heit ausgeschlossen werden können. Es wäre daher aus der 

Sicht der Arbeitsinspektion zu begrüßen, Halon für Lösch­

zwecke im Einzelfall vom generellen FCKW-Verbot auszuneh­

men. 

Bei Verhandlungen im gewerbebehördlichen Genehmigungsver­

fahren von Betriebsanlagen nimmt die Abhandlung von Pro­

blemen des Nachbarschafts- und Umweltschutzes immer 

breiteren Raum ein. Dadurch werden die Verfahren zeitauf­

wendiger, und auch die Verhandlung kleinerer Projekte 

nimmt nicht selten einen ganzen Tag in Anspruch. Da die 

Investitionstätigkeit der Betriebe zugenommen hat, häufen 

sich die Verhandlungstermine, und die Arbeitsinspektorate 

sind gezwungen, immer mehr zeit für die Teilnahme an 

Genehmigungsverfahren aufzuwenden. Die Präsenz des Ar­

beitsinspektorates bei diesen sogenannten "Kommissionen" 

ist jedoch nicht zuletzt auch deshalb sehr wichtig, weil 

die Forderungen des Nachbarschaftsschutzes häufig im 

Gegensatz zu denen des Arbeitnehmerschutzes stehen (Lärm­

emissionen - Lüftung). 
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Die Gefahr, die von Hochspannungsleitungen bei der Durch­

führung von Bauarbeiten ausgeht, wird oft unterschätzt. Zu 

Baubeginn sind meist die erforderlichen Schutzabstände zu 

den spannungsführenden Leitungen gewahrt; bei Geländeauf­

schüttungen und beim Einsatz von weit ausladenden Mobil­

oder Ladekränen kann es jedoch zur Unterschreitung dieser 

Schutzabstände kommen. Da die Transportarbeiten mit den 

Lade- und Mobilkränen meistens von anderen Unternehmungen 

als von den mit der Objektermittlung beauftragten Bau­

unternehmungen vorgenommen werden, ist es sehr schwer, 

diese rechtzeitig auf die latente Gefährdung aufmerksam zu 

machen und es kommt daher immer wieder zu Unfällen. Aus 

diesem Grund weisen die Arbeitsinspektoren bei Kranführer­

prüfungen auf diese Gefährdungen eindringlich hin. 

Im Bereich der metallverarbeitenden Gewerbebetriebe hat 

sich insbesondere im Fahrzeugbau und im Stahlhochbau das 

Problem der Schweißrauchabsaugung gestellt. Da bei diesen 

Arbeitsvorgängen keine definierten Schweißplätze vorhanden 

sind, sondern die Schweißarbeiten punktförmig an örtlich 

sehr weit auseinander liegenden Stellen vorgenommen wer-

den, können fix montierte 

verwendet werden. Die im 

Schweißrauchabsaugungen nicht 

Handel befindlichen mobilen 

Absauggeräte sind in der Praxis schwer einsetzbar, da sie 

ständig weiter transportiert werden müssen und infolge von 

sperrigen Bauteilen nicht immer an die Schweißstelle 

herangebracht werden können. Von den Schweißern wird 

weiters das hohe Gewicht der mit einer Absauganlage ver­

sehenen Schweißpistole beklagt. Eine generelle Raumluftab­

saugung führt gleichfalls nicht zum gewünschten Erfolg, da 

der entstehende Schweißrauch direkt beim Schweißer vor­

beistreicht und so ein Nutzeffekt kaum zu erwarten ist. 

Hier werden praktikable Lösungen zu erarbeiten sein. 
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Im Berichtsjahr war eine zunehmende Bereitschaft von 

Arbeitnehmern zum Tragen persönlicher Schutzausrüstungen, 

wie Schutzbrillen, Gehörschutzmittel, Atemschutzmasken, 

Schutzhelmen und dergleichen, zu beobachten. Bei jüngeren 

und besser ausgebildeten Arbeitnehmern ist die Akzeptanz 

solcher Schutzbehelfe noch weitaus höher. Diese positive 

Entwicklung dürfte nicht nur auf die ständige Aufklärungs­

arbeit durch die Arbeitsinspektion und die im Betrieb mit 

Arbeitnehmerschutzangelegenheiten betrauten Organe zurück­

zuführen sein, sondern auch mit dem in Österreich allge­

mein gestiegenen Gesundheitsbewußtsein zusammenhängen. 

Gesundheitspolitische Zielsetzungen durch die Massenmedien 

und laufend verbreitete Beiträge über Maßnahmen zur Ge­

sunderhaltung des Menschen dürften hier eine wesentliche 

Rolle spielen. 

Allerdings kommt es bei Inspektionen immer wieder zu 

Diskussionen mit Verantwortlichen in den Betrieben, wie 

Betriebsleitern, Meistern usw., bezüglich der Verwendung 

von Arbeitsschutzkleidung und Unfallschutzartikeln. Man 

ist immer wieder der Meinung, daß die Arbeitnehmer nicht 

gezwungen werden könnten, die vorhandenen Schutzartikel, 

wie z.B. Gehörschutz, Atemschutz, Augenschutz oder Schutz­

kleidung, wie z.B. Sicherheitsschuhe, Schutzanzüge, 

Schutzhandschuhe, auch zu tragen bzw. zu verwenden. Sehr 

oft ist es so, daß die Schutzartikel angeschafft werden 

und es den Arbeitnehmern überlassen bleibt, diese auch zu 

verwenden. Überwiegend herrscht die irrige Meinung vor, 

daß bereits mit der Bereitstellung der Schutzausrüstung 

die gesetzlichen Vorschriften erfüllt sind. Die Verant­

wortlichen müssen immer wieder darauf hingewiesen werden, 

daß Hinweise durch Anschläge und Plakete nicht ausreichen 

und daß auf die Arbeitnehmer seitens des Verantwortlichen 

ständig eingewirkt werden muß, die zur Verfügung gestellte 

Arbeitskleidung und Schutzartikel unbedingt zu verwenden. 
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Im Jahr 1989 wurde erstmals in Österreich begonnen, ein 

Gebäude, in dem Bauteile mit Spritzasbest beschichtet 

waren, nach internationalem Standard zu entsorgen . Dabei 

wurde das Gebäude luftdicht abgeschottet, der Spritzasbest 

in nassem Zustand vom Untergrund gelöst und direkt in 

einen auf einem LKW aufgebauten staubdichten Behälter 

abgesaugt. Das Wasser-Asbest-Gemisch wurde auf die Deponie 

Rautenweg geführt und unter Zementzugabe endabgelagert. 

Die betroffenen Arbeitnehmer waren mit Schutzanzügen und 

Atemschutzmasken mit Filter P3 ausgerüstet, der mit 

Asbestfasern verseuchte Bereich ("Schwarzbereich") konnte 

nur über eine Dreikammer-Schleuse betreten werden. Vom 

Arbeitsinspektionsarzt wurden die entsprechenden Veran­

lassungen zum umfassenden Schutz der Arbeitnehmer ge­

troffen. 

Im Berichtsjahr wurde verstärkt die Tendenz festgestellt, 

das Heimarbeitsgesetz durch Werkve rträge z u umgehen bzw. 

die Heimarbeiter als Aushilfen z u führen. Dabei konnte 

beobachtet werden, daß Buchhalter oder Steuerberater sehr 

wenig von den bestehenden Bestimmungen des Heimarbeitsge­

setzes wissen und deshalb unzulängliche Informationen an 

Betriebe weitergeben. Auch gibt es immer wieder Probleme 

mi t dem Führen 

Heimarbeiter, 

mi t tels EDV 

der gesetzlichen Abrechnungsnachweise für 

speziell dann, wenn die Lohnverrechnung 

durchgeführt wird. Von den Heimarbeitern 

selbst werden, aus Furcht ihre Arbeit zu verlieren, kaum 

Beschwerden an das Arbeitsinspektorat herangetragen. 

Bei Überprüfungen von Betrieben, welche Heimarbeiter 

beschäftigen, fällt immer wieder auf, daß Gewerbeinhaber 

die gesetzlichen Bestimmungen des Heimarbeitsgesetzes 

nicht einhalten bzw. zu umgehen versuchen. 
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Häufige Beanstandungen sind: 

Nicht-Melden von Heimarbeitern aus Einsparungsgründen. 

Um keine Sonderzahlungen, wie Urlaubsentgelt, Urlaubszu­

schuß, Feiertagsentgelt usw., leisten zu müssen, wer den 

Werkverträge abgeschlossen. 

Derartige Werkverträge werden oft von namhaften Steuerbe­

ratern und Rechtsanwälten veranlaßt, welche die Ungesetz­

lichkeit solcher Verträge erkennen müßten. 

Aus Gründen der Einsparung von Sonder zahlungen werden 

Heimarbeiter auch als Aushilfsarbeiter deklariert und 

damit ebenfalls finanziell geschädigt. 

Nach Aufdeckung derartiger Mißstände seitens des Arbeits­

inspektorates werden vom Arbeitgeber oft die Heimarbeits­

verhältnisse gelöst. 

Durch das Eingreifen des Arbeitsinspektors und der nach­

folgenden Lösungen des Heimarbeitsverhältnisses durch den 

Arbeitgeber kommt es oft zu Klagen seitens des Heimarbei­

ters. Nicht selten gibt es Aussagen, daß das Arbeits in­

spektorat schuld sei an der Beendigung des Heimarbeitsver­

hältnisses und er lieber eine finanzielle Einbuße auf sich 

genommen hätte, als gar keine Arbeit zu haben. 

Im Hinblick auf die oft herrschenden Mißstände im Heimar­

beitsbereich und auf die zunehmenden Umgehungsversuche der 

gesetzlichen Bestimmungen durch den Arbeitgeber stellt 

sich die Frage, ob der Schutz der Heimarbeiter nach dem 

Heimarbeitsgesetz ausreichend ist. Für den Arbeitsinspek-
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tor ist es immer wieder deprimierend festzustellen, daß 

als Folge seiner ordnungsgemäßen Arbeit dem Heimarbeiter 

oft Nachteile erwachsen und es keinerlei Möglichkeit gibt, 

dem Heimarbeiter Hilfestellung oder Schutz zu geben. 

Hinsichtlich der sonstigen Belange des Arbeitnehmerschut­

zes ergaben sich im Vergleich zum Vorjahr keine wesent­

lichen Änderungen. 

VERWENDUNGSSCHUTZ 

I 

Verwendungsschutz umfaßt alle jene Arbeitnehmerschutzvor-

schriften, die sich auf bestimmte besonders schutzwürdige 

Arbeitnehmergruppen, wie Kinder und Jugendliche, schwan­

gere Arbeitnehmerinnen und in Heimarbeit Beschäftigte, be­

ziehen, sowie die Schutzvorschriften betreffend Arbeits­

zeit und Arbeitsruhe. 

Im Jahr 1989 wurden in Betrieben sowie auf Baustellen und 

Arbeitsstellen außerhalb von Betrieben 17 307 Übertretun­

gen festgestellt (1988: 15 013). Dazu kommen noch 5 242 

anläßlich von Lenkerkontrollen auf den Straßen und an den 

Grenzübergängen festgestellte Übertretungen. 

Von den 17 307 Übertretungen betrafen 8 653 Arbeitszeitan­

gelegenheiten und 4 645 die Beschäftigung von Kindern und 

Jugendlichen. Die meisten Übertretungen, nämlich 6 375 

entfielen auf Betriebe des Beherbergungs- und Gaststätten­

wesens, 3 457 auf Handel und Lagerung. 

Generell war bei den Übertretungen auf dem Gebiet des 

Verwendungsschutzes auch 1989 wieder ein Anstieg gegenüber 

dem Vorjahr festzustellen (+ 2 294 bzw. 15,28 %). Dies ist 
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vor allem auf eine Zunahme der festgestellten Übertretun­

gen betreffend die Beschäftigung von Kindern und Jugend­

lichen (+ 1 359 bzw. 41,36 %) sowie Arbeitszeitangelegen­

heiten (+ 1 631 bzw. 23,23 %) zurückzuführen. Die Über­

tretungen auf dem Gebiet des Verwendungsschutzes sind vor 

allem in der Wirtschaftklasse Beherbergungs- und Gast­

stättenwesen (+ 1 645 bzw. 34,78 %) angestiegen. 

Im nachfolgenden Bericht werden die wichtigsten Ergebnisse 

der im Jahr 1989 durchgeführten Kontrollen näher aufge­

schlüsselt, die in Klammer angeführten Zahlen betreffen 

jeweils das Jahr 1988. 

Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen 

Von den Arbeitsinspektoren wurden im Jahr 1989 anläß1ich 

von Betriebskontrollen insgesamt 90 500 (99 756) Jugend­

liche erfaßt, und zwar 60 495 (65 385) männliche und 

30 005 (34 371) weibliche Jugendliche. 

Im Jahr 1989 wurden 4 666 (3 294) Übertretungen des Bun­

desgesetzes über die Beschäftigung von Kindern und Jugend­

lichen festgestellt. 

Das Verbot der Kinderarbeit wurde in 21 (8) F~llen über­

treten, wobei 13 (7) Fälle auf das Beherbergungs- und 

Gaststättenwesen entfielen. 

Von den 4 645 Übertretungen betreffend Jugendliche be­

trafen 540 ~ie Wochenarbeitszeit, 538 die Wochenfreizeit, 

527 die Tagesarbeitszeit, 471 die Nachtruhe und 473 die 

Sonn- und Feiertagsruhe. 
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Von den 4 645 Übertretungen entfielen 2 986 auf das Be­

herbergungs- und Gaststättenwesen. In Betrieben der Wirt­

schaftsklasse Handel und Lagerung wurden 637 Übertretungen 

betreffend Jugendliche festgestellt. 

Im Beherbergungs- und Gaststättenwesen waren 426 Übertre­

tungen betreffend die Sonn- und Feiertagsruhe, 373 be­

treffend die Wochenfreizeit, 385 betreffend die Wochenar­

beitszeit, 350 betreffend die Nachtruhe sowie 305 be­

treffend die tägliche Arbeitszeit zu verzeichnen. In 

Betrieben der Wirtschaftsklasse Handel und Lagerung wurde 

in 131 Fällen die Nichteinhaltung der Wochenfreizeit 

festgestellt. 

Im Oktober 1989 wurde in Wien eine Konferenz der Arbeits­

inspektion über Angelegenheiten des Kinder- und Jugend­

lichenschutzes abgehalten, in der aktuelle Fragen dieses 

Sachgebietes mit den Interessenvertretungen der Arbeitneh­

mer und der Arbeitgeber besprochen wurden. 

Frauennachtarbeit 

Im Berichtsjahr gelangten der Arbeitsinspektion 127 (101) 

Übertretungen des Bundesgesetzes über die Nachtarbeit der 

Frauen zur Kenntnis, davon betrafen 60 (45) Betriebe von 

Handel und Lagerung. 

Im Jahr 1989 wurden 147 (129) Ausnahmegenehmigungen vom 

Verbot der Nachtarbeit erteilt bzw. diesbezügliche Meldun­

gen der Arbeitgeber entgegengenommen, davon betrafen 75 

die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen bei der Bereit-
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stellung von Lebensmitteln für den Verkauf oder im Markt­

verkehr. Von den Au~nahmegenehmigungen bzw. Anzeigen 

entfielen 38 (24) auf Betriebe zur Erzeugung von Nahrungs­

mitteln und Getränken sowie 56 (55) auf Handel und Lage­

rung. 

Mutterschutz 

Im Berichtsjahr langten bei den Arbeitsinspektoraten 

27 370 (27 527) Meldungen werdender Mütter ein, wobei 

26 094 (26 605) von Arbeitgebern und 1 276 (922) von 

sonstigen Stellen stammten. In 5 848 (5 879) Betrieben 

wurden auf dem Gebiet des Mutterschutzes 7 351 (7 367) 

besondere Erhebungen vorgenommen. Diese Erhebungen be­

trafen insgesamt 8 222 (9 854) werdende und stillende 

Mütter. 

Übertretungen des Mutterschutzgesetzes 1979 wurden in 

1 698 (1 808) Fällen festgestellt. Davon betrafen 552 

Beschäftigungsverbote gemäß § 4 des Mutterschutzgeset­

zes 1979. Von den 1 698 Übertretungen entfielen 414 auf 

Handel und Lagerung und 379 auf das Beherbergungs- und 

Gaststättenwesen. 

Die Arbeitsinspektionsärzte nahmen 2 528 (2 047) ärztliche 

Begutachtungen im Bereich des Mutterschutzes vor und 

stellten für Arbeitnehmerinnen 2 403 (1 914) Zeugnisse 

gemäß § 3 Abs. 3 des Mutterschutzgesetzes 1979 aus. 

Von den Amtsärzten der Bezirksverwaltungsbehörden wurden 

1989 für Arbeitnehmerinnen, die in Betrieben, die der 

Arbeitsinspektion unterstehen, beschäftigt waren, 5 473 

(4 715) Freistellungszeugnisse ausgestellt. Für Arbeitneh­

merinnen, die in Betrieben beschäftigt waren, die nicht 
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der Aufsicht der Arbeitsinspektion unterstehen, wurden 

1 919 (1 590) Zeugnisse ausgestellt. 

Arbeitszeit 

Im Jahr 1989 wurden in 8 653 (7 022) Fällen Übertretungen 

der Arbeitszeitvorschriften für erwachsene Arbeitnehmer in 

den Betrieben und auf Arbeitsstellen außerhalb der Be­

triebe festgestellt. Von diesen Übertretungen betrafen 

3 165 (2 640) die tägliche und die wöchentliche Arbeits­

zeit sowie 1 876 (1 773) die Sonderbestimmungen des Ar­

beitszeitgesetzes für Lenker und Beifahrer. In der Wirt­

schaftsklasse Beherbergungs- und Gaststättenwesen wurden 

2 662 (2 162) Übertretungen festgestellt, in der Wirt­

schaftsklasse Handel und Lagerung 1 924 (1 453), in der 

Wirtschaftsklasse Verkehr und Nachrichtenübermittlung 

1 195 (l 054). 

Im Berichtsjahr wurden von den Arbeitsinspektoren gemein­

sam mit Organen der öffentlichen Sicherheit auf den 

Straßen und an den Staatsgrenzen 11 502 (12 855) Kon­

trollen von Fahrzeugen durchgeführt, wobei im Zuge dieser 

Kontrollen insgesamt 5 242 (8 689) Übertretungen festge­

stellt wurden. In 4 464 (5 768) Fällen wurden Fahrten­

bücher nicht bzw. nicht in der dem Gesetz entsprechenden 

Weise geführt. In 403 (563) Fällen wurden Lenkzeiten 

zwischen 8 und 10 Stunden, in 293 (549) Fällen zwischen 10 

und 14 Stunden und in 84 (142) Fällen über 14 Stunden 

festgestellt. 281 (355) Übertretungen betrafen die Nicht­

einhaltung der Ruhepausen, 335 (531) die Nichteinhaltung 

der Ruhezeiten und in 566 (781) Fällen wurden die gesetz­

lichen Einsatzzeiten nicht eingehalten. Im Falle der 
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Registrierung von überlangen Einsatz- bzw. Lenkzeiten 

wurden die Organe der öffentlichen Sicherheit wegen Über­

müdungsverdachtes befaßt, und zwar in insgesamt 131 Fäl­

len. 

1989 wurden insgesamt 927 (553) Ausnahmen von den Vor­

schriften des Arbeitszeitgesetzes bewilligt bzw. diesbe­

zügliche Anzeigen entgegengenommen, davon betrafen 213 die 

Genehmigung von Überstunden gemäß § 7 Abs. 5 AZG. Die 

überwiegende Zahl der Ausnahmegenehmigungen bzw. Anzeigen, 

nämlich 464, entfielen auf die wirtschaftsklasse Erzeugung 

und Verarbeitung von Metallen. 

Arbeitsruhe 

Im Berichtsjahr wurden 564 Übertretungen der Vorschriften 

über die wöchentliche Ruhezeit und Feiertagsruhe festge­

stellt und zwar 162 (624) in Handel und Lagerung sowie 94 

(121) im Beherbergungs- und Gaststättenwesen. 

Verwendungsschutz im Beherbergungs- und Gaststättenwesen 

Von der Arbeitsinspektion wurden 1989 9 572 (10 373) 

Betriebe des Beherbergungs- und Gaststättenwesens über­

prüft, in denen 65 986 (65 863) Arbeitnehmer beschäftigt 

waren, und zwar 21 443 (21 096) männliche und 36 462 

(36 813) weibliche erwachsene Arbeitnehmer sowie 3 679 

(3 565) männliche und 4 402 (4 389) weibliche jugendliche 

Arbeitnehmer. 
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Der Anteil dieser wirtschaftsklasse an den insgesamt von 

der Arbeitsinspektion kontrollierten Betrieben betrug 

14,70 % (13,75 %), der Anteil der er faßten Arbeitnehmer in 

Relation zur gesamterfaßten Arbeitnehmerzahl 4,78 % 

(4,41 %). Auf diese Wirtschaftsklasse entfielen aber 6 375 

(4 730) Übertretungen im Bereich Verwendungsschutz, d.s. 

36,83 % (31,51 %) der insgesamt in diesem Bereich festge­

stellten Übertretungen. 

Schwerpunktaktionen 

In der Zeit von März bis Juni 1989 haben die Arbeitsin­

spektorate jene Krankenanstalten überprüft, die unter das 

Arbeitszeitgesetz fallen. Insgesamt wurden 129 Krankenan­

stalten kontrolliert. Nur in rund 20 % der überprüften 

Krankenanstalten wurden keine Übertretungen festgestellt. 

In den übrigen Krankenanstalten zeigten sich besonders bei 

der Beschäftigung von Ärzten häufige und gravierende 

Übertretungen der Arbeitszeitvorschriften. So betrug in 

vielen Krankenanstalten die ununterbrochene Arbeitszeit 

der Ärzte 30 oder mehr Stunden (in krassen Fällen sogar 

über 100 Stunden). Bei der Beschäftigung des Kranken­

pflegepersonals ergaben sich ebenfalls zahlreiche Übertre­

tungen, z.B. 24-Stunden-Dienste sowie aufeinanderfolgende 

Tag-Nacht-Tagdienste. 

In der Zeit von Juni bis Ende August 1989 wurden schwer­

punktmäßig Betriebe des Gastgewerbes kontrolliert; dabei 

wurde besonderes Augenmerk auf die Beschäftigung von 

Praktikanten gelegt. Insgesamt wurden 1 640 Betriebe des 

Gastgewerbes überprüft, in denen 2 232 Praktikantinnen und 

Praktikanten beschäftigt waren. In den meisten Bundes-
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ländern wurde bei einem erheblichen Teil der Betriebe 

gravierende Übertretungen des Bundesgesetzes über die 

Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen festgestellt, 

insbesondere eine Überschreitung der zulässigen Tages- ~nd 

Wochenarbeitszeit, die Nichteinhaltung der täglichen 

Ruhezeit und der Wochenfreizeit sowie verbotene Sonntags­

arbeit und verbotene Nachtarbeit. So wurden z.B. in 

Kärnten in 60 % der kontrollierten Betriebe Übertretungen 

festgestellt, in Oberösterreich in 73 % und in Vorarlberg 

in 67 %. 

Da. bei den sogenannten "Bäder reisen" erfahrungsgemäß 

besonders schwerwiegende Lenk- und Einsatzzeitüberschrei­

tungen auftreten, wurden gezielte Kontrollen an den Grenz­

übergängen durchgeführt. Bei einer vom Arbeitsinspektorat 

Graz gemeinsam mit Organen der öffentlichen Sicherheit an 

einem Wochenende im Juli 1989 durchgeführten Schwerpunkt­

aktion wurden 102 Autobuslenker kontrolliert. In 12 Fällen 

mußten derart krasse Überschreitungen der zulässigen 

Lenkzeit bzw. Einsatzzeit registriert werden, daß die 

betroffenen Lenker von den Organen der öffentlichen 

Sicherheit wegen Übermüdungsverdachtes an der Weiterfahrt 

gehindert werden mußten. Von den 22 kontrollierten öster­

reichischen Buslenkern mußte 10 Lenkern die weiterfahrt 

untersagt werden. 

Novelle zum Arbeitnehmerschutzgesetz 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 3. Okto­

ber 1988 die Regelungen über die Mindesteinsatzzeit der 

betriebsärztlichen Betreuung in § 9 Abs. 6 bis 9 der 

Verordnung für die Durchführung des Arbeitnehmerschutzes 

als gesetzwidrig aufgehoben. 
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Mit Bundesgesetz vom 12. Dezember 1989, BGB1.Nr; 650, 

wurde das Arbeitnehmerschutzgesetz dahingehend geändert, 

daß nunmehr die Mindesteinsatzzeit der betriebsärztlichen 

Betreuung und des sicherheitstechnischen Dienstes direkt 

im Arbeitnehmerschutzgesetz geregelt ist (§§ 21 Abs. 5 und 

22c Abs. 3). Diese Mindesteinsatzzeit entspricht der 

bisher auf Grund der Verordnung geltenden Regelung. Diese 

Novelle erfordert auch eine entsprechende Änderung der 

Durchführungsverordnung. 

Heimarbeit 

Im Jahr 1989 waren bei den Arbeitsinspektoraten 810 (880) 

Auftraggeber, 7 155 (8 726) Heimarbeiter und 88 (111) 

Zwischenmeister vorgemerkt. Die nachfolgende Tabelle gibt 

einen Überblick über die Entwicklung der bei den Arbeits­

inspektoraten in den letzten drei Jahren vorgemerkten 

Auftraggeber, Heimarbeiter und Zwischenmeister: 

Jahr Auftraggeber Heimarbeiter Zwischenmeister 

1987 954 9 477 118 

1988 880 8 726 111 

1989 810 7 155 88 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die 

Überprüfungstätigkeit der Arbeitsinspektion im Bereich 

Heimarbeit: 
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Überprüfungs tätigkeit 

Anzahl der von 
den überprüften 

überprüfte Auftraggebern 
beschäftigten 

Auf trag- Heimar- Zwischen- Heimar-
Jahr geber beiter meister beiter 

männ- weib-
lich lich 

1987 531 1 469 22 249 3 537 

1988 549 1 363 26 288 4 291 

1989 485 1 063 20 279 4 052 

Eine der wesentlichsten Aufgaben de r Arbeitsinspektion im 

Bereich Heimarbeit stellt die Wahrnehmung des Entgelt­

schutzes dar. Im Jahr 1989 wurden von den Arbeitsinspekto­

raten 184 (215) Auftraggeber zu Nachzahlungen in Gesamt­

höhe von 8 2 041 945,34 (8 1 880 168,77) veranlaßt, sodaß 

auf einen Auftraggeber ein durchschnittlicher Nachzah­

lungsbetrag von 8 11 097,53 (8 8 744,97) entfiel. 

Die Zahl der Beanstandungen im Bereich Heimarbeit betrug 

1 515 (1 669). Die Entwicklung der Beanstandungen der 

speziellen 8chutzbestimmungen für Heimarbeiter 

letzten drei Jahren wird in nachfolgender Tabelle 

stellt: 

in den 
" darge-
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Beanstandungen auf dem Gebiet der Heimarbeit 

1987 1988 1989 

insgesamt 2 458 1 669 1 515 

davon 
Listenführung 52 44 35 

Bekanntgabe der Arbeits-
und Lieferungsbedingungen 93 55 41 

Abrechnungsnachweise 635 404 342 

Entgeltschutz 1 506 1 010 961 

Anzeigen an Verwaltungsstrafbehörden 

Im Jahr 1989 wurde wegen Übertretung von Arbeitnehmer­

schutzvorschriften von den Arbeitsinspektoraten gemäß dem 

Arbeitsinspektionsgesetz 1974 in 5 421 (3 954) Fällen 

Anzeige an die zuständige Verwaltungsstrafbehörde erstat­

tet. Übertretungen von Vorschriften des technischen und 

arbeitshygienischen Arbeitnehmerschutzes führten zu 1 527 

(1 274) Anzeigen mit einem beantragten 5trafausmaß von 

insgesamt 5 12 339 810,-- (5 9 128 750,--); 3 894 (2 680) 

Anzeigen mit einem beantragten 5trafausmaß von insgesamt 

5 47 099 000,-- (S 32 635 900,--) betrafen Übertretungen 

von Vorschriften des Verwendungsschutzes. Rechtskräftig 

abgeschlossen wurden 2 737 (2 301) Verwaltungsstrafver­

fahren, bei denen es sich in 780 (812) Fällen um Übertre­

tungen von Vorschriften des technischen und arbeitshygie­

nischen Arbeitnehmerschutzes mit einem verhängten Straf­

betrag von insgesamt S 4 093 100,-- (S 3 306 850,--) und 

in 1 957 (1 489) Fällen um Übertretungen von Vorschriften 

des Verwendungsschutzes mit einem verhängten Strafbetrag 

von insgesamt S 9 668 300,-- (S 6 286 390,--) handelte. 
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Finanzielle und personelle Angel e g e nheiten 

Die Ausgaben und Einnahmen des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales im Jahre 1989 bei den Kapiteln 15 

"Soziales" und 16 "Sozialversicherung" sind aus der 

folgenden Aufstellung zu entnehmen: 

Ausgaben Einnahmen 
Millionen Schilling 

Soziales .................... 36.610,234 27.934,734 

Sozialversicherung •.......•. 56.258,457 1.546,650 

92.868,691 29.481,384 
========~=========== ==== = 

Die Ausgaben im Ressortbereich erreichten demnach im 

Jahre 1989 rund 92.869 Millionen Schilling oder rund 15 % 

des Gesamthaushalles d es Bundes. 

Dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales standen für 

die Erfüllung seiner Aufgaben laut Stellenplan im Jahre 

1989 ohne salson- oder tei 1 beschäf tigte Vertragsbed .i en­

stete (z. B. Heizer, Reinigungskräfte) 4.911 P lanste lIen 

zur Verfügung, die sich wie folgt verteilen: 

Zentral leitung ............. . 

Landesarbeitsämter ...•...... 

Landesinvalidenämter 

Prothesenwerkstätten 

416 

3.306 

769 

27 

Heimarbeitskommissionen ..... 8 

ArbeitsinspekLion ........... 385 

Summe........... 4.911 
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Sozialversicherung 

Kriegsopferversorgung, 
Heeresversorgung , Opfer-
fürsorge und Kleinrent-
nerentschädigung 

Arbeitsmarktverwal-
tung (I) 

Sonstiges 3) 

Insgesamt 

Tabelle 1 
Kapitel 15 "Soziales" und Kapitel 16 "Sozialversicherung" 

E r f 0 1 g 198 9 

Gesetzliche Ver­
pflichtungen 1) 

Mio . S % 

56.258,457 60,58 

6.616 . 996 2a) 7,13 

Ausgaben 

Ermessensaus­
gaben 

Mio . S % 

116,101 0,12 

25.588;302 2b) 27,55 3.520,200 3,79 

633,376 2c) 0,68 135,259 0,15 

89.097,131 2d> 95,94 3 . 771,56U 4,06 

Einnahmen 

zusanrnen 

Mio . S % Mio . S % 

56.258,457 60,58 1.546,650 5,24 

6.733,097 2a) 7,25 49,465 0,17 

29.1U8,502 2bl 3l, 34 27.513,87b 93 , 33 

768,635 2c) 0,83 371 ,193 ] ,26 

92.868,691 2d> 10U,UO 29.481,384 100,00 

1) einschließlich Personalausgaben 3) Aufgl~edelLmg siehe Tabelle 2 
2) Hievon Personalausgaben: 

Mio . S 
a) 222,798 
b) 881, 901 
c) 291,649 
d) 1.396,348 

-..J 
01:>-
-..J 
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Aufgliedenmg der "Sonstigen Ausgaben" und "Sonstigen Einnahmen" 
E r f 0 1 9 198 9 

Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales ••••••••••••••••• 

Hilfeleistungen an Opfer von 
Verbrechen •••••••••••••••••••••••••• 

Allgemeine Fürsorge 
(ohne Kleinrentnerentschädigung) 

Schlechtwetterentschädigung 1m 
Baugewerbe ••••••••••••••••••••••.••. 

überbrückungshilfen an ehemalige 
öffentlich Bedienstete •••••••••••••• 

Ersatz der Sondenmterstützung 
nach dem Mutterschutzgesetz ..•..•••• 

Heimarbeitskommissionen, 
Schlichtungsstellen •••••••••••.•.••• 

Arbeitsinspektion ••••••••••••••••••• 

S 0 n s t i 9 e Aus gab e n 

Gesetzliche 
Verpflichtungen 1) 

Ermessens­
ausgaben 

zusarrrnen 

M i 1 1 ion e n S chi 1 1 i n 9 

193,691 

3,297 

303,781 

2,082 

0,162 

2,565 

127,798 

633,376 

64,265 

3,778 

41,594 

0,749 

24,873 

135,259 

257,956 

7,075 

41,594 

303,781 

2,082 

0,162 

3,314 

152,671 

768,635 

Tabelle 2 

Sonstige 
Einnahmen 

25,718 

2,531 

338 ,675 

0,000 

4,469 

371,393 

-.J 

"'" CD 
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Anhang: 

BEI T R Ä G E 

DER I N T E RES SEN VER T R E TUN GEN 

Diese Beiträge wurden von den Interssenver­

tretungen verfaßt und stellen deshalb nicht 

die Meinung des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales dar. 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Lohn- und Kollektivvertragspolitik 

Beim Unterausschuß für Lohnfragen der Paritätischen Kommission 

für Preis- und Lohnfragen hat der Österreichische Gewerkschafts­

bund im Jahr 1989 insgesamt 147 (gegenüber 164 im Jahre 1988) 

Freigabeanträge eingebracht, von denen 13 die Landwirtschaft be­

trafen. Mit 13 Freigabeanträgen (1988 waren es 19) hatte sich die 

Paritätische Kommission zu befassen und zwar einmal wegen Nicht­

einigung und in 12 Fällen wegen einvernehmlicher Abtretung durch 

den Lohnunterausschuß. 

Die Lohnpolitik des Jahres 1989 war in der ersten Jahreshälfte 

weitgehend vom Kollektivvertragsabschluß für die Arbeiter des in­

dustriellen Eisen-Metall-Sektors vom 1. November 1988 beeinflußt, 

der eine Erhöhung der Kollektivvertragslöhne um 4, 3 \ und der 

Ist-Löhne um 3,1 \ vorgesehen hatte. Damit wurde eine Trendwende 

zu höheren Kollektivvertragsabschlüssen im Jahr 1989 eingeleitet. 

Für die Mehrzahl der Kollektivverträge im Handel kam es daraufhin 

per 1. Jänner 1989 zu einer Erhöhung der kollektivvertraglichen 

Mindestlöhne um 3,7 \ bei Aufrechterhaltung der Überzahlungen. 

Dies entspricht bei einer durchschnittlich 20 %igen Überzahlung 

im Handel einer Istbelastung von 3, 1 \ analog dem Abschluß für 

den industriellen Eisen-Metall-Sektor. Als weitere wichtige Kol­

lektivvertragsabschlüsse in diesem Zeitraum wären die für den 

Geld-Kredit-Sektor (S 75 als Sockel + 3,2 \ KV = ca. 3,76 % KV = 

Ist) sowie für die Angestellten der Versicherungsunternehmungen 

(3,45 % KV + S 75 als Deckel = ca. 3,93 % KV = Ist) zu nennen. 

Auch für den Bereich des Verkehrs wurden in dieser Zeit Kollek­

tivvertragsabschlüsse in der Größenordnung von 3 bis 3,5 % KV ab­

geschlossen. Lediglich für die Privatbahnen und die Dienstnehmer 

der Internationalen Schlafwagen und Touristikgesellschaft erfolg­

te ein Kollektivvertragsabschluß von 2, 9 % KV analog dem öffent-

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)756 von 809

www.parlament.gv.at



- 752 -

lichen Dienst. Im gesamten Bau-Holz-Sektor trat mit 1. Mai 1989 

die zweite Etappe der letztjährigen Gehaltsrunde im Ausmaß von 

2,8 % KV bei Aufrechterhaltung der Überzahlungen in Kraft. Um die 

Jahresmitte wurden für die chemische Industrie (1 . Mai 1989: 

4, 3 % KV, 3,3 % Ist), für die Glasindustrie (1. Juni 1989: 3,8 % 

KV, 3,05 % Ist), für die Papierindustrie (1. Juli 1989: 4,3 % KV, 

3,3 1 % Ist), für die Fleischwarenindustrie (1. Juli 1989: 3,3 % 

KV) sowie für die Brot- und Mühlenindustrie (1. August 1989: 

3,8 % KV) Kollektivve r t r agsabschlüsse wirksam. Bei den im Herbst 

stattgefundenen Kollektivvertragsverhandlungen für die Arbeiter 

des industriellen Eisen-Metall-Sektors wurde dann ein weiterer 

richtungsweisender Kollektivvertragsabschluß im Ausmaß von 7 % KV 

und 5,5 % Ist per 1. November 1989 erzielt. Für die Angestellten 

der Industrie lagen die einzelnen Bereiche bei durchschnittlich 

6,5 bis 6,8 % KV und 5 bis 5,5 % Ist, gleichfalls ab 

1. November 1989. 

Es läßt sich daher feststellen, daß sich die durchschnittliche 

Höhe der Lohn- und Gehaltsabschlüsse im Jahr 1989 von anfänglich 

3, 7 bis 4 % KV gegen Ende des Jahres auf ca. 6 bis 6, 8 % erhöht 

hat . Auch die Ist-Abschlüsse stiegen von rund 3, 1 % zu Jahresbe-

ginn auf 5 bis 5, 5 %. Da Österreich im Jahr 1989 mit einer Stei-

gerung des Verbraucherpreisindex im Jahresdurchschnitt mit 2,5 % 

im internationalen Vergleich die geringste Steigerungsrate auf-

wies, und es bei den Kollektivvertragsabschlüssen bedingt durch 

die gute Konjunkturlage zu der beschriebenen Erhöhung der Löhne 

und Gehälter kam, führte dies nach 1988 bereits im zweiten Jahr 

zu einer beträchtlichen Reallohnerhöhung. Diese Lohn- und Ge­

haltserhöhungen werden zusammen mit der schon einige Jahre andau­

ernden Hochkonjunktur zu einer voraussichtlichen Erhöhung des 

Verbraucherpreisindex für das Jahr 1990 auf 3,5 % führen. Während 

zum Jahresbeginn 1989 noch für eine Reihe von Branchen Arbeits­

zeitverkürzungen in Kraft getreten sind, wie dies im letzten Jah­

resbericht festgehalten wurde, hat sich dieser Trend während des 

Jahres 1989 etwas abgeschwächt. So trat lediglich für die Bedien-
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steten der Stadtlauer Malzfabrik per 1. November 1989 eine Ar­

beitszeitverkürzung auf 38,S Stunden und für die Arbeiter und An­

gestellten der Textilindustrie per 1. Jänner 1990 ebenfalls auf 

38,5 Stunden in Kraft. 

Entwurf einer Bauarbeitenschutzverordnung 

Am 26. Jänner 1989 fand die vorläufig letzte Sitzung des Fachaus­

schusses der Arbeitnehmerschutzkommission zur Begutachtung eines 

Entwurfes einer Bauarbeitenschutzverordnung statt, bei der die 

erste Lesung abgeschlossen wurde. Die Vertreter des Bundesmini­

steriums für Arbeit und Soziales erklärten, aufgrund der vorge­

brachten Einwände und Vorschläge einen zweiten Entwurf einer Bau­

arbeitenschutzverordnung auszuarbeiten, der dann in zweiter Le­

sung dem Fachausschuß der Arbeitnehmerschutzkommission vorgelegt 

wird. Bis zur Jahreswende 1989/90 kam es noch zu keiner Vorlage 

eines neuen Verordnungs entwurfs. 

Arbeitslosenversicherung 

Anfang Februar 1989 wurde vom Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales der Entwurf einer ALVG-Novelle zur Begutachtung ausge­

sandt, der weder die von der Bundeswirtschaftskammer wiederholt 

geforderte Beitragssenkung auf den vor dem 1. Jänner 1988 gelten­

den Prozentsatz von 4,4 %, noch die Einführung der Jahresbemes­

sungsgrundlage enthielt. Die Bundeswirtschaftskammer machte ihre 

Zustimmung zur gegenständlichen Novelle von der Erfüllung dieser 

bei den Forderungen sowie von einer Verschärfung der Strafbestim­

mungen bei der zweiten und dritten Weigerung, einen zumutbaren 

Arbeitsplatz anzunehmen, abhängig. Nach monatelangen, langwieri­

gen Verhandlungen kam es dann doch Anfang Juni zu einer Einigung 

über die gegenständliche Novelle, die am 1. August 1989 in Kraft 

trat. Dabei ist es der Bundeswirtschaftskammer gelungen, eine 
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etappenweise Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages 

durchzusetzen und zwar auf 4,8 % per 1. August 1989, auf 4,6 % 

per 1. Jänner 1990 und schließlich auf 4,4 % per 1. August 1990. 

Darüber hinaus sieht die Novelle entsprechend der Forderung der 

Bundeswirtschaftskammer eine Verschärfung der Sanktion bei einer 

zweiten oder weiteren Weigerung, eine zumutbare Arbeit anzuneh­

men, vor. So verliert der Betreffende bei einer zweiten Weigerung 

seinen Arbeitslosengeldanspruch für sechs Wochen und bei einer 

weiteren Weigerung für acht Wochen. Die von de r Bundeskammer ge-

forderte Jahresbemessungsgrundlage wurde aus der gegenständlichen 

Novelle zur Klärung technischer Fragen vorerst ausgeklammert. 

Darüber hinaus sah die Novelle auch Leistungsverbesserungen für 

Arbeitslose vor, die jedoch nach Meinung der Bundeskammer ver­

tretbar erschienen. So erhielten Bezieher kleinerer Einkommen 

nunmehr im Verhältnis zu ihrem früheren Nettoeinkommen denselben 

Prozentsatz als Arbeitslosengeld wie die Bezieher höherer Einkom­

men. Überdies wird für Arbeitsl~se, die 40 Jahre und älter sind, 

eine Verlängerung der Bezugsdauer vorgesehen. Auch die teilweise 

Einbeziehung der Ausländer 

schien gerechtfertigt, weil 

in den Bezug der Notstandshilfe er­

die Ausländer den gleichen Beitrag 

zahlen wie die Inländer. Nach Meinung der Bundeskammer handelte 

es sich bei der gegenständlichen Novelle um einen sachlich ver­

tretbaren Kompromiß. 

Mutterschutzgesetz 

Im Jänner 1989 fand die letzte von insgesamt fünf Verhandlungs­

runden im Sozialministerium über den Entwurf eines Mutterschutz­

gesetzes statt, die zu keinem für die gewerbliche Wirtschaft ver­

tretbaren Ergebnis führte und daher abgebrochen wurde. Ungeachtet 

dessen wurde vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales Mitte 

Mai 1989 der Entwurf einer Mutterschutzgesetznovelle zur Begut-

achtung ausgesandt, 

Wirtschaft in den 

der in keiner Weise die von der gewerblichen 

vorangegangenen Verhandlungen vorgebrachten 
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Einwände berücksichtigt hatte. Den Schwerpunkt der gegenständli­

chen Novelle bildete zweifellos der neue ~ 10 a, demzufolge der 

Ablauf eines befristeten Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der 

Frist gemäß ~ 10 Abs. 1 MSchG gehemmt werden soll, wenn die Be­

fristung nicht aus sachlich gerechtfertigten Gründen erfolgt ist. 

Desgleichen soll der Ablauf einer vor Beginn der Schwangerschaft 

ausgesprochenen Kündigung bis zum Ablauf der oben genannten Frist 

gehemmt werden, wenn das Motiv für die Kündigung in der Umgehung 

der Fristhemmung begründet liegt. Die Bundeskammer stellte in ih­

rer Stellungnahme dazu ausdrücklich fest, daß eine derartige Re­

gelung ein Abgehen von allgemein gültigen arbeitsrechtlichen 

Rechtsgrundsätzen bedeuten würde und daher in dieser Form unter 

keinen Umständen akzeptiert werden könne. Ei nen weiteren Schwer­

punkt stellt die generelle Anrechnung des Karenzurlaubes hin­

sichtlich aller Rechtsansprüche der Dienstnehmerinnen dar, die 

sich nach der Dauer der Dienstzeit richten, sofern das Dienstver­

hältnis mindestens fünf Jahre gedauert hat. Eine derartige Rege­

lung erscheint insbesondere bezüglich des früheren Eintritts der 

Urlaubserhöhung und der Abfertigung äußerst problematisch. Die 

zwischenzeitlich in Diskussion stehende Verlängerung des Karenz­

urlaubes würde dieses Problem noch verschärfen. Auch der neuerli­

che Versuch der Einbeziehung der Überstunden in die Entgeltfort­

zahlung des Arbeitgebers wurde von der Bundeskammer mit Entschie­

denheit zurückgewiesen. Dies vor allem deshalb, weil im Rahmen 

des Mutterschutzgesetzes ausdrücklich von einem Überstundenverbot 

für schwangere Dienstnehmerinnen ausgegangen wird, sodaß nach An­

sicht der Bundeskammer die Grundlage für die Anwendung des Aus­

fallsprinzips fehlt. Die Bundeskammer begründete ihre grundsätz­

liche Ablehnung des Entwurfs damit, daß die gegenwärtige, schon 

seit Jahren bestehende Rechtslage einen grundsätzlich ausreichen­

den Schutz für den betroffenen Personenkreis gewährleistet. Inso­

weit zusätzliche Maßnahmen aber vertretbar erschienen, können sie 

nicht ausschließlich zulasten des Arbeitgebers erfolgen. Anson­

sten hätte dies zweifellos zur Folge, daß die Einwände gegen die 

Frauenbeschäftigung weiter zunehmen und sich damit die Chancen 
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der Frauen auf dem Arbeitsmarkt weiter verringern würden. Bis zur 

Jahreswende 1989/90 ist nach Abgabe dieser Stellungnahme in der 

gegenständlichen Angelegenheit nichts mehr vorgefallen. 

MAK-Werte 1989 

Nach den Osterfeiertagen des Jahres 1989 übermittelte das Bundes­

ministerium für Arbeit und Soziales der Bundeswirtschaftskammer 

eine umfangreiche Zusammenstellung von chemischen Stoffen und 

Verbindungen mit dem Wunsch, diese in eine eigene österreichische 

MAK-Werte-Liste aufzunehmen. In mehreren Sitzungen eines eigenen, 

zur Begutachtung von MAK-Werten eingerichteten Fachausschuß der 

Arbeitnehmerschutzkommission konnte zwar eine starke Reduzierung 

der in diese Liste aufzunehmenden Stoffe erreicht, die Herausgabe 

einer eigenen österreichischen MAK-Werte-Liste aber nicht verhin­

dert werden. Diese wurde am 28. Dezember 1989 in einer 

Sondernummer 1/89 den Amtlichen Nachrichten des Bundesministeri-

ums für Arbeit und Soziales kundgemacht. Als besondere Schwer-

punkte dieser Liste sind die TRK-Werte für Buchen- und Eichen­

holzstaub, der MAK-Wert für Styrol und die MAK-Werte für Triet­

hylami n, Dimethylethylamin und Dimethylisopropylamin anzusehen. 

Um den Betrieben bei der Realisierung dieser äußerst strengen 

Werte, die zum Teil auf grund de~ heute bekannten Technologien gar 

nicht eingehalten werden können, eine gewisse Hilfestellung geben 

zu können, wurden für die Bereiche Holzstaub und Styrol Arbeits­

kreise eingesetzt, deren Arbeit allerdings bis zum Jahresende 

1989 noch nicht abgeschlossen war. 

Sozialversicherung der Unselbständigen 

Im wesentlichen war die Bundeskammer an den Vorarbeiten zu einer 

48. ASVG-Novelle und zum Abgabenänderungsgesetz 1989 beteiligt. 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 761 von 809

www.parlament.gv.at



- 757 -

Aufgrund einer Novelle zum EStG 1988 konnte im Interesse der Ver­

einfachung der Lohnverrechnung die Sozialversicherungs-Beitrags­

freiheit bei den Tagesgeldern ohne arbeitsrechtliche nachteilige 

Folgen mit dem Steuerrecht gleichgestellt werden. Es konnte er­

reicht werden, daß Tagesgelder auf der Basis jeder arbeitsrecht­

lichen Vereinbarung und nicht nur aufgrund von Normen kollektiver 

Rechtsgestaltung ab 1. 1. 1990 einheitlich bis zum Höchstausmaß von 

S 360,-- sowohl lohnsteuer- als auch sozialversicherungsbeitrags­

frei sind. 

Eine von Sozialminister vorgesehene Direkthaftung des Dienstge­

bers bei fahrlässiger Außerachtlassung von Arbeitnehmerschutzvor­

schriften hinsichtlich der Ansprüche auf Schmerzensgeld und auf 

Ersatz für die Verhinderung besseren Fortkommens bei Arbeitsun­

fällen konnte erfolgreich abgewehrt werden. Statt dessen wurde im 

Leistungskatalog der Unfallversicherung eine sogenannte "Integri­

tätsabgeltung" als zusätzliche Leistung e i ngeführt. Diese Lei­

stung wurde aber nach den Vorstellungen der Bundeskammer außeror­

dentlich begrenzt. Sie gebührt nur dann, wenn der Arbeitsunfall 

oder die Berufskrankheit wegen einer grob fahrlässigen Außeracht­

lassung von Arbeitnehmerschutzvorschri ften verursacht worden ist 

und damit eine erhebliche und dauernde Beeinträchtigung der kör-

perlichen und geistigen Integrität erfolgte. Der Anspruch steht 

auch nur dann zu, wenn mindestens eine 20 \ige Minderung der Er­

werbsfähigkeit vorlie,gt. Er ist mit der doppelten Jahreshöchst­

beitragsgrundlage (ca. S 800.000,--) begrenzt. Ein Regreß gegen­

über dem Dienstgeber ist ausgeschlossen. 

Aufgrund einer Initiative der Bundeswirtschaftskammer und der 

bäuerlichen Interessenvertretungen konnte eine erhebliche Minde-

rung der Pauschalanrechnung beim 

gle~chszulagenrecht erreicht werde~ 

fiktiven Ausgedinge im Aus­

Auch bei der Unterhaltspau-

schalierung wurde der Anrechnungsprozentsatz gesenkt. 
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Schließlich konnte nach Verhandlungen mit dem Bundesministerium 

fUr Arbeit und Soziales die Neuregelung der Vertre~erhaftung bei 

Betriebsnachfolge entschärft werden. Sie tritt im Gleichklang mit 

dem Steuerrecht und dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsge­

setz nur dann ein, wenn die Beiträge infolge schuldhafter 

Pflichtverletzung nicht einbringlich sind. 

Weiters mußte die Bundeskammer im Berichtsjahr einige Male den 

Versuchen des Sozialministers bzw. von Arbeitnehmervertretungen 

entgegentreten, die die EinfUhrung einer Wertschöpfungsabgabe zur 

Sicherung der Pensionen zum Ziel hatten. Als Alternative wurde 

eine Erhöhung des Pensionsalters oder ein erschwerter Zugang zu 

FrUhpensionen sowie weitere Änderungen des Leistungsrechts vorge­

schlagen. 

Ferner sprach sich die Bundeskammer auch gegen jede Beitragserhö­

hung in der sozialen Krankenversicherung aus. Vertreter der Bun­

des kammer wirkten bei der Erstellung von Vorschlägen zur Reform 

der sozialen Krankenversicherung in einer Arbeitsgruppe des Sozi­

alministeriums mit. Diese Arbeitsgruppe fUhrt ihre Tätigkeit noch 

im Jahre 1990 weiter. 

Schließlich waren Vertreter der Bundeskammer bei der Erarbeitung 

einer Punktation fUr die Neuregelung der Pflegevorsorge in Öster­

reich beteiligt. Auch diese Vorschläge werden 1990 noch weiter 
( 

beraten. 

Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 

Unter wesentlicher Mitwirkung der Bundeskammer gelang es ab 

1.1.1990 die Sachleistungsgrenze in der gewerblichen Krankenver­

sicherung von S 150.000,-- auf S 280.000,-- anzuheben. Damit 

konnten über 35. 000 Versicherte samt ihren Angehörigen die Be­

handlung beim Arzt auf Patientenschein erlangen. FUr viele Fami­

lien bedeutet dies eine außerordentliche Kostenersparnis, weil 
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der 20 %ige Selbstbehalt nur mehr vom tariflichen Honorar zu zah­

len ist, während die Vergütung bei den Geldleistungsberechtigten 

nur durchschnittlich 60 % des ärztlichen Honorars betrug. 

Weiters wirkte die Bundes kammer bei den Vorarbeiten zu einer 

16. Novelle zum gewerblichen Sozialversicherungsgesetz mit. Es 

konnte erreicht werden, daß ab 1.1.1988 über Antrag des Versi­

cherten Sanierungs- bzw. Veräußerungsgewinne (bei Rückführung in 

das Sachanlagevermögen) in der Beitragsgrundlage nicht mehr be­

rücksichtigt werden. Weiters wurde auch der Lebensgefährte in die 

beitrags freie Anspruchsberechtigung der gewerblichen Krankenver­

sicherung einbezogen. Schließlich wurde die Wirksamkeit des Her­

absetzungsantrages bei der Neuanfängerbeitragsgrundlage von einem 

bis zu drei Jahre verlängert. Außerdem wurde wieder eine Bestim-

mung eingeführt, die die Ausnahme von der Versicherungspflicht in 

der Pensionsversicherung bei bedingter Rücklegung einer Berechti­

gung zur Ausübung der die Pflichtv~rsicherung begründeten selb­

ständigen Erwerbstätigkeit vorsieht. Im Ausgleichszulagenrecht 

konnte genauso wie im ASVG eine wesentliche Herabsetzung der Pau­

schalanrechnung beim land(forst-)wirtschaftlichen Ausgedinge er­

reicht werden. Eine ähnliche Regelung wurde auch bei der Anrech­

nung von Unterhalts ansprüchen vom ASVG übernommen. 

Bei den Verhandlungen zu einer 4. Novelle zum Betriebshilfegesetz 

konnte erwirkt werden, daß ab 1. 1. 990 auch jene weiblichen selb­

ständig Erwerbstätigen einen Leistungsanspruch auf Betriebshilfe 

(Wochengeld) haben, die aufgrund einer Krankenversicherung nach 

dem 'ASVG (z. B. als Witwenpensionsbezieher) von der Pflichtversi­

cherung nach dem GSVG ausgeschlossen sind. Weiters wurde über An­

trag der Bundeskammer eine vorzeitige Schutzfrist aus Gesund­

heitsgründen mit vorgezogenem Wochengeldanspruch eingeführt. 
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Pensionskassengesetz und Betriebspensionsgesetz 

Die Steuerreform 1988 hat in den entsprechenden Regelungsberei­

chen (Einkommensteuergesetz und Körperschaftssteuergesetz) die 

Voraussetzungen für eine betriebliche Altersvorsorge im Wege von 

Pensionskassen geschaffen. Bis dahin war die Dotierung von Pensi­

onskassen wegen äußerst niedriger und seit 1950 unveränderter Do­

tierungsgrenzen unattraktiv. Aufgrund einer Vereinbarung der Ko­

alitionsparteien wurde ab Herbst 1988 über ein Pensionskassenge-

setz und ein Betriebspensionsgesetz verhandelt. Das Pensionskas-

sengesetz ist primär ein Organisationsgesetz, das die Vorausset­

zungen für die Errichtung von Pensionskassen, die Veranlagung der 

Mittel und die Bewertung regelt. Schwierig gestaltete sich die 

Kompromißfindung lediglich bei der Lösung des Mitbestimmungspro­

blems. Diese konnte in der Weise gefunden werden, daß die Anwart­

schaftsberechtigten und Pensionisten zwar in den Aufsichtsräten 

der Pensionskassen vertreten sind, daß jedoch bei überbetriebli­

chen Pensionskassen jederzeit für eine eindeutige Mehrheit der 

Kapitaleigner gesorgt ist. Als weitere Elemente der Mitbestimmung 

sind ein fakultativer Beratungsausschuß und auf der Ebene des 

Bundesministeriums für Finanzen ein Pensionskassenbeirat vorgese­

hen. Begleitend dazu wurden Novellierungen verschiedener Steuer­

gesetze verhandelt. Inbesondere ist darauf hinzuweisen, daß Pen­

sionskassenbeiträge in Hinkunft nicht der Sozial versicherungs­

pflicht, sondern einer 2,5 %igen Versicherungssteuer unterliegen 

werden. Für die Ausschußberatungen blieb nur die Frage der Gewer­

bebesteuerung der Dauerschuldzinsen über, die dann entstehen, 

wenn Pensions rückstellungen auf Pensions kassen übertragen werden. 

Als sozialpolitisches Begleitgesetz zu den Pensionskassen wurde 

das Betriebspensionsgesetz behandelt. Dieses soll nicht nur die 

sozialpolitischen Rahmenbedingungen der Errichtung und des Bei­

tritts zu einer Pensionskasse regeln, sondern auch einen ver­

stärkten Bestandschutz anderer Betriebspensionsregelungen vorse­

hen. Inbesondere geht es dabei um das Rechtsinstitut der Unver-
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fallbarkeit von Arbeitgeberbeiträgen. Bei Pensionskassen wurde 

dieses Problem so gelöst, daß der Beginn der Unverfallbarkeit bis 

längstens fünf Jahre nach Aufnahme der Beitragsleistungen durch 

den Arbeitgeber hinausgeschoben werden kann, daß die Unverfall­

barkeit aber unabhängig von der Art und Weise der Auflösung des 

Arbeitsverhältnisses eintritt. Weiters wurde festgelegt, daß die 

Errichtung bzw. der Beitritt zu einer Pensionskasse einer Be-

triebsvereinbarung bedarfj für Arbeitnehmer, die von keinem Be­

triebsrat vertreten werden, tritt an deren Stelle ein vom Sozial­

ministerium genehmigtes Vertragsmuster. 

Bei direkten Leistungszusagen tritt die Unverfallbarkeit von Ge­

setz wegen erst nach fünf Jahren ein. Diese 5-Jahres-Frist kann 

auf insgesamt zehn Jahre verlängert werden. Die Unverfallbarkeit 

ist in diesem Fall allerdings von der Art der Auflösung des Ar­

beitsverhältnisses abhängig und tritt nicht ein, wenn der Arbeit­

nehmer selbst kündigt, wenn er aus seinem Verschulden fristlos 

entlassen wird oder wenn er ohne wichtigen Grund vorzeitig aus­

tritt. In diesem Zusammenhang wurden für bereits bestehende Rege­

lunge'n namentlich im Kreditsektor weitgehende Ausnahmen geschaf­

fen, sodaß die dort bestehenden Betriebspensionsregelungen von 

der Geltung des Betriebspensionsgesetzes weitestgehend unberührt 

bleiben. 

Einer Regelung wurde schließlich zugeführt, unter welchen Voraus­

setzungen der Arbeitgeber die Beitragsleistung zu einer Pensions­

kasse bzw. den Erwerb künftiger Anwartschaften bei einer Direkt­

zusage widerrufen, aussetzen oder einschränken kann. Schließlich 

wurden Verbesserungen der Pensionsabfindungen im Insolvenzfall 

vorgenommen. Die Verhandlungen über die beiden Materien wurden im 

Februar 1990 abgeschlossenj die Einbringung im Wege von Initia­

tivanträgen erfolgte am 15. März 1990. Die parlamentarische Be­

schlußfassung bleibt abzuwarten. 
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Ausländerbeschäftigung 

Die überdurchschnittlich gute Wirtschaftsentwicklung im Jahre 

1989 bewirkte in Österreich einen neuerlichen Beschäftigungsre­

kord. Der stark zugenommene Arbeitskräftebedarf mußte zum Teil 

wieder mit ausländischen Arbeitnehmern abgedeckt werden. 

Insgesamt erhielten 37.221 Ausländer im Jahre 1989 erstmals eine 

Beschäftigungsbewilligung. Ein derartig sprunghafter Anstieg der 

Ausländerbeschäftigung war in ähnlicher Höhe nur in den 70er Jah­

ren feststellbar. Im Berichtsjahr waren im Jahresdurchschnitt 

167.381 Ausländer beschäftigt, gegenüber dem Vorjahr bedeutet 

dies eine Steigerung um 16.466 ausländische Arbeitskräfte (= 

10,9 %) . 

Wie nachstehender Tabelle zu entnehmen ist, waren in allen Bun­

desländern nur Zugänge an Ausländern zu verzeichnen. 

Os t err . \I NO Stmk. lCtn . 00 S T V B 

1988 150.915 "-9.(;79 17.012 5.317 4.283 13.739 11.948 12.785 15.288 864 

1q~q 1b~.~~" H .0U "q.lfn S . f3S" Lf .i'lJ 1" .3.,ft:, 1.?. '1'l~ 1S .,,"" 110. '?4z. 1.2.1" 

+ 10. Ifbr" + iI.31f1jl t 2. '1 .. 0 +- 5,,8 + 610 +l.SB +1.5VJ. +1.381 -t " • foS-' +- If 2.l 

-4- 10 q 'r. + 6,%0/. + 11f 2,% +- ~ ~ "I", f 1/f l 'r. ~ 11 i1. + 12 Cf'J. + 11 ,,~ +10,' % +- Ift/~ 

Die Ausländerquote (= Anteil der ausländischen Arbeitnehmer an 

den unselbständig Beschäftigten) stieg 1989 im Bundesdurchschnitt 

von 5,4 % auf 5,8 %. Auch in allen Bundesländern war eine höhere 

Ausländerquote als im Vorjahr feststellbar. 

Osterr. \I NO St:nk. ltn. 00 S T V B 

1gefl 5," ~, 9," % ~t9 r. 1,4 " 2,4 % 2 ,9 ~, 6,3 % 5,7 % 12,9 % 1,3 " 
5,1 "I" Cf, <f "f" t,.3 .(. .. 1qgq 1,5'1. 1,~"Io 3, If 0/. :r,0"/. [',6'(. -13/1'" 1,0%. 
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Der langjährige Trend bei den einzelnen Nationalitäten der aus­

ländischen Arbeitnehmer hielt auch im Berichtsjahr weiterhin an 

(Türken und sonstige steigend, Jugoslawenanteil fallend) . 

Jahr 

1972 

1978 

1988 

1989 

Jugoslawen 

77, 0 % 

(144.801) 

68, 6 % 

(125.279) 

55, 1 % 

(83 . 108) 

54, 3 % 

(90.836) 

Türken 

.1,4 % 

(21. 288) 

15, 0 % 

(27.555) 

22, 7 % 

(34.205) 

23, 4 % 

(39 . 200) 

BRD 

2, 8 % 

(5.296) 

6 , 5 % 

(11. 781) 

7,9 % 

(11. 984) 

7, 4 % 

(12.349) 

2. Novelle zum Ausländerbeschäftigungsgesetz 

sonstige 

8, 1 % 

(15.080) 

9, 9 % 

(18.060) 

14, 3 % 

(24 . 618) 

14, 9 % 

(24.997) 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 16. 6.1988 Teile 

des ~ 4 Abs. 3 des Ausländerbeschäftigungsgesetzes wegen Ei n­

schränkung der künstlerischen Freiheit mit Wirkung ab 31.5.1989 

aufgehoben. Mit der 2. Novelle zum Ausländerbeschäftigungsgesetz 

wurde zwar die Bewilligungspflicht für die künstlerische Beschäf­

tigung aufrechterhalten, aber gleichzeitig die Voraussetzung für 

eine Abwägung mit der im Artikel 17 ades staatsgrundgesetzes, 

RGBl. Nr. 142/1867, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl.Nr. 262/1982 verankerten Freiheit der Kunst geschaffen. Die­

se Novelle trat am 1.6.1989 in Kraft. 
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ÖSTERRE I CHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

1. Arbeitsrecht und Arbeitnehmerschutz 

Das Beratungsservice der Arbeiterkammern wurde im Berichtsjahr von 

den Kammerzugehörigen noch stärker in Anspruch genommen als in 

früheren Jahren . Als Beispiel für die intensive Servicetätigkeit, 

die unter anderem auch die Gebiete Sozialversicherung, Lehrlings­

und Jugendschutz, Arbeitslosigkeit und Rechtsfragen von Arbeit­

nehmereltern umfaßt, sollen hier einige Zahlen aus der Beratung in 

Arbeitsrechtsfragen angeführt werden. 

In der Rechtsabteilung der Arbeiterkammer (AK) Wien haben 24.240 

Parteien vorgesprochen - was einer Steigerung von 7,5 % gegenüber 

1988 entspricht -, davon 5.787 jugoslawische und 2.878 türkische 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 769 von 809

www.parlament.gv.at



- 765 -

Kolleginnen und Kollegen, denen auch die entsprechende fremdspra­

chige Betreuung zur Verfügung gestellt werden konnte. Die gleiche 

Steigerung verzeichnete zB. auch die AK Salzburg mit 14.212 Vor­

sprachen - Sozialversicherungs- und Lehrlingsfragen inklusive. Von 

einer besonders kräftigen Zuwachsrate von 22,2 % (45.940 Auskünf­

te, telefonische Auskünfte inbegriffen) berichtet die AK Ober­

österreich, bei der sich die Zahl der Ratsuchenden seit 1985 mehr 

als verdoppelt hat. Die Gründe für die starke Zunahme dürften ei­

nerseits in der durch intensivierte Öffentlichkeitsarbeit noch 

gesteigerten Akzeptanz des schon vorher einen ausgezeichneten Ruf 

genießenden Serviceangebots liegen, andererseits aber auch in ei­

ner bedenklichen Tendenz vieler Unternehmen zu arbeitsrechtlicher 

Deregulierung, die die Arbeitnehmer dazu zwingt, verstärkt für 

eigentlich selbstverständliche Rechte einzutreten (zB Nichtanmel­

dung zur Sozialversicherung etwa bei Scheinwerkverträgen, nach­

teilige "flexible" Arbeitszeitmodelle, sorglose Handhabung der 

Vorschriften über Arbeitspapiere und Lohnzettel usw). Bedingt 

durch den etwas erholten Arbeitsmarkt und die damit verbundene 

höhere Mobilität der Dienstnehmer stellte sich auch immer häufiger 

das Problem der Rechtsfolgen von Konkurrenzklauseln und der Rück­

zahlung von Ausbildungskosten. Positiv darf verbucht werden, daß 

die gesteigerte Informationstätigkeit der Arbeiterkammern nicht 

nur zu einem höheren Bekanntheitsgrad ihres Services sondern wohl 

auch zu einem stärkeren Bewußtsein der Arbeitnehmer von ihren 

Rechten am Arbeitsplatz geführt hat. 

Zugenommen hat ebenfalls die über die reine Beratung hinausfüh­

rende Interventionstätigkeit, die auch das briefliche Einmahnen 

arbeitsrechtlicher Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber umfaßt. Zum 

Beispiel konnte die AK Salzburg mit schriftlichen Interventionen 

für insgesamt 1.158 Arbeitnehmer außergerichtlich S 2.761.214,-­

hereinbringen. 

Während mehrere Arbeiterkammern am Prinzip des gewerkschaftlichen 

Rechtsschutzes in Arbeitsrechtssachen festhalten, haben andere 
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verstärkt selbst Rechtsschutz gewährt. Die unterschiedliche Hand­

habung dieser Frage steht als Beispiel für die Autonomie der Ar­

beiterkammern. So übernahm die Arbeitsrechtsabteilung der AK 

Salzburg die Prozeßvertretung in 564 Fällen, was gegenüber 1988 

(379) eine Steigerung von 48,81 % bedeutet. Von den 379 im Jahre 

1988 übernommenen Vertretungen endete im Jahr 1989 die überwälti­

gende Mehrzahl positiv für die Arbeitnehmer, wobei ein Betrag von 

S 5.609.853,-- erstritten wurde. In Oberösterreich ging hingegen 

nach dem Spitzenjahr 1988 die Anzahl der Vertretungen leicht zu­

rück. 

Auf rechtspolitischem Gebiet haben die Arbeiterkammern intensiv am 

Zustandekommen eines Betriebspensions- und Pensionskassengesetzes 

mitgewirkt. Auslösend waren neben den geänderten steuerlichen 

Rahmenbedingungen für die betriebliche Altersvorsorge durch die 

Novellen zum Einkommensteuergesetz und zum Körperschaftssteuerge­

setz 1988 die schlechten Erfahrungen, die mit bisher bestehenden 

betrieblichen Pensions zusagen (einseitige Rücknahme durch den Ar­

beitgeber) gemacht wurden. Dabei wurde von dem Standpunkt ausge­

gangen, daß die betriebliche Altersvorsorge nur als Ergänzung zur 

gesetzlichen Alterssicherung angesehen werden und nicht zu einer 

Vernachlässigung derselben führen darf. Mit Nachdruck wurde ge­

fordert, daß die Anwendung des Gesetzesentwurfs auch auf bereits 

bestehende Pensionszusagen ausgedehnt und die Voraussetzung der 

5jährigen Dauer der Leistungszusage für den Eintritt der 

Unverfallbarkeit beseitigt wird. Weiters wurde darauf gedrängt, 

die Unverfallbarkeit von Anwartschaften bei direkten Leistungszu­

sagen nicht von bestimmten Beendigungstatbeständen des Dienstver­

hältnisses abhängig zu machen, da damit weder dem Versorgungsge­

danken dieser Leistungen noch der vom Arbeitnehmer erwarteten Mo­

bilität entsprochen werde. 

Im Sommer 1989 konnte der ÖAKT eine Wiederaufnahme der Verhand­

lungen über eine Novellierung des Nachtschicht-Schwerarbeits­

gesetzes erreichen. Die Hauptforderung gilt einer Reform der 

III-6 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 771 von 809

www.parlament.gv.at



- 767 -

derzeitigen Definition des Begriffes "Schwerarbeit" , die nach wie 

vor zahlreiche Arbeitnehmer, die tatsächlich schweren physischen 

oder psychischen Belastungen bei der Arbeit ausgesetzt sind, vom 

Anwendungsbereich des Gesetzes ausschließt. Dabei geht es zB um 

bestimmte Bergbauarbeiten, Hitze am Arbeitsplatz, die Lärmgrenzen, 

die Definition belastender Schwingungen und Erschütterungen, be­

stimmte Bildschirmtätigkeiten und Arbeiten mit hohem Arbeitstempo. 

Die Arbeitgeberseite zeigte sich bisher wenig gesprächsbereit, der 

ÖAKT mußte daher die rasche Fortführung der Verhandlungen urgie-

ren. 

Da der in der Wirtschaft bestehende Trend zu Umstrukturierungen 

die Mitbestimmung durch die Betriebsräte zunehmend aushöhlt, 

wirkten die Arbeiterkammern wesentlich mit am Zustandekommen eines 

Entwurfs einer Novelle zum Arbeitsverfassungsgesetz, der unter 

anderem die Weitergeltung von Betriebsvereinbarungen in rechtlich 

verselbständigten Betriebsteilen normiert und die Mitwirkungsbe­

fugnisse der Arbeitsgemeinschaft von Betriebsräten in Konzernen 

ausbaut (zB die Möglichkeit zum Abschluß von Betriebsvereinba­

rungen) . Eine Verabschiedung des Entwurfs im Parlament erfolgte 

Ende Juni 1990. 

Im Arbeitnehmerschutz forderte der ÖAKT, daß auch Betriebe unter 

250 Beschäftigten eine verpflichtende betriebsärztliche Betreuung 

erhalten sollen. Gleichzeitig wurde angeregt,im Arbeitnehmer­

schutzgesetz klarzustellen, daß auch in Betrieben mit über 750 

Beschäftigten die betriebsärztliche Betreuung durch ein 

arbeitsmedizinisches Zentrum durchgeführt werden kann, wenn dies 

im Einvernehmen mit dem Betriebsrat vom zuständigen Arbeitsin­

spektorat genehmigt wird. Auf Sozialpartnerebene wurden Gespräche 

mit dem Ziel geführt, die Grundausbildung für Sicherheitstechniker 

inhaltlich zu verbessern. 

Schwerpunkte der Beratungstätigkeit im Arbeitnehmerschutz lagen 

unter anderem bei der ergonomischen Gestaltung von 
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Bildschirmarbeitsplätzen, der Verwendung von Schutzausrüstung und 

in einem zunehmenden Maß bei der Beantwortung von Anfragen über 

gesundheitsgefährliche Arbeitsstoffe, was auf ein vermehrtes "Um­

weltbewußtsein am Arbeitsplatz" schließen läßt. Es wurden zahl­

reiche Betriebsüberprüfungen durch die Arbeitsinspektion veran­

laßt. 

2. Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung 

Größtes Problem war die anhaltende Sockelarbeitslosigkeit trotz 

guter Konjunkturlage. Bestimmende Faktoren in diesem Sockel an 

Langzeitarbeitslosen sind vor allem Alter, soziale Defizite, feh­

lende Spezialisierungen in der Ausbildung und ungünstig gelegener 

Wohnort. Der auch von der Wirtschaft häufig beklagte Facharbei­

termangel erwies sich bei näherer Untersuchung weit eher als Be­

darf an Anlernkräften mit Spezialkenntnissen, wodurch die Wirt­

schaft die höheren Facharbeiterlöhne zu vermeiden sucht. Die An­

zahl der Arbeitslosen mit abgeschlossener Berufsausbildung lag 

stets weit über der Anzahl der gemeldeten offenen Facharbeiter­

steilen. Diese Verhältnisse waren mit maßgeblich für die Position, 

die der ÖAKT in der Frage der Ausländerbeschäftigung einnahm, die 

insbesondere durch verstärktes Hereindrängen von Arbeitsuchenden 

aus dem Osten aktualisiert wurde. Es geht nicht an, daß die Wirt­

schaft auf diese Weise billigst ihren Arbeitskräftebedarf deckt 

und sich gleichzeitig weigert, die erforderlichen Qualifikations­

und Anpassungsmaßnahmen zur Wiedereinbeziehung von Langzeitar­

beitslosen zu setzen - zu denen in zunehmendem Maße seit langem im 

Inland befindliche Ausländer zählen - bzw Facharbeiterlöhne zu 

bezahlen. 

Im Arbeitslosenversicherungsgesetz konnten mit der am 1. August 

1989 in Kraft getretenen Novellierung etliche Verbesserungen 

durchgesetzt werden. Inhaltlich sind dabei vor allem die Verkür­

zung der Anwartschaft für Jugendliche auf 20 Wochen, die Verlän­

gerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes gestaffelt nach dem 
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Lebensalter, die Anhebung des Arbeitslosengeldes im Niedriglohn­

bereich und der Anspruch auf Notstandshilfe für Ausländer mit Be­

freiungsschein hervorzuheben. Offen blieb weiterhin die Forderung 

nach einer Mindesthöhe des Arbeitslosengeldes, die sich an der 

Ausgleichszulage orientiert. 

3. Sozialversicherung, Sozialhilfe und soziale Dienste 

Im Zusammenhang mit der 48. Novelle zum Allgemeinen Sozialversi­

cherungsgesetz nahm der ÖAKT folgende Positionen ein. 

Hinsichtlich des Zusammentreffens eines Pensionsanspruches aus der 

Pensionsversicherung mit Erwerbseinkommen wurde auf der Verein­

heitlichung von Ruhensbestimmungen für alle Bevölkerungsgruppen 

als wichtigem sozialpolitischem Ziel beharrt. Die außerordentliche 

Erhöhung der Ausgleichszulagenrichtsätze wurde im Sinne einer An­

hebung des Mindeststandards in der Altersversorgung nachdrücklich 

begrüßt. 

Mit der gleichen Novelle wurde die sogenannte Integritätsabgeltung 

geschaffen, eine einmalige Kapitalzuwendung aus der Unfallversi­

cherung für durch grob fahrlässige Mißachtung von Arbeitnehmer­

schutzvorschriften verursachte Arbeitsunfälle oder Berufskrank­

heiten, die zu einer dauernden und schwerwiegenden Beeinträchti­

gung des Arbeitnehmers führen. An diesem Modell erschien den Ar­

beiterkammern unbefriedigend, daß dadurch das Haftungsprivileg der 

Arbeitgeber und Aufseher nach § 333 ASVG weiterhin unberührt 

bleibt, somit für diese kein verstärkter Anreiz besteht, Arbeit­

nehmerschutzvorschriften einzuhalten. Die wünschenswerte Präven­

tivwirkung fehlt also auch der neuen Regelung. Weiters blieb die 

Forderung offen, daß das Haftungsprivileg - solange es als Prinzip 

besteht - auch auf Arbeitnehmerkollegen ausgedehnt werden sollte; 

es ist nicht einzusehen, wieso gegen finanziell weniger belastbare 

Kollegen ein Schmerzengeldanspruch durchsetzbar ist, gegen den 

Arbeitgeber aber nicht. 
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Wieder gefordert wurde eine Vereinheitlichung der Sozialhilfe 

durch ein Bundesgrundsatzgesetz, um ein gleichmäßiges soziales 

Auffangnetz - womöglich an der Höhe des Ausgleichszulagenricht­

satzes orientiert - für nicht selbsterhaltungsfähige Menschen, die 

keinen Anspruch auf andere Sozial- oder Unterhalts leistungen ha­

ben, zu garantieren. Wie wichtig diese Forderung ist, zeigte auch 

1989 die besorgniserregende Zahl von Unterstandslosen. 

Stärker beachtet wurde die Problematik der Arbeitsbedingungen von 

in - oft privaten - sozialen Diensten beschäftigten Arbeitnehmern. 

Zum Beispiel hat die AK Salzburg gemeinsam mit dem Institut für 

Alltagskultur eine Studie üQer die Belastung der Arbeitsplätze im 

Sozialbereich erstellt. In Salzburg wurde auch gemeinsam mit dem 

ÖGB eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema errichtet, sowie der Zu­

sammenschluß der sozialen Dienste der Stadt Salzburg zu einem 

Dachverband erreicht. In diesem Zusammenhang konnten die Vergü­

tungssätze, die die Vereine an Sozialarbeiter und anderes Personal 

bezahlen, wesentlich erhöht werden; ein weiterer wichtiger Schritt 

des Dachverbandes wird sein, die in diesem Bereich häufigen aty­

pischen Dienstverhältnisse in gesicherte Arbeitsverhältnisse um­

zuwandeln. 

Intensiv hat sich der ÖAKT mit der Frage der Pflegesicherung be­

faßt. Anzustreben ist dabei vor allen Dingen ein fl~chendeckender 

Ausbau mobiler Pflege, die die alten Menschen in ihrer vertrauten 

Umgebung beläßt. Erreicht werden kann dies nach Ansicht des ÖAKT 

vor allen Dingen durch die Verlagerung von medizinischen und 

pflegerischen Kapazitäten sowie der erforderlichen finanziellen 

Ressourcen aus dem Anstaltenbereich in zu errichtende Gesundheits­

und Sozialsprengel mit umfassendem mobilem und ambulantem Betreu­

ungsangebot. 
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4. Berufsausbildung 

1989 bestand ein deutlicher Überhang von offenen Lehrstellen ge­

genüber Lehrstellensuchenden. Diese Entspannung am Lehrstellen­

markt setzte sich aber nicht in der allgemeinen Arbeitsmarktsi­

tuation junger Erwachsener fort; aufgrund unzureichender Ausbil­

dungsqualität und fehlgeleiteter Berufswahl sind zahlreiche Ar­

beitnehmer mit abgeschlossener Lehrausbildung arbeitslos. Nach wie 

vor war die Berufswahl der Mehrzahl der Lehrlinge - und meist 

auch das Lehrstellenangebot - auf einige wenige Lehrberufe kon­

zentriert. Das große Angebot an Lehrstellen in bestimmen Berufen, 

in denen dann keine entsprechende Fortsetzung in Facharbeiter­

steIlen stattfindet, muß als Indiz dafür gewertet werden, daß es 

vielen Unternehmen nicht um die Deckung eines realen Ausbildungs­

bedarfs sondern um den Lehrling als billige Hilfskraft geht. 

Zur Hebung von Qualität und Arbeitsmarktbezogenheit der Lehraus­

bildung verlangte der ÖAKT eine Ausweitung der oft überspeziali­

sierten Lehrinhalte zu Grund- und Flächenberufen und eine Verbes­

serung sowie Erweiterung des Unterrichts in den Berufsschulen 

(verpflichtender Fremdsprachen- und Deutschunterricht, Mikroelek­

tronik, Bürokommunikation usw.). Eine intensivere und ehrlichere 

Berufsinformation muß überdies versuchen, die Ausbildungswahl in 

chancenreichere Bahnen zu lenken. 

Weiters wurde die Durchlässigkeit des weiterführenden Schulwesens 

für Lehrabsolventen, also eine Einbettung der Berufsschule in das 

Regelschulsystem, gefordert, um die Entwicklungschancen der Fach­

arbeiter anzuheben. Auch ein stärkeres Engagement der Unternehmen 

in zwischen- und überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen wird er­

forderlich sein, um nicht die Notwendigkeit einer an modernem 

technischen und kommunikativen Know-how ausgerichteten Facharbei­

terausbildung in Österreich an der klein- und mittelständischen 

Struktur und Mentalität der Betriebe scheitern zu lassen. 
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Die Arbeitgeberseite setzte diesen Forderungen, wohl aus dem Be­

streben, den Lehrling primär als billige Arbeitskraft zu erhalten, 

beharrlichen Widerstand entge'gen. Auch das Bundesministerium für 

wirtschaftliche Angelegenheiten war in den Fällen, wo es um die 

Umsetzung dieser Gedanken in konkrete Ausbildungsvorschriften 

ging, nicht immer bereit, die Argumente des ÖAKT zu berücksichti­

gen. 

5 . Familienpolitik 

Die Familienpolitik ist einer der wichtigsten Verbindungspunkte 

zwischen Arbeitswelt und Privatleben . Ausgehend von dem Bestreben, 

einen möglichst hohen Grad an Vereinbarkeit zwischen einern harmo­

nischen Familienleben und einern erfolg- und chancenreichen Er­

werbsleben zu schaffen, konnte der ÖAKT im Berichtsjahr einige 

zentrale Punkte seiner familienpolitischen Anliegen in der Dis­

kussion um das Familienpaket der Koalitionsregierung einbringen 

und auch umsetzen. 

In Grundzügen geht es dabei um die Ermöglichung eines intensiveren 

Kontaktes zwischen Eltern und Kleinkindern bei gleichzeitiger 

Wahrung der Einbindung in das Erwerbsleben sowie um die Öffnung 

der dazu geschaffenen Karenzierungsmodelle auch für Väter, um zu­

mindest langfristig die beruflichen Nachteile abzubauen, die bis­

her einseitig den Müttern durch die Übernahme der Kinderbetreuung 

entstanden sind. In diesem Sinne wurden die Forderungen nach Vä­

ter- bzw geteiltem Karenzurlaub und nach der Wahlmöglichkeit zwi­

schen einern zweiten Karenzjahr einerseits und einem Teilzeitan­

spruch für Eltern bis zum dritten Geburtstag des Kindes anderer­

seits bei gleichzeitiger Absicherung durch Karenzgeldleistungen 

und einen hochwertigen Kündigungsschutz erhoben. Diese Vorstel­

lungen konnten im erwähnten Familienpaket zumindest großteils 

verwirklicht werden. 
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Viel Beachtung fand in diesem Zusammenhang e i ne Enquete des ÖAKT, 

in der er seine Studie "Elternberufstätigkeit und Kindesentwick­

lung - entwicklungspsychologische Determinanten und Konsequenzen 

des Frauenerwerbsverhaltens im Arbeitnehmermilieu" vorstellte. Die 

Studie kam zu dem Ergebnis, daß die Mutter-Kind-Beziehungen von 

einer - nicht allzu belastenden - Berufstätigkeit der Mutter eher 

positiv beeinflußt werden, wobei aber auf eine behutsame Loslösung 

von der ausschließlichen Betreuung durch die Mutter geachtet wer­

den sollte. Einbindung der Väter, ein zweites Karenzjahr und vor 

allem Teilzeitmodelle erscheinen dem ÖAKT als adäquate Ansätze zur 

Einlösung dieser kinderpsychologischen Erkenntnis. 

Eine Novelle zum Familienlastenausgleichsgesetz sah neben einer 

allgemeinen Erhöhung der Familienbeihilfe die Einführung der so­

genannten Mehrkindstaffel vor. Diese Staffelung ausschließlich 

nach der Kinderzahl hat der ÖAKT aus dem Grund abgelehnt, daß für 

die finanzielle Situation einer Familie neben der Kinderzahl 

zahlreiche andere Faktoren wie Einkommen, Wohnsituation, Zugang zu 

Kinderbetreuungseinrichtungen, gemeinsamer Haushalt der Eltern 

versus Alleinerzieher usw eine entscheidende Rolle spielen. Es 

konnte eine Änderung des Entwurfs zumindest dahingehend erreicht 

werden, daß die Erhöhung der Kinderbeihilfe ab dem dritten Kind 

auf Familien, die eine bestimmte Einkommenshöhe unterschreiten, 

konzentriert wird. Dies entspricht dem Gedanken größerer Treffsi­

cherheit sozialpolitischer Förderung anstelle eines wahllos alle 

Mehrkindfamilien erfassenden Gießkannenprinzips. Nicht durchsetzen 

konnte sich der ÖAKT allerdings mit seiner Forderung, die der er­

höhten Familienbeihilfe zugrundegelegte Einkommensberechnung so zu 

gestalten, daß keine Diskriminierung von Arbeitnehmern gegenüber 

Selbständigen und Bauern entsteht. Tatsächlich können nunmehr 

Selbständige ihre steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten so nützen, 

daß sie bei eigentlich gutem Lebensstandard gleichzeitig ein 

steuer- bzw förderungsrechtlich niedriges Einkommen angeben kön­

nen, das sie in den Genuß der erhöhten Familienbeihilfe bringt, 
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während solche steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten Arbeitnehmern 

verschlossen sind. 

6. Forschungsprojekte 

Im Berichtszeitraum wurde wieder eine Anzahl von sozialpolitisch 

relevanten Forschungsprojekten begonnen, fortgeführt oder abge­

schlossen. Eine Auswahl: 

Die "Berufssituation der Angestellten im Versicherungs-Außen­

dienst" wurde in einer repräsentativen Befragung durch die AI< Wien 

erhoben. Dabei konnte eine zunehmende Uneinheitlichkeit der 

arbeitsrechtlichen und sozialen Belange in diesem Sektor, verbun­

den mit einem Imageverlust des gesamten Berufsstandes festgestellt 

werden, woraus die Notwendigkeit einer Neuorientierung der Ge­

werkschaftspolitik in diesem Bereich gefolgert wurde. Eine eben­

falls von der AI< Wien durchgeführte Untersuchung zum Spitals­

kostenbeitrag zeigte die soziale Unausgewogenheit dieser Maßnahme 

und Zweifel an ihrer wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit auf. 

Das Großprojekt "Techniker im technischen Wandel", das vom ÖAI<T 

gemeinsam mit mehreren Ministerien durchgeführt wird, analysiert 

die Auswirkungen des technischen Fortschritts auf die Berufs- und 

Arbeitsmarktbedingungen seiner Träger, also der Techniker vom 

Lehr- bis zum Hochschulabsolventen. 

Kurz vor dem Abschluß stand im Jahr 1989 eine umfangreiche Unter­

suchung der AI< Wien über die "Praxis von Verwaltungsstrafen im 

Arbeits- und Sozialrecht". Schon aus dem Zwischenbericht war er­

kennbar, daß das derzeitige System von Verwaltungsstrafen die 

Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften nicht effektiv ge­

wäh.rleisten kann. Hier zeigt sich besonders deutlich die 

gesellschaftspolitische Relevanz von Forschungsprojekten: Wenn mit 

der abgeschlossenen Studie wissenschaftlich einwandfrei belegt 

werden kann, daß Österreichs Arbeitnehmer durch ein mangelha'ftes 
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Sanktions system im Arbeitnehmerschutzrecht einer akuten Gefährdung 

ihrer Sicherheit und Gesundheit ausgesetzt sind, werden sich die 

Öffentlichkeit und vor allem auch der Gesetzgeber der Einsicht 

nicht mehr verschließen können, daß andere Formen zur Durchsetzung 

des Arbeitnehmerschutzes gefunden werden müssen. 

Direkt am Einsatz in der Praxis orientiert war ein Projekt des mit 

der AK Oberösterreich eng verbundenen Instituts für Sozial- und 

Wirtschaftswissenschaften, aus dem ein Handbuch zum Arbeitnehmer­

schutz hervorging. Dieses soll Betriebsräten und engagierten Ar­

beitnehmern in aufgelockerter und verständlicher Form die wich­

tigsten Informationen zum Arbeitnehmerschutz vermitteln und 

gleichzeitig Anregungen für eigene Aktionen zur Verbesserung des 

Schutzes im Betrieb liefern. 

Eine in sieben Bundesländern durchgeführte Umfrage zum "Modell­

versuch Ladenöffnungszeiten " erwies die Diskrepanz zwischen der 

Belastung der Arbeitnehmer durch die erweiterten (Samstag- und 

Abend)Öffnungszeiten einerseits und dem mäßigen Interesse der 

Konsumenten an diesen Erweiterungen andererseits. Die Studie 

machte deutlich, wie die öffentliche Meinung - im Sinne der von 

den Medien veröffentlichten Meinung - bisweilen zu suggerieren 

versucht, Bedürfnisse und Anliegen der überwiegenden Mehrheit der 

Bevölkerung darzustellen, während es tatsächlich nur um die In­

teressen eher kleiner (in diesem Falle: Konsumenten-)Schichten 

geht. 
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öSTERREICHISCHER GE.WERKSCHAFTSBUND 

Aufgrund seiner statutarisch festgelegten Aufgaben hat der österreichische 

Gewerkschaftsbund in Zusa:mrenarbeit mit den ihm angehörenden Gewerkschaften 

und den KaI'I1reD'l für Arbeiter und Angestellte die Interessen der Arbeitnehmer 

in österreich vertreten. 

Auch 1989 ging es danun, alle Maßnahrren für die Fortführung einer Wirt­

schafts- und Sozialpolitik zu ergreifen, die ein rri:iglichst hohes Beschäfti­

gungsniveau sichern. 

Ganz in diesem Sinn konnten auch im Laufe des Jahres 1989 wieder wichtige 

sozialpolitische Projekte verwirklicht bzw. vorbereitet werden. So konnte 

etwa das Arbeitslosenvcrsicherungsgesetz in wesentlichen Bereichen verbes­

sert werden. Im Ergebnis wird durch die Berücksichtigung der familiären 

Situation verstärkt auf die besondere Problemlage bestinmter Gruppen, wie 

jugendlicher, älterer sowie ausländischer Arbeitsloser, Bedacht gencmnen. 

Im Pensionsrecht hat es durch die 48.Novelle zum ASVG für viele Pensionisten 

Verbesserungen gegeben - etwa durch eine :WCkerung der Ruhensbestimrungen, 

vor allem aber durch eine überdurchschnittliche Erhöhung der Ausg1eichszula­

genrichtsätze. Verbesserungen hat es durch die 48. Novelle auch im Bereich 

der Unfallversicherung gegeben, indem Opfern von Arbeitsunfällen unter be­

stinmten Voraussetzungen auch eine Abgeltung des Schrrerzensgeldanspruches 

zuerkannt wird. 

In der Familienpolitik konnte der wahlweise Karenzurlaub für Mütter und 

Väter (Eltern-Karenzurlaubsgesetz) beschlossen werden. Damit wurde eine 

langjährige Forderung von Arbeiterkarnnern und Gewerkschaften erfüllt. Auch 

eine Erhöhung der Familienbeihilfe sowie eine zusätzliche finanzielle Unter­

stützung für einkarmenschwache Familien konnte im Rahnen dieses sogenannten 

ersten Teiles des Familienpaketes beschlossen werden. 

Durch das Kindschaftsrecht-Änderungsgesetz und das Jugendwohlfahrtsgesetz 

1989 wurde die Refonn des Familienrechtes fortgesetzt. In weiten Teilen 

entsprechen sie langjährigen Forderungen der öGB-Frauen und heben bestehende 

rechtliche Benachteiligungen für uneheliche Mütter auf. 
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Die Bemühungen, wichtige sozialpolitische Vorhaben - wie etwa die 

Novellierung des Arbeitsverfassungsgesetzes, die Schaffung eines Betriebspen­

sionsgesetzes, aber auch die weitere Verbesserung des Arbeitslosenversiche­

rungsgesetzes, des Mutterschutzgesetzes , des Nachtschicht-Schwerarbeitsgeset­

zes, des Gleichbehandlungsgesetzes sowie die Vawirklichung des sogenannten 

zweiten Teiles des Familienpaketes - umzusetzen, zeigen ebenfalls, daß der 

weg einer aktiven Sozialpolitik in österreich fortgesetzt wird. 

KOLLEKTIVVERTRAGSPOLITIK 

In konsequenter Fortsetzung' einer erfolgreichen Vertragspolitik wurden im 

Berichtsjahr 552 Vereinbarungen getroffen, die die Lohn- und Arbeitsbedingun­

gen der österreichischen Arbeitnehmer weiter verbessert haben (119 Bundeskol­

lektivverträge, 362 Landeskollektivverträg~, 42 Betriebsvereinbarungen, 1 

Heimarbeitsvertrag und 28 Mindestlohntarife oder Entgeltverordnungen). 

WHNPOLITIK 

Die Lohn- und Gehaltspolitik stand auch 1989 im Einklang mit gesamtwirt­

schaftlichen Zielsetzungen, insbesondere einer Politik für ein hohes Beschäf­

tigungsniveau. Die Gewerkschaften haben auch 1989 bewiesen, daß sie im Sinne 

ihres Zieles, nämlich des absoluten Vorranges für ein oohes Beschäftigungsni­

veau, Rücksicht auf die wirtschaftliche Situation genarmen haben. 

Die Lohneinkarmenzuwächse lagen 1989 brutto (je Beschäftigten) mit 4,8 % und 

netto (Masseneinkarmen) mit 9,2 % weit über der Inflationsrate (2,6 %) und 

führten sanit zu einer kräftigen Steigerung der Realeinkarmen. 

STREIKSTATISTIK 

Im Jahre 1989 gab es in österreich sieben Streiks, das waren zwar um zwei 

rrehr als 1988, die Zahl der Streikenden und die Streikdauer waren jedoch 

geringer: 1989 streikten 3.7l5 Arbeitnehrrer (1988: 24.252 Arbeitnelme.r) 

23.887 Stunden und 45 Minuten (1988: 68.335 Stunden). Dies geht aus der van 

öGB geführten Streikstatistik hervor. 
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Die durchschnittliche Streikdauer pro Teilnehmer betrug 6 Stunden und 26 

Mirluten (1988: 2 Stunden ·und 49 Minuten). 1989 beteiligten sich an einem 

Streik 0,13 % aller Arbeitnehmer (1988: 0,86 %). Auf jeden Arbeitnehmer 

österreichs entfielen 50 Streiksekunden (1988: 87 Streiksekunden). 

Im Jahr 1989 gab es einen bundesweiten Warnstreik der 2.983 Beschäftigten in 

den Landesarbei tsärntern und Arbei tsärnter, die insgesamt 23.064 Stunden 

streikten. Dieser bundesweite Warnstreik entfiel auf die Gewerkschaft öffent­

licher Dienst. Weiters waren drei Streiks im Bereich der Gewerkschaft der 

Privatangestellten (610 Angestellte mit 152 Stunden und 30 Hinuten), ein 

Streik im &::reich der Gewerkschaft der Iebens- und Genußmi ttelarbei ter (9 

Arbeiter mit zwei Stunden und 15 Minuten) und zwei Streiks im Bereich der 

Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie (113 Arbeiter mit 669 Stunden) zu ver­

zeichnen. 

Die Aufschlüsselung der Streiks nach Bundesländern brachte folgendes Ergeb­

nis (der bundesweite Warnstreik wurde berücksichtigt und scheint daher in· 

jeden Bundesland als ein Streik auf): Es entfielen auf das Burgenland ein 

Streik (128 Arbeitnehmer mit 1.024 Stunden), auf Kärnten ebenfalls ein 

Streik (281 Arbeitnehmer mit 1.448 Stunden), auf Niederösterreich zwei 

Streiks (726 Arbeitnehmer mit 3.948 Stunden), auf Oberösterreich ein Streik 

(461 Arbeitnehmer mit 3.688 Stunden), auf Salzburg drei Streiks (234 Arbeit­

nehmer mit 1.414 Stunden und 45 Minuten», auf die Steiennark ein Streik 

(491 Arbeitnehmer mit 3 .928 Stunden) auf Tirol ein Streik (211 Arbeitnehmer 

mit 1.688 Stunden), auf Vorarlberg ebenfalls ein Streik (88 Arbeitnehmer mit 

704 Stunden) und auf Wien drei Streiks (1.095 Arbeitnehmer mit 6.045 Stun­

den) • 

Alle Streiks wurden im Einvernehrren mit der Gewerkschaft durchgeführt. 14,3 

Prozent aller Streiks erfolgten wegen lDhnforderungen, der bundesweite Warn­

streik wegen der Forderung nach mehr Personalplanstellen. Lediglich 3,45 

Prozent aller Streikstunden brachten einen Erfolg, was darauf zurückzuführen 

ist, daß der Warnstreik, auf den die meisten Streikstunden entfielen, erfolg­

los war. 
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RECHTSSCHUTZ TÄTIGKEIT 

Auch im Jahre 1989 haben die Gewerkschaften eine erfolgreiche Rechtsschutztä­

tigkeit aufzuweisen. Bei den Streitfällen handelte es sich in erster Linie 

um whn- oder Gehaltsdifferenzen, Uberstundenzahlungen, Auflösung des Dienst­

verhältnisses, Urlaubsangelegenhei ten, Sonderzahlungen , Abfertigung, Ansprü­

che nach dem Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz und dem Entgeltfortzahlungsge­

setz und anderes mehr. Insgesamt konnten für Arbeitnehmer (durch Vergleiche 

oder Urteile, nach dem Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz sowie durch Inter­

ventionen) insgesamt 863,714.587,16 S erstritten werden. 

Die von den Gewerkschaften der Eisenbahner und der Post- und Fernmeldebedien­

steten geleistete Rechtshilfe ist infolge der Besonderheit des Öffentlichen 

Dienstes in Zahlen kaum faßbar und deshalb in den obigen Zahlen nicht enthal-

ten. 

MITGLIEDERSTAND 

Die Mitgliederentwicklung des öGB im Jahre 1989 läßt hoffen, daß bei konse­

quenter Fortsetzung der Politik und der Werbebemühungen des ÖGB und seiner 

15 Gewerkschaften die positiven Ansätze auch in den folgenden Jahren für 

einerl stärkeren Mitgliederzuwachs genützt werden können. 

Am 31.Dezanber 1989 hatte der öGB 1,644.408 Mitglieder, das sind um 822 

Mitglieder Irehr als am 31.Dezanber 1988. Der Mitgliederverlust am Stichtag 

31.Dezanber 1988 betrug inmerhin noch 9.253 Hitglieder. 

Der Mitgliederzuwachs ist freilich noch zu gering, um sagen zu können, daß 

die Mitgliederverluste der Vorjahres endgültig gestoppt werden konnten. Die 

Anzeichen dafür sind aber gegeben und es gilt nun, durch noch stärkeren 

Einsatz die Arbeitnehmer. in den schwächer organisierten Bereichen der Wirt­

schaft und der Regionen anzusprechen. 

Der Mitgliederrückgang im Bereich der Jugend setzte sich bedauerlichenYeise 

auch 1989 fort. Am 31.Dezanber 1989 waren 75.400 Lehrlinge und jugendliche 

Arbeitnehm:r gewerkschaftlich organisiert. Der Rückgang beträgt 4.693 Mit­

glieder (minus 5,9 Prozent). Bei der männlichen Jugend betrug der Abgang 

2.694 Mitglieder, bei der weiblichen Jugend 1.999 Mitglieder. 
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Die Mitgliederentwicklung bei den Frauen hat sich 1989 im Vergleich zu 1988 

verbes~. Betrug 1988 der Abgang bei den weiblichen Gewerkschaftsrnitglie­

dem noch minus 3.345, wird für 1989 ein beachtlicher Zugang von plus 3.218 

lItitgliedem ausgewiesen. Der Anteil der 510.920 weiblichen Gewerkschaftsrnit­

glieder beträgt nun 31,1 Prozent an der Gesamtmitgliederzahl - im Vergleich 

zum Vorjahr eine Zunahme von plus 0,2 Prozent. 

ARBEITSMARKTPOLITIK 

Wie in den vergangenen Jahren hat der österreichische Gewerkschaftsbund 

durch seine Vertreter im Beirat für Arbeitsmarktpolitik und dessen Ausschüs­

sen das Hauptaugenmerk auf die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen 

gerichtet. Dabei wurde darauf geachtet, daß insbesondere bei der Vergabe von 

Arbeitsmarktförderungsrnitteln der gewünschte beschäftigungspolitische Erfolg 

tatsächlich erzielt wurde. Auch bezüglich der Ausländerbeschäftigung konn­

ten, wie in den vergangenen Jahren, mit der Bundeskarnner der gewerblichen 

Wirtschaft und der Präsidentenkonferenz der Lanclwirtschaftskarrrrern entspre­

chende Vereinbarungen getroffen werden. Aufgrund dieser Kontingente wurden 

im Jahre 1989 im Durchschnitt 59.034 Ausländer beschäftigt. 

Allgemein bereitet jeäoch in diesem Zusarnrenhang das durch die politische 

und wirtschaftliche Entwicklung in Osteuropa bewirkte Zuströmen von Arbeits­

kräften auf den österreichischen Arbeitsmarkt zunehrrend Sorge. 

Die Folgen dieses Angebotdruckes waren 1989 bereits verspürbar und äußerten 

sich vor allem in folgenden Entwicklungen: 

* 

* 

Stagnieren der Arbeitslosenrate auf hohem Niveau, bei gleichzeitiger 

starker Ausweitung der Beschäftigung 

Zunahme der illegalen Beschäftigung 

* Ausbleiben einer positiven Lohndrift. 

Im Rallrren der hier angesprochenen Ausländerbeschäftigungspolitik fordert der 

öGB vor allem eine bessere Regulierung des Neuzuganges ausländischer Ar-

bei tskräfte sowie wirksarrere Schritte bei der Bekämpfung der illegalen Be­

schäftigung. Anderersei ts spricht sich der öGB für eine stärkere Integrati­

on bereits länger hier ansässiger Ausländer aus. 
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ARBEITSZEITPOLITIK 

Entsprechend den Beschlüssen des 10.Bundeskongresses des österreichischen 

Gewerkschaftsbundes konnten auf dem Gebiet der branchenweisen Verkürzung der 

Arbeitszeit in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte auf Kollektivver­

tragsebene erzielt werden. Mit Stand van Dezember 1989 ist eine Arbeitszeit­

verkürzung unter 40 Stunden pro WOche bereits für rund 1,055.250 Arbeitneh­

mer wirksam geworden; für rund 35.000 Arbeitnehmer wird sie mit Jänner 1990 

wirksam werden. 

Die Ubergangsphase der branchenweisen Verkürzung der Arbeitszeit ist notwen­

dig, um diesen Prozeß in Gang zu setzen, ihn angepaßt an die Verhältnisse in 

den einzelnen Wirtschaftszweigen durchzuführen und die wichtige Frage des 

Lohnausgleiches mit den spezifischen Bedürfnissen der Lohnpolitik in den 

Branchen in Ubereinstinmung zu bringen. 

Allerdings hat bereits der 10.Bundeskongreß die Auffassung vertreten, daß 

diese Ubergangsphase der branchenweisen Verkürzung mittelfristig wieder zu 

einer einheitlichen Regelung der No:rmalarbeitszeit führen nuß. Ansonsten 

besteht die Gefahr einer Entsolidarisierung und eine Benachteiligung der 

schwächeren Arbei tnehrnergruppen im Arbe i tszei trecht. 

Der 11.Bundeskongreß (1987) hat diese Auffassung bekräftigt und festge­

stellt, daß es in den nächsten vier Jahren notwendig sein wird, die Arbeits­

zeitpolitik so fortzusetzen, daß die Ziele der sozialen Gerechtigkeit und 

des Schutzes der verschiedenen Arbeitnehrnergruppen erreicht werden können. 

Allgemein gUltige Regelungen über neue No:rmalarbeitszeiten auf Basis eines 

GeneralkOllektivvertrages (bzw. Gesetzes) mit dem Ziel der 35-Stundenwoche 

mUssen angestrebt und verwirklicht werden. In diese Bemühungen sind auch die 

Bereiche des öffentlichen Dienstes einzubeziehen. 

Die Frage des Lohnausgleiches ist bei jeder Arbeitszeitverkürzung für die 

Situation des einzelnen Arbeitrlehlrers besonders wichtig. Der österreichische 

GewerkschaftsOOnd hält daher an seiner Forderung fest, daß eine generelle 

Verkürzung der Arbeitszeit auch in Zukunft nur bei vollem Lohnausgleich zu 

erfolgen hat. 
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FRAUENARBEIT 

Im Mittelpunkt der diesjährigen Frauenarbeit stand die im September in Gra­

den bei Köflach (Steiermark) durchgeführte öGB-Bundesfrauenausschußsitzung, 

an der rund 50 Spitzenfunktionärinnen aus ganz österreich teilnahrren. 

Die Vorsitzende der öGB-Frauenabteilung, Vizepräsidehtin Hilde seiler, beton­

te vor allem die noch bestehende Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen 

und verwies diesbezüglich auf den Bericht über die soziale Lage 1988. Zu 

einer Änderung dieser Situation werde es erst dann kamen, werm sich die 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ra.hrnenbedingungen ändern, meinte 

Seiler und versprach, daß die Gewerkschafterinnen auch in Zukunft die Kollek­

tivvertragspolitik in den einzelnen Gewerkschaften verstärkt beeinflussen 

werden. 

Diskutiert wurde auf der Sitzung des Bundesfrauenausschusses auch über den 

Themenkreis "Erwachsenenbildung für Frauen". Es wurde ein Arbeitspapier 

beschlossen, in dem neben einer Standortbestintmmg zur Familienpolitik auch 

konkrete Forderun~en zu Bildungs- und Ausbildungsfragen enthalten sind. 

Verlangt wurden umfassende Bildung und qualifizierte Ausbildung sowie ständi­

ge Weiterbildung und Umschulungen für Frauen. 

JUGENDARBEIT 

Den Schwerpunkt der diesjährigen Jugendarbeit bildete vor allem die Refonn 

der Berufsausbildung, die als Voraussetzung für die Zukunft junger Menschen 

und als wichtiger Bestandteil des Kampfes gegen die Arbeitslosigkeit angese­

hen wird. 

Dieses Thema sowie die Verkürzung der Arbeitszeit standen auch im Mittel­

punkt des 21.Bundesjugendkongresses, der am 4. und 5.Novernber in Wien statt­

fand und an dem rund 400 Delegierte als Vertreter der etwa 85.000 Mitglieder 

der österreichischen Gewerkschaftsjugend teilnahmen. 

Im Rahnen der Refonn der Berufsausbildung wurde die Refonn der Berufsschule 

als besonders dringliches Anliegen bezeichnet. Die Verwirklichung der lang­

jährigen öGJ-Forderung nach Einführung eines verbindlichen Englischunterrich­

tes an den Berufsschulen wurde ausdrücklich begrüßt. Festgestellt wurde 

jedoch auch, daß auch Allgeneinbildung und Ausbildung in EDV an den Berufs­

schulen vennittelt werden müssen. 
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Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt des Kongresses bildete die Diskussion 

über Zustände bei den Berufsschulinternaten, die als unzeitgemäß angesehen 

werden und dringend reformiert werden müßten. 

In einem Antrag forderte der Kongreß die Einführung der 35-Stundenwoche bei 

vollem Lohnausgleich und die Einbeziehung der Lehrlinge in die Arbeitszeit­

verkürzun<j • 

~ere Anträge beschäftigten sich mit dem Ausländerproblem. 

Auch die Bildungsfreistellung für Schülervertreter, Verbesserungen bei der 

Krankenversicherung und bei der Krankenpflege sowie die Einführung der Fünf­

Tage-woche .im Gastgewerbe waren Gegenstände weiterer Anträge. 

Ausgehend Vati 20.Jugendkongreß des öGB sind von einem Arbeitskreis die 

noch nicht oder nur teilweise erfüllten Anträge der letzten Jugendkongresse 

zusamnengestellt worden. Der Jugendvorstand wurde beauftragt, die nicht oder 

nur teilweise erfüllten Anträge sowie die beschlossenen Anträge des 

21.Jugendkongresses in Form eines Grundsatzprogrammes der österreichischen 

Gewerkschaftsjugend zusammenzufassen. 

INTERNATIONALE SOZIALPOLITIK 

In der Zeit Vati 7.Juni bis 28.Juni 1989 fand in Genf die 76.Tagung der Inter­

nationalen Arbeitskonferenz statt. Vorn österreichischen Gewerkschaftsbund 

haben an der Konferenz Präsident Friedrich Verzetnitsch, Ing.Günther Engel­

rnayer, Dr • Heribert Maier, Dr • Richard Leutner und Mag • Franz Friehs als Dele­

gierte bzw. Stellvertretende Delegierte sowie Dr.Christoph Klein als Techni­

scher Berater teilgenarnen. 
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VEREI NIGUNG ÖSTERREICHISC HER I NDUSTRIELLER 

Die Entwicklung der Sozialpolitik in Österreich im Jahr 1989 war 

überschattet vom tragischen Tod von Sozialminister Alfred Dallin­

ger, der auch auf der Seite der Arbeitgeber große Betroffenheit 

ausgelöst hat. Dallinger war als Persönlichkeit bei den Arbeit­

gebern stets geachtet und anerkannt, wenngleich die von ihm ver­

folgten Ziele fast immer den heftigsten Widerspruch der Wirt­

schaft hervorgerufen haben. 

Anläßlich des Antrittsbesuches seines Nachfolgers Dr. Walter 

Geppert wurde diesem ein Memorandum überreicht, das in umfassen­

der Weise eine Gesamtschau der sozialpolitischen Vorstellungen 

und Anliegen der Österreichischen Industrie enthielt. Wie sich 

zeigt, hat Dr. Geppert die Arbeit Dallingers im Bemühen um größt­

mögliche Kontinuität und getragen von denselben gesellschafts­

politischen Zielvorstellungen fortgesetzt. 

Arbeitsrecht 

Auch im Berichtsjahr wieder von zentraler Bedeutung waren die 

sozialpartnerschaftlichen Auseinandersetzungen um eine Flexibili­

sierung des Arbeitszeitrechtes und die damit verknüpfte Forderung 

der Gewerkschaften nach einem Generalkollektivvertrag zur Einfüh­

rung der 35-Stundenwoche. So wie einerseits in den Verhandlungen 

zum Arbeitszeitgesetz kein Durchbruch erzielt werden konnte, hat 

die Wirtschaft andererseits die 35-Stundenwoche weiterhin kompro­

mißlos abgelehnt und d i ese Ablehnung auch wiederholt in der me­

dialen Auseinandersetzung bekräftigt. Ver fahrensmäß i g konnte 

immerhin Übereinkunft darüber erzielt werden, neuerlich den Bei­

rat für Wirtschafts- und Sozialfragen mit der Flexibilisierungs­

thematik zu befassen und insbesondere eine Prüfung der Auswirkun­

gen der bisher auf diesem Gebiet gesetzten Schritte vorzunehmen . 
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Im Februar des Berichtsjahres wurde der Ministerialentwurf einer 

Novelle zum Arbeitsverfassungsgesetz zur Begutachtung ausgesandt, 

dem eine Reihe von Sozialpartnergesprächen vorausgegangen war. 

Schwerpunkte der Novelle, über die im Bereich der Sozialpartner 

im wesentlichen Einigung erzielt werden konnte, sind Kompetenz­

übertragungsmöglichkeiten an die Arbeitsgemeinschaft der Be­

triebsräte in Konzernen sowie das Weitergelten von Betriebsver­

einbarungen bei rechtlicher Verselbständigung von Betriebsteilen. 

Im Mai des Berichtsjahres wurde der Ministerialentwurf einer 

Novelle zum Mutterschutzgesetz zur Begutachtung ausgesandt, der 

ua eine Ablaufhemmung für befristete Arbeitsverhältnisse, eine 

Anrechnung von Karenzurlaubszeiten bei dienstzeitabhängigen An­

sprüchen sowie eine Weiterzahlung des vor der Schwangerschaft 

bezogenen Überstundenentgelts vorsah .. Da die Verwirklichung der 

Novelle mit untragbaren finanziellen und administrativen Mehrbe­

lastungen verbunden gewesen wäre, hat sich die Vereinigung in 

ihrer Stellungnahme entschieden gegen den Entwurf ausgesprochen 

und eine Prüfung von Lösungsmöglichkeiten im Sozialversiche­

rungsbereich angeregt. 

Im Herbst des Berichtsjahres wurde den Sozialpartnern ein sehr 

radikaler Ministerialentwurf einer Novelle zum Gleichbehandlungs­

gesetz zur Begutachtung übersandt; anschließend wurden Sozial­

partnergespräche darüber eingeleitet. Die wichtigsten Punkte des 

Entwurfes betrafen die Ausdehnung des Gleichbehandlungsgrund­

satzes auch auf die Einstellung von Arbeitnehmern und auf Karrie­

reverläufe, die Umkehr der Beweislast bei behaupteten Verletzun­

gen des Gleichbehandlungsgebotes, umfangreiche Schadenersatz­

verpflichtungen bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes und 

die Einführung einer sogenannten Gleichbehandlungsombudsperson 

mit weitreichenden Kompetenzen. Im Zuge der Sozialpartnerver­

handlungen konnte nach wesentlichen Entschärfungen des Entwurfes 

im wesentlichen Einigung hierüber erzielt werden. 
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Gegen Ende des Berichtsjahres wurde von den Koalitionspartnern 

ohne Einbindung der Sozialpartner der erste Teil eines sogenann­

ten Familienpaketes beschlossen, der neben Erhöhungen der Fami­

lienbeihilfen vor allem die Möglichkeit der Teilung des Karenzur­

laubes zwischen Mutter und Vater mit sich brachte. Gleichzeitig 

wurde zwischen den Koalitionspartnern Einigung auch über die 

Grundzüge eines zweiten, zur Jahresmitte 1990 in Kraft zu setzen­

den Teils erzielt, der eine Verlängerung des Karenzurlaubes auf 

zwei Jahre sowie alternativ zum Karenzurlaub den Rechtsanspruch 

auf Teilzeitarbeit vorsieht. Diese Materie wurde den Sozialpart­

nern zur Verhandlung der Details zugeleitet; wenngleich nach 

schwierigen Verhandlungen letztlich eine Einigung erzielt werden 

konnte, war diese Vorgangsweise aus Sicht der Arbeitgeber höchst 

unbefriedigend. 

Soziale Sicherheit 

Nachdem zu Jahresbeginn 1989 die 46. ASVG-Novelle lediglich An­

passungen des Sozialversicherungsrechtes an die durch die Steuer­

reform neugeschaffene Situati9n des Steuerrechtes gebracht hatte, 

insbesondere die umstrittene und mittlerweile wieder beseitigte 

Neuregelung der Sozialversicherungspflicht von Reisediäten, wurde 

zum Jahreswechsel 1989/90 die wesentlich umfangreichere 48. ASVG­

Novelle in Kraft gesetzt. Hauptinhalt war eine deutliche Locke­

rung der Ruhensbestimmungen, eine außerordentliche Anhebung der 

Ausgleichszulagen-Richtsätze sowie die Schaffung einer sogenann­

ten Integritätsabgeltung im Unfallsversicherungsrecht, die eine 

Art Äquivalent für die dort meist fehlenden Ansprüche auf Schmer­

zensgeld bei besonders schwerwiegenden Gesundheitsschäden auf­

grund von Arbeitsunfällen darstellt. 

Die vor allem auf pOlitischer Ebene geführte Diskussion um eine 

Fortführung der Pensionsreform war im Jahr 1989 weitgehend ins 

Stocken geraten. Die zu bewältigenden Themen umfassen vor allem 

eine Harmonisierung der in Österreich bestehenden Pensionssyste­

me, also insbesondere eine Annäherung des Pensionsrechtes des 
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öffentlichen Dienstes an das ASVG, sowie Maßnahmen zur tenden­

ziellen späteren Inanspruchnahme der Pension. Vor allem die abso­

lut fehlende Bereitschaft der Interessenvertretungen des öffent­

lichen Dienstes, über diese Themen zu sprechen, hat ein Weiter­

kommen in der Diskussion verhindert. Immerhin hat der Sozialmini­

ster nach längerem Schweigen erstmals Teile seiner Vorstellungen 

über eine Pensionsreform öffentlich dargelegt, wobei er bemer­

kenswerterweise eine Teilung der Pensionsversorgung in ein staat­

liches Grundsystem und darüber hinausgehende Zusatzeinrichtungen 

ins Auge faßte. Seine Vorstellungen gehen dennoch nach Auffassung 

der Wirtschaft am Kern der Sache vorbei, da sie die wirksamste 

Sanierungsmaßnahme, nämlich die Anhebung des Pensionsalters, ab­

lehnen und ihr Heil in der Zuführung neuer Mittel zu Lasten der 

Arbeitgeber, nämlich durch Einführung einer Wertschöpfungsabgabe, 

favorisieren. Ein diesbezüglicher direkter Vorstoß des Sozialmi­

nisters, der naturgemäß auf Wirtschaftsseite auf Ablehnung stieß, 

hat zu Jahresende zum Beschluß geführt, den Beirat für Wirt­

schafts- und Sozialfragen mit einer Studie über die langfristigen 

Finanzierungsmöglichkeiten der Pensionsversicherung zu beauftra­

gen. Der Beirat hat diese Arbeit mittlerweile auf breiter Basis 

aufgenommen. 

Breiten Raum nahm im Jahr 1989 auf politischer, Sozialpartner­

und Expertenebene die Diskussion über die Schaffung betrieblicher 

und überbetrieblicher Pensionskassen ein. Nach langen und schwie­

rigen Verhandlungen konnte auf politischer und Sozialpartnerebene 

zu Jahresende im wesentlichen Übereinstimmung über die dafür 

erforderlichen gesetzlichen Instrumente erzielt werden. Aufgrund 

der Komplexität der Materie und der doch beträchtlichen Inte­

ressengegensätze dauerte es bis zur parlamentarischen Beschluß­

fassung über das Betriebspensionsgesetz und das Pensionskassen­

gesetz doch bis zum Sommer 1990. 

Einen weiteren Schwerpunkte stellte im Jahr 1989 eine umfassende 

Novelle des Arbeitslosenversicherungsgesetzes dar, der jahrelange 

und schwierige Sozialpartnerverhandlungen vorausgegangen waren. 
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Die Novelle sieht im wesentlichen Leistungsverbesserungen für 

Bezieher sehr niedriger Arbeitslosengelder vor, sowie Erleichte­

rungen für Jugendliche, Familien, ältere Arbeitslose und Auslän­

der. Im Gegenzug wurden die Sanktionen bei wiederholter Weigerung 

zumutbarer Arbeit verschärft. Gleichzeitig ist es den Interes­

senvertretungen der Arbeitgeber gelungen, eine Senkung des Bei­

trages zur Arbeitslosenversicherung von 5,2 % auf 4,8 % ab 

1. August 1989, weiters auf 4,6 % zum 1. Jänner 1990 und 4,4 % 

zum 1. August 1990 zu erreichen. 

Arbeitsmarkt 

Auf dem Arbeitsmarkt konnte eine weitere Verbesserung der Situa­

tion, nämlich ein Sinken der Arbeits10senrate von 5,3 % auf 5,0 % 

im Jahresschnitt 1989 beobachtet werden. Angesichts der außer­

ordentlich guten Konjunkturentwicklung scheint die Entwicklung 

auf dem Arbeitsmarkt dennoch nachzuhinken. Dies zeigt sich vor 

allem in einem Stagnieren der Arbeitslosenziffern bei gleichzei­

tigem sprunghaften Anstieg der offenen Stellen. Dies läßt einer­

seits den Schluß zu, daß ein beträchtlicher Teil der Arbeits­

losigkeit durch Qualifikationsprbbleme verursacht ist, läßt ande­

rerseits an der Effizienz der Arbeitsmarktverwaltung zweifeln, 

was im Berichtsjahr auch durch eine Umfrage der Vereinigung bei 

ihren Mitgliedern eine Bestätigung erfahren hat. Folgerichtig hat 

die Industriellenvereinigung im Herbst unter dem Ti·tel "Quali­

fizierungsoffensive" einen zehn Punkte umfassenden Forderun­

gskatalog zur Arbeitsmarktpolitik präsentiert, in dem ein be­

sonderer Schwerpunkt auf die Effizienzsteigerung 8er Arbeitsämter 

sowie auf die Lockerung des staatlichen Arbeitsvermittlungsmono­

pols gelegt wurde . 

Arbeitnehmerschutz 

Von Arbeitnehmerseite wurde 1989 ein neuerlicher Vorstoß zu einer 

umfassenden Novellierung des Nachtschichtschwerarbeitsgesetzes 

unternommen. Es wurde den Arbeitgebern neuerlich ein umfangrei-
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cher Katalog von Forderungen übergeben, der allerdings zum größe­

ren Teil aus bereits bekannten Arbeitnehmerwünschen bestand. Die 

Arbeitgeberseite sah sich nach ausführlicher interner Willensbil­

dung außerstande, auf diesem Gebiet Zugeständnisse zu machen. 

Nachdem der verfassungsgerichtshof dis bisherigen Bestimmungen 

im Verordnungsrang über die Einsatzzeiten von Betriebsärzten und 

Sicherheitstechnikern wegen Gesetzwidrigkeit aufgehoben hatte, 

kam es zu Sozialpartnergesprächen über eine Neuregelung. Da kei­

nes der von Arbeitgebern bzw. Arbeitnehmern vorgeschlagenen Mo­

delle der jeweils anderen Seit e akzeptabel schien, wurden im 

Kompromißweg die bisherigen Bestimmungen direkt in das Arbeit­

nehmerschutzgesetz aufgenommen. 

Technologie und Arbeitswelt 

Die Industriellenvereinigung hat im Jahr 1989 die nunmehr dritte 

Umfrage bei über 300 Unternehmen mit 220.000 Beschäftigten über 

den Einsatz der Mikroelektronik in Produktion und Produkten 

durchgeführt. Dabei konnte der Ruf dieser Technologie als "Job­

killer" wohl endgültig widerlegt werden. Im Gegenteil erhöht sich 

als Folge von Investitionen in moderne Technik sogar die Arbeits­

platzsicherhei t; ebenso hat die Mikroelektronik auch nachweislich 

positive Auswirkungen auf die Qualifikation und die Arbeitszu­

friedenheit der Mitarbeiter. 

Internationale Sozialpolitik 

I m Mittelpunkt der internationalen Arbeitskonferenz in Genf stan­

den Beratungen über das wichtige Thema der Nachtarbeit, insbeson­

dere unter dem Blickwinkel einer Lockerung des Nachtarbeitsver­

botes für Frauen. Diese Gespräche wurden im Folgejahr fortge­

setzt. 

Die Industriellenvereinigung verfolgte auch im Berichtsjahr lau­

fend die im Rahmen der europäischen Integration relevanten neue-
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sten Entwicklungen auf dem Gebiet der Sozialpolitik und setzte in 

diesem Rahmen die Mitarbeit insbesondere in der ministeriellen 

Arbeitsgruppe über die Soziale Dimension der Europäischen Gemein­

schaft, in der UNICE und einer Sozialpartnergruppe in der EG in 

Brüssel fort. 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

Im Bereich der Sozialpolitik ist es der PräsidentenkonFerenz 

der LandwirtschaFtskammern tisterreichs im Berichtsjahr ge­

lungen" ins achbezogenen hal~ ten Verhandl ungen mi t dem 

Bundesministerium Für Rrbeit und Soziales im Frühjahr und 

Sommer" die bis in den Herbst auf politiscfler und parlamen -­

tarischer Ebene weitergeFührt wurden" in einem ersten 

Schritt etwa 15.000 Bauernpensionisten das ges etzliche 

Existenzminimum zu sichern und zu verbessern" und zwar durch 

eine den tatsächlichen Bezügen näher kommende niedrigere 

Festsetzung des gesetzLi c hen Rusgedingepauschales im Zusam ­

menhang mit der Rusgleichszulage . 

Rus Rnlaß der geplanten Verlangerung des Karenzurlaubs Für 

Dienstnehmer erhob die Präsidentenkonferenz die Forderung" 

zur Verbesserung des Nutterschutzes auch für Bäuerinnen und 

andere selbständig erwerbstätige Frauen ein Karenzgeld in 

der Hbhe des Betrages einz uführen" der den Dienstnehmerin ­

nen aus dem Familienlastenausgleichsfonds für diesen Zweck 

zufließt ( 50 % des Karenzurlaubsgeldes ) . 

Gegen die geplante Rrt -des Rufbaues eines zweiten Beines 

der Rlterssicherung durch ein Pens~onskassengesetz und 

ein Betriebspensionsgesetz wurden Bedenken geltend gemacht . 

Die Präsidentenkofnerenz verwies darauf" daß hier mit Ein ­

satz großer bfFentlicher Nittel nur einem kleinen Teil 

der tisterreicher" namentlich den Besserverdienenden" eine 

Verbesserung ihrer Rltersversorgung geboten wird" während 

etwa die Bauern daraus kaum Nutzen ziehen kbnnten. 
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Im einzelnen sei foLgendes hervorgehoben: 

Bauern - Pensionsversicherung 

Die wichtigste Jahresaufgabe war es ~ die Hucktuhrung des auf 

die Rusgleichszulage zur Pension anzurechnenden gesetzlichen 

Rusgedingepauschalbetrages auf ein praxisgerechtes Naß 

durchzusetzen. Dieses Rnliegen ist in den letzten Jahren 

immer wieder gegenüber dem Bundesministerium für Rrbeit 

und Soziales~ den politischen Parteien und in den Nedien 

vorgetragen worden. Rnfangs 198Y berlet dle Pr~sidentenkon­

ferenz neuerlich Lösungsvarianten und legte schließlich im 

Nai dem Bundesministerlum rur HIUI3.J.r uno ~OZlaLes eln Kon­

zept betreffend Herabsetzung des anzurechnenden Rusgedinges 

vor. Nach einer Reihe von VerhandLungen mit dem Ninisterium 

sowie auf politischer und parlamentarischer Ebene wurde 

mit der 1~. Novelle zum Bauern-Sozial versi cherungsgese tz 

vom 12.12.1989 (BGBl.Nr. 644/1989) ab 1.1.1990 eine Lösung 

bestehend aus folgenden drei Punkten erreicht : 

* Einführung eines Höchstbetrages des fiktiven Rusgedinges 

bei 35 % des J&W~.J.L.J.gen HusgLelchszuLagenrichtsatzes~ 

d.h. Sicherung einer NindestpensionsLeistung von 65 % 

des Richtsatzes (ab 1.1. 1990 3 . 532~- SchiLling für 

RLleinstehende und Schilling 5.060~ - für Ehepaare~ abzüg­

Lich 3 % Krankenversicherungsbeitrag) . 

* Lineare Verminderung der anzurechnenden Rusgedingewerte 

um 16 % und 

* Einführung einer H~rtekLausel: In gesetZliCh taxativ auf­

gez~hlten H~rtef~lLen wird überhaupt kein Rusgedinge 

angerechnet~ so daß eine Pension in Höhe des RusgLeichs­

zuLagenrichtsatzes ermöglicht wird. Beispiele: Zwangs­

versteigerung des Betriebes~ Naturkatastrophen. 
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Zum BegutachtungsentwurF der 14. BSVG-Novelle hatte die 

Präsidentenkonferenz in 1hrer ~teLLungnahme vom 24.10.1989 

betont J daß der EntwurF zwar Verbesserungen vorsieht J die 

RichtigsteLLung oes 1.1l<l.1V/;:!1I HU::,yC'U.1/1YC'::' I/I.lL /;:!.1I1C'1 yepLanten 

Obergrenze von 42 J B % des Richtsatzes aber noch unzureichend 

sei . DariJber h1naus V/;:! I Lc1/1Ylt3 U.1C' rl c1::'.1U/;:!/lLC'III<Unrerenz 

die Veranlassung einer zweiten Etappe der Richtigstellung 

des Fiktiven Rusgedinges mit einer Hocnstgrenze oes Husge­

dingewertes von 25 % des jeweiligen Rusgleichszulagenricht­

satzes. 

Bauern-Krankenversicherung 

Im Rrbeitskreis '5trukturreform der Krankenversicherung" 

des Bundesministers Für Rrbeit und Soziales wies die Präsi­

dentenkonFerenz durch ihre Vertreter auF die struktureLlen 

Probleme der Bauern-Krankenversicherung und die Notwendig­

keit der Sicherstellung ihrer künftigen Finanzierung ohne 

unzumutbare Nehrbelastung der aktiven Versicherten hin. 

Ruch im Unterausschuß "Fragen der Struktur der f1itteLaur­

bringung für die Krankenversicherung " beim Hauptverband der 

dsterreichischen SoziaLversicherungstrager wurde auf diese 

Probl?me hingewiesen. Insbesondere wurden verLangt 

* Einsparungen im Spitalswesen uno t1nrunrung elnes gLeic~en 

SelbstbehaLtes in aLlen Zweigen der Krankenversicherung 

bei SpitaL und Rrzt 

* kostendeckende Beiträge der Pensionsversicherung zur Kran­

kenversicherung der Pensionisten J insbesondere Erhdhung 

des Beitrages von 10 J 3 % des Pensionsaufwandes in der 

Bauern-Krankenversicherung auF 11 % wie in der GewerbLi­

chen-selbständigen Krankenversicherung und 
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* Einbeziehung des RusgLeichszuLagenaufwandes in die Be­

rechnungsgrundlage des Beitrages zur Krankenversicherung 

der Bauern-Pensionisten 

Betriebshilfe-Woc henqeld 

In der Stellungnahme vom 24.10 . 1989 zum Entwurf der 4 . No ­

veLLe zum Betriebshilfe-WochengeLdgesetz wurde die Verwirk ­

lichung der schon seit Längerer Zeit von der Präsidenten­

konferenz erhobenen Forderung nach rechtLicher Sicherung 

des Wochengeldanspruchs für die hauptberufLich im Betrieb 

mittätige / aber ni c ht im Miteigentum stehende Ehegattin 

begrüßt. Leider kam keine RegierungsvorLage zustande und 

die NoveLLe (BGBl . Nr . 646/ 1989) kam zwar auf Grund eines 

Initiativantrages noch zustande / erschwert aber die 

anspruchsmäßige GLeichsteLlung dieser hauptberufLich mitar­

beitenden Ehegattinnen durch die wenig sinnvolLe Bedingung 

der OrtsübLichkeit dieser Mitarbeit (§ 1 Rbs. 4) . 

Pensionskassen und Betriebspensionen 

In der SteLlungnahme vom 9.11 . 1989 z um Entwurf eines Be­

triebspensionsgesetzes steLLte die Präsidentenkonferenz im 

Gegensatz zu den ErLäuterungen fest / daß sie niemaLs zu 

Vorberatungen der SoziaLpartner eingeLaden worden war . Rls 

nicht vertretbar wurde es bezeichnet / mit einem Pensions­

kassengesetz und einem Betriebspensionsgesetz nach den vor ­

Liegenden Entwürfen eine zweite ~auLe Ger HLtersversorgung 

aufzubauen/50 Lange das gesetzliche Pensionssystem nicht 

gesichert ist . Es handLe sich nicht wi e z.B. in der Schweiz 

um eine zweite Saule der RLterssicherung für die gesamte 

erwerbstätige Bevölkerung/ sondern nur um Verbesserungen 

für schon besser versorgte Personengruppen. 
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RrbeitsmarktpoLitik 

Den Entwurf eines Bundesgesetzes~ mit dem das Beihilfenver­

Längerungsgesetz geändert wird~ Lehnte die Präsidentenkonfe­

renz mit der Begründung ab~ eine besondere arbeitsmarktpo­

litische Förderung nach §§ ]Ya und 3YO Hrbeitsmarktforde­

rungsgesetz zur Begünstigung insbesondere verstaatlichter 

Großbetriebe sei nicht mehr begrundet. 

Im Beirat für Rrbeitsmarktpolitik trat die Präsidentenkon­

ferenz im Interesse der Nebenerwerosoauern und der Menschen 

im ländlichen Raum für den Vorrang der tisterreicher in 

der RrbeitsplatzpoLitik ein. Untestützt wurden arbeits­

marktpolitische Förderungsansuchen von Betrieb~n im länd­

lichen Raum. Erneut betonte die Prä5identenkonferenz die 

Bedeutung des Rrbeitsplatzes Bauernhof. 

RLlgemeine 50zialversicherung 

Zum Entwurf der 1,9. R5VG-Novelle trat die Präsidentenkonfe­

renz für eine beitragsfreie Versicherung von Organen der 

Landwirtschaftskammern~ Bezirksbauernkammern und der 

Ortsausschüsse ein. Von den Xammern nomlnlerte Laienrichter 

beim Rrbeits- und 50zialgericht wären aLs Gerichtspersonen 

nach dem B-KUVo' gegen unrBLL LU v/:;'/ !::J.lt.//C'/II. Lt:.lUer Konnten 

diese Rnliegen noch nicht verwirklicht werden. 

Entschieden verLangte qie Präsidentenkonferenz den Verzicht 

auf eine Rusweitung der Haftung des Unternehmers auch bei 

fahrlässiger RußerachtLassung von Rrbeitnehmerschutzbestim­

mungen. 
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RrbeitsLosenversicherung 

Die Pr~sidentenkonferenz trat neuerLich fOr eine Rnhebung 

der Einheitswertgrenze fOr Nebenerwerbsbauern hinsichtLich 

des Rnspruches auf RrbeitsLosengeLd ein. Der schriftLiche 

Rntrag wurde in Beratungen mit dem Ninisterium jedoch zu­

rOckgestellt und von der Pr~sidentenkonferenz im Februar 

1990 mit sorgf~Ltiger Begründung erneuert. 

Bek~mpft wurde neuerL ich die SchL ech ters teLL ung der SeL b­

st~ndigen in der Notstandsh2Lteveroronung / we2L ~eLOstano2gu 

keinen Erhöhungsbetrag bei der Freigrenze (Einkommensgrenze) 

erhaLten / was in vieLen Fallen zum verLust oer dezuge tuhrt. 

Die geLtend gemachte VerLetzung des GLeichheitsgrundsatzes 

de r Bundesverfassung wurde inzwischen vom Verfassungsge­

rictltshof best~tigt und die Bestimmung aufgehoben. 

Rrbeitsrecht 

Zum Entwurf einer NoveLLe zum GLeichbehandlungsgesetz mit 

einer sehr erhebLichen Rusweitung des GleichDehandlungsge­

botes bezOglich m~nnlicher und weibLicher Rrbeitnehmer durch 

den Rrbeitgeber mit verschärften Sanktionen und Schadene.r­

satzverpflichtungen sowie Umkehr der Beweislast wurde abge ­

Lehnt. Das sei eine untragbare BeLastung/ besonders für 

kLeinere Betriebe. Rbgelehnt wurden auch entsprechende 

GrundsatZbestimmungen für das Landaroe2tsrecht wegen uber ­

schreitung der Grundsatzgesetzgebungskompetenz des Bundes. 

Landarbeitsrecht 

Die Sozialpartnergespräche zur Rusarbeitung einer Landar­

beitsgesetz-Novelle mit dem Ziel der Hnpassung an die Be­

stimmungen des Kinder - und Jugendlichenbesch~ftigungsgeset­

zes sowie Neufassung der RegeLungen über Lehrverh~Ltnisse 
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wurden nicht abgeschLossen. Nach wie vor bestehen Me1nungs­

verschiedenheiten zur Dauer der Wochenendruhe/ in der Frage 

der Tagesarbeitszeit und Tragung der Kosten des Internats­

aufenthaltes durch den Dienstgeber. 
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ÖSTERREICHISCHER LANDARBEITERKAMMERTAG 

Arbeitsmarkt 

Der seit Jahren ständig anhaltende Trend eines leichten Rückganges 
in der Zahl der land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer hielt 
auch im vergangenen Jahr an. Zum Stichtag Ende Juli 1989 waren 
insgesamt 42.148 Personen unselbständig in der Land- und Forst­
wirtschaft beschäftigt. Im Jahre ' 1987 waren es 43.912 und 1988 
42.718. 

Wie auch schon in den Vorjahren gab es bei den Arbeitern einen 
leichten Rückgang, und zwar von 27.410 im Jahre 1988 auf 27.175 
im Jahre 1989 (das ist ein Minus von 0,8 %). Auch die Zahl 
der Angestellten ging etwas zurück, und zwar von 15.308 im 
Jahre 1988 auf 14.973 im Jahre 1989; das ist ein Minus von 2,2 %. 

Eine Aufschlüsselung nach Berufsgruppen bei den Arbeitern zeigt, 
daß im Berichtsjahr ebenso wie in den vergangenen Jahren die 
Forst- und Sägearbeiter mit 6.734 die zahlenmäßig stärkste Be­
rufsgruppe bildeten, gefolgt von den Landarbeitern (ohne Saison­
arbeiter) mit 5.997 und den Genossenschaftsarbeitern, Kraft­
fahrern und Handwerkern mit 5.395. Bei den Angestellten ist die 
bei weitem stärkste Berufsgruppe die der Lagerhausangestellten. 

Die in der Land- und Forstwirtschaft saisonal bedingte Arbeits­
losigkeit wies im Winter 1988/89 durchwegs geringere Werte auf 
als im Jahr davor. Dabei fielen die Spitzenwerte der Arbeits-
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losigkeit naturgemäß in die Monate Dezember. Jänner, Februar 
und März, es war aber auch im November und dann auch im April 
eine relativ hohe Zahl von Arbeitslosen zu verzeichnen, was 
auf eine längere Dauer der Arbeitslosigkeit schließen läßt. Im 
Dezember 1988 stieg die Zahl der Arbeitsuchenden von 4.693 auf 
8.892 (1987: 9.238) un~ erreichte im Jänner 1989 mit 9.535 
(1988: 10.230) den Höchststand. Im Februar 1989 waren 9.087 
(1988: 9.937) und im Monat März 1989 5.708 (1988: 8.060) 
Land- und Forstarbeiter arbeitslos. Mit 2.478 Arbeitslosen war 
die Situation auch im April 1989 günstiger als im Vorjahr 
(3.428) und ebenso im Mai 1989, wo noch 1.624 (1988: 1.795) 
Land- und Forstarbeiter ohne Arbeit waren. 

LOhnentwicklung 

Die Landarbeiterkammern wirken in den meisten Bundesländern an 
den Kollektivvertragsverhandlungen mit und sind zum Teil aus­
schließliche Kollektivvertragspartner auf Arbeitnehmerseite. Es 
gab im Berichtsjahr bei fast allen Kollektivverträgen Lohner­
höhungen, wobei die meisten Abschlüsse zwischen 2,4 % und 4,4 % 
lagen. Die Angleichung der Frauenlöhne an die der Männer ist 
nunmehr in allen Kollektivverträgen vollzogen. 

Die Löhne der Dienstnehmer in bäuerlichen Betrieben wurden in 
Tirol um 7 %, In Vorarlberg und Niederösterreich um 4,4 % bzw. 
4,2 l, im Burgenland, in Kärnten, Ob erösterreich, Salzburg 
und in der Steiermark zwischen 2,8 % und 3,4 % angehoben. Die 
Löhne der Gutsarbeiter wurden in Kärnten, Niederösterreich, 
Burgenland und Wi~n, Oberösterreich, Salzburg und in der 
Steiermark um 2,8 % bis 3,4 %, in Vorarlberg um 4,4 % und in 
Tirol um 7,0 % erhöht. Bei den Forst- und Sägearbeitern 
betrug die Erhöhung der Kollektivvertragslöhne 2,9 % (Tirol 
4,3 %). Um ebenfalls 2,9 % (Tirol 3,0 %) angehoben wurden die 
Bezüge der Gutsangestellten. 
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De r Wert der fr e ien Station wurde von den Finanzlandesdir ektion en 
für 1989 mit S 2.400,-- festgesetzt. 

Berufsausbildung 

Mit 4.851 lag die Zahl der Lehrlinge in der Land- und Forstwirt­
schaft im Berichtsjahr unter dem Wert de s Vorjahres (1988: 5.576). 
Der Anteil der männlichen Lehrlinge war mit 3.348 (1988: 3.836) 
mehr als doppelt so groß wie die Zahl der weiblichen Lehrlinge, 
die 1.503 (1988: 1.740) ausmachte. Di e Zahl der Heiml ehrlinge 
stieg von 4.085 im Jahre 1988 auf 4.392 im Berichtsjahr; eine 
Fremdlehre absolvierten 1.962 (1988: 1.491) Burschen und Mädchen. 
Am stärksten sind die Fremdlehrlinge in der Sparte Gartenbau ver­
treten, die meisten Heimlehrlinge finden sich nach wie vor in 
der allgemeinen Landwirtschaft, wo die Ausbildung fast ausnahms­
los im elterlichen Betrieb erfolgt. 

Mit 2.523 war im Jahre 1989 bei den Facharbeiter- und Gehilfen­
prüfungen eine leichte Abnahme gegenüber 1988 (2.871) zu ver­
zeichnen. Im einzelnen wurden in der Landwirtschaft 1.201 (1988: 
1.373), in den Sondergebieten der Landwirtschaft 957 (1988: 988) 
und in der Forstwirtschaft 365 (1988: 510) Facharbeiter- bzw. 
Gehilfenprüfungen abgelegt. 

Eine leichte Abnahme war auch bei den Meisterprüfungen zu ver­
zeichnen. Insg esamt haben im Berichtsjahr 768 Facharbeiter bzw. 
Gehilfen die Meisterprüfung abgelegt, davon 439 im Fachgebiet 
Landwirtschaft. Im Jahre 1988 waren es 799, davon 408 im 
Fachgebiet Landwirts chaft. 
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Förderungswesen 

Eine wichtige Aufgabe im Rahmen der Tätigkeit der Landarbeiter­
kammern stellt die Mitwirkung bei der Förderung des Landarbeiter­
eigenheim- und -wohnungsbaues dar. Insgesamt wurden im Jahre 
1989 249 Eigenheime (1988: 279) mit einem Gesamtvolumen von 
24,2 Mill.S (1988: 28,8 Mill.S) an Zuschüssen und rund 
114 Mill.S (1988: 117 Mill.S) an Darlehen von Bund und Ländern 
gefördert. Hievon wurden im Rahmen der Agrarinvestitionskredit­
aktion an 121 (1988: 115) Bewerber zinsverbilligte Darlehen 
in der Höhe von 28 Mill.S (1988: 27 Mill.S) gewährt. 
Dazu kommen noch erhebliche Beträge aus Kammermittel. Insgesamt 
war zur Finanzierung der 249 Eigenheime ein Betrag von 
309 Mill.S erforderlich. 

Für die Berufsausbildung wurden zur Gewährung von Beihilfen zur 
Erleichterung des Besuches von Kursen und Lehrgängen 1989 
insgesamt rund 3,25 Mill.S (1988: 3,0 Mill.S) an Bundesmittel 
und rund 2,8 Mill.S (1988: 2,6 Mill.S) an Landes- und Kammer­
mittel aufgewendet. Damit konnten insgesamt 9.225 (1988: 9.518) 
Personen gefördert werden. 

Im Rahmen der Treueprämienaktion zur Ehrung langjähriger Dienst­
nehmer in der Land- und Forstwirtschaft standen im Jahre 1989 
1,4 Mill.S (1988: 1,6 Mill.S) an Bundesmittel und 765.000,-- S 
(1988: 750.000,-- S) an Landes- und Kammermittel zur Verfügung. 
Damit konnten im Berichtsjahr 825 (1988: 883) Dienstnehmer 
für ihre langjährige Berufstätigkeit geehrt werden. 

Zeckenschutzimpfaktion 

Wie in den Jahren zuvor, wurden auch im Jahre 1989 von den 

Landarbeiterkammern in Zusammenarbeit mit der Allgemeinen Un-
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fallversicherungsanstalt Zeckenschutzimpfaktionen für besonders 
gefährdete Personen durchgeführt. Insgesamt wurden im Berichts­
jahr rund 1.800 land- und forstwirtschaftliehe Dienstnehmer ge­
impft , die meisten davon, nämlich 635, in Nied erösterreich. 

Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen 

Im Jahre 1989 sind dem Österreichischen Landar beiterk ammertag 
108 Bundesgesetz- und Verordnungsentwürfe zur Begutachtung über­
mittelt worden. Darüber hinaus nahmen die Landarbeiterkammern 
zu den jeweiligen Landesgesetzen und Verordnungen Stellung. 

Zur 48. Novelle zum ASVG nahm der Österreichische Landarbeiter­
kammertag Stellung wie folgt: 

Es wurde schon öfters darauf hingewiesen, daß das ASVG durch die 
Vielzahl von Novellierungen höchst unübersichtlich und auch für den, 
der regelmäßig damit zu tun hat, schwer verständlich geworden ist. 
Auch die vorliegende Novelle läßt in sprachlicher Hinsicht in 
punkto Verständlichkeit zu wünschen übrig. 

Zu kritisieren ist ferner, daß man auch diesmal wieder gesell­
schaftspolitisch heiße Eisen, wie etwa das unterschiedliche Pen­
sionsanfallsalter von Mann und Frau, nicht einer Neuregelung zuge­
führt hat. 

Zu § 94: 

Die Lockerung der Ruhensbestimmungen wird ausdrücklich begrüßt. 
Die im gegenständlichen Entwurf vorgesehene Regelung scheint uns 
ein guter Kompromiß zwischen den Extrempositionen des gänzlichen 
Ruhens und der uneingeschränkten Gewährung eines Pensionsbezuges 
neben einem Aktiveinkommen zu sein. Es wird jedoch neuerlich vorge­
bracht, daß aus Gründen der Gleichbehandlung auch in anderen Be­
reichen ähnliche Ruhensbe stimmung en einzufuhren sind. 

Zu § 131 Abs. 1: 
§ 131 Abs. 1 sollte in der bisherigen Form in Geltung bleiben. Bei 
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einer Reduktion der Kostenerstattung auf die Höhe der durchschnitt­
lichen Fallwerte besteht die Gefahr, daß den Patienten nicht mehr 
die vollen Honorarkosten vergütet werden. Eine derartige Änderung 
könnte erst dann ins Auge gefaßt werden, wenn für ausreichende 
vertrags(fach)ärztliche Versorgung auch in den ländlichen Gebieten 
gesorgt ist. 

Zuletzt wird noch auf ein Problem hingewiesen. Die Allgemeine Un­
fallversicherungsanstalt vertritt, gestützt auf ein Rechtsgutachten 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, die Auffassung, daß 
fachkundige Leienrichter durch ihre Bestellung (Wahl) durch die 
Interessenvertretungen der Dienstnehmer bzw. Dienstgeber "funktional" 
als "Organe" dieser Interessenvertretungen tätig werden und leitet 
daraus die Versicherungspflicht (in der gesetzlichen Unfallversi­
cherung) nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit.g ASVG ab. Der österreichische 
Landarbeiterkammertag hält diese Auslegung für nicht zutreffend, 
sondern meint vielmehr, daß der Unfallversicherungsschutz der fach­
kundigen Laienrichter aus ihrer beruflichen Tätigkeit her abzuleiten 
wäre. Sollte diese Meinung durch die derzeitige Rechtslage nicht aus­
reichend gestützt werden, so erscheint es uns unbedingt erforderlich, 
eine entsprechende klarstellende Bestimmung im §- 176 ASVG aufzunehmen. 

Eine umfangreiche Stellungnahme wurde auch zum Entwurf einer 
Novelle zum Mutterschutzgesetz abgegeben. Dabei wurde die Ver­
pflichtung der werdenden Mutter, den Betriebsrat von der 
Schwangerschaft zu verständigen, kritisiert. Dies deshalb, weil 
viele Mütter den Wunsch haben, daß die Tatsache ihrer Schwanger­
schaft zunächst unbekannt bleibt. Es sollte das Recht der Mutter 
auf Geheimhaltung von zunächst sehr persönlichen Umständen be­
achtet werden. Dem steht selbstverständlich nicht entgegen, 
daß jede werdende Mutter, sollte sie dies zur Durchsetzung 
dienstnehmerschutzrechtlicher Bestimmungen für nötig erachten, 
von sich aus den Betriebsrat benachrichtigt. Da die Unterlassung 
der Mitteilung an den Betriebsrat, so wie sie im Gesetzesentwurf 
vorgesehen ist, sanktionslos bleibt, würde zum Teil totes Recht 
geschaffen, was grundsätzlich abzulehnen ist. 
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